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Datum Ausgegeben Nr. )

desGesetzes zu J.h#tt. des Geseges Seiten.
usw. Berlin. Stückes.U#w.

1909 1914
30. Sept.. Aug.] Prisenordnung. 50 4128275-300
1911

15. April 3. Aug. Prisengerichtsordnung. 51 4429 301-313
1913 (

3. Sept. 5. Aug. Verordnung, betreffenddie Kriegsleistungen 54 1150.349-350
für die bewaffneteMacht in Deutsch Süd¬
westafrika.

24. Dez. 5 Jan. Bekanntmachung, betreffendAnderung der An¬ l 4327 12
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

1914
1. Jan. 9. Jan. Bekanntmachung, betreffend die amtliche Ver= 4328. 3

öffentlichunggrundsätzlicherEntscheidungendes
Oberschiedsgerichts für Angestellten=
versicherung.

2.n— 9. — Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter= 2 4329 3—1
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

13.#„ 13. JuniVereinbarung zwischen dem Deutschen Reiche 33 4390001-203
und Frankreich zur Regelung des Verkehrs
mit Branntwein und alkoholhaltigen Er=
zeugnissenüber die deutsch=französische
Grenze. - .

24. — 31. Jan. J Bekanntmachungüber dieRatifikationderbeiden 3 4330 5
am 23. September1910 in Brüssel unter=
zeichnetenseerechtlichen Ubereinkommendurch
Brasilien.

17

–

539574



II

Datum

desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

—

Inhalt.
Nr.

des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1914
24. Jan.

25. —

30. —

31. —

2. Febr.

19. —

20. —

23. —

1914
31. Jan.

. Febr.

21. —

21. —

2. März

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie Kündigung der
am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
Abkommenüberdas internationale Privat=
recht durchFrankreich.

Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

Bekanntmachungdes Reichskanzlers,betreffend
eine im Anschlußan das InternationaleAb=
kommenüber den Verkehrmit Kraftfahr.
zeugen vom11.Oktober1909mit Frankreich
getroffeneVereinbarung.

Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur
AusführungdesGesetzesüber denAbsatzvon
Kalisalzen.

Bekanntmachungüber die Ratifikation der beiden

zeichnetenseerechtlichenUbereinkommendurch
Japan.

Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur
AusführungdesGesetzesüber denAbsatzmit
Kalisalzen.

Bekanntmachung, betreffendden Jinsfuß für
die versicherungstechnischenBerechnungen der
Reichsversicherungsan stalt für Angestellte.

Bekanntmachung,betreffenddieInkraftsetzungdes
Pariser Abkommenszur BekämpfungderVer=
breitungunzüchtiger Veröffentlichungen
in BritischIndien.

VerordnungzumWehrgesetze für die Schutz=
gebiete.

Bekanntmachung,betreffendeine neueAusgabe
der demInternationalenUbereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten
Liste.

4331

4332

4333

4334

4335

4336

4337

4338

4339

4340

4342

10

11—13

14

16

17

18

19—20

21-39
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desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
J hült.

Nr.

des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1914
24.Febr.

28.

19.

19#.

24.—

1914
6. März

13.

13.

13.

27.

21.

23.

23.

31.

31.

Bekanntmachung über die Ratifikation von elf
auf der Zweiten Haager Friedenskonferenz
abgeschlossenenAbkommenvom 18.Oktober1907
durchBrasilien.

Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation des
Londoner Internationalen Funkentelegra=
phenvertrags vom 5. Juli 1912 durch
Spanien, Großbritannien, Italien, Japan,
Norwegen,Rumänien, San Marino, Siam
und Schwedenund denBeitritt von Mexico,
Neufundland,Papua, derNorfolk.Inseln und
von ZJanzibar.

Gesetzüber die weitereJulassung von Hilfs=
mitgliedern im KaiserlichenMatentamte.

VerordnungdesReichskanzlerszur Ausführung
des Wehrgesetzes für die Schutzgebiete.

Bekanntmachung, betreffendAnderung der An=
lage C der Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachung,betreffendÜbergangsbestim=
mungen für die Neueichung von Förder=
wagenund Fördergefäßen in fabrikmäßigen
Steinbrüchenusw.

Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstelleim
Scheckverkehre.

Bekanntmachung, betreffendden Beitritt Groß=
britanniensfür die Kanalinseln und Indien
zur revidiertenBerner internationalenUr=

ber 1908.
Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim
Scheckverkehre.

Bekanntmachungüber den Beitritt der Republik
Liberia zu zehnauf der Jweiten Haager
Friedenskonferenz abgeschlossenenAbkom.
men vom 18. Oktober 1907.

Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichen

in München 1914.

10

11

10

14

12

13

13

17

4341

4343

4345

4344

4346

4350

4317

4348

4349

4356

4357

20

41-42

49

42-•48

51—52

Su½V

54

83

84



lV

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des
Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

26

—

März

April

1914
27. März

30. —

30. —

30. —

April
——

31.März

18.April

17. —

18. —

24. —

18. —

Bekanntmachung, betreffendAufwandsent=
schädigungen an Familien für im Reichs=
heer, in derMarine oder in denSchutzgebicten
eingestellteSöhne.

Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung des
Reichshaushalts für 1914.

Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung des
Haushalts der Schutzgebiete für 1914.

Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesdrittenNach=
trags zumReichshaushaltsetat für 1913.

Postscheckgesetz.
Bekanntmachungüber den Beitritt Großbritan=
niens zu denbeidenBrüsselerseerechtlichen
Ubereinkommenvom23.September1910durch
die Kolonie Neu Fundland.

Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags
zumHaushaltsetat für dieSchutzgebiete
für 1913.

Bekanntmachungüber die HinterlegungderAn=
zeige der Britischen Regierung wegenInkraft=
setzungdesinternationalenUbereinkommenszur
Bekämpfung des Mädchenhandels vom
4. Mai 1910 im Bereiche des Australischen
Bundes, in Papua und auf derNorfolk.Jusel.

Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von
Weinbaubezirken.

Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf der Wanderausstellungder Deutschen
Landwirtschafts=Gesellschaftin Hannover1914.

GesetzüberdieFolgenderVerhinderungwechsel.
und scheckrechtlicherHandlungenim Aus=
land.

Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf der ElektrischenAusstellung in Frankfurt
a. M. 1914.

15

16

16

16

18

18

17

20

19

20

21

4351

4360

4362

4364

4363

57—64

65—76

77-78

79—80

85—-87

88

81-82

105

89—103

106

107

106
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Nr.

des
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Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1914
20.April

20. —

22. —

21. —

214. —

24. —

28. —

1914
24.April

24. —

29 —

7. Mai

29.April

30. —

7. Mai

Bekanntmachung,betreffenddie Orte, die im
Sinne der §§ 499, 604 der Jivilprozeß.
ordnung als Ein Ort anzusehensind.

Bekanntmachung,betreffendbenachbarteOrte im
Wechsel- und Scheckverkehre.

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt Däne=
marks zum Internationalen Abkommen über
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, die
Inkraftsetzungdieses Abkommensauf den
Inseln Guernsey und Jersey, die Kündigung
des Abkommens für eine Anzahl britischer
Kolonien sowie die dadurcherforderlichge=
wordenenAnderungen der zur Regelung des
internationalenVerkehrsmit Kraftfahrzeugen
vom Bundesrat getroffenenBestimmungen.

Bekanntmachung, betreffendBestimmungen zur
Ausführungdes Gesetzesüber denAbsatzvon
Kalisalzen.

Bekanntmachung, betreffendBestimmungen zur
AusführungdesGesetzesüber denAbsatzvon
Kalisalzen.

Bekanntmachungüber dieWirksamkeitder im
§* des Ausführungsgesetzesvom 14. August
1912 zu dem internationalen lbereinkommen
zur BekämpfungdesMädchenhandels vom
4. Mai 1910 erwähnten Abrede für Kanada,
die SüdafrikanischeUnion, Neu Seeland und
Neu Fundland.

Bekanntmachung,betreffenddie Regelung des
Verkehrsmit Kraftfahrzeugen.

Bekanntmachung, betreffend den Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf derBaltischenAusstellungin Malmô 1914.

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt Groß=
britanniens für das Dominion von Neu
Seeland zur revidiertenBerner internationalen
Urheberrechtsübereinkunft vom 13. No=
vember 1908.

21

21

23

22

22

ie 1#i

4365

4366

4370

4367

4368

4373

4374

108

108—109

113—114

111

112

117

112

115

118



VI
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desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1914
29.April

1. Mai

14.

14. —

20. —

21. —

22. —

22. —

23. —

1914
30. April

25. Mai

4. Juli

7. Mai

5. Juni

27. Mai

Bekanntmachung, betreffend den Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf der Ausstellungfür Gesundheitspflegein
Stuttgart 1914.

Bekanntmachung,betreffenddenSchutz von Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf
der 19. Brauerei=Maschinen=Ausstellungin
Berlin 1914.

NotenwechselzwischendemKaiserlichenBotschafter
in Konstantinopel und dem Kaiserlich Otto=
manischenGroßwesir und Minister der aus.=
wärtigenAngelegenheitenüber die Verlänge=
rung desHandels- und Schiffahrtsver=
trags zwischendem DeutschenReiche und
der Türkei vom 26. August 1890 und der
dazu getroffenen Zusatzübereinkunftvom
25.April 1907.

Bekanntmachung,betreffenddenBetrieb der An=
lagender Großeisenindustrie.

Gesetzzur Anderung des Gesetzes,betreffenddie
gemeinsamenRechte der Besitzer von Schuld=
verschreibungen, vom 4. Dezember1899.

Verordnung,betreffenddieUbertragunglandes=
herrlicher Befugnisse auf den Statthalter
in Elsaß=Lothringen.

Gesetz,betreffendstatistischeAufnahmen der Vor=
räte von Getreide und Erzeugnissender Ge=
treidemüllerei.

Bekanntmachung,betreffendAnderungzur Aus=
führungdesWeingesetzes.

Bekanntmachung,betreffenddie Postscheck.
ordnung.

Bekanntmachung, betreffend die Gestattung des
Umlaufs derScheidemünzen österreichisch=
ungarischer Währung auf preußischenEisen=
bahnstationen.

Bekanntmachungüber die Juweisung von Ver=
sichertenan die Landkrankenkassen gemäß
*236 Abs. 1 derReichsversicherungsordnung.

24

26

39

26

26

27

26

28

30

28

4372

4378

4403

4379

4381

4385

4382

115

126

237—238

118—120

121—122

123—126

129—130

127

131—141

183

141



ChronologischeUbersichtdesJahrgangs 1914. VII

Datum usgegeben Nr. 4
e ·MEPHISle Inhalt. des esetzs Seiten.

usw. Berlin. Stückes. ufw.

1914 1914
26.Mai 5. Juni Bekanntmachung,betreffendAnderungder An.0 4386 184—185

lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
27. — 30. Mai Gesetz,betreffendFeststellungdes Reichshaus= 29 4388 13—166

haltsetats für 1914. «
27.—— 30. — Gesetz, betreffend die Feststellung des Haus= 29 4384

haltsetats für dieSchutzgebiete für 1914.
28. — 5. JuniBekanntmachung, betreffenddie Anderung der 31 4388187-194

Bestimmungenüber die technischeEinheit im .
Eisenbahnwesen vom 25. Mai 1908.

29. — 5. — Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund 30 1387 186
denBetrieb von AnlagenzurHerstellungvon
Bleifarben und anderenBleiprodukten.

3. Juni 8. — Gesetzgegen den Verrat militärischer Ge12 4389 195-199
heimnisse.

3. — 13. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 33 4391 204
Pflanzen und sonstigen Gegenständendes
Gartenbaues.

3. — 25. Juli Verordnung,betreffendUberweisungder 2. Rat 4411 255
desGrundkapitalsan dieLandwirtschafts=
bank für Deutsch Südwestafrika.

6. — 15. Juni Bekanntmachung, betreffend die im Anschluß 34 1392205—207
an diedeutsch dänische Vereinbarung vom
1. Juni 1910 von Deutschlandmit Däne=
mark getroffeneweitere Vereinbarungzur
Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs.

10. — 18. — Gesetzzur Anderung der §§ 74, 75 und des 35 4393209-—213
§ 76 Abs.1 desHandelsgesetzbuchs.

10. — 18. — Gesetz, betreffendAnderung der Gebühren5 4391214-216
ordnungfür Zeugenund Sachverständige.

10. — 18. — Gesetz,betreffendPostdampfschiffsverbin= 35 4395 217-218
dungen mit überseeischenLändern.

10. — 18. — Gesetz,betreffendBürgschaftendes Reichs zur 35 1396 219
FörderungdesBaues vonKleinwohnungen
für Reichs- und Militärbedienstete.

10. — 18. — Verordnung, betreffendAnderung derVerordnung 35 1397 220
überdieTagegelder, FuhrkostenundUmzugs=
kostenvon Beamten der Betriebsverwaltung
der Reichseisenbahnen.

Dicitized %CeOtc gle

E



VIII ChronologischeUbersichtdesJahrgangs 1914.

Datum Ausgegeben Nr.
desGesetzes zu Inhalt d aesetes Seiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1914 1914
18. Juni J 23. Juni s BestimmungenüberFachausschüsse für Haus— 36 4398 221—-227

arbeit.
18. — 26. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ar= 37 4399 229-232

tikel 6 und20 desReglementszur Internatio=
nalenMeterkonvention vom20.Mai 1875.

24. — 30. — Gesetz,betreffendAnderung der Zivilprozeß8 4400 233
ordnung.

25. — 30. — Gesetz,betreffendAusnahmen von dem Verbote 38 4401 234
der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe.

27. — 4. Julii Bekanntmachung,betreffendAnderungder Be. 39 440235236
stimmungenzur Ausführung des Wein=
gesetzes.

29. — 6. — Bekanntmachung, betreffend Anderung der An= 40 4404 239-240
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

30. — 21. — Bekanntmachung,betreffenddie Anwendungder43 4409 251
Bestimmungender Seemannsordnungvom
2. Juni 1902 über die Krankenfürsorge
auf geschlechtskrankeniederländischeSeeleute.

1. Juli 6. — Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzuJ0 4405 241
AusführungdesGesetzesüber denAbsatzvon
Kalisalzen.

1. — 8. — Bekanntmachungüber die EinreihungvonOrten 41 4406 243-216
in dieWohnungsgeldzuschußklassen.

4. — 25. — Verordnung,betreffenddenSchutzdes geistigen 4412 256
und gewerblichen Eigentums in den
Konsulargerichtsbezirken.

6. — 21. — Bekanntmachung,betreffenddie im Anschlußan 43 4410251-254
das Haager Abkommenzur Regelung der
Vormundschaft über Minderjährige vom
12. Juni 1902 von Deutschland mit der
Schweiz zur Vereinfachung des Verkehrs in
VormundschaftssachengetroffeneVereinbarung.

12. — 18. — Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter= 42 4408 2424
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

14. — 18. — Gesetz,betreffendAnderungder §§ 66, 70 usw2 4407 1247-248
des Militärstrafgesetzbuchs.



Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

Inhalit.
Nr.

des

Stückes.
Seiten.

1914
21.Juli

28.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

1914
31. Juli

5. Aug.

31. Juli

31.

31.

31.

31.

31.

31.

1.

Bekanntmachung, betreffend die Pariser Ver—
bandsübereinkunftvom 20. März 1883 zum
Schutzedes gewerblichen Eigentums.

Bekanntmachung,betreffenddenSchutz von Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf
der3. Fach=AusstellungdesDeutschenDrogisten=
Verbandes von 1873, E. V., in Berlin 1911.

Verordnung, betreffend das Verbot der Aus=
fuhr von Tieren und tierischenErzeugnissen.

Verordnung,betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr von Verpflegungs=,Streu=und Futter=
mitteln.

Verordnung,betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr vonKraftfahrzeugen(Motorwagen,Motor=
fahrrädern und Teilen davon) und von
Mineralrohölen, Steinkohlenteer und allen
aus diesenhergestelltenOlen.

Verordnung, betreffend die
Kriegszustandes.

Erklärung des

Verordnung,betreffenddie vorübergehendeEin=
führungder Paßpflicht.

Verordnung, betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr und Durchfuhr von Waffen, Munition,
Vulver und Sprengstoffen sowie von anderen
Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegen=
ständen, die zur Herstellung von Kriegs=
bedarfsartikeln dienen.

Verordnung, betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr und Durchfuhr von Eisenbahnmaterial
aller Art, von Telegraphen=und Fernsprech=
gerät sowie von Teilen davon, von Luft=
schiffergerätaller Art, von Fahrzeugenund
Teilen davon.

Verordnung,betreffenddas Verbot der Aus=
fuhr und Durchfuhr von Nohstoffen, die bei
der Herstellungund demBetriebevonGegen=
ständendes Kriegsbedarfszur Verwendung
gelangen.

46

46

47

47

47

1414

1415

1416

4417

4418

4419

4420

4421

257

350

259

260

260—261

263

264-265

265-266

266-267

267-268



.x«
LhronologtscheUbersichtdes— 1914.—

Datum Ausgegeben Nr. *
desGesetzes zu Juhalt des Seiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1914 1914
31. Juli 31. Juli Verordnung,betreffenddas Verbot derAus7 4422 268

fuhr und Durchfuhr von Verband- und
Arzneimitteln sowie von ärztlichen In=
strumentenund Geräten.

31. — 31. — Verordnung,betreffenddas Verbot der Einfuhrn47 1423 269
und der Ausfuhr von Tauben.

31. — 31. — Verordnung, betreffenddie Verwendungvoo1 4424 270
Tauben zur Beförderung von Nachrichten.

I. Ang. 1. Ang.Verordnung, betreffendden Aufruf des Land 49 4426 273
sturms.

1. — 1. — Verordnung, betreffend die Eisenbahnen, 49 4427 274
welcheals auf dem Kriegsschauplatz oder
in der Nähe desselbenliegendanzusehensind.

1. — 19. — Verordnung über den Ausnahmezustand in 62 4471 376
denSchutzgebieten Afrikas undderSüdsee.

2. — 2. — Verordnung,betreffendEinberufungdesReichZ 4425 271
tags.

3. — 3. — Verordnung, betreffenddenBeginn derPrisen= 51 4430 314
gerichtsbarkeit und den Sitz der Prisen=
gerichte.

3. — 3. — AusführungsbestimmungenzurPrisengerichts= 51 44131 15-=321
ordnung vom 15.April 1911.

3r — 3. — Verordnung, betreffenddie Entlassungaus derr2 4432 323.324
Reichs= und Staatsangehörigkeit und die
Rückkehrder Deutschenim Auslande.

4— 4. — Gesetz,betreffenddie Ergänzung der Reichs— 53 4433 325.326
— schuldenordnung.
4.— Cesetz,betreffendAnderungdesMünzgesetzes. 53 4434 326

1— 4.esetz, betreffendAnderungdesBankgesetzes. 53 4435 327
—— 4. — Gesetz über die Ermächtigung des Bundesrats 53 4436 327328

zu wirtschaftlichen Maßnahmen undüber
die Verlängerung der Fristen des Wechsel.
und Scheckrechts im Falle kriegerischerEr=
eignisse.

4.— 4. — Gesetz,betreffendden Schutz der infolge des 53 4437 328-332
Krieges an der Wahrnehmung ihrer
behindertenPersonen.



XI

Datum Ausgegeben ar. 9oPr
besGesetzes zu Inhalt des Eesetzs Seiten.
usw. Berlin. Stückes usw.

1914 1914
4.Aig. 4 Aug.Gesetz zur AnderungdesGesetzes,betreffenddie 53 4438 13324333

Unterstützung von Familien in denDienst
eingetretenerMannschaften,vom 28. Februar
1888.

4. — 4. — Gesetz, betreffendAusnahmen von Beschäf= 53 4439333-334
tigungsbeschränkungen gewerblicherAr=
beiter.

4. — 4. — Gesetz, betreffendErhaltung von Anwart= 53 4440 334 335
schaften aus der Krankenversicherung.

4. — 4. — Gesetzüberdie Kriegsversorgung von Givil= 53 4441 35 336
beamten.

4 — 4. — Gesetz,betreffenddie Abwickelungvon börsen= 53 4442 13364337
mäßigen Zeitgeschäften in Waren.

4. — 4. — Gesetz,betreffendSicherung der Leistungsfähigkeit 53 4443 337338
der Krankenkassen.

4. — 4. — Gesetz, betreffendvorübergehendeEinfuhr= 53 44448339
erleichterungen.

– 4. — Gesetz, betreffendHöchstpreise. 53 4445 339.340
— 4. — Darlehnskassengesetz. 53 4116 340-345
— 4. — Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags 53 4447315-346

zumReichshaushaltsetat für 1914.

4. — 4. — Gesetz,betreffenddie Reichskassenscheine und 53 1448 347
die Banknoten.

4. — 4. — Gesetz,betreffenddie Wahlen nachder Reichs= 53 4449 348
versicherungsordnung.

4. — 5. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeEin= 54 1452 350 351
fuhrerleichterungen für Fleisch.

4. — 5. — Bekanntmachung,betreffendvoruͤbergehendeEin= 54 4453 352-355
fuhrerleichterungen.

6. — 6. — Bekanntmachung,betreffendVerlängerung der 55 4454 357
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts.

6 — 6. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderPost= 55 41455. 357-358
ordnung vom 20. März 1900.

7. — 7. — Bekanntmachungüber die gerichtlicheBewilligung 56 4456 359 360
von Zahlungsfristen.
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Datum Ausgegeben Nr. 5PP
—=*. Inhalt. des Lesetes)Seiten.
usw. Berlin. Stückes. Usw.

1914 1914
7. Aug. 7. Aug. Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon 56 4457 60-361

Ansprüchen von Dersonen,die im Ausland
ihren Wohnsitz haben.

7. — 7. — Bekanntmachung, betreffend die Verlängerung 56 4458 861-362
derFristenfür wechsel- und scheckrechtliche
Handlungen.

8. — 10. — Bekanntmachung,betreffenddieAnordnungeiner 57 4459363-365
Geschäftsaufsichtzur AbwendungdesKonkurs=
verfahrens.

8. — 10. — Bekanntmachung,betreffenddiezeitweiligeAußer= 57 44600-
kraftsetzungeinzelnerVorschriftendesHandels=
gesetzbuchs usw.

10. — 10. — Bekanntmachung, betreffend die Handels= 58 4461 367
beziehungen zum Britischen Reiche.

10. — 10. — Bekanntmachung, betreffend die Wirkung des 58. 4462 367
Außerkrafttretensvon Handelsverträgen.

10. — 10. — BekanntmachungüberdieFälligkeitim Ausland8 4463 368
ausgestellterWechsel.

10. — 10. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnde= 58 4464 368
rung der Eisenbahn=Verkehrsordnung.

12. — 13. — Bekanntmachung,betreffendAuslandswechsel. 59 4465 369

12. — 13. — Bekanntmachung,betreffenddie Abtretungund 59 4466 370
« Pfändung derForderungen an die Kriegs=

kasseaus derUberlassungvonPferden,Fahr=
zeugenund Geschirren.

14.— 19. — Verordnung über die Strafrechtspflege bei 62 4470 375
den Kaiserlichen Schutztruppen in Kriegs=
zeitenund über das außerordentlichekriegs=
rechtlicheVerfahren gegenAusländerund die
Ausübung der Strafgerichtsbarkeit gegen
Kriegsgefangene.

15. — 15. — Verordnung,betreffendden Aufruf desLand= 60 4467 271
sturms.

15. — 15. — Bekanntmachung,betreffendden Aufruf des 60 4468 372
Landsturms.

Oriqinel from
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Datum lausgegeben Nr. E4
# Erssetzes. zu J n h aält. des Eestzes Seiten.
usw. Berlin. Stückes. nufw.

1914 1914
15.Aug. J18.Aug.Bekanntmachung, betreffendAnderungen und 61 4469 373-374

Ergänzungender allgemeinenpolizeilichenBe=
stimmungenüber die Anlegung von Land=
undSchiffs dampfkesseln sowiederMaterial.
und Bauvorschriftenfür Land- und Schiffs=
dampfkessel.

15. — 26. — Verordnung),betreffenddieRückkehrderDeutschen 66 1179 385
im Ausland.

16. — 20. — AllerhöchsterErlaß über die Ermächtigung des 64 4173 879-—380
Reichskanzlers zur selbständigen Er=.
ledigung von Regierungsgeschäften im
Bereicheder Reichsverwaltung.

18. — 19. — Bekanntmachungüber dieFolgen der nichtrecht= 63 41727737
zeitigenZahlung einerGeldforderung.

19. 20. — Bekanntmachung, betreffenddie Befreiung von 64 4474 380
der Reichsstempelabgabe zugunsten von
Gesellschaften,welche die Befriedigung des
geschäftlichenKreditbedürfnissesbezwecken.

21. — 25. — Bekanntmachung,betreffenddie Abwickelung 65 417581-382
von börsenmäßigen Zeitgeschäften in
Waren.

24. 25. — Bekanntmachungüber Vorratserhebungen. 65 4476 382-383

214. — 25. — Bekanntmachung, betreffend Bestimmung der 65 4177 381
Hauptmarktorte.

2. 25. — Bekanntmachung über die Jahlung der Ver= 65 4178 381
gütung für die Uberlassungvon Pferden,
Fahrzeugen und Geschirren an die Militär=
behörde.

24. — 1. Sept. Bekanntmachung, betreffendAnderung der An= 68 41481 389-391
lage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

24.— 17. — Verordnung, betreffendHemmung des Laufes 76 11905 108
der Fristen zur Jahlung der Schürffeld=
gebühren.

20. 29. Aug.Bekanntmachung, betreffendweitereVerlängerung 67 4480687-388
derFristendesWechsel.undScheckverkehrs.

20 = 1. Sept.Bekanntmachung, betreffendAnderungderPost= 68 4482 391=392
ordnung vom 20. März 1900.
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Datum Ausgegeben Nr. *#ô

desGesetze zu J. M#2 des esetzesSeiten.
usw. Berlin. Stückes.|usw.

1914 1914
31. Aug. 1. Sept.] Bekanntmachung,betreffenddie Ausstellungvon 69 1483 393

Darlehnskassenscheinen auf Beträgevon
2 und 1 Mark.

3. Seprt.. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeEin= 70 4484 395
fuhrerleichterungen für Jutesäcke.

4 — 4. — Bekanntmachung,betreffenddieWahlen nachder 70 4485.95-396
- Reichsversicherungsordnung.

4. — 4. — Bekanntmachung,betreffendFestsetzungderOrts= 70 4486 396
löhne.

4. — 4. — Bekanntmachung,betreffenddie Uberwachung 71 4487397398
ausländischer Unternehmungen.

8. — 8. — Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerung 72 4488 399
der wechselrechtlichen Fristen für Domizil=
wechsel,dieim StadtkreisDanzigzahlbarsind.

8. — 8. — Bekanntmachung,betreffenddieRevisionderein= 72 4489 400
getragenen Genossenschaften.

8. — 10. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Post— 73 4490 401
ordnung vom 20.März 1900.

10. — 11. — Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeEr= 74 4491 403-404
leichterungenauf dem Gebiete des Patente=,
Gebrauchsmuster- und Warenzeichen.
rechts.

10. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddas vorzeitigeIn= 74 4492 404
krafttreten einer Vorschrift aus dem Gesetze

vom 10.Juni 1914 zur Anderungder8§74,
75 usw. des Handelsgesetzbuchs.

11. — 12. — Bekanntmachung,betreffendVerbot des vor= 75 4493 405—406
zeitigen Schlachtens von Vieh.

1I1.— —Bekanntmachung überdenBeitritt Dortugals ’5?é 449407
zu denbeidenBrüsselerseerechtlichen Uber=
einkommenfür seinesämtlichenKolonien.

17. — 19. — Bekanntmachungüber die Wahlen nach dem 77 4496 409
Gewerbegerichtsgesetz unddemGesetze,be=
treffendKaufmannsgerichte.

18. — 21. — Bekanntmachung, betreffenddie Befreiung von 78 4497 411-412
Hypothekenpfandbriefen von der Reichs=
stempelabgabe.

— — — —



Datum
desGesetzes
usw.

zu
Berlin.

ChronologischeUbersichtdesJahrgangs XV

Inhalt.
Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1914
23. Sept.

23.

24.

25.

25. —

1914
2. Okt.

26.

30.

28.

30.

9. Okt.

Verordnung,betreffenddasTötenundEinfangen
fremder Tauben.

AllerhöchsterErlaß über die Ermächtigungdes
Statthalters in Elsaß-Lothringen zur
selbständigen ErledigungvonRegierungs—
geschäften.

Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerung
der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts
für Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw.

Bekanntmachung,betreffendden internationalen
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

Bekanntmachung,betreffenddie Befreiung von
der Reichsstempelabgabe zugunstenvon
Gesellschaften,welche die Befriedigung eines
wirtschaftlichenKreditbedürfnissesoder die Be=
schaffung, Verteilung und Verwertung von
Rohstoffenfür dieLandesverteidigungbezwecken.

Bekanntmachung,betreffendJollbefreiung ver=
dorbenerWaren zur Verwendungals Vieh=
futter.

Bekanntmachung,betreffendAnderungderPost=
ordnung vom 20. März 1900.

Bekanntmachungüber die Unverbindlichkeitge=
wisserZahlungsvereinbarungen.

Bekanntmachung, betreffendJahlungsverbot
gegenEngland.

Bekanntmachung über das Mindestgebot bei
der Versteigerunggepfändeter Sachen.

Bekanntmachungüber die Ladung zur Gesell.
schafterversammlung einerGesellschaftmit
beschränkterHaftung.

Bekanntmachungüber die JZahlungvon Brand=
entschädigungen in der PreußischenProvinz
Ostpreußen und demKreise Rosenberg in
Westpreußen.

Bekanntmachung,betreffendJollerlaß für Ger=
stenmalz.

84

84

80

80

80

82

81

85

85

86

87

4505

4506

1498

4500

4499

4501

4503

4502

4504

4507

1508

4509

4510

425

426

413

416

415-416

416

419-420

417

421423

427—428

128-429

431

433
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Datum Ausgegeben Nr.
desGesetzes zu Inhalt. des CesetzzsSeiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1914 1914
15. Okt. 15. Okt. Bekanntmachung, betreffend die Regelung der 87 451134-438

wirtschaftlichenBetriebsverhältnissederGrannt.
weinbrennereien und der Betriebsauflage=
vergütungenfür dasBetriebsjahr1914/15.

15. — 15. — Bekanntmachung,betreffenddie Behandlung 87 4512 1438 440
feindlicher Zollgüter.

15. — 15. — BekanntmachungüberVorratserhebungen. 87 4513 440
16. — 26. — Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation der 92 4526 453

revidiertenBerner Ubereinkunftzum Schutze
vonWerkender Literatur und Kunst vom
13.November1908 durchJtalien.

18. — 18. — JusatzzurPrisenordnung vom30.September8 4514 441
1909.

20. — 20. — Bekanntmachung,betreffendZahlungsverbot 89 4515 443
gegenFrankreich.

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund 00 4516 445
denBetrieb gewerblicherAnlagen, in denen
Thomasschlacke gemahlen oder Thomas=
schlackenmehlgelagertwird.

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffendden Betrieb der An= 90 4517 446
lagender Großeisenindustrie.

21. — 23. — Bekanntmachung, betreffendErleichterungen auf 91 4523 450
demGebicte des atent=, Gebrauchsmuster=
und Warenzeichenrechts in ausländischen
Staaten.

21. — 26. — Bekanntmachung,betreffenddie dem Internatio= 92 4524 451
nalenUbereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

22. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddie Uberwachung 91 4518 4478
ausländischer Unternehmungen.

22. — 23. — Bekanntmachungüber die Fälligkeit im Ausland 91 4519448-—449
ausgestellterWechsel.

22. — 23. — Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerung 91 4520 449
der Fristen des Wechsel- und Scheckrechts
fürElsaß.Lothringen,Ostpreußenusw.

22. — 23. — Bekanntmachungüber die Geltendmachungvo91 452149-450
Ansprüchen vonDersonen,dieim Ausland
ihren Wohnsitzhaben.
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Datum Ausgegeben Nr.
desGesetzes zu Inhalt. des Gasches Seiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1914 1914
22. Okt. 23. Okt Bekan'#stmachungüber dieAusdehnungdesGe= 91 4522 450

setzts,betreffenddenSchutz der infolge des
Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte be=
hinderten Personen, vom 4. August 1914 auf
KriegsbeteiligteOsterreich=Ungarns.

22. — 20. Nov.] Bekanntmachung über Dauschbeträge, die vo00 4546 477
den Versicherungsträgernzu den Kosten der
Oberversicherungsämter zuentrichtensind.

23. — 26. Okt, Bekanntmachung,betreffenddie Regelung des 92 4525 452
Verkehrsmit Kraftfahrzeugen derMilitär=
verwaltung.

23. — 128.— Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMili. 93 4529 456
tärtarifs für Eisenbahnen.

24. — 28. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAn= 93 4527 455
derungder Eisenbahn-Verkehrsordnung.

24. — 28. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 93 4528 455
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

26. — 28. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderPost4 4530 1457 458
ordnung vom 20.März 1900.

27. — 29 — Bekanntmachung,betreffend Anderung der An= 95 4536 465
lage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

28. — 28. — BekanntmachungüberHöchstpreise. 94 4531 458-459
28. — 28. — Bekanntmachungüber den Verkehrmit Brot. 94 453

28. — 28. — Bekanntmachungüber das Verfüttern von Brot. 94 4533 460
getreide und Mehl.

28. — 28. — Bekanntmachungüber das Ausmahlen von 94 4534 461
Brotgetreide.

28. — 28. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise fürtn84 4535462-464
Getreideund Kleie.

28. — 29. — Bekanntmachungüber die privatrechtlichenVer= 95 4537 466
hältnissevon Genossenschaftenzum Iwecke der
Bodenverbesserung.

29. — 29. — Bekanntmachu#ng,betreffendstatistischeAufnahmen 95 4538 466
der Vorräte von Getreideund Erzeugnissen
der Getreidemüllerei.
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Datum Ausgegeben Nr. 0.
desGesetzes zu Inhalt. des cesctes eiten.
usw. Berlin. Stückes. Usw.

1914 1914
31. Okt.31. Okt. Bekanntmachung,betreffendRegelungdes Ver= 96539 467-468

kehrs mit Jucker und der Verwertung der
Zuckergewinnung im Betriebsjahr 1914/15.

5. Nov. 5. Nov. Bekanntmachungüber die Höchstpreise für 97 4540 469—471
Hafer.

5. — 5. — Bekanntmachung,betreffendRegelung des Ab= 97 4541471-472
satzes von Erzeugnissender Kartoffel=
trocknerei.

5. — 13. — Bekanntmachung, betreffendAnderung der An= 98 4542 473
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

11. — 13. — Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund 98 4543 474
denBetrieb vonAnlagenzur Herstellungvon
Bleifarben und anderen Bleiprodukten.

11. — 17. — Bekanntmachungüber denGesamtbetragderDar= 99 4544 45
lehnskassenscheine.

17. — 17. — Bekanntmachungüber dieBehandlung von Feue= 99 4545 475
rungsmaterial als relativeKonterbande. 6

19. — 20. — Bekanntmachungüber das Verbot des Handels 100 4547 477-47S8
mit inEngland abgestempeltenWertpapieren.

19. — 20. — Bekanntmachung,betreffendZahlungsverbot1100548 49
gegenRußland.

23. — 23. — Zusatz zur Prisenordnung vom 30. Sep 101 4549 481
, - -« tember1909.
23. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddasVerbotdesAgio= 101 4550.81—482

handelsmit Reichsgoldmünzen.
23. — 23. — Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerung 10 4551 482

der Fristen desWechsel- und Scheckrechts
für Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw.

23. — 23. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise fürn8t02 4552 1483 484
Speisekartoffeln.

26. — 26. — Bekanntmachung, betreffendErhaltung von An= 103 4553 485
wartschaftenaus der Krankenversicherung.

26. — 26. — Bekanntmachungüber die Anrechnungmilitä03 4554 485
rischer Dienstleistungen in der Arbeiter=
versicherung.

26. — 26. — Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeAn= 103 4555 486
derungdesWeingesetzes.
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Datum Ausgegeben Nr. *5
desGesetzesu Int#t. des Gesches.sSeiten.

usw. Berlin. Stückes. usw.

1914 1914
26. Nov.26. Nov. Bekanntmachung,betreffendAnderung der Be.103 1556 486

stimmungenzur Ausführung des Wein=
gesetzes.

26. — 26. — Bekanntmachung,betreffendVerarbeitung von103 1557 486
Topinamburs sowie von Rüben und Rüben=
säftenin Brennereien.

26. — 26. — Bekanntmachung,betreffenddiezwangsweiseVer 104 4558 487-488
waltung französischer Unternehmungen.

27. — 3. Dez. JBekanntmachung,betreffendAnderungderDost 16 45600
ordnung vom 20. März 1900.

27. — 4. — Verordnung,betreffendden Aufruf des Land107 4562 4905
sturms.

27. — 4. — Bekanntmachung, betreffend den Aufruf des 307 4563 496
Landsturms.

2. Dez. 10. — Bekanntmachung, betreffendden internationalen0s 4564 497
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

3. — 3. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten 105 4559489-490
Nachtrags zum Reichshaushaltsetat für
1914.

3. — 3. — Bekanntmachung,betreffendWochenhilfe wäh. 4561 1492 494
rend desKrieges.

7. — 10. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder .108 456065
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

10. — 10. — Bekanntmachungüber die Versagungdes ZJu.109 4566 499
schlagsbei der Zwangsversteigerung von
Gegenständendes unbeweglichenVermögens.

10. — 10. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise fürnß800 4567 500
schwefelsauresAmmoniak.

10. — 10. — BekanntmachungüberHöchstpreise für Kupfer 110 4568 501-503
altes Messing, alte Bronze, Rotguß, Alu=
minium,Nickel,Antimon und Zinn.

10. — 11. — Bekanntmachung,betreffendden Aufruf des 111 4569 505
Landsturms.

11. — 11. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise für11 4570505—507
Futterkartoffeln und Erzeugnisseder Kartoffel=
trocknereisowie der Kartoffelstärkefabrikation.

Original from
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Datum Ausgegeben Nr.
edesGesetzes zu Inhalt. des GeschesSeiten.

usw. Berlin. Stückes.] usw.

1914 1914
14.Dez. 14.Dez. JZusatzzur Drisenordnung vom 30. Sep1 4571 509

tember 1909.
15. — 15. — Bekanntmachung,betreffendEinigungsämter. 4572 511—512
16. — 19. — Verordnung,betreffendanderweiteRegelungderr 4577.521-522

Paßpflicht.
17. 18.— BekanntmachungübereineAnderungdesGesetzet 114 4573 513—515

betreffendHöchstpreise, vom 4. August 1914
und der Bekanntmachungüber Hochstpreise
vom 28. Oktober1914.

17. — 18. — Bekanntmachungder FassungdesHöchstpreis )s]4 4574 516518
. gesetzes.

17. — 18. — Bekanntmachungüber die VertretungeinesGell4 4575 518—519
nossen in der Generalversammlung einer Er=
werbs= und Wirtschaftsgenossenschaft
und über das Ausscheidenaus der Genossen=
schaft.

17. — 18.— Bekanntmachung, betreffend die Fristen des 1l4 4576 519-520
Wechsel- und Scheckrechts fürElsaß=Loth=
ringen,Ostpreußenusw.

19. — 20. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Biellé 4578 523—525
« kanntmachung über die Höchstpreise für

Getreideund Kleie vom 28. Oktober1914.
19. — 20. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder Beäs6ß6 4579 525—527

kanntmachungüber die Höchstpreise für
Hafer vom 5. November1914.

19. — 20. — Bekanntmachungder FassungderBekanntmachung 116 4580 527-530
über die Höchstpreise für Roggen, Gerste
und Weizen.

19. 20. — BekanntmachungderFassungderBekanntmachung 116 4581 530—533
über die Höchstpreise für Hafer.

19. 20. — Bekanntmachung über die Höchstpreise fürrd6 4582 533-534
Kleie.

19. — 20. — Bekanntmachungüber das Vermischen vo6 4583 534—535
Kleie mit anderenGegenständen.

19. — 20. — Bekanntmachungüber das Ausmahlen von 116 458435—-536
Brotgetreide.

19. — 20. — Bekanntmachung,betreffenddas Schlachten16 4585536-537
von Schweinen und Kälbern.



ChronologischeUbersichtdes Jahrgangs 1914. XXI

Datum Ausgegeben Nr.

desGesetzeszu Inhalt. des SesetzesSeiten.
usw. Berlin. Stückes.] uUsw.

1914 1914
19. Dez.1. Dez.Bekanntmachung, betreffenddie Mengedes zum 117 4586 539

steuerpflichtigenInlandsverbrauch abzulassen=
denJuckers.

20. — 28. — Bekanntmachung,betreffenddieJahlungsver 4594 550
bote gegenEngland, FrankreichundRußland.

21. — 28. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderDost..20 4593 549—550
#ordnung vom 20. März 1900.

22. — 22. — BekanntmachungüberdieSicherheitsleistungmit 4587 541-542
Wertpapieren.

22. — 22. — Bekanntmachung, betreffenddie für eine aus18 4588 542
wärtige Bank im Betrieb einer inländischen
NiederlassungentstandenenAnsprüche.

22.— 22. — BekanntmachungüberdieVerjährungsfristen18 4589 543
22. — 22. — Bekanntmachung,betreffenddieBewilligung von 118 4590 543—-544

Sahlungsfristen beiHypothekenundGrund=
schulden.

22.— 22. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise fürnseo2o99 4591445-546
Wolle und Wollwaren.

22— 22. — Bekanntmachung,betreffenddasVerbot derVer.119 4592 547-548
wendungvonKartoffelmehl zurHerstellung
von Seife.

22. — 31. — Bekanntmachung,betreffenddie zwangsweise 22 4598 556
Verwaltung britischer Unternehmungen.

28.— 28. — BekanntmachungüberdieFestsetzungvonHöchst.120 4595 551—552
preisen für Erzeugnisseaus Kupfer, Messing
und Aluminium.

29. — 31. — Bekanntmachung, betreffendAnderung der n.1 4597 555—556
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

30. — 30. — Bekanntmachungüber Höchstpreise für Ei1 4596 553
zeugnisseaus Nickel.
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Datum Ausgegeben Nr. Nr.
« desdesGesetzes zu Inhalt. des Oaches Seiten.

usw. Berlin. Stückes. ufw.

1914 1914

Druckfehler=und sonstigeBerichtigungen.
1. Jan. 9. Jaun. Die Beitschrift zur Veröffentlichung der Ent= 2 4328 —

scheidungen des Oberschiedsgerichts für
Angestelltenversicherung heißt nicht:
„Die Angestelltenversicherung.Amtliche — — 3
Nachrichten der Reichsversicherungsanstalt
und derSpruchbehördenfür Angestellte.«,

sondern:
„Die Angestelltenversichenung.Anmtliche 3 — 8
Nachrichten der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellteund der Spruchbehörden
der Angestelltenversicherung.«

20. April24. Aprilln der Bekanntmachung,betreffendbenachbarte 21 4366 —
Orte im Wechsel- und Scheckverkehre,
muß es statt „Grobitze unter Nr. 160 — — 109

heißen: »Gorbitz«. 25 — 120
1909

30. Seprt.. Aug. Inder Prisenordnunge mußesbeiiffer 127 502 —
statt »Landung« — — 298

heißen: „Ladunge. 68 — 392
1914

24. Aug.25. Aug. In der Bekanntmachungüber die Hauptmarkt= 65 4477 —
vrtemußesim§1Abs.2statt-Z.Juli1873« —- — 384
heißen:„13. Juni 1873. 68 — 392

22. Dez. J22.Dez. In der Bekanntmachung,betreffenddas Verbot119 4592 —
der Verwendung von Kartoffelmehl zur
Herstellungvon Seife, muß es im § 9Pstatt
»g85bis 7« — — 548
heißen: „§F§5 bis 8«. 120 — 552

30. — 30. — Nr. 121 des Reichs=Gesetzbl.muß die Seitenzahl 121
553 —statt 551— und die darin veröffent=
lichteBekanntmachungdie Nr. 4596 —statt
4594 —erhalten.

— Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

M. I.
Inhalt: Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 1.

(Nr. 4327.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 21.Dezember1913.

A# Grund derSchlußbestimmungderAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
wird dieseAnlage,wie folgt, geändert:

Nr. 1. Sprengstoff..

1. Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.
1. Gruppe.

Unter a) Ammoniaksalpetersprengstoffe wird nachgetragen:
hinter demmit „Ammoncahücit“ beginnendenAbsatz:

Ammoncahücit Fram (Gemengevon Ammoniaksalpetermit
höchstens25 Prozent Trinitrotoluol, das mit höchstens4 Prozent des
Gesamtgewichtsan Kollodiumwolle gelatiniert ist, fernermit Holzmehl,
Pflanzenmehlund neutralen,beständigen,dieGefahr nichterhöhenden
Salzen).

Ammoncahücit Indra (Gemenge von Ammoniaksalpeter,
höchstens10 Prozent Kalisalpeter, höchstens20 Prozent Trinitrotoluol,
von Holzmehl,Pflanzenmehlund neutralen,beständigen,die Gefahr
nicht erhöhendenSalzen).
hinter demmit „Walsroder Sicherheitssprengstoff“beginnendenAbsatz:

Wetter Walsroder, auchmit den angehängtenZahlenI,,II,
III usw. (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens6 Prozent Trini=
trotoluol, höchstens4 Prozent Schießwolle, höchstens1 Prozent
Holzkohle,mindestens1ProzentMehl, NaphthalinoderandererKohlen=
wasserstoffe,mindestens2 Prozent Vaseline und mindestens10 Prozent
Kochsalz).

Meichs·Gesehbl.1914. 1
Ausgegebenzu Berlin den5. Januar 1914.

Oriqinel from
richkiredb)G gle PRINCETONUNIVERSITY
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Unter 4) Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Spreng=
stoffe wird eingeschaltet:

in demmit „Cahücit“ beginnendenAbsatzhinter demWorte „Kali=
salpeter“

p,der ganzoderteilweisedurchNatronsalpeterersetztwerdenkann,
hinterdemmit „RaschitII/ beginnendenAbsatz

Rosenheimer Sicherheits=Sprengpulver (Gemengevon
Kalisalpeter,Schwefel,Holzmehlund Holzkohle).

2. Gruppe.
Unterb) Chlorat- und Perchloratsprengstoffe wird hinterdemmit

„Barbarit“ beginnendenAbsatznachgetragen:
Gelatine=Barbarit (Gemengevon 80 ProzentKaliumchlorat

mit 10 Prozent Trinitrotoluol und mit 10 Prozent Nitrotoluolgelatine,
bestehendaus 95 Teilen neutralen,flüssigenMono=undDi Nitroto
luolen und 5 Teilen Kollodiumwolle).

2. AbschnittA. Verpackung.1. Gruppe der Sprengmittel.
In Ziffer 3. Nitrozellulose (Schießbaumwolle,Kollodiumwolle) c))

ersterSatz wird stattder Schlußworte„festverpacktsein“ gesetzt
oder in innen verzinkte(verbleite)Eisenfässermit einemdichtenVer=
schlusse,der einemetwaigeninnerenDruckenachgibt,festverpacktsein.

In Siffer 4. Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Spreng=
stoffe c) Abs. ) wird am Ende nachgetragen:

Patronenvaus Rosenheimer Sicherheits=Sprengpulver dürfen
aus Pergamentpapierhergestelltsein, auch darf das Pulver in Pakete
von höchstens2½kg Gewicht aus Pergamentpapierverpacktwerden.
Der Inhalt einesBehältersdarf höchstens25 kg betragen.

Ur. Ib. Munition.

AbschnittA. Verpackung.Zu 3. Abs.(5).
Der ersteSatz wird gefaßt:

ElektrischeZündköpfeohne sprengkräftigeZündungen unterc) sind vor
dem Einlegen in die äußerenBehälter bis höchstens2000 Stück mit
reichlichenMengenSägemehloderHolzmehlin PappkastenmitMittel=
wand zu verpacken.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den24. Dezember1913.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

** Originalfrom
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Reichs-Gesetzblatt.
32.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie amtlicheVeröffentlichunggrundsätzlicherEntscheidungendesOber=
schiedsgerichtsfür Angestelltenversicherung. S 3. — Bekanntmachung, betreffend die dem
Internationalen Ubereinkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 3.

(Nr. 4328.) Bekanntmachung,betreffenddie amtlicheVeröffentlichunggrundsätzlicherEnt=
scheidungendes Oberschiedsgerichtsfür Angestelltenversicherung. Vom
1. Januar 1914.

Ar# Grund des§ 294 Abs.2 desVersicherungsgesetzesfür Angestellte(Reichs=
Gesetzbl.1911 S. 989) bestimmeich folgendes:

Das Oberschiedsgerichtfür AngestelltenversicherungveröffentlichtseineEnt=
scheidungen,die grundsätzlicheBedeutunghaben,in derZeitschrift:

„Die Angestelltenversicherung.Amtliche Nachrichtender Reichs=
versicherungsanstaltund der Spruchbehördenfür Angestellte.“ Diese
Entscheidungensind auch äußerlich als grundsätzlicheEntscheidungen
zu kennzeichnen.

Berlin, den1. Januar 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

(Nr. 4329.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 2. Januar 1911.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAmwendungfindet— Ausgabe vom I. Januar
1913, Reichs=Gesetzbl.S. 185ff. —, ist, wie folgt, geändertworden:
Meichs-Gesetzbl.1914. 2

Ausgegebenzu Berlin den9. Jannar 1914.

** Originalfrom
OigitizedbyCo gle PRINCETONUNIVERSITV
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I. Im AbschnittDeutschland A. — II. Privateisenbahnenunter eigener
Verwaltung — ist mit Gültigkeit vom 12. Januar 1914 als neue
Nummer22a eingeschaltetworden(Reichs=Gesetzbl.S. 186):

22a. Cöln-Frechen—-BenzelratherNebenbahn.
II. Im AbschnittOsterreich=UngarnI. A. ist unterNr. 24 (Reichs=Gesetzbl.

S. 190) eingeschaltet:
81) Mirxnitz-St. Erhard.

III. Im Abschnitt Italien A. ist in lfd. Nr. 3. (Reichs=Gesetzbl.S. 196)
lit. 8) gestrichenund als neueNummer 21a aufgenommenworden:
21a. Die von der Societäper le FerroviedellaBrianzaCentralebetriebene

Linie Monza-Molteno,mit AbzweigungRenate-Romand-Fornaci.
IV. Im AbschnittRußland A. sindals neueNummern21a und b (Reichs=

Gesetzbl.S. 199) nachgetragenworden:
21a. Militärbahn Kowel-Wladimir-Wolynski.
21b. Omsk=Eisenbahn.

Berlin, den2.Januar 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wackerzapp.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Originelfrom
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

3.
Inhalt: Bekanntmachung über die Ratifikation der beidenam 23. September1910 in Brüssel unter=

zeichnetenseerechtlichenUbereinkommendurch Brasilien und die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde.
S. 6. — Bekanntmachung, betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. s. — Berichtigung. S. s.

(Nr. 4330.) Bekanntmachungüber die Ratifikation der beidenam 23. September1910 in
BrüsselunterzeichnetenseerechtlichenUbereinkommendurchBrasilien unddie
HinterlegungderRatifikationsurkunde.Vom 24. Januar 1914.

D. im Reichs=Gesetzblattvon 1913 Seite 49 abgedruckten,am 23. Sep=
tember1910 in Brüssel unterzeichnetenUbereinkommen,nämlich:

1. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über denZu=
sammenstoßvon Schiffen,

2. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über die
Hilfsleistungund Bergung in Seenot,

sind von Brasilien ratifiziert worden; die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde
ist am 31. Dezember1913 in Brüssel erfolgt.

Diese Bekanntmachungschließtsichan dieBekanntmachungvom 27. No=
vember 1913 (Reichs=Gesetzbl.S. 764) an.

Berlin, den24. Januar 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Jagow.

Neichs=Gesetbl.1914. 3

Ausgegebenzu Berlin, den31. Jannar 1914.



(Nr. 4331.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.Vom 24.Jannar 1914.

A# Grund derSchlußbestimmungderAnlageC zurEisenbahn=Verkehrsordnung
wird dieseAnlage,wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel. 1. Gruppea).

1. In demmit „IAstralitIII/4 beginnendenAbsatzwerdendie Worte „Ge=
treide-oderKartoffelmehl“ersetztdurch

Pflanzenmehle
2. Hinter dem mit „Ammonkarbonitla“ beginnendenAbsatzwird einge=
schaltet:

Halokarbonit mit denangehängtenBuchstabenA, B, C usw.oder
den Zahlen 1, 2, 3 ufsw.(Gemengevon Ammoniaksalpeter,mit
Zusatzvonhöchstens33ProzentandererSalpeterarten,vonhöchstens
12 Prozent Trinitrotoluol oder anderer aromatischerNitrokohlen=
wasserstoffe,die nichtgefährlichersind als Trinitrotoluol, auchmit
höchstens5 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin,auch mit Leim=
Glyzerin=Gelatine,Mehl, Pflanzenmehl,auchmit anderenKohlen=
stoffträgern,auchmit neutralen,beständigen,die Gefahr nichter=
höhendenSalzen).

Nr. II. SelbstentzündlicheStoffe.
B. SonstigeVorschriften.

Im Abs. (2)wird in dem Unterabsatzec) hinzugefügt:
und daß Gemenge der Ziffer 8 a derart abgelagertsind, daß eine
Selbsterhitzungausgeschlossenist,

Ur. VI. Fäulnisfähige Stoffe.
Eingangsbestimmungen.

Hinter Ziffer 10 wird nachgetragen:
11. Für Lehr-= oder Untersuchungszwecke bestimmtemenschliche

Körperteile, tierische Körper oder Elt und Stoffe,
die von MenschenoderTierenherrühren(z. B.Harn, Kot, Auswurf,
Blut, Eiter).

AbschnittA. Verpackung.
Im Abs.(#)wird hinterUnterabsatz1) eingefügt:
8) Stoffe der Ziffer 11.

** Original from
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Innere Verpackung.
) Gegenstände, die Seuchenerreger weder enthalten noch zu
enthalten verdächtig erscheinen, und zwar:

Körper oderKörperteile sindmit einemundurchlässigenStoffe
(Pergamentpapieroder dgl.) zu umwickelnund fest zu verschnüren
saftreicheGegenständesind außerdemin Tücher einzuschlagenoder
in Säckezu verpacken.
Kleinere Gegenstände (Organstücke,Geschwülste,Embryonen

und dgl.) dürfen auch in starke, sicher verschlosseneGefäße
aus Metall, Ton, Steingut, Porzellan oderGlas gelegtwerden.
Solche Gefäße müssenverwendetwerden für Flüssigkeiten oder
Gegenstände, die sichin einer Flüssigkeit befinden,fernerfür
Kot, Auswurf und ähnlicheStoffe.

5) Gegenstände, die lebende Seuchenerreger enthalten oder zu
enthalten verdächtig erscheinen, und zwar:

Körper und Körperteile sind in ein mit einemgeeigneten
Desinfektionsmittel(Sublimatlösung oder dgl.) durchtränktes
Tuch einzuhüllenund dann,wie unter6) angegeben,zu umwickeln
und zu verschnüren.
Stoffe, die Rotzerreger enthaltenoder zu enthaltenverdächtig

sind, müssenebensoeingehülltund dann in einen festen,dichten
Behälterverpacktwerden. Für kleinere Gegenstände, Flüssig=
keiten, Kot, Auswurf und ähnliche Stoffe sind starke, sicher
verschlosseneGefäße aus Metall, Ton, Steingut, Porzellan oder
Glas zu verwenden.

Zu «) und 8). Die Pakete, Behälter und Gefäße müssen mit aus=
reichenden,aufsaugendenVerpackungsstoffen(Sägemehl,Kleie, Torfmull, Lohe,
Häcksel,Heu oderdgl.) in die äußerenBehälter fest und so eingebettetsein,
daß sie sich nicht verschiebenkönnen und ein Durchsickernvon Flüssigkeitver=
hindertwird. Stoffe, dieRotzerregerenthaltenoder zu enthaltenverdächtigsind,
müssenin derselbenWeiseauchin die innerenBehälterfesteingebettetsein.

Außere Verpackung.
Alle Stoffe derZiffer 11 müssenin starke,dichte,undurchlässige,sicher

verschlosseneBehälter (Fässer,Kübel, Kisten) verpacktsein. Die Behälter müssen
nebeneiner deutlichenAdresseNamen und Wohnung des Absenders angeben
und die deutlicheund haltbareAufschrift tragen: „Vorsicht!!] „Menschliche
(Tierische)Untersuchungsstoffe“.

Im Abs. (e)wird als Unterabsatzam Ende nachgetragen:
h) Stoffe der Ziffer 11 müssennachAbs.C) 8) verpacktsein.

Oriqinel from
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AbschnittB. SonstigeVorschriften.
Am Endewird als neuerAbsatznachgetragen:
11. Die Stoffe der Ziffer 11 sind in bedecktenWagen zu befördern.

Sie dürfennichtmit Nahrungs-und Genußmittelnzusammengeladen
werden. Im Frachtbrief muß der Absenderbescheinigen,daß Zweck
und Verpackungder Sendung den in der AnlageC zur Eisenbahn=
VerkehrsordnungunterVI für die Stoffe derOiffer 11 getroffenen
Vorschriftenentsprechen.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den24. Januar 1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

Berichtigung.
Der Titel der in der Bekanntmachung,betreffenddie amtlicheVeröffent=

lichung grundsätzlicherEntscheidungendes Oberschiedsgerichtsfür Angestelltenver
sicherung,vom 1. Januar 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 3) angeführtenZeitschrift
lautet:„Die Angestelltenversicherung.AmtlicheNachrichtenderReichsversicherungs-·
anstaltfür Angestellteund der Spruchbehördender Angestelltenversicherung.“

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Poftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Kündigungder am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
Abkommenüber das internationalePrivatrecht durchFrankreich.S. 9. — Bekanntmachung,
betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 10.

(Nr.4332.) Bekanntmachung,betreffenddie Kündigungder am 12.Juni 1902 im Haag
abgeschlossenenAbkommenüber das internationale Privatrecht durch Frank=
reich. Vom 25. Januar 1914

D. im Reichs=Gesetzblattvon 1904 S. 221, 231, 240 abgedruckten,am
12.Juni 1902 im Haag abgeschlossenenAbkommen,nämlich:

1. Abkommenzur Regelungdes Geltungsbereichsder Gesetzeauf dem
Gebieteder Eheschließung,

2. Abkommen zur Regelung des Geltungsbereichsder Gesetzeund der
Gerichtsbarkeitauf demGebieteder Ebescheidungund derTrennung
von Tischund Bett,

3. Abkommenzur Regelung der Vormundschaftüber Minderjährige,
sindvon Frankreichgekündigtworden. Die Kündigungist derRegierungder
Niederlandeam 12.November1913 zugestelltworden.

Berlin, den25. Januar 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Jagow.

Reichs,Gesetzbl.1914. 4

Ausgegebenzu Berlin denI. Februar 1914.

Oriqinel from
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(Nt.4333.)Bekanntmachung,betreffendbieEinfuhrvonPflauzcnund sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues. Vom 30. Januar 1914. ½

A# Grund der Vorschrift im § 4 Nr. 1 der Verordnung,betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein=und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich folgendes:

Die Einfuhr aller zur Gattung der Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenPflanzenstoffe,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über
dieKöniglichBayerischeZollabfertigungsstellePassau=Racklauhafenerfolgen.

Berlin, den30. Januar 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

5.
Inhalt: Bekanntmachung des Reichskanzlers,betreffendeine im Anschlußan das InternationaleAb=

kommenüber den Verkehrmit Kraftfahrzeugenvom 11.Oktober1909 mit Frankreichgetroffene
Vereinbarung. S. 11. — Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur Ausführung des
Gesetzesüber den Absatz von Kalisalzen. S. 14.

(Nr. 4331.) BekanntmachungdesReichskanzlers,betreffendeineim Anschlußan das Inter=
nationaleAbkommenüberdenVerkehrmit Kraftfahrzeugenvom11.Oktober1909
mit FrankreichgetroffeneVereinbarung. Vom 31. Januar 1914.

# Anschluß an das am 11. Oktober 1909 in Paris unterzeichneteInter=
nationaleAbkommenüberdenVerkehrmit Kraftfahrzeugen(Reichs=Gesetzbl.1910
S. 603) sind für den Verkehr zwischenDeutschlandund Frankreichdie in dem
nachstehendabgedrucktenSchriftwechselzwischendem Staatssekretär des Aus=
wärtigen Amtes und dem Botschafterder FranzösischenRepublik in Berlin ent=
haltenenBestimmungenwegengegenseitigerMitteilungenüberEigentümerund
Führer von Kraftfahrzeugenvereinbartworden. DiesenBestimmungenhaben
sämtlicheBundesregierungenund derKaiserlicheStatthalter in Elsaß=Lothringen
zugestimmt.

Berlin, den31. Januar 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Jagow.

Reichs· Gesehbl.1914.
Ausgegebenzu Berlin den 7. Februar 1914.
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Note des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes an den Botschafter der
FranzösischenRepublik in Berlin.

Auswärtiges Amtk.
Berlin, den21. Januar 1914.

Der UnterzeichnetebeehrtsichSeiner ExzellenzdemBotschafterder Fran=
zösischenRepublik, Herrn Jules Cambon, mit Beziehung auf die voraus=
gegangenenVerhandlungenwegenRegelungdesVerkehrsmit Kraftfahrzeugen
zwischenDeutschlandund Frankreichnachstehendesmitzuteilen:

Die KaiserlichDeutscheRegierungwird der Regierungder Französischen
Republikauf ihrenAntrag unverzüglichNamen,Stand undWohnortdesEigen=
tümers und desFührers eines auf Grund des Internationalen Abkommensvom
11. Oktober1909 auf französischemGebietezugelassenendeutschenKraftfahrzeugs
angeben,das denin FrankreichüberdenVerkehrauf öffentlichenWegengeltenden
Gesetzenund Bestimmungenzuwiderhandelt.

DieseVerpflichtunggilt unterderBedingungderGegenseitigkeitund tritt
am 1. März 1914 in Kraft.

Sie tritt außerKraft, sobalddie DeutscheRegierungder Französischen
RegierungeineentsprechendeMitteilungmacht.

Der UnterzeichnetebenutztdiesenAnlaß, um Seiner ExzellenzdemHerrn
Votschafterdie VersicherungseinerausgezeichnetstenHochachtungzu erneuern.

von Jagow.

Seiner ExzellenzdemBotschafterder FranzösischenRepublik,
Herrn Jules Cambon.

Schreiben des Botschafters der FranzösischenRepublik in Berlin an den
Staatesekretär des Auswärtigen Amtes.

(lbersetzung)
Ambassade de France.

Berlin, le 21 janvier 1914. Berlin, den21. Januar 1914.

Monsieur le Secrétaire d’Etat, Herr Staatssekretär,
En me référant aux négociations Euerer Exzellenzbeehreichmichmit

antérieuresrelatives à la circulation Beziehungauf die vorausgegangenen

** Original from
DigitizedbyCo gle PRINCETONUNIVERSITV



desautomobiles entre IAllemagne et
la France, jai Phonneur de lhirc
connaitre ce qui suit à Votre Ex=
cellence:
Ie Gouvernement de la RBépu=

blique Française fera connajitre sans
delai au Gouvernement Impérial
Allemand, à la requéte de celui-ei,
les noms, profession et domicile du
Dropriétaireet du chaufkeurde tout
automobile français, admis en Alle=
magne dans les conditions préynes
PDarTaccord international du 11 oc=
tobre 1909, qui aurait violé les
lois et réglements en vigueur en
Allemagne en ce qui concerne la
circulation sur les voies publiques.

Cetteobligationestacceptéesous
condition de réciprocité et sera en
Vvigueurà partir du ler mars 1914.

Elle cessera d’étre en vigueur,
des due le Gouvernement Français
enaura donnéavis auGouvernement
Allemand.

e saisis cette occasion pour
renouvelerà Votre Excellence’assu=
rancedematreshauteconsidération.

Jules Cambon.

Son Excellence Monsieur de Jagow
Secrétaired'Etat à TOfficeImpérial
des Affaires Etrangderes.

Verhandlungenwegen Regelung des
Verkehrsmit Kraftfahrzeugenzwischen
Deutschlandund Frankreichnachstehen=
desmitzuteilen:

Die Regierung der Französischen
Republikwird der KaiserlichDeutschen
Regierung auf ihren Antrag unver=
züglichNamen,Stand undWohnortdes
Eigentümersund des Führers einesauf
Grund desInternationalenAbkommens
vom 11. Oktober1909 auf deutschem
GebietezugelassenenfranzösischenKraft=
fahrzeugsangeben,das den in Deutsch=
land überdenVerkehrauf öffentlichen
Wegen geltenden Gesetzen und Be=
stimmungenzuwiderhandelt.

Diese Verpflichtunggilt unter der
BedingungderGegenseitigkeitund tritt
am 1. März 1914 in Kreft.

Sie tritt außer Kraft, sobald die
FranzösischeRegierungder Deutschen
RegierungeineentsprechendeMitteilung
macht.

Ich benutzediesenAnlaß, um Euerer
Exzellenzdie Versicherungmeineraus=
gezeichnetstenHochachtungzu erneuern.

Jules Cambon.

Seiner ExzellenzHerrn von Jagow,
Staatssekretr des Auswärtigen
Amtes.

Oriqinel from
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(Nr. 4335.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung desGesetzesüber
denAbsatzvon Kalisalzen. Vom 2. Februar 1914.

A## Grund des § 51 des Gesetzesüber den Absatz von Kalisalzen vom
25. Mai 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) hat derBundesratfolgendeErgänzung
der am 5.April 1911 (Reichs=Gesetzbl.S. 107) bekanntgemachtenAusführungs=
bestimmungenbeschlossen:

„Zum II. Abschnitt.KürzungderBeteiligungsziffern.(Zu 99 13 bis 16.)
tritt nachstehendeVorschrift:

12. Die Entscheidungder Verteilungsstelleüber Kürzung oder
Nichtkürzungder Beteiligungsziffer(§ 30 Abs.2 desGesetzes)hat der
KaliwerksbesitzerinnerhalbdreierTage nachZustellungderEntscheidung
derBelegschaftdurchAushang bekanntzu geben.Der Aushangdarf
nicht vor Ablauf von vier Wochenentferntwerden.

Aus derEntscheidungmuß ersichtlichsein, daß dieNachweisungen(Biffer5,
9 und 10) ordnungsgemäßgeprüft sind und aus welchenGründen eineKürzung
der Beteiligungsziffervorgenommenoderunterlassenwird.

In derEntscheidungistauf dasdagegengemäß§ 32 Abs.2) 3 desGesetzes
zulässigeRechtsmittelzu verweisen.

Berlin, den2. Februar 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

** Originalfrom
r#ckiredb,COe gle PRINCETONUNIVERSITV
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Reichs—Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Añ6.
â— — — — — —. —. ——

Inhalt: Bekanntmachung über die Ratifikation der beidenam 23. September1910 in Brüssel unter⸗
zeichnetenseerechtlichenUbereinkommendurchJapan und die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden.
S. 15. — Bekanntmachung, betreffendBestimmungenzur Ausführungdes Gesetzesüber den
Absatz von Kalisalzen. S. 16.

G#.4336.) Bekanntmachungüber die Ratifikation der beidenam 23. September1910 in
Brüssel unterzeichnetenseerechtlichenUbereinkommendurchJapan und die
Hinterlegungder Ratifikationsurkunden.Vom 4. Februar1914.

D. im Keichs.Gesetzblattvon 1913 Seite 49 abgedruckten,am 23. Sep⸗
tember1910 in Brüssel unterzeichnetenUbereinkommen,nämlich:

1: Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über den
Zusammenstoßvon Schiffen,

2. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über die
Hilfsleistung und Bergung in Seenot, sind von Japan ratifiziert
worden) die Hinterlegungder Ratifikationsurkundenist am 12.Ja=
nuar 1914 in Brüsselerfolgt.

Diese Bekanntmachungschließtsichan die Bekanntmachungvom 24. Ja=
mar 1914 (Reichs-=Gesetzbl.S. 5) an.

Berlin, den4. Februar1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Jagow.

Reichs-Gesetzbl.1914.

Ausgegebenzu Berlin den21. Februar 1914.

Oriqinel from
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(Nr. 4337.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur AusführungdesGesetzesüber
denAbsatzvon Kalisalzen. Vom 17.Februar 1914.

Auf Grund des § 51 des Gesetzesüber den Absatzvon Kalisalzenvom
25.Mai 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) hatderBundesratfolgendeAbänderung
der am 9. Juli 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 925) bekanntgemachtenAusführungs=
bestimmungenbeschlossen:

„Zum I. und IX. Abschnitt. Sonderfabriken.(Zu 99§)5 und 49):
Die Ziffer4 wird mit Wirkung vom 1. Januar 1913 aufgehoben.“

Verlin, den 17. Februar 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

** Originalfrom
bigitizedv/CiO gle PRINCETONUNIVERSITV



Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

AñT.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Zinsfuß für die versicherungstechnischenBerechnungender Reichs=

versicherungsanstaltfür Angestellte. S. 17. — Bekanntmachung, betreffenddie Inkraftsetzungdes
am 4. Mai 1910 in Paris unterzeichnetenAbkommenszur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger
Veröffentlichungenin Britisch Indien. S. 18.

(Nr. 4338.) Bekanntmachung, betreffendden Iinsfuß für die versicherungstechnischenBe=
rechnungender Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte. Vom 19. Fe=
bruar 1914.

A Grund des & 171 des Versicherungsgesetzesfür Angestellte hat der
Bundesrat beschlossen:

Der Zinsfuß für die versicherungstechnischenBerechnungender Reichs=
versicherungsanstaltfür Angestelltewird bis auf weiteresauf dreieinhalbvom
Hundert festgesetzt.

Berlin, den19.Februar1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Dr. Caspar.

Reichs.Gesetzbl.1914. 7
Ausgegebenzu Berlin den 2. März 1914.

Oriqinel from
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(Nr. 4339.) Bekanntmachung,betreffenddie Inkraftsetzungdes am 4. Mai 1910 in Mris
unterzeichnetenAbkommens zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger
Veröffentlichungenin Britisch Indien. Vom 20. Februar 1914.

D. GroßbritannischeRegierunghat durcheineErklärung gemäßArtikel7
Abs. 1 des im Reichs=Gesetzblattevon 1911 Seite 209 abgedruckten,am
4. Mai 1910 in Paris unterzeichnetenAbkommens zur Bekämpfung der Ver=
breitungunzüchtigerVeröffentlichungender FranzösischenRegierungangezeigt)
daß sie das Abkommen in Britisch Indien in Kraft setzenwerde; die Anzeige
ist am 1. Oktober 1913 in Paris hinterlegtworden.

DieseBekanntmachungschließtsichan dieBekanntmachungvom 5. Mai 1913
(Reichs=Gesetzbl.S. 294) an.

Berlin, den20. Februar1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Jagow.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, georucktin der Reichsdruckerei.

** Originalfrom
OigitizedbyCo= gle PRINCETONUNIVERSITV



Reichs—Gertt att.
Jahrgang1914.

m 8.
Inhalt: Verordnung zumWehrgesetzefür die Schutzgebiete.= 19 — —— über die

Ratifikation von elf auf der Zweiten Haager FriedenskonferenzabgeschlossenenAbkommen vom
18. Oktober 1907 durch Brasilien. S. 20.

(Nr. 4340.) Verordnung zum Wehrgesetzefür die Schutzgebiete. Vom 21. Februar 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2.

verordnenauf Grund des § 2 des Wehrgesetzesfür die Schutzgebietevom
22. Juli 1913 (Reichs=Gesetzbl.S. 610 ff.),was folgt:

1.
WehrpflichtigeReichsangehörige,die ihrenWohnsitzoderdauerndenAufent=

halt im SchutzgebieteDeutschSüdwestafrikahaben, sind verpflichtet,ihre Dienst=
pflichtbeiderSchutztruppefür DeutschSüdwestafrikazuerfüllen.Der Gouverneur
kann auf begründetenAntrag einesWehrpflichtigen die Erfüllung der aktiven
Dienstpflicht imDeutschenReicheausnahmsweisegestatten;auchkanner im Einzel=
falle von der Aushebung solcherWehrpflichtigen für die Schutztruppeher
die erheblichegerichtlicheVorstrafen erlitten haben. In beidenFällen ist der
Kommandeur der Schutztruppevor der Entscheidungzu hören.

Alle außerhalbdesSchutzgebietsDeutschSüdwestafrikabefindlichenPersonen
des Beurlaubtenstandesder SchutztruppediesesSchutzgebietshaben sichbei ein=
tretenderMobilmachungder Schutztruppefür DeutschSüdwestafrikaunverzüglich
in diesesSchutzgebietzurückzubegeben,sofernsienichtauf Grund des9 12 des
Wehrgesetzesfür die Schutzgebieteausdrücklichvon der Einberufungbefreitsind.

Bei einerallgemeinenMobilmachungtretendiePersonendesBeurlaubten=
standesderSchutztruppefür DeutschSüdwestafrika,die sichim DeutschenReiche,
im europäischenAusland oder in einemKüstenlandedes Mittelländischenoder
SchwarzenMeeresvorübergehendaufhalten,zumBeurlaubtenstandedesHeeres
über, und zwar Offiziere,Sanitäts=und Veterinäroffiziere,die bereitsfrüher
einemKontingentangehörthaben,zum BeurlaubtenstandediesesKontingents,
im übrigenzumBeurlaubtenstandedesKontingents,in dessenBezirkesie ihren
Aufenthalt im DeutschenReichehabenoder nehmen. Sie haben sich,soweitsie
sichnicht im DeutschenReichebefinden,in dieseszu begebenund ¾ßvbei dem
Reichs. Gesetzbl.1914.

Ausgegebenzu Berlin am 6. März 1914.

Goccgle
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nächstenBezirkskommando,und soweit sie sichim DeutschenReicheaufhalten,
bei demBezirkskommandoihresAufenthaltszu melden.Alle übrigenaußerhalb
desSchutzgebietssichaufhaltendenPersonen des Beurlaubtenstandesder Schutz=
truppe für DeutschSüdwestafrikahaben sichbei eintretenderallgemeinerMobil=
machungunverzüglichin dasSchutzgebietDeutschSüdwestafrikazurückzubegeben,
sofernsie nicht einen deutschenSeebefehlshaberoder ein anderesSchutzgebiet,in
dem eine Schutztruppesichbefindetoder ein deutschesBezirkskommandoschneller
oder sichererals das SchutzgebietDeutschSüdwestafrika erreichenkönnen; im
letzterenFalle verfügt dieseMarine- oderMilitärbehörde, bei der sie sichzumelden
„aben, über sie. 2

Die Verordnung, betreffenddieErfüllung der Dienstpflichtbei derKaiser=
lichenSchutztruppefür Südwestafrika,vom 5. Dezember1902 tritt außerKraft.

l 3.
VorstehendeVerordnungtritt mit demTage der Verkündungim Reichs=

Gesetzblattin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den21. Februar 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4341.) Bekanntmachungüber die Natifikation von elf auf der Zweiten Haager
FriedenskonferenzabgeschlossenenAbkommen vom 18. Oktober 1907 durch

D Brasilien. Vom 24. Februar 1914.

ie im Reichs=Gesetzblattvon 1910 Seite 5 bis 375 abgedruckten,auf der
Zweiten Haager FriedenskonferenzabgeschlossenenAbkommen vom 18. Oktober
1907 sind,mit Ausnahmedesdortauf Seite59 bis 81 abgedrucktenAbkommens,
betreffenddieBeschränkungderAnwendungvonGewalt bei derEintreibungvon
Vertragsschulden,von Brasilien ratifiziertworden. Die KöniglichNiederländische
Regierung hat die schriftlicheAnzeigeüberdieRatifikation nebstderRatifikations=
urkundeam 5. Januar 1914 erhalten. Dem Vorbehaltentsprechend,dender
BevollmächtigteBrasiliens bei derUnterzeichnungdesAbkommenszur friedlichen
ErledigunginternationalerStreitfälle (Reichs=Gesetzbl.1910 S. 5) gemachthat,
ist der Artikel 53 Abs. 2 bis 4 diesesAbkommens von der Ratifikation aus=
drücklichausgenommenworden.

DieseBekanntmachungschließtsichan dieBekanntmachungvom 30. April
1913 (Reichs=Gesetzbl.S. 293) an.

Berlin, den24. Februar 1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
von Jagow.

Den Bezug. desNeichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeine neue Ausgabe der dem Internationalen Übereinkommenüber
den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. S. 21.

(Nr. 4342.) Bekanntmachung,betreffendeineneueAusgabederdemInternationalenUberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe.Vom23.Februar1914.

D. demInternationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrvom
14. Oktober1890 beigefügteListederEisenbahnstrecken,auf die esAnwendungfindet
(Reichs=Gesetzbl.S. 185ff. von 1913), ist unter Berücksichtigungder inzwischen
eingetretenenAnderungenneu aufgestelltworden:

Liste der Eisenbahnstrecken,
auf die

das Internationale Übereinkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet.
Ausgabevom 1. Januar 1914.

Deutschland. preußischerStaatsverwaltungstehendenPri=
vatbahnen,mit Ausschluß:

A. Don. deutschenVerwaltungen bekriebene der oberschlesischenschmalspurigenZweig=Bahnen und Bahnstrecken. bahnen;
I. Staats= und unter Staatsverwaltung —wegen derDampffährenverbindungSaß=

stebendeEisenbahnen. nitz-TrelleborgsieheB. VII, 141.
1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen. 4. KöniglichBayerischeStaatseisenbahnennebst
2. Militär=Eisenbahn. denvonihnenbetriebenenLokalbahnenAugs=
3. Königlich PreußischeStaatseisenbahnen— burg—Haunstettenund Röthenbachb. L.—
einschließlichder gemeinschaftlichmit ihnen Weiler, jedochmit Ausschlußder Lokal=
betriebenenGroßherzoglichHessischenStaats= bahnen:
eisenbahnenund einschließlichder Dampf= a) Augsburg—Göggingen—Pferseef
fährenverbindungüber die Ostseezwischen b) AugsburgerLokalbahn,
Saßnitz und Trelleborg — sowiedie unter ) Berchtesgaden-Königssee.

Relchs=Gesezbl.1914. 9

AusgegebenzuBerlin den 6. März 1914.
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KöniglichSächsischeStaatseisenbahnen.
Königlich WürttembergischeStaatseisen⸗
bahnen.
GroßherzoglichBadischeStaatseisenbahnen
und die unter Staatsverwaltung stehenden
Privatbahnen.
GroßherzoglichMecklenburgischeStaatseisen=
bahnen, einschließlichder Dampffährenver=
bindungüber die OstseezwischenWarne=
mündeundGjedser;— wegendieserDampf=
fährenverbindungsieheB. VI, 140.
GroßherzoglichOldenburgischeStaatseisen=
bahnen.

4.

Achern—OttenhöfenerNebenbahn.
Altona-KaltenkirchenerEisenbahn.
Die von den badischenLokaleisenbahnen
(Aktiengesellschaft)betriebenenNebenbahnen:

·- Hilsbach
a) Bruchsal—Ubstadt—Menzingenf

b) Bühl—Oberthal (Bühlertalbahn);
. -HcL«Ltp-,c)Katlsruhe-Ettlmgen—B..tz.ge»(Albtal

bahn);
d) Reckarbischofsheim—Hüffenhardt;

Meckesheim
e) Wieslooch-Waldangelloch=
Die bayerischenvonderLokalbahn=Aktienge=
sellschaftinMünchenbetriebenenLokalbahnen:
a) Bad Aibling—Feilnbach;
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;
c) Markt Oberdorf—-Füssen;
d) München—Wolfratshausen—Bichl;
e) Murnau—Oberammergau
1) Esithuste Sei
8) Stadtamhof—Donaustauf-Wörth;
h) Türkheim—Wörishofen.
BentheimerKreisbahn.
Biberach—OberharmersbacherNebenbahn.
BrandenburgischeStädtebahn.
BraunschweigischeLandeseisenbahn.

OigitizecbyOo gle

18. Braunschweig-SchöningerEisenbahn.
19. Bröltaler Eisenbahn.
20. Brohltal=Eisenbahn.
21. Butzbach—LicherEisenbahn.
22. Cöln—Bonner Kreisbahnen.
23,). Cöln—Frechen—BenzelratherNebenbahn.
24. CrefelderEisenbahn.
25. CronbergerEisenbahn.
26. Dahme-Uckroer Eisenbahn.
27. Deggendorf—-MettenerLokalbahn.
28.Dessau—Wölrlitzer Eisenbahn.
29. Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
30.Eisern —SiegenerEisenbahn.
31. Elmshorn-Barmstedt—-OldesloerEisenbahn.
32.Erstein -OberehnheimOttrotterNebenbayn
33. Eutin—LübeckerEisenbahn.
34. Freien Grunder Eisenbahn.
35. Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
36. Gera-Meuselwitz-Wuitzer Eisenbahn.
37. Gernrode-HarzgeroderEisenbahn.
38. Gotteszell—ViechtacherLokalbahn.
39. Greifswald —-GrimmenerEisenbahn.
40. Halberstadt—-BlankenburgerEisenbahn.
41. Haltingen—KandernerNebenbahn.
42.Hildesheim Peiner Kreiseisenbahn.
43. Hoyaer Eisenbahn(Hoya—Eystrup).
44. Kahl—SchoellkrippenerLokalbahn.
45. Kaysersberger Talbahn, einschließlichder

Bahn Colmar—Winzenheim.
46. Kerkerbachbahn.
47. Königsberg—CranzerEisenbahn.
48. Kreis AltenaerSchmalspurbahn.
49. KreisbahnEckernfördeKappeln.
50. Krozingen-Staufen—SulzburgerNebenbahn
51. Lahrer Straßenbahn.
52. Lam-KötztingerLokalbahn.
53. LausitzerEisenbahn(Rauscha-Freiwaldaut

Muskau-Teuplitz-Sommerfeld;Hansdorf—
Priebus).

54. Liegnitz-RawitscherEisenbahn.

1)Mit Wirkung vom 12. Januar 1914.

Oriqinel from
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LöwenbergLindow-RheinsbergerEisenbahn.
Lübeck—BüchenerEisenbahn.
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg-Fürth).
Meckenbeuren—TettnangerNebenbahn.
MecklenburgischeFriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Meppen—HaselünnerEisenbahn.
Möckmühl—DörzbacherNebenbahn.
Mosbach-MudauerEisenbahn.
Mühlhausen—EbelebenerEisenbahn.
Nauendorf—GerlebogkerEisenbahn.
Neubrandenburg—FriedländerEisenbahn.
NeuhaldensleberEisenbahn.
Neustadt—GogolinerEisenbahn.
NiederlausitzerEisenbahn.
Nordhausen—WernigeroderEisenbahn.
Die vonderOberrheinischenEisenbahn=Gesell=
schaftbetriebeneNebenbahn
Mannheim—Weinheim-Heidelberg-Mann=
heim,einschließlichder ZweigbahnMann=
heim=Käfertal-Heddesheimin Baden.

Oschersleben—Schöninger Eisenbahn.

Peine—IlsederEisenbahn.
Prignitzer Eisenbahn.
Reinickendorf—Liebenwalde- Groß Schöne=
beckerEisenbahn.

Martenberg).

schaftbetriebenenNebenbahnen:
a) Frei=Weinheim-Jugenheim=Partenheim
(Selztalbahn)

OicitizedbyOo gle

91.
92.
93.

94.
95.
96.

97.

b) Hetzbach—Beerfelden;
c) Hüfingen-Furtwangen (Bregtalbahn)
d) Osthofen—Westhofen;
e) Reinheim—-Reichelsheim;
9 Riegel—Dreisach- (Kaiserstuhlbahn))

Gottenheim
8) Sprendlingen—Fürfeld;
h) WormsOffsteinz
i) Zell—Todtnau.
Südharz=Eisenbahn.
Teutoburger=Wald=Eisenbahn.
Die unter derBetriebsverwaltungThürin.
gischerNebenbahnenstehendenLinien:
a) Arnstadt—Ichtershausen;
D)Esperstedt—Oldisleben;
) Greußen—Ebeleben—Keula;
d) Hohenebra—Ebeleben;
e) Ilmenau—-Großbreitenbach;
) Weimar-Berka-Blankenhain)
8) Weimar -Rastenberg;
h) Wenigentaft—Ochsen;
i) Wutha-Ruhla.
TrossingerLokalbahn.
Vorwohle—-EmmerthalerEisenbahn.
Weingarten—Baienfurt—Niederbiegener
Nebenbahn. «
WestfälischeLandeseisenbahn.
Wittenberge-PerlebergerEisenbahn.
Die vonderDirektionderWürttembergischen
Eisenbahn. ——..
9 Amstetten—Gerstetten;
b) Amstetten—Laichingen;
¾ßrEbingen—Onstmettingen;
4)Gaildorf—Untergröningen;
e) Jagstfeld -Ohrnberg;
) Nürtingen—Neuffen; ·
8) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.
Die WürttembergischenNebenbahnen:
a) Aalen—-Ballmertshofen—ishn
feldbahn)

b) Filderbahn;
10
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e) Korntal-Weissach(Strohgäubahn);
d)Reutlingen—Gönningen.

Ischipkau—FinsterwalderEisenbahn.

99

100

101

104
105
106
107
108

109
110
111
112

114
115

I. RussischerVerwaltungen.
Die von denNord=West=Bahnenbetriebene
Streckevon der russisch=deutschenGrenzebei
Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.

. Die von den Weichselbahnenbetriebene
Streckevon der russisch=deutschenGrenze bei
Prostken bis Prostken.

.Die von den Weichselbahnenbetriebene
Streckevon derrussisch=deutschenGrenzebei
Illowo bis Illowo.

Die von der Warschau—-WienerEisenbahn
betriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Skalmierzycebis Skalmierzyce.

.Die von der Herby-HKjeltzyEisenbahn
betriebeneStrecke von der russisch=deutschen
Grenzebei Herby bis PreußischHerby.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von den k. k. österreichischenStaats=
bahnenbetriebenenStreckenvon deröster=
reichisch=deutschenGrenze:

bei Myslowitzbis Myslowitz.
. bei Hennersdorfbis Ziegenhals.
beiNiklasdorfbis Ziegenhals.
bei HeinersdorfbisHeinersdorflinOberschlesien).
. — bis Johanngeorgen⸗
adt.
bei Adorf bis Adorf.

. bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Haidmühle bis Haidmühle.
bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.

. bei Lochaubis Lindau.
beiWichstadtlbis Mittelwalde.
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116. bei Mittelsteinebis Mittelsteine.
bei Liebaubis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.
bei Ebersbachbis Ebersbach.
bei Sebnitz bis Sebnitz.
Die von der BuschtéhraderEisenbahnbe=
triebenenStrecken von der österreichisch=
deutschenGrenze:

bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
beiKlingenthalbisKlingenthal.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnen
gemeinschaftlichmit derMittelthurgau=Bahn
betriebeneStrecke von der schweizerisch=
deutschenGrenzebeiKonstanzbis Konstanz.
Die von denschweizerischenBundesbahnen
betriebenenStreckenvon der schweizerisch=
deutschenGrenze:

bei Rielasingenbis Singen.
bei Waldshut bis Waldshut.
bei Lottstettenbis zur deutsch=schweizerischen
GrenzebeiAltenburg=Rheinau.
Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß—
Lothringengemeinsammit der Pruntrut—
Bonfol=Bahn betriebeneStrecke von der
schweizerisch=deutschenGrenze bei Mietter=
hausenbis Pfetterhausen.

IV. FranzösischerVerwaltungen.
Die denReichseisenbahnenin Elsaß=Loth=
ringen gehörigen,von der französischen
Ostbahn mitbetriebenenStreckenvon der
französisch=deutschenGrenze:

bei Altmünsterol bis Altmünsterol.
bei Avricourtbis DeutschAvricourt.
bei Chambreybis Chambrey.
bei Novéantbis Novéant.
bei Amanweilerbis Amanweiler.
bei Fentschbis Fentsch.

Oriqinel from
PRINCETON UNIVERSITTN



V. NiederländischerVerwaltungen.
. Die vonderNord⸗Brabant⸗DeutschenBahn
betriebeneStrecke von der niederländisch=
deutschenGrenzebei Gennepbis Wesel.
Die vonder GesellschaftfürdenBetriebvonnic=
derländischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvonderniederländisch=deutschenGrenze:
a) beiHerzogenrathbis Herzogenrath;
b) beiAachenbis Aachen!)
c) bei Dalheim bis Dalheim?).
Die vonderGesellschaftfür denBetriebvon
niederländischenStaatseisenbahnenbetriebene
Streckevon Elten bis Welle.
Dievon derGesellschaftfürdenBetriebvonnie=
derländischenStaatseisenbahnenbetriebenen
und von derHolländischenEisenbahn=Gesell=
schaftmitbetriebenenStreckenvon dernieder=
ländisch=deutschenGrenze:
a) beiElten bis Emmerich;
b) bei Gronau bis Gronauz).
Die von derHolländischenEisenbahn=Gesell=
schaftbetriebenenund vonder Gesellschaftfür
denBetriebvon niederländischenStaatseisen=
bahnenmitbetriebenenStreckenvon dernieder=
ländisch=deutschenGrenze:

136.

137.

138.

1) Die Gesellschaftfür denBetriebvonniederländischen
Staatseisenbahnenbesorgtnur den Jugdienst in beiden
Richtungen.

2) Auf dieserStreckebesorgtdie Gesellschaftfür den
Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnennur den
Zugdienst in der Richtung von den Niederlandennach
Deutschland,undumgekehrtdie preußischeStaatseisenbahn
auf der niederländischenStrecke beiDalheim bis Vlodroy
(Liste: NiederlandeB. 10) in derRichtungvon Dalheim
nach denNiederlanden.

*!)Der Betrieb erfolgt für Rechnungder Königlich
BVreußischenStaatsbahnen. Die Gesellschaftfür denBe=
trieb vonniederländischenStaatseisenbahnenbesorgtnur
denZugdienst in beidenRichtungen. Die Holländische
Eisenbahngesellschafthat ebenfallsdas Recht,Züge auf
dieserStreckezu befördern.
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a) bei Gildehausbis Salzbergen;
b) bei Cranenburg bis Cleve!). ·
Die von derHolländischenEisenbahn=Gesell=
schaftbetriebeneStreckevon der niederlän=
disch=deutschenGrenzebeiAlstättebisAhaus.

VI. DänischerVerwaltungen.
Die von dendänischenStaatsbahnenin Ge=
meinschaftmitdenGroßherzoglichMecklenbur=
gischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampf=
fährenverbindungWarnemünde-Gjedser.
VII. SchwedischerVerwaltungen.

Die von denKöniglichPreußischenStaats=
eisenbahnenin Gemeinschaftmit denschwedi=
schenStaatseisenbahnenbetriebeneDampf=
fährenverbindungSaßnitz—-Trelleborg.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,
die von deutschenVerwaltungenim Ausland be=
trieben sind, ist zu vergleichen:

OÖsterreich,Jiffer 34 bis und mit 58.
Dänemark,ZJiffer3, 4.
Frankreich, Jiffer i6, 17, 18, 19, 20, 21.
Luxemburg,Ziffer2, 33.
Niederlande,Ziffer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Rußland,ZJiffer38, 39, 40, 41„12, 43, 44, 45.
Schweden,Siffer 50.
Schweiz, Jiffer 41, 42,43, 44, 45, 46, 47.

Osterreich und Ungarn
(nebst Bosnien=Herzegowina).

Im Reichsrat vertretene Königreiche und
Länder (einschließlichLiechtenstein).

A. Sämtliche Linien, die durch die nachbenannten
Bahnverwaltungenund Gesellschaftenmit demSitze
in Osterreichoder in Ungarn betriebenwerden.
1. K. k.österreichischeStaatsbahnen, mit Ein=
schluß der auf Fürstlich Liechtensteinschem
GebietegelegenenStreckederLinieFeldkirch—
Buchs; — dagegenmit Ausschluß:

1)Der Betrieb erfolgt für Rechnungder Königlich
Preußischen Staatsbahnen. DieHolländische Eisenbahn=
gesellschaftbesorgtnur denZugdienst in beidenRichtungen.
Die Gesellschaft für den Betrieb von niederländischen
Staatseisenbahnenhat ebenfallsdasBeht. Züge auf
dieserStreckezu befördern.

139.

140.

141.

10“
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VIII-DIREK-

a) folgenderdalmatinischenLinien der k.k.
österreichischenStaatsbahnen:
a) Spalato—Siveric-Knin,
6) Perkovié=Slivno-Sebenico,
5) Spalato-Sinj

b) derschmalspurigenLokalbahnUnzmarkt=
Mauterndorf (Murtalbahn).

Lokalbahn Aujezd=Luhatschowitz-Luhatscho=
witz.
LokalbahnAuspitz.
Aussig—TeplitzerEisenbahn.
Lokalbahn Brünn=Sösch.
BuschtéhraderEisenbahn.
LokalbahnFriedland—Bilä.
FriedländerBezirksbahnen,bestehendaus
den Lokalbahnen:
Friedland-ReichsgrenzenächstHermsdorf;
Friedland-ReichsgrenzenächstHeinersdorf
(Streckebis Heinersdorf a. T.), und
Raspenau-Weißbach.

Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf.
LokalbahnGurein=-Bittischka=Eichhorn.
LokalbahnKanitz-Eibenschig Oslawan.
Kaschau—-OderbergerBahn (auf österreichi=
schemGebietebetriebeneLinien).
LokalbahnLinz—Eferding—Waizenkirchen.
LokalbahnMährisch Ostrau-Karwin.
Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesell=
schaftLokalbahnHruschau-PolnischOstrauy).
NeutitscheinerLokalbahn.
LokalbahnNezamislitz-Morkowitz.
NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehend
aus den Linien:
Gänserndorf—Mistelbach;
GmündLitschau—Heidenreichstein und
Gmünd—GroßGerungs;
Korneuburg—Ernstbrunn-Hohenau und
Dobermannsdorf—-Poysdorf;
NeunkirchenL.=B.—Willendorf;
Pyrawarth—Zistersdorf;
Retz-Drosendorf;
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St. Pölten-Kirchberga. d. P. —Mank-
Mariazell—-Gußwerkmit derAbzweigung
Ober Grafendorf—Ruprechtshofen;
Siebenbrunn-Leopoldsdorf-Engelhartstetten
mit der AbzweigungBreitstetten-Orth
Zistersdorf—Dobermannsdorf.
Mrivoz=MährischOstrau—-WitkowitzerLokal=
bahn
SalzburgerEisenbahn=und Tramway=Ge=
sellschaft,mit Ausschlußder Linie
) KleinbahnderStadtgemeindeSalzburg
(mit elektrischemBetriebe).

Salzkammergut=Lokalbahn.
Steyrtalbahn.
Südbahn=Gesellschaft(auf österreichischem
Gebiete betriebeneLinien), mit Ausschluß
der Lokalbahnen:
d) Bruneck-Sand i. T. (mit elektrischem
Betriebe)

e.)Grobelno-Rohitsch(RohitscherLokalbahn)
) Kapfenberg—Seebach-—Au
8) Kühnsdorf—Eisenkappel;
h) Mirnitz—St. Erhard,
i) Mödling—HinterbrühlnächstWien (mit
elektrischemBetriebe);

k) Pöltschach—Gonobitz;
1)Preding=Wieselsdorf—Stainz;
m) Uberetscherbahn(LokalbahnBozen-Kal=

tern) und die elektrischbetriebeneKlein=
bahn Kaltern-Mendel (Mendelbahn);

Mn)Virglbahn(elektrischbetriebeneDrahtseil=
bahnvonBozenauf dieVirgl=Warte);

0) Windisch=FeistritzS. B.-Stadt Windisch=
Feistritz.

Stauding—StrambergerLokalbahn.
LokalbahnBöcklamarkt—Attersee.
EisenbahnWien—Aspang,mit Ausschluß
p) der ZahnradstreckePuchberg—Hochschnee=

berg der Schneebergbahn.
Aktiengesellschaftder Wiener Lokalbahnen,
mit AusschlußderStrecken:



YWEenGiselastraße-WienMatzleinsdotf
W. L. B. (bis MatzleinsdorfViadukt
Gemeinschaftsverkehrmit den Wiener
städtischenStraßenbahnen);

1) Baden Viadukt-Rauhenstein;
5)Ringlinie in Baden)
t) Baden-Vöslau.

29.Die von denKöniglichUngarischenStaats=
eisenbahnenbetriebenenStrecken der k. k.
österreichischenStaatsbahnen von Lawoczne
biszurungarischenLandesgrenze,vonFehring,
biszurungarischenLandesgrenze,vonSianki
bis zur ungarischenLandesgrenzeund von
Marcheggbis zurungarischenLandesgrenze,
endlichdie von der Györ—Sopron—Eben=
furterEisenbahn=GesellschaftbetriebeneStrecke
der im Betriebe der Südbahn=Gesellschaft
stehendenWien—Pottendorf—Wiener=Neu=
städterBahn vonEbenfurtbis zur ungari=
schenLandesgrenze.

B. Bahnsktrecken,die sichim Bekrieb oderMit=
bekriebauswärtiger Derwaltungen befinden.

I. ItalienischerVerwaltungen.
Die durch die italienischenStaatsbahnen
betriebenenStrecken von der italienisch=
österreichischenGrenze:

30. bei Cormonsbis Cormons.
31. bei Pontebba bis Pontafel in derRichtung

aus Jtalien.
32. bei Peri bis Ala.

Die durchdie italienischeEisenbahn=Gesell=
schaft „Societä Venetaper costruzioneed
eserciziodi ferrovie secondarieitaliane“
betriebeneStreckevon deritalienisch-=öster=
reichischenGrenze:

33. bei Cervignanobis Cervignano.
II. DeutscherVerwaltungen.

Die durchdieKöniglichBayerischenStaats=
eisenbahnenbetriebenenStreckenvon der
deutsch=österreichischenGrenze:

34. bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
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35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

bei Salzburg bis Salzburg.
beiWaldsassenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger.
bei Aschbis Eger.
Die durchdieKöniglichSechsischenStaats=
eisenbahnenbetriebenenStreckenvon der
deutschösterreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
bei Bärensteinbis Weipert.
bei Markersdorf bis Hermsdorfi. B.
beiMoldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
beiNeusalza=Sprembergbis zurösterreichisch.
deutschenGrenze bei Taubenheim. .
beiAlt undNeuGersdorfbiszurösterreichisch=
deutschenGrenzebei Ebersbach.
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß Schönau bis Warnsdorf.
bei Zittau bis Reichenberg.
Die durchdieKöniglichPreußischenStaats=
eisenbahnenbetriebenenStreckenvon der
deutsch=österreichischenGrenze:

bei Heinersdorfa. T. bis Heinersdorfa. T.
bei Grünthal bis Grünthal.
bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Jägerndorf bis Jägerndorf.
bei Troppau bis Troppau.
beiOderbergbis Oderberg.
bei Goczalkowitzbis Dezieditz.
beiNeuberunbis Oswiecim.
bei Piltsch bis Troppau.

III. RussischerVerwaltungen.
Die durch die Verwaltung der russischen
Südwest=Bahnenin der Richtung aus
Rußland betriebenenStrecen von der
russisch=österreichischenGrenze:

bei Radziwilöwbis Brody.
beiWoloczyskbis ie
bis OsterreichischNowosielitzta.
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IV.RumäuischerVerwaltungen.
Die durch die Königlich Rumänischen
Staatseisenbahnenin derRichtungaus
Rumänien betriebeneStreckevon der
rumänisch=österreichischenGrenze:

62. bei Itzkany bis Itzkany.

C. Bahnstrecken,die sichim Bekriebeder Bos=
nisch=HerzegowinischenLandesbahnen befinden.
63. Metkoviéc-—LandesgrenzebeiGabela.
64. Gravosa (Gruz)-Landesgrenzebei Uskoplje.
65. Landesgrenzebei Glavska-Landesgrenzebei

Nagumanac.
66. Landesgrenzebei Igalo—Zelenika.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
die von österreichischenVerwaltungen im Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Ziffer 104 bis und mit 122.
Italien, Ziffer 26, 27.
Rumänien,Hiffer3.
Rußland, Ziffer 46, 47, 48, 40.
Schweiz,Ziffer 39, 40.

II. Angarn.

A. Sämtliche Linien, die durch die nach=
benannten Bahnverwaltungen und Gesell=
schaftenmit dem Siße in Angarn oder in

Osterreich betrieben werden.
1. Königlich UngarischeStaatseisenbahnenund
dieimBetriebederselbenstehendenLokalbahnen
undLinienandererBahnen,mitAusnahme:
derschmalspurigenLinieGaram=Berzencze—
Selmeczbänya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär-—
Szentlörinczund
derschmalspurigenLokalbahnim Taracztal.
Südbahn=Gesellschaft(auf ungarischemGe=
bietebetriebeneLinien) und die im Betriebe
derselbenstehendenLokalbahnen.

3. Kaschau—-OderbergerBahn (aufungarischem
GebietebetriebeneLinien) und die im Be=
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triebederselbenstehendenLokalbahnenund
Linien andererBahnen, mit Ausnahme:
der schmalspurigenStreckeGölniczbänya-
SzomolnokderLokalbahnim Gölnicztal,
dernormalspurigenFlügelbahnTarpatak=
Tätra=Lomniczund
der ZahnradbahnCsorba-Csorbatö.

die im BetriebederselbenstehendeLokalbahn
Fertövidek.

mit Ausnahme:
der schmalspurigenLokalbahnBorossebes—
MenyhazaundderErstenAlfölderschmal=
spurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.

Eisenbahnim Szamostal und die im Be=
triebe derselbenstehendeLokalbahn Zsibö=
Nagybänya sowie die StreckeBethlen-
Oradna derNaszödvidekerLokalbahn.

SlavonischeDrautalbahn.
BudapesterLokalbahnenunddieim Betriebe
derselbenstehendeLinieHaraszti-Räczkeve.
LokalbahnDebreczen-Nyirbätor.
NagyväraderStadtbahnund die im Be=
triebederselbenstehendeVerbindungslokal=
bahnOssi-Väradvelencze.
Die von den k. k. österreichischenStaats=
bahnen betriebenenStrecken der Königlich
UngarischenStaatseisenbahnenvon Me=
zölaborcz bis zur österreichischenLandes=
grenze, von Körösmezöbis zur öster=
reichischenLandesgrenze,die der Kaschau=
OderbergerBahn von Orlö bis zur öster=
reichischenLandesgrenze,die der Holics—
GödingerLokalbahnvon Holics bis zur
österreichischenLandesgrenzeunddie der im
übrigen im Betriebeder KöniglichUnga=
rischenStaatsbahnen stehendenungarischen
Nordwest-Lokalbahnvon Kutti bis zur
österreichischenLandesgrenze.



«—2·9—«
13. Die von den k. k. österreichischenStaats= 4. Mecheln-Terneuzen.

bahnen betriebenenStreckender Königlich 5. Eisenbahnvon Chimay.
UngarischenStaatseisenbahnenvon Hölak= *
Trencsentepliczbis zurösterreichischenLandes=-B. Bahnstrecken,die sichim Betrieb oderMit⸗
grenzeamVlärapaß, Bruck=Kirälyhida betriebauswärtigerDerwaltungenbefinden.
bis zurösterreichischenLandesgrenzeund von · ··
SzakolczabiszurösterreichischenLandesgrenze. I. FranzösischerVerwaltungen.

Die von der französischenNordbahn be=
triebenenStreckenvon derbelgisch=fran=B. Bahnstrecken,die sich im Mitbetrieb aus= zosischenGrenze:

V#—

wärtiger Derwaltungen befinden.

RumänischerVerwaltungen.

Staatseisenbahnenin der Richtung aus
Rumänien betriebenenStreckenvon der
ungarisch=rumänischenGrenze:

bei Verciorova bis Orsova.
bei Riul Vadului bis Verestorony.
bei Gyimesbükkbis Gyimesbüfkk.

Aumerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
die von ungarischenVerwaltungenim Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:

Rumänien, Jiffer 4, 5, 6
Serbien, Jiffer 2.

III.Bosnien=Herzegowina.
k. und k.Militärbahn Banjaluka—Doberlin.

II. LuxemburgischerVerwaltungen.

rich=BahnbetriebeneStreckevon derbelgisch=
luxemburgischenGrenze bei Rodange bis
Athus.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
die von belgischenVerwaltungen im Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:

Frankreich,Liffer 12, 13, 14, 15.
Niederlande,Jiffer 12, 13, 14.

Bulgarien.

Bahnen und Bahnstrecken.
schsieglichder vondenstibenketrkstenenries 1. KöniglichBulgarischeStaatseisenbahnen.
trischenStadtbahn in Sarajevo.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,
die von den bosnisch=herzegowinischenLandes=
bahnenin Österreichbetriebenwerden,ist zu ver=
gleichen:

Osterreich,Ziffer 63, 64, 65, 66.

B. Bahnstrecken,die sichim Betrieb oderMit=
betrieb auswärtiger Verwaltungen befinden.
2. Die von denKöniglichSerbischenStaats=
eisenbahnenbetriebeneStreckevon der ser=
bisch=bulgarischenGrenze bei Zaribrod bis
Zaribrod.

, Belgien. Dänemark.
A. Von belgischenVerwaltungen betriebene A. Von dänischenVerwaltungen betriebene

Bahnen und Bahnstrecken. Strecken.
1. Die dänischenStaatsbahnen,einschließlich
der von denselbenbetriebenenDampffähren=
verbindungen:

1. BelgischeStaatsbahnverwaltung.
2. BelgischeNordbahn.
3. Gent—Terneuzen.
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über den Limfjord (OddesundNord—
OddesundSyd und Nyhiebing paa
Mors—GElyngore);
überdenKleinenllille]Belt (Fredericia—
Strib);
überdenGroßenlstorelBelt(Myborg-Korserh);
überdenOresund(Helsingor—Helsingborg
und Kopenhagen[Kjobenhavn]-Malme)
— wegender Dampffährenverbindung
Kopenhagen=MalmosieheunterB. II.5)
über denMasnedsund(Masnedo—Ore-
hoved),

1) zwischenGjedserund Warnemünde;—
wegen dieserDampffährenverbindung
sieheunter B. I. 4;
aber mit Ausschluß:

der von der SüdfünenschenEisenbahn=
GesellschaftbetriebenenStaatsbahn=
streckeNyborg—Faaborg;
dervon der Vejle-Give Eisenbahn=Ge=
sellschaftbetriebenenStaatsbahnstrecke
Vejle-Give und
derDampfschiffstreckeKorsor—Kiel.

Privateisenbahnstrecken:
a) Orehoved-Gjedser;
b) Aalestrup—Viborg;
J) Soro—Vedde.

I. DeutscherVerwaltungen.

bahnen betriebeneStrecke von der deutsch=
dänischenGrenze bei Farris bis Vamdrup.
Die in Gemeinschaftmit denGroßherzoglich
MecklenburgischenStaatsbahnenbetriebene
DampffährenverbindungGjedser—Warne=
münde.
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5.
II. SchwedischerVerwaltungen.

Die von den dänischenStaatseisenbahnen
gemeinschaftlichmit denschwedischenStaats=
eisenbahnenbetriebeneDampffährenstrecke
zwischendem FreihafenKopenhagenund
Malme.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,die

vondänischenVerwaltungenim Ausland betrieben
sind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Ziffer 140.
Schweden,Ziffer 49.

Frankreich.

ZJahnenund Bahnstrecken.

2

Der Nordbahn.
Der Ostbahn,einschließlichderfür Rechnung
derKonzessionärebetriebenenLinien, nämlich
der Linie von Wassy nach Saint-Dizier
und der LokalbahnliniendesDepartements
der Ardennen (Carignan nach Messempré,
MontherménachMontbermé[Laval=Dieul,
Vrigne=MeusenachVrigne=aux-Bois), von
RambervillersnachCharmes,von Igney=
AvricourtnachBlämont und Cirey.

lich der für Rechnung der Konzessionäre
betriebenenLinie desaltenHafensin Marseille
und derjenigenvon Arles nachSaint=Louis.

Der Südbahn.

bahnenvon Ligré=RivièrenachRichelien,für
Rechnungdes DepartementsIndre=et=Loire
betrieben,von Le Pallet nachVallet, für
RechnungdesDepartementsLoire=Inférieure
betrieben,von Chars nach Marines, für
Rechnungdes DepartementsSeine=et=Oise
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betrieben,und von Montsecret=Vassynach
Les Maures, für Rechnungdes Departe=
mentsOrne betrieben.
„Der beidenRingbahnenvon Paris, ein=
schließlich der strategischenLinie von Va=
lenton nachMassy=Paleaiseau.
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisen=
bahnen.
Der Eisenbahngesellschaftvon Somain nach
Anzin und bis zur belgischenGrenze.

11

Der Gesellschaftfür Departemental=Eisen=
bahnen.
Von Marlieux od Chätillon=sfur=Chala=
ronne.

I. BelgischerVerwaltungen.
Die vonder BelgischenStaatsbahnverwal==
tungbetriebenenStreckenvon derbelgisch=
französischenGrenze:

bei Abeelebis Hazebrouck.
Die von derbelgischenNordbahnbetriebene
Streckevon der französisch-belgischenGrenze
bei Heer-Agimontbis Givet.

betriebeneStrecke von der französisch-bel⸗
gischenGrenzebeiMomigniesbis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die derfranzösischenOstbahngehörigen,von
denReichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen
mitbetriebenenStrecken von der deutsch=
französischenGrenze:
bei Altmünsterolbis Petit=Croix.
bei DeutschAvricourtbis Igney=Avricourt.
bei Chambreybis Moncel.
bei Novéantbis Pagny=fur=Moselle.
bei Amanweiler bis Batilly.
bei Fentschbis Audun=le=Roman.

OigitizecbyOo gle

22.

24.
—
25.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnen
betriebenenStreckenvon der französisch=
schweizerischenGrenze:
bei Delle bis Delle.
bei Vallorbe bis Pontarlier.
bei Les Verrières=Suissebis Pontarlier.
bei Crassier bis Divonne=les=Bains.
Die vonderMartigny—LeChätelard=Bahn
betriebeneStrecke von der französisch=
schweizerischenGrenze:
beiLe Chätelardbis Vallorcine.
IV. JtalienischerVerwaltungen.

Die von den italienischenStaatsbahnenbe=
triebeneStreckevonderitalienisch=französischen
GrenzebeiModanebis Modane.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,
die von französischenVerwaltungenim Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:

Oeutschland,Siffer 128,129,130,131,132,133.
Belgien, Biffer 6, 7.
Italien, Ziffer 22.
Schweiz,iffer 48, 40, 50, 51.

Italien.

Bahnen und Bahnstrecken.
Die sämtlichenvon derGeneraldirektionder
StaatsbahnenbetriebenenLinien.

ed eserciziodi ferrovie secondarieitaliane
betriebenenLinien:
a) Cividale—Portogruaro,mit Abzweigung
von S. Giorgio di Nogaro bis zur
italienisch=österreichischenGrenzebeiCer=
vignano,

b) Parma-Sugzaara,
Jc)BolognaS. V.-Portomaggiore,mitAb=
zweigungvonBudrionachMassalombarda,
Arezzo-PratovecchioStia,

e) Conegliano—Vittorio,
4)Thiene—-Rochhette—-Asiago,
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g)Fekrara-Copparo,:
h)Ferrara-Cento, «
i)StazioneperlaCarnia—Tolmezzo—Villai
santina,

k) Cento- San Giovanni in BPersicetound
()) Verona-Caprinound Affi-Garda.

nämlich:
m) Milano-Bovisa-Seveso S. Pietro -Me=

ronePontenuovo(Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Como-LeccoderStaatsbahnen)
—Incino=Erba, mit Abzweigungenvon
Bovisa nachMilano—Librera(Staats=
bahnen) undvon Seveso—S.Pietro nach
Camnago (Gemeinschaftsbahnhofder
Linie Chiasso-MilanoderStaatsbahnen))
n) Milano—Bovisa-Saronno,
o) Saronno —Malnate—VareseNord—La=
venoNord, mitAbzweigungenvonVarese
Nord nachVarese(Staatsbahnen)und
vonLavenoNordnachLavenoMombello“
(Staatsbahnen),

p)Saronno—-Grandate,
4) ComoLagoNordCamerlata-Grandate—
Malnate,mitAbzweigungvonCamerlata
nachAlbateCamerlata(Staatsbahnen),

) Novara Nord—BustoArsizio Nord—Sa=
ronno—Seregno (Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staats=
bahnen),mit Abzweigungenvon Novara
Nord nachNovara (Staatsbahnen)und
von Busto Arsizio Nord nach Busto
Arsizio (Staatsbahnen),

#)Castellanza-CairateLonateCeppinoin
Val d'Olona.

mitAbzweigungvonCapranicanachRon=
ciglione.

OigitizecbyOo gle

Die von derGesellschaftderrömischenNeben=
bahnenbetriebeneLinieRoma-Albano-Net=
tuno.
Die von derSocieta per le ferroviedell' Alta
ValtellinabetriebeneLinieSondrio—Tirano.
Die EisenbahnSanthiä-Biella.
Die EisenbahnPoggibonsi-ColleVal d'Elsa.
Die EisenbahnSuzzara-Ferrara.
Die EisenbahnMandela-Subiaco.

EisenbahnbetriebeneLinie Grignasco-Cog=
giola.
Die von derSocietäNazionaledi ferrovie
e tramviebetriebenenLinienBrescia—Iseo=
Edolo, Iseo—-RovatoundVornato —Pa=
derno.
Die von der Societä anonima Canave“
per la ferroviaTorino-Ciriè- Lanzobetric=
beneLinie Torino—Ciris—Lanzo.

BresciabetriebeneStreckeRezzato-Vobarm,
der EisenbahnRezzato-Vobarno-Vestone.
Die vom ConsorziodelleCooperatived
produzioneelavorodellaProvinciadiReggie
nell Emilia betriebeneEisenbahnReggie
Ciano mit AbzweigungBarco—-Montechhic.
Die EisenbahnPadova-Piazela.
Die von der Societä Unione industrial
anonima, mit Sitz in Rom, betriebene
TeilstreckenLucca-Bagni di Lucca-Castel
nuovodi GarfagnanaundAulla-Monzon:
der EisenbahnAulla-Lucca.
Die vonderSozietädelleFerrovieSalentin:

Nardd Centrale-Novoli und Lecce-Franca=
villa Fonta.

Oriqinel from



—-

20.DievonderSocietäitalianaperlestrade
ferratesovvenzionatebetriebeneLinie Can=
cello-Benevento.

21.
rovie della Brianza Centrale betriebene
Linie Monza-Molteno, mit Abzweigung
Renate=Veduggio-Romand=Fornaei.

B. Bahnstrecken, die sichim Betrieb oderMit=
betrieb auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
22. Die von der Paris=Lyon=Mittelmeerbahn

betriebeneStreckevon der italienisch=franzö=
sischenGrenze bei Ventimiglia bis Venti=
miglia.

II. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von denschweizerischenBundesbahnen
betriebenenStrecken von der italienisch=
schweizerischenGrenze:

23. bei Pino bis Luino.
24. beiIselle bis Domodossolal).
25. Die von derBerninabahnbetriebeneschmal=

spurigeStreckevon deritalienisch =schweize=
rischenGrenzebeiCampocolognobisTirano.
III.OsterreichischerVerwaltungen.

26. Die von den k. k. österreichischenStaats=
bahnen in der Richtung nach Italien mit=
betriebeneStrecke von deritalienisch öster=
reichischenGrenzebeiPontafel bis Pontebba.

27. Die von den k. k. österreichischenStaats=
bahnenbetriebeneStreckevon deritalienisch=
österreichischenGrenzebeiTezzebisPrimolano.

Aumerkung. BetreffenddieBahnstrecken,die
von italienischen Verwaltungen im Ausland be=
trieben sind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Liffer 30, 31, 32, 33.
Frankreich,Jiffer 27.
Schweiz, Ziffer 52.

=

1)Die schweizerischenBundesbahnenbesorgenabIselle
transit denZugdienst(Zugförderungund Zugbegleitung)
aufRechnungderitalienischenStaatsbahnen;derStations=
dienstwird von den letzterenselbstbesorgt.

OigitizecbyOo gle

Luxemburg.
A. Von luremburgischenDerwaltungen
bekriebeneBahnen undBahnktrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Bahnstrecken,die sich im Bekrieb oderMit=
betrieb auswärtiger Derwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=
LothringenbetriebenensämtlichenLiniender
Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahn.

3. Die von denKöniglichPreußischenStaats=
bahnen betriebeneStrecke von der deutsch=
luxemburgischenGrenze bei Ulflingen bis
Ulflingen.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,die
von luxemburgischenVerwaltungen im Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:
Belgien, Ziffer 8.

Niederlande.
KA. Von niederländischenVerwaltungen
betriebeneBahnen und Bahnstrecken.
1. Die sämtlichenvon der Gesellschaftfür den
Betrieb von NiederländischenStaatseisen=
bahnenbetriebenenLinien, einschließlichder
Dampf=Tramways.

2. Die sämtlichenvon derHolländischenEisen=
bahngesellschaftbetriebenenLinien, einschließ
lich der Dampf=Tramways.

3. Die sämtlichenvon der Niederländischen
Zentral=Eisenbahn=Gesellschaftbetriebenen
Linien, mit Ausschlußder Tramways.

4. Die vonderNord=Brabant=DeutschenEisen=

I

1

Grenzebei Gennepbis Voxtel.

belrieb auswärtiger Derwaltungen befinden.
I. DeutscherVerwaltungen.

5. Die von denGroßherzoglichOldenburgischen
Staatsbahnen betriebeneStrecke von der

11“
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deutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanz
bis Neuschanz.
Die von denKöniglichPreußischenStaats=
bahnen betriebenenStrecken von der
deutsch=niederländischenGrenze:

bei Borken bis Winterswyk.
bei Bocholtbis Winterswyk.

bei Kaldenkirchenbis Venlo.
beiDalheim bis Vlodropl).
Die von derBentheimerKreisbahnbetriebene
Strecke von derdeutsch=niederländischen
Grenzebei Coevordenbis Coevorden.

II. BelgischerVerwaltungen.
Die von derMecheln-Terneuzen=Eisenbahn=
gesellschaftbetriebeneStrecke von der bel=
gisch=niederländischenGrenzebei La Clinge
bis Sluiskil.
Die von derMecheln-Terneuzen=Eisenbahn=
gesellschaftbetriebeneund von der Gent=
Terneuzen=Eisenbahngesellschaftmitbetriebene
Streckevon Sluiskil bis Terneuzen.
Die vonderGent-Terneuzen=Eisenbahngesell=

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
die von niederländischenVerwaltungenim Aus=
land betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Ziffer 134,135,136,137,138,139.

Rumänien.

Bahnen und Bahnstrecken.
Königlich RumänischeStaatseisenbahnen.

34

wärtiger Derwaltungen befinden.

I. RussischerVerwaltungen.

eisenbahnenbetriebeneund von denrussischen
SüdwestbahnenmitbetriebeneStrecke von
der russisch=rumänischenGrenze beiUngheni
bis RumänischUngheni.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von den k. k. österreichischenStaats=
bahnenin derRichtungaus Osterreichbe=
triebeneStrecke von der österreichisch=ru=
mänischenGrenze bei Burdujeni bis Bur=
dujeni.

III. UngarischerVerwaltungen.
Die vondenKöniglichUngarischenStaats=
eisenbahnenin der Richtung aus Ungarn
betriebenenStreckenvon der ungarisch=
rumänischenGrenze:

bei Verciorovabis Verciorova.
bei Riul Vadului bis Caineni.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,

i=

land betriebensind, ist zu vergleichen:
Osterreich,Jiffer 62.
Ungarn, Ziffer 14, 15, 16.
Rußland, Ziffer 50.

Rußland.
VDomStaate betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.

und denEisenbahnenvon Nowotorshokund
Rshew—-Wjasma)unterAusschlußderSektion
nachBorowitsch.

AleganderEisenbahn.
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A.

SICH-«

10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.

21—

23.
24.
25.
26.
27.

29.
30.

Moskau- Kursk, Moskau—Nishnivowgorod
undMuromer Eisenbahnen.
Sysran—Wjasma=Eisenbahn.
Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel=Eisenbahn
TuckumerEisenbahn).
Libau-RomnyEisenbahn.

(mit der Riga-

Südbahnen.
Ssamara—SlatousterEisenbahn.
PolessierEisenbahnen.
Südwestbahnen.
Perm=Eisenbahn.
Sibirische Eisenbahn.
TranskaukasischeEisenbahnen.
Nordbahnen.
Taschkent=Eisenbahn.
MittelasiatischeBahn, mit denLinien:
Krasnowodsk—-Andishan,
Merw-Kuschka,
Tschernjajewo—Taschkentund
Gortschakowo—Skobelewo.
Transvalkal=Bahn.

Militärbahn Kowel-Wladimir-Wolynski.

Vvon Hrivat=Verwaltungen betriebene
Bahnen und Bahnstrecken.

WladikaukaserEisenbahn.
Lodser Eisenbahn.
Moskau—-—Kiew—Woronesch=Eisenbahn.
Moskau—Kasan=Eisenbahn.
Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
Rjasan—-Uralsk=Eisenbahn.
Südostbahnen.
Belgorod—-Ssumy=Eisenbahn.
Lokalbahnender I. Gesellschaftfür Lokal=
bahnen in Rußland:
Pernau—Reval,mit denLinien:
Walk—Pernau,

OigitizecbyOo gle

32.
33.
34.

36.
37.

Meisekull—Fellin,
Fellin—Reval=Hafen,
Allenkull—Weißenstein;
Swijenzjany)
Südbahnen, mit den Linien:
Rudniza-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad—-Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—Ssemka,
Woronowizy-Winnizg.

LokalbahnNowosybkow.
Herby-Kieltzy=Eisenbahn.
LivländischeLokalbahn(Walk-Marienburg—
Stockmannshof).
Nord=DonezerEisenbahn.
Jeisker Eisenbahn.
LokalbahnKunshinowo.

wärtiger Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
Die von denKöniglichPreußischenStaats=
bahnenbetriebenenStreckenvonderdeutsch=
russischenGrenze:

bei Ottlotschinbis Alexandrowo.
bei Schoppinitzbis Sosnowice(inie der
früherenRechteOder=Ufer=Eisenbahn).
bei Schoppinitzbis Sosnowice(Linie der
früherenOberschlesischenEisenbahn).
bei Prostkenbis Grajewo.
bei Illowo bis Mlawa.
bei Szezypiornobis Kalisch.
beiHerby bis RussischHerby.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von den k. k. österreichischenStaats=
bahnen betriebeneStreckevon der öster=
reichisch=russischenGrenze:
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46. bei Szczakowabis Granica und
die in der Richtung nach Rußland be=
triebenenStreckenvon der österreichisch=
russischenGrenze:
bei Brody bis Radziwilöw.
bei Podwoloczyskabis Woloczysk.
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.
III. RumänischerVerwaltungen.
Die von den Südwestbahnenbetriebene
und von den Königlich Rumänischen

47.
48.
49.

36

von der rumänisch=russischenGrenze:
bei Ungheni bis RussischUngheni.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
die von russischenVerwaltungen im Ausland be=
triebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 99, 100, 101, 102, 103.
Osterreich,Ziffer 59, 60, 61.
Rumänien, Ziffer 2.

Serbien.
A. von serbischen Verwaltungen betriebene

Bahnen und Bahnstrecken.
1. KöniglichSerbischeStaatseisenbahnen,mit

Rekaund Cicevac—Sv.Mtar.

Mitbetrieb auswärtigerDerwaltungenbefinden.
2. Die von denKöniglichUngarischenStaats=
eisenbahnenbetriebeneStreckevon der un=
garisch=serbischenGrenzeMitte Save=Brülicke
bis Beograd(Belgrad).

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
welche von serbischenVerwaltungen im Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:

Bulgarien, Jiffer 2.

Schweden.
A. von schwedischenVerwaltungen betriebene

. Strecken.
I. Normalspurbahnen.

1. SchwedischeStaatseisenbahnen,mit Aus=
nahmedervondenselbenbetriebenenStrecke

OigitizedbyOo gle

Luleä-Riksgränsenmit den Abzweigungen
Gällivare—MalmbergetundGällivare-Kos=
kullskullen),jedocheinschließlichderDampf=
fährenverbindungen:
a) überdenOresundzwischenMalmö und
Kopenhagen—siehe unter B. I. 49;

b) über dieOstseezwischenTrelleborg unk=
Saßnitz — sieheunter B. II. 50.
(Atvidaberg—Bjärka-SäbyEisenbahn,siehe
Ostra CentralEisenbahn.)
BergslagernasEisenbahnenund dieim Be=
triebederselbenstehendeLödöse—Lilla—Edets
Eisenbahn.
Börringe—OstratorpsEisenbahn.
Boräs Eisenbahn.
Boräs-—AlfvestaEisenbahn.
Dala-Hälsinglands Eisenbahn.
Dalslands Eisenbahn?.
Frövi—LudvikaEisenbahn,ausschließlichder
im Betriebe derselbenstehendenStoräl=
Guldsmedshyttansund Bänghammar-Klo=
tens Eisenbahnen.
Gäfle—Dala Eisenbahn.
(Gäfle-Ockelbo=Eisenbahn,
Gäfle.Eisenbahn.)
Göteborg-Boräs Eisenbahn.
Hälsingborg-Häßleholms und Klippan
Eslöfs Eisenbahnen.
Härnösand-Sollefte Eisenbahn.
Käflinge—BarsebäcksEisenbahn.
Kalmar Eisenbahn.
Karlskrona-Bärxjö Eisenbahn.
Kristianstad-HäßleholmsEisenbahnen.

1.

#S

—i

siehe Uppsala=—

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1) Auf den von den schwedischenStaatseisenbahnen
betriebenenStrecken von der schwedisch=norwegischen
Grenzebis Charlottenbergund von derschwedisch=nor=
wegischenGrenzebis Storlien wird der Jugdienstvon
dennorwegischenStaatsbahnenbesorgt.

*!)Auf der von den norwegischenStaatsbahnenbe=
triebenenStreckevon der norwegisch=schwedischenGrenze
bis Kornsjö wird derJugdienstvonderDalslandsEisen=
bahn besorgt.
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36.
37.

39.

LandskronaundHälsingborgsEisenbahnen.
Landskrona-KäflingeEisenbahn.
Landskrona-Käflinge-Sjöbo Eisenbahn.
(Lödöse-Lilla=EdetsEisenbahn,sieheBergs=
lagernas Eisenbahnen.)

imBetriebeerselbenstehendenLund-Bijärreds
Eisenbahn.

TrelleborgsEisenbahn.
Malmö-—stads Eisenbahnund die im Be=
triebe derselbenstehendeAstad-Slifarps
Eisenbahn.
Mellersta SödermanlandsEisenbahn.
Mora-Bänerns Eisenbahn.

Norra SödermanlandsEisenbahn.

derselbenstehendeAtvidaberg-Bjärka-Säby
Eisenbahn.
Orelösund-Flen—Västmanlands Eisenbahn.
Skäne-Smälands Eisenbahn.
Södra Dalarnes Eisenbahn.
Stockholm—SaltsjönsEisenhahn.
Stockholm-Västeraͤs-BergslagensEisenbahnen
Tidaholms Eisenbahn.
Trelleborg-RydsgaͤrdsEisenbahn.
Uddevalla-Vänersborg-HerrljungaEisenbahn.
Uppsala—GäfleEisenbahnund die im Be=
ssn derselbenstehendeGäfle-OckelboEisen=
ahn.

(Dstad-BrösarpsEisenbahn,sieheAstad#==
Eslöfs Eisenbahn.)
stad--Eslöfs Eisenbahnund dieim Betriebe

OigitizedbyOo=r gle

43.

(Istad-Gärsnäs—-SitOlofs Eisenbahn,siehe
Istad—EslöfsEisenbahn.)
(Pstad-SkifarpsEisenbahn,sieheMalmö=
Bsad Eisenbahn.)

II. Schmalspurbahnen.
BlekingeKüstenbahnen.
(Gvetlanda-MälillaEisenbahn,sisieheHvet⸗
landa-Säfsjö Eisenbahn.)
Hvetlanda-Säfsjö Eisenbahn und die
im BetriebederselbenstehendeHvetlanda=
Malilla Eisenbahn.
Kalmar-Berga Eisenbahn.
Kalmar-Torsäs Eisenbahn.
Karlstad-Munkfors Eisenbahn.
Mariestad-Moholms Eisenbahn.
Nordmark-KlarälfvensEisenbahn(Hagfors-
Munkfors,Edebäck-Sjörgränd). .
Norsholm-Västervik-HultsfredsEisenbahnelt.
Stockholm-Roslagens Eisenbahnen.

wärtiger Verwaltungen befinden.

I. Dinischer Verwaltungen.

Die vondenschwedischenStaatseisenbahnen
gemeinschaftlichmitdendänischenStaatseisen=
bahnenbetriebeneDampffährenstreckezwischen
Malmö und demFreihafenKopenhagen.

II. DeutscherVerwaltungen.

gemeinschaftlichmit den Königlich Preußi=
schenStaatseisenbahnenbetriebeneDampf=
fährenverbindungTrelleborg—Saßnitz. «

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
die von schwedischenVerwaltungenim Ausland
betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Ziffer 141.
Deänemark,Giffer5.
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Schweiz.

11

Bahnen und Bahnstrecken.

I. Normalspurbahnen.
SchweizerischeBundesbahnen,ausschließlich

5Z

— bslnler
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
.
28y.
29.

Berner Alpenbahn,Bern-Lötschberg-Sim=
plon.
Bern—Neuenburg-Bahn (direkteLinie).
Emmentalbahn.
Freiburg-Murten—Ins=Bahn.
Langenthal—Huttwil=Bahn.
Martigny—Orsières=Bahn.
Onsingen—Balsthal=Bahn.
Pont—Brassus=Bahn.
Pruntrut—-Bonfol=Bahn.
Rorschach—Heiden=Bahn.
Saignelégier—Glovelier=Bahn.
Seetalbahn.
Sensetalbahn.
Sihltalbahn.
Südostbahn.
Sursee—Triengen=Bahn.
Mittelthurgau-Bahn.
Tößtalbahn.
Uerikon-Bauma=Bahn.
Traverstalbahn.

II. Schmalspurbahnen.

Aarau—Schöftland=Bahn.
Bellinzona-Mesocco=Bahn.
Bern-Worb-Bahn(StreckeGümligen-Worb).
Berninabahn.
Bremgarten—Dietikon=Bahn.
GreyerzerBahnen.
Lugano-Tesserete=Bahn.
Martigny—LeChätelard=Bahn.

CSo gle

38

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

Montreux—BernerOberland=Bahn,aus=
schließlichder von ihr betriebenenLinien
Clarens—-Chailly-Blonayund les Avants-
Sonloup.
Berner Oberland=Bahnen,ausschließlichder
SchynigeMlatte=Bahnund dervon den
BernerOberland=BahnenbetriebenenLinien
Lauterbrunnen-Mürrenund Mürren-—All=
mendhubel.
RhätischeBahn.
Saignelegier-LaChaux=de=Fonds=Bahn.
Sernftalbahn.
VeveysanerBahnen, ausschließlichder mit=
betriebenenLinie Blonay-Les Pleiades.
Wengernalpbahn.
Wynentalbahn.
Merdon—Ste.=Croix=Bahn.

I. OsterreichischerVerwaltungen.

Die von denk.k. österreichischenStaats=
bahnenbetriebenenStreckenvonderöster=
reichisch=schweizerischenGrenze:

beiBuchs(St. Gallen) bisBuchs(St. Gallen).
bei St. Margrethenbis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.

Die von den GroßherzoglichBadischen
StaatseisenbahnenbetriebenenStreckenvon
der deutsch=schweizerischenGrenze:

beiGottmadingenbis zur schweizerisch=deut=
schenGrenzebeiWilchingen.
bei Stetten bis Basel badischeStaatseisen=
bahnen.
beiLeopoldshöhebis Basel badischeStaats=
eisenbahnen.
beiGrenzachbis Basel badischeStaatseisen=
bahnen.
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45.Die von den GroßherzoglichBadischen 50. bei La Mlaine bis Genf=Cornavin?.
Staatseisenbahnen mitbetriebene Verbin= 51. bei Col⸗des⸗ le.
dungsbahnzwischenBasel badischeStaats= · — i Le-
eisenbahnenund Basel schweizerischeBundes=
bahnen. ..IV.

46. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß— Atallenishe —
LothringenbetriebeneStreckevonderdeutsch. 52.Die vondenitalienischenStaatsbahnenbe=
schweizerischenGrenzebei St. Ludwig bis triebeneStreckevon der italienisch=schweizeri=
Basel schweizerischeBundesbahnen. sen bei

1- "7 « Anmerkung. etressen ie ahnstrecken

4/. Die von der Pruntrut-Bonfol=Bahn ge= die von schweherischenVerwaltungenim Aus.
meinsammit denReichseisenbahnenin Elsaß= land betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Jiffer 123, 124, 125, 126, 127.
Frankreich, Jiffer 22, 23, 24, 25, 26.
Italien, Jiffer 23, 24, 25.

Lothringen betriebeneStreckevon derdeutsch=
schweizerischenGrenzebeiBonfol bisBonfol.

IIIFranzösischerVerwaltungen.
Die von der GesellschaftderParis—Lyon=
Mittelmeerbahn betriebenenStrecken von
der französisch=schweizerischenGrenze:

48.beiSt. Gingolph bis Bouveret.
40.beiChene=Bourgbis Genf=Eaux=Vives.

Berlin, den23. Februar 1914.

1) Die französischeGesellschaftderParis—-Lyon—Mittel=
meerbahnbesorgtnur denJugdienstin denzwischenGenf=
Cornavin und FrankreichverkehrendenZügen.

2) Die französischeGesellschaftder Baris—-Lyon-Mittel=
meerbahn besorgt nur den Jugdienst in den zwischenLe
Loele=Stadtresp.Le Locle=Col.des=Rochesund Frankreich
verkehrendenJügen.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wackerzapp.

Den Bezug des Neichs==Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

10.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ratifikation des Londoner Internationalen Funkentelegraphen=

vertragsvom5. Juli 1912 durchSpanien, Großbritannien,Italien, Japan, Norwegen,Rumänien,
San Marino, Siam und Schweden und denBeitritt von Mexico, Neufundland, Papug, der Norfolk.
Inseln und von Janzibar. S. 41. — Verordnung des Reichskanzlers zur Ausführung des
Wehrgesetzesfür die Schutzgebiete. S 12.

(Nr. 4343). Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation des Londoner Internationalen
Funkentelegraphenvertragsvom 5. Juli 1912 durch Spanien, Groß=
britannien, Italien, Japan, Norwegen,Rumänien, San Marino, Siam
und Schwedenund denBeitritt von Merico, Neufundland,Papua, der
Norfolk=Inselnund von Janzibar. Vom 28. Februar 1914.

D. Londoner Internationale Funkentelegraphenvertragvom 5. Juli 1912
nebstdem Schlußprotokollund der Ausführungsübereinkunftvom gleichenTage
(Reichs=Gesetzbl.1913 Nr. 38 S. 373 bis 432) ist nunmehrauchvon Spanien,
Großbritannien,Italien, Japan, Norwegen, Rumänien,San Marino, Siam
und Schwedenratifiziertworden.

Die britischeRatifikation beziehtsich auf das VereinigteKönigreich, auf
Kanada, Australien, Neu Seeland, die SüdafrikanischeUnion, Indien und auf
folgendeBritische Kolonien und Protektorate:

Bahama, Barbados, Basutoland, Betschuanaland, Bermuda, Brrtisch
Guyana, Britisch Honduras, Ceylon, Cypern, Britisch Ostafrika, die Falkland=
Inseln, Fidschi, Gambia, Gibraltar, die GoldküsteeinschließlichAschanti,Hong=
kong, Jamaika einschließlichder Turks= und Caicos=Inseln und der Cayman==
Inseln, auf die Leeward=Inseln: Antigua, Montserrat, St. Cristopher=Nevis,
Dominika und die VirginischenInseln, auf dieMalalschenStaaten: Perak,
Selangor, Negri Sembilan und Pahang, aufMalta, Mauritius, NordBorneo,
NordNigeria, NordRhodesia,Nyasaland,St. Helena,die Seyschellen,Sierra
Leone, Somaliland, Süd Nigeria, Süd Rhodesia,die Straits Settlementsein=
schließlichder Labuan=und Cocos=Inseln,Swasi=Land, Trinidad und Tobago,
Uganda, Weihai=Wei,die West=PazifischenBesitzungenund Protektorateein=
schließlichderFanning=Inseln,der Gilbert=und Ellice=Inselnund der Britischen
Salomon=-Inseln,dieWindward=-Inseln:Grenada,St. Lucia und St. Vinzent.
Neichs=Gesebl.1914. 12

Ausgegebenzu Berlin den 13.März 1914.
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Die Ratifikationsurkundensind in GemäßheitdesArtikel23 desVertrags
bei derKöniglichGroßbritannischenRegierungniedergelegtworden.

Dem Vertrage,dem Schlußprotokollund der Ausführungsübereinkunft
sind beigetreten:

Großbritannienfür Neufundland,Papua und die Norfolk-Inselnam
2. Juni 1913, Zanzibar am 14. Juli 1913 und Mexico am 6. Oktober1913.

Berlin, den28. Februar 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Jagow.

(Nr. 4344.) VerordnungdesReichskanzlerszur AusführungdesWehrgesetzesfür dieSchutz=
gebiete. Vom 4. März 1914.

A Grund des9 20 desWehrgesetzesfür dieSchutzgebietevom 22. Juli 1913
(Reichs=Gesetzbl.S. 610 ff.) wird, was folgt, verordnet:

SI.
Soweit das Wehrgesetzfür die Schutzgebietevom 22. Juli 1913, die

KaiserlicheVerordnungzudiesemGesetzevom 21. Februar1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 19) unddieseVerordnungnichtsanderesbestimmen,geltenfür dieErfüllung
derWehrpflichtbei denSchutztruppendie VorschriftenderDeutschenWehrord=
nung vom 22. November1888.

AngehörigendesReichsheersoderder KaiserlichenMarine, die als Kapi=
tulanten in die Schutztruppeneingestelltwerden,wird die Zeit, während der sie
bei denSchutztruppendienen,auf die aktiveDienstzeitim Heereoder in der
KaiserlichenMarine angerechnet.

&#2.
Die Heranziehungvon Personen des Beurlaubtenstandesdes Heeresoder

der Marine zur Dienstleistung in einer Schutztruppe aus Anlaß notwendiger
VerstärkungenodereinerMobilmachung(§14 desWehrgesetzesfür die Schutz=
gebiete)gilt als eineUbung. Von einer solchenHeranziehungist durch den
Kommandeur der Schutztruppedas kontrollierendeBezirkskommandounter An=
gabeder Dauer derDienstleistungzu benachrichtigen.Die Militärpapieresind
entsprechendzu vervollständigen.

Über Befreiungenvon der Einberufungzu notwendigenVerstärkungen
oder bei Mobilmachungeiner Schutztruppeauf Grund der 9§8.12, 14 Abs. 3
desWehrgesetzesfür die SchutzgebieteentscheidetderGouverneurnachAnhörung
desKommandeursder Schutztruppe.
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Ist eine ärztlicheUntersuchungder Einzustellendennach den bestehenden
Umständenunmöglichoder sehr erschwert,so kann die Einstellung ohnevorher—
gehendeUntersuchungerfolgen;dieseist jedochunverzüglichnachzuholen.

83. ·
Für die Dauer außerordentlicherVerstärkungeneinerSchutztruppekönnen

Freiwilligein dieSchutztruppeeingestelltwerden. Die Vorschriftdes§ 2 Abs.3
findetAnwendung. »

Von der Einstellung ausgeschlossensind Angehörigeeinesmit dem Deut=
schenReicheim KriegebefindlichenStaates. Der Einzustellendemuß, soferner
im SchutzgebieteseinenWohnsitzoderdauerndenAufenthalthat, felddienstfähig
sein. Bei allen anderen Einzustellendenist Tropendienstfähigkeiterforderlich.
Überdie EinstellungentscheidetderKommandeurder Schutztruppe;ist Gefahr
im Verzug und handelt es sich nicht um Einstellung von Ausländern oder
früherendeutschenOffizieren,so ist der mit DisziplinarstrafgewaltverseheneBe=
fehlshaber einer selbständigenAbteilung zur vorläufigen Einstellung von Frei=
willigen berechtigt,unter umgehenderMitteilung an den Kommandeurder
Schutztruppe,der endgültigentscheidet.

84.
Militärpflichtige Reichsangehörige,die ihren Wohnsitz oder dauernden

Aufenthaltim SchutzgebieteDeutschSüdwestafrikahaben,werdenzumDienstein
der Schutztruppe nach Maßgabe des §#1 der Kaiserlichen Verordnung vom
21. Februar 1914 zumWehrgesetzefür dieSchutzgebieteausgehoben.Die Ver=
teilung dieserMannschaftenauf die einzelnenSchutztruppenteilebestimmtder
Kommandeur.

Für die EinstellungwehrpflichtigerReichsangehörigerin die Schutztruppe
für DeutschSüdwestafrika behufs Ableistung der Dienstpflicht sowie für Ein=
stellung von Ein=oderMehrjährig=Freiwilligenin dieseSchutztruppe(9§92, 4
des Wehrgesetzesfür die Schutzgebiete)finden die Vorschriften der Deutschen
Wehrordnung entsprechendeAnwendung mit derMaßgabe, daß für Einzustellende,
die ihren Wohnsitz oder dauerndenAufenthalt nicht im Schutzgebietehaben,
Tropendienstfähigkeiterforderlichist.

85.
Die Einberufungder im § 4 Abs.2 bezeichnetenPersonenzumDienst=

eintritt erfolgt durch den Kommandeur der Schutztruppe,welcher im Einver=
ständnissemit dem Gouverneur die Einstellungsterminebestimmt. Von jeder
EinstellungeinesWehrpflichtigenistdurchVermittelungdermilitärischenKontroll=
behördedes Schutzgebietsunter Angabe des Geburtsorts und ztags der Zivil=
vorsitzendeder zuständigenErsatzkommissionzu benachrichtigen.

Oriqinal from
OigitizedbyOCo gle PRINCETONUNIVERSITV



—44—

· 86.
Die zur Ableistungihrer aktivenDienstpflichtin die Schutztruppefür

DereutschSüdwestafrikaeingestelltenWehrpflichtigenerhalten,solangesie in Er=
füllung ihrer gesetzlichenDienstpflichtbegriffensind, eineLöhnung von monatlich
50 Mark, für die Dauer ihrerTeilnahmean kriegerischenUnternehmungenoder
für die Dauer einer in Fällen der Gefahr notwendigenVerstärkungderSchutz=
truppedagegendie bei der Schutztruppeüblichevolle Gemeinen=beziehungsweise
Gefreitenlöhnung. Hinsichtlichaller sonstigenGebührnissesind sie den derSchutz=
truppe zugeteiltenübrigen deutschenMannschaftengleichgestellt)ausgenommen
hiervon ist der diesen zustehendeAnspruch auf freie Rückbeförderungnach
Deutschland.

Die Einjährig=Freiwilligen haben für ihre Verpflegung, Bekleidung und
Ausrüstung, Unterkunft und Berittenmachung aus eigenenMitteln zu sorgen.
Sie könnengegenErstattung des für ihren Standort festgesetztenVerpflegungs=
geldesin dieTruppenverpflegungeintretenund die für ihrePersonerforderlichen
BekleidungsstückegegenErstattungder Selbstkostenaus Truppenbeständenent=
nehmen. Die Ausrüstungsstücke—einschließlich der Reitzeugstücke— werden
ihnen gegenZahlung einer nach denSelbstkostenund Tragezeitenzu berechnenden
Abnutzungsentschädigungdienstlichgeliefert. Die Berittenmachungerfolgtdurch
die TruppegegeneineeinmaligeEntschädigungvon 400 Mark.

Neben dem Reittierbenutzungsgeldist für den Unterhalt des Reittiers ein=
schließlichHufbeschlagund sonstigerAufwendungen keinebesondereVergütung
zu entrichten. Beim AusscheideneinesEinjährig=Freiwilligenvor Beendigung
seinereinjährigenaktivenDienstzeitsowie für die Dauer der Teilnahmeeines
Einjährig=Freiwilligen an kriegerischenUnternehmungenwird der nach vollen
Monatenzu berechnendeTeil desReittierbenutzungsgeldesfür den nicht abge=
leistetenRest desDienstjahrszurückgewährt.

Während der Teilnahmean kriegerischenUnternehmungenwerdendie
Einjährig=Freiwilligenin die volleAbfindungdurchdieSchutztruppeübernommen.

Zum einjährig=freiwilligenDiensteberechtigtewehrpflichtigeReichsangehörige,
die ihrenWohnsitzoder dauerndenAufenthalt im SchutzgebieteDeutschSüdwest=
afrikahaben,können,wennihnen die Mittel zumUnterhalte,zur Ausrüstung,
Bekleidung und zur Zahlung desReittierbenutzungsgeldesfehlen,ausnahmsweise
als Einjährig=Freiwilligeunter GestellungeinesDienstreittiers in die Abfsindung
der Schutztruppeaufgenommenwerden. Die Genehmigungzur Einstellung
solcherEinjährig=FreiwilligenerteiltderKommandeurder Schutztruppe.

Einjährig=Freiwillige,dienachweisen,daßnachihrer EinstellungVerhältnisse
eingetretensind, die es ihnen unmöglich machen, sich weiterhin zu unterhalten,
dürfen,wievorstehendbestimmt,in dieAbfindungderSchutztruppeaufgenommen
werden. Erscheintdies nicht angängig, so verlierensie die Eigenschaftals Ein=
jährig=Freiwilligeund das Recht, nach einjährigerDienstzeitzur Reservebeurlaubt
zu werden. Für die als Einjährig=FreiwilligerzurückgelegteDienstzeitwerden
keinerleiGebührnissenachgewährt,das Reittierbenutzungsgeldwird wederganz
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nochteilweisezurückgezahlt.Dagegenwird die als Einjährig-Freiwilligerauf
eigeneKosten abgeleisteteDienstzeitauf die gesetzlicheaktiveDienstzeitdoppelt
angerechnet.

87T.
NachbeendeteraktiverDienstzeitin derSchutztruppefür DeutschSüdwest=

afrikatretendieMannschaften,die ihren Wohnsitzoder dauerndenAufenthalt
im Schutzgebietenehmen,zumBeurlaubtenstandederSchutztruppeüber. Mann=
schaften,die ihren Wohnsitz in Deutschlandnehmen, sind den heimatlichenBe=
zirkskommandosund Mannschaften,die ihren Wohnsitz außerhalbDeutschlands
nehmen,demjenigenBezirkskommando(I bisVI.) Berlin, demsie ihrerWaffen=
gattung usw. nach angehören,durchden Kommandeurder Schutztruppezu
überweisenund werdenin denBeurlaubtenstanddesHeeresaufgenommen.

Bei Mannschaften,welchenur in derSchutztruppegedienthaben,bestimmt
der Kommandeur)zu welcherWaffengattung sie entlassenwerdensollen.

*
Offiziereund Mannschaftendes BeurlaubtenstandesdesHeeresund der

Marine können(vorbehaltlichderVorschrift des § 1 der KaiserlichenVerordnung
zumWehrgesetzefür dieSchutzgebiete)auf begründetenAntragdieihnenobliegenden
oderfreiwilligenUbungenbei einerSchutztruppeableisten.Derartige Anträge
unterliegenderGenehmigungdes nachderKontingentsangehörigkeitzuständigen
Kriegsministeriumsoder desReichs=MarineamtsunterZustimmungdesReichs=
Kolonialamts(Kommandosder Schutztruppen))für UbungenbeiderSchutz=
truppe für Kamerun und DeutschOstafrika bedarf es ferner der Zustimmung
desKommandeursder Schutztruppe.

Bei Ubungen der Offiziereist das Zeugnis über die Befähigungzur
WeiterbeförderungdurchdenKommandeurder Schutztruppeauszustellen.

Mit AusbruchdesKriegszustandesin einemSchutzgebietegilt jedevon
AngehörigendesHeeresoder derMarine angetreteneoderangesetzteUbung in
der Schutztruppeals beendetoderaufgehoben.

Die Anordnungen für Abhaltung der Ubungen des Beurlaubtenstandes
und für denZeitpunktderEinberufungenhierzuerläßtim SchutzgebieteDeutsch
SüdwestafrikaderKommandeurderSchutztruppemitZustimmungdesGouverneurs.

Für die Offizieraspirantendes Beurlaubtenstandesder Schutztruppefür
DeutschSüdwestafrikageltendie für das Heer maßgebendenBestimmungen.
Sie dürfen zu Offizierendes BeurlaubtenstandesdieserSchutztruppevor=
geschlagenwerden.

Die Wahl zum Offizier erfolgt durch die Offiziere desBeurlaubtenstandes
dieserSchutztruppeunterLeitungdesKommandeursdesLandwehrbezirkesDeutsch
Südwestafrikamit der Maßgabe, daß zur VornahmederWahl 6 anwesende
stimmberechtigteMitgliederaußerdemKommandeurgenügen.
« Wenn der Vereinigungvon6 stimmberechtigtenMitgliedernSchwierig=
keitenentgegenstehen,so könnenaktiveOffizieredieserSchutztruppemit Ein=
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verständnisihrer vorgesetztenDienststelleherangezogenwerden. Ihre Zahl darf
jedochnichtmehrals 2 betragen.

Bei der Uberführungvon Offizieren,Sanitäts=und Veterinäroffizieren
desBeurlaubtenstandesdes Heereszu demder Schutztruppe(§ 10 desWehr=
gesetzesfür die Schutzgebiete)richtetsichdieZuständigkeitdes Kriegsministeriums
zurHerbeiführungderAllerhöchstenEntscheidungnachderbisherigenKontingents=
angehörigkeitdes Betreffenden.Die Uberführungist durch Gesuchslistezu
beantragen.

Offiziere,Sanitäts=und Veterinäroffizieredes Beurlaubtenstandesdieser
Schutztruppe,die ihren Wohnsitz oder dauerndenAufenthalt außerhalb des
SchutzgebietsDeutschSüdwestafrikanehmen,werdenzumBeurlaubtenstandedes
HeeresoderderMarine übergeführt.Sie sinddahersinngemäßnach§7 den
heimatlichenBezirkskommandoszu überweisen,die wegenAusscheidensaus der
Schutztruppeund Anstellungim Beurlaubtenstandedes Heeresdas Weitere
mittelsvorzulegenderGesuchslistenzu veranlassenhaben. Hierbeigilt folgendes:
Die auf Grund AllerhöchsterEntscheidungaus dem Beurlaubtenstandeder
SchutztruppeausscheidendenOffizierestehenbehufsAnstellungim Beurlaubten=
standedesHeeresdemKontingentezurVerfügung,demsievor ihremUlbertrittezur
Schutztruppeangehört haben. Haben sie dem Landheer noch nicht angehört,
so steht ihnen die Wahl des Kontingents frei. Wird hiervon kein Gebrauch
gemacht, so ist für die Kontingentsangehörigkeitder Wohnsitz oder dauernde
Aufenthalt im DeutschenReiche maßgebend;nehmensie ihren Wohnsitz oder
dauerndenAufenthaltim Ausland, so stehensiedemKontingentedesBundes=
staats, in dem sie die Staatsangehörigkeit besitzen,bei unmittelbarer Reichs=
angehörigkeitdemPreußischenKontingentezur Verfügung. -

Von jeder Einziehung der Personen des Beurlaubtenstandesdes Heeres
zur Ubung bei einerSchutztruppeist durchden Kommandeurder Schutztruppe
das kontrollierendeBezirkskommandounterAngabederDauer derDienstleistung
zu benachrichtigen.Die Militärpapieresindentsprechendzu vervollständigen.

9§9.
Personen des Beurlaubtenstandesder Schutztruppefür DeutschSüdwest=

afrika,die bei dieserSchutztruppein der Erfüllung ihrer gesetzlichenDienstpflicht
begriffensind, freiwillige Ubungenableistenoder infolge kriegerischerUnter=
nehmungenodernotwendigerVerstärkungenzur Einstellunggelangen,erhalten
für die Zeit ihrer Einstellung die gleichenGebührnisseder aktivenSchutztruppen=
angehörigenihresDienstgrads,BeamteunterWegfallihresZivildiensteinkommens.
Sofern dieseGebührnissefür dieim BeamtenverhältnissestehendenMilitärpersonen
geringer sind als die beiAbleistungvon Ubungenvon PersonendesBeurlaubten=
standesdesHeeresbei dieserSchutztruppegewährtenGebührnisse— Ziffer1
derKaiserlichenVerordnungvom 9. Mai 1904 —, werdendie letzterengezahlt.
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§10.
Für das Ersatzwesenfinden in den SchutzgebietenDeutschOstafrika,

Kamerun und DeutschSüdwestafrikadie BestimmungenderDeutschenWehr—
ordnungentsprechendeAnwendung,soweit in nachstehendennicht abweichende
Festsetzungengetroffensind.

Das SchutzgebietDeutschSüdwestafrikazerfällt in mehrereAushebungs—
bezirke,derenAbgrenzungderGouverneurnach Vorschlagdes Kommandeurs
der Schutztruppebestimmt. Im übrigen bilden die Schutzgebieteje einenAus=
hebungsbezirk.

In jedemAushebungsbezirkewird eineErsatzbehördeersterInstanz — Ersatz=
kommission— gebildet,welchedie Befugnisseeiner heimatlichenErsatzkommission
und Ober=Ersatzkommissionin sichvereinigt. Sie bestehtaus einemOffizierder
Schutztruppeals Militärvorsitzendenund einemVerwaltungsbeamtenals Zivil=
vorsitzenden;auch kann sie durcheinenOffizier derSchutztruppeund zweibürger=
licheMitglieder verstärktwerdenund hat dann die Befugnisseeiner verstärkten
Ersatz=und Ober-Ersatzkommission.(7 30 Ziffer 4 Reichs=Militärgesetzvom
2.Mai 1874— Reichs=Gesetzbl.S. 45—.)

Die bürgerlichenMitglieder der Kommissionenwerdendurch den Gouver=
neur,die militärischenMitgliederundderSanitätsoffizierdurchdenKommandeur
der Schutztruppebestimmt.

Die ErsatzbehördezweiterInstanz wird durchdenKommandeurder Schutz=
truppe und einen höherenVerwaltungsbeamtengebildet. Die Zivilmitglieder
werden durch den Gouverneur ernannt. Die Befugnisse dieserBehörde sind
dieselbenwie die einer heimatlichenErsatzbehördedritterInstanz.

Die ErsatzbehörxdederMinisterialinstanz,mit denBefugnissender heimat=
lichen Ersatzbehördegleicher Instanz, bestehtaus dem Reichs=Kolonialamt
(KommandoderSchutztruppen)in Gemeinschaftmit deroberstenZivilverwaltungs=
behördedesBundesstaats(§ 2)2 W. O.).

Für die Zuständigkeit des Bundesstaats findet die Vorschrift des § 8
Abs. 2 des Wehrgesetzesfür die SchutzgebieteentsprechendeAnwendung.

Die Ersatzbehördenin denSchutzgebietenkönnenwegengroßerEntfernung
des Aufenthaltsortseinesder im § 6 des Wehrgesetzesfür die Schutzgebiete
bezeichnetenmilitärpflichtigenReichsangehörigenvom Sitze der Ersatzbehördeden
Militärpflichtigenin derNähe seinesAufenthaltsortsvon einemSanitätsoffizier
untersuchenlassenund ihn von dem persönlichenErscheinenvor der Ersatz=
behördebefreien.

Bei Gestellungen in Kontrollangelegenheitenerhalten Offiziere und die
gehaltempfangendenDienstgradeder Unteroffizierefür die im Schutzgebiete
zurückzulegendenStreckenReisegebührnissegleich den aktivenAngehörigender
Schutztruppe;denlöhnungempfangendenDienstgradenderMannschaftenwerden
Marschgebührnissenach der Marschgebührnisvorschriftfür DeutschSüdwest=
afrikagewährt.
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I.
Für dasKontrollwesenin DeutschSüdwestafrikagelten,soweitnichtsanderes

verordnetist, die BestimmungenderDeutschenWehrordnung.
Für das SchutzgebietDeutschSüdwestafrika wird ein Landwehrbezirks=

kommandomit demStandort in Windhuk errichtet,das demKommando der
Schutztruppeunterstelltist. Ihm unterstehendie gemäß näherer Anordnung
desGouverneursund nachVorschlagdes Kommandeursder Schutztruppeein=
zurichtendenMeldeämter. WelcheArbeitenin Ersatz=undKontrollangelegenheiten
das Bezirkskommandoeinerseitsund die Meldeämteranderseitszu erledigen
haben,bestimmtder Kommandeur der Schutztruppe.

Das Bezirkskommandohat dem Zivilvorsitzendender heimatlichenErsatz=
kommissionalljährlichdie in die Stammrolle aufgenommenen,nichtim Schus=
gebietegeborenenMilitärpflichtigenund die etwa über sie getroffenenEnt=
scheidungenmitzuteilen. «

12.
Die Mitteilungenüberdie für das Heer oder die Marine ausgehobenen

Militärpflichtigen sind dem Zivilvorsitzendender heimatlichenErsatzkommission
alsbaldnacherfolgterendgültigerEntscheidungzuzustellen.Der Zivilvorsitzende
hat hiervondemMilitärvorsitzendender ErsatzkommissionKenntnis zu geben.

l3.
Die für das Heer ausgehobenenMannschaften— § 8 desWehrgesetzes

für die Schutzgebiete— sind anzuweisen,die Reise nach Deutschland derartig
anzutreten,daß sie dort möglichstim Oktobereintreffen. Sie habensichalsdann
bei demheimatlichenBezirkskommando,in dessenBereichihre Ankunft erfolgt,
unter Vorlage ihrer Militärpapiere zu melden. Dieses Bezirkskommando hat
wegenEinstellungder Ausgehobenendas Weiterezu veranlassen.

Das Gleichegilt auch hinsichtlichder für dieMarine ausgehobenenMann=
schaften,sofernsichihre Einstellungauf einemSchiffegemäß§ 42)4 derWehr=
ordnung nicht ermöglichenläßt.

14.
DieseVerordnung tritt mit demTage ihrer Verkündungim Reichs=

Gesetzblattin Kraft.
Berlin, den4. März 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Solf.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Az 11.
Inhalt: Geset über die weitere Zulassung von Hilfsmitgliedern im Kaiserlichen Patentamt. S. 4°.

(Nr. 4345.) Gesetzüber die weitere Julassung von Hilfsmitgliedern im Kaiserlichen Patent=
amt. Vom 2. März 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
unddesReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph.
Die in demGesetze,betreffenddie BeschäftigungvonSauhteer: im

KaiserlichenPatentamt,vom18.Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 211)vorgesehene
und durch das Gesetzvom 10. März 1911 (Reichs=Gesetzbl.S. 67) verlängerte
Frist wird weiterbis zum 31.März 1916 erstreckt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenWi’“ und beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den2. März 1914.

(#.S.) Wilhelm.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1914. 13

Ausgegebenzu Berlin, den 13.März 1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

AM12.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 51. —

Bekanntmachung, betreffendAbrechnuugsstelleim Scheckverkehre.S. 52.

(Nr. 4346.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 12.März 1914.

A# Grund der Schlußbestimmungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlagewie folgt geändert:

Nr. la. Öprengstoffe.

Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel. 1. Gruppe a).
Es wird nachgetragen:
Hinter demmit „Prosperit“ beginnendenAbsatze:

Gelatine=Prosperit, auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen (gelatinierteoder pulverförmigeGemengevon Ammoniak=
salpeter, Kali= oder Natronsalpeter oder einemGemischevon diesen
beiden,von höchstens20 ProzentDinitrochlorhydrin,höchstens5 Pro=
zentTrinitroglyzerin,welchebeidenStoffe mit Kollodiumwollegela=
tiniert sind, von Mono= oder Dinitroverbindungen der aromatischen
Reihe, von Pflanzenmehlenund neutralen,beständigen,die Gefahr
nicht erhöhendenSalzen).

Hinter demmit „Raschit VI“ beginnendenAbsatze:
Rivalit, auch mit angehängtenBuchstaben oder Zahlen
(Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,aromatischenNitro=
verbindungen— wovonhöchstens18ProzentTrinitroverbindungen—,
auchmit Zusatzvon höchstens4 Prozent durchKollodiumwolle gela=
tiniertemNitroglyzerin).

Reichs-Gesetzbl. 1914. 14

Ausgegebenzu Berlin den21. März 1914.

Google



Hinter demmit „Walsroder Sicherheitssprengstoff“beginnendenAbsatze:
Wetter-Walsroder mit den angehängten Buchstaben A, B, C
usw. (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Kalisalpeter,höchstens8 Pro⸗
zentTrinitrotoluol,vonMehl, Naphthalinund anderenKohlenwasser=
stoffen,Vaseline,auchmit neutralen,beständigen,die Gefahr nicht
erhöhendenSalzen).

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den12.März 1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

(Nr. 4347.) Bekanntmachung,betreffend Abrechnungsstelleim Scheckverkehre.Vom
13.März 1914.

A## Grund des§ 12 Abs.2 desScheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesrat beschlossen:

Die Abrechnungsstellebei der Reichsbankin Augsburg ist Abrechnungs=
stelleim Sinne desScheckgesetzes.

Berlin, den15.März 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Az13. „
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt Großbritanniensfür die Kanalinseln und Indien zur

revidiertenBerner internationalenUrheberrechtsübereinkunftvom 13.November1908. S. 68. —
Bekanntmachung, betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.S. 54.

(Nr. 4348). Bekanntmachung,betreffendden Beitritt Großbritanniensfür die Kanalinseln
und Indien zur revidiertenBernerinternationalenUrheberrechtsübereinkunft
vom 13.November1908. Vom 17.März 1914.

N% einerMitteilung der SchweizerischenRegierung ist die Königlich Groß=
britannischeRegierung für die Kanalinseln und Indien der am 13. November
1908 zu Berlin geschlossenenrevidiertenBerner Ubereinkunftzum Schutze von
WerkenderLiteraturund Kunst (Reichs=Gesetzbl.1910 S. 965) beigetreten.

Als Tag desBeitritts ist für die Inseln Guernsey,Aurigny und Sercq
der 1. Juli 1912, für die Insel Jersey der 8. März 1913 und für Indien
der 30. Oktober1912 festgesetztworden.

Der Beitritt ist unterdemgleichen,in Gemäßheitvon Artikel 27 der
Ubereinkunft Sachsssen und deren Artikel 18 betreffendenVorbehalt erklärt
worden wie derjenige,unter dem die Ratifikation der Ubereinkunftdurch die
KöniglichGroßbritannischeRegierungerfolgtist (Abs.a der Erklärung,Reichs=
Gesetzbl.1912S. 444).

Berlin, den17.März 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
von Koerner.

Reichs.Gesetzbl.1914. 15
Ausgegebenzu Berlin den23.März 1914.
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(Nr. 4349.) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.Vom
19.März1914.

A# Grund des § 12 Abs. 2 des Scheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesrat beschlossen:

Die Abrechnungsstellenbei der Reichsbank in Königsberg i. Pr. und in
Posen sindAbrechnungsstellenim Sinne desScheckgesetzes.

Berlin, den19.März 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

— — . —

Den Vezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinel from
bigitizedC0c gle PRINCETONUNIVERSITV



— 55 —

Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

I.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffendllbergangsbestimmungenfür die Neueichungvon Förderwagen und

Fördergefäßenin fabrikmäßigenSteinbrüchen usv. S. ö5.

(Nr. 4350.) Bekanntmachung, betreffendUbergangsbestimmungenfür die Neueichung von
Förderwagen und Fördergefäßen in fabrikmäßigen Steinbrüchen usw.
Vom 12.März 1914.

A.# Grund des § 19 derMaß=und Gewichtsordnungerläßt die Kaiserliche
Normal=EichungskommissiondienachstehendeBestimmung:

Bei Förderwagenund Fördergefäßen,die in fabrikmäßigenStein=
brüchen,Ziegeleien,überTage betriebenenBrüchenund Gruben und
ähnlichenBetriebenzur Ermittelungdes Arbeitslohnsdienen(§#6
Abs. 2 der Maß= und Gewichtsordnung),beträgt, sofern sie im Be=
triebebereitsverwendetsind, die Fehlergrenzefür die Neueichungbis
zum 31. Dezember1914 ½%desRaumgehalts.

Berlin, den12.März 1914.

Die KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
Jaup.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1914. 16

Ausgegebenzu Berlin den27.März 1914.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1914.

c04
alt: Bekanntmachung, betreffendAufwandsentschädigungenan Familien fürim Reichsheer, in dergung -

Marine oder in den SchutztruppeneingestellteSöhne. S. 57.

(Nr. 4351.) Bekanntmachung,betreffendAufwandsentschädigungenan Familien für im
Reichsheer,in der Marine oder in denSchutztruppeneingestellteSöhne.
Vom 26.März 1914.

er Bundesrat hat in seinerSitzung vom 26. März 1914 die nachstehenden
Bestimmungenüber die Gewährungvon Aufwandsentschädigungenan Familien für
im Neichsheer,in derMarine oderin denSchutztruppeneingestellteSöhnebeschlossen:

81.
Familien, von denenehelicheoderden ehelichengesetzlichgleichstehendeSöhne

durchAbleistungihrer gesetzlichenzwei=oder dreijährigenDienstpflichtim Reichsheer,
in der Marine oder in den Schutztruppenals Unteroffiziereoder Gemeineeine
Gesamtdienstzeitvon sechsJahren zurückgelegthaben,erhaltenauf VerlangenAuf.
wandsentschädigungenin Höhe von 240 Mark jährlich für jedesweitereDienstjahr
eines jedenseinergesetzlichenzwei=oderdreijährigenDienstpflichtgenügendenSohnes
in denselbenDienstgraden.Auf denDienst in den SchutztruppenfindendieseBe=
stimmungenentsprechendAnwendung,falls die berechtigtenEltern, Großelternoder
Stiefeltern (§ 2) nicht ihren Wohnsitzoder dauerndenAufenthalt in demSchutz=
gebietehaben.

Die Gesamtdienstzeitwird vom Tage der Einstellungbis zum Tage derEnt=
lassunggerechnet,jedochmit folgendenMaßgaben:

a) Bei Berechnungder sechsjährigenGesamtdienstzeitbleibt die Zeit einer
BeurlaubungzurDispositionaußerBetracht,soweitsie dreiMonate über=
schrittenhat.

b) Für Mannschaften,die in der Zeit vom 1. Oktoberbis 31. März ein=
gestelltsind,gilt die gesetzlicheDienstzeitam bestimmungsmäßigenHerbst=
entlassungstagedes zweitenoder drittenDienstjahrs als erfüllt. Für
Mannschaftendes Heeres,die in der Zeit vom 1. April bis 30. Sep=
tembereingestelltsind, ist die zwei=oder dreijährigeDienstzeittageweise
vom Einstellungstagab zu berechnen;für Marinemannschaftengilt die
Dienstzeit in diesemFalle bereits mit der Märzentlassungdes dritten
Dienstjahrsals erfüllt.

Reichs=Gesebl.1914. 17
Ausgegebenzu Berlin den27.März 1914.
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o)FürunsichereDieiistpflichtige,aufgegrisseneoderbrotlofeRektutendesHeeres
rechnetdieDienstzeiterstvon demauf dieEinstellungfolgendenRekruten=
einstellungsterminab. Bei der Marine gilt für Mannschaftender
bezeichnetenArt,

wenn sie in derZeit vom 1. Oktoberbis 31. März eingestelltsind,
die Dienstzeitnachdrei Jahren vom 1. April ab gerechnetals
zurückgelegt, "

wenn sie in der Jeit vom 1. April bis 30. Septembereingestellt
sind,nachdreiJahren vom1. Oktoberab gerechnetals zurückgelegt.

4) Bei Volksschullehrernund Kandidatendes Volksschulamts,welcheihre
Befähigungfür das Schulamt in vorschriftsmäßigerPrüfung nachgewiesen
haben (Wehrordnung§ 9 Ziffer 1), wird die von ihnen abgeleisteie
kürzereDienstzeitmitgerechnet,sofern sie nicht als Einjährig=Freiwillige
gedienthaben. Das gleichegilt bezüglichderDienstzeitderTrainsoldaten
(Heerordnung§ 13 Ziffer 3).

*2.
Auf die AufwandsentschädigungenhabenAnspruch:
a) die Eltern oderder überlebendeElternteil.
Die Eltern haben in der Regel den Anspruch gemeinschaftlichgeltendzu

machen. Als empfangsberechtigtfür die Aufwandsentschädigunggilt im Jweifel
der Vater.

Leben die Eltern getrennt,so kann der Anspruchvon jedemElternteile
geltend gemachtwerden. In Fällen dieser Art entscheidetdie im § 6 be=
zeichneteBehörde nach billigem Ermessen,welchemElternteile die Aufwandsent-
schädigungzukommt. Sie kann auch die Aufwandsentschädigungunter die Eltern
angemessenteilen;

b) wennEltern nichtmehrvorhandensind:
die Großelternoderder überlebendeGroßelternteil.

Der AnspruchderGroßelternbestehtnur dann,wennsie erwerbsunfähigund
bis zumZeitpunktderEinstellungvondemEingestelltendauerndunterstütztwordenfind.

Wird der Anspruchvon denGroßeltern erhoben,so zählennur die Dienst.
zeitenvon Söhnen desselbenAbkömmlings;

) Stiefeltern; diesesind in gleicherWeisewie Eltern berechtigt,denAnspruch
geltend zu machen,wenn sie vom Stiefsohn bis zu seiner Einstellungdauernd
unterstütztwordensind. Sie gehendenGroßelternvor.

Wird der Anspruchvon Stiefeltern oder einemStiefelternteil erhoben,so
kommendieDienstzeitenvoll, undhalbbürtigerBrüder desEingestelltenin Anrechnung.

sl3.
Der Anspruchauf Aufwandsentschädigungist bei der Gemeindebehördedes

Ortes, in demder BerechtigteseinengewöhnlichenAufenthalthat, anzumelden.
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Hält sich der Berechtigteim Ausland auf, so ist der Anspruch bei der
Gemeindebehördedes letzten inländischenAufenthaltsorts des Berechtigten,in
Ermangelungeinessolchenbei der unterenVerwaltungsbehördeanzumelden,in deren
Bezirkeder Sohn, dessenDienst denAnspruchauf Aufwandsentschädigungbegründet,
zur Einstellunggelangtist.

8 4.
Die Gemeindebehördeprüft den Anspruchund füllt für jedeeinzelneFamilie

einenVordruck nach dem anliegendenMuster aus. Der Vordruck ist mit der
Bescheinigungüber die Anmeldungdes Anspruchsunverzüglichan die untereVer=
waltungsbehördeweiterzugeben.

Wird der Anspruch in den Fällen des § 3 Abs. 2 unmittelbarbei der
unterenVerwaltungsbehördeerhoben,so liegt dieserdie Prüfung des Anspruchs

und die Ausfüllung des Musters ob.

g 5.
Die bei der GemeindebehördeerhobenenAnsprüchewerdenvon der unteren

Verwaltungsbehördenachgeprüft. Ju diesemZweckeersuchtsie die Truppen=
(Stammarine.)Teile, bei denendie Söhne gedienthaben oder noch dienen,die
Richtigkeitder Angabenüber die Dienstzeitund denEintritt in Heer, Marine oder
Schutztruppezu bescheinigen.

Die untereVerwaltungsbehördehat die von ihr mit Prüfungsbescheinigung
versehenenAnmeldungender nach § 6 zur EntscheidungzuständigenBehörde un=
verzüglicheinzureichen.

g 6.
Die Entscheidungüber denAnspruchtrifft die Landeszentralbehördeoder die

von ihr bezeichneteBehörde,welcheauch die Anweisungzur Jahlung erläßt. Die
Auszahlung erfolgt durch die von der LandeszentralbehördebezeichneteKassenach
den für die LeistungandererReichsausgabengeltendenVorschriften.

8 7.
Für die Auszahlungder Aufwandsentschädigungwird ein Monatsbetragvon

20 Mark zugrundegelegt.
Die Jahlungenerfolgenhalbjährlichnachträglicham 1. April und 1. Oktober

jedenJahres.
Beim Beginn oderWegfall des Anspruchsim Laufe einesMonats ist der

volle Monatsbetragzahlbar.

g 8.
Der Anspruchauf Aufwandsentschädigungsoll von demBerechtigteninnerhalb

vier WochennachEintritt des Sohnes, dessenDienst in Heer,Marine oderSchutz=
truppedenEntschädigungsanspruchbegründet,angemeldetwerden.

177
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89.
Der Ansprucherlischtmit der Entlassungoder mit demTode des Sohnes,

dessenDienst den Entschädigungsanspruchbegründet.

8 10.
Die Geltendmachungdes Anspruchsist nachAblauf von sechsMonaten nach

der EntlassungoderdemTode des betreffendenSohnes ausgeschlossen.

8 II.
Die Zahlung der Aufwandsentschädigungwird eingestellt
a) wennund solangeder dienendeSohn vor Ablauf seinergesetzlichenaktiven
DienstzeitzurDispositionseinesTruppen=(Stammarine.)Teils beurlaubtist,

b) wenner sichdemDienstelänger als vier Wochenentzieht,
P) wenner eineFreiheitsstrafevon mehr als sechswöchigerDauer verbüßt.
Stellt sichim Falle zu b nachträglichheraus,daß einVerschuldennicht vor=

liegt, so wird die Aufwandsentschädigungnachgezahlt.
Die Jahlung derAufwandsentschädigungunterbleibtin denFällen zub undc

für diejenigenMonate, in denender dienendeSohn länger als 10 TagedemDienste
entzogenwar, wobei§7 Abs. 3 keineAnwendungfindet.

8 12.
Die im § 6 bezeichnetenBehörden haben den Truppen=(Stammarine.)

Teilen diejenigenMannschaftenzu bezeichnen,derenFamilien Entschädigunggewährt
wird. Die Truppen=(Stammarine.)Teile habendieseBehördenvon derEntlassung
oderdemTode solcherMannschaftenunverzüglichin Kenntnis zu setzen.Das gleiche
gilt in denFällen des § 11.

18.
Die LandeszentralbehördenhabendemReichskanzler(Reichsamtdes Innern)bis

zum15. Mai jedenJahres eine Nachweisungder im Laufe des verflossenenRech=
nungsjahrsgezahltenAufwandsentschädigungeneinzureichen.

8 14.
Die Frist für dieGeltendmachungdesAnspruchs(§ 10) wird hinsichtlichsolcher

Mannschaften,derenDienstzeitvor dem1. April 1914 abläuft, bis zum 30. No=
vember1914 verlängert.

8 15.
DieseBestimmungenhabenso langeGeltung,als derReichshaushaltsetatMittel

für ihre Durchführungzur Verfügungstellt.
Berlin, den26.März 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.
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Muster.

Anmeldung
eines Anspruchs auf Aufwandsentschädigung.

Untere Verwaltungsbehörde.

Die Richtigkeitwird bescheinigt.

WW ten. íνννννíαννον «
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Staat:
Untere Verwaltungsbehörde:
Gemeinde:
NameundVornamedesAntragstellers(Vater'),Mutter'),
Großvater'),Großmutter'),Stiefvater'),Stiefmutter'):

Bezeichnungdes verwandtschaftlichenVerhältnisseszu
demEingetretenen:

NamentlichesVerzeichnisder ehelichenSöhne (Stiefsöhne,Enkel),die ihrer gesetzlichen
offiziereoderGemeinegenügen

Laufende v. 95 EW
Nummer

Name Vorname Geburtsort Geburtstag

1.

2.

3.

4.

5.

Der Anspruchauf Aufwandsentschädigungist im Hinblick darauf, daß der unter laufende
Nummer aufgeführteSohn (Stiefsohn, Enkel) am —.——44 beim
· eingestelltist, angemeldet.

Der Gemeindevorstand.
N. N.

*) Bei Ansprüchenvon Großeltern ist die Erwerbsunfähigkeit und die Tatsacheder dauernden
UnterstützungdurchdenEingestellten,bei Ansprüchenvon Stiefelternnur die Tatsacheder dauernden
Unterstützungzu bescheinigen.

Nichtzutreffendesist zu durchstreichen.

** " Oriqinel from
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DienstzeitimReichsheeyiiiderMarineoderderSchiitzttiippealslcuters
oder genügthaben.

F Name
...,. . der leiblichenEltern

Militärdienstzeit Truppen-(Stammarine.)Teil 4
eingestellt entlassen und Standort

am als!) am als (wegen)2)

a. Vater

b. Mutter

a. Vater

b. Mutter

a. Vater

b. Mutter

a. Vater

b. Mutter

a. Vater

b. Mutter

1) Z. B. als Ersatz, Freiwilliger, unsichererDienstpflichtiger,später aufgegriffenerRekrut,
brotloserRekrut, außerterminlichGemusterter.

2) Z. B. wegenAblaufs der gesetzlichenDienstzeit,wegenDienstunbrauchbarkeit,wegenRe⸗
klamation,als Dispositionsurlauber.

*1*= 6 Oriqinalfrom
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Die Richtigkeit der Angaben über die Dienstzeitdes Sohnes (Enkels, Stief=
sohns) . (laufenbeNummer)wird hiermit bescheinigt.

— — den

Der Truppen-(Stammarine.)Teil.

Die Richtigkeit der Angaben über die Dienstzeitdes Sohnes (Enkels, Stief.
stehz)zs)s.fende Rummer. ) wird hiermitbescheinigt.

— ——,den..................................................................

DerTruppeni(Stammarine-)Teil.

Die Richtigkeit der Angaben über die Dienstzeitdes Sohnes (Enkels, Stief=
sohnss.n (1(tlauf=ende Nummer—. ) wird hiermitbescheinigt.

Der Truppen-(Stammarine.)Teil.
usw.

Die Richtigkeitder Angabenüber die denAnspruchbegründendeEinstellungdes
Sohnes (Enkels,Stiefsohns) — (laufendeNummer )l4in
das Reichsheer,dieMarine oderdie Schutztruppewird hiermitbescheinigt.

Der Truppen=(Stammarine.)Teil.

Die Richtigkeitder Angabenüber die denAnspruchbegründendeEinstellungdes
Sohnes (Enkels,Stiefsohnhss ——(laufendeNummer .. ) in
das Reichsheer,die Marine oderdie Schutztruppewird hiermit bescheinigt.

— .. .den...........................................»...··......i

Der Truppen-(Stammarine.)Teil.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinal from
DigitizedbyOCo gle PRINCETONUNIVERSITY



Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang 1914.

I ½10.
Inhalt: Gesetz, betresfenddie vorläufigeRegelung des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr1914.

S. 05. — Geseß, betreffend die vorläufige Regelung des Haushalts der Schutzgebietefür das
Rechnungsjahr1914. S. 77. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines dritten Nachtragszum
Reichshaushaltsetat für das Rechnungsjahr 1913. S. 70.

(Nr. 4352.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelungdes Reichshaushaltsfür das Rech=
nungsjahr 1914. Vom 26. März 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1 SI.
Bis zur gesetzlichenFeststellungdes Reichshaushaltsetatsfür das Rech—

nungsjahr 1914 wird der Reichskanzlerermächtigt,für die Monate April, Mai
und Juni alle Ausgabenzu leisten,die zur Erhaltung gesetzlichbestehenderEin=
richtungenund zur Durchführung gesetzlichbeschlossenerMaßnahmen erforderlich
sind, ferner die rechtlichbegründetenVerpflichtungendes Reichs zu erfüllen und
endlichBauten, für die durchden Etat einesVorjahrs bereitsBewilligungen
stattgefundenhaben,fortzusetzen.

Außerdemkönnenvon den durchden Entwurf desReichshaushaltsetats
für das Rechnungsjahr1914 angefordertenSummen verausgabtwerden:
I. Im Etat desAuswärtigenAmtes

bei deneinmaligenAusgabendesordentlichenEtats — Kapitel2 —
a) zumUmbau desBotschaftsgebäudesin Madrid — Titel 7 —,
b) zu baulichenAnderungenan denGebäudenderBotschaftin Constan=
tinopel (Vera und Therapia) und Instandsetzungder inneren Einrich=
tung— Titel 8 —

die angefordertenBeträge.
Reichs-Gesetzbl.1914. 18.

Ausgegebenzu Berlin den30. März 1914.
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II. Im Etat desReichsamtsdes Innern
A. im ordentlichenEtat bei denfortdauerndenAusgaben

für folgendeneueBeamtenstellen:
a) 1 Direktor,
2 MitgliederderBeschwerdeabteilungenund
1 Mitglied im Hauptamt
beim KaiserlichenPatentamt — Kapitel 13 Titel 1 und 4 —,

b) 2 ersteMaschinisten, «
4 Schleusenmeisterund
8 Schleusenwärter
beimKaiserlichenKanalamt — Kapitel13 Titel 7 und 8 —

die erforderlichenBesoldungenund Wohnungsgeldzuschüsse;
B. im außerordentlichenEtat

zur Förderung der HerstellunggeeigneterKleinwohnungenfür
Arbeiterus. — Kapitel1 — der angeforderteBetrag.

III. Im Etat für die VerwaltungdesReichsheers

Preußen.
A. im ordentlichenEtat bei denfortdauerndenAusgaben

a) für 1 Kommandeur,1 Adjutantenund Bibliothekar, 1 Ober=
zahlmeisteroder Zahlmeister,1 Unterzahlmeisterund 1 Unter=
offzzier— etatsmäßigenSchreiber— der neu zu errichtenden
Kriegsschulein Bromberg — Kapitel 24 Titel 3, 7 und 8,
Kapitel 35, Titel 15 und 16 — vom 1. April 1914 ab die
bestimmungsmäßigenGebührnisse,

b) zur Verstärkungdes Kadettenkorpsum 60 Kadettenstellen—
Kapitel35 Titel 19 bis 22 —die bestimmungsmäßigenGebühr=
nisse für 5 Oberleutnantsund Leutnants als Erzieher und
3 Unterbeamte;

B. im ordentlichenEtat bei deneinmaligenAusgaben— Kapitel5 —
a) zumNeubauvon Magazingebäudenin Glogau — Titel 8 —,
b) zumNeubauvon Magazingebäudenin Lissa— Titel 9 —,
c) zumNeubauvon Magazingebäudenin Bonn — Titel 10 —,
d) zumNeubaueinerGefrieranlagein Cöln — Titel 11 —,
e) zumNeubauvonMagazingebäudenin Ludwigslust— Titel 12—,
f) zumNeubauvonMagazingebäudenin Rendsburg— Titel 13—,
8) zumNeubauvonMagazingebäudenin Celle— Titel 14 —,
h) zur Erwerbungund zumAusbau des städtischenReithausesin
Breisachzur Rauhfutterlagerung— Titel 16 —,

i) zumNeubauvonMagazingebäudenin Saarlouis — Titel 17—,
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k) zum Neubauvon Magazingebäudenin Danzig=Langfuhr—
Titel 18 —,

!) zumNeubauvon Magazingebäudenin Mainz — Titel 20 —,
m) zumNeubaueinerGefrieranlagein Mainz — Titel 21 —,

2 a) bis m) die angefordertenBeträge,
m)zur Beschaffungvon Bekleidungs=und Ausrüstungsstückenusw.
für die 1914 zu errichtendenoderzu verstärkendenTruppenund
für Kriegsformationen— Titel 29 —,

o) zurd* - derSchießständein derMajoransheidebeiLubben
itel 83 —,

P) zumNeubauvon zweiSchießständenin Euskirchen— Titel 182 —,
d) zurErwerbungundHerrichtungeinesTruppenübungsplatzesmil

arackenlagerund Nebenanlagenfür das 2. Armeekorps—
Titel 320 —,

gz)zum Neubau und zur AusstattungsergänzungeinesGarnison=
lazarettsin Danzig— Titel341—,

§) zur Einrichtungvon zweineuenRemontedepots— Titel 377—,
t) zurerstenBeschaffungvon Bekleidungs=undAusrüstungsstücken,

ehrmittelnund GerätensowieAusführung von r Ein=
richtungenfür die Kadettenhäuserin Köslin, Naumburg und
Potsdam— Titel 383 —,

zu n bist die angefordertenBeträge,
u) zumNeubauund zur AusstattungsergänzungderMilitär=Turn=
anstaltaus Anlaß ihrerVerlegungnachdemSchießplatzWüns=
dorf — Sitel 9113333......“ 100000Mark,

V) zumNeubauvon Dienst=undDienstwohngehäudenfür diehinzuge=
tretenenArtilleriedepotsundNeben=Artilleriedepots— Titel420—

150000Mark,
W) zumNeubaueinerGefrieranlagein Straßburgi. E.—Titel 479—,
X) zumNeubau einerGefrieranlagein Diedenhofen— Titel 480 —,
J) zumNeubaueinerGefrieranlagein Metz— Titel 482 —,
2) zumNeubauvonMagazingebäudenin Saarburg—Titel 483 —,
aa) zumNeubauvonMagazingebäudeninSaargemünd—Titel 484—,
bb) zumNeubau von vier Schießständenin Mutzig — Titel 493 —,
c) zumNeubau von vier Schießständenin Forbach— Titel 522 —,

zu W bis cc die angefordertenBeträge,
dd) zu ErsatzbautenbeimArtilleriedepotin Straßburgi. E. für die

aufzugebendenMunitionsmagazineauf der Südfront und zum
Neubau einesDienstwohngebäudesfür einenSchirrmeisterda=
selbst— Titel b2 SA 100000 Mark.

18“
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Sachsen.
A. im ordentlichenEtat bei denfortdauerndenAusgaben

zur Bildung einerdrittenKompagniebei demKadettenkorpsin
Dresden— Kapitel35 Titel 19 bis 22 — am 1. April 1914
die erforderlichenbestimmungsmäßigenGebührnissebis zum
Bett vat..7.—u— — 3000Mark

B. im ordentlichenEtat bei den einmaligenAusgaben— Kapitel5 —
a) zum Neubau von Arbeiterwohnhäusernauf den Remontedepots

Obersohlandund Skassa— Titel 631 — . 12 000 Mark,
b) zur Beschaffungvon Lehrmittelnfür die zu errichtendedritte

Kompagnie des Kadettenkorpsin Dresden— Titel 636 —
800 Mark.

Württemberg.
Im ordentlichenEtat bei deneinmaligenAusgaben— Kapitel5 —
a) zurBeschaffungeinerPressefür die DruckereidesKriegsministe=
riums — Titel 660— der angeforderteBetrag,

b) zum Neubau einesKörnermagazinsin Ulm — Titel 665 —
200000Mark,

e) zurErweiterungderMagazinanlageninLudwigsburg—Titel666—
150000Mark,

4) zur ErweiterungderMagazinanlagenauf demTruppenübungs=
platzeMünsingen— Titel 667 — . . . .. . . . .. 80000Mark,

e) zurErweiterungderMagazinanlagenin Stuttgart— Titel668—
150000Mark,

t) zumNeubau einesKörnermagazinsund einerRauhfutterscheune
in Weingarten— Titel669 +—. 100000Mark,

8) zur Beschaffungvon Ausrüstungsstückenfür die Kavallerie
—Titel 672 —der angeforderteBetrag,

h) zur Beschaffungvon Bekleidungs=und Ausrüstungsstückenusw.
für die zu errichtendenoder zu verstärkendenTruppenund für
Kriegsformationen— Titel 673 — . . . .. . .. . 600000 Mark,

i) zu ErgänzungsbautennebstAusstattungfür die Unterkunfteiner
Maschinengewehr=Kompagniein der Bergkasernein Stuttgart
— Titel s8sa 70000 Mark,

k) zum Neubau und zur Ausstattungsergänzungdes Garnison=
lazarettsTübingen— Titel 698 — der angeforderteBetrag,

1)zu Erweiterungsbauten— bisher nur Stallneuibau— nebst
Ausstattungfür das RemontedepotBreithülen— Titel 717 —
der angeforderteBetrag,

m) zur Errichtung einerWeerofftiervorbildungsanstalt (Unteroffizier=
schulenebst Unteroffiziervorschule)in Ellwangen— Titel 718—

250 000 Mark.
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IV. Im Etat der Verwaltungder KaiserlichenMarine
A. im ordentlichenEtat bei denfortdauerndenAusgaben

a) an Besoldungszuschußfür einen Seeoffizier als Departements=
Direktor— Kapitel45 Titel 1 —,

b) an Auslandszulagefür einenMarine=Attachéin Buenos Aires
— Kapitel51 Titel 9à —, die erforderlichenBeträge,

Tc)zur Errichtungeines eisernenSturmwarnungsmastesin Geeste=
münde— Kapitel47 Titel 3 —,

4) zur Ermietung von Räumen für das Zahlmeisterpersonalin
Wilhelmshaven— Kapitel55 Titel 5 —,

e) zur Ermietungvon Dienstwohnungenfür denHafenbaudirektor
und denStationsregistratorin Wilhelmshaven— Kapitel56
Titel 2 —,

die angefordertenBeträge,
H zur Gewährung von Beihilfen für die alteingesessenenKieler und
HelgoländerFischer für die durch denMarinebetriebverursachten
Schädigungen— Kapitel64 Titel — . . .. .. . 10000Mark.

B. im ordentlichenEtat bei deneinmaligenAusgaben— Kapitel6 —
a) zumBau

des Linienschiffs„Ersatz Kaiser FriedrichIII/V— Titel 17 —,
desGroßenKreuzers„ErsatzVictoriaLouise“—Titel 18—,
des KleinenKreuzers„ErsatzGazelle“ — Titel 19 —,
des Kleinen Kreuzers„Ersatz Niobe" — Titel 20 —,
einer Torpedobootsflottille— Titel 22 —,

b) zur Beschaffungvon Unterseebootenund zu Versuchenmit den=
selben— Titel 23 —,

I) zur artilleristischenArmierung
desLinienschiffs„ErsatzKaiserFriedrichIII//—Titel 48 —
desGroßenKreuzers„ErsatzVictoriaLouise“—Titel 49 —
des KleinenKreuzers„ErsatzGazelle“ — Titel 50 —
des Kleinen Kreuzers „Ersatz Niobe“ — Titel 51 —
einerTorpedobootsflottille— Titel 52 —,

d) zur Beschaffung von Ballonabwehrgeschützeneinschließlich
Munition — Titel 53 —,

uc)zur Verbesserungder LadeeinrichtungschwererGeschützeauf
fertigenSchiffen— Titel 54 —,

) zur Torpedoarmierung
des Linienschiffs„Ersatz Kaiser FriedrichIII//— Titel 70 —
desGroßenKreuzers„ErsatzVictoriaLouise“— Titel 71—
des KleinenKreuzers„ErsatzGazelle“ — Titel 72 —
des Kleinen Kreuzers „Ersatz Niobe“ — Titel 73 —
einerTorpedobootsflottille— Titel 74 —,

/

/

/

/

/

/
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g) zumBau vonTorpedos— Titel75 —,
b) zur Beschaffungvon Minenarmierungen— Titel 76 —,
i) zu Bauten zum Schutzeder Anschlägeund der Tore derDocks
V und VI in Wilhelmshaven— Titel 92 —,

k) zum Bau einesSchwimmdocksfür Torpedobootein Wilhelms=
haven— Titel 93 —,
zur eines Heizölfahrzeugsfür Wilhelmshaven
— Titel99 —,

m) zur BeschaffungeinesHeizölfahrzeugsfür Kiel — Titel 110 —,
n) zu baulichen Anderungenam Arbeiterspeisehauseder Werft zu
Danzig — Titel 114 —,

o) zur Verbesserungder Betriebseinrichtungender Ladebrückebei
Mariensiel— Titel 127—,

p) zumAusbau der Gleisanlagenauf demGeländedesMunitions=
depotsin Dietrichsdorf— Titel 130 —,

d) zur Beschaffungvon Geschützscheibenmit Zubehör—Titel 132 —,
1) zur VergrößerungdesTorpedolagerhausesund Einrichtungeiner
Versuchs=und Reparaturwerkstattin Strande bei Friedrichsort
—Titel 137 —

§) zurVerbesserungbesMinen=undSperrmaterials— Titel140—,
t) zu Neu=und Ergänzungsbautenund Beschaffungengeringeren
Umfangesfür Minenzwecke— Titel 145 —,

u) zur Vervollständigungder Anlagen des WasserwerkesFeldhausen
beiWilhelmshaven,zumAusbau und zur teilweisenErneuerung
desWasserrohrnetzes— Titel 153 —,

V) zum Bau einer Wohnbarackebei einemWeser=Festungswerke
— Titel 154 —,

W) zum Ankauf einerBarackein Kiel=Wikmit Nebenanlagenund
Inventar zu Kasernierungszwecken— Titel 1569—,

X) zum Ausbau von Teilen des Dachgeschossesder Marineschulein
Mürwik zu Wohnräumen—Titel 161 —,

J)zu Versuchenauf demGebietedesKompaßwesens— Titel 166—,
:) zur Beschaffung eines Dieselmotors, einer Dampfturbine und
einesHochdruck=Wasserrohrdampfkesselsfür dieMaschinenhalleder
Ingenieur=undDeckoffizierschuleinWilhelmshaven—Titel172—,

aa) zurBeschaffungeinesDieselmotorbootszuAusbildungszweckenfür
denMaschinenhulk„Leipzig“— Titel 173—

die angefordertenBeträge,

bb) zur Grundreparaturundzu baulichenAnderungen
GroßerKreuzer— Titel2 — . . .. 400000Mark,
KleinerKreuzer— Titel 25— . ... 250000Mark,
vonTorpedofahrzeugen— Titel26—. 1 000000Mark,
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co)uBeschaffungen,AnlagenundVersuchenaufverkehrstechnischeui
ebiete,zu Beihilfen zu militärisch wichtigenUnternehmungen

dieser Art — Titel 77 — .. ... . . . . . . ... 3 000000Mark,
dd) zur **23 derLiegeplatzanlagenfürEf inWilhelms=

haven— Titel 8—— . . . . . ... 50 000Mark,
ee) zur Schaffung9ELege= und Bekohlungsplätzenfür Torpedo=

bootsflottillenin Wilhelmshavensowiezu Baggerungenim Ems=
Jade⸗Kanal — Titel 89 — . . .... . . . .. . . ... 75 000 Mark,

fl) zur HerstellungeinesSchutzwerkesvordem AußenkopfederMiteel
mauerder III. Hafeneinfahrtin Wilhelmshaven— Titel 90 —

50 000 Mark,
89) zur SicherungderNordmoleder III. HafeneinfahrtinWilhelms-

. Baven.— Titel99 99 40 000 Mark,
hh) zum Bau einer Reparaturwerkstattfür die II. Torpedodivision

— Titel S...... 20000 Mark,
ü) zur Erweiterung der Artilleriewerkstattder Werft zu Wilhelms=
havendurchErbauung einerMontagehallenebstSeiw für
schwereGeschütze— Titel 99 . ... 40 000 Mark,

kk) zu Neu=und ErgänzungsbautengeringerenUmfangesderWerft
zu Wilhelmshaven— Titel 9 — . . . . . ... 50 000 Mark,

1) wvt Fortsezungder Fahrwasser=Korrektionsarbeitenin der Jade
—Titel7—-......................... 400000Mark,

mm) zur BeschaffungeinesWasserfahrzeugsfür dieWerftWilhelms=
haven— Titel 9 5. 40000 Mark,

mn)zur BeschaffungeinesSeebaggers für dieWerft zu Wilhelms=
haven, ferner zur Ausführung von Baggerungendaselbst—
Sitel 10000.....q# 130000Mark,

oo) zum Bau eineszweitenSchwimmdocksfür großeSchiffe inKil
—Tite1105—-........................ 400000Mark,

"pp)zuinAusbauderWetkstattendes TorpedoressortsderWerft zu
Kiei—Titc1106—..................... 60000Mark,

dd) zumAnschluß der Liegestellenim Torpedobootshafenin Wik an
die Dampfkesselanlage,die Wasser=und die elektrischeLeitung der
dortigen Landanlagen— Titel 107 —. . ’125 000Mark,

zar)zum Umbau der Arbeiterspeiseanstaltder Werft zu Kiel —
Yitcc108—..........................·. 25000Mark,

ss)zuNeu-undErgänzungsbautengeringerenUmfangesderWerft
zuKiel-—Tite1109—................... 60000 Mark,

tt) zum Bau einesTaucherbassinszu ls für den
Unterseebootsdienstin Kiel — Titel 111 — 20 000 Mark,

un) zum weiterenAusbau der Werft zu Danzig für Unterseeboots=
zwecke— Titel 13535353 40000Mark
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Vy) zur SchaffungweitererEinrichtungenzur Aufnahmevon Heizöl
—Titeii22—-..........·............. 300000Mark,

wWyV)zurErhöhungderFeuerleistungderKüstengeschütze— Titel 125—
75000Mark,

xx) zumBau von 2Geschoßmagazinenin Mariensiel— Titel 126—
60000Mark,

Jyzum Bau einesGeschoßmagazinsin Dietrichsdorf— Titel 128—
40000Mark,

zz) zum Bau einesLaboriergebäudesmit Nebenanlagenin Dietrichs=
dörf — Titel 1299 40000Mark,

aaa) zur Verbesserungder Betriebseinrichtungender Ladebrückenin
Dietrichsdorf— Titel 111t3. 50000 Mark,

bbb) zumBau einerGeschützmontagewerkstattin FriedrichsortundzurEin=
richtungder altenWerkstattals Geschützdreherei— Titel 136—

200000Mark,
ccc) zumweiterenAusbauderTorpedoschulein Mürwik— Titel 138—

100000 Mark,
dd) zur weiterenVermehrungund Verbesserungdes Materials für

den Minensuchdienst— Titel 141— . . . 450 000Mark,
eee) zur Umwallung der Munitionsanlagein Grodenbei Cuxhaven

—Titel 142 — . . . ... . ... 15 000Mark,
fff) zum NeubauderLadebrückedesMinendepotsin Friedrichsort

SHiel 143“ s 25000Mark,
g6g) zur Vergrößerung eines Minenmagazins in Friedrichsort

—Titei144—....................... 25000Mark,
hhh) zum Vau weitererWohnungenfür verheirateteUnteroffizierein

Wilhelmshaven(Rüstringen)— Titel 151 — 200000Mark,
iii) zumBau einerzweitenevangelischenGarnisonkirchein Wilhelms=

haven(Rüstringen)mit Konfirmandensaal,Pfarrer=und Küster=
wohnungen— Titel 152 — . . .. . . . . . . . . .. 60 000 Mark,

kkk)zum Bau einer katholischenGarnisonkapelleauf Helgoland
— —— ——“ “ 1 30000Mark,

III) zur Einrichtung des ehemaligenArtillerieschulschiffs„Mars“ zu
Wohnzwecken— Titel 165P5+5 . . . .. 30 000 Mark,

mmm) zur HerrichtungzweierfiskalischerGebäudeauf Helgoland zu
Mietwohnungen für Deckoffizieresowie zur kasernementsmäßigen
UnterbringungeinesOffiziersundvon2 Mann — Titel 157 —

50000Mark,
mnn) zur Erweiterung des Entfernungsmeßstandesder Schiffsartillerie=

schulein Sonderburg— Titel 162 — . . . . . . 20 000Mark,
Ooo) zur HerstellungdeutscherSeekartenaußerheimischerGewässerein=

schließlichder zugehörigenSegelhandbücher— Titel 167 —
70 000Mark,
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ppp)zurBefchaffungvonSeezeichen—Titc1168—20000Mark,
qqq)quetpflegungszulageuandenKommandantenvonHelgoland

und die daselbstsowieauf Wangeroogund Borkum befindlichen
Offiziere,BeamtenundUnterklassen— Titel 169— 45 000Mark,

rrr) zur Bereitstellung,Unterhaltung und Betrieb von Hilfsschiffen
sowiezuVersuchen,UbungenundBeschaffungenauf demGebiete
derMobilmachung— Titel 170 — 100000Mark.

V. Im Etat derReichs=Justizverwaltung
im ordentlichenEtat bei denfortdauerndenAusgaben

für3neueRatsstellenbeimReichsgerichte—Kapitel66Titel2und8—
die erforderlichenBesoldungenund Wohnungsgeldzuschüsse.

VI. Im Etat der Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung.

A. im ordentlichen Stat
1. bei den fortdauernden Ausgaben — Kapitel 85 —
a) für folgendeneueBeamtenstellen

an) 1 vortragenderRat, 1 Ober=Telegrapheningenieur— Titel 2 —,
bb) 2 expedierendeSekretäre,5 Telegrapheningenieure,6 Telegraphen=

inspektoren— Titel 3 —,
cc) 1 Bausekretär,2 Bauzeichner,1 BureaubeamterII. Klassebeim

Telegraphen=Apparatamt,2 Telegraphenmechaniker,1 Postgehilfin
— Titel 4 —,

dd) 2 Unterbeamte— Titel 5 —,
ee) 2 Ober-=Posträte(Abteilungsdirigenten),17 Posträte, 8 Ober=

Postinspektoren— Titel 17 —,
ff) 2 Hilfsreferenten, ! Ober=Postkassenkassier,20 Bureau= und

RechnungsbeamteI. Klasse,2 Ober=Postkassenbuchhalter,6 Bau=
sekretäre,40 BureaubeamteII. Klasse, 74 Postgehilsinnen—
Titel 18 —,

88) 10 Unterbeamte— Titel 19 —,
hh) 1 VorstehereinesAmtesI.Klasse,49 Vizedirektoren— Titel 20—,
ii) 50 Ober=Post=und Ober=Telegraphensekretäre,30 Vorsteher von

PostämternII. Klasse,120 Sekretäre— Titel 21 —,
kk) 2 400 Assistenten,1 Maschinist— Titel 22 —,
1) 1425 Post=und Telegraphengehilsinnen— Titel 24 —,

mm) 800 Unterbeamtein gehobenenDienststellen,
4 500 Unterbeamteder Schaffnerklasse, — Teitel25 —,

ann)10 PostschaffnerbeimPostzeitungsamte
o) 400 Unterbeamteder Landbriefträgerklasse— Titel 26 —,

die erforderlichenBesoldungenund Wohnungsgeldzuschüsse,
Reichs-Gesebl.1914. « 19
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b) zum Neubauvon Bahnpostwagen— Titel 45 — 1400 000 Mark,
Jc)zumNeubauvon Kraftwagen— Titel 48 — 815 000 Mark,
6 bei Titel 50 bis 52 zur Vervollständigungder Telegraphenanlagen
und zur HerstellungneuerOrts=Fernsprechnette 629 000 Mark,

e) für die beiTitel 61 einzelnaufgeführtenBautenund Grundstücks“
erwerbungendie vollenBeträge,fernerbeidemselbenTitel zumAnkauf
desMietpostgebäudesin Wesserligngng 235 000 Mark;

2. bei den einmaligen Ausgaben — Kapitel 4 —
a) zur Errichtungund zumAnkaufvonWohngebäudenfür Unterbeamte
und geringerbesoldeteBeamtein Orten,wo großerWohnungsmangel
herrscht,insbesonderean Landortenund alleingelegenenBahnhöfen
— Titel 1 —

b) uurHerstellung großer unterirdischerFernsprechanlagen(Fernkabellinie
nachdemWesten)— Titel 5 —,

Jc)zu einemUm- und Erweiterungsbauauf demPostgrundstückin
Saßburg (Elsaß) — Titel 39 —,

d) zur Erwerbung eines GrundstücksienBerlin=Tempelhofund zur Her=
stellungeinesneuenDienstgebäudesauf diesemGrundstück—Titel 43 —,

e) zurErwerbung einesGrundstücksin Berlin=Weißenseeund zurHer=
stellungeinesneuenDienstgebäudesauf diesemGrundstück— Titel 44—,

1) zu einemUm- und Erweiterungsbau auf demPostgrundstückin
Cottbus— Titel 45 —,

8) zur Vergrößerung desPostgrundstücks in Cuxhaven und zu einem
Um- und Erweiterungsbauauf diesemGrundstück— Titel 46 —,

h) zur ErwerbungeinesGrundstücksund zur Herstellungeines neuen
Dienstgebäudesin Durlach— Titel 47 —,

i) zur ErwerbungeinesGrundstücksund zur Herstellungeines neuen
Dienstgebäudesin Eschweiler(Kr. Aachen)— Titel 48 —,

k) zur Vergrößerung desPostgrundstücksin Freiburg Breisgan) und zu
einemUm=undErweiterungsbauauf diesemGrundstück— Titel 49 —,
zu einemUm-undErweiterungsbauauf demPostgrundstückinFulda
— Titel 50 —

m) zu einemUm=undErweiterungsbauauf demPostgrundstückin Grün=
berg(Schlesien)— Titel 51 —,

Mn)zu einemUm-=undErweiterungsbaudesFernsprechgebäudesin Ham=
burg— Titel 52 —,

o) zu einem Um- und Erweiterungsbau auf dem Postgrundstückin
Psen (Elbe) — Titel 53 —,

D) zur ErwerbungeinesGrundstücksund zur Herstellungeinesneuen
Dienstgebäudesin Horst (Emscher)— Titel 54 —,

„) zu einem Um= und Erweiterungsbauauf dem Postgrundstückin
Insterburg— Titel 55 —,
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r)zueinemUmsundErweiterungsbauaufdemPostgrundstückin
Iserlohn — Titel 56 —,

s) zu einemUm- und Erweiterungsbauauf dem Postgrundstückin
Mannheim0. 2 — Titel 57 —,

t) zur ErwerbungeinesGrundstücksam Bahnhof in Mülhausen(Elsaß,)
und zur HerstellungeinesneuenDienstgebäudesauf demGrundstück
— Titel 58 —,

u) zu einemUm- und Erweiterungsbauauf dem Postgrundstückin
München=Gladbach— Titel 59 —,

7) zur HerstellungeinesneuenDienstgebäudesin Saarburg (Lothringen)

V zur Erwerbungeines Grundstücksund zur Herstellungeinesneuen
Dienstgebäudesin Schwelm— Titel 61 —,

X) zur ErwerbungeinesGrundstücksund zur Herstellungeinesneuen
Dienstgebäudesin Wanne— Titel62 —,

J zur ErwerbungeinesGrundstücksin Bad Elster— Titel 63 —,
2) zur ErwerbungeinesGrundstücksin Berlin=Friedenau— Titel 64 —,
an) zur ErwerbungeinesGrundstücksin Bühl (Baden) und zu einem

Um. und Erweiterungsbau auf diesemGrundstück— Titel 65 —,
bb) zur VergrößerungdesPostgrundstücksam Hauptbahnhofin Chemnitz

— Titel 66 —,
ee) zurErwerbungeinesGrundstücksin Cöln, Cäcilienstraße— Titel 67—,
dd) zur ErwerbungeinesGrundstücksin DeutschEylau und zu einem

Um- und Erweiterungsbau auf diesemGrundstück— Titel 68 —,
ee) zur Erwerbung einesGrundstücksin Frankfurt(Main)=Bockenheim

— Titel 69 7

ft) zur ErwerbungeinesGrundstücksin Mylau — Titel 70 —,
g#8)zur ErwerbungeinesGrundstücksin Ohrdruf und zu einemUm- und

Erweiterungsbauauf diesemGrundstück— Titel 71 —,
hh) zur Erwerbung eines Grundstücksin Radolfzell — Titel 72 —,
ü#)zur Anderungder Gleisanlagenbei der Postverladestellein Cöln,
GladbacherWall — Titel 73 —

die angefordertenBeträge.

B. im außerordentlichen Etat
bei Kapitel 4 Titel 1 zur Herstellungvon Fernsprech=Verbindungs=
leitungen5 600000Mark.

WVII.Im Etat der Reichsdruckerei.
Im ordentlichenEtat bei den einmaligenAusgaben.

Zu einemErweiterungsbauauf demHinterlandedesReichsdruckerei=
grundstücksKommandantenstraße7 bis9 undErweiterungderMaschinen=
und Kesselanlagen— Kapitel4a Titel 2 — der angeforderteBetrag.

19*
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VIII. Im Etat der Verwaltungder Reichseisenbahnen.
A. im ordentlichenStat

1. bei den fortdauernden Ausgaben — Kapitel 87 —
a) zur außergewöhnlichenUnterhaltungund Ergänzungder baulichen
Anlagen, Titel 30 — für die zu Ziffer 1 Unterziffer1 bis 22 und
zu Ziffer 2 Unterziffer5 bis 15 derErläuterungen genanntenBauaus=
führungenund Beschaffungen— .. . . . . . . . . . . .. 2484200 Mark,

b) zur außergewöhnlichenUnterhaltungund Ergänzungder Fahrzeuge
und dermaschinellenAnlagen— Titel 32 — derangeforderteBetrag;
2. bei den einmaligen Ausgaben — Kapitel 11 —

a) zur Erweiterungder Gleisanlagen auf dem Bahnhof Deutschoth
— Titel 12 —

b) zurErweiterung“desBahnhofs Novéant— Titel 13 —,
e) zur ErweiterungdesBahnhofs Bettemburg— Titel 14 —,
d) zur HerstellungeinesUberholungsgleisesauf demBahnhofMerxheim
— Titel 15 —,

e) zur ErweiterungdesBahnhofs Reichweiler— Titel 16 —,
1) zur Einrichtung elektrischerStreckenblockung— Titel 17 —,
8) zurErneuerungundVerstärkungälterereisernerBrücken— Titel 18—,
h) zur Vermehrungder Fahrzeuge— Titel 19 —

die angefordertenBeträge.
B. im außerordentlichenEtat

beiKapitel5 Titel 18 zumBau von Mietwohnungender angeforderte
Betrag. -

l 3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Mittel zur Bestreitungder nach

& und 2 zulässigenAusgaben,soweitdie vorhandenensonstigenEinnahmen
nichtausreichen,durchAusschreibungvon Beiträgen derBundesstaatenin Grenzen
der letztenBewilligungund durchAusgabevonSchatzanweisungenbis zurHöhe
von sechshundertMillionen Mark zu beschaffen.

84.
Die Besoldungsetatsfür dasReichsbank=Direktoriumsowiefür das Direk=

toriumderReichsversicherungsanstaltfür Angestellteauf dasRechnungsjahr1913
geltenbis zur FeststellungdesEtats auchfür das Rechnungsjahr1914.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenVenedig,an Bord M. Y. „Hohenzollern“,den26. März 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(Nr. 4353.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelungdesHaushalts der Schutzgebietefür
das Rechnungsjahr1914. Vom 26. März 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Bis zur gesetzlichenFeststellungdes Haushaltsetatsfür die Schutzgebiete

auf das Rechnungsjahr1914 wird derReichskanzlerermächtigt,für die Monate
April, Mai undJuni 1914 alleAusgabenzu leisten,diezurErhaltunggesetzlich
bestehenderEinrichtungenund zur DurchführunggesetzlichbeschlossenerMaßnahmen
erforderlichsind, ferner die rechtlichbegründetenVerpflichtungender Schutzgebiete
zu erfüllen,die in der ÜUbersichtzur Denkschriftzum Etat für Neuguineaauf
1913 für dasRechnungsjahr1914vorgesehenenAufwendungenzurAusgestaltung
der Verwaltungsorganisationzu machenund endlichBauten, für die durchden
Etat einesVorjahrs bereitsBewilligungenstattgefundenhaben,fortzusetzen.

82.
Ferner könnenvon den durchdenEntwurf desHaushaltsetats (einschließlich

Ergänzung)für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1914 angeforderten
Summen verausgabtwerden:
A. Im ordentlichen Etat bei den einmaligen Ausgaben.

1. desEtats für Kamerun— Kapitel 1 Titel 3 — zur Bekämpfung
ansteckenderKrankheiten ... 650000 Mark

2. des Etats für Togo — Kapitel 1 Titel 3 — zur Bekämpfung
ansteckenderKrankheitiien .... 150000 Mark,

3. des Etats für Südwestafrika— Kapitel 1 Titel 20 — zur Ver=
breiterungundVerlängerungderLandungsbrückein Lüderitzbuchtusw.

375000 Mark.
B. Im außerordentlichen Etat

1. für Ostafrika
a) Kapitel1 Titel1. Zur FortführungderUsambarabahnundAusbau
des Hafens in Tanga usw. . ... . . ... . ... 5 400 000 Mark,

b) Kapitel1 Titel 2. Darlehn an die OstafrikanischeEisenbahn=
gesellschaftzur Fortführung derEisenbahnDaressalam-Morogoro
bis an denTanganjikasee(7.Rate), zu Ergänzungs=und Um=
bautenanderStammstreckeDaressalam-Morogoro,zurSchaffung
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einesReservefondsund zum Bau einerEisenbahnvon Tabora
nachRuanda (1.Rate).. . . . . .......... 31 400 000 Mark,

O)Kapitel1 Titel 3. Darlehn an dieStadtgemeindenfür werbende
Zwegee 700000 Mark

2. für Kamerun
Kapitel1 Titel 1. Zum Bau einerEisenbahnvon Duala an den
mittlerenRiong und Ausbau des Hafens in Duala (7. Rate)

13000 000 Mark;
3. für Südwestafrika
Kapitel1 Titel 1. Erwerb derOtavibahnnebstZweigstrecken,Schluß=
rate.................................... 4980 875 Mark.

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Mittel zur Bestreitungdernach

& Abs.B zulässigenAusgabenin Höhevon 55 322838 Mark im Wegedes
Kredits flüssigzu machen.

Die Flüssigmachungkann auch im Wege eines vom Reiche gewährten
Darlehns erfolgen. In diesemFalle bleibt die Bestimmung über den von den
SchutzgebietendemReichezu erstattendenZinsaufwandsowieüber dieZeit der
RückzahlungdemReichskanzlerüberlassen.

Zur RückzahlungdesDarlehns könnenan dessenStelle auf Grund der
vorbezeichnetenKrediteSchuldverschreibungenin demerforderlichenNennbetrage
zuLastenderSchutzgebieteausgegebenwerden.Auf AnordnungdesReichskanzlers
hat die Reichsschuldenverwaltungdie Schuldverschreibungen14 Tage vor dem
für die RückzahlungdesDarlehns bestimmtenTage zur Verfügungzu halten.
Die VerzinsungderSchuldverschreibungendarf nichtvor demZeitpunktbeginnen,
mit dem die Verzinsung des Darlehns aufhört.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenVenedig,an Bord M. Y. „Hohenzollern“den26. März 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(Nr. 4354.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesdrittenNachtragszum Reichshaushalts=
etat für das Rechnungsjahr1913. Vom 26. März 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtedritteNachtragzumReichshaus=
haltsetat für das Rechnungsjahr1913 tritt demReichshaushaltsetatfür das
Rechnungsjahr1913hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenVenedig,an Bord M. Y. „Hohenzollern“,den26.März 1914.

(I. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Dritter Nachtrag
zum Reichshaushaltsetatfür das Rechnungsjahr1913.

Für das
Rechnungsjahr

1913Kap. Tit. Einnahmen.
tretenhinzu

Mark.

A. OrdentlicherEtat.
I. Einnahmen.

IV. DerschiedeneDerwaltungs=
einnahmen.

Verwaltung des KReichsbeers:
9. 3.Einnahmen für die Gemeinschaft ohne Bayern:

Preußen usßûß 2 500 000
Seite für sich.
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Für das
R 8j

Kap. Tit. Einnahmen und Ausgaben. o
tretenhinzu

Mark.

Ubertrag 2 500000

V. Allgemeine Finanzverwaltung.
19.2.Andere Ausgleichungsbetrüüg 296668

Summe der Einnahmen 796668

II. Ausgaben.

A. FortdauerndeAusgaben.

XIl. Reichsschuld.
72. 2.We Ninnn.tu 296668

b. EinmaligeAusgaben.

V. Verwaltung des Reichsheers.
W

5I. ig a, Preußen usooo ç —

S.2. VIII. Keichsschatzant 2500000
Summe derAusgaben796668

De VezugdesNeichs=GesetblattsvermitkelnnurdiePostanstalten. ·
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Inhalt: Gesegh,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumHaushaltsetatfür dieSchutgebieteauf das
Rechnungsjahr1913. S. 3u. — Bekanntmachung über den Beitritt der Republik Liberia
zu zehn auf der Jweiten Haager FriedenskonferenzabgeschlossenenAbkommenvom 18. Oktober 1907.
S. 83. — Bekanntmachung, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf der DeutschenAusstellung „Das Gas“ in München 1914. S. 84.

(Nr. 4355.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zumHaushaltsetatfür die
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1913. Vom 30.März 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzumHaushaltsetatfür
die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1913 tritt demEtat der Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1913 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKorfu, Achilleion,den30. März 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs-Gesebl.1914. 20

Ausgegebenzu Berlin den31. März 1914.
Oriqinal from
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82

Nachtrag

Für das

Kap.Tit. Einnahme und Ausgabe. ——2

Mark.

A. OrdentlicherEtat.
IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebiet.

1. Einnahme.
1. 1.4.] Eigene Einnahmen: FortdauerndeEinnahmen6 025 302

b) Reichszuschußfür dieZweckederMilitärverwaltung
Sameder Landes,lüttttztz. 2249 467

Summe der Einnahme3 775 835

2. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.
1. i6./10AllgemeineVerwaltng . . .. 13649725
.Militärverwaltnzzz........ 126110

Summell. EinmaligeAusgabeen3775 835
Summe derAusgabe.3 775835
Die Einnahmebeträüt.B3 775835

B. AußerordentlicherEtat.
IV. Südwestafrikanisches Schutz=

gebiet.
1. — Einnahme aus der Anleihe für die Schutzgebiette. 5400000
1. 2.Ausgaben aus derAnleihefür die Schutzgebiett. 5400000
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(Nr. 4356.) BekanntmachungüberdenBeitritt der RepublikLiberiazuzehnauf derIweiten
HaagerFriedenskonferenzabgeschlossenenAbkommenvom18.Oktober1907.
Vom 19.März 1914.

D. RepublikLiberia ist folgendenauf der ZweitenHaagerFriedenskonferenz
abgeschlossenenAbkommenvom 18. Oktober 1907 beigekreten:

1. dem Abkommen,betreffenddie Beschränkungder Anwendungvon
Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschulden(Reichs=Gesetzbl.
1910 S. 59),

2. demAbkommenüberdenBeginn der Feindseligkeiten(Reichs=Gesetzbl.
1910 S. 82),

3. demAbkommen,betreffenddie Gesetzeund GebräuchedesLandkriegs
(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 107),

4. dem Abkommen, betreffenddie Rechte und Pfflichtender neutralen
Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs (Reichs=Gesetzbl.
1910 S. 151),

5. dem Abkommenüber die Behandlung der feindlichenKauffahrteischiffe
beimAusbruchder Feindseligkeiten(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 181),

6. dem Abkommenüber die UmwandlungvonKauffahrtesschiffen“in
Kriegsschiffe(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 207),

7. dem Abkommen über die Legung von urnterseeischenselbsttätigen
Kontaktminen(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 231),

8. dem Abkommen, betreffenddie Beschießungdurch Seestreitkräftein
Kriegszeiten(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 256),

9. demAbkommenüber gewisseBeschränkungenin der Ausübung des
Beuterechtsim Seekrieg(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 316),

10. dem Abkommen, betreffenddie Rechte und Mflichten der Neutralen
im Falle einesSeekriegs(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 343).

Die KöniglichNiederländischeRegierunghat die schriftlicheAnzeigedes
Beitritts nebstder Beitrittsurkundeam 4. Februar 1914 erhalten.

Diese Bekanntmachungschließtsichan die Bekanntmachungvom 24. Fe=
bruar 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 20) an.

Berlin, den19.März 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Jagow.
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(Nr. 4357.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der DeutschenAusstellung „Das Gas“ in München1914.
Vom 24. März 1914. «

Der durch das Gesetzvom 18.März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in München stattfindendeDeutscheAusstellung„Das Gas“.

Berlin, den24. März 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

*

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.

Inhalt: Postscheckgesetz. S. 85. — Bekanntmachung überdenBeitritt Großbritannienszu den am
23. September1910 in Brüssel unterzeichnetenseerechtlichenUbereinkommenfür die Kolonie Neu
Fundland. S. 88.

(Nr. 4358.) Postscheckgesetz.Vom 26.März 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Zum Postscheckverkehrwerden die natürlichen und juristischenPersonen,

die Handelsgesellschaften,Vereinigungen und Anstalten, auch soweit sie nicht
juristischePersonen sind, sowie die öffentlichenBehörden durch Eröffnung eines
Kontos bei einemPostscheckamtzugelassen.

82.
Auf jedemKontomuß,solangeesbesteht,eineStammeinlagevon50 Mark

gehaltenwerden.
Die Guthaben der Kontoinhaberwerdennicht verzinst.

83.
Dem Konto werdengutgeschrieben:
a) die Stammeinlage,
b) die mittels Zahlkarte eingezahltenBeträge,
e) die von einemanderenPostscheckkontoüberwiesenenVeträge.

84.
Der Kontoinhaber kann über sein Guthaben, soweites die Stammeinlage

übersteigt,in beliebigenTeilbeträgen durch Uberweisungauf ein anderesPost=
scheikor odermittelsSchecksjederzeitverfügen.
Reichs-Gesetzbl.1914. 21

Ausgegebenzu Berlin den4. April 1914.
3 Oriqinel from
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§5.
Die Gebührenbetragen:
1. für eineEinzahlungmittelsZahlkarte

bei Beträgenbis 226666. .. 5 M.,
b) bei Beträgenvon mehrals 2522665 . . . .. 10 Pf.,

2. für jedeAuszahlung eine festeGebühr vo 5 Pf.,
und außerdemeineSteigerungsgebührvon ½%vomTausend
des auszuzahlendenBetrags,

3. für jedeUberweisungvon einemPostscheckkontoauf ein anderes 3 Bf.
Die Gebührenzu 1 sind vom ZJahlungsempfänger,die Gebührenzu 2

und 3 vom Auftraggeberzu entrichten.
Die Gebühren könnenmit Zustimmung desBundesrats durchdenReichs=

kanzlerherabgesetztwerden.
86.

Die Sendungen derPostscheckämterund Postanstaltenan dieKontoinhaber
sowiedie SendungendieserAmter und Anstaltenuntereinanderwerdenin Post=
scheckangelegenheitenportofrei befördert. Die Briefe der Kontoinhaber an die
Postscheckämterunterliegender Gebühr im Ortsverkehr(§ 50 Ziffer 7 desGesetzes
über das Postwesen des DeutschenReichs vom 28. Oktober 1871) Reichs=
Gesetzbl.S. 347). Für die Versendung sind besondereBriefumschläge(§ 10
Ziffer 2 diesesGesetzes)zu benutzen.Werden andereBriefumschlägebenutzt,so
unterliegendie SendungendemgewöhnlichenBriefporto.

§ 7.
Auskunft über das Scheckguthabendarf nur in den im 95 des Gesetzes

überdasPostwesendesDeutschenReichsvom 28. Oktober1871(Reichs=Gesetzbl.
S. 347) angegebenenAusnahmefällensowiein entsprechenderAmwendungdes
& :3Abs. 4 und des § 9 des Reichsschuldbuchgesetzes(in der Fassung der Be=
kanntmachungvom 31. Mai 1910, Reichs=Gesetzbl.S. 840) erteilt werden. Bei
Pfändung desGuthabensim WegederZwangsvollstreckungoderdesArrestes
darf auch dem pfändendenGläubiger Auskunft erteilt werden(§ 840 der Zivil=
prozeßordnung).

98.
Der Kontoinhaberkannjederzeitaus demPostscheckverkehrscheiden.Die

Mostverwaltungkann das Konto bei mißbräuchlicherUberziehungdesGuthabens
aufheben.

§9.
Die Postverwaltung haftet dem Kontoinhaber für die ordnungsmäßige

Ausführungder bei demPostscheckamteingegangenenAufträgenachdenallge=
meinenVorschriftendes bürgerlichenRechtesüber die Haftung des Schuldners
für die Erfüllung seiner Verbindlichkeit. Sie haftet nicht für die rechtzeitige
Ausführung der bhr erteiltenAufträge.



Der Anspruchgegendie Postverwaltungverjährt in zweiJahren. Die
Verjährung beginntmit demSchlussedesJahres, in demderAuftrag demzu—
ständigen Postscheckamtzugegangenist.

Für Zahlkartenbeträgehaftetdie PostverwaltungdemAbsenderin gleicher
Weise wie für Postanweisungen.

10.
Die weiterenAnordnungen zur Regelung des Postscheckverkehrserläßt der

Reichskanzler. Er bestimmtinsbesondere:
1. die allgemeinenGrundsätzefür denAusweis der nach§1 zumPost=
scheckverkehrzuzulassendenTeilnehmer sowie für die Bezeichnungder
Konten,

2. die zu verwendendenFormulare und den Preis der von der Postver=
waltungzu beziehendenFormulare)die Formularezu Zahlkartenund
die im 9#6 bezeichnetenBriefumschlägekönnenauchvon der Privat=
industriehergestelltwerden,

.#denHöchstbetragderZahlkartenund Schecks,
die Voraussetzungen,unter denen den Konten auf anderem als dem
im § 3 erwähntenWegeBeträge zugeführtwerdenkönnen,und unter
denender Kontoinhaber in andererals der im § 4 erwähntenWeise
überseinGuthabenverfügenkann,

5. die Geschäfte, die bei weitererAusgestaltung des Postscheckverkehrs
zuzulassensind,

6. dieAnlegungder im PoastscheckverkehraufkommendenGelder,
7. die Art der Benachrichtigungder Kontoinhaber über die Ausführung
der Aufträge und den Stand der Guthaben.

Werden die Anordnungen geändert, so sind die neuen Vorschriften auch
auf die bereitsbestehendenPostscheckkontenanzuwenden.

Die nachdiesenBestimmungenerlassenenVollzugsanordnungensind dem
Reichstagezur Kenntniszu bringen. Ferner ist alljährlichmit dem Etat des
ReichshaushaltseinegenauemonatlicheNachweisungüberdie Anlegungder im
PostscheckverkehraufkommendenGelder vorzulegen.

11.
Der 9§2 und die 98)5, 6 und 10 gelten nicht für den innern Verkehr

der KönigreicheBayern und Württemberg.
12.

Dieses Gesetztritt am 1. Juli 1914 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenVenedig,den26. März 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

E***=
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(Nr. 4359.) BekanntmachungüberdenBeitritt Großbritannienszudenam23.September1910
in BrüsselunterzeichnetenseerechtlichenUbereinkommenfür die KolonieNeu
Fundland. Vom 26.März 1914.

(Grritam hat für die Kolonie NeuFundland den Beitritt zu den im
Reichs=Gesetzblattvon 1913 Seite49 abgedruckten,am 23. September1910 in
Brüssel unterzeichnetenUbereinkommen,nämlich:

1. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellung von Regeln über den
Zusammenstoßvon Schiffen,

2. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über die
Hilfsleistungund Bergung in Seenot,

gemäßdemim Unterzeichnungsprotokollevom selbenTage (Reichs=Gesetzbl.1913
S. 84) vorgesehenenVerfahren erklärt. Der Beitritt ist den Regierungen der
anderenvertragschließendenTeilevonderBelgischenRegierungam20.März 1914
angezeigtworden.

Diese Bekanntmachungschließtsich an die Bekanntmachungvom 4. Fe=
bruar 1914 (Reichs=Gesetzb.S. 15) an.

Berlin, den26. März 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Jagow.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinal from
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.—

I 109.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken.

(Nr. 4360.) Bekanntmachung,betreffenddieBildung vonWeinbaubezirken.Vom 1.April 1914.

G. § 3 Abs. 1 desGesetzes,betreffenddie Bekämpfung der Reblaus, vom
6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) wird die folgendeUbersichtderEinteilung
der amWeinbaubeteiligtenGebietedesReichsin Weinbaubezirkebekanntgemacht.

Berlin, den 1. April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquiéères.

UbersichtderWeinbaubezirke.

Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

I. Preußen.
RegierungsbezirkFrankfurta. O,.Groß Koschen,Kreis Calau. Groß Koschen.

„ Liegnitz,Frank,12.) Aus demRegierungsbezirkeLiegnitzdie Kreise Grünberg.
furt a.O. und Grünbergund Freystadtund aus demKreise
Posen. Sagan die AmtsbezirkeCosel, Kottwitz und

Naumburga. B.;
b) aus dem RegierungsbezirkeFrankfurt a. O.
die GemeindenCrossena.O., Logau,Grunow,

12#nReichs-Gesetzbl.1914.
Ausgegebenzu Berlin den 17.April 1914.

Oriqinal from
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Bundesstaat Cau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkLiegnitz,Frank= Dlau, Gersdorf, DeutschSagar, Wendisch
furt a. O. und Sagar, Rusdorf, Tschausdorf, Thiemendorf,
Posen. Hundsbelle und Merzdorf (Kreis Crossena.O.)j

Tschicherzig,Radewitsch und Padligar sowie
dieGemarkungenOber-undUnterweinbergeder
Stadt Jüllichau (Kreis Züllichau=Schwiebus)

c) aus dem RegierungsbezirkePosen die Ort=
schaften:Bomst Stadt, Bomst Gut, Chwalim
Gemeinde,UnruhstadtStadt, Karge Gut und
Gemeinde,KopnitzStadt, Alt JaromierzHld.
Gemeinde, Neu Jaromierz Hld. Gemeinde,
Alt TepperbudenGemeinde,Neu Tepperbuden
Gemeinde,WilzeGemeindeundRudenGemeinde.

» Merseburg. 3.] Kreis Schweinitz. Schweinitz.
" » Za.] MansfelderSeekreis. Höhnstedt.
⸗ Merseburg 4.|Kreise Querfurt, Naumburg, Weißenfels,Stadt.Eckartsberga.

und Erfurt. und Landkreis Erfurt, Langensalza,Weißensee
und Eckartsberga.

r Cassel. 5.Gemarkungen Bergen und Enkheim und Mönchhof,,Bergen.
BischoffsheimsowieHochstadt(LandkreisHanau).

» » 6.] GemarkungStadt Gelnhausen. Gelnhausen.
2 Wiesbaden. 7.GemarkungenSeckbachundSachsenhausendesStadt. Frankfurta.M.

kreisesFrankfurta.M.
„ " 8.)GemarkungenNeuenhain,Altenhain (Obertaunus.Neuenhain.

kreis) und Soden (Kreis Höchst).
" » 9.Gemarkungen Hofheim, Marxheim (Kreis Höchst)Diedenbergen.

und Diedenbergen(LandkreisWiesbaden).
v„ » 10.Gemarkungen Weilbach, Flörsheim, Wicker und Wicker.

Massenheim(Landkreis Wiesbaden).

" „ 11.Gemarkung Hochheim. Hochheim.
" 12.GemarkungenDelkenheim,Nordenstadt,Wallau und Wallau.

Breckenheim(LandkreisWiesbaden).
„ » 13.Gemarkungen Igstadt, Kloppenheim, ErbenheimIgstadt.

(LandkreisWiesbaden).
" „ 11.Stadtkreis Wiesbaden. Wiesbaden.
⸗ » 15. GemarkungenBiebrich-Mosbach,Dotzheim,Frauen.Frauenstein.

stein,Schierstein(LandkreisWiesbaden).

Oriqinal from



Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkWiesbaden.6.Gemarkungen Niederwalluf, Oberwalluf, Neudorf, Kltville.
Rauenthal, Eltville, Kiedrich (Kreis Rheingau).

" » 17.Gemarkungen Erbach, Hattenheim, Hallgarten sowieOstrich.
die zur GemarkungMittelheim (Weinbaubezirk18)
gehörigeEnklaveDistriktSußbergundGemarkung
Ostrich(KreisRheingan).

7 » 18.] Gemarkung Mittelheim mit Ausnahme der zum Winkel.
. WeiiibaiibczirkeNt17(Osti-ich)grhöiigeiiEiiklavc

Distrikt Sußberg sowiedie GemarkungenWinkel
und Johannisberg (Kreis Rheingau).

» » 19.]Gemarkungen Geisenheim, Eibingen, Rüdesheim Geisenheim.
(Kreis Nheingau).

" ? 20.Gemarkungen Aulhausen, Aßmannshausen(Kreis Aßmannshausen.
Rheingau).

". 21.Gemarkungen Lorch,Lorchhausen(KreisRheingau).Lorch.
" 22.Gemarkungen Caub, Dörscheid,Sauerthal (Kreis Caub.

St. Goarshausen).

» 23. GemarkungenBornich, Patersberg, St. Goarshausen, St. Goarshausen.
Lierscheid, Nochern, Wellmich, Weyer (Kreis
St. Goarshausen).

» » 24. Gemarkungen Ehrenthal, Kestert, Camp, Filsen, Camp.
Osterspai(Kreis St. Goarshausen).

» 25.|GemarkungenBraubach,Oberlahnstein,Niederlahn=Oberlahnstein.
stein,Frücht (Kreis St. Goarshausen).

l » 26.Gemarkungen Fachbach (Kreis St. Goarshausen), Nassau.
Ems, Dausenau, Nassau, Weinähr, Obernhof
(Unterlahnkreis).

" » 27.|GemarkungenGeilnau, Scheid,Laurenburg(Unter-Geilnau.
lahnkreis),Kalkhofen,Dörnberg(Unterlahnkreis).

* » 28.] GemarkungenSchadeck,Runkel (Oberlahnkreis),Runkel.
Niederbrechen,Oberbrechen,Eisenbach (Kreis
Limburg).

" Aachen. 29. Kreis Düren. Düren.

» Cöln. 30. Stadt⸗ und LandkreisBonn, Kreis Rheinbachund sBonn.
Siegkreis.

* Coblenz. 31.Kreis Neuwied. Neuwied.

22*
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Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

Lau—⸗
fende
Nr.

Umfang desWeinbaubezirkes.
Name
des

Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkCoblenz.

» Coblenzund
Trier.

„ Coblenzund
Trier.

» Trier.

v v

* 7

v *

33.

34.

35.

36
37.
38.
39.

40.

KreiseAhrweiler,Adenauund Mayen, letzterermit
Ausschluß der Bürgermeistereien Polch und
Münstermaifeld.

Kreis St. Goar mit Ausschlußder Bürgermeisterei
Brodenbach sowie die GemarkungenCapellenund
Rheus, ferner die BürgermeistereienEhrenbreit=
stein,Bendorf und Vallendar (Stadt und Land)
desLandkreisesCoblenz.

Kreise Zell und Cochem,BürgermeistereienPolth
und MünstermaifelddesKreisesMayen, Bürger=
meisterei Brodenbach des Kreises St. Goar,
BürgermeistereiWinningen sowie Gemarkung
Metternichdes LandkreisesCoblenz,Stadtkreis
Coblenz,fernerGemarkungenReil und Cövenig
des Kreises Wittlich (RegierungsbezirkTrier).

Kreise Kreuznach, Meisenheim, Simmern und
St. Wendel.

Kreis Saarbrücken.
Kreis Saarlouis.
Kreis Merzig.
GemeindenWawern, Canzem,Wittingen,Schoden,
Ockfen,Irsch (Büst), Beurig, Serrig, Hamm,
Taben=Rodt,Kastel- Staadt, Crutweiler, Saar=
burg, Niederleuken, Ayl, Bibelhausen, Zerf
(Nieder= und Ober=Zerf, Frommersbach), Bal=
dringen, Greimeroth, Hentern und Schbmerich
des Kreises Saarburg sowie die zur Bürger=
meistereiConz des LandkreisesTrier gehörigen
OrtschaftenMerzlich, Conz, Cönen, Filzen, Hamm,
Commlingen,Oberemmel,Crettnach=Obermennig
und Niedermennigund die zur Bürgermeisterei
Irsch-Schöndorfdes LandkreisesTrier gehörige
GeineindePellingen.

GemeindenMannebach(Kümmern),Fisch(Rehlinger=
hof), Körrig, Kahren,NRommelfangen,Dittlingen
(Merzkirchen),Kelsen,Südlingen, Beuren, Meurich,
Kirf (Collesleuken),Trassem (Perdenboch),Mün=
zingen, Faha, Freudenburg(Collesleuken),Weiten,
Keßlingen,Orscholz,Borg, Oberleuken,Eft=Hellen=
dorf, Nohn, Tünsdorf, Büschdorf,Wehingen,
Bethingen und Portz (Merzkirchen)des Kreises
Saarburg.

Oriqinel from
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Bundesstaat Lau- Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

RegierungsbezirkTrier. 41.] GemeindenVerl, Oberperl,Sehndorf,Besch,Wochern,Nennig.
Tettingen=Butzdorf,Nennig (Wies), Sinz, Kreuz.
weiler,Dilmar undPalzemdesKreisesSaarburg.

? " 42.] GemeindenCsingen, Wehr, Helfant, Bilzingen, Wincheringen.
Wincheringen,Rehlingen, Köllig, Nittel, Onsdorf,
Wellen, Temmels, Soest (Ober- und Niedersoest),
Tawern und FellerichdesKreisesSaarburg.

5 "t 43.] BürgermeistereienAach-Igel.Trierweiler, Ralingen, Langsur.
Schleidweiler, Walschbillig sowie die Gemeinden
Oberbillig, Wasserliesch,Reinig, Cordel, Butz=
weiler und Naurath (Eifel) desKreises Trier Land
sowie GemeindenEchternacherbrückund Bollen=
dorf desKreisesBitburg.

" 4 44.| Stadtkreis Trier, LandkreisTrier mit AusnahmeTrier.
der BürgermeistereienANach=Igel-Trierweiler,
Ralingen, Schleidweiler,Welschbilligund Conz
sowieder GemeindenCordel,Butzweiler,Naurath
(Eifel) und Mellingen.

b » 45. Kreis Bernkastel und Kreis Wittlich mit Ausnahme Bernkastel.
der GemeindenReil und Cövenig.

II. Bayern.
Regierungsbezirkder Pfalz. 1.] BezirksämterDürkheimund Neustadta. H. 1. Dfälzischer

Weinbaubezirk.
2.Stadt und BezirksamtLandausowiedieGemeinden2.Pfälzischer

Ottersheimund Knittelsheim(BezirksamtGerWeinbaubezirk.
mersheim).

3.Bezirksamt Bergzabernund die GemeindenFrecken.3. Mälzischer
feld, Minfeld, Schaidt, Steinweiler, Vollmers= Wetnbaubezirk.
weiler und Winden (Bezirksamt Germersheim).

4. BezirksämterSpeyer undGermersheim(jedochohnell. Dfälzischer
die unter 2 und 3 genanntenGemeinden). Weinbaubezirk.

5.| BezirksämterFrankenthalund Ludwigshafenmit „5.Dfäzischer
AusnahmedesGrundstücksPlan Nr. 2330½ derilWeinbaubezirk.
GemarkungKleinbockenheim.

6.] Bezirksämter Kaiserslautern und Kirchheimbolanden6. Pfälzischer
(ein Teilstückder Plannummer435 der Steuer=
gemeindeZell gehörtzum 30. hessischenWein=
baubezirkeMölsheim); ferner an die Gemeinden
Zell und NiefernheimgrenzendeTeilstückeder
Parzellen Nr. 102, 106, 107, 108, 109 und
110,8 der hessischenGemeindeMölsheim.
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Bundesstaat Lau. Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch: II. Bayern.)
Regierungsbezirkder Pfalz. 7.)Bezirksamt Rockenhausen. 7. Dfälzischer

Weinbaubezirk.

8.)Bezirksamt Kusel. 8. Pfälzischer
Weinbaubezirk.

9.Bezirksämter Homburg, Virmasens, St. Ingbert. Pfälzischer
und Sweibrucken. Weinbaubezirk.

Regierungsbezirk Unterfranken.10.Vom RegierungsbezirkUnterfranken und Aschaffen. Fränkischer
und Aschaffenburgbezie= burg: die BezirksämterGerolzhofen,Kitzingen Weinbaubezirk.
hungsweiseMittelfranken. und Ochsenfurt sowie die Stadt Kitzingen, und

vom RegierungsbezirkeMittelfranken: die Bezirks.
amterNeustadta. A., Rothenburgo. T., Schein=
feld und Uffenheimsowie die Stadt Nothen=
burgv. T.

Regierungsbezirk Unterfranken Al.Vom RegierungsbezirkUnterfranken und Aschaffen=2. Fränkischer
und Aschaffenburg bezie= burg: die Bezirksämter Ebern, Hammelburg, Weinbaubezirk.
hungsweiseOberfranken. Haßfurt, Hofheim,Karlstadt,Kissingen,Neustadt

a. S., Schweinfurt und Würzburg sowie die
Städte Bad Kissingen, Schweinfurt und Würz=
burg, und vom RegierungsbezirkOberfranken:
die BezirksämterBamberg1undll und Staffel.
stein sowie die Städte Bamberg und Forchheim;
fernerder HerzoglichSächsischeAmtsgerichtsbezirk
Königsberg in Franken.

Regierungsbezirk Unterfranken.2.Vom RegierungsbezirkUnterfranken und Aschaffen.B. Fränkischer
und Aschaffenburg. burg: die Bezirksämter Alzenau, Aschaffenburg, Weinbaubezirk.

Gemünden,Lohr, Marktheidenfeld,Miltenberg
und Obernburg sowie die Stadt Aschaffenburg
außerdemdieGemeindeFreudenbergim badischen
Kreise Mosbach.

RegierungsbezirkSchwaben 13.]Bezirksamt Lindau. Lindau.
und Neuburg.

RegierungsbezirkderOberpfal 14.Bezirksämter Regensburg und Stadtamhof. Oberpfälzischer
und von Regensburg. Weinbaubezirk.

III. Königreich Sachsen. AmtshauptmannschaftlicheBezirke Meißen, Großen.
hain, Oschatz,Grimma, Dresden=Altstadt,Dresden=
Neustadt,Pirna und StadtbezirkDresden.

Oriqinel from



Bundesstaat Lau= - Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

IV. Württemberg.
Schwarzwald-undDonaukreisie Oberamtsbezirke:Kirchheim,Nürtingen,Reut⸗Oberes Neckartal.

lingen,Rottenburg,Tübingen,Urach.
Neckar=,Jagst. und SchwarzDie Oberamtsbezirke:Backnang,Böblingen,Calw,MittleresNeckartal.
waldkreis. Cannstatt,Eßlingen,Herrenberg,Leonberg,Lud=

wigsburg, Neuenbürg,Schorndorf, Stuttgart=
Stadt, Stuttgart=Amt,Waiblingen, Welzheim.

Neckar-und Schwarzwaldkreis. 3.Die Oberamtsbezirke:Besigheim,Brackenheim,Heil. UnteresNeckartal.
bronn,Marbach,Maulbronn,Neckarsulm,Vaihin=
gen,Weinsberg.

Jagstkreis. 4.CDie Oberamtsbezirke:Gaildorf, Hall, Künzelsau,Kocher-und
Ohringen. Jagsttal.

" 5.]| Die Oberamtsbezirke:GerabronnundMergentheim.Taubergrund.
Donaukreis. 6.]Die Oberamtsbezirke:Ravensburg und Tettnang.Bodenseegegend.

V. Baden. I1.Kreis Mosbach mit AusnahmederGemeindeFreuden=
berg(vergleicheII. Bayern laufendeNr. 12).

2. KreiseMannheim,Heidelbergund Karlsruhe.
3.Kreise Baden und Offenburg.
4. KreiseFreiburgund Börrach.
5.|Kreis Waldshut.
6.] Kreis Konstanzund die württembergischeExklave

Hohentwiel.

VI. Hessen. .
Provinz Starkenburg. 1.]Provinz Starkenburgmit Ausnahmeder Gemar-Starkenburg.

kungender EnklaveWimpfen.
Kreis Heppenheim. 2.NGemarkungen der Enklave Wimpfen. Wimpfen.

Provinz Oberhessen. 3. Provinz Oberhessen. Oberhessen.
Provinz Rheinhessen:

Kreis Mainz. 4.Gemarkungen Kastelund Kostheim. Kostheim.
KreiseMainz undOppenheim.!5.] Kreis Mainz mit Ausnahmeder zu denWeinbau=Mainz.

bezirken Kostheim, Hahnheim und Bodenheim
(laufendeNr. 4, 16, 17) gehörigenGemarkungen;
fernerdie GemarkungenNiederund Ober Saul=
heim(Kreis Oppenheim).



Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch: VI. Hessen.)
Kreis Bingen. 6.Gemarkung Bingen. Bingen.
" ? 7.]Gemarkung Kempten. Kempten.

" “ 8.]GemarkungBüdesheim. Büdesheim.

» 9.Gemarkung Dromersheim. Dromersheim.

«- 10.GemarkungenDietcrsshciuhGeiistiigcnmitAiissGeiistiigeiu
nahme des Gewanns im Herzacker,Grolsheim
und Sponsheim.

11./GemarkungenAppenheim,NiederHilbersheim,Aspis!Gau Algesheim.
heim, Gau Algesheim, Gaulsheim, Horrweiler
und Ockenheim.

KreiseBingenundOppenheim.]12.Kreis Bingen mit Ausnahmeder zu denWeinbau=Ingelheim.
bezirkenBingen, Kempten, Büdesheim,Dromers=
heim,Gensingenund Gau Algesheim (laufende
Nr. 6 bis 11) gehörigen Gemarkungen;)ferner
die GemarkungPartenheim(Kreis Oppenheim).

Kreis Oppenheim. 13.Gemarkung Wallertheim. Wallertheim.
O(c " 14.|GemarkungSutzheim. Sulzheim.

„ " 15.]GemarkungenArmsheim,Eichloch,Eusheim,Schims. Wörrstadt.
heim,Spiesheimund Wörrstadt.

KreiseOppenheimundMainz.16.Gemarkungen Hahnheim, Selzen, Mommenheim,Hahnheim.
Sörgenlochund Zornheim.

» » » » 17.GeniarkuiigenBodenheiiii,Ebersheiiii,GaiiBifchofssBodeiiheiiu.
heim,Harxheim,Hechtsheim,Lörzweiler,Lauben=
heim,NiederOlm und Weisenau.

Kreis Oppenheim. 18.] GemarkungenNackenheim,Niersteinund Schwabs-Nierstein.
burg.

⸗ » 19·GemarkiiiigenKöiigeriiheiiii,Uiidenheim,SchornsUiideiiheiiii.
heimund Udenheim.

» 20.| Kreis Oppenheimmit Ausnahmeder zu denWein.Oppenheim.

OicitizedbyOor

baubezirkenMainz, Ingelheim,Wallertheim,Sulz—
heim, Wörrstadt, Hahnheim,Bodenheim,Nier—
stein, Undenheim und Sprendlingen (laufende
Nr. 5) 12bis 19 und22)gehörigenGemarkungen.
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Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

Lau⸗
fende
Nr.

97

Umfang desWeinbaubezirkes.
Name
des

Weinbaubezirkes.

(Goch:VI. Hessen.)
Kreis Alzey.

Kreise Oppenheimund Alzey.

Kreis Alzey.

Kreise Alzey und Bingen.

Kreis Alzey.

Kreis Worms.

Reichs.Gesetzbl.1914.

21.

23.

24.

Gemarkungen Bornheim, Eckelsheim,
Uffhofen und Wendelsheim.

Flonheim,

GemarkungenGau Bickelheim,Gau Weinheim, Ober
Hilbersheim, Vendersheim, Wolfsheim (Kreis
Oppenheim), Badenheim, leitersheim, Sprend=
lingen,St. Johann, WelgesheimundZotzenheim
(Kreis Alzey).

Kreis Alzey mit Ausnahmeder zu den Weinbau=
bezirken Flonheim, Sprendlingen, Bosenheim,
Volxheim, Siefersheim, Wöllstein, Gumbsheim
und Worms (laufendeNr. 21, 22 und 24 bis 29)
gehörigenGemarkungenund Grundstücke.

GemarkungenBiebelsheim(Kreis Alzey) nebstGe=
wann im Herzackerder GemarkungGensingen
(Kreis Bingen), Bosenheim,Frei Laubersheim,
Hackenheim, Ippesheim, Manig und Pfaffen
Schwabenheim(Kreis Alzey).

GemarkungVolrheim.

GemarkungenFürfeld, NeuBamberg, Siefersheim,
Stein Bockenheim,Tiefenthalund Wonsheim.

GemarkungWöllstein.

GemarkungGumbsheim.

bezirkenMölsheimundNiederFlörsheim(laufende
Nr. 30 und 31) gehörigenGemarkungen; ferner
die GrundstückeFlur VII Nr. 368/10, 368%/%10
und 369 der Gemarkung Framersheim (Kreis
Alzey) und dasGrundstückPlan Nr. 2330½ der
Königlich BayerischenGemarkungKleinbocken.
heimdes5. PfälzischenWeinbaubezirkes.

GemarkungMölsheim mit Ausnahme der dem
6. PfalzischenWeinbaubezirkezugeteiltenAbschnitte
der ParzellenNr. 102, 106, 107,108, 109 und
110 an der GrenzegegenZell undNiefernheim;
fernerFlur IV Nr. 34, 35110,355/10und95 der
GemarkungMonsheim und ein TeilstückderPlan=
nummer435 der pfälzischenSteuergemeindeZell.

Flonheim.

Sprendlingen.

Alzey.

Bosenheim.

Volxheim.

Siefersheim.

Wöllstein.

Gumbsheim.

Worms.

Mölsheim.

23
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Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

erwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:VI. Hessen.)
Kreis Worms. 31.Gemarkungen Dalsheim, Kriegsheim,NiederFlörs-Nieder Flörsheim.

VII.GroßherzogtumSachsen.

VIII.Sachsen=Meiningen.
Kreis Saalfeld.

IX. Anhalt.

X. Elsaß=Lothringen.

heim,OberFlörsheim,Wachenheimund Mons=
heim; letzteremit Ausnahmeder demWeinbau=
bezirkeMölsheim (laufendeNr. 30) zugeteilten
Grundstücke.

Das ganzeGebietdesGroßherzogtums.

Die GemeindebezirkeCamburg(Saale),Rodameuschel,
Wichmar, Würchhausen, Eckolstädt, München=
gosserstädt,Schmiedehausen,Stöben, Weichau
und Kaatschen.

Kreis Bernburg.

StadtkreisStraßburg, KantoneBrumath, Schiltig=
heim,Truchtersheimund Geispolsheim, fernerGe=
markungenAltdorf, Avolsheim, Dachstein,Ergers=
heim,Ernolsheim, Griesheim, Kirchheim, Marlen=
heim, Molsheim, Nordheim, Sulzbad desKreises
Molsheim sowie Gemarkung Innenheim des
KantonsOberehnheim.

GemarkungenDahlenheimund Wolrheim.

ZS

Gemarkung Heiligenstein des Kreises Schlettstadt
sowieKantoneBenfeld,ErsteinundOberehnheim
mit Ausnahme derGemarkungenBernhardsweiler,
Innenheim,Oberehnheimund Zellweiler.

KreisHagenaumitAusnahmedesKantonsBischweiler.

Kanton Bischweiler.

GemarkungMutzigundGreßweiler.
GemarkungDorlisheim.

Oriqinal from

—–—. Ÿ

Camburg(Saale).

Bernburg.

Straßburg.

Wolxheim.

Zabern.

Erstein.

Hagenau.

Bischweiler.

Mutzig.

Dorlisheim.

Rosheim.



Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch: X. Elsaß=Lothringen.)0emarkungen Bischofsheimund Börsch. Bischofsheim.
11.GemarkungenBernhardsweilerund Oberehnheim. Oberehnheim.
12.| Kantone Saales und Schirmecksowie Gemarkungen Saales=Schirmeck.

Grendelbruch,Mollkirch, Mühlbach, Ottrott und
St. Nabor desKantons Rosheim.

13.] GemarkungenBalbronn, Dangelsheim,Dinsheim, Balbronn.
Engenthal, Flerburg, Heiligenberg, Koßweiler,
Lützelhausen,Niederhaslach,Oberhaslach,Romans=
weiler, Still, Tränheim, Urmatt, Wangenburg.

14.|GemarkungenWangen,WasselnheimundWesthofen.Wasselnheim.
15.] GemarkungenOdratzheimund Scharrachbergheim.Odratzheim.
16.] GemarkungenBergbietenund Irnstett. Bergbieten.
17.] GemarkungenBarr, Gertweilerund Zellweiler. Barr.
18.]Gemarkungen Blienschweiler,Eichhofen,Epfig, Itters.Epfig.

weiler,Nothalten,St. Peter und Stotzheim.
19.GemarkungenErlenbachund Weiler. Weiler.
20.| Kanton Weiler mit Ausnahmeder GemarkungenAndlau.

Erlenbachund Weiler sowie die Gemarkungen
Andlau, Bernhardsweiler, Hohwald, Mittelberg=
heimund ReichsfelddesKantons Barr.

21./Gemarkungen Dambach, Diefenthal, Ebersheim,Schlettstadt.
Ebersmünster,Kienzheim,Scherweiler,Schlettstadt
und OrschweilersowieKanton Markirch.

22.Gemarkung Kestenholz. Kestenholz.
23.| Kanton Markolsheim. Markolsheim.
24.] Kantone Lauterburg, Selz und WeißenburgsowieWeißenburg.

GemarkungenBirlenbach, Bremmelbach,Drachen=
bronn, Hofen, Hunspachund Ingolsheim des
Kantons Sulz u. W.

25.|Kantone Sulz u.W. und Wörth, mit AusnahmeSulz u. W.
der Gemarkungen Birlenbach, Bremmelbach,
Drachenbronn,Hofen,HunspachundIngolsheim.

26.| Kantone Buchsweiler,Drulingen, Lützelsteinund Buchsweiler=Saar=
Saarunion. union.

27. Kreis Altkirchmit AusnahmederGemarkungenAlt- Hirsingen.
kirch,Fröningen,Heidweiler,HochstattundIllfurt.

78.Gemarkung Altkirch. Altkirch.

23°
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Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:X. Elsaß Lothringen. a) GemarkungenColmar und Heilligkreuz. Colmar.
b) Kanton SchnierlachsowieGemarkungenAm=
merschweier,Ingersheim, Katzenthal, Kaysers=
berg,Kienzheim,NiedermorschweierundSigols=
heimdesKantons Kaysersberg.

) GemarkungenTürkheim,Walbach, JZimmerbach
desKantonsWinzenheimsowieKantonMünster.

d) GemarkungenAndolsheim,Bischweier,Hausen,
Holzweier, Horburg, Riedweier,Sundhofen
und Weier a. L. desKantons Andolsheim.

30.] Kanton Neubreisachund Gemarkungen Arzenheim, Neubreisach.
Balzenheim,Dürrenzen,Fortschweier,Grussenheim,
Jebsheim,Kühnheim,Munzenheim,Urschenheim,
Wickerschweierund Widensolen des Kantons
Andolsheim.

31.]GemarkungenHattstatt,Obermorschweier,und Vök. Vöklinshofen.
linshofen.

32.Gemarkungen Bebelnheim,Bergheim, Gemar, Huna- Rappoltsweiler.
weier, Illhäusern, Mittelweier, Ostheim,Rappolts=
weiler, Reichenweier,Rodern, Rohrschweier,
St. Milt, Tannenkirchund Zellenberg.

33.Gemarkung Bennweier. Bennweier.
34.|GemarkungenEgisheim,Häusern,Herlisheim,Wet. Egisheim.

tolsheimund Winzenheim.
35.|GemarkungBollweiler. Bollweiler.
36.]GemarkungenJungholz, Lautenbach,Lautenbach-Jungholz.

Zell, Linthal, Murbach,Osenbach,Rimbach,Rim=
bach=Zell.

37.|GemarkungenGeberschweierund Pfaffenheim. Geberschweier.
38.]GemarkungenGundolsheim,Rufach,Sulzmatt und Rufach.

Westhalten.
39.GemarkungenBergholz=.Zell und Orschweier. Orschweier.
10.Gemarkungen Bühl und Gebweiler. Gebweiler.
41.]GemarkungenSulz und Wünheim. Sulz, Obe. Elsaß.
42.| KantonEnsisheimsowieGemarkungenBaldersheim,Ensisheim.

OigitizecbyOor gle

Banzenheim,Battenheim, Eichwald, Homburg,
Illzach, Kingersheim,Klein Landau,Niffer, Ott=
marsheim, Reichweiler,Rülisheim, Sausheim
und Wittenheimdes Kreises Mülhausen und

Oriqinel from
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48.

49.

50.

51.

Kantone St. Amarin und Masmünster mit Aus=
nahmeder GemarkungSentheim,KantonSenn=
heimmit AusnahmederGemarkungenSennheim,
Steinbach,UffholzundWattweilersowieKanton
Thann mit Ausnahme der GemarkungenAlt=
thann, Gewenheim,Leimbach,Niederburbach,
Nodern und Thann. Außerdem Gemarkungen
Dornach, Galfingen, Niedermorschweiler und
Reiningen desKreisesMülhausen sowieHochstatt
und Fröningen des Kreises Altkirch.

GemarkungenBrubach,Brunstatt, Dietweiler,Dieden=
heim, Eschenzweiler,Habsheim,Heidweiler,Ill=
furt, Landser, Lutterbach,Mülhausen, Pfastatt,
Riedisheim,Rixheim,Zillisheim undZimmersheim.

GemarkungFlachslanden,Kanton Hüningen mit
AusschlußderGemarkungenHäsingenund Hegen=
heim,fernerKanton Landsermit Ausnahmeder
GemarkungenDietweilerund Landser.

GemarkungenHäsingenund Hegenheim.
a) Beobachterbezirk1.
(Vallières=TalundUmgebung).Gemarkungen
Antilly, Argancy, Borny, Chailly, Charly,
Chieulles,Failly, Magny,Malroy, Metz,My,
Montigny, Noisseville,Nouilly, Peltre, Plan=
tiècres,Sablon, Ste. Barbe, St. Julien, Sanry,
Servigny, Vallières,Vantoux,Vany, Vremy.

b) BeobachterbezirkII
(St. OuentinundUmgebung).Gemarkungen
Amanweiler, Ban=St. Martin, Chätel-St.

Bundesstaat Lau— Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

Noch: X. Elsaß Lothringen.) GemarkungenBergholz, Feldkirch, Isenheim,
Merrheim, Rädersheim und Ungersheim des
KreisesGebweiler.

43.|Gemarkungen Berrweiler, Hartmannsweiler und Wattweiler.
Wattweiler.

44.|Gemarkungen Sennheim, Steinbach und Uffholz. Sennheim.
45.|GemarkungenAltthann, Leimbachund Thann. Thann.
46.] GemarkungenGewenheim,Niederburbach,Nodern Sentheim.

und Sentheim.
47.|GemarkungHeimsbrunn. Heimsbrunn.

St. Amarin.

Mülhausfen,

Hüningen.

Hegenheim.
Das Verseuchungs=
gebietbei Megz.

Germain, Devantlles=Ponts,Jussy, Lessy,
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Bundesstaat Lau=
und fende

Verwaltungsbezirk. Nr.
Umfang desWeinbaubezirkes.

Name
des

(Noch: X.Elsaß.Lothringen.)

54.

55.

56.
57.

Longeville,Lorry, Maxe,Moulins, Norrohyhle⸗
Veneur, Plappeville, Plesnois, Rozerieulles,
Ste.Ruffine,Sauluy, Sch,Vernville,Woippy.

O)Beobachterbezirk1II
(Gorgimontund Umgebung).Gemarkungen
Ancy, Ars, Dornot, Gorze, Gravelotte,No=
veant,Rezonville,Vaux, Vionwille.

4) BeobachterbezirkIV.
(St. Blaise und Umgebung).Gemarkungen
Arry, Augny, Cheminot,Chesny,Coina. d.
Seille, Coin bei Cuory, Corny, Cuvry, Fey,
Fleury, Jony-aux=Arches,Louvigny, Lorry—
Mardigny, Marieulles, Marly, Vommerieux,
Vouilly, Pournoy-la=Chétive,Sillegny, Verny.

GemarkungCherisey.
GemarkungenBronvaux, Féves, Hagendingen,Hau=
concourt, Maizières bei Metz, Malancourt, Ma=
rangeSilvange, Montois-la=Montagne, ierre=
villers, Rombach, Roncourt, Ste. Marie aux=
Chenes,St. Privat, Semécourt,Stahlheimund
Talingen.
a) Kanton Chäteau=Salins mit Ausnahme der
GemarkungenChäteau=Salins,Hampont,Har=
raucourta. S. und Morville, Kanton Delme
mit Ausnahmeder GemarkungBacourt.

b) KantonPangemit AusnahmederGemarkung
Montoy.

J) GemarkungenAchätel,Buchy, Foville, Goin,
Jury, Liéhon, Mecleuves,Moncheux,Orny,
Yagny, Pontoy, Pournoy-la=Grasse,Sailly,
St. Jure, Sécourt,Sillyren=Saulnois,Solgne,
Vigny undVulmontdesKantonsVerny.

4) Kanton Dienze.
.e)KantonVic mit AusnahmederGemarkungVie
und Moyenvie.

f) GemarkungenBaronweiler,Brülingen, Busch=
dorf, Destrich, Enschweiler,Harprich, Landorf,
Mörchingen,Rakringen,Sülzen, Walleringen
und Weiler desKreisesForbach.

8) Kanton Albesdorf ausschließlichder Gemar=
kungenMontdidierund Nebing.

GemarkungMontoy.
GemarkungBacourt.

Oriqinel from
PRINCETON UNIVERSITV

Cherisey.
Marange=Sil=
vange.

Albesdorf=Delme.

Montoy.
Bacourt.



Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang desWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch: X. Elsaß-Lothringen.)58.|GemarkungenAy, Charleville,Ennery,Flévy, Gla.]Vigy.
tigny, Haiß, Tennschen,Trémery,Vigy, Villers=
Bettnachund Vry.

59.Gemarkung Brittendorf. Brittendorf.
60.Gemarkung Reimeringen. Reimeringen.
61.|]Kreis BolchenausschließlichReimeringen. Bolchen.
62.]GemarkungMontdidier. Montdidier.
63.Gemarkung Nebing. Nebing.
64.|GemarkungenChäteau=Salins,Hampont, Harrau=Chäteau=Salins.

court,Moyenvic,Morville und Vie.
65.| Kreis Diedenhofen=Ostmit Ausschlußder Gemar.DiedenhofenOst.

kungenApach,Kemplich,Mallingen, Niederkontz,
Oberkontz,Rettel,Rüsdorf,SierckundWeckringen.

66.|Gemarkungen Kemplich und Weckringen. Kemplich.
67.Gemarkungen Mallingen und Rettel. Mallingen.
68.]GemarkungenApach, Niederkontz,Oberkontz,Rüs. Sierck.

dorf und Sierck.
69.] Kreis Diedenhofen=Westmit Ausnahme der GemarDiedenhofen=West.

kungWallingen.
70.Gemarkung Wallingen. Wallingen.
71.|Kreis Forbach, ausgenommendie dem 55. Bezirke Forbach.

zugeteiltenGemarkungendiesesKreises,undzwar:
Baronweiler, Brülingen, Buschdorf, Destrich,
Enschweiler,Harprich, Landorf, Mörchingen,
Rakringen,Sülzen, Walleringenund Weiler.

72.]|Kreis Saarburg. Saarburg.
73.| Kreis Saargemündmit Ausnahmeder GemarkungSaargemünd.

Saareinsmingen.
74.] GemarkungSaareinsmingen. Saareinsmingen.

— Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Añ 20.
Inhalt: BekanntmachungüberdieHinterlegungderAnzeigederBritischenRegierungwegenInkraft=

setzungdes internationalenÜbereinkommenszur BekämpfungdesMädchenhandelsvom4. Mai 1910
im Bereiche des AustralischenBundes, in Papua und auf der Norfolk.Insel. S. 105. — Be=
kanntmachung, betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf der
Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts=Gesellschaftin Hannover 1914. S. 100. —
Bekanntmachung, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der
ElektrischenAusstellung in Frankfurta. M. 1914. S. 106.

(Nr. 4361.) Bekanntmachungüber die Hinterlegungder Anzeigeder BritischenRegierung
wegenInkraftsetzungdes internationalenUbereinkommenszur Bekämpfung
des Mädchenhandelsvom 4. Mai 1910 im Bereichedes Australischen
Bundes, in Papua und auf derNorfolk-Insel. Vom 31. März 1914.

D. BritischeRegierunghat gemäßArtikel 11 des internationalenUlerein=
kommenszur Bekämpfungdes Mädchenhandelsvom 4. Mai 1910 (eichs=
Gesetzbl.1913 S. 9 angezeigt,daßsie das Ubereinkommenim Bereichedes
Australischen Bundes, in ** und auf der Norfolk=Insel in Kraft setzen
werde. Die Anzeigeist am 18.Februar1914 im Archiveder Regierungder
FranzösischenRepublikhinterlegtworden.

Diese Bekanntmachungschließtsichan die Bekanntnihns vom 27. No=
vember1913 (Reichs=Gesetzbl.S. 763) an.

Berlin, den31.März 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Jagow.

Reichs-Gesetzbl.1914. 24

Ausgegebenzu Berlin den 18. April 1914.

Oriqinalfrom
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(Nr. 4362.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derWanderausstellungderDeutschenLandwirtschafts-=Gesellschaft
in Hannover1914. Vom 11.April 1914.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Hannover stattfindendeWanderausstellungder Deutschen
Landwirtschafts=Gesellschaft.

Berlin, den11. April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

(Nr. 4363.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf der ElektrischenAusstellungin Frankfurt a. M. 1914. Vom
14.April 1914.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Frankfurta. M. stattfindendeElektrischeAusstellung.

Berlin, den 14. April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

—
Inhalt: Gesetz über die Folgen der Verhinderungwechsel,und scheckrechtlicherHandlungenim Ausland.

S. 107. — Bekanntmachung, betreffenddie Orte, die im Sinne der §§ 499, 604 der Jivil=
prozeßordnung als Ein Ort anzusehensind. S. 1os. — Bekanntmachung, betreffend benach=
barteOrte im Wechsel-und Scheckverkehre.S. 108.

(Nr. 4364.) Gesetzüber dieFolgen derVerhinderungwechsel-undscheckrechtlicherHandlungen
im Ausland. Vom 13.April 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

( Einziger Artikel.
Wird die rechtzeitigeVornahme einerHandlung, die im Ausland zur

Ausübung oder Erhaltung der Rechte aus einemWechsel oder einemScheck
vorzunehmen ist, durch eine dort erlassenegesetzlicheVorschrift verhindert, so
kann durchKaiserlicheVerordnungmit ZustimmungdesBundesrats bestimmt
werden,daß die Rechteungeachtetder Versäumungbestehenbleiben,soferndie
Handlung unverzüglichnachWegfall desHindernissesnachgeholtwird. In
gleicherWeise kann verordnetwerden, daß bei einer solchenVerhinderung nach
einer bestimmtenFrist Rückgriff genommenwerdenkann, ohne daß es der Vor=
nahmederHandlungbedarf.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenAchilleion,Korfu, den 13.April 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesebl.1914. 25
Ausgegebenzu Berlin den24. April 1914.

Goccgle
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(Nr. 4365.) Bekanntmachung,betreffenddieOrte, die im Sinne der 8§499, 604 derZivil=

prozeßordnungals Ein Ort anzusehensind. Vom 20. April 1914.

A# Grund des Artikel V des Gesetzes,betreffendAnderungen des Gerichts=
verfassungsgesetzes,der Jivilprozeßordnung usw., vom 1. Juni 1909 (eichs=
Gesetzbl.S. 475) hat der Bundesrat beschlossen,das VerzeichnisderOrte, die
im Sinne der 9§499, 604 derZivilprozeßordnungals Ein Ort anzusehensind
(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 474), dahinzu ändern:

Die Nummern9, 13 und 15 erhaltenfolgendeFassung:
9. Berlin, Berlin=Lichtenberg,Berlin=Schöneberg,Berlin Wilmersdorf,
Charlottenburg,Neukölln, LandgemeindenBerlin=Friedenau,Berlin=
Grunewald,Berlin=Hohenschönhausen,Berlin=Niederschönhausen,Berlin=
Pankow,Berlin=Reinickendorf,Berlin=Schmargendorf,Berlin=Steglitz,
Berlin=Stralau,Berlin=Tempelhof,Berlin=Treptow,Berlin=Weißensee,
GutsbezirkPlötzensee.

13. LandgemeindenBerlin=Mariendorf,Berlin=Tempelhof,Berlin=Steglitz.
15. LandgemeindenBerlin=Reinickendorf,Berlin=Tegel.
Berlin, den20.April 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Lisco.

(Nr. 4366.) Bekanntmachung,betreffendbenachbarteOrte im Wechsel-und Scheckverkehre.
Vom 20. April 1914.

A. Grund des Artikel 91a der Wechselordnung(Reichs=Gesetzbl.1908
S. 327) sowiedes§ 16 Abs.2 und des§930 Abs.2 desScheckgesetzes(Reichs=
Gesetzbl.1908 S. 71) hat der Bundesrat beschlossen,das Verzeichnisder be=
nachbartenOrte (Reichs=Gesetzbl.1909 S. 249) dahin zu ändern:
a) Die Nummern9, 13, 15 und 160 erhaltenfolgendeFassung:

9. Berlin, Berlin=Lichtenberg,Berlin=Schöneberg,Berlin=Wilmersdorf,
Charlottenburg, Neukölln, LandgemeindenBerlin=Friedenau,Berlin=
Grunewald, Berlin=Hohenschönhausen,Berlin=Niederschönhausen,Berlin=
Pankow, Berlin=Reinickendorf,Berlin=Schmargendorf,Berlin=Steglitz,
Berlin=Stralau,Berlin=Tempelhof,Berlin=Treptow,Berlin=Weißensee,
GutsbezirkPlötzensee.

* Oriqinel from
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13. LandgemeindenBerlin=Mariendorf,Berlin=Tempelhof,Berlin=Steglitz.
15. LandgemeindenBerlin=Reinickendorf,Berlin=Tegel.
160. Dresden,Blasewitz,Briesnitz,Bühlau, Coschütz,Dobritz,Döltzschen,

Grobitz,Großzschachwitz,Kemnitz,Kleinzschachwitz,Laubegast,Leuben,
Leubnitz=Neuostra,Loschwitz,Niedersedlitz,Radebeul,Rochwitz,Stetzsch,
Weißer Hirsch.

b) Die Nr. 165 fällt weg.
Berlin, den20.April 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Lisco.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

An 22.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendBestimmungenzur Ausführung des Gesetzesüber denAbsatzvon

Kalisalzen. S. 111.— Bekanntmachung, betreffendBestimmungenzurAusführungdesGesetzes
über den Absatz von Kalisalzen. S. 112. — Bekanntmachung, betreffenddie Regelung des
Verkehrsmit Kraftfahrzeugen.S. 112.

(Nr. 4367.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung desGesetzesüber
denAbsatzvon Kalisalzen. Vom 24.April 1914.

A Grund des 9 51 des Gesetzesüber den Absatzvon Kalisalzenvom
25. Mai 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) hat der BundesratfolgendeErgänzung
der am 9. Juli 1910 (Reichs.Gesetzbl.S. 925) bekanntgemachtenAusführungs=
bestimmungenbeschlossen:

„Zum X. Abschnitt. Kontrollmaßregeln. (Zu 9 51.)/7 tritt ferner nach=
stehendeVorschrift: *=#

10. Die außerhalb der ReichsgrenzebelegenenTeile des deutschenZoll=
gebiets sind im Sinne der Vorschriften des Gesetzesüber den Absatz
von Kalisalzenvom 25. Mai 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) nicht
als Ausland anzusehen.

DieseBestimmungtritt für das GroßherzogtumLuxemburgerst
in Kraft, sobald Gewähr dafür geschaffenist, daß die Uberwachung
der Ausfuhr von Kalisalzen nach Frankreichund Belgien entsprechend
den Vorschriften des deutschenKaligesetzes,den dazu vom Bundesrat
und Reichskanzlererlassenenund den noch zu erlassendenAusführungs=
bestimmungendurchGrenzkontrolleundPolizei erfolgtund denStraf=
bestimmungendesKaligesetzesentsprechendeVorschriftenfür Luremburg
eingeführtwerden.

Berlin, den24. April 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Reichs=Gesetzbl.1914. 26
Ausgegebenzu Berlin den29. April 1914.
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(Nr. 4368.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung des Gesetzesüber
denAbsatzvon Kalisalzen. Vom 24. April 1914.

D. die GroßherzoglichLuxemburgischeRegierungdie lberwachungder Aus=
fuhr von Kalisalzen nach Frankreich und Belgien den Bestimmungen der vor=
stehendenBekanntmachungentsprechendsichergestellt,auchdenStrafbestimmungen
des KaligesetzesentsprechendeVorschriften für Luxemburg eingeführt hat, treten
dievorstehendbekanntgemachtenVorschriftennunmehrauchfür Luxemburgin Krast.

Berlin, den24. April 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(Nr. 4369.) Bekanntmachung,betreffenddie Regelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen.
Vom 25. April 1914.

D Bundesrathat auf Grund des § 6 desGesetzesüber den Verkehrmit
Kraftfahrzeugenvom 3. Mai 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 437) folgendesbeschlossen:

„In derAnweisungüberdie Prüfung von Kraftfahrzeugen— AnlageA
der Verordnung vom 3. Februar 1910 — wird im AbschnittIV unter Nr. 2
in derFassungderBekanntmachungvom 1. März 1911 (Reichs=Gesetzbl.S. 62)
der Satz 2),wie folgt, geändert:

Einfache Hebellenkvorrichtungen(auchZahnstangenlenkerund un=
mittelbaran einerLenkspindelbefestigteHebel) sind bei dreirädrigen
Fahrzeugenmit einemvorderenLenkradbis zu einemGewichtedes
betriebsfertigenWagensvon 1000Kilogramm,beianderenFahrzeugen
bis zu einemGewichtevon 350 Kilogrammzuzulassen."

Berlin, den25. April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Dr. Lewald.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

23.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Beitritt Dänemarkszu demam 11.Oktober1909 in Paris

unterzeichnetenInternationalen Abkommenüber denVerkehr mit Kraftfahrzeugen, die Inkraftsetzung
diesesAbkommens auf den Inseln Guernsey und Jersey, die Kündigung des Abkommens für eine
Anzahl britischer Kolonien sowie die dadurch erforderlich gewordenenAnderungen der zur Regelung
des internationalen Verkehrs mit Kraftfahrzeugen vom Bundesrat getroffenen Bestimmungen.
S. 113.

(Nr. 4370.) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Dänemarkszudemam 11.Oktober1909
in Mris unterzeichnetenInternationalen Abkommenüber den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen,die InkraftsetzungdiesesAbkommensauf den Inseln
Guernseyund Jersey, die Kündigung des Abkommensfür eine Anzahl
britischer Kolonien sowie die dadurch erforderlichgewordenenAnderungen
der zur Regelung des internationalen Verkehrs mit Kraftfahrzeugen vom
Bundesrat getroffenenBestimmungen. Vom 22. April 1914.

D. DänischeRegierung ist für Dänemark mit Ausschluß derFaröer, Islands
und der DänischenAntillen dem Internationalen Abkommen über den Verkehr
mit Kraftfahrzeugenvom 11.Oktober1909 (Reichs=Gesetzbl.1910 S. 603) bei=
getreten.Die Regierungder FranzösischenRepublikhat dieAnzeigehiervonam
13. August 1913 erhalten; das Abkommenwird demnachgemäßArtikel 13 für
Dänemark am 1. Mai 1914 wirksam. Für das nach Artikel 14desAbkommens
von jedemKraftfahrzeugim internationalenVerkehrezu tragendeUnterscheidungs=
zeichenhat Dänemark, das in der Zusammenstellungder Unterscheidungszeichen
für die verschiedenenLänder(AnlageC desAbkommens)nichtaufgeführtist, die
BuchstabenI) K angenommen.

Die GroßbritannischeRegierunghatdurcheineErklärunggemäßArtikel11
Abs.b) desAbkommensderFranzösischenRegierungangezeigt,daß siedas Ab=
kommen auf den Inseln Guernsey und Jersey in Kraft setzenwerde. Diese
Anzeigeist am 21. Dezember1913 in Paris hinterlegtworden) dasAbkommen
wird demnach gemäß Artikel 13 für die Inseln Guernsey und Jersey am
1. Mai 1914 wirksam.
Reichs=Gesetzbl.1914. 27

Ausgegebenzu Berlin den29. April 1914.
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Die GroßbritannischeRegierunghat das Abkommen gemäßArtikel 14
Abs. 1 für Barbados, die Leeward=Inseln,Nordnigerien, die Seychellen,Sierra
LeoneundSüdnigeriengekündigt.Die KündigungistderFranzösischenRegierung
am 24. Juli 1913 erklärt worden; sie wird daher gemäß Artikel 14 Abs. 2
für die bezeichnetenKolonien mit Ablauf des 24. Juli 1914 wirksam.

Auf Grund des 6 9 der mit der Bekanntmachungvom 21. April 1910
veröffentlichtenVerordnung desBundesrats über den internationalenVerkehrmit
Kraftfahrzeugen(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 640) werden folgendedurch die An=
wendungdes Abkommensauf Dänemark und die Inseln Guernseyund Jersey
sowie durch die Kündigung des Abkommensfür Barbados, dieLeeward-Inseln,
Nordnigerien, die Seychellen, Sierra Leone und Südnigerien erforderlichge=
wordeneAnderungender AnlageA und des Musters 1 der Verordnungmit
Wirkung vom 1. Mai 1914 ab angeordnet:

1. Die AnlageA wird in nachstehenderWeiseabgeändert.
Zwischenden für Bulgarien und Frankreich bestimmtenQuer=

spalten wird eine neue Spalte eingefügt und darin unter der llber=
schrift„Staaten“: „Dänemark“ und bei den„Unterscheidungszeichen“.
I)K eingetragen.Fernerwerdenin der fürGroßbritannienbestimmten
Querspalte unter der Uberschrift „Staaten“ zwischenden Worten
„Gibraltar“ und „den Leeward-Inseln“die Worte „den Inseln
Guernseyund Jersey“ eingefügt.
Im Muster1 wird in der auf der erstenSeite befindlichenFußnote
zwischenden Worten „Bulgaricen“ und „Frankreicht"# das Wort
„Däncmark“ und werden ebendazwischenden Worten „Gibraltar“
und „den Leeward-Inseln“ die Worte „den Inseln Guernsey und
erscy“# eingefügt. DieselbeFußnote erhält folgendenZusatz: „Das
Abkommen tritt jedoch in Barbados, den Leeward-Inseln.
Nordnigerien, den Seychellen. Sierra Leone und Südnigerien
mit Ablauf des 24. Juli 1914 auler Kraft.“

3. Die im Reichs=Gesetzblattvon 1910 Seite 650, 651 über der Um=
randungvorgesehenenSeitenzahlendesMusters1: 22 und23 ändern
sichnach Maßgabe der Jahl der nach dem Hinzutritt Dänemarks zu=
sammenzustellendenEinlageblätter.

DieseBekanntmachungschließtsichandieBekanntmachungvom11.April 1913
(Reichs=Gesetzbl.S. 242) an.

Berlin, den22. April 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

1

Den Bezug des Reichs=Geseblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

M. 24.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenSchuhvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichenauf der
BaltischenAusstellungin Malmö 1914. S. 115. — Bekanntmachung, betreffenddenSchutz
von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der Ausstellung für Gesundheitspflegein Stutt.
gart 1914. S. 115.

(Nr. 4371.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf derBaltischenAusstellungin Malmö 1914. Vom 28. April 1914.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen,Musternund Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Malmö stattfindendeBaltischeAusstellung.

Berlin, den28. April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquteres.

(Nr. 4372.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derAusstellungfür Gesundheitspflegein Stuttgart 1914. Vom
29. April 1914.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Stuttgart stattfindendeAusstellungfür Gesundheitspflege.

Berlin, den29.April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1914. 28

Ausgegebenzu Berlin, den30. April 1914.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1914.

M. 25.
Inhalt: Bekanntmachung über dieWirksamkeitder im§ 1 desAusführungsgesetzesvom14.August1912

zu deminternationalenUbereinkommenzur Bekämpfungdes Mädchenhandelsvom 4. Mai 1910
erwähntenAbrede für Kanada, die SüdafrikanischeUnion, Neu Seeland und Neu Fundland. S. 117.
— Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt Großbritanniens für das Dominion von Neu Seeland
zur revidierten Berner internationalen Urheberrechtsübereinkunftvom 13. November 1908. S. 118.
— Bekanntmachung, betreffendden Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie. S. 118. —
Berichtigung. S. 120.

(Nr.4373.) Bekanntmachungüber dieWirksamkeitder im §1 desAusführungsgesetzesvom
14.August1912zu deminternationalenUbereinkommenzurBekämpfungdes
Mädchenhandelsvom 4. Mai 1910 erwähntenAbrede für Kanada, die
SüdafrikanischeUnion,NeuSeelandundNeuFundland.Vom24.April 1914.

G#e 2 des Ausführungsgesetzesvom 14. August 1912 zu dem inter=
nationalenEn zur BekämpfungdesMädchenhandelsvom4. Mai 1910
(Reichs=Gesetzbl.1913 S. 44) wird hierdurchbekanntgemacht,daß die im §1
diesesGesetzeserwähnte Abrede auch für Kanada, die SüdafrikanischeUnion,
Neu Seelandund NeuFundlandwirksamist.

Diese Bekanntmachungschließtsichan dieBekanntmachungvom 27. No=
vember 1913 (Reichs=Gesetzbl.S. 764) an

Berlin, den24. April 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Jagow.

Reichs=Gesetzbl.1914. 29
Ausgegebenzu Berlin den7. Mai 1914.
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(Nr. 4374.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt Großbritanniensfür das Dominion
von Neu Seelandzur revidiertenBerner internationalenUrheberrechtsüber=
einkunftvom 13.November1908. Vom 28. April 1914.

N% einerMitteilung der SchweizerischenRegierungist dieKöniglichGroß=
britannischeRegierungfür dasDominion vonNeuSeelandder am 13.Novem=
ber 1908 zu Berlin geschlossenenrevidiertenBerner Ubereinkunftzum Schutze
von Werken der Literatur und Kunst (Reichs=Gesetzbl.1910 S. 965) beigetreten.

Als Tag desBeitritts ist der 1. April 1914 festgesetztworden.
Der Beitritt ist unter dem gleichen, in Gemäßheit von Artikel 27 der

Ubereinkunftgemachtenund derenArtikel 18 betreffendenVorbehalt erklärt
wordenwie derjenige,unter dem die Ratifikation der Ubereinkunft durch die
KöniglichGroßbritannischeRegierungerfolgt ist (Abs.a der Erklärung,Reichs=
Gesetzbl.1912 S. 444).

Berlin, den28. April 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Johannes.

(Nr. 4375.) Bekanntmachung,betreffendden Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie.
Vom 4. Mai 1914.

A## Grund der 9§.1204) 139b der Gewerbeordnunghat der Bundesrat
folgendeBestimmungenüber den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie
erlassen:

SI.
Die nachstehendenBestimmungenfindenAnwendungauf die folgenden

Werke der Großeisenindustrie:
Hochofenwerke,Hochofen-und Röhrengießereien,Stahlwerke,Puddelwerke,
Hammerwerke,Preßwerkeund Walzwerke.

Sie finden Anwendung auf alle BetriebsabteilungendieserWerke einschließlich
derjenigenReparaturwerkstättenund Nebenbetriebe,die mit ihnen in einemun—
mittelbarenbetriebstechnischenZusammenhangestehen.

W
Alle Arbeiter,die über die Dauer der regelmäßigenArbeitszeit(F 134b

Abs. 1 Nr. 1 derGewerbeordnung)hinaus oderan Sonn=und Festtagenbeschäftigt
werden,sindmit Namenin ein Verzeichniseinzutragen,das für jedeneinzelnen
über dieDauer seinerregelmäßigentäglichenArbeitszeit,seinerArbeit an Sonn=

hat, genauAuskunftgibt. Als Arbeit an Sonn=und Festtagengilt dabeialle
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Arbeit, die innerhalbder nach§ 105b Abs.1 der Gewerbeordnungin jedem
Werke zu gewährendenvierundzwanzigstündigenoder sechsunddreißigstündigen
Ruhezeit geleistetwird. Das Verzeichnis ist nach dem SchlussejedesMonats
dem Gewerbeaufsichtsbeamteneinzusenden.Der höherenVerwaltungsbehörde
bleibt es vorbehalten,nähereBestimmungenüber seineForm zu erlassen.

Die höhereVerwaltungsbehördekannauf Antrag diejenigenUnternehmer
von der Führung diesesVerzeichnissesbefreien,welchedie Lohnlistennach einem
vorgeschriebenenMuster führen lassen,ihre Einsicht demGewerbeaufsichtsbeamten
jederzeitgestattenund ihm dievon der höherenVerwaltungsbehördebezeichneten
Auszügeaus denLohnlisteneinreichen.

83.
In allen Schichten, die länger als achtStunden dauern,müssenjedem

ArbeiterPausen in einerGesamtdauervon mindestenszwei Stunden gewährt
werden. UnterbrechungenderArbeit von wenigerals einerViertelstundekommen
auf diesePausen nicht in Anrechnung.

Eine der Pausen (Mittags=oder Mitternachtspause)muß mindestenseine
Stunde betragen und zwischendas Ende der fünften und den Anfang der
zehntenArbeitsstundefallen. In Fällen, wo dies die Natur desBetriebs oder
Rücksichtenauf die Arbeiter gebotenerscheinenlassen, kann die höhere Ver—
waltungsbehördeausnahmsweiseauf besonderenAntrag unter Vorbehalt des
Widerrufs gestatten,daßdiesePause — unbeschadetderGesamtdauerderPausen
von zwei Stunden —bis auf eine halbeStunde beschränktwird, wenn sichin
unmittelbarerNähe derArbeitsstellegut eingerichteteRäumezumEinnehmender
Mahlzeiten befinden.

Wenn Rücksichtenauf die Arbeiter dies gebotenerscheinenlassenund die
Schichtnichtlängerals elfStundendauert,kanndiehöhereVerwaltungsbehörde
in gleicherWeise gestatten,daß die Pausen auf eine Stunde beschränktwerden.

Soweit dies zur Vermeidungvon Betriebsgefahrennötig und die Ein=
stellungvon Ersatzarbeiternmit erheblichenSchwierigkeitenverbundenist, können
dieArbeiterangehaltenwerden,währendderPause in derNähe derArbeits=
stellezu bleiben,um in dringendenFällen zur Hifeleistungbereitzu sein.

84.
JedemArbeiter, dessenregelmäßigeSchicht längerals achtStunden dauert,

ist nachBeendigungseinerArbeitszeiteineununterbrocheneRuhezeitvonmindestens
zehnStunden zu gewähren,bevor er wiederbeschäftigtwerdendarf.

Abgesehenvon den regelmäßigenWechselschichtendarf die Arbeitszeit, die
zwischenzwei solchenRuhezeitenliegt, auch durchUberarbeitnicht über sechzehn
Stunden einschließlichder Pausen ausgedehntwerden.

Zu einer vierundzwanzigstündigenWechselschichtdürfenArbeiter nur heran=
gezogenwerden,wenn sie zwölf Stunden vorherund zwölf Stundennachher
von jederArbeit frei gelassenwerden.

* Original from
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--l20-—·

85.
Die Bestimmungender §§ 3, 4 findenkeineAnwendungauf Arbeiten,

die in Notfällenunverzüglichvorgenommenwerdenmüssen.Sind solcheArbeiten
in Abweichungvon den Bestimmungender 9#.3, 4 ausgeführtworden, so ist
diesdemGewerbeaufsichtsbeamtenunterAngabederBetriebsabteilung,derGründe
für die Notstandsarbeitenund derZahl der dabeibeschäftigtenArbeiterbinnen
drei Tagen schriftlichanzuzeigen.

Wenn NaturereignisseoderUnglücksfälleden regelmäßigenBetrieb eines
Werkesunterbrochenhaben,könnenAusnahmenvon den Bestimmungender
§ 3, 4 auf die Dauer von vier Wochendurchdie höhereVerwaltungsbehörde,
auf längereZeit durchdenReichskanzlerzugelassenwerden.

86.
In denim 91bezeichnetenWerkenmuß an einerin dieAugenfallenden

Stelle eine Tafel ausgehängtwerden, die in deutlicherSchrift dieseBekannt=
machungwiedergibt.

Wenn auf Grund der Absätze2 oder3 des§ 3 von der höherenVer=
waltungsbehördeeineAusnahmegestattetwird, so ist außerdemeineAbschriftder
VerfügungderhöherenVerwaltungsbehördeinnerhalbderBetriebsstättean einer
denbeteiligtenArbeiternleichtzugänglichenStelle auszuhängen.

§ 7.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Dezember1914 in Kraft und

an Stelle derBekanntmachungvom19.Dezember1908(Reichs=Gesetzbl.S. 650).
Die auf Grund des § 3 der Bekanntmachungvom 19. Dezember1908

gestattetenAusnahmen bleiben,wenn ihre Dauer nicht auf einen kürzerenZeit=
punktbeschränktist, bis zum 30. November1914 in Geltung, tretenaber am
1. Dezember1914 sämtlichaußerKraft.

Berlin, den4. Mai 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Berichtigung.
In der Bekanntmachung,betreffendbenachbarteOrte im Wechsel-und

Scheckverkehre,vom 20. April 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 108) muß es unter
Nr. 160 statt„Grobitz“ heißen:„Gorbitz“.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Añ 26.
Inhalt: Gesetz zur Anderung des Gesetzes,betreffenddie gemeinsamenRechte der Besitzer von Schuldver=

schreibungen,vom 4. Dezember 1899. S. 121. — Verordnung, betreffend die Ubertragung
landesherrlicherBefugnisseauf denStatthalter in Elsaß Lothringen. S. 123. — Bekanntmachung,
betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der 19. Brauerei=Maschinen=
Ausstellungin Berlin 1914.S. 126.— Bekanntmachung, betreffendAnderungderBestimmungen
zur Ausführung des Weingesetzes. S. 127.

(Nr. 4376.) Gesetzzur AnderungdesGesetzes,betreffenddie gemeinsamenRechtederBesitzer
von Schuldverschreibungen,vom 4. Dezember1899. Vom 14.Mai 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Das Gesetz,betreffenddie gemeinsamenRechteder Besitzervon Schuld=
verschreibungen,vom 4. Dezember1899 (Reichs=Gesetztl.S. 691) wird dahin
geändert:
1. Der § 16 Abs. 3 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:

Ist eineMitwirkung derGläubiger erforderlich,um an Stelle eines
weggefallenenVertretersder im Abs.1 bezeichnetenArt einenneuen
Vertreterzu bestellen,so kann eineGläubigerversammlungmit ver=
bindlicherKraft für alle Gläubiger über die Bestellung beschließen.
Der BeschlußbedarfeinerMehrheit von mindestensdrei Vierteilen
der abgegebenenStimmen, soweitnicht in verbindlicherWeiseandere
Festsetzungengetroffen sind; die Vorschriften des § 12 Abs. 2 und
des § 13 findenAnwendung.

Reichs-Gesetzbl.1914. 30

Ausgegebenzu Berlin den25.Mai 1914.
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Auf Antrag von Gläubigern, derenSchuldverschreibungenzusammen
den fünften Teil des Gesamtbetragsder im Umlauf befindlichen
Schuldverschreibungenerreichen,kanndas Gericht,wennein wichtiger
Grund vorliegt,denVertreterabberufen.Unter dengleichenVoraus=
setzungenkann das Gericht an Stelle eines weggefallenenVertreters
einenneuenVertreter bestellen. Zuständig ist das im § 4 bezeichnete
Amtsgericht. Vor derVerfügung,durchdie über den Antrag ent=
schiedenwird, ist, soweit tunlich, der Schuldner und im Falle der
AbberufungdesVertretersauchdieserzuhören. GegendieVerfügung
findet die sofortigeBeschwerdestatt. Das Amtsgericht kann vor der
Entscheidungüber den Antrag auf Abberufung einesVertreters eine
einstweiligeAnordnung erlassen.
Auf die Eintragungdes Wegfalls einesVertreterssowieauf die

EintragungeinesneuenVertretersan Stelle desweggefallenenfindet
dieVorschriftdes§ 44 Abs. 1 derGrundbuchordnungkeineAnwendung.
Im Falle desAbs.4 ist das Amtsgerichtbefugt,das Grundbuchamt
um die Eintragungzu ersuchen.

2. Der 9 17 erhältfolgendenAbs.3:
Wird an Stelle eines weggefallenenVertretersder im Abs.1

bezeichnetenArt nach demZeitpunkt, in welchemdas Grundbuch als
angelegt anzusehenist, gemäß § 16 ein neuerVertreter bestellt,so
kanndie EintragungdiesesVertretersin dasGrundbuch(§ 1189 des
BürgerlichenGesetzbuchs)auf dieselbeWeise wie die Bestellung herbei=
geführtwerden,ohneUnterschied,ob derweggefalleneVertreterin das
Hypothekenbuchoderein ähnlichesBuch eingetragenwar odernicht.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den14.Mai 1914.

(#.S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(Nr. 4377.) Verordnung, betreffenddie UbertragunglandesherrlicherBefugnisseauf den
Statthalter in Elsaß=Lothringen.Vom 14.Mai 1914. ·

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

tun kundund fügenzu wissen:

NachdemWir UnserenbisherigenKöniglichenStaatsminister und Minister
des Innern Dr. von Dallwitz zum KaiserlichenStatthalter in Elsaß-Lothringen
ernannt haben, übertragenWir demselbenhierdurchauf Grund des Artikel II
& 3 des Gesetzesüber die VerfassungElsaß=Lothringensvom 31. Mai 1911
(Reichs=Gesetzbl.S. 225) die nachstehendenBefugnisse,insoweit sie nach gelten=
demRechtedemStaatsoberhauptevorbehaltensind:

1. Die Vollziehungder Verordnungen,welchezumGegenstandehaben:
die Berufung sowiedie Schließungder Bezirkstageund der

Kreistage;
die Suspension und dieVernichtungvon BeschlüssenderBezirks=

tageund der Kreistage;
die Feststellungder Haushaltsetatsder Bezirkeund derWohl=

tätigkeitsanstaltensowiedas RechnungswesenderBezirke;
Anderungen in derUmgrenzungderKreiseund derGemeinden;
die Verteilung der gesetzlichenZahl der Mitglieder der Kreis=

vertretungauf die Kantone der Landkreise)
dieAuflösungvon Kreistagenund von Gemeinderäten;
die Ermächtigungvon Bezirken,Gemeindenund öffentlichenAn=

staltenzur Aufnahmevon Anleihen;
die Ernennungund Entlassungder Bürgermeisterund Bei=

geordneten;
die Gleichstellungvon Gemeindenunter 25.000 Einwohner mit

denGemeindenvon 25000 und mehrEinwohnern;
die Ermächtigungzur Erhebung von Verbrauchsabgabenin

Gemeindenund die Genehmigungder auf die Erhebung dieserAb=
gabenbezüglichenSteuerordnungen

die ErmächtigungöffentlicherBehörden oderKorporationen,über
die Verleihungvon Ehrengeschenkenoder sonstigeEhrenbezeigungen
Beschlußzu fassen;

dieVerleihungderRechtsfähigkeitan Vereineund dieGenehmi=
gung von Stiftungen sowiederenZurücknahme;

30“
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die Errichtung von Handelskammern,einschließlichderFestsetzung
ihrer Mitgliederzahlund derUmgrenzungihrerBezirke,dieErrichtung
und Auflösung von öffentlichenKranken= und Siechenhäusern,öffent=
lichenPfandhäusern, Sparkassen,Pensions=und Hilfskassenund von
sonstigenöffentlichenAnstalten;

die Erteilungder staatlichenGenehmigung,welcherSchenkungen
und VerfügungenvonTodeswegenzugunstenjuristischerPersonenzu
ihrerWirksamkeitbedürfen;

denErlaß allgemeinerpolizeilicherVorschriften,insbesondereauch
lber den Fuhrverkehr,die Anlegung von Dampfkesselnund den Ver=
kauf giftigerStoffe;

die Erklärung der Gemeinnützigkeitvon Mineralquellen und die
FestsetzungeinesSchutzbezirkesfür derartigeQuellen;

die Ermächtigungzur Ausführung gemeinnützigerArbeitenund
die FeststellungderDringlichkeitderartigerArbeiten,soweitdieselben
nichtfür das Reichausgeführtwerden;

dieKlassierungoderDeklassierungöffentlicherStraßen;
die FestsetzungallgemeinerBaufluchtpläne;
die Ausdehnungder gesetzlichenSondervorschriftenfür die Stadt

Straßburg überBeschränkungenderBaufreiheit auf andereGemeinden
oderbestimmteTeile derselben;

die Bestimmungder Zahl der Senate beimOberlandesgerichte
sowie der Zahl, des Sitzes und der Bezirkeder Landgerichteund der
Zahl ihrerKammern;

die Errichtungund Aufhebungvon Pfarreienund Rabbinaten;
die AnderungdesBezirkessowiedieVerlegungdesSitzesvon

Pfarreien und Rabbinaten;
die Abgrenzungvon InspektionsbezirkenderKircheAugsburgischer

Konfession sowie von protestantischenund israelitischen Konsistorial=
bezirken;

die Ermächtigungzur Abtrennungvon Teilen eines Pfarr=
anwesens

die Ermächtigungzur Eröffnung neuerKultusstättenund zur
öffentlichenAusübungeinesnichtanerkanntenBekenntnissessowiedie
ZurücknahmeeinersolchenErmächtigung

die Genehmigungder bischöflichenPriesterseminarordnungen)
die Genehmigungder bischöflichenVerordnungenüber die kirch=

lichenGebühren;
die Entscheidungim Falle von Meinungsverschiedenheitenzwischen

demBischofund einemGemeinderatehinsichtlichderAusgabeneiner
Kirchenfabrik;

— — Original from
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dieGenehmigungzurBeisetzungvonBischöfenin ihrerKathedral=
kircheund von Pfarrern in ihrer Pfarrkirche;

die Ermächtigungzur Erhebung von Brückengeld,Fährgeld;
die Bezeichnungder Gewässer,welcheals schiff=oder flößbar

anzusehensind;
die Bildung und Zuständigkeitder Stier=undHengstschauämter,

das von ihnen zu beobachtendeVerfahren und diefür dieUntersuchung
zu entrichtendenGebühren;

dieGenehmigungvonVerträgen,durchwelcheHolzberechtigungen
gegenAbtretungvon Waldgrundstückenabgelöstwerden;

dieFestsetzungdesMeist=undMindestbetragsdes für denBesuch
der höherenSchulenzu erhebendenSchulgeldes.

*d Die Befugnis zum Erlassevon Geldstrafenund sonstigenVermögens=
strafenoderVermögensnachteilen,welchedurchgerichtlicheEntscheidung
oder im Verwaltungswegeverhängtsind, und die Befugnis zur Ge=
währungderRehabilitation;

die Befugnis zumErlaß oderzur UmwandlungwegenSchul=
versäumnisverhängterFreiheitsstrafen;

die Befugnis zum Erlassevon Steuern, Gebühren,Gefällen, zur
Niederschlagungvon Kassendefektenund fiskalischenForderungensowie
die Befugnis zur GenehmigungnachträglicherAnderung für den
Landesfiskusund für die BezirkeabgeschlossenerVerträge;

die Befugnis zur Bewilligung eines den Zeitraum von vier
Monaten übersteigendenStrafausschubsin den Fällen des § 488 der
Strafprozeßordnung.

3. Die Ernennungder PräsidentenderVereinezu gegenseitigerUnter=
stützung;

die Ernennungder Mitgliederder Spezialkommissionenfür die
Austrocknungvon Sümpfen und ähnlichenArbeiten von öffentlichem
Interesse

die Genehmigungder von den BischöfenvorgenommenenEr=
nennungenzu geistlichenAmternunddieGenehmigungderAbberufung
vonsolchenAmtern)

dieBestätigungderErnennungundderAbberufungprotestantischer
Pfarrer;

dieGenehmigungderWahlenderPräsidentenderprotestantischen
Konsistorien,die Ernennungder geistlichenInspektorender Kirche
AugsburgischerKonfessionund die Genehmigungder Wahlen der
weltlichenInspektoren;
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die Bestätigungder Ernennungund Wahlen zu Amtern des

israelitischenKultus;
dieEntscheidungüberdieBestellungeinesbeigeordnetenRabbiners

bei einemOberrabbiner.
Ist der Statthalter an der Ausübung der ihm übertragenenBefugnisse

verhindert,so sind in den vorbezeichnetenAngelegenheitenUnsereEntschließungen
einzuholen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den14.Mai 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4378.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf der 19. Brauerei=Maschinen=Ausstellungin Berlin 1914. Vom
1.Mai 1914.

. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Berlin stattfindende19. Brauerei=Maschinen=Ausstellung,ver=
bundenmit einer Gersten=und Hopfenausstellung.

Berlin, den1. Mai 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jongqubères.
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(Nr. 4379.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Bestimmungenzur Ausführungdes
Weingesetzes.Vom 21.Mai 1914.

D. Bundesrat hat in AbänderungderdurchBekanntmachungvom9. Juli 1909
(Reichs=Gesetzbl.S. 549) veröffentlichtenBestimmungenzur Ausführung desWein=
gesetzesbeschlossen,denAusführungsbestimmungenzu §9 10, 16 folgendenAbs. 2
hinzuzufügen:

Bei der Herstellung von dem Weine ähnlichenGetränken aus
Malzauszügen ist außerdemdie Verwendungvon Zuckerund Säuren
jederArt, ausgenommenTannin als Klärmittel,sowievonzuckerhaltigen
und säurehaltigenStoffen untersagt. Nur bei Getränken,die Dessert=
weinenähnlich sind und mehr als 10 Gramm Alkohol in 100 Kubik=
zentimeterFlüssigkeitenthalten,ist derZusatzvon Zuckergestattet;doch
darf das Gewicht desZuckersnicht mehr als das 1//6fachedesMalzes
betragen.Wasserdarf höchstensin demVerhältnis von zweiGewichts=
teilenWasserauf ein GewichtsteilMalz verwendetwerden)soweitder
Zusatz von Zucker zugelassenist, wird das Gewicht des Zuckersdem
desMalzes zugerechnet.

Berlin, den21.Mai 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

" Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

W 277:nr "6

Inhalt: Gesesz, betreffendstatistischeAufnahmen der Vorräte von Getreide und Erzengnissender Getreide=
müllerei. S. 129.

(Nr. 4380.) Gesetz,betreffendstatistischeAufnahmen der Vorräte von Getreide und Erzeug=
nissender Getreidemüllerei.Vom 20.Mai 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
StatistischeAufnahmen der Vorräte von Weizen (Dinkel und Spelz),

Roggen,Menggetreide(Mengkorn),Mischfrucht,Hafer, Gersteund Mais sowie
von Erzeugnissender Getreidemüllereifür menschlicheund tierischeErnährung
könnenfür denUmfangdesReichsvom Bundesratangeordnetwerden.

Die Aufnahmen können sich erstreckenauf die landwirtschaftlichenund
diejenigenUnternehmen,welchesolcheVorräte aus Anlaß ihres Handels- oder
Gewerbebetriebs in Gewahrsam haben sowie auf die Vorräte im Gewahrsam
von Kommunen, öffentlich-rechtlichenKörperschaftenund Verbänden. Aus—
genommensind die Vorräte im Gewahrsam von Behörden des Reichs oder
eines Bundesstaats.

82
AllgemeineAufnahmen nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 sind erstmaligin

zwei aufeinanderfolgendenJahren vorzunehmen.Später dürfendieseallgemeinen
Aufnahmen frühestensin jedemviertenauf die letztesolcheAufnahme folgenden
Jahre stattfinden.

Teilaufnahmen,die sichnichtauf die landwirtschaftlichen,sondernnur auf
die übrigen im § 1 Abs. 2 bezeichnetenUnternehmen,auf Kommunen, öffentlich=
Reichs-Gesetzbl.1914. 31

Ausgegebenzu Berlin den25.Mai 1914.
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rechtlicheKörperschaftenund Verbändeganz oderzumTeil erstrecken,könnenauch
in denzwischenzweiallgemeinenAufnahmen liegendenJahren angeordnetwerden.

83.
Der Bundesrat bestimmtden Tag der statistischenAufnahme und erläßt

die zur Ausführung des GesetzeserforderlichensonstigenVorschriften.

84.
Zum Zyweckeder statistischenAufnahmendürfen nur Fragen gestelltwerden,

die sichauf die vorhandenenVorräte beziehenoder die genaueBezeichnungdes
Betriebs und seineGröße betreffen. Jedes Eindringen in die Vermögens=und
Einkommensverhältnisseist ausgeschlossen.

85.
Die statistischenAufnahmen werden von den Landesregierungenbewirkt.

Die Lieferungder erforderlichenErhebungsmusterund die Verarbeitungdes Ur—
materialserfolgt,soweitdiesnichtvondenLandesregierungenübernommenwird,
von Reichs wegen. Die durch die Verarbeitung des Urmaterials erwachsenen
tatsächlichenKostenwerdendenBundesstaatennachBestimmung desBundesrats
vom Reichevergütet.

86.
Wer die auf Grund diesesGesetzesan ihn gerichtetenFragen wissentlich

wahrheitswidrigbeantwortetoderdiejenigenAngaben zumachenverweigert,welche
ihm nach diesemGesetzund den zu seinerAusführung erlassenenund bekannt
gemachtenVorschriftenobliegen,wird mit Geldstrafebis zu zweihundertMark
bestraft. Wer die Handlung begeht,nachdemer bereits bei einer früheren
statistischenAufnahme wegenwissentlichwahrheitswidrigerAngaben oder wegen
Verweigerungder ihm obliegendenAngabenrechtskräftigverurteiltwordenist,
wird mit Geldstrafebis zu fünfhundertMark bestraft.

Im Falle der Weigerung kann unbeschadetder strafrechtlichenAhndung
eineSchätzungderVorräte auf KostendesVerpflichtetendurch dieVerwaltungs=
behördenunter Zuziehung von Sachverständigenstattfinden. Die Beitreibung
der Kosten erfolgt im Verwaltungszwangsverfahrennach den landesrechtlichen
Bestimmungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den20.Mai 1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesecblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

-1 28.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Postscheckordnung.S. 131. — Bekanntmachung über die

Zuweisung von Versichertenan die Landkrankenkassengemäß § 236 Abs. 1 der Reichsversicherungs=
ordnung. S. 141.

— — —

(Nr. 4381.) Bekanntmachung,betreffenddie Postscheckordnung.Vom 22.Mai 1914.

A Grund des § 10 desPostscheckgesetzesvom 26. März 1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 85)wird nachstehende

Postschechordnung

I. Allgemeines.
1.

1. Der Antrag auf Eröffnung einesPostscheckkontosist an ein Postscheck=
amt oder an eine Postanstalt zu richten.

#u.Gesellschaften,Vereine, Genossenschaftenusw., die nicht im Registerder
Handelsfirmen,Vereine, Genossenschaftenusw. eingetragensind, habenmit dem
Antrag ihre Satzungvorzulegen.

. Jedes Postscheckamtführt eine Liste der Kontoinhaber. Die Post=
verwaltung veröffentlichtein Verzeichnisder Kontoinhaber.

I1v. Die Höhe des Guthabens einesKontos ist nicht beschränkt.Andert
sich das Guthaben, so wird der Kontoinhaber vom Postscheckamtdurch einen
Kontoauszugbenachrichtigt.

erlassen.

II. Einzahlungen.
EinzahlungendurchJahlkarte.

82.
1. Durch Zahlkartekönnenauf ein PostscheckkontoBeträgein beliebiger

Höhe eingezahltwerden.
Reichs· Gesetzbl.1914. 32

Ausgegebenzu Berlin den27. Mai 1914.
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m. Die Zahlkartenwerdenzum Preisevon 5 Pf. für je 10 Stück ver⸗
abfolgt. EinzelneZahlkarten werden am Schalter der Postanstalten an das
Publikum unentgeltlichabgegeben.

mi. Geschäftsblättermit anhängenderZahlkarte werden von den Post=
scheckämternzum Preise von 50 Pf. für je 50 Stück verabfolgt.

IV. Die Zahlkarten(u, in) könnenauch durchdie Privatindustrieher=
gestelltwerden; sie müssenin der Größe, Farbe und Stärke des Papiers sowie
im Vordruckemit den durchdie Post ausgegebenenZahlkartengenauüber=
einstimmen.

V. Die Zahlkartemuß entwederdurchDruck, mit der Schreibmaschine
usw. oder handschriftlichmit Tinte ausgefüllt werden. Der Betrag ist in der
Reichswährungeinzutragen. Die Marksummemuß in Hiffernund in Buchstaben
ausgedrücktsein. Auch der mit der Zahlkarte verbundeneEinlieferungscheinist
vom Einzahlerauszufüllen.

VI. Der Abschnitt der Zahlkarte dient zu Mitteilungen an den Konto=
inhaber.

vu. Nach Einzahlung des Betrags wird der Postvermerkauf dem Ein=
lieferungscheinevollzogen.

VIn. Der eingezahlteBetrag wird dem in der Jahlkarte angegebenen
Postscheckkontogutgeschrieben.Das PostscheckamtübersendetdemKontoinhaber
nach der Gutschrift den Abschnittder Zahlkarte.

X. Kann die Zahlkarte beim Postscheckamtnicht gutgeschriebenwerden,
weil ein Konto unterder in derZahlkarteangegebenenBezeichnungnichtgeführt
wird, oder weil der KontoinhaberwegenunzureichenderAdressenicht sicherer=
kennbar ist, so wird eineUnbestellbarkeitsmeldungerlassen,damit der Absender
die Angabender ZahlkarteberichtigeoderdieRückzahlungdesBetragsbeantrage.
Der Betrag wird dem AbsenderohneUnbestellbarkeitsmeldungzurückgezahlt,
wenn für den Empfänger beim Postscheckamtzwar ein Konto bestandenhatte,
diesesabererloschenist.

Für die Beförderung der Unbestellbarkeitsmeldungund der Antwort hat
derAbsender20 Pf. an die Aufgabe=Postanstaltzu zahlen.

X. Den Landbriefträgernkönnenauf ihrenBestellgängenZahlkartenbis
800 X zur Ablieferung an die Postanstalt übergebenwerden. Für das Ver=
fahren gilt die Postordnung vom 20. März 1900 8 29, wff. Für jede denr
LandbriefträgerübergebeneZahlkarte sind 5 Pf. im voraus zu zahlen.

xXI. Bei den PosthilfstellenkönnenZahlkarten bis 800 (X¾unter den in
der Postordnung§.29,vin für PostanweisungenangegebenenBedingungenzur
Weitergabean denLandbriefträgerniedergelegtwerden.

1Au. Der Absenderkann eine eingelieferteZahlkarte unter den Voraus=
setzungender Postordnung9 33 zurücknehmen,solangeder Betrag demKonto
des Empfängers nochnicht gutgeschriebenist.
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83.
TelegraphischeZahlkarten.

1. Zahlkartenbis 3 000 M könnenauf Antrag des AbsendersdemPost=
scheckamt,bei demdas Konto desEmpfängersgeführtwird, telegraphischüber=
mitteltwerden. Für die telegraphischenZahlkartengilt die Postordnung§21
sinngemäß.

u. Der Kontoinhaberwird durchdas Postscheckamtvon derGutschriftin
dergewöhnlichenWeise(§ 1,1V) benachrichtigt.Auf AntragdesAbsenderswird
der Kontoinhabervon der Aufgabe=Postanstalttelegraphischbenachrichtigt.

zm. Besonderefür den Empfänger bestimmteMitteilungen hat der Ab=
senderauf dem Abschnitteder Zahlkarteniederzuschreiben;sie werdendurchdas
Zahlkarten=Telegrammdem Postscheckamtmitgeteiltund von diesemin der ge=
wöhnlichenWeise(§ 1,1V)an denEmpfängerweitergegeben.Hat derAbsender
die telegraphischeBenachrichtigungdes Empfängers gewünscht,so werden die
Mitteilungenin das Benachrichtigungs=Telegrammaufgenommen.

IV. An Gebührenwerdenerhoben:
1. dieZahlkartengebühr,
2. dieTelegrammgebührfür dasZahlkarten=undzutreffendenfallsfür das
besondereBenachrichtigungs=Telegramm,

3. außerdemzutreffendenfallsdas Porto, das Eilbestellgeldund die Ein=
schreibgebührfür die BeförderungderTelegrammevon der Aufgabe=
Postanstalt zur nächstenTelegraphenanstalt.

Die Gebühr zu 1 wird vom Konto desEmpfängersabgebucht,die Ge=
bührenzu 2 und 3 sindvom Absenderzu entrichten.

84.
Uberweisungvon Postanweisungenund von Beträgen,diedurchPostauftragoderNachnahme

eingezogenworden sind.

1. Der Kontoinhaber kann bei der Postanstalt, durch die er seinePost=
sendungenerhält, beantragen,daß diefür ihn eingehendenPostanweisungenseinem
Postscheckkontogutgeschriebenwerden.

u. Auf einensolchenAntrag hin fertigtdie PostanstaltüberdenGesamt=
betragderfür denKontoinhabergleichzeitigvorliegendenPostanweisungentäglich
eine Zahlkarte. Die Abschnitteder Postanweisungenstellt die Postanstalt dem
Kontoinhabergebührenfreizu.

im. Die für einenKontoinhaberdurch Postauftrag eingezogenenBeträge
werden seinem Postscheckkontomit Zahlkarte überwiesen, wenn er Postauf=
träge mit anhängenderZahlkartebenutzt. Die Jahlkarte ist von ihm auszufüllen.

IV. Die für einenKontoinhaberdurchNachnahmeeingezogenenBeträge
werdenseinemPostscheckkontomit Zahlkarteüberwiesen,wenner derSendung
eine ausgefüllteZahlkarte beigefügthat. Bei Paketen oder Karten mit Nach=
nahmehat der KontoinhaberNachnahme=Paketkartenund Nachnahmekartenmit
Meiche·Gesehbl.1914. 33
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anhängenderZahlkartezu benutzen.Bei Nachnahmepaketenist auf demPaket
in der Aufschriftunmittelbarunter derAngabedesNachnahmebetragszu ver=
merken:

»ZahlkarteP. Sch. A. (Ort).. .. . . ... KontoNr. . . . ... N........
inM...-.... «

Bei Briefen usw.mit Nachnahmehat der KontoinhaberblaueNachnahme=
Zahlkarten(mit Klebeleiste)zu verwenden.Unmittelbarunter der Angabedes
Nachnahmebetragsist auf diesenSendungen zu vermerken:

„Zahlkarte P. Sch. A. (Ort)y Kontd dft. N.
in B. «

v. Die Postaufträgezur Geldeinziehunguͤnd zum Postprotestmit an—
hängenderZahlkarte, die Nachnahme-Paketkartenund die Nachnahmekartenmit
anhängenderZahlkarte sowie die blauen Nachnahme-Zahlkartenwerdenvon den
Postscheckämternzum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück an die Kontoinhaber
verabfolgt.

vI. Die Vordrucke (V) könnenauch durch die Privatindustrie hergestellt
werden; sie müssenin der Größe, Farbe und Stärke des Papiers sowie im
Aufdruckemit den amtlichengenauübereinstimmen

vIl. Das Postscheckamtübersendetdem Kontoinhaber nach der Gutschrift
des Betrags den Abschnittder Zahlkarte.

85.
Aberweisungenvon einem anderenPostscheckkonto.

1. Die für Kontoinhabervon anderenKontoinhabernüberwiesenenBeträge
werdendemKonto desEmpfängersgutgeschrieben.

u. Das PostscheckamtübersendetdemKontoinhabernach derGutschrift die
Abschnitteder Uberweisungen(§ 7) uu) und die Gutschriftzettelfür Sammel=
überweisungen(§ 7) 1V).

III. Auszahlungen.
86.

Allgemeines.
1. Zu Aberweisungenund Schecksdürfen nur die vom Postscheckamt

bezogenenVordruckebenutztwerden.
u. Der Kontoinhaberist verpflichtet,dieVordruckezuUberweisungenund

Scheckssorgfältig und sicheraufzubewahren. Er trägt alle Nachteile,die aus.
demVerlust oder dem sonstigenAbhandenkommensowieaus der mißbräuchlichen
Benutzung der Vordrucke entstehen,wenn er nicht das Postscheckamtvon dem
Verlust usw. so zeitigbenachrichtigthat, daß dieUberweisungoderZahlung an
einenUnberechtigtennoch verhindertwerdenkann) auch hat er in solchemFalle
die ihm vom PostscheckamtmitgeteiltenSicherheitsmaßnahmenzu beachten.
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. Die UnterschriftenderPersonen,diezur AusstellungvonUberweisungen
und Schecks berechtigtsein sollen, hat der Kontoinhaber dem Postscheckamt
—zweifach — durchUnterschriftsblattmitzuteilen,damit die Unterschriftenauf
den beim PostscheckamteingehendenUberweisungenund Schecksauf ihre Echt=
beit geprüftwerdenkönnen. Die vom Kontoinhaberzur Unterzeichnungvon
Uberweisungenund SchecksermächtigtenPersonen sind auch zur Bestellung von
lberweisungs=und Scheckheftenberechtigt,wenn der Kontoinhaber nicht aus=
drücklichim UnterschriftsblattediesePersonen oder einzelnevon ihnendavonaus=
genommenhat.

tV. Die dem PostscheckamtmitgeteiltenUnterschriftengelten so lange, bis
derKontoinhaberdiesemAmte das Erlöschender Vertretungsbefugnisschriftlich
mitgeteilthat.

v. Die Uberweisungenund Schecksmüssenentwederdurch Druck, mit
derSchreibmaschineusw. oder handschriftlichmit Tinte ausgefüllt werden. Der
Betrag ist in derReichswährungeinzutragen. Die Marksummemuß in iffern
und in Buchstabenausgedrücktsein.

VI. Uber die durchUberweisungoderScheckgegebenenAufträgeerteilen
die Postscheckämterden Kontoinhabernauf Wunsch Einlieferungsbescheinigungen,
aus denenNameundWohnortdesEmpfängersersichtlichsind. Vordruckefür
dieseLastschriftzettelwerdenvon denPostscheckämternin Blockszu 100 Stück
für 20 Pf. abgegeben.Durch die Privatindustrie hergestellteVordruckemüssen
mit denamtlichengenauübereinstimmen.Die KontoinhaberhabendieseLast=
schriftzettelauszufüllenund mit derlberweisungoderdemScheckan das Post=
scheckamtzu senden.

∆.
Uberweisungenauf ein anderesPostscheckkonto.

1. Die VordruckezuUberweisungenwerdendenKontoinhabernvomPost=
scheckamtunentgeltlichgeliefert.

u. Die Uberweisungenkönnenauf jedenbeliebigenBetrag innerhalbdes
verfügbarenGuthabens ausgestelltwerden.

zm. Der AbschnittderUberweisungdient zu Mitteilungenan denGut=
schriftempfänger.

IV. Aufträgefür mehrereEmpfängerkönnenin einerUberweisung(Sammel=
überweisung)zusammengefaßtwerden. In der Uberweisungist in diesemFalle
an der für dieAngabe desGutschriftempfängersvorgesehenenStelle derVermerk
„laut Anlage=niederzuschreiben.

Den SammelüberweisungenkönnenbesondereZettel für Mitteilungen (Gut=
schriftzettel)beigefügtwerden. Vordruckehierfür werdenvon denPostscheckämtern
in Blocks zu 100 Stück für 15 P. abgegeben.Durch die Privatindustrie her=
gestellteVordruckemüssenmit den amtlichengenau übereinstimmen.

V. Kontoinhaber,die die Beiträgefür die Angestelltenversicherungdurch
Uberweisungentrichten,habendenUberweisungenbei derUbersendungan das

33“

Oriqinal from
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY



— 126 —

PostscheckamtbesondereGutschriftzettelbeizufügen.Die Gutschriftzettelwerdenin
Blocks zu 50 Stück für 10 Pf. von den Postscheckämternabgegeben.Durch
die Privatindustrie hergestellteVordruckemüssenmit den amtlichengenau über=
einstimmen.

VI. Der AusstellereinerUberweisungkann beantragen,daß das Post=
scheckamt,bei dem seinKonto geführt wird, denGutschriftempfängerunmittelbar
benachrichtigt.Die Benachrichtigunggeschieht

a) durch Telegramm,
wenn das Konto des Gutschriftempfängersbei demselbenPostscheckamtge=
führtwird,

b) durch Brief oder durch Telegramm,
wenndas Konto desGutschriftempfängersbei einemanderenPostscheckamtge=
führt wird.

Der Abschnittder Uberweisungwird bei schriftlicherBenachrichtigungdem
Benachrichtigungschreibenbeigefügt. Bei telegraphischerBenachrichtigungerhält
der EmpfängerdenAbschnittin der gewöhnlichenWeise(§ 1,1V) durch das
Postscheckamt,das sein Konto führt; auf dem AbschnitteniedergeschriebeneMit=
teilungenwerdenin das Benachrichtigungs=Telegrammaufgenommen.

An Gebührenwerdenvom Aussteller durch Abbuchungvon seinem
Konto erhoben:

bei schriftlicherBenachrichtigung20 Pf.,
bei telegraphischerBenachrichtigungdie Telegrammgebühr.

vn. Der Aussteller hat die Uberweisungan das Postscheckamtzu senden,
bei demseinKonto geführtwird.

v. Der KontoinhaberkanneineUberweisungzurücknehmen,solangeder
Betrag auf demKonto des Empfängersnochnicht gutgeschriebenwordenist.

§S.
TelegraphischeUberweisungen.

1. Uberweisungenbis 3 000 /X könnenaufAntrag desAusstellerseinem
bei einemanderenPostscheckamtgeführtenKonto telegraphischübermitteltwerden.

n. Der Gutschriftempfängerwird durch das Postscheckamt,bei dem sein
Konto geführtwird, von der Gutschriftin der gewöhnlichenWeise(&1,10)be=
nachrichtigt.

m. Der AusstellereinertelegraphischenUberweisungkannauchbeantragen,
daß dasPostscheckamt,bei demseinKontogeführtwird, denGutschriftempfänger
schriftlichodertelegraphischbenachrichtigt(§7)V)).

V. Die auf demAbschnittederÜberweisungvom Auftraggebernieder=
geschriebenenbesonderenMitteilungenwerdendurchdasUberweisungs=Telegramm
demBestimmungsPostscheckamtund von diesemin dergewöhnlichenWeise(§1, #)
durch einenGutschriftzetteldemEmpfängerübermittelt(u). War schriftlicheoder
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telegraphischeBenachrichtigungdes Empfängers verlangt n), so werden die
Mitteilungen in die schriftlicheoder telegraphischeBenachrichtigungaufgenommen.

Vv.An Gebührenwerdenvom AusstellerdurchAbbuchungvon seinem
Konto erhoben:

1. dieÜberweisungsgebühr,
2. die Telegrammgebührfür das Ulberweisungs=Telegrammund ein=
tretendenfalls

3. bei schriftlicherBenachrichtigung20 Pf.,
bei telegraphischerBenachrichtigungdie Telegrammgebühr.

9.
AuszahlungendurchScheck.

1. Die VordruckezuScheckswerdendenKontoinhabernvomPostscheckamt
in Heftenvon 50 Stück für 50 Pf. geliefert.

ßu.Der HochstbetrageinesSchecksist 20 000M.
Von der am linkenRande desSchecksbefindlichenZahlenreihehat der

Aussteller vor der Ausgabe des Schecksdie Zahlen, die denBetrag des Schecks
übersteigen,mit Tinte durchzustreichen.Ist dies versehentlichunterblieben,so
befindetdas Postscheckamtdarüber, ob der Scheckeinzulösenist.

z'm.Der AbschnittdesSchecksdientzu Mitteilungenan denEmpfänger.
tV. Mit einemScheckkannAuftragzuBarzahlungenanmehrereEmpfänger

erteilt werden(Sammelscheckh).Im Scheckist in diesemFalle an der für die
AngabedesEmpfängersvorgesehenenStelle derVermerk laut Anlages nieder=
zuschreiben.

V. Der Scheckist binnenzehnTagennachderAusstellungbeidemPost=
scheckamtzur Einlösung vorzulegen. Wird ein Schecknach Ablauf dieserFrist
vorgelegt, so befindetdas Postscheckamtdarüber, ob der Scheckeinzulösenist.

Der Kontoinhaberkann einenvon ihm an das Postscheckamtgesandten
Scheck,in demderName desEmpfängersangegebenist, zurlicknehmen,solange
die Zahlungsanweisungdem Empfänger noch nicht zugestelltist. Die für die
Benachrichtigungder Bestimmungs=PostanstalterwachsendenGebühren werden
vom Konto abgebucht.

VI. Schecksmit Indossamentwerdennichteingelöst.
VIIl. Ist im ScheckderEmpfänger genannt,so wird diePostanstalt vom

PostscheckamtdurchZahlungsanweisungbeauftragt,denBetrag an denEmpfänger
zu zahlen.

vm. Hat der im ScheckgenannteEmpfänger selbstein Konto bei dem=
selbenodereinemanderenPostscheckamt,und soll derBetrag diesemKonto gut=
geschriebenwerden,so sind im Schecknebendem Namen des Empfängers auch
die Nummer seinesKontos und das Postscheckamt,bei dem es geführt wird,
anzugeben.
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1x. Die ZahlungsanweisungennebstdenBeträgenwerdendemEmpfänger,
wenn keineAbholung im Sinne der PostordnungH42 stattfindet,ins Haus
bestellt

im Ortsbestellbezirke biss bis 3 000A,
»Landbestellbezirke.. . . . . . . ... 800.

Lautet die Zahlungsanweisung auf einen höherenBetrag, so wird nur
die Zahlungsanweisungbestellt. Der Betrag ist in diesemFalle bei der Post=
anstalt auf Grund der Zahlungsanweisung abzuholen. Für eine Zahlungs=
anweisungmit demBetragewird

Se19u çt——Rms= 5P.,
ier 1 18K PK S“ 4.e 10

Bestellgelderhoben.
X. Der Aussteller des Scheckskann die Bestellgebührfür Zahlungsan=

weisungen(x) im voraus entrichten. In diesemFalle hat er auf der Rück=
seitedesSchecks— am oberenRande über demVordruck=Adressefür diePost=
beförderung=— denVermerkBestellgeldfrei niederzuschreibenund rechtsda=
nebendie Freimarkezu kleben. Bei SammelschecksCV) ist der Vermerk in der
Anlage nebendenBeträgen zu machen,die bestellgeldfreiausgezahltwerden
sollen; die Marken sind hier so beizufügen,daß sie beim Postscheckamtabge=
nommenund auf die Zahlungsanweisunggeklebtwerdenkönnen. Die voraus=
bezahlteBestellgebührwird nicht erstattet,wenn dieZahlungsanweisungam Be=
stimmungsortabgeholtwird, oderwennsieunbestellbarist.

XxI.Die in der Postordnung9§39 und 41 bis 45 für Postanweisungen
erlassenenVorschriftenüber

die Bestellung,
die Aushändigungvon postlagerndenPostanweisungen,
die Abholung,
dieAushändigungderBeträgenachBehändigungderPostanweisungen,
die NachsendungderPostanweisungensowiedieBehandlungunbestell=
barerPostanweisungenam Bestimmungsorte

geltensinngemäßfür die Zahlungsanweisungen.
Xll. Scheckbeträgebis 3 000& könnendemEmpfängerdurchtelegraphische

Zahlungsanweisungübermitteltwerden. Für die telegraphischenJahlungsan=
weisungengilt die Postordnung § 21 sinngemäß. Hat der Scheckausstellerdie
telegraphischeUbermittelungbeantragt,so wird derBetrag desSchecksdem
Empfängerunverkürztüberwiesen;außerdiesemBetragewird die Telegramm=
gebühr und zutreffendenfallsdas Eilbestellgeld für die Bestellung an den
EmpfängervomKonto abgebucht.Hat dagegenderEmpfängerdietelegraphische
Übermittelungbeantragt,so wird derBetrag desSchecksum die Telegramm=
gebührgekürzt.
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x111.DerBetrageinesScheckskanndemEmpfängerdurchbesonderen
Boten zugestelltwerden(Eilbestellung).Für dasVerfahrengilt diePostordnung
§ 22 sinngemäß.Auf der Rückseitedes Schecks— am oberenRande über
dem Vordruck Adresse für die Postbeförderung=— ist der VermerkDurch
Eilboten= niederzuschreiben.Will der Scheckausstellerdas Eilbestellgeldtragen,
so hat er dieWorte „Bote bezahltehinzuzufügen.Vom Konto werdendann
derBetrag desSchecksund das Eilbestellgeldabgebucht.

1XIVv.Wohnt der im ScheckbezeichneteEmpfängerim Auslande,so wird
ihm der Betrag durch Postanweisungoder Wertbrief übersandt. Vom Konto
desScheckausstellerswerdenderBetrag desSchecksund das Porto für die
PostanweisungoderdenWertbriefabgebucht.

XV. Der Inhaber einesSchecks,in dem kein Jahlungsempfängeran=
gegebenist, kann

A. den Scheckbei derKasse desPostscheckamts,das das Konto des
Scheckausstellersführt, zur Einlösung vorlegen,
oderverlangen,

B. daß derBetrag einemPostscheckkontogutgeschrieben,
oder

C. daß derBetrag desSchecksdurcheinePostanstaltbar gezahltwerde.
Im Falle „C geschiehtdies
a) durchZahlungsanweisung,wennderEmpfängerim Inlande wohnt,
b) durchPostanweisungoderWertbrief,wennder Empfängerim
Auslandewohnt.

Im Falle zub wird derBetrag desSchecksum dasPorto für diePost=
anweisungoderdenWertbriefgekürzt. Für die UberweisungdesGeldesdurch
telegraphischeZahlungsanweisunggeltendie VorschriftenunterXu sinngemäß.

IV. Entrichtung der Gebühren.

&10.
1. Die Gebühren(Postscheckgesetz§ 5) und die Preise für Vordruckewerden

vom Konto desJahlungspflichtigenabgebucht.
u. Der Preis für unbrauchbargewordeneVordrucke(0)wird nicht erstattet.

im. Für LaufschreibenwegenSendungen desPostscheckverkehrs(Zahlkarten,
Uberweisungen,Schecks)wird die in der Postordnung§ 47 festgesetzteGebühr
erhoben.
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V. Portovergünstigung.

/ 11.
1. Die Umschlägefür die VersendungderBriefe derKontoinhaberan die

Postscheckämter(Postscheckgesetz§ 6) werdenvon denPostscheckämternzumPreise
von 5 Pf. für je 10 Stück an dieKontoinhaberverabfolgt.

un. Die Umschlägekönnenauch durchdiePrivatindustriehergestelltwerden;
sie müssenin der Größe und Farbe des Papiers sowie im Vordruckemit den
amtlichengenau übereinstimmen.

VI. Anderungen in den Verhältnissen eines Kontoinhabers.

12.
1.Anderungenin den rechtlichenVerhältnisseneinesKontoinhabers,die

fürsein Konto von Bedeutung sind, müssendem zuständigenPostscheckamtmit=
geteiltund durchVorlegungöffentlicherUrkundennachgewiesenwerden. Unter=
bleibt dieseMitteilung, so hat die Postverwaltung den etwa aus derUnkenntnis
der eingetretenenAnderungenentstehendenSchaden nicht zu vertreten.

n. Stirbt ein Kontoinhaber,so kann das Konto auf Antrag bis zu
6 Monaten— vom Tode desKontoinhabersab — weitergeführtwerden.Zur
Stellung des Antrags sind die Erben berechtigt,die sichdurchVorlegung des
Testaments,der gerichtlichenErbbescheinigungusw. ausweisenmüssen. Ist ein
Testamentsvollstrecker,ein Nachlaßpflegeroder Nachlaßverwalterernanntworden,
so ist dieserzur Weiterführung des Kontos berechtigt. Auch kann ein Konto=
inhabereinePerson odermehrerezur WeiterführungdesKontos nachseinem
Todebevollmächtigen.

u. Beträge, die beimPostscheckamtunter derAufschrift desVerstorbenen
eingehen,sinddemKonto gutzuschreiben,solangees nichtaufgehobenist.

IV. Die von demVerstorbenenbeimPostscheckamtniedergelegtenUnter=
schriften(§ 6, u und 17V)verlieren ihre Gültigkeit, sobald der Tod des Konto==
inhabers demPostscheckamtbekanntwird; bei WeiterführungdesKontos können
siejedochvon denErbenodervon denzurWeiterführungberechtigtenPersonen
wiederin Kraft gesetztwerden. Die Unterschriftender bei LebzeitendesKonto=
inhaberszur WeiterführungdesKontos nachdemTode bevollmächtigtenPer=
sonen(u) bleibengültig,wennsienichtvon denErbenwiderrufenwerden.Der
Widerruf stehtjedemeinzelnenErben zu.

V. Wird ein Antrag auf Weiterführung des Kontos von den dazu Be=
rechtigtennicht gestelltund bestehtauch keineVollmacht zur Weiterführungdes
Kontos, so wird es geschlossen.
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VI. Die BeträgedernachdemErlöscheneinesKontos nocheingehenden
EinzahlungenwerdendenEinzahlernzurückgezahlt.

VII. Anderung der Postscheckordnung.

13.
Werden die Vorschriften der Postscheckordnunggeändert, so gelten die

neuen Vorschriftenauch für die bereitsbestehendenPostscheckkonten.

VIII. Inkrafttreten.

8 14.
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1914 in Kraft.
Berlin, den22. Mai 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

(Nr. 4382.) Bekanntmachungüber die Juweisung von Versichertenandie Landkrankenkassen
gemäß § 236 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung.Vom 23. Mai 1914.

A## Grundvon§236 Abs.1 derReichsversicherungsordnunghatderBundesrat
bestimmt,daß

Angestellteim Sinne des §9165 Abs. 1 Nr. 2) die häuslicheDienste
verrichten,

Lehrerund Erzieher,
sofern sie in die häusliche Gemeinschaftdes Dienstberechtigtenaufgenommen
sind, Mitglieder der Landkrankenkassensind.

DieseBestimmungtritt mit dem1. Januar 1915 in Kraft.
Berlin, den23.Mai 1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

i 2
Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1914. S. 143.

— Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Haushaltsetats für die Schutzgebieteauf das Rechnungs=
jahr 1914. S. 167.

(Nr. 4383.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Reichshaushaltsetatsfür das Rechnungs=
jahr 1914. Vom 27.Mai 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushaltsetatfür das

Rechnungsjahrvom 1. April 1914 bis 31. März 1915 wird in Einnahme und
Ausgabeauf 3497930350Mark festgestellt,und zwar: 5

im ordentlichen Etat
auf 3405178 350Mark an Einnahmen,
auf 2 668740 013 Mark an fortdauerndenund
auf 736438337Mark an einmaligenAusgaben,

im außerordentlichen Etat
auf 92752000 Mark an Einnahmen und
auf 92752000 Mark an Ausgaben.

&#2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendie Summe von 17747160 Mark im WegedesKredits
flüssig zu machen.

Der Reichskanzlerwird fernerermächtigt,die zurTilgungderReichsschuld
bestimmtenMittel zumAnkaufvonSchuldverschreibungenzuverwenden.Soweit
es sichhierbeium die im Kapitel 3 der Einnahmen des außerordentlichenEtats
Reichs=Gesetzbl.1914. 34

Ausgegebenzu Berlin den30.Mai 1914.
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ausgebrachtenBeträge von insgesamt68 883 399 Mark handelt, erhöht sichdie
im Abs. 1 bezeichneteKreditfsummeum die für diese Ankäufe verwendeten
Beträge.

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf,jedochnicht über
den Betrag von sechshundertMillionen Mark hinaus, Schatzanweisungen
auszugeben.

84.
Die Matrikularbeiträgeund die ordentlichenEinnahmenaus der eigenen

Wirtschaft des Reichs im Rechnungsjahr1914 sowie— mit Zustimmung der
KönigreicheBayern und Württembergund desGroßherzogtumsBaden—ein
denSollbetragderUberweisungenübersteigenderErtragderBranntweinsteuersind,
soweitsienachderRechnungdesJahres denBedarf desReichsübersteigen,zur
Deckung der nach den Anleihegrundsätzenkünftig auf den ordentlichenEtat zu
übernehmendengemeinschaftlichenAusgabendesaußerordentlichenEtats oderzur
Tilgung derjenigenAnleihezu verwenden,auf welchediegestundetenMatrikular=
beiträgeaus denRechnungsjahren1906 bis 1908 sowiedie Fehlbeträgein der
eigenenWirtschaft des Reichs aus den Rechnungsjahren1907 und 1908 über=
nommenworden sind.

Ein gegendas Etatssoll derUberweisungensichergebenderMinderertrag
derBranntweinsteuerfällt demReichezur Last.

85.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungsetatfür das

—

—

—

. —

und der als dritte Anlage beigefügteBesoldungsetatfür das Direktorium der

62720 Mark festgestellt.
86.

DiejenigenStellen des Landheers,der Marine und des Reichsmilitär=
gerichts,welcheunter A 1 bis 8 des durchdas Gesetz,betreffenddenServistarif
und die Klasseneinteilungder Orte, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 272)
festgestelltenServistarifs fallen, sind aus der viertenAnlage ersichtlich.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den27. Mai 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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Erste Anlage zum Etatsgesetze.

Reichshaushaltsetat
für das Rechnungsjahr

1914.

34“
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Betrag
5 für das
S Einnahmen. Rechnungs⸗

8 jahr 1914.
Mark.

A. OrdentlicherEtat.

I. Einnahmen.

1. 1/11. 1. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 881286500

2.141 ll. Reichsbruchee:. # 13885000

3. 1/6. III. Reichs-Eisenbahnverwaltung .. . . . . . . . . . . . . . .. 162 246 000

4. Nichts.
u. 5.

IV. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen.
6.1X4.Reichstag........................................ 17100
6a.1.ReichskanzlerundReichskanzlei......................·. 1122
17. 1½•. AuswaͤrtigesAmmmß 1 335920
#. 11 d-DRachenrtdesInnertt.iz. 26287005

VerwaltungdesReichsheers:
9. 1/5. Einnahmen für die Gemeinschaftohne Bayern:

Vreußenuss.. .tu1 13295480Mark
Sen. 880256
Württenibern. 587395 "

14463!131
9a. 1/5.Einnahmen für die Gesamtgemeinschaft:

Preußenffff.... ..... 6260 116Mark
Sachsen t# sssrtts: 650 „
Württembernn.. —

— 6 260 766
Seitte 48 665 044



Betrag
—: für das
— Einnahmen. Rechnungs⸗

5 jahr1914.
Mark.

Abertrag . ... 48 665 044
hp. 1. HReichsmilitärgericctt y-- 394
10. 1/9.Verwaltung derKaiserlichenMarin 1 094367
11.1/3. Reichs=Justizverwaltn.....—“=— 1407 318
12] 1/4. Reichsschabnttt 1 825 16.4
12#. 1 [MReichs=Kols#lriclit. 1 465299
13: Reichd⸗Eisenbahnamntt 4200
14. 1/8. Reichsfehllit.———= 27487 018
158.|) 1. Mechnngsbb.—·= 1426
16. AlgemeinerPensionssoneez . . . . ... 10776

SummeIV. 4 81 961006

V. Allgemeine Finanzverwaltung.

17. 1/17. JZölle,Steuernund Gebühren.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1 681282900
18. 14. Ausgleichungsbeträgefür Jölle, Steuernund Gebühren 33535559
ISa. Aus demWehrbeitragege 393820871
19. 12. AndereAnsgleichungsbetre... . . 18775228
. 12 TBeönntwesttt.##sntzus zr=) 18271.000
211. 18.Sonstiases ozss. 68 173492
22. 1/26. JMatrikularbeiträge.. . . . . . . . . . . . . . . .. 245958224 Mark

HiervonabdieUberweisungenaus
dem ErtragederBranntweinsteuer(val.
Kapitel89 derfortdauerndenAusgaben)
uit. #s ........ 194017430p

Bleiben....

SummeV....

Diqitized by,Oo gle

5194°0794
2265799844

35
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Betrag
S für das
1 Ausgaben. Rechnungs=
2 5 jahr 1914.

Mark.

II. Ausgaben.

a. FortdauerndeAusgaben.
5d I. Bundesrat.

Die erforderlichenAusgabenwerdenaus den unterKapitel 7 aus=
gesetztenFonds mitbestritten.

2.1|19. W Rechsttigggg.—e# 2269850
3.1 III. Reichshanzler und Reichskanzlll . . .. 324290

IV. Auswärtiges Amt.
4 111712.1., ärcWigesast—4M———— —. 3328560
5. 1710. Gesandtschaftenund Konsulate .. . . . . . .. 12276300

124. Allgemene Fonds 4975 007
Summe .. . . 20579 867

V. Reichsamt des Innern.
7. 112 ReichsamtdesInnern 2 112448
2834 1½4. AMemeine Fonds 79 539 399
76 .Bcs= Ksfaiettttttt 73 900
ve. 1|3. Bundesamt für das Heimatwesen . .. 47190
74. 18. Schiffsvermessunggameßß 99 360
7e. 15. Ausführina desKaligeseteet:: . . . . .. 7 691 600
8. EntscheidendeDisziplinarbehörpden . . . . . 11500
9. 1/3. JBehördenfür dieUntersuchungvon Seeunfällen 37500
10.1-7.StatistischesAmt...·................................ 2794763
11. 1/6.|Normal=Eichungskommissiiooonn: . . . . . . .. 315 840
123.16- Gesundheitsamßâßâe 9]Ü 923 843
12a. 1/6.Biologische Anstalt für Land=und Forstwirtschaft 302 558
13.1J7.Patentamt.........·................................ 5 613363
13381,1/10. [Reichsversicherumgennt. 2 671 251
135. 1/8.Physikalisch=TechnischeReichsanstalt . . . . . . .. 701 968
13.9 Ganalanitittn gg g 4298 798
13d. 1/8. JAufsichtsamtfür Privatversicherng ... 599 093

Summe V . . . .

Original from
PRINCETON UNIVERSITY

107 834 374



Uberhaupt
Preußen Sachsen.Württem== für das

=— Ausgaben. usw. berg. Rechnungs=
mr jahr 1914.

Mark. Mark. Mark. Mark.

VI. Verwaltung des
Reichsheers.

14. 1/12.Kriegsministerinm . . . .. 37688800529 42)2929895591289
15. 1/5. Militärkassenwesen 441967 82585 53785 578337
16. 1/10.|Militärintendanturen 5087988 5260355232 82200 846 843
17. 1/5. Militärseelsorge .. . . . . . . . . .. 1479165 113205 362751 1628645

18. 1/5.Militärjustizverwaltung 2475441441i
19. 1/3.|HöhereTruppenbefehlshaber 3986000)340 9972 504 096
20. 1/2. Gouverneure, Kommandanten

und Platzmajiore . .. 691 011 20 784 11 674 723 469
21. 1/6. Adjutanturoffiziereussw. 2269 592152565150 9462635 796
22. 1/18.|Generalstabund Landesvermes=

sungswesen 4579963333959334 20
23. 1/3.| Ingenieur=und Pionieroffiziere 297170 65 1761 3224 197
24. 1/26.Geldverpflegungder Truppen. 198458952|19 329287,0924786227 713025
25. 1/7. Daturalverpflegunng 20751174320611 17610044 156 238 167075
26. 1/11.|BekleidungundAusrüstungder

Truppen 48303914447362
27. 1/22.Garnisonverwaltungs=undSer=

viswesen 67681733544 8052666 050/76 892588
28. 1/5. Militärbauwesen 24733S2442% 1
29. 1/18.Militärmedizinalwesen 15“.527122565233942787 986633
20. 1/6. VerwaltungderTraindepotsuspv.]S2 3 121 69
31. 1/2. Ersatz- und Reservemannschaf=

en .3 64645999334902175 1944 6974 695
32.1/6. Pferdebeschaffng 208546844%% 4

Seite. . 597139670|59003575|28379811684 981226

35“



Uberhaupt
» PreußenSachsenWiirttem-fürdas

— Ausgaben. usw. berg.Rechnungs=
0 5 jahr 1914.

Mark. Mark Mark. Mark.

Übertrag 597139670/59 003575128837981684 981226

33. 1/3. |Verwaltungder Remontedepot92 1804751 5894262
34. 1/3. Reise=und Umzugsgebührnisse,

Vorspann=undTransportkosten19817672 137753934
35. 1/62.Militär=Erziehungs=und Bil=

dungsween .. 99313188847290 10909387701
36. 1/6.]Militärgefängniswesen 659470 64806 34787 759063
37. 1/16. Trtillerie undWaffenwesen! 807558 6456 572292682781 190957
38. 1/7. TechnischeInstitute ... 2722760 238784 187 4636
39. 1.20.|Festungen,Ingenieur=,Pionier=

und Verkehrswesen 28 3360731747700328 1599 30 411932

40. Wohnungsgeldzuschüsse 18631304705 505
41. 17. Unterstützunien . .. 2219879 224996 98425 2543 300

42. Zuschußzur Militärwitwenkass 188500 1000 19 530 344, 0
43. 1/10.|VerschiedeneAusgaben 3974313 205 921 49988230217

Summe Kapitel 14 bis 43.763142 259372 9392304 42670 9735
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Betrag
E für das
2 Ausgaben. Rechnungs=

5 jahr 1914.
Mark.

4 1UV Reichsmilitrericbt . . . . . . . .. 537415

VII. Verwaltung der Kaiserlichen Marine.

45. 1/15.Reichs=Marineamtund Marinekabinntt. 2 544233
46 15Admiralstab derMaxine 333388
" 15.Sees#e und Observatorin 222 490853
14. 189. Iteidantrrn .....—— 954710

M fe—— 234619
50. 1/3. Seelsorgeund Garnisonschulwesen . .. 245941
51. 1/36.GeldverpflegungderMarineteilill . . . . . . .. 51829067
. 18. S#usiesstheihmmmd.———— 66 607220
5 12. Natriraberplegstssszszszzs.. ————— 4 807904
.1Begesetsssssitlmm 872973
5 15 Garnisonverwaltung 1 833766
Sbaen817.nisenbaese...rsts.= 1 092349
56. 1/3.Servis, Mietentschädigung,Wohnungsgeldzuschs. 4757 653
*' 49 Samitatswesen 4 063011
58. 1/4. Reise=,Marsch=und Frachtkossen 5129 000
59.1.1/11Bisdrsgseee..sttennte 802377
60. 1/8.. Instandhaltungder Flotte und derWersften 41 920065

Seite 188 519 129

Digitizedby COeorgle

36



Betrag
für das

Ausgaben. Rechnungs=
5 jahr1914.

Mark.

Ubertrag 188 519129
61. 1/23.] Waffenwesenund Befestigienen . . . .. 26 678 105
62. 1/4. Kassen=undRechnungswesen . .. 11 146
63.| 1/11. Ksten=umdVermessungswmesen . . . ... 1 059300
64. 1|18, Perschiedeneisgabhrree...== 2928243

Summe Marineverwaltung 220700 923

Hierzu:
64#a 1/6.Zentralverwaltung für das SchutzgebietKiautsch: 160 574

SummeVII 220 86#497

VIII. Reichs=Zustizverwaltung.

5#S.112. Rechs=IJnftetttttttt.. 470 675
66.1]148. Rchsgeriicbt..ts 2 334 370

SummeVIII 2805045

IX. Reichsschatzamt.

67 118Reichsschahanmt 1 050 356
68.110. Mlgen#ei Fondtttttttt...““—·P= 45 956408
68a. 1/11. UnmittelbareAusgabendesReichsfür dieVerwaltungderZölle,

Steuern und Gebhührenmnsnnn — 763 024

68b. 1/8. JTechnischePrüfungsstelle........... . . .... . . . . . . .. . ... 104 105

Summe . . . . 47 873 893

Original from
PRINCETON UNIVERSITY



Betrag
2 für das

z Ausgaben. Rechnungs=
85 jahr1914.

Mark.

X. Reichs=Kolonialamt.
69 18. Sshiloeriwalttzzzzg-.——tt 1 619495
Ga,113.Militärverwafin...—I= 444769
69b 1/4 GemeinsameFonds.. 306975
69e. Zahlung an dieDeutsch-OstafrikanischeGesellschaft... . . . . . .. 600000

- Sunnnex....2971239

70. 1|/13. XI. Reichs=Eisenbahnnt . . . . . . . . .. 478690

XlI. Reichsschuld.
Weisatittt..“sss 1 802593

72.1-2.Verzinsung......................................... 184196847
72a. Silgünggßgß 63414 366

SummeXII. 9 413806

73. 1/11.J XIII.Rechnungshof.. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1340058

XIV. Allgemeiner Pensionsfonds.
74. 1/10. sVerwaltungdesReichsheers.. .. . . ... 97317 248
75.1-7.Reichsmicitäkgekicht................................... 129655
76. 18.Verwaltung derKaiserlichenMarieeen . . . . . .. 12 125290
77. 1/3.Kommando der Schutztrupppren . . .. 30 982
78. 1/12.Versorgungsgebührnisseusw.infolgederErpeditionnachOstasien! 215700
39 1. S8. 4770000
80. Ehrenzulagean die Inhaber desEisernenKreuzesvon 1870/71

Ersetzdon 2 Sminst199999. 5 13528
Seite .118 602 403

36“

Digitized by Oo gle



154

Zu Kapitel 1 bis 87. Ersparnisse,welchebeidenFonds
zuBesoldungenundzusonstigenDiensteinkünftenetatsmäßiger
Beamten,Offiziereund Arztedadurchentstehen,daßStellen
zeitweilignicht besetztsind oder von ihren Inhabern nicht
versehenwerdenkönnen,sind der Reichskassezuzuführen.

Betrag
— für das
ö5 . Ausgaben. Rechnungs=

jahr1914.ii jahr 19
Mark.

Übertrag.. 118602403
81. 1/2. Pensionenund sonstigeBewilligungen für ehemaligefranzösische

Militärpersonenund derenAngehörien 343000
a 411. 1 Sbenststntt.sa 336456
83. 1/4. Versorgungsgebührnisseusw. infolge des Krieges von 1870/71

im BereichederVerwaltungdesReichsherrs . . . .. 25 978400
84. 1/4. Versorgungsgebührnisseusw. infolge des Krieges von 1870/71

im BereichederVerwaltungderKaiserlichenMarine 16 661
SummeXIV . ... I145276920

85. XV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung.
1/164a. Zentralverwaltüngß ß= 4141320
17/67. Betriebsverwaltung.......... .. . .. . . . . . .. ... 745360928

SummeXV . . . .749 502 248

86. 1/15 XVl. Reichsdruckerei 10 123691

87. XVII. Reichs=Eisenbahnverwaltung.

1/8. Zentralverwaltungß 147770
9/38. Betriebsverwastiin....1,0 114 369 090

SummeXVII. . 114516 860

Anmerkung.



Betrag
für das

" Ausgaben. Rechnungs=

S5 jahr 1914.
Mark.

l
XVIII. Allgemeine Finanzverwaltung.

88 1/3 Landesverteidigung 121440 535
89. Uberweisungenan die Bundesstaaten. 194017430Mark

- Bei Kapitel 22 der Einnahme des
ordentlichenEtats sindabgesetzt.. ... 194017430

l Bleiben.... —
90. Technischeund wissenschaftlicheFörderung desBraugewerbes 30 000

Summe XVI121 470 535

b. Einmalige Ausgaben.
2.] 1/9. U. Anuswitttigesemit.. 633800

3. 1|40. 1I. Reichsamt vdesInnen . . . . . ... 16 308 000

4. 173. IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung . 30 287321

—. ,. Reichsdrupcheeiii. .. 437 084

5. V. Verwaltung des Reichsheers.
1/475. a) Preußenuso ..... 215704390Mark
5987##S9) DSacheen.. 23 433010 „
660/733.4 e) Württemberg.. . . . . . . . . . . . . . . .. 16367818 „

Summe 4..ç 50. 21S
Preußen ufw.

476/544.|Garnisonbautenin Elsaß=Lothringen 19449237Mark
3455561Festungen 63079938

Summe B. 82 529175
Summe W. 034393

37
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Betrag
— für das
1 Ausgaben. Rechnungsjahr
“ S 1914.
S

Mark.

6. 1/175. VI. Verwaltung der KaiserlichenMarine.
Schiffsbautenund Armierungen u1ii. 255074348

Davon ab:
ZuschußdesaußerordentlichenEtas. 29410 000

Bleibben25 664 348

GCa. Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgabenim Schutz=
gebieteKiautschouund des ostasiatischenMarinedetachements 8 988 602

« SummeVI...234652950

7. — VII. Reichs=Justizverwaltttg . . . . .. —

8. 1. VII. Reichsschatzantttt. . . . . . .. 30 000

9. 120. IX. Reichs=Kolonialnmnlt:: . . . . .. 22 974 857

10. X. Reichsschulldd 5 976 334

11. 1/21. XI. Reichs-Eisenbahnverwaltung... ... . . . . . . . . ... 17517 071

XII. Allgemeine Finanzverwaltung.
12. 14. 1a#terdh.77C7 40 758782
13. 1. Beschaffungeines außerordentlichenSilber= und Goldbestandes21 086 864
14. RückstellungbehufsVerrechnungauf Grund des§ 69 Absl.2

desWeprbeitragsgesezzzzzz . . .. 7740 881
SummeXJl.69 586527

Cocgle



Betrag
—« , für das
* Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
6 jahr 1914.

Mark.

B. AußerordentlicherStat.
I. Einnahmen.

L 1.Verwaltung des Reichsheers.
1/4. Erlöse aus dem Verkaufe von freiwerdendenFestungsgrund=

stückenund Festungsbaulichkeiten.. . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 873522

II. Reichsschuld.
2. 1/2.Aus Anlaß der ExpeditionnachOstassen 1 747919
2a. Rückerstattungenauf die aus demReichs=Festungsbaufondsge=

seistetes.Wischrffff.—— — 500 000
3 15launs 68 883 399
4. 1, 1 M. “—“ 77 J 3s 17747 160

Summe1.8 87 47S

O U.Ausgaben.
1. 1. Reichsamt des Annen .. 4 000000

2 II. Verwaltung des Reichsherss. —-

3. III. Verwaltung der KaiserlichenMarine.
Zuschußzu deneinmaligenAusgabenim ordentlichenESitat.29 410000

4. 1 IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 39 000000

5. 1|8. V. Reichs-⸗Eisenbahnverwaltung.. . . . . . . . . . .. . . .. 20 342000

37*

GCocgle



Betrag
für das

Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
jahr 1914.

Mark.

Wiederholung.

A. Ordentlicher Etat.
I. Einnahmen.

I. Reichs=Post=und Telegraphenverwalttg . . . .. 881286 500
II. ieichspirreckez: M—sss 13885 000
III. Reichs=Eisenbahnverwaling= . . . . . . . . . . .. 162 246 000
IV. PerschiedeneVerwaltungseinnahnen . .. 81 961 006
V. AllgemeineFinanzvermalimss. 2265 799 844

Summe. . . 405 178 350

II. Ausgaben.

a. FortdauerndeAusgaben.
1.Bundesrat........................................... —
U.Reichsta.............................................. 2269 850
III. Reichskanzlerund Reichskanzliii . . . . . . . . . . . .. 324 290
1. Wit rtitges antO 20 579 867
W#Seschaste d88Innergn 107834 374
V VerwaltungdesReichsheers... 870 559735
Va Reichzmilirgerichshfhfhe 537415
VII. VerwaltungderKaiserlichenMarine... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 220861 497
VIII. Reichs=Instizvertwalinnzgzgz. 2 805 045
X. Reitzsschetenitttt:t. 4 47 873 893
TX’Reichs=Koshnialnt.ss: 2971 239
SBRBieichsEisenbahetnttk 478 690

xILReichsschuld............·.............................. 249413806
RM Rechnuͤngehof 1 340 058
XIV. AllgemeinerPensionsfonds...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145276 920
XV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltng 749 502 248
IBedichsdiisckei—M—ut 10 123 691
XVII. Reichs=Eisenbahnverwaltigaga . . . . . . . . . .. 114516 860
XVIII. AllgemeineFinanzverwaltung... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121470 535

Summe

Oriqinal from
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Betrag
für das

Ausgaben und Einnahmen. Rechnungs=
jahr 1914.

Mark.

b. Einmalige Ausgaben.
RBaörttiee: 2Wß.“sp#sse 633 800

II. Peichsamt s Imen.zzs 16 308 000
IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltng . . . . . 30287321
IX# Beichepriustefeitt....usz. 437 084
V. VerwaltungdesReichherrrz..—# 338034393
VI. VerwaltungderKaiserlichenMarnn . . . . . . . . .. 234652950
WII. Reiche=Irnstizmerkkaleittttnnt. —
THI.Reicl)sschatzamt.....·..........·.....·................... 30000
IX.Reichs-Kolonialamt...................................... 22 974 857

’AMezichsfech.a#—3½ 5976334
XL Reichs ⸗Eisenbahnverwaltung 17517 071
XII. AllgemeineFinanzverwaltung 69 586527

Summe 736438 337
HierzuSumme der fortdauerndenAusgaben 2 668740 013
Summe der Ausgaben des ordentlichenEStats.405 178 350

B. AußerordentlicherStat.
J. Einnahmen.

I. Verwalinng desReschehbeettrs 3 873522
assge.“ummuot 88878478

Summe 92752000
II. Ausgaben.

1. ReihesgirttdesJnnen.ts 4 000000
IU. Verwalüng desAiichetbeern.. . . . . . . .. —
III. Verwaltung der KaiserlichenMarine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 410 000
IV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 000000
V. Reichs=Eisenbahnverwaitnn.“M 20 342000

Summe
Abschluß.

92 752 000

3 497 930 350
3 497 930 350
38
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Zweite Anlage zum Etatsgesetze.

Oriqinal from

Besoldungsetat
für das Reichsbankdirektorium auf das Rechnungsfahr 1914.

Betrag
r=i für das

1914.

Mark.

Besoldungen.
1.]Präsident 30000Mark Gehalt und 10000Mark Repräsentations=

kosten.............·......·....................... 40000
Der Präsident hat Anspruch auf freie Dienstwohnungmit
Geräteausstattung,Lichtund Heizung.

2. JVizepräsident18000 Mark, achtMitglieder je 9000 Mark bis
16090 Mark Gehaltltlt 126000
Wohnungsgeldzuschuß1 desTarifs.

Summe Titel 1 und 2 166000

33. Wohnungsgeldzuschüsse für die Beamten unter Titel 2#9# 18 900
4. Nichtpensionsfähige Zulagen für den Vizepräsidentenund die

Mitgliederbis zum Betragevon je 3.000Mark jährlich 25 200
* Benenennnzssznn —
6.Witwengelder.............·.........·............. 9 024

Summe 219 124
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Besoldungsetat

auf das Rechnungsjahr 1914.

Betrag
S für das
Titel. Ausgaben. Rechnungsjahr

1914.

Mark.

1.Präsident 14 000 bis 17 000 Mark Gehalt.
Der Präsident hat Anspruch auf Dienstwohnungund erhält
bis zu ihrerFertigstellungeineMietentschädigungvon jähr= „
lich 4500 Mark. WohnungsgeldII desTarifs.

4 Mitglieder des Direktoriums je 8000 bis 12000 Mark Gehalt 51 500
WohnungsgeldII desTarifs.

2. HMietentschädigungundWohnungsgeldzuschüsseee . . . .. 11220

3. J[Pensionen,Witwen=und Waisengelden –

Summe 62 720

38°

Oriqinal fromOigitizedbr,Oo gle
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Vierte Anlage zum Etatsgesetze

Verzeichnis
derjenigen Stellen des Landheers, der Marine und des
Reichsmilitärgerichts, welcheunter A1 bis 8 des Servis=

tarifs fallen.

A1. Generale und Admirale.
Landheer: General der Infanterie, Artillerie oder Kavallerie, Kriegsminister,

kommandierenderGeneral, GeneralinspekteurderKavallerie, Generalinspekteur
derFußartillerie,ChefdesIngenieur=undPionierkorpsusw.,Generalinspekteur
des Militär=Verkehrswesens,Chef des Generalstabsder Armee, Präsident
des Reichsmilitärgerichts. Generalleutnant, Divisionskommandeur und
OffizierimRangedesselben,DepartementsdirektorimKriegsministerium,Feld=
zeugmeister,Inspekteurder Feldartillerie,Kavallerieinspekteur,Fußartillerie=
inspekteur,InspekteurderEisenbahntruppen,InspekteurdesMilitär=Luft=und
Kraftfahrwesens,GeneralstabsarztderArmeemit demRangeeinesGeneral=
leutnants. Generalmajor,Brigadekommandeurund Offizier im Range des=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieurinspekteur,Pionier=
inspekteur,Präses des Ingenieurkomitees,Präses der Artillerieprüfungs=
kommission,InspekteurderJäger und Schützen,InspekteurderInfanterie=
schulen,Inspekteurder technischenInstitute, Inspekteurder Feldtelegraphie,
Traininspekteur, Artilleriedepotinspekteur,Traindepotinspekteur,General=
stabsarztderArmee, Obergeneralarzt,Feldpropst,SenatspräsidentdesReichs=
militärgerichts,ObermilitäranwaltbeimReichsmilitärgerichte.

Marine: Admiral, Vizeadmiral,Kontreadmiralals Stationschef,als De=
partementsdirektorim Reichs=Marineamtoder als Chef desMarinekabinetts;
GeneralstabsarztderMarine mit demRange einesVizeadmirals. Kontre-
admiral, Inspekteurder Marineinfanterieals Generalmajorodermit dem
Range einesBrigadekommandeurs,GeneralstabsarztderMarine.

A2. Stabsoffiziere.
Landheer: Oberst,RegimentskommandeurundOffizierim Rangedesselben,Ab=

teilungschefim Kriegsministerium,im GroßenGeneralstaboder in derFeld=
zeugmeisterei,Chef derZentralabteilungdessächsischenGeneralstabsals Oberst,
Chef des Generalstabsbei einemGeneralkommandooder in einer Festung,
Vorstand der Abteilung für Landesaufnahmedes sächsischenGeneralstabs,
Chef des Stabes der Generalinspektionder Fußartillerie, der General-
inspektiondesIngenieurkorpsusw.und derGeneralinspektiondesMilitär=
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Verkehrswesens,Inspekteurdes Maschinengewehrwesens,Festungsinspekteur,
Kommandeur der Pioniere eines Armeekorps,Kommandeur der Pioniere
bei dem sächsischenMilitärkontingent, Inspekteurder Telegraphentruppen,
Inspekteurder Luftschiffertruppen,InspekteurderFliegertruppen,Inspekteur
des Festungsverkehrswesens,Kommandeur der Trains, Artilleriedepot-oder
Traindepotdirektor,Generalarzt,Generalveterinär,Major, Bataillons=und
Abteilungskommandeur,aggregierterOberst,Oberstleutnant,Bezirkskomman=
deur, Generaloberarzt,Oberstabsarzt,Korpsstabsveterinär,Intendant,
Oberintendanturrat,Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beim Reichs=
militärgericht,Oberkriegsgerichtsrat,Militäroberpfarrer,Chefkonstrukteurbeim
Artilleriekonstruktionsbureau,Direktor des Militärversuchsamts,Betriebs=
direktorI. Klassebei dentechnischenInstituten.

Intendanturrat,Kriegsgerichtsratals Rat IV. Klasse,Betriebsdirektor
II. Klasse bei derFeldzeugmeistereiund dentechnischenInstituten,Abteilungs=
vorstand beim Militärversuchsamt,Konstrukteur I. Klasse beim Artillerie=

konstruktionsbureau, Oberstabsapothekerim Kriegsministerium.
Marine: Kapitänzur See, Fregatten=,Korvettenkapitän,wiederangestellter,als

Kapitän zur See, Fregatten=oder KorvettenkapitänpensionierterOffizier;
Chefingenieur,Oberstabsingenieur)InspekteurderMarineinfanteriemit dem
Range einesRegimentskommandeurs,Kommandeureines Seebataillons,
VorstandeinesBekleidungsamtsals Stabsoffizier;Generalarzt,General=
oberarzt,Oberstabsarzt)Torpedooberstabsingenieur.

Intendant, Werftverwaltungsdirektor,Oberintendanturrat,Intendantur=
rat; Oberkriegsgerichtsrat,Kriegsgerichtsratals Rat IV. Klasse; Oberpfarrer,
RessortdirektoroderBetriebsdirektoroderBaurat für Schiff=oderMaschinenbau.

A. Die übrigen Offiziere.
Landheer: HauptmannoderRittmeister,Kompagnie-,Eskadron=oderBatterie=

chef,Bezirksoffizier,Pferde=Vormusterungskommissar,Stabsarzt, Oberstabs=
und Stabsveterinär, Oberleutnant,Leutnant, Oberjäger und Feldjäger im
DienstedesReitendenFeldjägerkorps,Oberarzt, Assistenzarzt,Oberveterinär,
Veterinär, Intendanturassessor,Kriegsgerichtsrat,Divisions= und Garnison=
pfarrer, ErsterArmeemusikinspizient,Bureauvorsteher,Bibliothekarund Ober=
sekretär(Militärgerichtsschreiber)beimReichsmilitärgerichte,Korpsstabsapotheker,
Stabsapotheker,Oberingenieur(Elektrotechniker)im Kriegsministerium,Kon=
strukteurII. KlassebeimArtilleriekonstruktionsbureau,WissenschaftlichesMit=
glied beim Militärversuchsamt,Betriebsleiterbei den technischenInstituten,
BureauvorsteherbeimGeneralstab,Intendantursekretariats=und Registratur=
beamter,Oberzahlmeister,Zahlmeister, Telegraphenbauwart,Militärgerichts=
schreiber,ZweiterArmeemusikinspizient.

Marine: Kapitänleutnant,Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, wieder=
angestellter,als Kapitänleutnant, Oberleutnantoder Leutnant pensionierter
Osfizier; Stabsingenieur,Oberingenieur,Ingenieur,wiederangestellter,als
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StabsingenieuyOberingenieuroderJngenieurpensionierterJngenieuk,«Haupt-
mann, Oberleutnant,Leutnant;Stabsarzt,Oberassistenzarzt,Assistenzarzt;
Feuerwerks=oderTorpederkapitänleutnant,Oberleutnant,=Leutnant;Torpedo=
stabsingenieur,=Oberingenieur,Ingenieur.

Intendanturassessor,Sekretariatsbeamter,„Registraturbeamter;Kriegs=
gerichtsrat,Militärgerichtsschreiber;Pfarrer; Oberstabsapotheker,Stabs=
apotheker;Baumeister für Schiff= oder Maschinenbau; Stabszahlmeister,
Oberzahlmeister,Zahlmeister; ferner beim Lotsen=und Seezeichenwesen:
Lotsenkommandeur,Oberlotse,Schiffsführer,Steuermann,Maschinistfür
Dampffahrzeuge,LotseI. Klasse,Hafenlotse.

A“4. Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiberbeidenArmee=

inspektionen,etatsmäßigerSchreiber und Registratorbei den General=
kommandos,dem Generalinspekteurder Kavallerie, den Generalinspektionen
der Fußartillerie, des Ingenieurkorpsund der Festungensowiedes Militär=
Verkehrswesens,derInspektionderFeldartillerie,etatsmäßigerSchreiberund
Zeichner bei der Inspektion des Militär=Luft=und Kraftfahrwesensund
beim Ingenieurkomitee, etatsmäßiger Registrator bei dem Gouverne=
ment von Berlin, etatsmäßigerSchreiberbei den Gouvernements,den
größerenKommandanturen(KommandantenmitdenGebührnisseneinesGeneral=
majors),derFeldzeugmeisterei,denDivisions=und Brigadekommandos,den
Fußartillerie-,Ingenieur=undPionierinspektionen,derInspektionderEisenbahn.
truppen,derInspektionderJägerundSchützen,demReitendenFeldjägerkorps,
den Inspektionender Infanterie- und der Kriegsschulen,bei den Kavallerie=
inspekteuren,demMilitärreitinstitute,beimTraininspekteur,beimArtilleriedepot=
und Traindepotinspekteur,beiderArtillerieprüfungskommission,bei denLand=
wehrinspekteurenund beimStabe derFeldartillerie=und derFußartillerieschieß=
schule,beiderMilitärtechnischenAkademie,etatsmäßigerRegistrator,Zeichner
undSchreiberbeidenEisenbahnbrigaden,etatsmäßigerZeichnerundSchreiberbei
der Inspektionder Feldtelegraphie,etatsmäßigerSchreiberbei denSanitäts=
inspektionen,Unterzahlmeister,Proviantamtsunterinspektor,Bekleidungsamts=
unterinspektor,Garnisonverwaltungsunterinspektor,Lazarettunterinspektor,
Festungsbaufeldwebel,Oberwallmeister,Wallmeister,Oberschirrmeister,Schirr-
meister,Zeugfeldwebel,Unterarzt,Unterapotheker,Unterveterinär,Obermusik=
meister,Musikmeister,Luftschiff-=Obersteuermannund=Obermaschinist,Sanitäts=
unteroffizierusw.bei demKriegsministerium,Sanitätsfeldwebelbei größeren
Garnisonlazaretten.

Marine: Oberdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel, Wachtmeister, Unterarzt,
Obermusikmeister,Musikmeister,Artilleriewarte, 66 etatsmäßigeSchreiber
bei den Stationskommandos, den Inspektionen, der Marineakademie,der
Schiffsbesichtigungskommission,derSchiffsprüfungskommission,dengrößeren
Kommandanturenund bei der MedizinalabteilungdesReichs=Marineamts.
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As.·5ähnriche.
Landheer: VizefeldwebelundVizewachtmeister,Feuerwerker,Sanitätsvizefeldwebel,

etatsmäßigerRegiments=,Bataillons= und Abteilungsschreiber,etatsmäßiger
Schreiberbei denFestungsinspektionen,bei denInspektionenderTelegraphen=
truppen,denInspektionendesMaschinengewehrwesens,derLuftschiffertruppen,
der Fliegertruppenund desFestungs=Verkehrswesens,etatsmäßigerZeichner
und Schreiber bei der Versuchsabteilungdes Militär=Verkehrswesens,
etatsmäßiger Schreiber beim Kommandeur der Pioniere eines Armee=
korps, beimKommandeurderPioniere bei demsächsischenMilitärkontingent,
bei den Kommandos der Trains, etatsmäßigerZeichnerund Schreiber bei
denFliegerbataillonen,etatsmäßigerSchreiberbeimBezirkskommando,der
Oberfeuerwerkerschule,derGewehrprüfungskommission,denArtilleriedepot=und
Traindepotdirektoren,der Inspektion der Militärischen Strafanstalten, der
Militärveterinär=Inspektion,den Inspizienten des Artilleriegeräts und der
Waffen, demInspizientendesTruppen=und Trainfeldgeräts, der Direktion
der Artillerie=und Ingenieurschule,derFestungsbauschule,denKriegsschulen,
derInfanterieschießschule,denOffizierreitschulen,denUnteroffizierschulen,den
Unteroffiziervorschulen,den Sanitätsämtern, den Divisionsärzten, demKon=
tingentsältestenin Ulm, denkleinerenKommandanturen(Kommandantenmit
denGebührnisseneinesRegiments=oderBataillonskommandeurs),demGarnison=
kommandoin Münster, denSchießplatzverwaltungenund denLinienkomman=
danten,Postenschreiberund Festungsterrainaufnehmerbei denFortifikationen,
etatsmäßigerZeichnerbei den Eisenbahnregimentern,etatsmäßigerKammer=
unteroffizierund Quartiermeister,Furier, Schießunteroffizier,etatsmäßiger
Schreiber der Traindepots, der Bekleidungsämterund bei den 1. Artillerie=
offizierenvom Platz in Metz,Straßburg i. E. undMainz, Beständeverwalter
bei der Kriegstelegraphenschule,den Telegraphen=und den Mionier=
Bataillonen, Zahlmeisteraspirant,Lazarettrechnungsführer,Sergeant mit den
GebührnisseneinesVizefeldwebelsoderVizewachtmeisters,Luftschiff=Steuermann,
Untersteuermann,Maschinist und =Untermaschinist,zumMilitärtelegraphen
in Berlin und in Dresden kommandierterUnteroffizier,Waffenmeisterunter=
offizier. «

Marine: Vizefeldwebel,Fähnrichzur See, Kammerunteroffizier,Furier, Schieß=
unteroffizier,244 etatsmäßigeSchreiber bei den Stationskommandos, den
Inspektionen,denMarineteilen, denKommandanturen,derMarineakademie,
derMarineschule,denIngenieur=und Deckoffizierschulen,derSchiffsartillerie=
schule, der Schiffsprüfungskommission,der Schiffsbesichtigungskommission,
denSanitätsämtern,denBekleidungsämtern,denKüstenbezirksämtern,den
Marinekassen,denMarinegerichten,denAbwicklungsbureausund denHafen=
kapitänen,geprüfterZahlmeisterapplikant,Obermaat mit den Gebührnissen
einesVizefeldwebels,Sergeantmit 612 ¾ Löhnung.
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AG. Anteroffiziere.
Landheer: Sergeant,Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Regiments=

und Bataillonstambour,Sanitätssergeantund Sanitätsunteroffizier,etats=
mäßigerHoboist,Hornistund Trompeter,Oberbäcker.

Marine: ÜberzähligerPortepeeunteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.

A7. Gemeine.
Landheer: Obergefreiter,Gefreiter, überzähliger(Hilfs=) Hoboist, Hornist und

Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter, Sanitätssoldat, Okonomiehand=
werker,Militärkrankenwärter,Militärbäcker.

Marine: Gemeinemit Obermatrosen=und Matrosenrang.

A 8. Milftärunterbeamte.
Landheer: Divisions= und Garnisonküster,Waffenmeister,Sattler, Zeughaus=

waffenmeister,Botenmeisterund Bote beimReichsmilitärgerichte,Militär=
gerichtsbote.

Marine: Gerichtsbote,Küster, Waffenmeister,Untermaschinistfür Dampf=
fahrzeuge, Lotse II. Klasse, Untersteuermann,Materialienverwalter beim
Lotsen=und Seezeichenwesen.
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(Nr. 4384.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haushaltsetatsfür die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1914. Vom 27.Mai 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushaltsetatder Schutz=

gebieteauf das Rechnungsjahr1914 wird in Einnahmeund Ausgabe auf
179908 951 Mark festgestellt,und zwar:

im ordentlichenEtat
auf119694474Mark,

im außerordentlichenEtat
auf 60 214 477 Mark.

* 2.
Der im Wege des Kredits flüssigzu machendeBetrag beläuftsichauf

60 056 440 Mark.
Die Flüssigmachungkann auch im Wege eines vom Reiche gewährten

Darlehns erfolgen. In diesemFalle bleibt die Bestimmung über den von den
Schutzgebietendem Reiche zu erstattendenZinsaufwand sowie über die Zeit der
Rückzahlungdem Reichskanzlerüberlassen.

ZJur Rückzahlungdes Darlehns könnenan dessenStelle auf Grund der
vorbezeichnetenKredite Schuldverschreibungenin dem erforderlichenNennbetrage
zu LastenderSchutzgebieteausgegebenwerden.Auf AnordnungdesReichskanzlers
hat dieReichsschuldenverwaltungdieSchuldverschreibungen14Tage vor demfür
die RückzahlungdesDarlehns bestimmtenTage zurVerfügungzu halten. Die
Verzinsung der Schuldverschreibungendarf nicht vor dem Zeitpunkt beginnen,
mit demdie VerzinsungdesDarlehns aufhört.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den27.Mai 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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Betrag
S für das

— Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
S jahr 1914.

Marl.

A. OrdentlicherEtat.
I. OstafrikanischesSchutzgebiet.

1. Einnahme.
1. 1/10, Ei Ei FortdauerndeEinnahmen 16 506238
2.1s/2. Eiene Einahn EinmaligeEinnahmen . 3964830
3. — b) Reichszuschußfür die Militärverwaltuing ... 3 300000

Summe derEinnahme.. . . 23771068

2. Ausgabe.
I. Fortdauernde Ausgaben.

1. 117. Zivilperwaltüng 10167920
2 18. Mtärwert-—s 3310100
n 14 Sr. #3“st—- 326000
. 1 Hisentasntttttt.. —u 199000
5 18, Hatrianflasern.. — 83500
6. 1/2. Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall= »

gemeineLasten....·............................... 6402462
7. — Räücklagein denAusgleichsfonds......... .... .... . . . .... 2

SummeI. FortdauerndeAusgaben 20488982

II. Einmalige Ausgaben.
1. 1118. Siditerrwaltttmmmm —Q 3282080
2..12 Miritärverwasttig33 —

SummeII. EinmaligeAusgaben
Summe derAusgabe
Die Einnahmebeträgt.

GCocgle

1— . —3282065

71068237
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Betrag
· für das

½s Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
9 jahr 1914.

Mark.

II. SchutzgebietKamerun.
1. Einnahme.

1.1 . . . FortdauerndeEinnahmen 11306400
2. — Eient Einnahmen EinmaligeEinnahmen.. . . . . . . . . .. 2787691
3 — b) Reichszuschußfür dieMilitärverwaltng . . . 3166318

Summe der Einnahme. . .. 17 260 409

I 2.Ausgabe.
I. Fortdauernde Ausgaben.

J. 1/17. sZivilverwaltung.. . . . . .. — 7757225
21/8Militarxverwaltung 2901206
Z.1-3.Flottille-............·........................·...... 406284

13Eisenbahnnnn 108000
z — lGSafenanlagen 41500
6.. — Auf öffentlich-oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall—

geineinevastenen—tNO 1 696476
7.— NRücklagein denAusgleichssods . . . . . ... 48 960

SummeI. FortdauerndeAusgabrrn12 95965

II. Einmalige Ausgaben.
1. 112.triweraltnnn.. 3997618
2.14--iitärex8nnnn.shnz= 303140

SummeII. EinmaligeAusgaben. 4 300758

Summe der Ausgabe 7260 409
Die Einnahmebeträüt 260409

Google



Betrag
· für das

S Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
T.5 jahr 1914.
S *sr

Mark.

III. SchutzgebietTogo.

1. Einnahme.
1. 18. | Ei Ei FortdauerndeEinnahmen 3 502950

11 innahmen EinmaligeEinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . 671391

Summe der Einnahme 17434s

2. Ausgabe.
I. Fortdauernde Ausgaben.

1. 1|17. Zivilverwaliung 2 103 005
2. 1/4. Eisenbahnenund Hafenanlagen . . .. 257 200
3. 1|/2. Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

SeineimeLasstt4t4t.sssds 789494
4. — sRücklagein denAusgleichsfonds.. ... . . . . . . . .. . . . . . . . .. 377692

SummeI. FortdauerndeAusgabenn3527 391

II. Einmalige Ausgaben.
1. 19. PerschiedeneSOwecckkk. 35 646950

SummeII. EinmaligeAusgabenfür sich.
SummederAusgabe 17434s
Die Einnahmebeträüt 4174341
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Betrag
F für das

8 Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
n jahr 1914.
S .

Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. Einnahme.

1.2½ tzuegchenshen FortdauerndeEinnahmen 23499450
2. — 9 EinmaligeEinnahmen .. 4 700000
3. — b) Reichszuschußfür die Zweckeder Militärverwaltung und der

Landespoliemnmnmnm 12140013

Summe der Einnahme 0 339463

2. Ausgabe.

I. Fortdauernde Ausgaben.
L 17. AllgemeineVerwullung 6312205
1a. 1 10.Laihespeligettttt 3381800
2. 1/8. Militärverwallngg 14021 173
3. 1/5.Eisenbahnen und Hafenanlgen . .. 2 479200
4. 1/4. Auf öffentlich=oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineLastennnnn — 3840302
5. — Rücklagein denAusgleichssods . . . ... 93256

SummeI. FortdauerndeAusgabn. 30 127936

II. EinmaligeAusgaben.
1.1|28,Airgenteine Vermltuun.... 9 022444
I. 12. 12###espott#se 112000
15. Feblbetragaus dem Rechnungsjahr191 . . . . .. 220 037
& 1½5.Militrdensaltii.....4 857046

SummeII. EinmaligeAusgabernn211527

Summe der Ausgabe 40 339463
Die Einnahmebeträgüt0 339463

Reichs.Gesetzbl.19114. 41

DigitizedbyOo Lle



Betrag
für das

* . Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
25 jahr1914.
S *i

Mark.

V. SchutzgebietNeuguinea einschließlichder Insel=
bezirke der Südsee.

1. Einnahme.
1.|4. Ei Einnar FortdauerndeEinnahmen 2 095810

a) EigeneEinnahmen —
2.—— EinmaligeEinnahmren . .. 21054

3 — 5 Kreichei. 1717022

Summe derEinnahme. . . . 3 833886

2. Ausgabe.

I. Fortdauernde Ausgaben.
1. 116.Lmirwerweliimmmt 2 616576

1.1.1SStxtuie 513260

SummeI. FortdauerndeAusgaben . . 3 129836

II. Einmalige Ausgaben.
1.1 1. Wschiedeiie Het 704050

la.,.Fehlbetrag aus dem Rechnungsjahr1909) —

SummeII. EinmaligeAusgaben. . . ! 704050
— — —

SummederAusgabe. . . 3 833886
Die Einnahmebeträgt. . . . 3833886

Google
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Betrag
E für das
511 Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=

r jahr 1914.

Mark.

VI. SchutzgebietSamoa.

1. Einnahme.
11 18. FortdauerndeEinnahmen 2
2.— is iws desSchahgebiet⸗ EinmaligeEinnahmen 84 034

Summe der Einnahme3374 354

1

2. Ausgube.

I. Fortdauernde Ausgaben.
1. 168wilverwaltung 986 796
2.— NHNücklagein denAusgleichssodss . . . . . . . ... 32824

SummeI. FortdauerndeAusgaben 019620

II. Einmalige Ausgaben.
1. 17. [PerschiedeneSwaaa——“ 354734

SummeII. EinmaligeAusgabenfür sich.

Summe derAusgabe374 354
Die Einnahmebeträüt. 1374 354



Betrag
—- , für das
Z Einnahmenund Ausgaben. Rechnungs=

8 jahr 1914.
Mark.

VII. SchutzgebietKiautschou und ostasiatisches
Marinedetachement.

1. Einnahme.
1. 1/6. Einnahmen ausschließlichErwerbsbetriebe

und Landverkäunfe . . . . .. 2019300
2. 1|5 Einnahmen aus den Erwerbsbetrieben. 5 945201
3. — a)Eigene EinnahmenLandverkäufe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 100000
4. — Einnahmen und Ausgaben infolge Aus=
5. — gleichsvon Fondsverwechslungenusw. 100

Ersparnisseaus demRechnungsjahr1911 358387
6. — Reche #fthettttz.ss-—83 8 988602

Summe der Einnahme. . . 8 411590

2. Ausgabe.
I. Fortdauernde Ausgaben.

11ESsieatiltsss 1212280
sieer 4353195

6(1011.— GemeinsameAusgabenfür Zivil- und Militärverwaltung 3251 920
12/16. — Verwaltungder Erwerbsbetribeee . .. ... .. . .. 5 098059
17. — sDeutsch-chinesischeHochschule... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 461985
15%.— KMS#ns .—o### 212000——.=.—

SummeI. FortdauerndeAusgaben 14589440

II. Einmalige Ausgaben.
1.116 SerschiedenSre.. 3822150

SummeII. EinmaligeAusgabenfür sich. E
SummederAusgabe 18411590
DieEinnahmebeträgt. 18411590
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Betrag
S für das

== Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
S 5 jahr 1914.

Mark.

VIIl.Schutzgebietsschuld.
1 1. Einnahme.

Summe der Einnahme.. . . 10529 363

2. Ausgabe.
1.»1J2.Verwaltung..................·..................... 25110
2.I——Verzinsung.......·...............................·. 10267951
3.!—TilgungderimNechnungsjahr1908begebenenSchutzgebietsanleihc 236 302
« SummederAusgabe....10529363
! DieEinnahmebeträgt....10529363

A. Zu Abschnitt I bis VII.
1. Soweit sichaus der Haushaltsrechnungfür die Schutzgebiete

eine Ersparnis am Reichszuschußergibt, ist siespätestensin denEtats=
entwurffür dasjenigeRechnungsjahreinzustellen,welchesauf dasRech=
nungsjahrfolgt, in demnach§ 2 desGesetzesüberdieEinnahmenundAus=
gabenderSchutzgebietevom30.März 1892dieRechnungvorzulegenist.

2. Ersparnisse,die bei denFonds zu Besoldungenund zu sonstigen
DiensteinkünftenetatsmäßigerBeamtenundPersonendesSoldatenstandes
dadurchentstehen,daßStellen zeitweilignichtbesetztsindodervon ihrenIn=
habernnichtversehenwerdenkönnen,sindnachBestreitungderwirklichent=
standenenStellvertretungskostender Schutzgebietskassezuzuführen.

3. Den nichtetatsmäßigenKolonialbeamtenund densonstigenAn=
gestelltenkönnenin denFällenderAusreisenachdemSchutzgebietebeim
Dienstantritte,derHeimreisebeimAustritt aus demSchutzgebietsdienstund
derVersetzungnacheinemanderenSchutzgebietebeiMitnahmevonFamilien=
mitgliedernBeihilfenzurDeckungdersämtlichendadurchwirklichentstandenen
Beförderungskostenbewilligtwerden,jedochnichtüberdiefür etatsmäßige
Beamtemit Familien zulässigenBeträge hinaus. Soweit späterfür diebe=
treffendenUmzugsreisenderFamilien besondereUmzugskostenzuständig
werden,ist daraufdie für MitnahmederFamilie gewährteBeihilfe in
Anrechnungzu bringen. Die Beihilfe für die Familienmitgliederkann
in jedemFalle bei ihrer erstmaligenAusreise bewilligt werden, auch
wenn die Ausreise nachHeimatsurlaub des Beamten erfolgt.
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Betrag
für das

Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
jahr 1914.

Mark.

Den Kolonialbeamtenund denPersonendesSoldatenstandeskann
für die Ausreise von Bräuten die Beihilfe nach erfolgterEheschließung
gewährtwerden.

4. Den Beamten,PersonendesSoldatenstandesundsonstigenAn=
gestelltenderSchutzgebietekönnen,gleichvielobsieetatsmäßigangestelltsind
odernicht,für ihreFamilienmitgliederauchaußerhalbdesFalles einesUm=
gs Reisebeihilfengewährtwerden,und zwar sowohlbeiBeurlaubungen
des Familienhaupts als auch,wenn dieFamilienangehörigenwegenEr=
krankungoderwegenandereraußerordentlicherVerhältnisseallein reisen
miüssen.Die Reisebeihilfebeträgtfür jedenFamilienangehörigen,für
welchenBeförderungskostenzu zahlen sind, höchstensdie Hälfte der be=
stimmungsmäßigenUrlaubsbeihilfedesFamilienhaupts. Der Abzug, den
die Gouvernementsangehörigenfür den in dem Fahrpreis enthaltenen
Anspruchauf freieSchiffsverpflegungerleiden,ist zwecksBemessungder
ReisebeihilfenderFamilienmitgliedervon der vollen Urlaubsbeihilfeauch
dannzumachen,wenndasFamilienhauptimSchutzgebietefreieVerpflegung
erhält. Die gesamtenReisebeihilfenfür eineFamilie dürfendenBetrag
derfür dieseaufgewendetenwirklichenBeförderungskostennichtübersteigen.

B. Zu Abschnitt I bis VI.
1. Für dieBezügederBeamtengeltendieBestimmungenderdem

erstenNachtragsetatfür die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1910
beigefügtenDenkschriftund ihrer Anlagen.

Die in den Einzeletats für die Schutzgebietevorgesehenenetats=
mäßigenBeamtenstellen,die in den vorgenanntenAnlagennichtauf=
geführtsind,werdenin derDenkschriftzur ErläuterungdesEntwurfs
eines Gesetzes,betreffenddie Feststellungdes Haushaltsetats für die
Schutzgebieteauf das betreffendeRechnungsjahr,nachgewiesen.

2. Die RepräsentationszulagenderGouverneurefallen für dieZeit
ihrer Abwesenheitaus demSchutzgebietihrenVertreternzu.

3. Die nach der BesoldungsordnungzuständigenAlterszulagen
sind aus demjenigenFonds zu zahlen, aus welchemder Beamte seine
sonstigenBezüge erhält.

4. Die mit der Wahrnehmungder richterlichenGeschäftebeauf=
tragten Beamten mit Ausnahme der Oberrichter erhalten, sofern sie
wenigstensfünfJahre als Richtertätig gewesensind, einenichtpensions=
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Einnahmen und Ausgaben.

fähigepersönlicheZulage von jährlich 600 bis 1200 Mark, zahlbar an
die etatsmäßigenBeamten aus Kapitel1 Titel 1, an die nichtetats=
mäßigenBeamtenaus Kapitel1 Titel 4 der fortdauerndenAusgaben.
Auf diesenZeitraum kann eineaußerhalbdesRichterdiensteszugebrachte
amtlicheBeschäftigungsowie eine der Fortbildung gewidmeteTätigkeit
bis zur Dauer von drei Jahren angerechnetwerden, sofern sie nach
demZeitpunktliegt, mit welchemdieBefähigungzum Richteramtin
einem der Bundesstaatenerlangt war.

5. Beamten und Hinterbliebenenvon Beamten, denennachMaß=
gabeder bis zum 1. April 1910 gültigenBestimmungenBPensions=
erhöhungenoderHinterbliebenenbeihilfengewährtwerdenkonnten,dürfen
dieseGebührnisseauchüberden31.März 1910 hinausgezahltwerden,
soweitnicht das KolonialbeamtengesetzAnwendung findet.

6. SämtlicheGouvernementsangehörigen,diejenigender Flottille
während des Landaufenthalts, erhalten in den Schutzgebietenfreie
Dienstwohnungoder eine entsprechendeEntschädigung(Wohnungsgeld).

Als WohnungsgeldkönnendenunverheiratetenBeamtenoderver=
heiratetenBeamten, deren Familienangehörigenicht im Schutzgebiete
wohnen, gewährtwerden:

In Ostafrikar: In Südwestafrika: In
In

In Dares. In Windhuk, In Kamerun,
üüderi Togo undn salam anderen Lüderigzbuchtanderen

Besoldungsklasse undTanga Orten der Keet. Orten Samoa
« - manshoop - bis zubis zu bis zu E z bis zu "

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

2 bis 6 der Besoldungsordnung1
(ivilverwaltung) .. .. . . . . . ..

3 bis 5 derBesoldungsordnungII
(Militärverwaltung). . . . . . . . ..

7 derBesoldungsordnungenl und l800 560 1080 720 840
Za bis d derBesoldungsordnung1 .
8 der Besoldungsordnung11. issdbrudn ca
Se bis 9 derBesoldungsordnung!
9 derBesoldungsordnungII . .. .

1120 800 1440 960 1200

480 320 540 456 600

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1914.

Mark.
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Betrag
für das

Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
jahr 1914.

Mark.

Die verheiratetenBeamten,derenFamilien im Schutzgebietewohnen,
erhalten in Ostafrika und Südwestafrika Entschädigungenbis zum
doppeltenBetrag, in Kamerun,Togo und Samoa bis zum einund=
einhalbfachenBetrage des für unverheirateteBeamte ihrer Klasse zu=
ständigenWohnungsgeldes.

7. Beamte,PersonendesSoldatenstandesund sonstigeAngestellte,
die sichnachBeendigungihresDienst=oderBeschäftigungsverhöältnisses
im Schutzgebieteniederlassen,können den Betrag der ihnen für die
HeimreisezustehendenVergütung als Ansiedelungsbeihilfeerhalten.

Personen,die nachdemAusscheidenaus der Schutztruppeeinst=
weilenim Schutzgebieteverbleiben,kann,wennsiespäterin dieHeimat
zurückkehrenund bis dahineineAnsiedelungsbeihilfenichterhaltenhaben,
bis zum Ablauf der erstendrei Jahre nach der Entlassung aus der
Schutztruppeim Falle der Bedürftigkeit eine Heimreisebeihilfebis zur
Höhe der wirklichenSchiffsbeförderungskostenzu Lasten der Reisekosten=
fonds gewährtwerden.

8. WerdenbeweglicheGegenständefür die Zweckeeinesanderen
Etatsfonds als desjenigen,aus welchemsiebeschafftsind, abgegeben,so
ist der Wert dieserGegenstände,wenn er im einzelnenFalle insgesamt
mehr als 3000 Mark beträgt,aus demersterenFonds zu vergüten,
sofernnicht in denEinzeletatsetwasanderesbestimmtist. Die Ver=
gütungkann auchbei Abgabevon Gegenständenerfolgen,die einen
geringerenWert haben. Sie muß aber in diesemFalle und auch bei
Leistungenallgemeinstattfinden,wenn dieMilitärverwaltungoderein
Verwaltungszweig beteiligt ist, der, wenn auch nicht ausschließlich,
gewerblicheUnternehmungenzumGegenstandehat. Bei Leistungenist
die Erstattung in Pauschsummenzulässig.

Ein pauschalerAusgleich darf auch bezüglichder Kosten für die
erstmaligeinnereEinrichtungvon Neubautenin derWeisestattfinden,
daß dieseKostenbei den laufendenInventar=Unterhaltungsfondsmit=
verrechnetund durchUberweisungeinerPauschsummebis zur Höhevon
10 vom Hundertder für den betreffendenNeubaubewilligtenMittel
ös demNeubau=an den Inventar=Unterhaltungsfondsausgeglichen
werden.

otnedGoogle



Betrag
für das

Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=.
jahr 1914.

Mark.

9. Rückeinnahmenaus Verkaufserlöseneinschließlichdes Zuschlags
für Zoll und NebenkostenfließendemjenigenFonds zu, bei welchemdie
Kosten für dieBeschaffungder betreffendenGegenständeverrechnetsind.
Ausgenommenund denEinnahmenzuzuführensinddie Verkaufserlöse
für unbrauchbareund entbehrlicheGegenstände,sofernsie nicht bei den
Beschaffungsfondsmitveranschlagtsind sowiedie bei Verkäufender
MilitärverwaltungaufkommendenZollzuschläge.

10. Vorausbeschaffungenin denGrenzendesBedarfsund,soweit
erforderlich,zu LastenderMittel desfolgendenRechnungsjahrsdürfen
für die Schutzgebieteinsoweit stattfinden,als im Etat des laufenden
RechnungsjahrsdieMittel für den gleichartigenBedarf beidenAnsätzen
##fortdauerndenAusgabenbewilligtsind. Ausgeschlossenbleiben— von
demFalle besondereretatsmäßigerErmächtigungabgesehen— Voraus=
beschaffungenauf RechnungsolcherMittel, die der laufendeEtat unter
einem künftig wegfallendenAnsatz der fortdauerndenAusgaben oder
untereinemAnsatzder einmaligenAusgabenvorsieht.

* Original from
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Betrag
* für das
E. Einnahmen und Ausgaben. Rechnungs=
—d jahr 1914.
S *r

Mark.

B. Außerordentlicher Stat.

I. OstafrikanischesSchutzgebiet.
1. 1/2.Einnahme aus der Anleihe für die Schutzgebieteund Uberschuß

ams dem Rechnungsjahr1912 . . .. 37 500 000
1. 1/3.Ausgaben aus derAnleihefür die Schutzgebiettte . . ... 37 500000

II. SchutzgebietKamerun.
1. 1. Einnahme aus der Anleihe für die Schutzgebitte ... . . .. 15 230 000
1. 1/2. Ausgaben aus der Anleihe für die Schutzgebitte ... 15 230 000

III.SchutzgebietDogo.
1. — Ersparnis aus dem Rechnungsjahr191 . . . . . . .. 3 602
1. 1.ZumAnkaufvonSchuldverschreibungenderSchutzgebietsanleihen 3602

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebiet.
1. —Einnahme aus der Anleihe für die Schutzgebitte .. 7 480 875
* 1. Ausgabenaus derAnleihefür die Schutzgebite 7 480 875

Zu B. AußerordentlicherStat.
Die EinnahmendesaußerordentlichenEtats übertragensich

innerhalbder einzelnenKapitelmit dennochoffenenKreditenaus
früherenAnleihebewilligungen.Die solchergestaltsichergebenden
Gesamtkreditewerdenum den Betrag der bei den entsprechenden
AusgabefondsetwaeintretendenErsparnissegekürzt.



Kapitel.Titel.
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Einnahmen und Ausgaben.

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1914.

Mark.

Wiederholung.

A. Ordentlicher Etat.
für das OstafrikanischeSchutzgebiet.... ..... . . ..
für Kamerun
für Togo
für das SüdwestafrikanischeSchutzgebet.
für Neuguinea einschließlichder Inselbezirke der
Südserrrr
für Samoa
für Kiautschouund ostasiatischesMarinedetachement

m 2 2 2

—

für die Schutzgebietsschuld
Zusammen. . ..

B. AußerordentlicherEtat.
für das OstafrikanischeSchutzgebiet
für Kamerun
für Togo
für das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet

Summe desaußerordentlichenEtats

Abschluß.

——...

—... ####2

—..

23 771 068
17260 409
4174 341
40 339 463

3 833 886
1 374 354
18 411 590
109 165 111
10 529 363
119 694 474

37.500 000
15 230 000

3 602
7480 875
60 214 477

179908 951
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.
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338330.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Gestattungdes Umlaufs der Scheidemünzenösterreichisch=

ungarischer Währung auf preußischen Eisenbahnstationen. S. 183. — Bekanntmachung, betreffend
Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 184.— Bekanntmachung, betreffend
die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Bleifarben und anderen Blei=
produkften. S. 186.

(Nr. 4385.) Bekanntmachung, betreffenddie Gestattung des Umlaufs der Scheidemünzen
österreichischungarischer Währung auf preußischen Eisenbahnstationen.
Vom 22.Mai 1914.

□
In Anschluß an das Verbot des Umlaufs fremderScheidemünzen(Bekannt—
machung vom 16. April 1888, Reichs-Gesetzbl.S. 149) hat der Bundesrat
genehmigt, daß die Scheidemünzenösterreichisch-ungarischerWährung auf den
nachstehendverzeichnetenEisenbahnstationenin Zahlung gegebenund genommen
werden dürfen:
'

Q„ . «. Regierungs=Name der Eisenbahnstationen Kreis besut

Langenbrück(StreckeZiegenhals-Jägerndorff . Neustadt Oppeln
Bad Gottschalkowitzunddarüberhinaus auchBadeort
NiederGottschalkowitz(StreckeIdaweiche-Dziediz)z Pleß Oppeln

Groß Hoschütz(StreckeRatibor-Troppauy .. Ratibor Oppeln

Berlin, den22.Mai 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Jahn.

Reichs-=Gesetzbl.1914. 39

Ausgegebenzu Berlin den5. Juni 1914.

— Original from
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(Nr. 4386.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 26.Mai 1914.

9
Al Grund der Schlußbestimmungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage,wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe. A. Verpackung. Schießmittel.

Unterc)— Für die 2. Gruppe— wird im Abs.(e)amEndehinzugefügt:
Einzelne Kartuschendürfen ein höheresGewicht haben.

Ur. Ib. Munition.

Eingangsbestimmungen. Ziffer 5.
Die Uberschriftwird gefaßt:
5. Brisante Sprengladungen für Geschosse, Torpedos und
Minen, ferner Sprengpatronen, Sprengbüchsen und der=
gleichen, Schrapnellgranaten (Ziffer 7 a) 5)), sämtlich ohne
Zünder.

Als Abs.c) wird nachgetragen:
e) Schrapnellgranaten (Liffer7 a) e)) bis 7/5cm Kaliber ohne
Kammerhülsen= und Bodenkammerladung und ohne Zünder.

Abschnitt A. Verpackung.
Zu 4wird eingeschaltet:unter a) Sprengkapseln
im Abs. (3)c) hinterdenWorten„Ammoniaksalpetersprengstoffen(la. A.

1. Gruppea))/
f mit Trinitrotoluol(la. A. 1. Gruppeb) „/)) „

im Abs. (6) hinter „Ammoniaksalpetersprengstoffen“.
) mit Trinitrotoluol ,

unterb)MinenzündungenimAbs-(s),letzterSaOhinter»Ammoniak-
salpetersprengstoffen“:

„mit Trinitrotoluol
Zu5 wird nachgetragen:im Abs. (2) am Ende:

Schrapnellgranaten ohneKammerhülsen- undBodenkammer—
ladungen —an Stelle derZünderZinkverschlußschraubenmit hohlem
Zapfen —unter e) sind in starkeHolzkistenderart zu verpacken,daß
sie in den Kisten feststehen.Die Kisten sind mit Handhaben so zu
versehen,daß beim Tragen der Kiste die Geschossemit der Zink=
verschlußschraubenach obengerichtetsind.

* Original from
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im Abs. (35)am Ende:
oder „Schrapnellgranaten ohne Kammerhülsen-und Bodenkammer—
ladung. Ib. Oben. Nicht stürzen.“

Abschnitt C. Bescheinigungen. Frachtbriefe.
Im Abs. (5)wird am Ende hinzugefügt:

Bei denSchrapnellgranatenunter c) hat der Absenderim Frachtbrief
auch zu bescheinigen,daß der zumFestlegenderKugeln verwendete
Sprengstoff einer geprüften und bescheinigtenLieferung entstammt,
derenBeschaffenheitden Bedingungenunter Ib. 5 a) entspricht.Auf
Erfordernist diesglaubhaftnachzuweisen.

Abschnitt E. Verladung.
Im Abs. C) wird hinterdenWorten„Ammoniaksalpetersprengstoffen(la.
Gruppea))/ eingeschaltet:

b,mit Trinitrotoluol(la. A. 1. Gruppeb) —))

Ur. VI. Fäulnisfähige Stoffe.
UnterA. Verpackung.Abs.u) a) wird am Endenachgetragen:

Rohe Schweineborsten dürfen während der Monate Oktober bis
März einschließlichin gewöhnlicheSäcke verpacktsein.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den26.Mai 1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

** Original from
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(Nr. 4387.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund denBetrieb von Anlagenzur
Herstellungvon Bleifarben und anderenBleiprodukten. Vom 29. Mai 1914.

Auf Grund des§ 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesratdie nach=
stehende

Bestimmung,betreffenddieEinrichtungund denBetriebvon Anlagen
zur Herstellungvon Bleifarbenund anderenBleiprodukten,

erlassen:
Die Bestimmungen im 9 10 Abs. 1, 2 der Bekanntmachung,betreffend

die Einrichtungund denBetrieb von Anlagenzur Sanne von Bleifarben
und anderenBleiprodukten,vom 26.Mai 1903/6.März 1913 (Reichs=Gesetzbl.
1903 S. 225; 1913 S. 125) bleibenbis zum 1. Januar 1915 in Kraft.

Berlin, den29.Mai 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Caspar.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

— — — —

M 3l1. — —
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die Anderung der Bestimmungen über die technischeEinheit im

Eisenbahnwesenvom 25. Mai 1908. S. 187.

(Nr.4388.) Bekanntmachung,betreffenddie AnderungderBestimmungenüber die technische
Einheit im Eisenbahnwesenvom 25. Mai 1908. Vom 28. Mai 1914.

E dem vom Bundesrat in der Sitzung vom 22. Januar 1914 gefaßten
Beschlussewerdendie 99 18, 22, 25 desArtikel II und die99 6, 9 desArtikel IV.
der Bestimmungenüber die technischeEinheit im Eisenbahnwesenvom 25. Mai
1908 (Reichs=Gesetzbl.1908 S. 362) mit Wirkung vom I. Juni 1914 in nach=
stehenderWeiseabgeändert.Nach dieserAnderungerhaltendie Bestimmungen
die Bezeichnung„TechnischeEinheit im EisenbahnwesenFassung 1913/.

Artikel II.
' Bauart der Eisenbahnfahrzeuge.

An Stelle desbisherigen§ 18 tritt folgenderWortlaut:
S 18.

Kuppelungsteile, die auf wenigerals 140mm überSchienenoberkanie
herabhängenkönnten,müssenmindestensauf diesenAbstandeingeschraubtoder
aufgehängtwerdenkönnen.

Der bestehendeWortlaut des§ 22 wird Absatz1.

Dem §22 wird als Absatz2 hinzugefügt:

2 Güterwagen, die ohne besondere Prüfung ihrer Querschnitts=
maße auf alle dem internationalenVerkehredienendenLinien, mit Ausnahme
der ausdrücklichausgenommenenStrecken,übergehenkönnenund als Transit=
wagen bezeichnetwerden sollen (vgl. § 25 Ziffer 10), müssenfolgendenBe=
dingungenentsprechen:

a) Sie müssenbei ihrerMittelstellungim geradenGleiseim Stillstand
mit allen dem FederspielefolgendenTeilen innerhalb der in der

Reichs=Gesetzbl.1914. 40

Ausgegebenzu Berlin den5. Juni 1914.
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AnlageC gezeichnetenBegrenzungslinieverbleiben;die demFederspiele
nichtfolgendenWagenteile(Achsbüchsenusw.)dürfendieseBegrenzungs=
linie um 15 mm, parallel zur MittelachsedieserLinie gemessen,
überragen").

b) Die größtennachdieserBegrenzungsliniezulässigenBreitenabmessungen
solcherWagen müssenderart eingeschränktsein, daß kein Teil des
Wagensbei dessenungünstigsterStellung in einemGleisevon 1/165m
Spurweite und mit der Krümmung von 250 m Halbmesserdie
Begrenzungsliniemehrals umdenWertk überragt.Die Uberragung
ist parallel zur Schienenebenezu messen,wobei die Achse der Be=
grenzungsliniesenkrechtzur Schienenebeneund in derMitte zwischen
beidenSchienen stehendanzunehmenist.

JP)Diese Einschränkungensind nach folgendenFormeln zu berechnen:
an— 1,465 —qE ——I. Ei — 500 2 . k Ta;

. u 1,165—d n —a. p� S
— * 2 tatw) àu:

In diesenFormelnbedeutet:
E: innere Einschränkung,d. h. zulässigerkleinsterAbstand eines zwischen

den Endachsenoder Drehzapfen liegendenWagenpunkts von der in
AnlageC gezeichnetenBegrenzungslinie,in Metern;

E. — äußere Einschränkung,d. h. zulässigerkleinsterAbstand eines über
die EndachsenoderDrehzapfenhinaus liegendenWagenpunktsvon
der in AnlageC gezeichnetenBegrenzungslinie,in Metern;

a =Radstand, d. h. Entfernungder EndachsenoderDrehzapfen,in Metern
mn—=Abstanddes betrachtetenWagengquerschnittsvon der nächstgelegenen

Endachseoder vom nächstgelegenenDrehzapfen,in Metern)
— EntfernungvonAußenkantezuAußenkantederSpurkränzebeigrößter
Abnutzung,in Metern, gemessen10 mm außerhalbderbeidenin einer
Entfernungvon 1 500mm voneinanderanzunehmendenLaufkreisej

— möglicheQuerverschiebungzwischenLagerschaleund Achsschenkel,zu=
sätzlichderjenigenzwischenAchshalterund Achsbüchse,in Metern, aus
derMittellageherausnachjederSeite, bei größterAbnutzung;

W — möglicheQuerverschiebungvonDrehgestellzapfenundWiege, in Metern,
aus derMittellageherausnachjederSeite;

P — Drehgestellradstand,d. h. Entfernungder Endachsender einzelnen
Drehgestelle,in Metern;

) Vor demJahre 1915 erbauteWagenmit Hebelbremsen,derenHebelin derTief.
lage (Bremsstellung)die BegrenzungslinienachAnlage C überschreiten,könnenals Transit=
wagen bezeichnetwerden,wenn dieseHebel in der Hochlage(Lösestellung)innerhalbder
genanntenBegrenzungslinieverbleiben.

Oriqinal from
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0,orsfür Teile, die430 min undmehrüberSchienenoberkanteliegen;
lO,o�s für Teile,diewenigerals 430mmüberSchienenoberkanteliegen;

2

— wenn an— 2 100)

1 r* Pn [ 750 (an — n2 — 4— 100), wenn an — H 1Ts„ 100)

2

ts wennan u: — . 120)

1 p«7Y50 (an Mn—4— 120),wennan + nn= 1.120

Der §25 ist wie folgt zu ergänzen:
10. Die Transitwagenim Sinne des §9227 das Zeichen7 (AnlageD)

rechtsauf den Langseitender Wagen, womöglichin Augenhöhe.

Artikel IV.
Beladung der Güterwagen.

An Stelle des bisherigen§ 6 tritt folgenderWortlaut:

» 86.
Die Ladung offenerGüterwagendarf bei Mittelstellungder Fahrzeuge

im geradenGleise die auf jederBahn für den internationalenVerkehrzu—
gelassenenLademaßenicht überschreiten.Diese Lademaßesind den beteiligten
Staaten bekanntzu geben.

*Die Breite der Ladungen muß mit Rücksichtauf das Durchfahren
scharferKrümmungen um die in der Ladetabelle(AnlageE) angegebenenMaße
eingeschränktwerden. Außerdem sind für Ladungen auf Schemelwagenpaaren
oderbeimGebrauchevon Schutzwagenoder einesZwischenwagensdieVorschriften
des 9§9 zu berücksichtigen.Besondere,für einzelneLinien gültigeVorschriften
der BahnverwaltungensinddenbeteiligtenStaaten bekanntzu geben.

An Stelle des bisherigen§9 Abs. 1a) bis c) tritt folgenderWortlaut:
1Beim Gebrauchevon Schemelwagenpaaren,von Schutzwagenoder eines

Zwischenwagensmuß die Ladung entferntbleiben:
a) von demBoden dieserWagen mindestens100 mm senkrechtgemessen
b) vondenSeitenwändendieserWagen, soferndieseWände nichtwenigstens
100mm unterderLadungbleiben,mindestensum die in derTabelle
derAnlageF angegebenenBeträge.

Berlin, den28.Mai 1914.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

40“
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Anlage C.

AllgemeineBegrenzungelinie für Güterwagen nachArtikel II § 22 Abs. 2.

——
1 1 1 1 2 *—- 1 . 1 1+. 1

K.

#Se

#1

—

J—

1

48 3 23 3353

*1

s
Schichenoberkante

(Die eingeschriebenenMaße sindMillimeter.)
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Anlage D.

Zeichen für Transitwagen nach Artikel II 825 Ziffer 10.

Allno1210...

(Die eingeschriebenenMaße sind Millimeter.)
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Anlage E.

Cadetabelle nach Artikel IV § 6 Abf. 2.
Breiteneinschränkungender Ladungen auf jeder Seite, in Jentimetern, d. h. kleinste)
wagrechtgemesseneAbständezwischendenLadungenund dem jeweilszugelassenenLademaße.

Abstandder Für einen Abstand, in Metern, des betrachtetenQuerschnitts:
Endachsen · . .

von der nächstgelegenenEndachse (Wagen mit 2 oder mehrerenAchsen)oder
Drehiapfen, vom nächstgelegenenDrehzapfen (Wagenmit DrehgestellenoderSchemelwagenpaare)

inMetemossnm3 E 4% „Sale es !l 8s%%0 11 I 12131415
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»«1.««.5·«.- —. 1
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»o-."is—7.9—--L—-—— 1—

2 Js I I I I
«5L2««L—:i—54—»——1-LYI——4-v —

uoouo I 1 11 I » «
»01.«t—57«« I

1 1 9 1
5 9. 55S — (

15 GWN NKNNNNNNN“NNWM|11
56mßb"êßp ß½ 1 7

n 001 12233344
»»24—.3—8m—12«».7-
FJ 1——

« «024««i»731.-3172»2:i —-
R 0012xcs455e50666

ooeci-«8«-:i«i»212i27—
1 5WVSiTRP NNNENNNNNN33NB I

o»2«i7.9««»;19222529—
001345667888909 I

5 % 75(FE L J JJ2 I
16 HK'———————————27N3

0 1 3 5 7 1 1214561 2712 —

17 ·0 1 2 4 5 6 7 8 9 101011 ll 122 13
HIEIIIBIIIIILIBLIILELEIILLIIGEIIE

18 HöIIdIidfreifssrxTrTTTUFTFürRTTTFTUTHFN
7J566SJ1–ê+%WI Z NT–+)
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—o 4 JN „ NT’.

20 0 1 3 5 6 8 9 11 12 144TT 20
D— 46S 2 4ßn %

22 0 2 1 6 7 9 11 121116 IT T 1%
AIIIIIIIIIIIIIIIIIII J 3#

21 ½0 2 1 6 8 10 1114“ ½ S
5½% 2 5 * 77 7 S N JN AJJJ. —

26 9 3 5 7 19 1136 193222 21273032533 10tB3 1#
5½ 2 5 9 1156 1121224 —917T — — — — — — —

0 3 5 8 10 11619222G 25 3516 414 O2 J-
0 Z 6 9 1!13 65 2025 3137J44%. -

30 0 3 6 9 L 148 T2 52° 32 35 34066 50 56 S
0 3 71 0 Nl 171 21 1 27 1410 4 54%%% M iHN —

Anmerkung:Für andereals diein derTabelleangegebenenGrundwertesindstetsdienächsthöherenTabellenwertean
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Bemerkungen:
1. Die in gewöhnlichenZiffern gesetztenoberenTabellenwerte gelten für Teile zwischen den

EndachsenoderDrehzapfen;die in KersivbeifferndarunterstehendenWerte geltenfür Teile, die über
die Endachsen oder Drehzapfen hinausragen.

2. Bei Ladungenauf Drehgestell-oderSchemelwagenvon mehr als 4 m RNadstandsind die
aus der Tabelle entnommenenBreiteneinschränkungenfür die zwischendenDrehzapfenliegendenTeile
der Ladung zu vergrößern, für die darüber hinausragendenTeile zu verkleinern, und zwar bei dem
Radstand der Drehgestelleoderder Schemelwagen

von 4/1 bis 6,0 m um 1 cm,
über6,1 m 2 2...

3. Die in der Tabelle angegebenenBreiteneinschränkungensind für Teile der Ladungen,die
unterhalb der Höhe von 0/130 m über Schienenoberkanteliegen, um 5 cm zu vergrößern.

4. Wegen der Breite der Ladungen auf Schemelwagenpaarenoder beimGebrauchevon Schutz=
wagen oder eines Jwischenwagenssiehe außerdem§ 9 des Artikel IV und die Tabelle der Anlage F.

5. Belgien nimmt die Ladungen,derenLänge27 m übersteigt,nur nach vorherigerVerein=
barung an.

** Original from
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Abstand der
Endachsenoder
derDrehzapfen
des tragenden der tragenden Schemelwagen der Schuywagen

füreinenAbstand,inMetern,desbetrachtetenOuerschnitts des
dertragenden vomnächstgelegenenDrehzapfen zuesherh —
Schemelwagen, von Wagenvon
inMetern 2I3I415 3I4 5 6 686

4 — S 26 S — — — —
’ 13 18 — —- 26 —· — — — —
8 14 19 22 S 26 32 — —.— —
10 15 21 25 28 28 34 41 — 1 — 2
12 16 23 27 31 29 36 41 52 28
14 18 24 29 34 31 38 47 56 60 33
16 19 26 32 37 33 41 50 59 64 38
18 20 28 34 41 34 43 53 63 68 4
20 21 30 37 4 36 46 56 67 72 51
25 25 35 43 52 41 52 61 76 83 71
30 28 40 50 60 46 58. 72 86 93 95

T

anzuwenden.
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Reichs=Gesetzblatt.
— !—

Inhalt: Gesetz gegendenVerratmilitärischerGeheimnisse.S. 105.

(Nr. 4389.) GesetzgegendenVerrat militärischerGeheimnisse.Vom 3. Juni 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs,nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
unddesReichstags,was folgt:

SI.
Wer vorsätzlichSchriften, Zeichnungenoder andere Gegenstände,deren

Geheimhaltungim InteressederLandesverteidigungerforderlichist, in denBesitz
oder zur Kenntnis einesanderengelangenläßt und dadurchdie Sicherheitdes
Reichs gefährdet,wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren, bei mildernden
Umständenmit GefängnisnichtuntereinemJahre bestraft.

Ebensowird bestraft,wer vorsätzlichNachrichten,derenGeheimhaltung
im InteressederLandesverteidigungerforderlichist, an eineausländischeRegierung
oder an einePerson, die im InteresseeinerausländischenRegierungtätig ist,
gelangenläßt und dadurchdie Sicherheit des Reichs gefährdet.

Hat der Verrat einen schwerenSchaden für die Sicherheit des Reichs
zur Folge gehabt,so kann, wenn der Täter dies vorausgesehenund gegen
Entgeltgehandelthat, auf lebenslangesZuchthauserkanntwerden.

82.
Wer ohneden Vorsatz, die Sicherheit des Reichs zu gefährden,vorsätzlich

und rechtswidrigGegenständeder im §1 Abs.1 bezeichnetenArt in denBesitz
oder zur Kenntnis eines anderengelangenläßt, wird mit Gefängnis oder mit
Festungshaftbis zu fünf Jahren bestraft.

Der Versuchist strafbar.
Reichs.Gesetbl.1914. 41

Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1914.
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83.
Wer sichdenBesitzoderdieKenntnisvonGegenständenderim § 1 Abs.1

bezeichnetenArt in der Absicht verschafft,sie zu einer die Sicherheit des Reichs
efährdendenMitteilung zu gebrauchen,wird mit Zuchthausbis zu zehnJahren,
4 milderndenUmständenmit Gefängnis nicht unter sechsMonaten bestraft.

Ebensowird bestraft,wer sichNachrichtender im H 1 Abs. 2 bezeichneten
Art in der Absichtverschafft,sie zu einer die Sicherheit desReichs gefährdenden
Mitteilung an eine ausländischeRegierungoder an eine im Interesseeiner
ausländischenRegierung tätige Person zu gebrauchen.

Waren die Gegenständeoder Nachrichtendem Täter in seinerEigenschaft
als deutscherBeamteroderdeutscheMilitärpersonzugänglich,so kannaufZucht=
haus bis zu fünfzehnJahren erkanntwerden.

84.
Wer sich vorsätzlichund rechtswidrigden Besitz oder die Kenntnis von

Gegenständender im § 1 Abs. 1 bezeichnetenArt ohne die Absichtverschafft,sie
zu einerdie SicherheitdesReichsgefährdendenMitteilungzu gebrauchen,wird
mit Gefängnis oder Festungshaftbis zu drei Jahren bestraft. Bei mildernden
Umständenkannauf Geldstrafebis zu fünftausendMark erkanntwerden.

Der Versuchist strafbar.

95.
Wer einVerbrechender in den 9§P.1)3bezeichnetenArt mit einemanderen

verabredet,wird, wennes nichtzur Vollendungoderzu einemstrafbarenVer=
suchedesVerbrechensgekommenist, mit GefängnisnichtuntereinemJahre, bei
milderndenUmständenmit GefängnisnichtunterdreiMonatenbestraft.

Der an einerVerabredungBeteiligtewird nichtbestraft,wenner zu einer
Jeit, in welcherdie Verhütung des verabredetenVerbrechensnochmöglich ist,
freiwillig Anzeigebei der Behörde erstattet. Dies gilt nicht für denBeteiligten,
der den anderenzu der Verabredungvorsätzlichbestimmthat.

86.
Wer vorsätzlichmit einerPerson,die im InteresseeinerausländischenRe=

gierung tätig ist, Beziehungenanknüpftoderunterhält,welchedieMitteilung von
GegenständenoderNachrichtender im § 1 Abs. 1),2 bezeichnetenArt zum Gegen=
standehaben,wird mit Gefängnis bestraft.

Ebensowird bestrafteinePerson, die im Interesseeiner ausländischenRe=
gierung tätig ist, wenn sie vorsätzlichmit einemanderenBeziehungenanknüpft
oderunterhält,welchedieMitteilungvon GegenständenoderNachrichtender im
& 1 Abs.1, 2 bezeichnetenArt zumGegenstandehaben.

— Original from
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K.
Wer vorsätzlichin einerFestung,einemReichskriegshafenodereinermili=

tärischenAnlage, auf einemSchiffederKaiserlichenMarine oderinnerhalbder
deutschenHoheitsgewässergegenübereiner Behörde, einemBeamten oder einer
Militärpersonüber seinenNamen, seinenStand, seinenBeruf, seinGewerbe,
seinenWohnortoderseineStaatsangehörigkeiteineunrichtigeAngabemachtoder
die Angabe verweigert,wird, wenn nach den Umständenanzunehmenist, daß
derAufenthaltan demOrte oderdie unrichtigeAngabeoderdieVerweigerung
der Angabe mit Zweckender in den 95 1, 3 bezeichnetenArt zusammenhängt,
mit Gefängnisbis zu einemJahre odermit Geldstrafebis zu eintausendMark
bestraft.

Einer Festung, einem Reichskriegshafenoder einer militärischenAnlage
stehengleichderenamtlichbekanntgemachteSicherungsbereichesowiegewerbliche
Anlagen, in denenGegenständefür die Bedürfnisseder inländischenKriegsmacht
hergestellt,ausgebessertoder aufbewahrtwerden.

Die Tat ist nur strafbar,wenndieBehörde,derBeamteoderdieMilitär=
personzuständigwar.

568
Wer fahrlässigGegenständeder im 91 Abs. 1 bezeichnetenArt, die ihm

kraft seinesAmtes odereinesvon amtlicherSeite erteiltenAuftrags zugänglich
waren, in denBesitz oder zur Kenntnis eines anderengelangenläßt und dadurch
die SicherheitdesReichsgefährdet,wird mit GefängnisoderFestungshaftbis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafebis zu fünftausendMark bestraft.

59.
Wer von demVorhaben eines der in den § 1,3bezeichnetenVerbrechen

zu einerZeit, in welcherdie Verhütung des Verbrechensmöglich ist, glaubhafte
Kenntnis erhält und es vorsätzlichunterläßt, hiervon der Behörde zur rechten
Zeit Anzeigezu machen,wird, wenndas Verbrechenoderein strafbarerVersuch
desselbenbegangenworden ist, mit Gefängnis bestraft.

Diese Vorschrift findet keineAnwendung, wenn die Anzeige gegen einen
Angehörigenodervon einemGeistlichenin Ansehungdesjenigen,was ihm bei
Ausübung der Seelsorge anvertraut worden ist),hätteerstattetwerden müssen.

10.
Wer vorsätzlichwährendeinesKriegesgegendasReichoderbeidrohendem

KriegeNachrichtenüberTruppen=oderSchiffsbewegungenoderüberVerteidigungs=
mitteleinemvom ReichskanzlererlassenenVerbotezuwiderveröffentlicht,wird
mit GefängnisoderFestungshaftbis zu dreiJahren odermit Geldstrafebis zu
fünftausendMark bestraft.
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ZU.
Wer vorsätzlichüberschwebendeamtlicheErmittelungenwegeneinesVer=

brechensoderVergehensgegendiesesGesetzohneErlaubnisderdieErmittelungen
leitendenBehördeMitteilungenin dieOffentlichkeitbringt, wird mit Gefängnis
oder Festungshaftbis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu eintausend
Mark bestraft.

DieseVorschrift findet auf dieVeröffentlichungvon Mitteilungen, dienach
derEröffnungdesgerichtlichenHauptverfahrens,im militärgerichtlichenVerfahren
nachVerfügungderAnklageerfolgt,keineAnwendung.

12.
Mit Haft oder Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark wird bestraft,
1. wer einemanOrt undStelleerkennbargemachtenVerbotederMilitär=
behördezuwidereinemilitärischeAnlage oder ein Schiff der Kaiser=
lichenMarine betritt;

2. wer in einer Festung,einemReichskriegshafenoder in deren amtlich
bekanntgemachtenSicherungsbereichendieVorschriftenüberAufenthalts=
meldungübertritt;

3. wer von einemFestungswerk,einemGebäudederKaiserlichenMarine,
in welchemMunition oderMinen gelagertwerden,einermilitärischen

Luftfahrzeughalleoder einer militärischenAnlage für drahtloseTele=
graphie ohne Erlaubnis der zuständigenMilitärbehörde Aufnahmen
macht oder veröffentlicht. Die Aufnahmen und Veröffentlichungen
können eingezogenwerden ohneUnterschied,ob sie dem Verurteilten
gehörenodernicht.

13.
In den Fällen der §9 1, 3 kann nebender Freiheitsstrafeauf Geldstrafe

bis zu fünfzigtausendMark, bei milderndenUmständenbis zu fünfundzwanzig=
tausendMark erkanntwerden.

In den Fällen der §9§2, 4, 5, 6, 8 kann nebender Freiheitsstrafeauf
Geldstrafebis zu fünftausendMark erkanntwerden.

#14.
In den Fällen der §9 1, 3, 5, 6 kann nebenGefängnis auf Verlust der

öffentlichenAmter und der aus öffentlichenWahlen hervorgegangenenRechte,
neben jeder Freiheitsstrafeauf Zulässigkeitvon Polizeiaufsicht erkannt werden.

Ein Ausländer, der wegeneinesVerbrechensoder einesvorsätzlichenVer=
gehensgegendiesesGesetzzu einerFreiheitsstrafeverurteiltwordenist, kann nach
Verbüßungder Strafe von derLandespolizeibehördeaus demReichsgebietaus=
gewiesenwerden.
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15.
Hat derTäter für dieBegehungeinesVerbrechensoderVergehensgegen

diesesGesetzEntgeltempfangen,so ist dasEmpfangeneoderdessenWert in dem
Urteil für dem Staate verfallen zu erklären.

16.
Auf dieVerbrechenund Vergehengegendie 9##§1, 3, 5, 6, 8 findetdie

Vorschriftdes§ 4 Abs.2 Nr. 2 desStrafgesetzbuchsAnwendung.

17.
Soweit in Gesetzenoder Verordnungenauf Vorschriftenverwiesenist, die

durch diesesGesetzaußer Kraft gesetztwerden, treten an derenStelle die ent=
sprechendenVorschriftendiesesGesetzes.

18.
Bei Verbrechengegendie §##1, 3 ist das Reichsgerichtfür die Unter=

suchungund Entscheidungin ersterund letzterInstanz ausschließlichzuständig.
Die Militärgerichtsbarkeitwird hierdurchnichtberührt.

Die Geschäfte,die im § 72 Abs.1 des Gerichtsverfassungsgesetzesder
Strafkammer des Landgerichtszugewiesensind, erledigtder ersteStrafsenat des
Reichsgerichts. Das Hauptverfahrenfindet vor dem zweitenStrafsenate statt.

19.
Der §&360 Nr.1 des Strafgesetzbuchs,der § 15 des Gesetzesüber die

Presse vom 7. Mai 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 65) und das Gesetzgegenden
Verrat militärischerGeheimnissevom 3. Juli 1893 (Reichs=Gesetzbl.S. 205) mit
Ausnahmedes§911 tretenaußerKraft. In demAbs.2 desF 360 desStraf=
gesetzbuchskommendieZahl „1)/ und dieWorte „derRissevonFestungenund
Festungswerken,“in derNr. 1 des§ 18 desGesetzesüberdie Pressedie Jahl
„15)“ in Wegfall.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den3.Juni 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs-Gesebl.1914. 42
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A 33.
Jnhalt: Vereinbarung zwischendemDeutschenReicheund Frankreichzur Regelungdes Verkehrsmit

Branntwein und alkoholhaltigen Erzeugnissen über die deutsch=französischeGrenze. S. 201. —
Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegenständendes Garten=
baues. S. 204.

(Nr. 4390.) VereinbarungzwischendemDeutschenReicheund Frankreichzur Regelungdes
Verkehrs mit Branntwein und alkoholhaltigenErzeugnissenüber die deutsch=
französischeGrenze. Vom 13.Januar 1914.

Dereinbarung. Arrangement.
Um den Verkehr mit Branntwein En vue de régler le mouvement

und Erzeugnissen,dieAlkohol enthalten, des alcools et des Spirituenx fran=
über dieGrenze zwischendemDeutschen chissant la frontière entre IAlle=
ReicheundFrankreichzu regeln,haben magneet la France, les soussignés:
die Unterzeichneten:

Seine Exzellenz Freiherr von Son Excellenee M. le Baron
Schoen, BotschafterSeinerMa= de Schoen, Ambassadeur de
jestätdesDeutschenKaisers,Königs Sa Majeste Empereur d’'Alle-
von Preußen, beidemPräsidenten magne, Roi de Prusse, pres le
derFranzösischenRepublik, Président de la République

Française,

und et
SeineExzellenzHerr GastonDou⸗ Son Excellence M. GastonDou-
mergue, Senator,Ministerpräsi— mergue, Sénateur, Président

Reichs=Gesetzbl.1914. 43

Ausgegebenzu Berlin den 13.Juni 1914.
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dent, Minister der auswärtigen
Angelegenheitender Französischen
Republik,

unterVorbehaltderGenehmigungihrer
Regierungen,die nachstehendeVerein=
barunggetroffen:

Artikel 1.
Steuerfreiheitbei der Ausfuhr von

BranntweinundErzeugnissen,dieAlko=
hol enthalten,überdiezuständigenZoll=
stellenan derdeutsch.französischenGrenze
wird nur unterderBedingunggewährt,
daßderAusgangsollstelledesAusfuhr=
landeseineBescheinigungderEingangs=
zollstelledes anderenLandesvorgelegt
ist, aus der erhellt,daß dieWare bei
letztererZollstelle ordnungsgemäßange=
meldetwordenist.

Artikel 2.

Die im Artikel 1 erwähntenBe=
scheinigungenmüssendieWarenachdem
NamendesAbsendersunddesEmpfän=
gers, demVersendungs=und demBe=
stimmungsorte,derZahl, derArt, dem
Rohgewichtund Inhalt derFrachtstücke
sowie der Beschaffenheitund Art des
Branntweinsund der Alkohol enthal=
tendenErzeugnissebezeichnen.Sie sind
vonderEingangsgollstellesogleich,nach=
demdiezollamtlicheAnmeldunggeschehen
ist, auszustellen,ohne Rücksichtdarauf,
ob dieWare zumVerbleibim Einfuhr=
land oder zur Durchsuhr bestimmtist.
Sie werdenkeinerStempelgebührunter=
worfenund sindunverzüglichderAus=
gangszollstelledesAusfuhrlandeszuzu=
stellen.

du Conseil, Ministre des Affaires.
Etrangeres de la République
Française;

sont convenus, sous la réserve du
consentement de leurs Gouverne=
ments, de ce qui suit:

Article premier.
La décharge ou la restitution des

droits pour les alcools et spiritucux
exPortés par les bureaux de douane
dui sont ou seront ouvertsà cet ellet
à la frontière entre IAllemagne et
la France est subordonnéeà la con=
dition qu’il soit produit au bureau
de sortie du pays exportateur une
attestation du bureau d’entrée de
Tautre pays établissant due les
marchandisesont été régulièrement
déclaréesà ce dernier bureau.

Article 2.

Les attestationsviséesàFarticle1“
doivent énoncer le nom de lher=
Péditeur et celui du destinataire, le
lieu Texpédition et celui de desti=
nation, le nombre,TPespece,le poids
brut et la contenance des colis, ainsi
due la nature et Tespecedesalcools
et spirituengx. Elles sont delivrées
Par le bureau d’entrée aussitot due
la déclaration en a dté déposéeet
contröolée, et sans quil y ait à
distinguer si les marchandises sont
destinéesau marché intérieurou au
transit. Elles ne sont pas scumises
audroit de timbreet sontadressées
immédiatementau bureau de sortie
du pays Cxportateur.
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Artikel 3.
Die Bestimmung des Artikel 1

findetkeineAnwendung:

a) auf Waren, welche in Post=
paketenoderPostfrachtstückenim Roh=
gewichtevon höchstens50 Kilogramm
aus Frankreichausgeführtund von der
deutsch=französischenGrenze aus durch
diedeutschePost weiterbefördertwerden;

b)aufWaren,welcheausDeutschland
durchdiePost in PostpaketenoderPost=
frachtstückenimRohgewichtevonhöchstens
50 Kilogrammausgeführtwerden.

Artikel 4.
Der Regierung jedes der beiden

Länderstehtes frei, von dieserVerein=
barungjederzeitzurückzutreten.

Artikel 5.
DieseVereinbarungtritt nachAus=

wechselungderGenehmigungserklärungen
der beiderseitigenRegierungenan die
Stelle des über denselbenGegenstand
am 1. Oktober1901 zu Berlin ab=
geschlossenenAbkommens.

Geschehen,in Paris, in doppelter
Ausfertigung,am 13. Januar 1914.

Article 3.
Les dispositions de Tarticke 14

ne sont pas applicables aux marchan=
dises exportées:

a) de France par colis postaux
ou par colis demessageriedu poids
maximum de 50 kilogrammes bruts
à réexpédierde la frontière franco=
allemande par les postes allemandes;

b) d'’Allemagne par la voie de
la poste soit comme colis postaux,
soit comme colis de messagerie du
PDoidsmaximum de 50 kilogrammes
bruts.

Article 4.
Le Gouvernement de chacun des

deux paysa la faculté de renoncer,
à tout moment, au présent arran=
gement.

Article 5.
Le présent arrangement rem=

Placera celui relatif au méme objet
conclu à Berlin le 1“ octobre 1901
et entrera en vigueur apres ’échange
des ratilcations des deux Gouver=
nements.

Fait, en double expédition,
à Paris, le 13janvier 1914.

Die
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stimmeich folgendes:

Gewächshäusernstammen,über die Grenz
die KöniglichPreußischeZollabfertigungsst

Berlin, den3. Juni 1914.

zendesReichs darf fortan auchüber
relleMalmedy Bahnhof erfolgen.

von Jongquières.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinal from



— 205 —

Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

AM34.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie im Anschlußan die deutsch=dänischeVereinbarung vom

1. Juni 1910 von Deutschlandmit DänemarkgetroffeneweitereVereinbarungzur Vereinfachung
desRechtshilfeverkehrs.S. 205.

—

(Nr. 4392.) Bekanntmachung,betreffenddie im Anschlußan die deutsch=dänischeVereinbarung
vom 1. Juni 1910 von Deutschlandmit Dänemark getroffeneweitere Ver=
einbarung zur Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs. Vom 6. Juni 1914.

mmAnschluß an die deutsch=dänischeVereinbarung vom 1. Juni 1910 (Reichs=
Gesetzbl.S. 871) ist von Deutschlandmit Dänemark eine weitereVereinbarung
zur Vereinfachungdes Rechtshilfeverkehrsgetroffenworden, und zwar durchAus=
tauscheinanderentsprechenderErklärungenderbeiderseitigenRegierungen,die am
1. Juni 1914 abgegebenworden sind. Der Austauschder Erklärungen ist am
4. Juni 1914 in Berlin erfolgt. Die für DeutschlandabgegebeneErklärung
wird nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den6. Juni 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Jagow.

Reichs=Gesetzbl.1914. 45

Ausgegebenzu Berlin, den 15. Juni 1914.
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Erklärung.

Zwischen der Kaiserlich DeutschenRegierung und der Königlich Dänischen
Regierungist im Anschlußan die Vereinbarungvom 1. Juni 1910 zur Ver—
einfachungdesRechtshilfeverkehrsdie nachstehendeweitereVereinbarung getroffen
worden.

Artikel 1.

Jede der beidenRegierungenwird ihre Vermittelung eintretenlassen,um
die gemäß Artikel 18, 19 des Haager Abkommensüber den Zivilprozeß vom
17.Juli 1905 für vollstreckbarerklärtenKostenentscheidungenderBehördendes
andernTeiles zur Vollstreckungzu bringen,wenn ihr der von demGläubiger
oder in seinemNamen gestellteVollstreckungsantragauf diplomatischemWege
übermitteltwird.

Der Antrag muß in der Sprache des ersuchtenTeiles abgefaßtoder von
einerUbersetzungin dieseSprache begleitetsein; die Ubersetzungist durch einen
diplomatischenoder konsularischenVertreter des ersuchendenTeiles oder einenbe=
eidigtenDolmetscherdes ersuchtenTeiles zu beglaubigen. Ist die vorgeschriebene
Ubersetzungnicht beigefügt,so wird sie von dem ersuchtenTeile auf Kosten des
ersuchendenTeiles beschafft.

Der Antrag kann demersuchtenTeile gleichzeitigmit demAntrag auf
VollstreckbarkeitserklärungderKostenentscheidungübermitteltwerden.

Artikel 2.

Auf den gemäßArtikel 1 dieserErklärunggestelltenAntrag findet die
Vollstreckungder Kostenentscheidungnur in beweglichekörperlicheSachen statt.

Mit den in derKostenentscheidungfestgesetztenKosten sind auch die gemäß
Artikel19 desHaagerAbkommensüber den Zivilprozeß,Artikel4 der Vrein=
barungvom 1. Juni 1910 und Artikel1 Abs.2 der gegenwärtigenErklärung
entstehendenUbersetzungskostensowie die sonstigenKosten des Vollstreckungsver=
fahrensbeizutreiben.

Der Vollstreckungsbeamtedes ersuchtenTeiles darf zur Deckungseiner
Gebührenund Auslagen einenKostenvorschußnicht erheben. Soweit dieVoll=
streckungnichtzurDeckungderGebührenundAuslagenführt, ist der ersuchende
Teil verpflichtet,dieseKostenzu erstatten.

* Original from
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Artikel 3.

Die gegenwärtigeErklärung tritt am 1. Juli 1914 in Wirksamkeitund
bleibtin Kraft bis zumAblauf von sechsMonaten nach erfolgterKündigung
seitensdeseinenoderdesanderender beidenTeile.

Die Erklärung wird gegeneine entsprechendeErklärung der Königlich
DänischenRegierungausgetauschtwerden.

Berlin, den1. Juni 1914.

Im NamenderKaiserlichDeutschenRegierung.

Der StaatssekretärdesAuswärtigenAmtes.
von Jagow.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Barlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

43335.
Inhalt: Gesetz zur Anderungder §§74, 75 und des § 76 Abs.1 desHandelsgesetzbuchs.S. 200.—

Gesetz, betreffendAnderung der Gebührenordnung für Jeugen und Sachverständige. S. 214. —
Gesetz, betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern. S. 217. — Gesetz,
betreffendBürgschaftendes Reichs zur Förderungdes Baues von Kleinwohnungenfür Reichs=
und Militärbedienstete. S. 219. Verordnung, betreffendAnderung der Verordnung über die
Tagegelder, Fuhrkosten und Umzugskostenvon Beamten der Betriebsverwaltung der Reichseisen=
bahnen. S. 220.

(Nr. 4393.) GesetzzurAnderungder§§74, 75 und des§ 76 Abs. 1 desHandelsgesetzbuchs
Vom 10.Juni 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
An die Stelle der §9 74, 75 und des§ 76 Abs. 1 desHandelsgesetzbuchs

tretenfolgendeVorschriften:

4.
Eine Vereinbarung zwischendem Prinzipal und demHandlungsgehilfen,

die den Gehilfen für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnissesin seiner
gewerblichenTätigkeit beschränkt(Wettbewerbverbot),bedarf der Schriftform und
der Aushändigung einer vom Prinzipal unterzeichneten,die vereinbartenBe=
stimmungenenthaltendenUrkundean den Gehilfen.

Das Wettbewerbverbotist nur verbindlich,wennsichder Prinzipal ver=
pflichtet,für die Dauer desVerbotseineEntschädigungzu zahlen,die für jedes
Jahr des Verbots mindestensdie Hälfte der von dem Handlungsgehilfenzuletzt
bezogenenvertragsmäßigenLeistungenerreicht.
Neichs=Gesebl.1914. # 45

Ausgegebenzu Berlin den 18. Juni 1914.
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§74a.
Das Wettbewerbverbotist insoweitunverbindlich,als es nichtzumSchutze

eines berechtigtengeschäftlichenInteressesdes Prinzipals dient. Es ist ferner
unverbindlich,soweites unter BerücksichtigungdergewährtenEntschädigungnach
Ort, Zeit oder Gegenstandeine unbillige Erschwerungdes Fortkommens des
Gehilfen enthält. Das Verbot kann nicht auf einenZeitraum von mehr als
zwei Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnissesan erstrecktwerden.

Das Verbot ist nichtig,wenn die demGehilfen zustehendenjährlichenver=
tragsmäßigenLeistungendenBetrag von fünfzehnhundertMark nichtübersteigen.
Das gleichegilt, wennderGehilfezurZeit desAbschlussesminderjährigist oder
wennsichderPrinzipal die Erfüllung auf EhrenwortoderunterähnlichenVer=
sicherungenversprechenläßt. Nichtig ist auch die Vereinbarung,durchdie ein
Dritter an Stelle desGehilfen dieVerpflichtungübernimmt,daßsichderGehilfe
nach der Beendigung des Dienstverhältnissesin seiner gewerblichenTätigkeit
beschränkenwerde.

Unberührt bleibendie Vorschriftendes § 138 des BürgerlichenGesetzbuchs
über dieNichtigkeitvon Rechtsgeschäften,die gegendiegutenSitten verstoßen.

§ 74b.
Die nach§ 74 Abs.2 demHandlungsgehilfenzu gewährendeEntschädigung

ist am SchlussejedesMonats zu zahlen.
Soweit die demGehilfen zustehendenvertragsmäßigenLeistungenin einer

Provision oder in anderenwechselndenBezügen bestehen,sind sie bei der Be=
rechnungderEntschädigungnach demDurchschnittder letztendreiJahre in Ansatz
zu bringen. Hat die für dieBezügebei derBeendigungdesDienstverhältnisses
maßgebendeVertragsbestimmungnochnicht drei Jahre bestanden,so erfolgtder
Ansatznach demDurchschnittdes Zeitraums, für den die Bestimmungin
Kraft war.

Soweit BezügezumErsatzebesondererAuslagendienensollen,die infolge
der Dienstleistungentstehen,bleibensie außer Ansatz.

74c.
Der Handlungsgehilfemuß sich auf die fällige Entschädigunganrechnen

lassen,was er währenddesZeitraums,für dendieEntschädigunggezahltwird,
durchanderweiteVerwertungseinerArbeitskrafterwirbtoderzu erwerbenbös=
willig unterläßt,soweitdie EntschädigungunterHinzurechnungdiesesBetrags
denBetrag derzuletztvon ihm bezogenenvertragsmäßigenLeistungenum mehr
als ein Zehntel übersteigenwürde. Ist der Gehilfe durch dasWettbewerbverbot
gezwungenworden,seinenWohnsitzzuverlegen,sotritt an dieStelledesBetrags
von einemZehntel der Betrag von einem Viertel. Für die Dauer der Ver=
büßungeinerFreiheitsstrafekannderGehilfeeineEntschädigungnichtverlangen.
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Der Gehilfeist verpflichtet,demPrinzipal auf ErfordernüberdieHöhe
seinesErwerbesAuskunftzu erteilen.

|V75.
Löst derGehilfe das DienstverhältnisgemäßdenVorschriftender§§ 70, 71

wegenvertragswidrigenVerhaltensdesPrinzipals auf, sowird dasWettbewerb=
verbot unwirksam,wenn der Gehilfe vor Ablauf eines Monats nach der Kün=
digung schriftlicherklärt,daß er sichan dieVereinbarungnichtgebundenerachte.

In gleicherWeisewird dasWettbewerbverbotunwirksam,wennderPrin=
zipal das Dienstverhältniskündigt,es seidenn,daß für dieKündigungein er=
heblicherAnlaß in der Person des Gehilfen vorliegt oder daß sichderPrinzipal
bei derKündigung bereiterklärt,währendder Dauer der Beschränkungdem
Gehilfen die vollen zuletztvon ihm bezogenenvertragsmäßigenLeistungenzu ge=
währen. Im letzterenFalle finden die Vorschriften des 9 74b entsprechende
Anwendung.

Löst derPrinzipal dasDienstverhältnisgemäßdenVorschriftender §§#70,
72 wegenvertragswidrigenVerhaltensdesGehilfen auf, so hat der Gehilfe
keinenAnspruchauf die Entschädigung.

75a.
Der Prinzipal kann vor der BeendigungdesDienf’ eerhältnissesdurch

schriftlicheErklärung auf das Wettbewerbverbotmit derWirkung verzichten,daß
er mit demAblauf einesJahres seit der Erklärung von der Verpflichtungzur
Zahlung der Entschädigungfrei wird.

* 75b.
Ist der Gehilfe für eineTätigkeit außerhalbEuropas angenommen,so ist

die Verbindlichkeitdes Wettbewerbverbotsnicht davon abhängig, daß sich der
Prinzipal zur Zahlung der im 9§74 Abs. 2 vorgesehenenEntschädigungver=
pflichtet. Das gleichegilt, wenn die demGehilfen zustehendenvertragsmäßigen
Leistungenden Betrag von achttausendMark für das Jahr übersteigen;auf die
Berechnungdes Betrags der Leistungenfinden die Vorschriftendes § 74b
Abs.2, 3 entsprechendeAnwendung.

V V5c.
Hat der Handlungsgehilfefür den Fall, daß er die in der Vereinbarung

übernommeneVerpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe versprochen,so kann der
Prinzipal Ansprüche nur nach Maßgabe der Vorschriften des § 340 des
BürgerlichenGesetzbuchsgeltendmachen. Die Vorschriftendes Bürgerlichen
Gesetzbuchsüber die Herabsetzungeiner unverhältnismäßighohenVertragsstrafe
bleibenunberührt.
Neichs-Gesetbl.1914. 46
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Ist die Verbindlichkeitder Vereinbarung nicht davon abhängig, daß sich
der Prinzipal zur Zahlung einer Entschädigungan den Gehilfen verpflichtet,so
kann der Prinzipal, wenn sich der Gehilfe einer Vertragsstrafeder im Abs. 1
bezeichnetenArt unterworfenhat, nur die verwirkteStrafe verlangen; der An=
spruchauf Erfüllung oderauf ErsatzeinesweiterenSchadensist ausgeschlossen.

∆5.
Auf eineVereinbarung,durchdie von denVorschriftender §9 74 bis

75e zum Nachteil des Handlungsgehilfenabgewichenwird, kann sich der
Prinzipal nichtberufen. Das gilt auchvon Vereinbarungen,die bezwecken,die
gesetzlichenVorschriftenüber das Mindestmaßder EntschädigungdurchVer=
rechnungenoder auf sonstigeWeise zu umgehen.

5W75e.

Die Entschädigung,die der Handlungsgehilfeauf Grund derVorschriften
der §&74 bis 754 für die Zeit nachder BeendigungdesDienstverhältnisses
beanspruchenkann, gehörtzu denDienstbezügenim Sinne des§ 61 Nr. 1 der
Konkursordnung.

Der Anspruch auf die Entschädigungkann zum Zneckeder Sicherstellung
oder Befriedigung einesGläubigers erst dann gepfändetwerden,wenn derTag,
an dem sie zu entrichtenwar, abgelaufenist, ohne daß der Gehilfe sie ein=
geforderthat. Die Pfändung ist jedochzulässig,soweitdieEntschädigungallein
oder zusammenmit den in den §§ 1, 3 des Gesetzes,betreffenddie Beschlag=
nahme des Arbeits= oder Dienstlohns, bezeichnetenBezügen die Summe von
fünfzehnhundertMark für das Jahr übersteigt. Die Vorschriftendes §2, des
&4 Nr. 2, 3 und des F 4a des bezeichnetenGesetzesfinden entsprechende
Anwendung.

vöt.
Auf eine Vereinbarung,durch die sich ein Prinzipal einemanderen

Prinzipal gegenüberverpflichtet,einenHandlungsgehilfen,der bei diesemim
Dienste ist oder gewesenist, nicht oder nur unter bestimmtenVoraussetzungen
anzustellen,findet die Vorschrift des § 152 Abs. 2 der GewerbeordnungAn=
wendung.

876Abs.1.
Die Vorschriftender §§ 60 bis 63, 751 geltenauch für Handlungslehr=

linge. Vereinbarungen,durchdie diesefür die Zeit nach der Beendigungdes
Lehr=oder Dienstverhältnissesin ihrer gewerblichenTätigkeit beschränktwerden,
sindnichtig.
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Artikel 2.
Hinter den§ 82 desHandelsgesetzbuchswirdfolgendeVorschrifteingestellt:

§ S2a.
Auf WettbewerbverbotegegenüberPersonen,die, ohne als Lehrlinge an=

genommenzu sein,zumZweckeihrerAusbildungunentgeltlichmit kaufmännischen
Diensten beschäftigtwerden (Volontäre), finden die für Handlungsgehilfengel=
tendenVorschrifteninsoweitAnwendung,als sie nichtauf das demGehilfen
zustehendeEntgeltBezugnehmen.

Artikel 3.

DiesesGesetztritt am 1. Januar 1915 in Kraft.
Die neuenVorschriftenfinden,abgesehenvon denFormwvorschriftendes§ 71

Abs. 1, auch auf die vorher vereinbartenWettbewerbverboteAnwendung. Ein
Wettbewerbverbot,das nach den neuenVorschriftenunverbindlichist, weil eine
dem 9 74 Abs. 2 entsprechendeEntschädigungnicht vereinbart ist oder die dem
Gehilfen zustehendenvertragsmäßigenLeistungenden Betrag von fünfzehn=
hundertMark für das Jahr nicht übersteigen,bleibt verbindlich,falls sichder
Prinzipal vor dem Ablauf von dreiMonaten seit demInkrafttreten desGesetzes
schriftlicherbietet,die vorgeschriebeneEntschädigungzu zahlensowiedie demGe=
bilfen zustehendenvertragsmäßigenLeistungenauf mehrals fünfzehnhundertMark
für das Jahr zu erhöhen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den10.Juni 1914.

(#. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

46
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(Nr. 4394). Gesetz,betreffendAnderung der Gebührenordnungfür Zeugen und Sach=
verständige.Vom 10.Juni 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.

Die Gebührenordnungfür Zeugenund Sachverständigevom 30. Juni
1878 wird dahingeändert:

1. Im #2 Abs.1 werdendieWorte „zehnPfennig bis zu einerMark“
durchdieWorte„zwanzigPfennig bis zu einerMark fünfzigPfennig“
ersetzt,und dem Abs. 2 wird folgenderSatz hinzugefügt:

„Ob eine Erwerbsversäumnisstattgefundenhat, ist nach freiem
Ermessenunter Berücksichtigungder Lebensverhältnisseund der
regelmäßigenErwerbstätigkeitdesZeugenzu beurteilen."“

Im 52 Abs.3 werdendie Worte „gemeineHandarbeit“durchdie
Worte einfache Handarbeit“ ersetzt.

2. Der § 3 Abs. 1, 2 erhält folgendeFassung:
„Der Sachperständigeerhält für seineLeistungeineVer=

gütungnachMaßgabeder erforderlichenZeitverstumnisim Be=
trage bis zu drei Mark für jede angefangeneStunde. Ist die
Leistungbesondersschwierig,so darf derBetrag bis zu sechsMark
für jedeangefangeneStunde erhöhtwerden.

Die Vergütungist unter Berücksichtigungder Erwerbsver=
hältnissedes Sachverständigenzu bemessen.“

3. Der §#4 erhältfolgendeFassung:
„Besteht für die aufgetrageneLeistungein üblicherPreis, so

ist dem Sachverständigenauf Verlangen dieserund für die
außerdemstattfindendeTeilnahmean Terminen die im § 3 Abs.1
Satz! und Abs. 2 geregelteVergütung zu gewähren.

Beschränktsich die Tätigkeit desSachverständigen auf die
Teilnahme an Terminen, so erhält er lediglich die im § 3 be=
stimmteVergütung.“

4. Hinter dem § 4 wird folgendeVorschrift eingestellt:

„§ 4a.
Haben in bürgerlichenRechtsstreitigkeitendie Parteien sich

demGerichtegegenübermit einerbestimmtenVergütungfür die
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Leistung des Sachpverständigeneinverstandenerklärt, so ist diese
Vergütungzugewähren,soferneinzuihrerDeckungausreichender
Betrag an die Staatskassegezahltist.“

Im 97 werdendieWorte „fünf Pfennig“ durchdie Worte „zehn
Pfennig“ ersetzt.

und einerhalbenMark“ und dieWorte „dreiMark“ durchdieWorte
vier und einerhalbenMark“ ersetzt.

„S 12a.
NotwendigebareAuslagen,soweitsienicht den durchden

Aufenthalt außerhalb der Wohnung verursachtenAufwand be—
treffen,könnendemZeugenoder Sachverständigennach billigem
Ermessenerstattetwerden. Dies gilt namentlichvon den Kosten
für einenotwendigeVertretung.“

Im813 wird zwischenAbs.1 und Abs.2 folgendeVorschrifteingestellt:
„In denFällen desAbs.1 kannderSachverständige,wenn

er nicht öffentlicherBeamter ist, an Stelle der Gesamtvergütung
nach den Taxvorschriftendie BerechnungderGesamtvergütung
nach den VorschriftendiesesGesetzesbeanspruchen.“

„OffentlicheBeamte rrhbten Tagegelderund Reisekostennach
Maßgabe der für DienstreisengeltendenVorschriften,falls sie
zugezogenwerden:
1. als Zeugen über Umstände, von denen sie in Ausübung
ihres Amtes Kenntnis erhaltenhaben;

2. als Sachverständige,wennsieaus VeranlassungihresAmtes
zugezogenwerdenund dieAusübungderWissenschaft,der
Kunst oder desGewerbes,derenKenntnis Voraussetzungder
Begutachtungist, zu denPflichten des von ihnen versehenen
Amtes gehört.
Soweit allgemeineVorschriftenfür Dienstreisennichterlassen

sind, kann die obersteVerwaltungsbehördeüber die Gewährung
der den öffentlichenBeamten in den Fällen des Abs. 1 den Ge=
richtengegenüberzustehendenTagegelderund Reisekostenbesondere
Vorschriftenerlassen.

Werden nach den Vorschriften diesesParagraphen Tage=
gelderund Reisekostengewährt,so findeteineweitereVergütung
an denZeugenoderSachverständigennichtstatt.
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Die vorstehendenBestimmungenfindenauf Personendes
SoldatenstandesentsprechendeAnwendung.

Auf BeamtederGemeinden(Gemeindeverbände)findendie
allgemeinenVorschriftenfür DienstreiseninsoweitkeineAnwendung,
als die obersteVerwaltungsbehördeBestimmungenüberdieHöhe
der ihnen den GerichtengegenüberzustehendenTagegelderund
Reisekostenerlassenhat.

Die obersteVerwaltungsbehördekann die ihr durchAbs. 2
und Abs. 5 gegebeneBefugnis zum Erlasse der bezeichneten
Bestimmungenauf andereBehördenübertragen.“

8. Der § 17 erhältfolgendeFassung:
„Die einemZeugenoderSachverständigenzu gewährenden

Beträge werdendurch gerichtlichenBeschlußfestgesetzt,wenn der
Zeuge oder Sachverständigeoder die Staatskasseeinerichterliche
Festsetzungbeantragt oder das Gericht sie für angemessenhält.
Der Ansatz kann von Amts wegenberichtigtwerden,wenn die
Beträge aus derStaatskassegezahltund diesernichterstattetsind.
Für dieFestsetzungund dieBerichtigungist das Gericht oder der
Richter zuständig,vor welchemdieVerhandlung stattgefundenhat,
und für die Berichtigungauch das Gericht der höherenInstanz.

Gegen die richterliche Entscheidung findet Beschwerde nach
Maßgabe des § 567 Abs.2, der # 568 bis 575 derZivilprozeß=
ordnung sowiedes§ 4 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes,in Straf=
sachennachMaßgabe der 995346 bis 352 der Strafprozeß=
ordnungstatt.“

Artikel II.

Soweit in ReichsgesetzenoderLandesgesetzenauf VorschriftenderGebühren=
ordnung für Zeugenund Sachverständigeverwiesenist, die durch den Artikel 1
diesesGesetzesgeändertwerden,tretendieentsprechendenVorschriftendiesesGesetzes
an ihre Stelle.

Artikel III.

Dieses Gesetztritt am 1. Oktober1914 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den10.Juni 1914.

(I. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(r. 4395.) Gesetz,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit überseeischenLändern. Vom
10.Juni 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,vom 1. Oktober1914 ab die Ein—

richtungundUnterhaltungvon regelmäßigenPostdampfschiffsverbindungenzwischen
Ostasien,Australien und den Schutzgebietenin der Südsee auf eineDauer bis
zu fünfzehnJahren an einengeeignetendeutschenUnternehmerzu übertragen
und in demhierüberabzuschließendenVertrag eineBeihilfe bis zumHöchstbetrage
von jährlich 1 300 000 Mark aus Reichsmittelnzu bewilligen.

2.
Der im §#1 bezeichneteVertrag muß die in derAnlage zusammengestellten

Hauptbedingungenenthaltenund bedarf zu seinerGültigkeit der Genehmigung
des Bundesrats.

Der Vertrag sowie die auf Grund desselbengeleistetenZahlungen sind
demReichstagbei Vorlage desnächstenReichshaushaltsetatsmitzuteilen.

*1°
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die bestehenderegelmäßigePostdampf=

schiffsverbindungmit Australien bis zum 31. März 1917 unter angemessener
Beihilfe des Reichs aufrechtzuerhalten.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeues Palais, den 10. Juni 1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.
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Anlage.

1. Es müssenFahrten stattfinden:
a) auf einerLinie Hongkong-Rabaul-Sydneyin Zeitabständenvon
längstensvier Wochen,

b) auf einer Linie Singapore-Neuguinea-Apia(Samoa) in Zeit—
abständenvon längstensachtWochen,

e) im Inseldienstin Zeitabständenvon längstensdrei Monaten.
Der Reichskanzlerist mit ZustimmungdesBundesratszueinerander=

weitigenRegelungdieserFahrtenermächtigt,falls dieVerhältnissediesan=
gezeigterscheinenlassenund dadurchnicht eineUberschreitungder im § 1
des GesetzesfestgesetztenReichsbeihilfeerfolgt. Tritt dadurch jedocheine
erheblicheVerringerung der Gesamtleistungenauf den vorbezeichnetenLinien
ein, so ist die Reichsbeihilfeentsprechendzu kürzen.

2. Die Fahrgeschwindigkeitmuß im Durchschnittmindestensbetragen
Auf derLinie untee 3... 11, Knoten,
»2 » 1b. 98

Die Zeitdauerder Reise ist nach diesemVerhältnis mit entsprechendemZu=
schlag für den Aufenthalt in den anzulaufendenHäfen in Stunden mit
einemAbschlagvon einemKnotenfür die Stunde bei Fahrt gegenden
Monsun zu berechnen.

3. In die Fahrt einzustellendeneueDampfer müssenauf deutschenWerften
gebautsein.

4. Alle in dieFahrt einzustellendenDampfer müssenvor ihrer Einstellung
durchvom Reichskanzlerzu ernennendeSachverständigeabgenommenwerden.

5. Für ungerechtfertigteVerzögerungenbei derFahrtausführungwerdenent=
sprechendeAbzügevon derReichsbeihilfegemacht.

6. Die Dampfer führen die deutschePostflagge und beförderndie Post nebst
denetwaigenBegleiternohnebesondereBezahlung.

7. Die regelmäßigenFahrtenhabenAnfangOktober1914 zu beginnen.
8. Zur Sicherstellung der Erfüllung der Vertragsverbindlichkeitenist, soweit
erforderlich,dem Unternehmerdie Stellung einer Kaution aufzuerlegen.

9. ErwachsendemUnternehmeraus dem BetriebedauerndgrößereGewinne,
so kann derReichskanzlerdemUnternehmergrößereLeistungen,z.B. in
bezugauf schnellereodervermehrteFahrtenusw.,auferlegenoderdieReichs=
beihilfeentsprechendkürzen.
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(Nr. 4396.) Gesetz,betreffendBürgschaftendesReichszur FörderungdesBaues vonKlein=
wohnungenfür Reichs-und Militärbedienstete.Vom 10.Juni 1914.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der Reichskanzlerwirdermächtigt,zurFörderungderHerstellunggeeigneter

Kleinwohnungenfür Arbeiter und gering besoldeteBeamte des Reichs und der
Militärverwaltungen für Hypothekendarlehen,die von andererSeite an gemein=
nützigeUnternehmungen(Bauvereine,Baugenossenschaften,Baugesellschaftenusw.)
unter Ausschluß der Kündbarkeitauf die Dauer von mindestenszehn Jahren
gewährtwerden,Bürgschaftenbis zumGesamtbetragevon 25 Millionen Mark
zu übernehmen.

Bürgschaftendürfennur für solcheHypothekendarlehenübernommenwerden,
für die eine so hoheTilgung festgesetztist, daß auf das verbürgteDarlehen und
auf die dem verbürgtenDarlehen im Range vorgehendenHypothekendarlehen
insgesamtjährlich mindestens½ vom Hundert der ursprünglichenBeträge unter
Hinzurechnungder erspartenZinsen getilgt wird.

§ 2.
Zur DeckungderdemReichsfiskusausdenBürgschaftsverträgenerwachsenden

Verpflichtungenist vom Rechnungsjahr1915 ab eine angemesseneSicherheit
bereitzustellen. "

3.
Das verbürgteDarlehen soll einschließlichvorgehenderoder gleichstehender

Hypotheken90 vom HundertderSelbstkostennichtübersteigen,diederDarlehens—
nehmerfür denErwerb und die baulicheErschließungdes als Sicherheit zu ver—
pfändendenGrundstücksund für die Errichtung der auf ihm befindlichenBau=
lichkeitenund ihres Zubehörs aufwendet. Ausnahmsweisekann die Bürgschaft
auchbis zum vollenBetragederSelbstkostendesBaues ohneBerücksichtigung
desWertesdesGrund und Bodensübernommenwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeues Palais, den 10. Juni 1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.
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(Nr. 4397.) Verordnung,betreffendAnderungder Verordnungüber die Tagegelder,Fuhr=
kostenund Umzugskostenvon BeamtenderBetriebsverwaltungder Reichs=
eisenbahnen. Vom 10. Juni 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des § 18 desReichsbeamtengesetzes
vom 18. Mai 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 245) im Einvernehmenmit demBundes=
rate, was folgt:

Die Verordnung, betreffenddie Tagegelder,die Fuhrkostenund die Um=
zugskostenvon Beamten der Betriebsverwaltung der Reichseisenbahnen,vom
10. Juli 1901 (Reichs.Gesetzbl.S. 271) in derFassungvom 8. September1910
(Reichs=Gesetzbl.S. 1002)wird wie folgt geändert:

I. 9 3 Abs.1 erhältunterb folgendeFassung:
b) Eisenbahn-Betriebsingenieure,Werkstättenvorsteher,Verkehrskontrolleure
undWerkmeiste 4,50Mark.

II. Im § 4 Abs. 1 ist in Zeile 2 hinter „Eisenbahn=Betriebsingenieure“ein=
zuschalten:

„Werkstättenvorsteher“.
III. Im 9 3 Abs. 1 ist unter a zu setzen:

statt„Verkehrsinspektionen“„Verkehrsämter“
statt„Inspektionen“„Amtern“

im &4 Abs.1 wird in Zeile1 und6 das Wort „Werkstätteninspektionen“
durch„Werkstättenämtern“ersetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den10. Juni 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Poftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1914.

- 36.
Junhalt: Bestimmungen überFachausschüssefür Hausarbeit. S. 221.

(Nr. 4398.) BestimmungenüberFachausschüssefür Hausarbeit. Vom 18.Juni 1914.

A# Grund des 9 24 des Hausarbeitgesetzesvom 20. Dezember1911 (Reichs=
Gesetzbl.S. 976) hat der Bundesrat folgendesbestimmt:

1 — — und Zusammensetzungder Fachausschüsse.

& I.
Fachausschüssewerdenin derRegel für einzelneGewerbezweigeoder für

Teile von Gewerbezweigenerrichtet.
Werden in einemGebietemehrereGewerbezweigeoder Teile von Gewerbe=

zweigenin erheblicheremUmfang inVerbindung miteinanderin Hausarbeit be=
trieben,so wird für sie in derRegel ein gemeinschaftlicherFachausschußerrichtet.

§*2.
Die Landeszentralbehördekann anordnen, daß bei FachausschüssenAb=

teilungen für bestimmteGewerbezweigeoderTeile von Gewerbezweigengebildet
werden.

Den Abteilungengehörenin gleicherZahl VertreterderbeteiligtenGewerbe=
treibendenund Hausarbeitersowie außerdemderVorsitzendeund dieBeisitzerdes
Fachausschusses(§J21 Abs. 1 des Hausarbeitgesetzes)an.

Die LandeszentralbehördebestimmtdieZahl derVertreterfür dieAbteilungen.

83.
Für den Vorsitzendenund die Beisitzerhat die Landeszentralbehördemin—

destensje einenStellvertreter,für dieernanntenVertreterderGewerbetreibendenund
Reichs·Gesehbl.1914. 47

Ausgegebenzu Berlin den23. Juni 1914.
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der Hausarbeiterhat sie je einenStellvertreterzu ernennen. Für die gewählten
Vertreter der Gewerbetreibendenund der Hausarbeiter ist je ein Stellvertreter
zu wählen.

Die StellvertreterdesVorsitzendenund derBeisitzermüssendieerforderliche
Sachkundebesitzen.Die StellvertreterdesVorsitzendendürfenwederGewerbe=
treibendenochHausarbeitersein.

"64.
Als VertreterderGewerbetreibendenoderderHausarbeitersowieals Stell=

vertreterfür sie dürfen nur solchemännlichenoderweiblichenPersonenernannt
odergewähltwerden,welche

1. Deutschesind,
2. das dreißigsteLebensjahrvollendethaben,
3. auf Seite der Gewerbetreibenden:

mindestensein Jahr hindurchals GewerbetreibendedenjenigenGe=
werbezweigenoderTeilen von Gewerbezweigen,für welchederFach=
ausschußoder die Abteilung errichtetist, im Hauptberuf angehören
oder angehörthaben,

4. auf Seite der Hausarbeiter:
nicht Gewerbetreibendesind.

Zu Vertretern der Hausarbeiter sowie zu Stellvertretern für sie dürfen
nur solcheden Bestimmungendes Abs. 1 genügendenPersonengewähltwerden,
die außerdemmindestensein Jahr hindurchals Hausarbeiter,als Hausgewerbe=
treibende(§ 119b derGewerbeordnung)oderals gewerblicheArbeiter(TitelVII
derGewerbeordnung)denjenigenGewerbezweigenoderTeilenvonGewerbezweigen,
für welcheder Fachausschußoder die Abteilung errichtetist, im Hauptberuf an=
gehörenoderangehörthaben.

5.
Als VertreterderGewerbetreibendenoder derHausarbeitersowieals Stell=

vertreterfür sie darf nicht ernannt oder gewähltwerden,
1. wer infolge strafgerichtlicherVerurteilung die Fähigkeitzur Bekleidung
öffentlicherAmter verlorenhat oderwegeneinesVerbrechensoderVer=
gehens,das denVerlust dieserFähigkeitzur Folge habenkann,ver=
folgt wird, falls gegenihn das Hauptverfahreneröffnetist,

2. wer infolgegerichtlicherAnordnungin derVerfügungüberseinVer=
mögenbeschränktist.

96.
Als Gewerbetreibendeim Sinne des § 4 geltensolchegewerblichenUnter=

nehmer,welchefür gewöhnlichmindestenseinenHausarbeiterbeschäftigen,sofern
sie nicht selbstHausarbeiterim Sinne des Hausarbeitgesetzessind.

Die Aufsichtsbehörde(#32) kann bestimmen,daß auch Personen,welche
für GewerbetreibendeaußerhalbderenArbeitsstätteArbeit an Hausarbeiterüber=
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tragen,ohnedaß sieselbsteineArbeitsstättebesitzen(Ausgeber,Faktoren,Fergen),
als Gewerbetreibendeim Sinne des § 4 zu geltenhaben.

Sind im Bereichedes FachausschussesPersonen in der Weise tätig, daß
sie selbstin eigenenBetriebsstätten(Arbeitsstuben)eine oder mehrerePersonen
gegenLohn beschäftigenund zugleichfür GewerbetreibendeaußerhalbderenArbeits=
stätteArbeit an Hausarbeiterübertragen(sogenannteZwischenmeister),so setztdie
Aufsichtsbehörde(§ 32) die Grundsätzefest, nach denensichbestimmt,inwieweit
diesePersonenzu den Gewerbetreibendenzu rechnensind.

Den Gewerbetreibendenstehenihre gesetzlichenVertreterund die bevoll=
mächtigtenLeiterihrer Betriebegleich.

ST.
Die ernanntenVertreterderGewerbetreibendenundderHausarbeiterwählen

je eine gleicheZahl weitererVertreter(J 22 Abs. 1 Satz 3 des Hausarbeitgesetzes).
Die Stellvertreterfür die gewähltenVertreter der Gewerbetreibendenund

der Hausarbeiter(§ 3 Abs. 1 Satz 2) werdenauf Seite der Gewerbetreibenden
und der Hausarbeiterje von den ernanntenVertreterngewählt.

Sind AbteilungenbeidenFachausschüssenerrichtet,so erfolgt dieWahl der
zweitenHälfte derVertreterderGewerbetreibendenund derHausarbeiter(922
Abs. 1 Satz 3 des Hausarbeitgesetzes)sowieder Stellvertreterfür sie durch die
derAbteilungangehörendenVertreter.

Werden Hausarbeiterinnenin größererZahl beschäftigt,so bestimmtdie
Aufsichtsbehörde(§ 32) für jedenFachausschußund für jedeAbteilung, wie viele
von den zu wählendenVertreternder Hausarbeiterund ihrenStellvertretern
Hausarbeiterinnenseinmüssen.

88.
Die Wahlen sindunmittelbarund geheim.
Das Wahlrechtist durchStimmzettelauszuüben.In denStimmzettel

hat der Wähler die sämtlichenvon ihm gewähltenVertreter und Stellvertreter
untereinandersoeinzutragen,daßüberdiePersonderBenanntenunddieReihen=
folge, in der sie benannt sind, sowiedarüber)ob sie als Vertreter oder Stell=
vertretergewähltwerden,keinZweifel besteht.

Vor dem Beginne der Wahl hat der Vorsitzendedes Fachausschussesden
Wählerndie BestimmungenüberdieWählbarkeit(§§4 bis 6) mitzuteilen.

59.
Die Aufsichtsbehörde(§ 32) kann anordnen,daß die Wähler die Stimm=

zettel an den Vorsitzendendes Fachausschussesin einemmit amtlichemStempel
versehenenUmschlag bis zu einem für jedeWahl von ihm zu bestimmenden
Zeitpunkteinzusendenhaben.

8 10.
Mangels solcherAnordnung ist das Wahlrecht in Person auszuüben.

« 47“
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Der Vorsitzendedes FachausschussesbestimmtZeit und Ort derWahl und
leitet sie.

* 11.
Beteiligen sichan der Wahl (§9 9, 10) wenigerals dieHälfte derWahl=

berechtigten,so ist eine neueWahl anzuordnen. In dieserwählen die Wahl=
berechtigtenohneRücksichtauf die Zahl der Teilnehmer.

12.
Ist aus der Angabe in einemStimmzettel die Person des Benannten

nichtmit Sicherheit zu erkennenoder ist einenichtwählbarePerson (§9 4 bis 6)
benannt,so ist derNameungültig.

Enthält ein StimmzettelmehrgültigeNamen, als VertreteroderStell=
vertreterderGewerbetreibendenoderderHausarbeiterzu wählensind, so gelten
in jedemFalle nur die derReihenachzuerstaufgeführtenNamenbis zur Er=
reichung der erforderlichenZahl. Bei Zweifel über die Reihenfolgeentscheidet
das Los.

l13.
Gewählt sind diejenigen,welchean gültigenStimmen (§ 12) mindestens

einemehrerhaltenhaben,als dieHälfte derWählendenbeträgt.Bei Stimmen=
gleichheitentscheidetdas Los.

14.
Der Vorsitzendeund die Beisitzer des Fachausschussesentscheidennach

Stimmenmehrheit,inwieweitnach9 12 einzelneNamen für dieWahl ausscheiden.
Der Vorsitzendeziehtdas Los in denFällen des9 12 Abs.2, § 13 in

Gegenwartder Beisitzer.
15.

Soweit nichtdie erforderlicheZahl von Vertreternder Gewerbetreibenden
oder derHausarbeitersowie in denFällen des 9 Abs.4 von Hausarbeiterinnen
odervon Stellvertreterngewähltist, sindNachwahlenvorzunehmen.

Auf dieNachwahlensinddie Bestimmungenfür die ersteWahl mit der
Maßgabe anzuwenden,daß bis zur Erreichungder erforderlichenZahl von Ver=
tretern oder Stellvertretern diejenigenPersonen als gewählt gelten, welchedie
meistenStimmen erhaltenhaben. Bei gleicherStimmenzahl entscheidetdas Los.
§ 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

l 16.
ÜberdieFeststellungdesWahlergebnissesist eineNiederschriftaufzunehmen.

17.
EinsprüchegegendieWahl könnenbinnenzweiWochenvon denWahl=

berechtigtenbei dem Vorsitzendendes Fachausschussesangebrachtwerden. Über
die EinsprücheentscheidetdieAufsichtsbehörde(§ 32) endgültig.

Sie machtdas ErgebnisderWahl öffentlichbekannt.
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S 18.
Die Beisitzerund dieVertreterderGewerbetreibendenund derHausarbeiter

sowieihre Stellvertreterwerdenauf vier Jahre bestellt. Die Wahlzeit der ge—
wähltenVertreterendigtjedochmit demAblauf derZeit, für welchedie er—
nanntenVertreter bestelltsind.

Sind mehr als die Hälfte der gewähltenVertreter der Gewerbetreibenden
oder der gewähltenVertreter der Hausarbeiter sowie in den Fällen des 87
Abs. 4 der gewähltenHausarbeiterinnenund ihrer Stellvertreteraus dem Fach=
ausschußoder einer Abteilung ausgeschieden,so kann die Aufsichtsbehörde(§ 32)
eineNeuwahl auf den Rest der Wahlzeit für sämtlichegewähltenVertreter der
Gewerbetreibendenund ihre Stellvertreteroder für sämtlichegewähltenVertreter
der Hausarbeiteroder der Hausarbeiterinnenund ihre Stellvertreter anordnen.

19.
Ergeben sich bei einem Vertreter der Gewerbetreibendenoder der Haus=

arbeiteroderbei einemihrer StellvertreterUmstände,welchedieErnennbarkeit
oderWählbarkeitnach den I# 4 bis 6 ausschließen,so hat der Vertreter oder
Stellvertreteraus demFachausschußauszuscheiden.Im Falle der Weigerung
erfolgtdieEnthebung,nachdemihmGelegenheitzurAußerunggegebenist, durch
Beschlußdes Fachausschusses.Gegen denBeschlußist binnen zweiWochennach
Bekanntgabedie Beschwerdean die Aufsichtsbehörde(§ 32) zulässig. Diese ent=
scheidetendgültig.

Abs. 1 gilt entsprechendfür die Beisitzerund ihre Stellvertreter,wenn bei
ihnen einer der im 9§5 bezeichnetenUmständeeintritt oder bekanntwird.

20.
Die Beisitzerund die Vertreterder Gewerbetreibendenund der Haus=

arbeiter einschließlichder Stellvertreter erhalten nach nähererBestimmung der
Landeszentralbehördefür dieTeilnahmean derWahl ( 10) und für jedeSitzung,
der sie beigewohnthaben,Vergütung etwa entstandenerReisekosten,dieVertreter
derHausarbeiterund ihre StellvertreteraußerdemeineEntschädigungfür Zeit=
versäumnis.Die LandeszentralbehördekanneineEntschädigungfürZeitversäumnis
auchdenBeisitzernund denVertreternderGewerbetreibendensowieihrenStell=
vertreternzubilligen.

Erstrecktsichder Bezirk einesFachausschussesüber mehrereBundesstaaten,
so wird das Nähere über die Vergütung von Reisekostenund Zeitversäumnis
nachVereinbarungderbeteiligtenLandesregierungenbestimmt.

II. Verfahren.
21.

Der Vorsitzendeführt die laufendenGeschäftedesFachausschussesund ver=
tritt ihn nachaußen.
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8 22.
Er bestimmtdieSitzungen,leitetdieVerhandlungenund nimmtan ihnen

ebensowie die Beisitzermit vollem Stimmrecht teil.
Auf Antrag von zweiDritteln derVertreterderGewerbetreibendenund

der Hausarbeiter hat er den Fachausschußoder die Abteilung zur Sitzung ein=
zuberufen.

**J
Die Sitzungen derFachausschüsseund derAbteilungensind nichtöffentlich.

5*6nd4.
Die Fachausschüsseund die Abteilungensind berechtigt,Sachverständige

zu hörenoderzu ihrenVerhandlungenmit beratenderStimme zuzuziehen.

9(’25.
Zu denSitzungenkann dieAufsichtsbehörde(§ 32) Vertreterentsenden,

die auf Verlangenjederzeitgehörtwerdenmüssen.

iPlM
Zur Gültigkeit einesBeschlussesist die schriftlicheLadung aller Mitglieder

des Fachausschussesoder der Abteilung unter Mitteilung der Beratungsgegen=
ständeerforderlich. AußerdemmüssenderVorsitzendesowiemindestenseiner der
Beisitzerund je zwei der Vertreter der Gewerbetreibendenund der Hausarbeiter
oder die Stellvertreteranwesendsein.

827.
Sind bei der Beschlußfassungüber Gutachtengemäß§ 19 Nr. 1, 4 des

Hausarbeitgesetzes,die nach § 23 Abs. 1 des Gesetzesunter Beteiligung der
gleichenZahl von Vertretern der Gewerbetreibendenund der Hausarbeiter be=
schlossenwerdenmüssen,auf der einenSeite mehrVertreterals auf deranderen
erschienen,so scheidetauf derSeite, diemehrVertreteraufweist,die erforderliche
Zahl von Vertretern,mit deman Lebensalterjüngstenbeginnend,aus.

28.
Die Beschlüssewerden,vorbehaltlichder Vorschriftenim § 23 Abs. 2 des

Hausarbeitgesetzes,durchStimmenmehrheitgefaßt. Bei Stimmengleichheitent=
scheidetdie Stimme desVorsitzenden.

8 29.
Die Abstimmung ist geheim,wenn mindestensdie Hälfte derjenigenVer=

treterderGewerbetreibendenoderder Hausarbeiter,welchean derAbstimmung
teilnehmen,dies verlangt.
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§30.
Uber-jedeBeratungisteineNiederschriftaufzunehmen,dievomVors

sitzendenund demSchriftführer, der auchdemFachausschußoder der Abteilung
angehörenkann,zu unterzeichnenist.

Die Niederschriftoder ein Auszug daraus darf nur mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde(§ 32) veröffentlichtwerden.

l 31.
Beschlüsse,welchedieBefugnissederFachausschüsseüberschreitenodergegen

die gesetzlichenVorschriftenverstoßen,sind vom Vorsitzendenunter Angabe der
Gründe mit aufschiebenderWirkung zu beanstanden.Die Beanstandungkann
von jedemVertreterderGewerbetreibendenund derHausarbeiterodervon jedem
Stellvertreter,der an derBeschlußfassungteilgenommenhat, binnenzweiWochen
mittels Beschwerdean dieAufsichtsbehördeangefochtenwerden. Diese entscheidet
endgültig.

*l 32.
Die FachausschüsseunterliegenderAufsichtderjenigenhöherenVerwaltungs=

behörde,in derenBezirkesie ihrenSitz haben. WelcheBehördehierunterzu
verstehenist, bestimmtdieLandeszentralbehörde.

( 33.
Die Aufsichtsbehörden(§ 32) überweisenden Fachausschüssenzur Be=

streitungder aus ihrer Tätigkeit erwachsendenKosten alljährlich aus derStaats=
kassedie erforderlichenBeträge und bestimmendas Nähere wegen derenVer=
ausgabungund Verwaltung sowiewegender Rechnungslegung.

34.
BestehenmehrereFachausschüssean einemOrte, so kanndieLandeszentral=

behördeanordnen, daß gemeinsameEinrichtungen für den Geschäftsdienst,die
Geschäftsräumeund dergleichengetroffenwerden.

Erstrecktsich der Bezirk eines der beteiligtenFachausschüsseüber mehrere
Bundesstaaten,so erfolgt die AnordnungnachVereinbarungder beteiligten
Landeszentralbehörden.

Berlin, den18.Juni 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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„ 37.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anderungder Artikel6 und 20 des Reglementszur Inter=

nationalenMeterkonventionvom20.Mai 1875. S. 220. „

(Nr. 4399.) Bekanntmachung,betreffenddieAnderungderArtikel6 und 20 desReglements
zur InternationalenMeterkonventionvom 20. Mai 1875 (Reichs-Gesetzbl.
1876 S. 201). Vom 18.Juni 1914.

D. Artikel6 und 20 des Reglementszur InternationalenMeterkonvention
vom 20.Mai 1875 (Reichs-Gesetzbl.1876 S. 201;)vgl. auchReichs=Gesetzbl.
1908 S. 509) lautennachden Abänderungen,die von der FünftenGeneral=
konferenzfür Maß und Gewicht im Oktober 1913 in Paris beschlossenworden
sind, wie folgt:

Article 6.
La dotationannuelle du Bureau

international est composée de deux
Parties: Pune fixe, Pautre complé=
mentaire.

Lapartie fixe est de100000flancs.
Elle est à la charge de tous les
Etats et des Colonies autonomes
dui ont adhéré à la Conventiondu
Metre avant la cinquième Conférence
générale.

La partie complémentaire est
formée des contributions des Etats
et des Colonies autonomes qui sont
entrés dans la Convention apres
ladite Conférencegenérale.
—— —

(bersetzung.)

Artikel 6.
Die Jahresdotation des Interna=

tionalen Bureaus setzt sich aus zwei
Beträgenzusammen,nämlicheinemfest
bestimmtenund einem Ergänzungs=
betrage.

Der fest bestimmteBetrag beläuft
sichauf 100000 Franken. Er wird
von allen Staaten und autonomen
Kolonienaufgebracht,derenBeitritt zur
Meterkonventionvor der 5. General=
konferenzstattgefundenhat.

Der Ergänzungsbetragsetztsichaus
denBeiträgenderStaaten und auto=
nomenKolonien zusammen,die nach
dererwähntenGeneralkonferenzderKon=
ventionbeigetretensind.

48
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Le Comité est chargé ’itablir,
sur la proposition du directeur, le
budget annuel, mais sans dépasser
la somme caleulde contormément
aux stipulations des deux alinéas
ci-dessus. Ce budget est porté, cha=
due annde, dans un Rapport spécial
linancier, à la connaissance des Gou=
vernements des autes Parties con=
tractantes.

Dans le cas ou le Comité juge=
rait nécessaireTapporter une mo=
dification, soit à la dotation annu=
alle, soit au mode de calcul des
contributions déterminé par TAr-
ticke 20 du présent Beglement, il
(devrait soumettre ce projet de mo=
(dilication aux Gouvernements, de
lacon à leur permettre de donner,
en temps utile, les instructions néces=
Saires à leurs déléeguésà la Con=
(Erencegénérale suivante, afin due
celle-i puisse delibérer valablement.
La déeision sera valable seulement
(ans le cas ou aucun des Etats con=
tractantes n’aura exprimé, ou wex=
primera, dans la Conlérence, un avis
ontraire.

Article 20.
L’chelle des contributions, dont

il est question à I’Article 9 de la
Convention, est établie, pour la par=
tie fixe, sur la base de la dotation
de 100 000 francs, indiqude par I’Ar=
tiche6 du présent Reglement, et sur
celle de la population; la contri=
bution normale de chaque Etat ne
peut Pas étre inférieure à 500 francs.
ni supérieure à 15.000 francs, quel
due scit le chiffre de la population.

Pour établir cette échelle, on
détermine dabord quels sont les
Etats qui se trouvent dans les con=

OigitizedbyOo gle

Auf Vorschlagdes Direktors hat
das Komiteedas jährlicheBudget auf=
zustellen,wobei jedochdie nachdenBe=
stimmungender vorausgehendenbeiden
AbsätzefestgesetzteSumme nicht über=
schrittenwerdendarf. Das Budget
wird jährlich durch einen besonderen
Finanzberichtzur Kenntnis der Regie=
rungen der Hohen vertragschließenden
Teile gebracht.

Wenn das KomiteeeineAnderung
für notwendigerachtet,sei es hinsichtlich
der Jahresdotation, sei es hinsichtlich
derArt undWeisederBerechnungder
Beiträge,wie solcheim Artikel20 des
gegenwärtigenReglementsfestgesetztist,
so hat es den Abänderungsvorschlag
denRegierungensorechtzeitigzu unter=
breiten,daß es ihnenmöglichist, ihren
Delegiertenfür die nächsteGeneral=
konferenzdie erforderlichenWeisungen
zu erteilen,damit letztereendgültigbe=
schließenkann. Die Entscheidungsoll
nur danngültig sein,wennkeinerder
vertragschließendenStaaten vor oder
auf der Konferenzeiner gegenteiligen
Meinung Ausdruckgibt.

Artikel 20.
Die Skala derBeiträge,von denen

im Artikel9 derKonventiondie Rede
ist, wird, was den fest bestimmtenBe=
trag anbetrifft, auf Grund der durch
Artikel 6 diesesReglementsfestgesetzten
Dotation von 100 000 Franken und
auf Grund der Bevölkerungszahlauf=
gestellt;jedochdarf derNormalbeitrag
keinesStaatesgeringerals 500Franken
und höher als 15 000 Franken sein,
welchesauchdie Bevölkerungszahlsein
mag.

Zur Aufstellung dieser Skala ist
zunächst zu ermitteln, bei welchen
Staaten die Voraussetzungenfür das

Oriqinel from
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ditionsvouluespourceminimumet
ce maximum; et l'on répartit le reste
de la somme contributive entre les
autres Etats, en raison directe du
chiffre de leur population.

Les parts contributives ainsi cal=
culées sont valables pour toute la
Période de temps comprise entre
deux Conférences générales consé=
Ccutives,et ne peuvent étre modifices,
dans Tintervalle, due dans les cas
Suivants:

a) Si Pun des Etats adhérents a
laissé Ppassertrois années suc=
cessives sans faire ses verse=
ments;

D) Si, au contraire, un Etat an=
terieurement retardataire de
plus de trois ans ayant versé
ses contributions arriérées, il
ya lieu de restituer aux autres
Gouvernements les avances
saites par eux;

La contribution complémentaire
est calculde sur la méme base de
la population, et est égale à celle
due les Etats anciennement entrés
dans la Convention payent dans les
inémes conditions.

Si un Etat ayant adhéré à la.
Convention dérlare en vouloir
étendre le bénéficeà une ou plusieurs
de ses Colonies non autonomes, le
chiffre de la population desdites
Coloniesseraajoutéà celui de I’Etat
Pour le calcul de Péchelle des con=
tributions.

Lorsqu'une Colonie, reconnue
antonome, désirera adhérer à la
Convention, elle sera considérée, en
ce qui concerne son entréeedans
cette Convention, suivant la décision

Minimum oder das Maximum zu—
treffen; der hiernachvon der Gesamt=
summe verbleibendeRest wird unter
denübrigbleibendenStaatennachMaß=
gabeihrer Bevölkerungszahlverteilt.

Die so berechnetenBeitragsquoten
gelten für die ganzeZeit, die zwischen
zwei aufeinanderfolgendenGeneral=
konferenzenliegt, und könnenin der
Zwischenzeitnur in folgendenFällen
geändertwerden:

a) Wenn einer der beigetretenen
Staaten drei Jahre hintereinan=
der hat verstreichenlassen,ohne
seineBeiträgezu leisten;

b) Wenn andererseitsein Staat, der
bisherlängerals drei Jahremit
seinen Beiträgen im Rückstand
war, dieserückständigenBeiträge
bezahlthat, so daß dadurchden
übrigen Regierungen die von
ihnengeleistetenVorschüssezurück=
erstattetwerdenkönnen;

Der Ergänzungsbetragwird gleich=
falls auf Grund der Bevölkerungszahl
aufgestelltund hat dem Betrage zu
entsprechen,den die der Konvention
früherbeigetretenenStaaten unterden
gleichenVoraussetzungenzuzahlenhaben.

Wenn einer der Konventionsstaaten
erklärt, dieVorteile aus derKonvention
auf eineodermehrereseinernichtauto=
nomen Kolonien erstreckenzu wollen,
so wird für die Berechnung seines
Beitrags die Bevölkerungszahlder
betreffendenKolonien derjenigendes
Staates hinzugezählt.

Wenn eine als autonomanerkannte
Kolonie der Konwventionbeizutreten
wünscht,so wird sie hinsichtlichihres
Beitritts zu derKonventionnachMaß=
gabederEntscheidungdesMutterlandes
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de la Mẽtropole, soit comme une entwederals ein Teil des letzterenoder
dépendancede celle-ci, soit comme als einvertragschließenderStaat be=
un Etat contractant. trachtet.

Berlin, den18. Juni 1914.

Der Reichskanzler.
7 Im Aluftrage:

Zimmermann.

Den Bezug des Reichs=Geseszblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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38.
Jnhalt: Gesetz, betreffendAnderung der Jivilprozeßordnung. S. 233. — Bekanntmachung, betreffend

Ausnahmen von dem Verbote der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe. S. 234.

(Nr. 4400.) Gesetz,betreffendAnderung der Zivilprozeßordnung. Vom 24. Juni 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Artikel.
Die Zivilprozeßordnungwird dahin geändert,daß der § 850 Abf. 1

folgendeNr. 9 erhält:
dieAufwandsentschädigungen,die aufGrund derBekanntmachungdes
Reichskanzlers,betreffendAufwandsentschädigungenan Familien für
im Reichsheer,in derMarine oder in denSchutztruppeneingestellte
Söhne, vom 26. März 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 57) gewährtwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKiel, an Bord M. YD.„Hohenzollern“)den24. Juni 1914.

(L. 8.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Neichs=Gesetzbl.1914. 40
Ausgegebenzu Berlin den 30. Juni 1914.
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(Nr. 4401.) Bekanntmachung,betreffendAusnahmenvon demVerboteder Sonntagsarbeit
im Gewerbebetriebe.Vom 25. Juni 1914.

A-# Grund des§ 1054 derGewerbeordnunghat derBundesratbeschlossen:
In derTabelle, welchederBekanntmachungvom 5. Februar1895

(Reichs=Gesetzbl.S. 12), betreffendAusnahmen von dem Verbote der
Sonntagsarbeitim Gewerbebetriebe,beigefügtist, wird in derGruppeE
(ForstwirtschaftlicheNebenprodukte,Leuchtstoffe,Fette,Ole und Firnisse)
unter Ziffer 3 statt „Palmkernölfabriken“gesetzt:

„Palmkern=und Kopraölfabriken“.
Berlin, den25. Juni 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Caspar.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesJnnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei
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39.
Bekanntmachung, betreffendAnderung der Bestimmungen zur Ausführung des Weingesetzes.
S. 235. — Notenwechselzwischendem KaiserlichenBotschafter in Konstantinopel und demKaiserlich
OttomanischenGroßwesir und Minister der auswärtigen Angelegenheitenüber die Verlängerung des
Handels- und Schiffahrtsvertrags zwischendemDeutschenReiche und der Türkei vom26. August 1890
und der dazu getroffenenJusatzübereinkunftvom 25. April 1907. S. 237.

Weingesetzes.Vom 27. Juni 1914.

Bei derHerstellungvon Kognak dürfen nur die nachbezeichnetenStoffe

Weindestillate,denendiedenKognakkennzeichnendenBestandteiledes
Weinesnichtentzogenwordensind und die in 100 Raumteilennicht
mehrals 86 RaumteileAlkoholenthalten,
reinesdestilliertesWasser,
technischreiner Rüben=oderRohrzuckerin solcherMenge, daß der
Gesamtgehaltan Zucker,einschließlichdesdurchsonstigeZusätzehinein=
gelangenden,(als Invertzuckerberechnet)in 100 Kubitzentimeterdes
gebrauchsfertigenKognaks bei 15 Grad Celsius nicht mehr als
2 Gramm beträgt,
es Zucker(Zuckercouleur),hergestelltaus technischreinemRüben=
oder Rohrzucker,

Google
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EichenholzoderEichenholzspänenauf kaltemWegehergestellteAuszüge,
im eigenenBetriebedurchLagerungvon Weindestillat(Nr. 1) auf
BMlaumen,grünen(unreifen)Walnüssenoder getrocknetenMandel=
schalenauf kaltemWegehergestellteAuszüge,jedochnur in sogeringer
Menge,daß dieEigenartdesverwendetenWeindestillatsdadurchnicht
wesentlichbeeinflußtwird,
Dessertwein(Süd=,Süßwein), der keinenZusatzvon anderemals
ausschließlichaus Wein gewonnenemAlkohol enthält,jedochnur in
solcherMenge, daß in 100 Raumteilen des gebrauchsfertigenKognaks
nichtmehrals ein RaumteilDessertweinenthaltenist,
mechanischwirkendeFilterdichtungsstoffe(Asbest,Zellulose oder der=
gleichen),
gereinigteKnochenkohle,technischreine Gelatine und Hausenblase,
Sauerstoff.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Caspar.

Oriqinel from



Kaiserlich Deutsche
Botschaft.
No 1722.

Péra, le 2 mai 1914.

Altesse,

Comme Votre Altesse le Sait,
le Traité de commerce et de naviga=
tion, conclu entre IAllemagne et la
Turquie le 26 acüt 1890, et la Con=
vention additionnelle du 25 avril11907,
formant partie intégrantedudit Traité,
expireront le 25 juin 1914.
Le GouvernementAllemand est

Drét à prolonger les eflets dudit
Traité et de ladite Convention jus=
du’'au 25 juin 1915.
En priant Votre Altesse de porter

ce qui précède à la connaissance de
Votre Gouvernement, je profite etc.

Wangenheim.

Son Altesse le Prince Said Halim
Pacha, Grand-Vézir et Ministre des
Affaires Etrangères, Sublime Portc.

Vom 2. Mai 1914.

(lbersetzung.)

Kaiserlich Deutsche
Botschaft.
Nr. 1722.

Pera, den2. Mai 1914.

Hoheit!
Wie EuererHoheit bekannt,laufen

der am 26. August 1890 zwischen
DeutschlandundderTürkeiabgeschlossene
Handels=und Schiffahrtsvertragund
die einenwesentlichenBestandteildieses
Vertrags bildendeZusatzübereinkunftvom
25.April 1907am 25. Juni 1914ab.
Die DeutscheRegierungistbereit,die

WirksamkeitdesgedachtenVertragsund
der erwähntenUbereinkunftbis zum
25. Juni 1915 zu verlängern.
Indemich EuereHoheitbitte,Vor=

stehendeszurKenntnisIhrer Regierung
zu bringen,benutzeichusw.

Seiner HoheitdemPrinzen Said Halim
Pascha, Großwesir und Minister der
auswärtigenAngelegenheiten,Hohe
Pforte.
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Sublime Porte.
Ministredes

Affaires Etrangeres.
No61.46002.

Le 2 mai 1914.

Monsicur IAmbassadeur,
Par la note due Votre Excellence

a bien voulu m’adresseren date du
2 mai 1914, sub No 1722, Elle m'a
informé due le Gouvernement Im=
Périal Allemand est prét à prolonger
jusqu'amn 25 juin 1915 les etlets
du Traité de commerce et de
navigation, conclu entre la Turquie
et PAllemagne le 26 aoüt 1890, et
de la Convention additionnelle du
25 avril 1907, formant partie inté=
grante dudit Traité, qui expireront le
25zuin 1914.
En prenant acte au nom de mon

Gouvernement de ce quij précède,
j'ai Thonneur de porter à la
connaissance de Votre Excellence
due le Gouvernement Impérial Otto=
man est égalementdisposé à pro=
longer les effets du Traité de
Commerce et de navigation actuelle=
ment en vigueur entre la Turquie et
IAllemagne et de ladite Convention
additionnelle,jusqu'au 25juin 1915.
Je prosite etc.

Said Halim.

Son Excellence le Baron vonWangen=
heim, Ambassadeur de Sa Majesté
IEmpereur d'’Allemagne.

(Ubersetzung.)
Hohe Hforte.
Minister der

auewärtigenAngelegenheiten.
Nr. Gl. 46002.

Den 2. Mai 1914.

Herr Botschafter!
Mit demSchreiben,dasEuereEgzellenz

unterm2. Mai 1914 Nr. 1722 an mich
gerichtethat, habenSie mir mitgeteilt,
daßdieKaiserlichDeutscheRegierungbe=
reitist,dieWirksamkeitdesam26.August
1890zwischenderTürkeiundDeutschland
abgeschlossenenHandels=undSchiffahrts=
vertragsundder einenwesentlichenBe=
standteildiesesVertrags bildendenZu=
satzübereinkunftvom25.April 1907,die
am 25. Juni 1914 ablaufen würden,
bis zum 25.Juni 1915 zuverlängern.

Indem ich im Namen meinerRe=
gierungvon VorstehendemAkt nehme,
beehreich mich, Euerer Exzellenzzur
Kenntnis zu bringen,daß die Kaiser=
lichOttomanischeRegierunggleichfalls
bereitist, die Wirksamkeitdeszur Zeit
geltendenHandels=und Schiffahrtsver=
trags zwischender Türkei und Deutsch=
land und der gedachtenZusatzüberein=
kunftbis zum25. Juni 1915 zu ver=
längern.
Ich benutzeusw.

Seiner Exzellenzdem Freiherrn von
Wangenheim,BotschafterSeiner
MajestätdesDeutschenKaisers.

und türkischerseitsgenehmigtworden.
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A 40.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung. S. 230.

Bekanntmachung, betreffendBestimmungen zur Ausführung des Gesetzesüber den Absatz von
Kalisalgen. S. 241.

(Nr. 4404.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 29. Juni 1914.

A. Grund der Schlußbestimmungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage,wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel. 1. Gruppe.

L a) Ammoniaksalpetersprengstoffe.
Der mit „Istralit III“/ beginnendeAbsatzwird gefaßt:

Astralit III, auch mit angehängtenBuchstaben (Gemenge von
Ammoniaksalpeter usw. wie bisher).

Hinter demmit „Pastanil“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Perrumpit, auchmit angehängtenBuchstabenoderZahlen (Gemenge
von 60 Prozent Ammoniaksalpeter,Natronsalpeter,Pflanzenmehlen,
fettenOlen, Graphit,Aluminium,AmmoniumoxalatoderKochsalz
oder diesenähnlichen,dieGefahr nicht erhöhendenneutralenSalzen
und höchstens15 Prozent Trinitrotoluol).

d) Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Sprengstoffe.
Der mit „Castroper Sprengsalpeter“beginnendeAbsatzwird gefaßt:

Löwenpulver (Castroper Sprengsalpeter), auch mit angehängten
ZahlenoderBuchstaben(festgepreßtesodergekörntesGemengevon

Neichs=Gesetzbl.1914. 51
Ausgegebenzu Berlin den6. Juli 1914.
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Natronsalpeter,Schwefel und kohlehaltigenStoffen [wie Brikett⸗
pulver, mineralischeKohle usw.] und Braunstein, auch mit Kali=
salpeter,Holzmehl oder Teer).

AbschnittC. Bescheinigungen.Frachtbriefe.

Im Abs. () wird am Endehinzugefügt: (Ö
Bei derWeiterbeförderungvonTeilsendungendurchandereAbsender
als die herstellendenFabriken kann von der Bescheinigungeines
von derEisenbahnanerkanntenChemikersabgesehenwerden,wenn
der Absender im Frachtbrief erklärt, daß die Frachtstückeeiner
geprüften und bescheinigtenLieferung entstammenund daß die
ursprünglicheVerpackungin keinerWeise geändertist. Auf Er=
fordern ist dies glaubhaft nachzuweisen.

Nr. Id. Derdichteteund verflüssigteGase.
AbschnittF. SonstigeVorschriften.

Im Abs. (2)wird am Ende nachgetragen:
Dasselbe gilt für Gefäßemit Wasserstoffin Wagenladungen,wenn
Vorrichtungenvorhandensind, die jedeVerschiebungderGefäße
verhindern.

AbschnittG. Ausnahmenvon den Vorschriftenunter A. bis F.
Als neuerAbsatz(5)wird hinzugefügt:

(5)Gefäße mit Sauerstoff, die in Fischbehälternbefestigtsind,
werdenauch zugelassen,wenn sie nicht dicht verschlossen,sondern
mit Vorrichtungenzum allmählichenAbgebendes Sauerstoffs
versehensind.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den29. Juni 1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.
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(Nr. 4405.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung desGesetzesüber
denAbsatzvon Kalisalzen. Vom I. Juli 1914.

A.# Grund des § 51 des Gesetzesüber den Absatzvon Kalisalzenvom
25. Mai 1910(Reichs=Gesetzbl.S. 775) hat derBundesratfolgendeErgänzung
der am 9. Juli 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 925) bekanntgemachtenAusführungs=
bestimmungenbeschlossen:

In Ziffer 1 der zum IV. Abschnittunter derUlberschrift„Frachtenausgleich
und Frachtvergütung(Zu 9 22.)“ erlassenenBestimmungenerhält der ersteSatz
folgendeFassung:

Als Ausgangsstationenfür denFrachtenausgleichund dieFracht=
vergütungwerdenStaßfurt, Vienenburg,Salzungenund Mülhausen
(Elsaß) bestimmt.

Berlin, den1. Juli 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinel from
Digitizedby Co. gle PRINCETON UNIVERSITY



DigitizedbyCOOgle
Originalfrom

PRlNcETONUNlVERSlTY
— —



-—243-—
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41.
Inhalt: Bekanntmachung über die Einreihung von Orten in die Wohnungsgeldzuschußklassen.S. 243.

(Nr. 4406.) Bekanntmachungüber die Einreihungvon Orten in dieWohnungsgeldzuschuß=
klassen.Vom 1. Juli 1914.

D Bundesrat hat auf Grund der Ermächtigungim § 30 Abs.4 des
Besoldungsgesetzesvom15.Juli 1909 — Reichs=Gesetzbl.S. 573 —beschlossen,

1. daß die in demnachfolgendenVerzeichnisangegebenenOrte derdazu
vermerktenOrtsklassevom 1.Oktober1914 ab angehörenund

2. daß das Ortsklassenverzeichnisin der am Schlussedes Verzeichnisses
angegebenenWeiseberichtigtwird.

Berlin, den 1. Juli 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kühn.

Reichs=Gesetzbl.1914. 52

Ausgegebenzu Berlin den8. Juli 1914.
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Namen den Namen
derStaaten klasse derStaaten klass

der Orte undVerwaltungsbezirke s ber Ort und Verwaltungsbezirke
J

Adenau Preußen,Reg.=Bez.Coblenz.D l Burscheid Dreußen,Reg.=Bez.Düsseldor
Abelllel Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg8ö! Landkr.Solingen.

Kr. Altena. Coblenz Preußen,Reg.=Bez.Coblenz.
Altona Preußen,Reg.=Bez.Schleswi DCorbach .. Weitetk... D
Aumühle⸗ Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,DarFrmstadt. Hessen,Prov. Starkenburg —
Billenkamp Kr. Herzogt.Lauenburg. Diedenhofen · ElsaßsLtkthkmgeiyBez. B
Barmen . Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor B
Beraheim reußen,Reg.⸗Bez.Cöln . . .. / D Dresden . . .. achsen,Kreishptm.Dresden

— — Eberstadt . Hessen,Prov.Starkenburg. . D)

Berghofen.. raußen,Reg-Bez.Arnsberlyhrenbreitstein. rer u.Landkr.B
Kr. Hörde. « »

Berlin=Lichten= geuen,NRage Moteemm. Etlberfeld ..... Preußen,Veg.sBez.Dusseldotf)
berg — — Elster (Bad). Sachsen,Kreishptm.IJwickau B

s Mrußen, Reg.=Bez.Potssaon 1chiet *95 gor 27

Sl Kr. Rees.
Bergneustadt . Preußen,Reg.=Bez.Cön, Kr. Flörsheim . . Preußen,Reg.=Bez.u.Landdr.

Gummersbach. Wiesbaden.
Borbb Preußen,Reg.Bez.Schleswig,, Frechen Preußen,Reg.=Bez.u.Candkfr.

Kr. Eckernförde. Cöln.

Borkmwm ai Neg.Bez.Aurich„FriedrichshafenWürttemberg D
andkr.Emden. am Bodes-

Braunlage. .. BlNllUschchig............. D Fürstenberg .. . Mecklenburg-Strelitz .. . . . . .. D

Brügge Preußen,Reg.=Bez.Arnsbergaggenau Bann...4 — D
Kr. Altena. (Murgtal)

Brunsbüttel⸗ Preußen,Reg.=Bez.Schleswig, Göhren . Preußen,Reg.=Bez.Stralsund
koog Kr. Süderdithmarschen. Kr. Rügen.
Buch. Preußen,Reg.=Bez.Potsdom,ravenstein.. Preußen,Reg.=Bez.Schleswig

Kr. Niederbarnim. Kr. Apenrade.



E rn den 445ô n Ors
er Staaten er Staaten

der Orte und Verwaltungsbezirke ze der Orte und Verwaltungsbezirke zurte

Hainsberg ... Sachsen,Kreishptm.Dresden D Kohlscheid reußen, RegBez. u.Candkr.
Hamburg ... Hambureg .... .. A Aachen.
Sasz. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, Kronberg Preußen,Reg.-Bez.Wiesbaden

Landkr.Hagen. Obertaunuskreis.
Helgoland(Insel) Preußen,Reg.=Bez.Schleswig, Kronshagen. reußen,Reg.=Bez.Schleswigh

Kr. Süderdithmarschen. Kr. Bordesholm.
Hellerau(Ortsteil Sachsen,Kreishptm.Dresen Laer . . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg0
derGemeinde Landkr.Bochum.
Nähnitz) Langerfeld Dreußen, RegBez. Arnsberg
Herbesthal.. . Preußen,Reg. Bez. Aachen Landkr.Schwelm.

Kr. Eupen. Leipzig.. . . . .. Sachsen,Kreishptm.Leipzig+
Hoffnungsthal. Preußen,Reg.-Bez.Cöln, Lochen . Preußen,Reg.=Bez.Motsdam D

Landkr.Mülheim a. Rhein. Kr. Templin.
Höhscheid(Stadt))Preußen,Reg.Bez.Düsseldorfst Mannheim . .. Baden.. . . . . . . . . . . . . . . . . A

Landkr.Solingen. Mölln in Lauen=Preußen,Reg.=Bez.Schleswig
Homburg Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden, burg Kr. HerzogtumLauenburg.
v.d.Höhe Obertaunuskreis. Mudersbach Preußen, Reg.=Bez.Coblenz,

Hordel. Preußen, Reg.=Bez.Arnsbergtandngemeinde) Kr. Altenkirchen.
Landkr.Bochum. Veuhausen. . . . Sachsen,Kreishptm.Dresden]D

Hostedde Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, D Niedersedlitz. Sachsen,Kreishptm.Dresde
Landkr.Dortmund. Nordhorn S 0 D

Hů Ben di (Stadt) kr. GrafschaftBentheim.Hückeswagen — Bez.Düsseldorf,/ D Nürterg.. eyent, Neg-en Mitu. B

· i« » franken.
NNJZG UUIJ=(75 msPW bie he D Oberbrügge . . . Preußen,Reg.“Bez.Arnsberg,,D

6 ] Kr. Altena.
rid o Pt — Oberlößnitz ... Sachsen,Kreishptm.Dresden
Kelkheim.. . .. Preußen,Reg.“Bez.Wiesbaden,/ D Obernigk Preußen,Reg.Bez=Breslau40

Obertaunuskreis. ,« Kr. Trebnitz.
Kipsdorf .. ... Sachsen,Kreishptm.Dresden./ D OberschleißheimBayern. .. 4 C
Kirchlinde.. . . Preußen,Reg.«Bez.Arnsberg,/D Pirmasens · Bayern. 83 D

Litr. Dortmung. Pommerensdorf dw. Stettin
· .. . . Randow.

Alein Glienige — o veldan Radebeul . . . . . Sachsen, Kreishptm. Dresden

#n “““*½s Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, Rauschwalde bei Preußen, Reg.Bez. Liegnitz,
Ldkr.Dortmund. Fürett sen t Landkr.Görlitz.

Klotzche Sachsen,Kreishptm.Dresden.] □ Schlenroch)uf
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Namen Orig· Namen
derStaaten klasse derStaaten klasss

derOrte und Verwaltungsbezirke ber Orte und Verwaltungsbezirke

Rahnsdorf (mit Preußen,Reg.=Bez.Potshdom,tßandsbek Phreußen,Reg.=Bez.Schleswi
Wilhelmshagen) Kr. Niederbarnim. Warburg Preußen,Reg.=Bez.MindennD
Rösrath . . . .. Preußen, Reg.=Bez.Cöln,0Weinheim Baͤben □

Landkr.MülheimamRhein. (Bergstraße
Rusee . Preußen,Reg.=Bez.Schleswig. Wiesdorf (mit Preußen,RegBez.Düsseldor

Kr. Bordesholm. Schlebusch=Man= Landkr.Solingen.

Rüstringen Hnzt.:3 B sleelhen
— —-
St«Ludwlg·« ElfåßfägochkmgwBe3«Obcr·o Winkhausen.»Preußen,Reg--Bez.Arnsberg-D

« Kr. Altena.Sandhausen Baden .. D w «
» ormditt Preußen,Reg.=Bez.Königss.Schalksmühlegewre Ao b lttoh berg,Kr.Braunsberg.

GemeindeSchalksmühle,Amt Wünsdorf. . Preußen, Reg.=Bez.Potsda
Halver. Kr. Teltow.

Schwartau Oldenburg . . .. (KMKanten Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,
Singen Battten. □ Kr. Mörs.
Sonderburg. . . Preußen,Reg.«Bez.Schleswig/ C Zehlendorf. . Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,A
Varel (Stadt) Oldenbutg .. D Kr. Teltow.
Wadgassen ... Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kriielenzig Preußen,Reg.=Bez.Frankfurtß.

Saarlouis. a. O.

Außerdemist das Ortsklassenverzeichnis,wie nachstehendangegeben,zu berichtigen.
Bant... . . . .. Oldenburg Lübeck(mitAus=
Heppens Oldenburg schlußderOrts=
Neuende Oldenburg . —8
Dornach. . . .. Elsaß=Loth. W

1 gest zu streichen. und 8
Ober-Elsaß lortstlasseD.

Sablon . . . ... Elsaß-Loth-
ringen,Bez.
Lothringen

DenBezugdesMeichs=GesesblattsvermittelnnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Geschzblatt.
Jahrgang1914.

„M.42.
Inhalt: Gesetz, betreffendAnderung der §§ 66, 70 usfw. des Militärstrafgesetzbuchs.S. 247. —

Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. 248.

(Nr. 4407). Gesetz,betreffendAnderungder §§ 66, 70 ufw. des Militärstrafgesetzbuchs.
Vom 14.Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Das Militärstrafgesetzbuchwird dahinabgeändert:
1. Dem 966 ist als zweiterSatz anzufügen:

„In minderschwerenFällen kann, wenn die Tat nicht im Felde
begangenist, dieStrafe bis auf vierzehnTage mittlerenoderstrengen
Arrestermäßigtwerden.“

2. Dem Abs. 1 des§970 ist als zweiterSatz anzufügen:
„In minder schwerenFällen kann die Gefängnisstrafebis auf drei
Monate,im Rückfallbis auf sechsMonate ermäßigtwerden.“

2a. Dem Abs. 1 des §972 ist folgenderSatz anzufügen:
„In minder schwerenFällen (5§70 Abs. 1 Satz 2) beträgt die Er=
höhungmindestenssechsMonate.“,

3. DemAbs.1 des&78 ist als zweiterSatz anzufügen:
„In minderschwerenFällen kanndie Gefängnisstrafe,wenndieTat
nichtim Feldebegangenist, bis aufdreiMonateermäßigtwerden.“

Reichs=Gesetzbl.1914. 53

Ausgegebenzu Berlin den 18.Juli 1914.
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. Dem Abs. 1 des § 95 ist als zweiterSatz anzufügen:
„In minder schwerenFällen kann, wenn die Tat nicht im Felde,
nicht gegenden Befehl, unter das Gewehr zu treten,und nicht unter
demGewehrebegangenist, dieStrafe bis auf vierzehnTage strengen
Arrest ermäßigtwerden.“

Im Abf. 1 des § 96 ist hinterdenWorten „zehnJahren“ einzuschalten:
in minder schwerenFällen mit Freiheitsstrafenicht unter drei Mo=
naten“.

. Im 997 Abs. 1 Satz1 treten an Stelle der Worte „Einem Jahre“
dieWorte „sechsMonaten“und im Satze2 an Stelle derWorte „zwei
Jahren“ dieWorte einem Jahre“.
597 Abs. 2 erhält folgendeFassung:

„Hat dieTätlichkeiteineschwereKörperverletzungoderdenTod
desVorgesetztenverursacht,so ist stattaufGefängnis oderFestungshaft
auf Zuchthaus von gleicherDauer zu erkennen;in minder schweren
Fällen tritt ZuchthausoderFreiheitsstrafenichtuntereinemJahre ein.“

. Dem I Ilist als zweiterSatz anzufügen:
„In den Fällen der 9§ 106, 107 und 110 ist neben einer er=
kanntenGefängnisstrafedie Versetzungin die zweiteKlassedes Sol=
datenstandeszulässig.“

Im 9 138 Abs.1 werdendieWorte „nichtunter14 Tagen“ gestrichen.
9. Im § 164 Abs.1 ist derzweiteSatz zu streichen.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBalholm, an Bord M. Y. „Hohenzollern“den14.Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

S

–

□

(Nr. 4408.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 12.Juli 1914.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet— Ausgabe vom 1. Januar
1914, Reichs=Gesetzbl.S. 21ff.— ist, wie folgt, geändertworden:
I. Im AbschnittDeutschland.A. hatmit Gültigkeitvom30.Juni 1914
die Nummer 53 (Reichs=Gesetzbl.S. 22) folgendeFassungerhalten:
53. LausitzerEisenbahn(Rauscha-FreiwaldaufMuskau-Teuplitz Sommer=

feld; Hansdorf—-Priebus-Lichtenberg(Kr. Sagan).

* Oriqinalfrom
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY
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AbschnittOsterreichund Ungarn. I. A. ist in Nummer19 (Reichs=

III. Im

jWien=-Großmarkthalle=Landesbahn—-Landesgrenzenächst Hainburg;
Stammersdorf-GroßSchweinbarth.
Abschnitt Osterreich und Ungarn. II. Ungarn. A. ist hinter

14.

IV. Im

Die von derAktiengesellschaftElektrischeLokalbahnWien—Landesgrenze
nächstHainburg betriebeneStreckeder elektrischenLokalbahnPozsony—
Landesgrenze.
AbschnittFrankreich. A. —die Linienvon allgemeinerBedeutung—

ê1
V. Im

Von Gorecybis zur belgischenGrenze.
Abschnitt Schweden. (Reichs-Gesetzbl.S. 36/37) ist mit Gültigkeit

11a.
120.
21a.
25a.
28a.
38a.

40 a.

43a.
442.
44b.
45 a.
47a.
47b.
48a.

I. Normalspurbahnen.
Halmstad-Näßjöund Västra CentralbanansEisenbahnen.
Häßleholm-MarkarydsEisenbahn.
Malmö-Simrishamns und Dalby-BjärssölagärdsEisenbahnen.
Nora-Bergslags Eisenbahn.
Ostra SkänesEisenbahnen.
Varberg-Boräs Eisenbahn.

II. Schmalspurbahnen.
Finspäng—-NorsholmsEisenbahn.
Halmstad-BolmensEisenbahn.
Karlshamn-Vislanda-BolmensEisenbahn.
Lidköping-HäkantorpsEisenbahn.
Lidköping-Skara-StentorpsEisenbahn.
Mönsteräs-AsedaEisenbahn.
Skara-Timmersdala Eisenbahn.
Sköfde-Axvalls Eisenbahn.
Bästergötland-GöteborgsEisenbahn.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Petri.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

43.
Inhalt: Bekann tmachung, betreffend die Anwendung der Bestimmungen der Seemannsordnung vom

2. Juni 1902 über die Krankenfürsorgeauf geschlechtskrankeniederländischeSeeleute(§71 Abs.2
S. O.). S. 251. — Bekanntmachung, betreffenddie im Anschluß an das Haager Abkommen
zur Regelung der Vormundschaftüber Minderjährige vom 12. Juni 1902 von Deutschlandmit der
Schweizzur VereinfachungdesVerkehrsin VormundschaftssachengetroffeneVereinbarung.S. 252.

—

(Nr.4409.)Bekanntmachung,betreffenddieAnwendungderBestimmungenderSeemannsordnung
vom2. Juni 1902 überdieKrankenfürsorgeauf geschlechtskrankeniederländische
Seeleute(§71 Abs.2 S. O.). Vom 30.Juni 1914.

No% & 71 Abs. 2 der Seemannsordnungvom 2. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 175) greift die KrankenfürsorgediesesGesetzesgeschlechtskrankenAngehörigen
eines ausländischenStaates gegenübernur insoweitPlatz, als nach einer im
Reichs=GesetzblattveröffentlichtenBekanntmachungDeutschen,die zumDiensteauf
einemSchiffediesesStaates angestelltsind, durchdie dortigeGesetzgebungoder
durchStaatsvertrag eine entsprechendeFürsorge gewährleistetist.

Auf Grund dieser Vorschrift wird hiermit bekannt gegeben,daß der
genannten Forderung von der niederländischenGesetzgebungentsprochenwird.

Berlin, den30.Juni 1914.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4410.) Bekanntmachung,betreffenddie im Anschlußan das HaagerAbkommenzur
Regelung der Vormundschaft über Minderjährige vom 12. Juni 1902 von
Deutschland mit der Schweiz zur Vereinfachung des Verkehrs in Vor=
mundschaftssachengetroffeneVereinbarung. Vom 6. Juli 1914.

Anschlußan das HaagerAbkommenzur Regelungder Vormundschaft
Der Minderjährige vom 12. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.1904 S. 240) ist von
Deutschlandmit der SchweizeineVereinbarungzur VereinfachungdesVerkehrs
Reichs=Gesetzbl.1914. 54

Ausgegebenzu Berlin den21. Juli 1914.
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in Vormundschaftssachengetroffenworden, und zwar durchAustausch einander
entsprechenderErklärungenderbeiderseitigenRegierungen,die am 26.Juni 1914
abgegebenwordensind. Der AustauschderErklärungenist am 30.Juni 1914
in Berlin erfolgt. Die für DeutschlandabgegebeneErklärungwird nachstehend
bekanntgemacht.

Berlin, den6. Juli 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Zimmermann.

Erklärung.
Zwischen der KaiserlichDeutschenRegierungund dem SchweizerischenBundes=
rat ist im Anschlußan dasHaagerAbkommenzurRegelungderVormundschaft
über Minderjährigevom 12. Juni 1902 die nachstehendeVereinbarungzur
VereinfachungdesVerkehrsin Vormundschaftssachengetroffenworden.

Artikel 1.
Für die im Artikel 4 Abs. 2 und im Artikel 8 des Haager Abkommens

zur RegelungderVormundschaftüberMinderjährigevom 12.Juni 1902 vor=
gesehenenMitteilungen sowie für alle anderendie vormundschaftlicheFürsorge
für MinderjährigebetreffendenAngelegenheitenist den deutschenund den
schweizerischenBehördender unmittelbareGeschäftsverkehrmiteinandergestattet.

Artikel 2.
Zuständigfür denunmittelbarenGeschäftsverkehrsind

auf seitendes Reichs:
im allgemeinendieAmtsgerichte,jedoch
in WürttembergdieVormundschaftsgerichtein denOrtsgemeinden,
in der freienund HansestadtHamburg dieVormundschaftsbehörde
in Hamburg)

auf seitender Schweiz:
die in dem anliegendenVerzeichnisaufgeführtenKantonalbehörden.

—
Artikel 3.

Die im Artikel8 des HaagerAbkommenszur RegelungderVormund=
schaftüber Minderjährige vorgesehenenMitteilungen sind zu richten

im Reiche:
1. falls derMinderjährigezu derZeit, zu welcherdieAnordnung
der Vormundschafterforderlichgewordenist, oder vorher seinen

Oriqinel from
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Wohnsitzim Reichegehabthat, an die Vormundschaftsbehörde,
zu derenBezirkederOrt diesesWohnsitzesgehört;

2. falls ein solcherWohnsitz des Minderjährigen nicht vorhanden
odernicht bekanntist, an die in demHeimatstaat(Bundesstaat)
des MinderjährigenbefindlicheVormundschaftsbehörde,in deren
BezirkeseineElternihrenWohnsitzhabenoderzuletztgehabthaben;

3. falls auch ein solcherWohnsitz der Eltern nicht vorhandenoder
nichtbekanntist, an die Vormundschaftsbehördeder Hauptstadt
desHeimatstaatsdesMinderjährigen;

in der Schweiz:
an die nachArtikel2 zuständigeBehördedesKantons, in dem
derMinderjährigeheimatberechtigtist.

Artikel 4.
Im Falle der örtlichenUnzuständigkeitder Behörde, an welchedie Mit=

teilunggerichtetist, hat diesedieMitteilungvon Amts wegenan die zuständige
Behördeabzugebenund die Behörde,von welcherdieMitteilung ausgeht,hier=
von unverzüglichzu benachrichtigen.

Artikel 5.
In demunmittelbarenGeschäftsverkehrewerdendieSchreibenderbeiderseitigen

Behördenin derenLandesspracheabgefaßt.

Artikel 6.
In den im Artikel 1 bezeichnetenAngelegenheitenbleibt der diplomatische

Weg vorbehalten,soweitdieseraus besonderenGründen angezeigterscheintoder
aus demunmittelbarenGeschäftsverkehreSchwierigkeitenentstehen.

Artikel 7.
Die gegenwärtigeErklärungtritt am1. Oktober1914in Wirksamkeitund

bleibt in Kraft bis zum Ablauf von sechsMonaten nach erfolgterKündigung
seitensdes einenoder des andernder beidenTeile.

Die Erklärungwird gegeneineentsprechendeErklärungdesSchweizerischen
Bundesratsausgetauschtwerden.

Berlin, den26. Juni 1914.
Im NamenderKaiserlichDeutschenRegierung.

Der Staatssekretärdes AuswärtigenAmtes.
In Vertretung:
Zimmermann.
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Verzeichnis
der zum unmittelbarenVerkehremit dendeutschenVormundschafts=

behördenermächtigtenKantonalbehörden:

Zürich: Justizdirektion;
Bern: Justizdirektion;
Luzern: Regierungsrat;
Uri: Regierungsrat;
Schwyz: Departementdes Armen=und Vormundschaftswesens;
Unterwalden nid dem Wald: Chef desVormundschaftswesens;
Unterwalden ob demWald: Regierungsrat;
Glarus: Vormundschaftsdirektion;
Zug: Regierungsrat;
Freiburg: Direction de la Justice;
Solothurn: Regierungsrat;
Basel=Stadt: Vormundschaftsbehörde;
Basel=Landschaft: Justizdirektion;
Schaffhausen: Vormundschaftsdirektion;
Appenzell a.Rh.: DirektiondesGemeindewesens;
Appenzell i. Rh.: Landammann und Standeskommission;
St. Gallen: Justizdepartement;
Graubünden: Justizdepartement;
Aargau: Justizdirektion;
Thurgau: Vormundschaftsdepartement)
Tessin: Dipartimento dell’ Interno;
Waadt: Tribunal cantonal;
Wallis: Département de Justice et Police;
Neuenburg: Départementde Justice;
Genf: Département de Justice et Police.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

„M.44.
nhalt: Verordnung, betreffendUberweisungder 2. Rate des Grundkapitals an die Landwirtschaftsbank9 g

für DeutschSüdwestafrika. S. 255. — Verordnung, betreffendden Schutz des geistigen und
gewerblichenEigentums in den Konsulargerichtsbezirken. S. 256.

(Nr. 4411.) Verordnung,betreffendUberweisungder 2. Rate des Grundkapitalsan die
Landwirtschaftsbankfür DeutschSüdwestafrika.Vom 3. Juni 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs für das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet,
was folgt:

SI.
Als zweiteRate desGrundkapitalsderLandwirtschaftsbankfür Deutsch

Südwestafrikawerdender Bank 2500 000 Mark überwiesen.

#2.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den 3. Juni 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs-Gesetzbl.1914. 55

Ausgegebenzu Berlin den25. Juli 1914.
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(Nr. 4412.) Verordnung,betreffenddenSchutzdes geistigenund gewerblichenEigentumsin
denKonsulargerichtsbezirken.Vom 4. Juli 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des § 22 des Gesetzesüber die
Konsulargerichtsbarkeitvom 7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 213),was folgt:

« SI.
Die Vorschriftender Gesetzeüber den Schutz von Werken der Literatur

und Kunst,von Photographien,von Erfindungen,vonMusternund Modellen,
von Gebrauchsmusternund von Warenbezeichnungenfinden in den Konsular=
gerichtsbezirkenAnwendung,zugunstenderAngehörigeneinesausländischenStaates
jedochnur insoweit, als nach einer im Reichs=GesetzblattenthaltenenBekannt=
machungvon diesemStaate in demeinzelnenKonsulargerichtsbezirkedieGegen=
seitigkeitverbürgtist.

82.
DieseVerordnungtritt am 1. August1914 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den4. Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von. Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

45.
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Pariser Verbandsübereinkunftvom20.März 1883 zumSchutze

des gewerblichenEigentums. S. 257.

(Nr. 4413). Bekanntmachung,betreffenddiePariser Verbandsübereinkunftvom20. März 1883
zumSchutzedes gewerblichenEigentums,revidiertin Brüsselam 14.De=
zember1900 und in Washingtonam 2. Juni 1911. Vom 21.Juli 1914.

*sW Hinblick auf Artikel 16b der Pariser Verbandsübereinkunftvom
20.März 1883 zumSchutzedes gewerblichenEigentums,revidiertin Brüssel
am 14. Dezember 1900 und in Washington am 2. Juni 1911, ist der
SchweizerischenRegierungdie schriftlicheErklärungabgegebenworden,daß diese
lbereinkunft gleichzeitigmit ihremInkrafttretenim DeutschenReicheauchin den
deutschenSchutzgebietenwirksamgewordenist.

Berlin, den21. Juli 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Zimmermann.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetbl.1914. 56
Ausgegebenzu Berlin den31. Juli 1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

3| 46.
Inhalt: — — — das Verbot der Ausfuhr von Tieren und tierischenErzeugnissen.

S. 2599. — Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr von Verpflegungs=,Streu= und
*G* S. 260. — Verordnung, betreffenddas VerbotderAusfuhrvonKraftfahrzeugen
(Motorwagen und Motorfahrrädern) und Teilen davon. S. 260.

(Nr. 414.) Verordnung,betreffenddas Verbot derAusfuhr von Tieren und tierischenEr=
zeugnissen.Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:

SI.
Die Ausfuhr von Tieren und tierischenErzeugnissenüber die Grenzen

des DeutschenReichs ist bis auf weiteresverboten.

82.
Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnis der Gegenständeveröffentlichen,

derenAusfuhr nach9 1 verbotenist.
Er ist ermächtigt,von denBestimmungenim § 1 Ausnahmenzu gestatten

und die etwaerforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.

83.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeues Palais, den 31. Juli 1914.

(I. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetzbl.1914. 57

Ausgegebenzu Berlin den31. Juli 1914.
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(Nr. 4415.) Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr von Verpflegungs-, Streu=
und Futtermitteln. Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:

SI.
Die Ausfuhr von Verpflegungs=,Streu= und Futtermitteln über die

Grenzendes DeutschenReichs ist bis auf weiteresverboten.

82.
Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnis der Gegenständeveröffentlichen,

derenAusfuhr nach 9 1 verbotenist.
Er ist ermächtigt,von denBestimmungenim § 1 Ausnahmenzu gestatten

und die etwa erforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.

/ 3.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den31.Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4416.) Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr von Kraftfahrzeugen (Motor=
wagen,MotorfahrrädernundTeilendavon)und vonMineralrohölen,Stein=
kohlenteerund allen aus diesenhergestelltenOlen. Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

g im Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:
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SI.
Die Ausfuhr von Kraftfahrzeugen(Motorwagen, Motorfahrrädern und

Teilendavon)und von Mineralrohölen,Steinkohlenteerund allen aus diesen
hergestelltenOlen über die Grenzen des DeutschenReichs ist bis auf weiteres
verboten.

82.
Der Reichskanzlerist ermächtigt,von denBestimmungenim § 1 Aus=

nahmenzu gestattenund die etwaerforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.

S3.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den31. Juli 1914.

(L. S.) Wilbelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

= 47.
Inhalt: Verordnung, betreffenddieErklärungdesKriegszustandes.S. 263.— Verordnung, betreffend

die vorübergehendeEinführung der Paßpflicht. S. 264 — Verordnung, betreffenddas Verbot
der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen, Munition, Pulver und Sprengstoffen sowie von anderen
Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegenständen, die zur Herstellung von Kriegsbedarfsartikeln
dienen. S. 265. — Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Eisen=
bahnmaterialaller Art, von Telegraphen=und FernsprechgerätsowieTeilen davon, von Luftschiffer=
gerät aller Art, von Fahrzeugenund Teilen davon. S. 266. — Verordnung, betreffenddas
Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Rohstoffen,die bei der Herstellung und dem Betriebe
von Gegenständendes Kriegsbedarfs zur Verwendung gelangen. S. 267. — Verordnung,
betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Verband.-undArzneimittelnsowie von ärzt=
lichenInstrumentenund Geräten. S. 268. — Verordnung, betreffenddas Verbot der Einfuhr
und der Ausfuhr von Tauben. S. 269. — Verordnung, betreffenddieVerwendungvon Tauben
zur Beförderungvon Nachrichten. S. 269.

(Nr.4417.) Verordnung,betreffenddieErklärungdesKriegszustandes.Vom31.Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund des Artikel 68 der Verfassung des DeutschenReichs im
NamendesReichs,was folgt:

Das Reichsgebietausschließlichder KöniglichBayerischenGebietsteilewird
hierdurchin Kriegszustanderklärt. Q]

DieseVerordnungtritt am Tage ihrer Verkündungin Kraeft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den31. Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetzbl.1914. « 58
Ausgegebenzu Berlin den31. Juli 1914.
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(Nr. 4418.) Verordnung,betreffenddie vorübergehendeEinführung der Paßpflicht. Vom
31. Juli 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen�c.

verordnenauf Grund des Gesetzesüber das Paßwesen vom 12. Oktober1867
(BundesgesetzblattS. 33) im NamendesReichsfür das Reichsgebiet,mit Aus=
nahmeElsaß=Lothringens,was folgt:

SI.
Bis auf weiteresist jeder,der aus demAusland im Reichsgebieteintrifft,

verpflichtet,sichdurchPaß oderPaßkarteüberseinePersonauszuweisen.
Von dieserVerpflichtungist befreit,wer sichdurchMilitärpapiere,Heimat=

scheinoder sonstigeBescheinigungeneiner deutschenBehörde über seineEigen=
schaftals Deutscheroderals staatloserehemaligerDeutscherausweisenkann.

82.
Bis zumAblauf des 3. Mobilmachungstagskanndie Grenzpolizeibehörde

von der Vorlage des Passes oder der Paßkarte absehen,wenn der Ankömmling
a) nachweist,daß er den ständigenAufenthalt im Reichsgebietehat und
sichnur vorübergehendim Ausland befand,oder

b) sich über seineeison durch andereamtlichePapiere ausweisenund
glaubhaft machenkann, daß es ihm nicht möglich war, einenPaß
odereinePaßkartezu beschaffen.

913.
Den Landeszentralbehördenbleibt vorbehalten,für einzelneGrenzbezirke

und bestimmteZeiträume den Ubertritt gewisserArten von Personen in das
Reichsgebietmit anderenAusweisenals PässenoderPaßkartenzuzulassen.

84.
JederAusländer,der sichin einemin KriegszustanderklärtenBezirkauf=

hält, ist verpflichtet,sichdurchPaß oderPaßkarteüberseinePerson auszuweisen.
Die Landeszentralbehördekannfür Fälle, in denendie Beschaffungeines

Passes oder einer Paßkarte nicht möglich ist, die Anerkennungandereramtlicher
Papiereals genügendenAusweiszulassen.

5.
Wehrpflichtigendürfen Pässe und Paßkarten nur mit Zustimmung des

Bezirkskommandosausgestelltwerden,in dessenKontrollesiestehen.

Oriqinel from
Digitizedby OCo gle PRINCETON UNIVERSITY



—265 —

86.
Die AusführungsvorschriftenzudieserVerordnungwerdenvon denLandes=

zentralbehördenerlassen.
v.

DieseVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den31. Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4419.) Verordnung,betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhrvon Waffen,
Munition, Vulver und Sprengstoffen sowie von anderen Artikeln des
Kriegsbedarfs und von Gegenständen,die zur Herstellung von Kriegs=
bedarfsartikelndienen. Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats,
was folgt:

1.
Die AusfuhrundDurchfuhrvonWaffen,Munition, Pulver undSpreng=

stoffensowievon anderenArtikelndesKriegsbedarfsund von Gegenständen,die
zurHerstellungvonKriegsbedarfsartikelndienen,überdieGrenzendesDeutschen
Reichs ist bis auf weiteresverboten. ·

52.
Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnisder Gegenständeveröffentlichen,

derenAusfuhr und Durchfuhr nach § 1 verbotenist.
Er istermächtigt,von denBestimmungenim 9 1 Ausnahmenzugestatten

und die etwa erforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.
58“
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83.
GegenwärtigeVerordnungtrittmit demTage ihrerVerkündungin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den31. Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4420.) Verordnung, betreffenddas Verbot derAusfuhr und Durchfuhr von Eisenbahn=
material aller Art, von Telegraphen=und FernsprechgerätsowieTeilen davon,
von Luftschiffergerätaller Art, von Fahrzeugenund Teilen davon. Vom
31. Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats,
was folgt:

7I.
Die Ausfuhr und Durchfuhr von Eisenbahnmaterialaller Art, von Tele=

graphen=und FernsprechgerätsowieTeilen davon, von Luftschiffergerätaller Art,
von Fahrzeugenund Teilen davonüber dieGrenzendes DeutschenReichsist
bis auf weiteresverboten.

82.
Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnisder Gegenständeveröffentlichen,

derenAusfuhr und Durchfuhr nachH1verboten ist.
Er ist ermächtigt,von denBestimmungenim H1 Ausnahmenzu gestatten

und die etwa erforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.
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83.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den31. Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4421.) Verordnung,betreffenddasVerbot derAusfuhr undDurchfuhrvon Rohstoffen,
die bei derHerstellungund dem Betriebe von Gegenständendes Kriegs=
bedarfszur Verwendunggelangen. Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
was folgt:

SI.
Die Ausfuhr und Durchfuhrvon Rohstoffen,die bei derHerstellungund

demBetriebevon GegenständendesKriegsbedarfszur Verwendunggelangen,
über die Grenzendes DeutschenReichs ist bis auf weiteresverboten.

82.
Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnis der Gegenständeveröffentlichen,

derenAusfuhr und Durchfuhr nach § 1 verbotenist.
Er ist ermächtigt,von denBestimmungenim § 1 Ausnahmenzu gestatten

und die etwa erforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.

3.
GegenwärtigeVerordnungtrittmit demTageihrerVerkündungin Kraft.
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Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den31. Juli 1914.

— Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4422.) Verordnung,betreffenddas Verbot der Ausfuhr und Durchfuhrvon Verband=
und Arzneimittelnsowievon ärztlichenInstrumentenund Geräten. Vom
31. Juli 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats,
was folgt:

SI.
Die Ausfuhr und Durchfuhr von Verband=und Arfzneimittelnsowievon

ärztlichenInstrumentenund GerätenüberdieGrenzendesDeutschenReichsist
bis auf weiteresverboten.

82.
Der Reichskanzlerwird ein Verzeichnisder Gegenständeveröffentlichen,

derenAusfuhr und Durchfuhr nach 81verboten ist.
Er ist ermächtigt,von denBestimmungenim 9 1 Ausnahmenzu gestatten

und die etwa erforderlichenSicherungsmaßregelnzu treffen.

83.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den31.Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

* Oriqinalfrom
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



—269 —

(Nr. 4423.) Verordnung,betreffenddas Verbot derEinfuhr und derAusfuhr vonTauben.
Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats,
was folgt:

SI.
Die Einfuhr und die Ausfuhr von Tauben über die Grenzendes Reichs

ist bis auf weiteresverboten.
82.

Der Reichskanzlerist ermächtigt,Ausnahmenvon diesemVerbote zu
gestattenund die erforderlichenKontrollmaßregelnzu treffen.

54
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den 31. Juli 1914.

d. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4424.) Verordnung,betreffenddie Verwendungvon Tauben zur Beförderungvon
Nachrichten.Vom 31. Juli 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund der Vorschrift im § 4 des Gesetzes,betreffendden Schutz
der Brieftauben und den Brieftaubenverkehrim Kriege, vom 28. Mai 1894
(Reichs=Gesetzbl.S. 463) im NamendesReichs,was folgt:
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SI.
Die Verwendung von Tauben zur Beförderung von Nachrichtenohne

Genehmigungder Militärbehördewird mit Gefängnisbis zu drei Monaten
bestraft.

8 2.
Für dieErteilungderGenehmigungsindzuständigdasGeneralkommando,

das stellvertretendeGeneralkommando,der Gouverneur oderKommandant einer
Festung sowie der Marine⸗Stationschef,in dessenBezirkedie Tauben auf—
fliegensollen.

83.
VorstehendeVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Urkundlich unter UnsererHösteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den31.Juli 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

M 48.
Inhalt: Verordnung, betreffenddie EinberufungdesReichstags. S. 271.

(Nr. 4425.) Verordnung,betreffenddie EinberufungdesReichstags.Vom 2. August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2e.

verordnenauf Grund des Artikel 12 der Verfassung, im Namen des Reichs,
was folgt:

Der Reichstagwird berufen,am 4. August d. J. in Berlin zusammen=
zutreten. Wir beauftragenden Reichskanzlermit den zu diesemZweckenötigen
Vorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den2. August1914.—

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1914. 59

Ausgegebenzu Berlin den2. August1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

49.
Inhalt: Verordung, betreffenddenAufruf desLandsturms.S. 273. — Verordnung, betreffenddie

Eisenbahnen,welche als auf dem Kriegsschauplatzoder in der Nähe desselbenliegend anzusehen
sind. S. 274.

(Nr. 4426.) Verordnung,betreffenddenAufruf desLandsturms. Vom 1.August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund des Artikel II § 25 des Gesetzes,betreffendAnderungen
der Wehrpflicht, vom11. Februar 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 11) im Namen
desReichs,was folgt:

In den Bezirkendes I., II., V., VI., VIII., IX., X., XIV., XV.,
XVI., XVII., XVIIII., XX. und XXI. Armeekorpsist nachnähererAnordnung
der zuständigenKommandierendenGeneraleder Landsturm aufzurufen.

GegenwärtigeVerordnungtritt am Tage ihrerVerkündungin Kraaft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den1. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetzbl.1914. 60

Ausgegeben zu Berlin den 1. August 1914.
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(Nr. 4427.) Verordnung,betreffenddie Eisenbahnen,welcheals auf demKriegsschauplatz
oderin derNähe desselbenliegendanzusehensind. Vom 1.August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2e.

verordnenauf Grund der Vorschriften im § 31 des Gesetzesüber die Kriegs=
leistungenvom 13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowieunter Ziffer 15
der Verordnung, betreffenddie Ausführung des vorstehendgenanntenGesetzes
vom 1. April 1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 137) im NamendesReichs,was folgt:

*1.
SämtlicheEisenbahnenDeutschlandssind als in derNähe desKriegs=

schauplatzesbefindlichanzusehen.

82.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den1. August1914.

(. S.) Wilhelm.
von BethmannHollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A 50.
Inhalt: Prisenordnung. S. 75.

(Nr. 4428.) Prisenordnung. Vom 30. September1909.

J⸗ genehmigedie anliegendePrisenordnungund bestimme,daß die Seebefehls=
haberMeiner Marine im Kriege bei Ausübung des Prisenrechtsnach denBestim=
mungender Prisenordnungverfahren. Insoweit für besondereKriegsfälle Ab=
weichungennotwendigsind, habenSie Mir diesein Vorschlagzu bringen. Ich
ermächtigeSie, erforderlicheErläuterungenzu gebenundAbänderungenvorzunehmen,
soweitsienichtvon grundsätzlicherBedeutungsind.

Rominten,den 30. September1909.

gez.Wilhelm.
In Dertretung des RNeichskanzlers:

ggez.v. Tirpitz.

Inbaltsverzeichnis.
übschnitt

I. AllgemeineBestimmungen.
II. FeindlicheSchiffeund ihre Ladung.
III. Kriegskonterbande.
IV. NeutralitätswidrigeUnterstützung.
V. Blockade.
VI. Verfahrenbei der Anhaltung,Durchsuchungund Aufbringung.
VII. BehandlungderBesatzungund der PassagiereaufgebrachterSchiffe.
VIII. BehandlungaufgebrachterSchiffeund beschlagnahmterGüter.
IX. Rechteund PflichtendesPrisenoffiziers.

Reichs=Gesetzbl.1914. 61
Ausgegebenzu Berlin den3. August1914.
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Prisenordnung.
AbschnittJ.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Die KommandantenS. M. Kriegsschiffehabenwährendder Dauer eines
KriegesnachMaßgabe der nachstehendenBestimmungendas Recht, feindlicheoder
neutraleKauffahrteischiffeanzuhalten,zu durchsuchenund sie ebensowie die auf
ihnenbefindlichenfeindlichenund neutralenGüter zu beschlagnahmenund ausnahms.
weisezu vernichten.

WährendeinesWaffenstillstandesruht dieses„Prisenrecht) nur dann, wenn
das ausdrücklichvereinbartwird.

Die RechtmäßigkeitderBeschlagnahmevonKauffahrteischiffen(„Auf=
bringung“),der Beschlagnahmevon Gütern sowie der Vernichtungvon
neutralenKauffahrteischiffenoder von Gütern aus ihrer Ladung wird
späterdurch prisengerichtlichesUrteil festgestellt.Das prisengerichtliche
Verfahren findet auf Antrag einesInteressentenauchdann statt, wenn
die einmal bewirkteBeschlagnahmevom Kommandantenselber wieder
aufgehobenworden ist (vgl. 97). Das Prisengerichterkenntauf „Ein=
ziehung““oder auf Freigabemit oder ohneSchadenersatz,im Falle der
Vernichtungsowie einer vom Kommandantenselberwiederaufgehobenen
Beschlagnahmeunter Umständenauf Schadenersatz.

2. Auf neutraleStaatsschiffeist das Prisenrechtnichtanzuwenden.
FeindlicheStaatsschiffeverfallenohneweitereFörmlichkeitennachKriegsrecht

(vgl. jedoch7).
Staatsschiffesind die Kriegsschiffesowiedie zu Staatsdienstzwecken

verwendetenund unter staatlicherBefehlsgewaltstehendenSchiffe. Ihnen
werdendieim sonstigenEigentumedesStaatesstehendenSchiffegleichgeachtet.

Die notwendigenMerkmalederKriegsschiffesind: Kriegsflagge(dazu
in der Regel der Wimpel), vom Staat eingesetzterBefehlshaber,dessen
Name in derRanglistederKriegsmarinesteht,undmilitärischdisziplinierte
Besatzung. Vgl. Artikel 2 bis 4, und 6 des AbkommensVII der
II. HaagerKonferenz.

3. Das Prisenrechtist nichtgeltendzu machen:
a) innerhalbneutralerHoheitsgewässer,d. h. innerhalbeinesSeegebietes,das
in einerBreitenausdehnungvon 3 sm, von der Niedrigwasserküstenlinie
gerechnet,die Küste und die zugehörigenInseln und Buchtenbegleitet;
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als zugehöriggelten:Inseln, wennsie nichtweiterals 6 sm von einer
demselbenStaate gehörigenFestlandsküsteentferntsind, Buchten,wenn
ihreKüsteausschließlichin BesitzneutralerStaaten stehtund ihreOffnung
6 sm oderwenigerbreit ist.

b) innerhalbderjenigenGewässer,welchevertragsmäßigdenKriegsoperationen
oderdenKriegsschiffenverschlossensind. Dieses sind:
a) der Suezkanal einschließlichseinerJugangshäfenund eines See=
gebietesvon 3 sm von letzteren(Artikel4 Absatz1 des Vertrages
von Konstantinopelvom 29. X. 1888),

8 der Bosporus und die Dardanellen,soferndie Türkei nichtselbst
Kriegsparteiist (LondonerMeerengenvertragvom 13. VII. 1841;
Artikel 10 des Pariser Friedens vom 30. III. 1865 und Anhang
1 hierzuzArtikel 2 des LondonerVertragesvom 13. III. 1871;
Artikel 63 des Berliner Vertrages13. VII. 1878),

V) die Gewässervon Corfu und Paxo, sofern keine anderenMächte
als Griechenland,Großbritannien,Frankreich,Rußland, Österreich=
Ungarn und Deutschlandan demKriege beteiligtsind (Artikel 2
des LondonerVertragesvom14. Xl. 1863 und Artikel 2 desLon=
donerVertragesvom 24. III. 1864),

) die Mündungender Donau (Artikel52 des BerlinerVertragesvom
13. VII. 1878),

g6)die Mündungendes Kongo und Niger und die diesengegenüber=
liegendenTeile desKüstenmeeres(Generalakteder Berliner Konfe=
renzvom 26. II. 1885, Artikel 25 und 33).

Das Prisenrechtdarf auchdann nicht mehrgeltendgemachtverden,wenn
ein Kauffahrteischifferstim Verlauf derVerfolgungoderderAnhaltungundDurch.
suchungin die untera und b genanntenGewässergelangt.

Ein unter Verletzungder vorstehendenBestimmungenaufgebrachtesSchiff ist
sofort wiederfreizugeben,insbesondereauf Ersuchender neutralenRegierung.

4. ZLweckder Anhaltung und Durchsuchungeines Kauffahrteischiffesist,
festzustellen:

a) welcheNationalität das Schiff besitzt,
b) ob es Konterbandean Bord hat,
c) ob es denFeind in neutralitätswidrigerWeiseunterstätzt,
d) ob es sicheinesBlockadebruchesschuldiggemachthat.
Die Anhaltung und Durchsuchungsoll nur erfolgen,wennder Kommandant

sichhiervoneinenErfolg verspricht. Alle Maßnahmensindin derjenigenFormdurch=
zuführen,derenBeobachtung— auchdemFeindegegenüber— dieEhredesdeutschen
Reicheserheischt,und mit derjenigenRücksichtgegenNeutrale, die zu üben dem
Völkerrechtund demdeutschenInteresseentspricht.

5. Neutrale Schiffe unter dem Geleit ihrer Kriegsflaggesind von der An=
haltungundDurchsuchungbefreit. Der BefehlshaberdesKonvoishatdemKomman.

K“
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dantenauf sein Ersuchenüber die Eigenschaftder Schiffe und über ihre Ladung
schriftlichjedeAuskunftzu geben,zu derenErlangungdieDurchsuchungdienenwürde.

Hat der KommandantUrsacheanzunehmen,daß derBefehlshaberdesKonvois
getäuschtwordenist, so teilt er ihm seineVerdachtsgründemit. In diesemFalle
stehtes allein demBefehlshaberdes Konvois zu, eine Nachprüfungvorzunehmen.
Er muß das Ergebnis der Nachprüfungin einemProtokoll feststellen,das in Ab=
schrift demOffizier des Kriegsschiffeszu übergebenist. Rechtfertigendie so fest=
gestelltenTatsachennachAnsichtdes Befehlshabersdes Konvois die Beschlagnahme
einesodermehrererSchiffe,so muß diesender SchutzdesGeleits entzogenwerden.
Glaubt der Befehlshaberdes Konvois jedochweiterdie Verantwortungfür die Un=
schuldder geleitetenSchiffe übernehmenzu können,so kannder Kommandantgegen
dieseEntscheidungnur Verwahrungeinlegen;er hat dann denVorfall demChef
des Admiralstabszu meldenzwecksErledigungauf diplomatischemWege.

Dem Befehlshaberdes Konvois stehtes frei, die TeilnahmeeinesVertreters
des Kommandantenan der Nachprüfungzu gestatten.

6. Der Aufbringungunterliegennicht:
a) Lazarettschiffeusv. nachMaßgabevom2. HaagerKonferenz=AbkommenX;
b) die ausschließlichder Küstenfischereioder den Verrichtungender kleinen
LokalschiffahrtdienendenFahrzeuge)solangesie nicht in irgendwelcherArt
an denFeindseligkeitenteilnehmen(2. HaagerKonferenz=AbkommenXI) ).

Die Küstenfischereiist nichtauf die Hoheitsgewässerdes betreffenden
Staates beschränkt;derBegriff umfaßthier diegesamteFischereimit Aus=
nahmeder ausgesprochenenHochseefischerei.

I) die mit religiösen,wissenschaftlichenund menschenfreundlichenAufgaben
betrautenSchiffe (2. HaagerKonferenz=AbkommenXI) .

d) Schiffe, derenFahrt ausschließlichdie Beförderungvon Parlamentären
oderdenAustauschvon KriegsgefangenenzumSweckhat;

e) feindlicheKauffahrteischiffe,die bei Beginn der Feindseligkeitenauf der
Fahrt von einemdeutschenoder verbündetenHafen nach ihremBestim=
mungsortodereinemsonstigen,ihnenbezeichnetenHafen begriffenund im
BesitzeinesPassierscheinessind, es sei denn,daß sie von der ihnenvor=
geschriebenenFahrt abgewichensind, ohnesichdeswegenhinreichendrecht=
fertigenzu können(2.HaagerKonferenz=AbkommenVI), Artikel1).

7. Die auf See auf neutralenoder feindlichenSchiffenvorgefundenenBrief.
postsendungender Neutralenund der Kriegführenden,mögensie amtlicheroderpri=
vater Natur sein, sindunverletzlich.Erfolgt die Aufbringungdes Schiffes, so sind
sie vomAufbringendenmöglichstunverzüglichweiterzu befördern(2. HaagerKonferenz=
AbkommenXI Artikel 1 und2)“7).

*) DieseVergünstigunggenießennichtChina, Monteneground Rußland für die be=
treffendenSchiffeund Fahrzeugeihrer Flagge.

*") BriefsendungenfolgenderStaaten genießendieseVergünstigungnicht: China,
Monteneground Rußland.
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Die Bestimmungendes vorstehendenAbsatzesfinden im Falle des Blockade=
brucheskeineAnwendungauf die Briefsendungen,die nach dem blockiertenHafen
bestimmtsind odervon ihm kommen.

Die Unverletzlichkeitder Briefpostsendungenentziehtdie neutralenPostdampfer
nicht denGesetzenund Gebräuchendes Seekrieges,also auchnichtdemPrisenrecht;
dochsoll ihre Durchsuchungnur im Notfall unter möglichsterSchonungund mit
möglichsterBeschleunigungvorgenommenwerden.

8. Wird die BeschlagnahmevonSchiffenundGütern von derPrisengerichts=
barkeitnicht bestätigtoderwird sie vor demprisengerichtlichenVerfahrenaufgehoben,
so habendie BeteiligtenAnspruchauf Schadensersatz,es sei denn,daß ausreichende
Gründe für die Beschlagnahmevorlagen(vgl. 13c und140).

Letzteresist stetsderFall, wennseitenseineranBord desSchiffesbefindlichen
Person Schiffspapierevernichtetoder beiseitegebrachtsind oder wenn doppelte,
falscheoder gefälschteSchiffspapierean Bord vorgefundenwerden,soferndie letzt=
genannteUnregelmäßigkeitmit Umständenin Verbindungsteht, die für die Auf=
bringung oderFreigabedes Schiffesvon Bedeutungsind.

9. Auch gegenJahlung einerEntschädigungwird derKommandantnichtbe=
rechtigt,SchiffeoderGüter, die derAufbringungoderBeschlagnahmenichtunter=
liegen,gegendenWillen der Beteiligtenanzufordern(zu requirieren).

AbschnittII.

Feindliche Schiffe und ihre Ladung.
10. FeindlicheSchiffeunterliegenmit Ausnahmeder unter 6 genanntender

Aufbringung. Wegender feindlichenStaatsschiffevgl. 2.
11. Die EigenschafteinesSchiffesals feindlichenoderneutralenSchiffeswird

durchdie Flaggebestimmt,zu derenFührunges berechtigtist.
WelcheFlagge einSchiff zu führenberechtigtist, ergibtsichnachdemFlaggen=

rechtfast aller Seestaatenaus eineramtlichenUrkunde(Schiffs.,Register-,Nationa=
litäts.Zertifikat, Lettre de mer, Acte de Francisation, Jeebrief, Paß, Patent,
Fribreefusw.),die jedesKauffahrteischiffan Bord habenmuß.

Kann dieNationalität einesSchiffesnichteinwandfreifestgestelltwerden,fehlt
insbesonderedie nach demFlaggenrechtdes betreffendenStaates erforderlicheUr=
kunde,so ist das Schiff als feindlicheszu behandeln.

12. Als feindlicheSchiffesind fernerdiejenigenzu behandeln,dienachBeginn
derFeindseligkeitenvonderfeindlichenzueinerneutralenFlaggeübergegangensind,wenn

a) entwederder Kommandantnichtdie lberzeugunggewinnt,daß der Uber=
gangauchohnedenAusbruchdesKriegeserfolgtwäre,z. B. infolgevon
Erbgang,Bauvertrag;

b) oderderUbergangbewirktist, währenddasSchiff sichauf derReiseoder
in einemblockiertenHafen befand;

) oderein Rückkaufs-oderein Rückfallsrechtvorbehaltenist;
4) oderdieBedingungennichterfüllt wordensind, vondenendasFlaggenrecht
nachder Gesetzgebungdes Flaggenstaatesabhängt.
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13. Ist der Übergangzur neutralenFlagge innerhalb von 30 Tagen vor
demAusbruchder Feindseligkeitenerfolgt, so ist das Schiff als feindlicheszu be⸗
handeln,wenn

a) entwederdie für die Gültigkeit des Übergangeserforderlichenrechtlichen
Bedingungennichterfüllt sind, also tatsächlichein gültigerÜbergangzur
neutralenFlaggenichtstattgefundenhat;

b) oder begründeteAussichtbesteht,vor demPrisengerichtzu beweisen,daß
der Übergangerfolgt ist, um das Schiff denFolgen seinerEigenschaftals
feindlichesSchiff zu entziehen(vugl.12a), so namentlich,wenndasSchiff
nachdemlÜbergangweiterin dergleichenFahrt wievorherverwendetwird;

) oderdie Übertragungsurkundenicht an Bord ist, es sei denn, daß ge=
wichtigeGründedafür sprechen,daß der ÜbergangauchohnedenKriegs=
ausbrucherfolgt wäre (vgl. 12 a);die Aufbringungdes Schiffesgibt in
solchemFalle nie zu SchadensersatzAnlaß (val. 8).

14. Ist der Übergangzur neutralenFlagge früher als 30 Tage vor dem
Ausbruchder Feindseligkeitenerfolgt, so ist das Schiff nur dannals feindlicheszu
behandeln,wenn

a) der Übergangspäter als 60 Tage vor Ausbruch der Feindseligkeiten
erfolgt ist, wennferner

b) derÜbergangnur bedingtoderunvollständigist oderderGesetzgebungder
beteiligtenLändernichtentsprichtoderzur Folge hat, daß die Kontrolle
über das Schiff oder der Gewinn aus seinerVerwendungin denselben
Händenwie vorherverbleibt,und wennaußerdem

JO)begründeteAussichtbesteht,vor demPrisengerichtzu beweisen,daß der
Übergangerfolgt ist, um das Schiff denFolgen seinerEigenschaftals
feindlichesSchiff zu entziehen.

Dieses kannim besonderenangenommenwerden,wennsichdielber=
tragungsurkundenichtanBord befindet;dieAufbringungdesSchiffesgibt
in solchemFalle nie zu SchadensersatzAnlaß (vgl.8).

15. Ist derKommandantnichtin derLagefestzustellen,welcherFlagge ein zu
einerneutralenFlaggeübergegangenesSchiff vorherangehörthat, so ist er berechtigt
anzunehmen,daß es der feindlichenFlaggeangehörthat.

16. Ale feindlichesSchiff ist fernereinneutralesSchiffzu behandeln,wennes:
a) eineSchiffahrtbetreibt,die ihm vonderfeindlichenStaatsgewalterstnach
Ausbruchdes Krieges oder innerhalbzweierMonate vorhergestattetist,

b) sichdenMaßnahmendes Prisenrechtsgewaltsamwidersetzt;gegendasbe=
treffendeSchiff ist mit Waffengewaltvorzugehen,bis es denWiderstand
aufgibt; ein bloßerFluchtversuchgilt nicht als gewaltsamerWiderstand
(vgl. jedoch83).

17. Ein aufgebrachtesfeindlichesSchiff unterliegtder Einziehung.
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18. FolgendeTeile seinerLadungunterliegender Einziehung:
a) das feindlicheGut;
b) die demKapitän und demEigentümerdes Schiffes gehörendenWaren,
wenndas Schiff wegenWiderstandes(siehe16b) aufzubringenwar;

c) Konterbandeund die derenEigentümergehörendenWaren gemäßAb.
schnittIII;

4) im Falle des Blockadebruchsdie gemäß80 einziehbarenWaren.
19. DieseTeile derLadungunterliegender Beschlagnahmeauchdann,wenn

der Kommandantvon der Aufbringungeines feindlichenSchiffes absieht,sofern
sie nicht einwandfreials neutralesGut erwiesensind.

20. a) Der Kommandanthat das an Bord eines feindlichenSchiffes be=
troffeneGut als feindlichesGut anzusehen,es sei denn, daß dessen
Eigenschaftals neutralenGutes einwandfreierwiesenist.

b) Die Eigenschaftdes auf einemfeindlichenSchiff betroffenenGutes als
neutralenoder feindlichenGutes bestimmtsichnachderStaatsangehörigkeit
des Eigentümers.

Besitztdieserkeineoder sowohleine neutralewie die feindlicheStaatsangehörigkeit,
so bestimmtsich die Eigenschaftdes Gutes nach dem Wohnsitzdes Eigentümers.
Güter, die einerAktiengesellschaftgehören,werdenals feindlicheoderneutraleange=
sehen,je nachdemdieGesellschaftihrenSitz in feindlichemoderneutralemLandehat.

Der Nachweis,wessenEigentumTeile der Ladungsind und ob sieneutrales
Gut sind,wird an Bord im allgemeinenkaumgeführtwerdenkönnen.

c) Die Eigenschaftdes an Bord eines feindlichenSchiffes verfrachteten
Gutes als feindlichenGutes bleibt bis zur Ankunft am Bestimmungsort
bestehen,ungeachteteines während der Reise nachAusbruchder Feind=
seligkeiteneingetretenenEigentumswechsels.

4) NeutralesGut kannwährendderReise in feindlichesEigentumübergehen.

AbschnittUI.
Kriegskonterbande.

A. Gegenständeder Konterbande.
21. Als Kriegskonterbandewerden,ohne daß es einer Erklärung bedürfte,

die nachstehenden,unter der BezeichnungabsoluteKonterbandebegriffenenGegen=
ständeund Stoffe angesehen:

1. Waffen jederArt, mit Einschlußder Jagdwaffen,und ihre als solche
kenntlichenBestandteile;

2. Geschosse,Kartuschenind Batronen jederArt sowieihre als solchekennt=
lichenBestandteile;

3. SchießpulverundSprengstoffe,diebesondersfür denKrieg bestimmtsind;
4. Lafetten,Munitionswagen,Protzen,Proviantwagen,Feldschmiedenund
ihre als solchekenntlichenBestandteile;
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militärischeals solchekenntlicheKleidungs=und Ausrüstungsstücke;
militärischesals solcheskenntlichesGeschirrjederArt;
für denKrieg benutzbareReit., JZug-und Lasttiere;
Lagergerätund seineals solchekenntlichenBestandteile;
Panzerplatten;
Kriegsschiffeund sonstigeKriegsfahrzeugesowie solcheBestandteile,die
nachihrer besonderenBeschaffenheitnur auf einemKriegsfahrzeugebenutzt
werdenkönnen;
Werkzeugeund Vorrichtungen,die ausschließlichzur Anfertigungvon
Kriegsmaterialoder zur Anfertigungund Ausbesserungvon Waffenund
von Landkriegs-oderSeekriegsmaterialhergestelltfind.

do—

Lebensmittel;

J

Schuhwerk;
Gold und Silber, geprägtund in Barren, sowiePapiergeld;
für den Krieg verwendbareFuhrwerkejederArt und ihre Bestandteile;
Schiffe,Boote undFahrzeugejederArt, SchwimmdocksundVorrichtungen
für TrockendockssowieihreBestandteile)
festesoder rollendesEisenbahnmaterial,Telegraphen-.,Funkentelegraphen=
und Telephonmaterial;
LuftschiffeundFlugmaschinen,ihre als solchekenntlichenBestandteilesowie
Zubehörstücke,Gegenständeund Stoffe, die erkennbarzur Luftschiffahrt
oderzu Flugzweckendienensollen;
Feuerungsmaterialund Schmierstoffe;
Schießpulverund Sprengstoffe,die nicht besondersfür denKrieg be=
stimmtsind;
Stacheldrahtsowiedie zu dessenBefestigungund Zerschneidungdienenden
Werkzeuge;
Hufeisenund Hufschmiedegerätj
Geschirrund Sattelzeug;
Doppelgläser,Fernrohre,Chronometerund nautischeInstrumentealler Art.



—283 —

24. Relative Konterbandesind ferner diejenigenGegenständeund Stoffe,
die seitensdes DeutschenReichesausdrücklichals solcheerklärtwerden.

25. Die unter 22 und 24 genannteErklärung wird den verbündetenund
neutralenRegierungenbekanntgegebenund denKommandantenS. M. Schiffemit.=
geteilt.

26. Gegenständeund Stoffe, die für kriegerischeJweckenicht verwendbar
sind,könnennichtals Kriegskonterbandeerklärtwerden.

27. Als Kriegskonterbandekönnendie nachstehendenGegenständenichterklärt
werden:

1. Rohbaumwolle,Rohwolle,Rohseide,roheJute, roherFlachs, roherHanf
und andereRohstoffeder Textilindustriesowiedie daraus gesponnenen
Garne;
ölhaltigeNüsseund Sämereien,Kopra;
Kautschuk,Harz, Gummi und Lack,Hopfen;
roheFelle, Hörner, Knochenund Elfenbein;
. natürlicherundkünstlicherDünger,mit Einschlußderfür dieLandwirtschaft
verwendbarenNitrate und Phosphate;
Erzej
Edde,Ton, Kalk, Kreide,Steinemit EinschlußdesMarmors)ZJiegel.
steine,Schieferund Dachziegel;
Porzellan und Glaswaren;
Papier und die zu seinerHerstellungzubereitetenStoffe;
Seife, Farbe mit Einschluß der ausschließlichzu ihrer Herstellungbe=
stimmtenMaterialien,und Firnis;

11. Chlorkalk,Soda, Atznatron,schwefelsauresNatron in Kuchen,Ammoniak,
schwefelsauresAmmoniakund Kupfervitriol;

12. Maschinenfür Landwirtschaft,für Bergbau, für Textilindustrieund für
Buchdruckerei;

13. Edelsteine,Halbedelsteine,Perlen, Perlmutterund Korallen;
14. Turm-undWanduhren,StanduhrenundTaschenuhrenaußerChronometern).
15. Mode- und Galanteriewaren;
16. FedernjederArt, Haare und Borsten;
17. GegenständezurWohnungseinrichtungundzumWohnungsschmucke;Bureau=

möbelund Bureaubedarf.
28. Als Kriegskonterbandekönnenfernernichtangesehenwerden:
1. Gegenständeund Stoffe, die ausschließlichzur Pflege der Krankenund
Verwundetendienen,jedochmit derMaßgabe,daß sie im Falle gewichtiger
militärischerErfordernissegegenEntschädigungangefordertwerdenkönnen,
wennsie die unter 29 vorgeseheneBestimmunghaben;

2. Gegenständeund Stoffe, die zumGebrauchedes Schiffes, auf demsie
vorgefundenwerden,oderzumGebraucheder BesatzungoderderPassagiere
diesesSchiffeswährendder Reise bestimmtsind.

Reichs-Gesetzbl1914 62

'

.s

Orioinal from

DigitizedbyGo # anlweETONUNVERSTI



—284 —

B. Voraussetzungenfür die Behandlung als Konterbande.
29. Die Gegenständeder absolutenKonterbandeunterliegenderBeschlagnahme

(s.43), wenn bewiesenwird, daß ihre Bestimmungdas feindlicheodervomFeinde
besetzteGebiet oderdie feindlicheStreitmachtist. Es machtkeinenUnterschied,ob
die Juführung dieserGegenständeunmittelbarerfolgt, oder ob sie nocheineUm=
ladungodereineBeförderungzu Landeerfordert.

30. Der Kommandanthat die unter 29 bezeichnetefeindlicheBestimmung
ohneweiteresals vorliegendanzusehen

a) wenndie Ware zur Ausladungin einemfeindlichenHafen oder zur Ab.
lieferungan die feindlicheStreitmachtbestimmtist;

b) wenndas Schiff nur feindlicheHäfen anlaufensoll, oderwenn es einen
feindlichenHafen berührenoder zur feindlichenStreitmachtstoßensoll,
bevores denneutralenHafen erreicht,wohin die Ware bestimmtist.

31. Hat ein Schiff Gegenständeder absolutenKonterbandean Bord, so ist
denAngabender Schiffspapiereüber seine weitereFahrt unbedingtGlauben zu
schenken,es sei denn,daß das Schiff offenbarvon der nachseinenSchiffspapieren
einzuhaltendenFahrt abgewichenist, ohne sich deswegenhinreichendrechtfertigenzu
können,oderdaß Tatsachenvorliegen,aus denensichunwiderleglichergibt, daß die
betreffendenAngabender Papiere falschsind. (Vgl. 37 Abt. 1.)

32. Die Gegenständeder relativenKonterbandeunterliegen,sofern auchdie
Bedingungender Nr. 35 erfüllt sind, der Beschlagnahme(s.43), wenn bewiesen
wird, daß sie für denGebrauchder Streitmachtoder der Verwaltungsstellendes
feindlichenStaates bestimmtsind)es sei denn,daß im letzterenFalle nachAusweis
der UmständedieseGegenständetatsächlichnicht für den derzeitigenKrieg benutzt
werdenkönnen.

Gold und Silber, geprägtoderin Barren, sowiePapiergeldist indessenstets
als für denKrieg verwendbaranzusehen.

Verwaltungen,die (wiez. B. lokaleund städtische)nichtunmittelbarvon der
Zentralgewaltabhängen,sindnichtals VerwaltungsbehördendesStaateszu betrachten.

33. Der Kommandanthat, soferndieUmständedemnichtwidersprechen,die
unter 32 bezeichnetefeindlicheBestimmungals vorliegendanzusehen:

a) wenndie Sendungan einefeindlicheBehördeoder
b) an einenin FeindeslandansässigenHändler gerichtetist, vondemfeststeht,
daß er der Streitmacht oder den Verwaltungsstellendes feindlichen
StaatesGegenständeder fraglichenArt oderErzeugnisseaus ihnen liefert;
oder

c) wenndie SendungnacheinembefestigtenPlatz des Feindesoder
d) nacheinemanderenPlatz gerichtetist, der der feindlichenStreitmachtals
Operations-oderVersorgungsbasisdient.

Kauffahrteischiffeselbstsind jedochnichtschonum deswillenals für diefeind=
licheStreitmachtusw. bestimmt,anzusehen,weil sie nacheinemder zu c und d ge=
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nanntenPlätze fahren;es müssenvielmehrbei ihnennochandereUmständevorliegen,
um die Annahmeeiner feindlichenBestimmunggemäß32 zu rechtfertigen.

34. Liegt keinerder unter 33 angeführtenFälle vor, so hat der Komman.
dant einefeindlicheBestimmungim Sinne von Nr. 32 nur anzunehmen,wennbe=
gründeteAussichtbesteht,derenVorhandenseinzu beweisen.

35. Die Gegenständeder relativen Konterbandeunterliegender Beschlag=
nahmenur auf einemSchiff, das sichauf derFahrt nachdemfeindlichenodervom
Feind besetztenGebietoderzur feindlichenStreitmachtbefindetund das dieseGegen=
ständenicht in einemneutralenZwischenhafenausladensoll, d. h. in einemHafen,
dendas Schiff vor demErreichenjenesJieles anzulaufenhat.

36. Hat ein Schiff Gegenständeder relativenKonterbandean Bord, so ist
denAngabender Schiffspapiereüber seineweitereFahrt undüberdenAusladungsort
der Waren unbedingtGlaubenzu schenken,es sei denn,daß dasSchiff offenbarvon
der nachseinenSchiffspapiereneinzuhaltendenFahrt abgewichenist, ohne sichdes=
wegenhinreichendrechtfertigenzu können,oder daß Tatsachenvorliegen,aus denen
sichunwiderleglichergibt,daß die betreffendenAngabender Papiere falschsind.

37. Enthaltendie SchiffspapierekeineAngabenüber die weitereFahrt des
Schiffes,oderstellensie diesemfrei, einenfeindlichenHafenanzulaufen,so kannder
Kommandantannehmen,daß es auf der Fahrt nacheinemfeindlichenHafen be.
riffen ist.
"P. Enthalten die SchiffspapierekeineAngaben über den Ausladungsort von
Gegenständender relativenKonterbande,oderstellensie demSchiff frei, dieseGegen=
ständein einemfeindlichenHafen auszuladen,so kannder Kommandant— sofern
das Schiff einenfeindlichenHafen anlaufendarf oder soll — annehmen,daß die
fraglichenGegenständein diesemHafen auszuladensind.

38. Hat das feindlicheGebietkeineSeegrenze,so tritt die Bestimmungder
Nr. 35 außerKraft und es genügtdann schondieErfüllungderunter32 genannten
Bedingung,um die Beschlagnahmevon Gegenständender relativenKonterbandezu
rechtfertigen.

C. Behandlung der Schiffe und der Konterbande.
39. BeförderteinSchiff Gegenstände,die derBeschlagnahmeals absoluteoder

relativeKonterbandeunterliegen,so kann es auf hoherSee oder in denGewässern
der Kriegführendenwährendder ganzenDauer seinerReise aufgebrachtwerden,selbst
wennes die Absichthat, einenLwischenhafenanzulaufen,bevor es die feindliche
Bestimmungerreicht.

40. Auf Grundeinerfrüherausgeführten,aberbereitsvollendetenBeförderung
von KonterbandekanneineAufbringungnichtbewirktwerden.

41. Schiffe,die selbstKonterbandesind, unterliegender Einziehung.
Ein wegenBeförderungvon KonterbandeausgebrachtesSchiff unterliegtder

Einziehung,wenndie KonterbandenachWert, Gewicht,UmfangoderFrachtgebühren
mehrals die Hälfte der Ladungausmacht.

62“
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42. Von der Ladungunterliegender Einziehung:
a) Gegenstände,die als absoluteoder relative Konterbandebeschlagnahmt
werdendürfen;

b) die derenEigentümergehörendenWaren.
Der Rest der Ladung eines neutralenSchiffes ist einschließlichetwaigen

feindlichenGutes nichteinziehbar.
43. Die Beschlagnahmeder in 42a undb bezeichnetenGegenständehat regel=

mäßig mittels Aufbringungdes Schiffes zu erfolgen. Ausnahmens. 46 und 47.
44. Wenn ein Schiff bei der AnhaltungnochkeineKenntnisvom Ausbruch

der Feindseligkeitenoder von der auf seineLadung anwendbarenKonterbandeEr.
klärung(s. 25) hat, so kann die Konterbandezwar auchmittels Aufbringungdes
Schiffesbeschlagnahmtwerden;sie unterliegtaber der Einziehungnur gegenEnt.
schädigung,währenddas Schiff und die übrigeLadung von der Einziehungbe=
freit ist“).

Das gleichegilt, wennder Kapitän die fraglicheKenntniszwar erlangt, die
Konterbandeaber noch nicht in einemHafen hat ausladenkönnen;sein etwaiger
Einwand, er hätte hierzuvon seinemReisewegeabweichenmüssen,ist nicht anzu=
erkennen.

45. Bei der Beurteilung,ob die fraglicheKenntnis vorliegt, ist zu berück=
sichtigen,daß

a) der Kriegszustandin deutschen,verbündetenund feindlichenHüfen —
soweitsie telegraphischeVerbindunghaben—sofort bekanntsein wird;

b) daß der Beginn der FeindseligkeitendenneutralenRegierungensoforttele=
graphischbekanntgegebenund von ihnen sofort auf gleichemWege ihren
Hafenbehördenmitgeteiltwird;

e) daß die Konterbande-Erklärungbeim Beginn der Feindseligkeitenim
DeutschenReich veröffentlichtund den verbündetenund neutralenRe=
gierungentelegraphischbekanntgegebenwird, die sie ihrenHafenbehörden
usw. unverzüglichmitteilenwerden;

d) daß dieKonterbandeErklärung in feindlichenHäfen wenigstenszunächst
nichtbekanntseinwird.

46. Der Kommandantkann von der Aufbringungeines Konterbandebe=
beförderndenSchiffes,das gemäß41 derEinziehungnichtunterliegt,absehen,wenn
der Kapitän bereitist, ihm die Konterbandezu überliefern.

Die Übergabeder Konterbandeist in demTagebuchdes angehaltenenSchiffes
zu vermerken;der Kapitän diesesSchiffes hat demKommandantenfür das prisen=
gerichtlicheVerfahrenbeglaubigteAbschriftaller zweckdienlichenPapiere zu übergeben.

Der Kommandantist befugt,die ihm so überlieferteKonterbandezu zerstören.

*) Ist ein feindlichesSchiff unter diesenUmständenaufgebracht,so unterliegtauf
ihm verfrachteteKonterbande,soweitsie feindlichesGut ist, als solchesder Einziehungohne
Entschädigung.
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47. BezüglichdesRechtes,die zu 42 genanntenTeile derLadungunterAb=
sehungvon der Aufbringungdes Schiffeszu beschlagnahmen,vgl. 121.

Im Falle derNr. 44 findetdiesesRechtauf die demEigentümerderKonter=
bandegehörendenWaren keineAnwendung.

AbschnittIV.

Ueutralitätswidrige Anterstützung.
A. LeichtereFälle.

48. Ein neutralesSchiff unterstütztdenFeind in neutralitätswidrigerWeise,
wenn es:

a) die betreffendeReiseunterAbweichungvonseinergewöhnlichenVerwendung
eigenszumZweckeder Beförderungeinzelnerin die feindlicheStreitmacht
eingereihterPersonenoder zur Nachrichtenbeförderungim Interessedes
Feindesausführt;

b) mit Wissendes Eigentümers,des Charterersoderdes Kapitäns einege=
schlossenefeindlicheTruppenabteilungodereineodermehrerePersonen,die
währendder Reise die Operationendes Feindesunmittelbarunterstützen,
an Bord hat.

Der Kommandantist unter anderemberechtigt,diesesanzunehmen,
wennein mit F. T.=EinrichtungausgerüstetesSchiff sichoffenbarzurÜber=
mittelungvon Kriegsnachrichtenim Gebieteder Operationenbefindetund
einerausdrücklichenVerweisungaus diesemnichtFolge leistet.

49. Reservisten,Rekrutenund Kriegsfreiwilligeauf demWegezu ihremGe=
stellungsortsind nicht als =in die feindlicheKriegsmachteingereihtePersonen=an=
zusehen.

50. Unter „Nachrichtenbeförderungist jede Übermittelungvon Nachrichten
zu verstehen,sei es, daß dieseschriftlichodermündlichoderdurchSignal oderFunk.
sprucherfolgensoll.

51. Solange die zu 48 genanntenUmständevorliegen,unterliegtdasSchiff
der Aufbringungund Einziehung.

Von seinerLadungsind lediglichdie demEigentümerdesSchiffesgehörenden
Waren einbeziehbar.BezüglichdesRechtes,dieseunterAbsehungvonderAufbringung
des Schiffeszu beschlagnahmen,vgl. 121.

52. Die BestimmungenderNr. 51 findenkeineAnwendung,wenndasSchiff
bei der AnhaltungnochkeineKenntnisvomAusbruchderFeindseligkeitenhatteoder
wennder Kapitän nachErlangung solcherKenntnis die befördertenPersonennoch
nichthatteausschiffenkönnen.

Bezüglichder Frage, ob solcheKenntnis vorliegt,vgl. 45a und b.
53. Jede in die feindlicheStreitmachteingereihtePerson, die an Bord eines

Kauffahrteischiffesbetroffenwird, kannzumKriegsgefangenengemachtwerden,auch
wenndiesesSchiff der Aufbringungnichtunterliegt.

n„Cocgle
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54. Personen, die, ohne in die feindlicheStreitmachteingereihtzu sein,
währendder Reise die Operationendes Feindes unmittelbarunterstützen(48b),
dürfennur bei gleichzeitigerAufbringungdes Schiffesfestgenommenwerden.

B. Schwerere Fälle.
55. Ein neutralesSchiffunterstütztfernerdenFeindin neutralitätswidrigerWeise
a) wennes an denFeindseligkeitenunmittelbarteilnimmt;

Gegendas betreffendeSchiff ist mit Waffengewaltvorzugehen,bis
es sein neutralitätswidrigesVerhaltenaufgibt.

b) wenn es denBefehlenoder der Kontrolle eines seitensder feindlichen
Regierungan Bord des SchiffeseingesetztenAgentenuntersteht;

c) wennes von der feindlichenRegierunggechartertist;
d) wennes gegenwärtigundausschließlichzurBeförderungfeindlicherTruppen
oderzur Nachrichtenbeförderungim InteressedesFeindesbestimmtist.

Es handeltsichhier im Gegensatzzu 48 nicht um die betreffende
einzelneFahrt, sondernum eine dauerndeVerwendungdes Schiffes für
die betreffendenJZwecke.Solange solcheVerwendungausschließlichbesteht,
liegt neutralitätswidrigeUnterstützungvor, auchwenndas Schiff bei der
AnhaltungwederTruppenbefördertnochNachrichtenübermittelt.

56. Solange die zu 55 genanntenUmständevorliegen,ist das Schiff als
feindlicheszu behandeln(vgl. 17 bis 20).

Von derLadungsind auchdie demEigentümerdesSchiffesgehörendenWaren
einziehbar.BezüglichdesRechtes,die einziehbarenTeile derLadungunterAbsehung
von der Aufbringungzu beschlagnahmen,vgl. 19.

Abschnitt V.

Blockade.
57. Von derVerhängungeinerBlockadehat derSeebefehlshaberseinemVor=

gesetztenund außerdemunmittelbardemChef desAdmiralstabesderMarinemöglichst
bald Meldung zu machen. Er muß alle möglichenSchritte tun, um die Tatsache
der Blockademöglichstschnellallgemeinbekanntwerdenzu lassen.

58. Die Blockademuß auf die feindlichenodervom FeindebesetztenHäfen
und Küsten beschränktwerden;die blockierendeStreitmachtdarf den Zugang zu
neutralenHäfen und Küstennichtversperren.

59. Um rechtlichwirksamzu sein,muß dieBlockadetatsächlichwirksamsein,
unparteiischgehandhabtund vorschriftsmäßigerklärtund bekanntgegebenwerden.

60. Die Blockadeist tatsächlichwirksam,wenn sie durcheineStreitmacht
aufrechterhaltenwird, die hinreicht,um denZugangzur feindlichenKüstein Wirk.
lichkeitzu verhindern.

Die Frage, ob eine Blockadenach Jahl und Aufstellungder blockierenden
Streitkräfte unter den vorliegendengeographischenVerhältnissentatsächlichwirksam
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ist, unterliegtin jedemeinzelnenFalle der Nachprüfungdurch das Prisengericht.
Sie wird unteranderemzu verneinensein,wennderSeeverkehreinesder blockierten
Häfenmit irgendeinemnichtblockiertenHafenaufrechterhaltenwerdenkonnte(vgl.71).

61. Die Blockadewird unparteiischgehandhabt,wenn sie gegendie Kauf=
fahrteischiffealler Flaggengleichmäßigzur Geltunggebrachtwird.

62. Der Befehlshaberder blockierendenStreitmachtkann neutralenKriegs=
schiffengestatten,einen blockiertenHafen anzulaufenund ihn später wieder zu
verlassen.Doch begründetdie einemKriegsschifferteilteErlaubnis für ein anderes
KriegsschiffkeinenAnspruchauf die gleicheErlaubnis.

63. Ein neutralesSchiff, das sich nachFeststellungeinerBefehlsstelleder
blockierendenStreitmachtin Seenot befindet,hat das Recht, in die blockierteOrt=
lichkeiteinzulaufenund sie, vorausgesetzt,daß dort wederLadunggelöschtnochein=
genommenist, später wieder zu verlassen.Doch kannstatt dessendie blockierende
StreitmachtselbstdemSchiffediejenigeUnterstützungangedeihenlassen,derenesbedarf.

64. Die Erklärungund Bekanntgabeder Blockadeerfolgt vorschriftsmäßig
gemäß65 bis 71, 74 und 75.

65. Die Blockaderrklärungist. entwedervon der Regierungder blockierenden
Macht odervon demSeebefehlshaberzu erlassen.

Sie muß enthalten:
a) denTag desBeginnsderBlockade;
b) die genauengeographischenGrenzender blockiertenKüstenstrecke;
) die Frist, die denneutralenSchiffengewährtwerdenund mindestensso
bemessenseinmuß, daß sie zumAuslaufenausreicht.

66. Wenn die Blockadespäterbegonnenhat odersichwenigerweit erstreckt
als in derBlockadeerklärungangegebenwar, so ist dieErklärungnichtigunddamitdie
ganzeBlockaderechtlichunwirksam. In diesemFalle ist der Erlaß einer neuen
Erklärungnotwendig,um die Blockadewenigstensfür die Zukunftrechtlichwirksam
zu machen.

Hat die Blockadefrüher begonnenoder erstrecktsie sichweiter, als in der
Blockadeerklärungangegebenwar, so ist die Blockadenur von demZeitpunktab
oder nur für die Küstenstreckerechtlichwirksam, die in der Blockadeerklärung
bezeichnetwaren.

Ist verabsäumt,in derErklärungdie Frist zumAuslaufenanzugeben,so hat
ein aus einemblockiertenHafen auslaufendesneutralesSchiff Rechtauf freieDurch=
fahrt, es sei denn, daß es vorher unter Kenntnis der Blockadedieseeinlaufend
gebrochenhätte. Der Seebefehlshaberkann den fraglichenMangel jederzeitdurch
BekanntgabeeinerentsprechendenErgänzungderErklärungan die örtlichzuständigen
Behördenabstellen.

67. Die Blockadeerklärungist bekanntzugeben:
a) denneutralenMächtendurchdie Regierungder blockierendenMacht auf
diplomatischemWege. Die neutralenMächte habenfür das Bekannt=
werdender Erklärung innerhalb ihres Gebiets, zumal in ihren Häfen,
zu sorgen,
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b) denörtlichzuständigenBehördendurchdenBefehlshaberder blockierenden
Streitmacht. Diese habenihrerseitsmöglichstbald dieErklärungdenfür
denblockiertenHafen oderdie blockierteKüstenstreckezuständigenfremden
KonsulnmitzuteilenzwecksBenachrichtigungder dort befindlichenneutralen
Staatsangehörigenund Schiffe.

Die Bekanntgabekannauf jedeWeiseerfolgen,sofernnur sicher=
gestelltist, daß sie in die Händeder örtlich zuständigenBehördegelangt.
Es genügtin jedemFalle die Bekanntgabean die Hafenbehörde.

68. Ist infolgeVersäumnisdes Befehlshabersder blockierendenStreitmacht
die Bekanntgabean die örtlich zuständigenBehördenunterblieben,so hat ein aus
einemblockiertenHafen auslaufendesneutralesSchiff") Recht auf freieDurchfahrt,
esseidenn,daßesvorherunterKenntnisderBlockadedieseeinlaufendgebrochenhätte.

Der Seebefehlshaberkanndie fraglicheBekanntgabejederzeitnachholen.
69. Um die Blockadegemäß59 rechtlichwirksamzu machen,genügtgegen=

über einlaufendenSchiffendie Bekanntgabezu 67aj solangediesenichterfolgt ist,
muß die BlockadeerklärungjedemeinlaufendenSchiffegemäß74 besondersbekannt=
gegebenwerden. GegenüberauslaufendenSchiffengenügtdie Bekanntgabezu 67b.
(Vgl. 75).

70. Wird eineBlockadeüber ihre ursprünglichenGrenzenausgedehnt,so ist
bezüglichdes Gebiets, auf das die Blockadeausgedehntwird, eineneueErklärung
zu erlassenund bekanntzugeben.

Wird eineBlockadenachAufhebungwiederaufgenommen,so ist eineerneute
Erklärungund Bekanntgabeerforderlich.

71. Mird eine Blockadefreiwillig aufgehobenoder in ihrer Ausdehnung
beschränkt,so ist diesesgemäß67 bekanntzugeben.

EineBlockadegilt nichtals aufgehoben,wenndie blockierendeStreitmachtsich
infolge schlechtenWetterszeitweiseentfernthat.

72. Ein SchiffkannwegenBlockadebruchsnur aufgebrachtwerden,wennesvon
der BlockadeKenntnishat odersolcheKenntnis bei ihm vorausgesetztwerdenkann.

73. Für dieBeurteilung,obdiefraglicheKenntnisvorliegt,ist zu berücksichtigen:
a) der Gang undder Wirkungsbereichder Bekanntgabe(vgl. 67);
b) daß die Blockadeerklärungin deutschenund verbündetenHäfen möglichst
bald bekanntgegebenwerdenwird;

) daß dieTatsachederBlockadein denvon ihr nichtbetroffenenfeindlichen
Häfen wenigstenszunächstnicht bekanntsein wird.

74. Nähert sichein neutralesSchiff') einemblockiertenHafen, ohne vom
Bestehender BlockadeKenntnis zu habenoder ohnedaß solcheKenntnis bei ihm
vorausgesetztwerdenkann,so ist ihm dieBlockadeerklärungdurcheinenOffiziereines
der blockierendenSchiffebekanntzugeben.Dieser hat die Bekanntgabeunter Angabe

*) Wird ein feindlichesSchiff unter diesenUmständenaufgebracht,so liegt keinBlockade=
bruchvor, der neutraleTeil der Ladungist demnachnichteinziehbar.
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desTages und derStunde sowiedesSchiffsortesin demSchiffstagebuchdesSchiffes
zu vermerken. Hiermit ist die Blockadefür das Schiff rechtlichwirksam,soweit
Erklärungund Bekanntgabedafür in Frage kommen.

Die Bekanntgabean den BefehlshabereinesKonvois ist für alle geleiteten
Schiffeverbindlich.

75. Hat der Feind es dem Befehlshaberder blockierendenStreitmacht
unmöglichgemacht,den örtlich zuständigenBehördendie Blockadeerklärungbekannt=
zugeben,so hat auchein aus einemblockiertenHafen auslaufendesneutralesSchiff')
Anspruchauf die unter74 genanntebesondereBekanntgabe.

Ist einesolcheeinmalerfolgtund dasSchiff in denblockiertenHafen zurück.
gekehrt,so ist bei allenspäteraus diesemauslaufendenSchiffenKenntnisderBlockade
vorauszusetzen.

76. Ein Blockadebruchist als vorliegendanzusehen,wenn ein Schiff den
Blockadegürteldurchbrichtoderzu durchbrechenversuchtin derAbsicht,einenblockierten
Hafen zu erreichenoderaus ihm zu entkommen.

Unter Blockadegürtelist das in sichzusammenhängendeSeegebietzu verstehen,
das diejenigenKriegsschiffebeherrschen,die beauftragtsind, dietatsächlicheWirksamkeit
der Blockadesicherzustellen.

Die Breite des Blockadegürtelshängtebensowie seineLagevon militärischen
und geographischenVerhältnissensowie von der Zahl der verfügbarenSchiffe ab;
dochdarf er gemäß58 nie derart liegen,daß einneutralerHafen odereineneutrale
Küstenur mittels Durchbrechensdes Blockadegürtelserreichbarsind.

77. Ein Schiff kannwegenBlockadebruchserst aufgebrachtwerden,wennes
ein, oderauslaufenddenBlockadegürtelerreichthat.

78. Ein Schiff, das sicheinesBlockadebruchsschuldiggemachthat, unterliegt
der Aufbringung, solangees von einemder blockierendenStreitmachtangehörenden
Schiffe verfolgt wird. Doch ist die Aufbringung nicht mehrzulässig,wenndie
Blockadeaufgehobenoder die Verfolgung aufgegebenist. Letzteresist nicht ohne
weiteresder Fall, wenndas Schiff einenneutralenHafen erreicht.

79. Ein BlockadebruchdurchEinlaufen liegt nichtvor, wenndas Schiff sich
tatsächlichauf der Fahrt nacheinemoffenenHafen befindet,selbstwenndas Schiff
von diesemaus nach einemblockiertenHafen weiterfahrenwill oder seineLadung
nacheinemsolchenweiterbefördertwerdensoll.

80. Ein Schiff, dassichdesBlockadebruchsschuldiggemachthat, unterliegtim
Anschlußan dieAufbringungderEinziehung. SeineLadungist ebenfallseinziehbar,
es sei denn,daß der Befrachterbewiesenermaßenzur Jeit der Verladung der Ware
die AbsichteinesBlockadebruchswedergekannthat nochhat kennenkönnen.

Im Iweifel hat derKommandantdie ganzeLadungals einziehbaranzusehen.
BezüglichdesRechtes,die einziehbarenTeile derLadungunterAbsehungvon

der Aufbringungdes Schiffeszu beschlagnahmen,vgl. 121.

*) Siehe Anmerkungzu 68.
Reichs=Gesetzbl.1914. 63
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AbschnittVI.

Verfabren bei der Anhaltung, Durchsuchungund Aufbringung.
81. Der Kommandanthat möglichstzu vermeiden,bei der Anhaltung und

Durchsuchungein Schiff unter neutralerFlagge von seinemReisewegabzubringen;
er soll sichüberhauptbemühen,demSchiffeso wenigStörung als möglichzu ver=
ursachen.Insbesonderedarf er unter keinenUmständenbeanspruchen,daß der
Kapitän an Bord des Kriegsschiffeskommtoderein Boot, LeutederBesatzung,die
Schiffspapiereusw. dorthinsendet.

82. Will der Kommandantein Schiff anhalten,so hat er es durchSignal
und Heulen mit der Sirene zum Stoppen aufzufordern. Spätestenszugleichmit
diesemSignal sindFlagge undWimpel zu setzen;beiNachtist ersterezu beleuchten.
Währendder Jagd ist ein Zeigender Kriegsflaggenicht erforderlich,die Führung
einerbeliebigenHandelsflaggestatthaft.

83. Stoppt das Schiff nicht auf das Signal, so sind zwei aufeinander.
folgendeblindeSchüsseund, wennerforderlich,noch ein scharferSchuß über das
Schiff hinwegabzugeben.

Stoppt dasSchiff auchdannnochnichtoder leistetesWiderstand,so zwingt
der Kommandantes zumStoppen.

84. Hat das Schiff gestoppt,so sendetder KommandanteinenOffizier, dem
ein zweiterOffizier und bis zu 3 Mann als Jeugen und zur Unterstützungbei=
gegebensind,mit einemnichtarmierten,gewöhnlichbesetztenBoote (mit Flagge)an
Bord. Von demAnhaltungskommandotragendie OffizieredenSäbel, die Mann=
schaftendagegenkeineWaffen. Die übrigeBootsbesatzungnimmt ihre Handwaffen
im Boote mit.

85. Schließt die WitterungdenBootsverkehraus, so darf derKommandant
bei dringendemVerdachtedemSchiffeeinenKurs vorschreibenund selbstfolgen, bis
die Durchführungder Anhaltungmöglichist.

86. Bei diesergeht der Offizier im allgemeinenzunächstnur mit demihm
zugeteiltenOffizier an Bord und ersuchthöflich, aber bestimmtum Vorzeigungder
Schiffspapiere.Weigert sich der Kapitän, so befiehlt er die Vorzeigung. Eine
weitereWeigerungberechtigtzur Aufbringungdes Schiffes.

87. Der Offizier unterziehtdieSchiffspapiereeinergenauenDurchsicht,prüft,
soweitdies ohnegenauereUntersuchungmöglichist, die Identität des Schiffesmit
den Angaben der Papiere (Name am Heck, Schornsteinabzeichen,Reedereiflagge,
Name an Booten und Bojen usw.), seineNationalität),Dauer ihres Bestehens,
Heimats. und Abgangshafen,Bestimmungdes Schiffes, Art und Bestimmungder
Ladungusw.

88. Kommt der Offizier bei der Prüfung der Papiere zu der Ansicht,daß
das Schiff der Aufbringung nicht unterliegt, so entläßt er es nach eingeholter
Genehmigungdes Kommandantenund nachEintragungeinesVermerkesin Schiffs=
tagebuchund Nationalitätsurkunde(anhaltendesSchiff, Jeit, Ort der Anhaltung,
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Grund derEntlassung,NameundDienstgraddesKommandantenund desOffiziers).
Vor der Entlassungersuchter denKapitän um eineschriftlicheErklärung, ob und
welcheAusstellungendieseran der Durchführungder Maßnahmenzu machenhat.

89. Hatte der Kapitän Ausstellungenzu machen,so äußertsich der Offizier
in einerkurzenMeldung zu diesen. Der KommandantreichtbaldigstdieErklärung,
gegebenenfallsmit dieserMeldung unter eigenerStellungnahme,dem Chef des

Admiralstabes unmittelbarein.
90. Kommtder Offizier bei der Prüfung der Papiere zu der Ansicht,daß

das Schiff verdächtigist, so schreiteter zur Durchsuchung.Dieseumfaßtgenauere
FeststellungderUbereinstimmungzwischendemSchiffeund denAngabenseinerPapiere
(Anderungenan äußerenMerkmalen,Abzeichen,Lademarke,Namenschildernzu beachtenl!)
und Prüfung der Richtigkeitund Vollständigkeitder Angabender Papiere überdie
Verhältnissevon Schiff und Ladung. Die Durchsuchungerfolgt durchBefragung
von Kapitän, Besatzung(beiVerdachtdesFlaggenwechselsVergleichder namentlichen
Unterschriftder Besatzungmit derjenigenin der Musterrolle,falls das Flaggenrecht
die nationaleZusammensetzungder Besatzungbestimmt)und Passagieren,bei der
jedochkeinerleiIwang durchDrohung auszuübenist, und durchUntersuchungvon
Schiff undLadung. Diesegeschiehtmit Hilfe der erforderlichenfallszu verstärkenden
Bootsbesatzungund — falls er sich nicht weigert— im Beisein des Kapitäns,
welcherdie ÖOffnungder Verschlüsseund Verpackungenzu veranlassenoder die zweck=
mäßigsteArt der Offnunganzugebenhat. Beschädigungensind nachMöglichkeitzu
vermeiden.

91. ErweistsichdieDurchführungderDurchsuchungals notwendig,aberals zur
Zeit nichtdurchführbar,so ist dasSchiff späteran einergeeignetenStelle zu durch=
suchen.Ergebensichhierausfür das zu durchsuchendeSchiff erheblicheNachteile,
so hat der Kommandantzur einstweiligenAufbringungzu schreiten.(Vgl. 97.)

92. Gewinnt der Offizier bei der Durchsuchungdie Überzeugung,daß das
Schiff der Aufbringungnicht unterliegt,so ist nach sorgfältigerWiederherstellung
des früherenJustandesvon Schiff und Ladung gemäß88 und 89 zu verfahren.
AnsprüchedesKapitäns aus Beschädigungensind,wennmöglich,vor Entlassungdes
SchiffesvomKommandantenzu regeln.

93. ErgibtdieDurchsuchung,daßnurTeile derLadungeinziehbarsind, so ent=
scheidetder Kommandant,ob er das Schiff aufbringenoder nur die fraglichen
Ladungsteilegemäß121 beschlagnahmenoder das Schiff ohne weiteresfreilassen
will. Ein Verzicht auf die Beschlagnahmegegeneine Jahlung ist unstatthaft.
(Vgl. auch46.)

94. Ergibt die DurchsuchungnachAnhörung des Kapitäns derartigeUm=
stände,daß derKommandantdie EinziehungdesSchiffeserwartenzu könnenglaubt,
so hat er im allgemeinendas Schiff aufzubringen.(Vgl. 119.)

95. Die Aufbringungwird bewirktdurchMitteilung zu Protokoll an den
Kapitän, Besetzungdes Schiffesdurchein Kommandound Heißender Kriegsflagge.
Ist eineBesetzungdesSchiffesund damit dasHeißenderKriegsflaggezunächstnicht
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möglich,so ist das Schiff anzuweisen,seineFlagge niederzuholenund Fahrt und
Kurs nachdenBefehlendesKommandantenzu regeln.

DurchetwaigesFühren derKriegsflaggewird dasSchiff nichtzumKriegsschiff.
96. ÜUberdie Aufbringungberichtetder KommandantbaldigstdemChef des

Admiralstabesunmittelbar. Der Bericht muß enthalten:Name desKapitäns und
des Schiffes,Flagge,die es beimAnhaltenführte,Zeit, Ort und GründederAuf.
bringung. Das Prisenamterhält bei der EinbringungAbschriftdes Berichts.

97. Ergebensichnach erfolgterAufbringungBeweisedafür, daß ein Schiff
zu Unrechtaufgebrachtist, so ist es unverzüglichgemäß92 zu entlassen.Der zu
96 genannteBericht ist auch in diesemFalle unter Angabe der Gründe für die
Freilassungzu erstattenund vom Chef des Admiralstabesan das zuständigePrisen=
gerichtabzugeben.

98. Wird ein vom Feinde aufgebrachtesSchiff wiedergenommen,bevor es
von ihm eingezogenoder zu kriegerischenUnternehmungenverwendetist, so ist es,
wenndeutscherseitskeinGrund zu seinerAufbringungvorliegt, freizugeben.Über
die Freigabeist unmittelbaran denChef des AdmiralstabesMeldung zu erstatten.

AbschnittVII.

Behandlung der Besatzung und der Hassagiere aufgebrachter
Schiffe.

99. Ist einSchiff nach160 (Widerstand)oder55a (Teilnahmean Feindselig=
keiten)aufgebrachtworden,so kannmit denjenigenPersonen,die, ohnein die feind=
licheStreitmachteingereihtzu sein, an denFeindseligkeitenteilgenommenoderge=
waltsam Widerstandgeleistethaben,nach demKriegsgebraucheverfahrenwerden.
Die übrigenPersonender Besatzungwerdenzu Kriegsgefangenengemacht.Wegen
der BesatzungenbewaffneterHandelsschiffesieheAnlage.

100. Ist einSchiff gemäß10 bis 16a als feindlichesodergemäß55b,, d
wegenneutralitätswidrigerUnterstützungaufgebracht,so werdender Kapitän, die
Offiziereund die Mitglieder der Besatzung— soweitsie feindlicheStaatsangehörige
sind —nicht zu Kriegsgefangenengemacht,wenn sie sichunterBekräftigungmit
einemförmlichenschriftlichenVersprechenverpflichten,währendder Dauer derFeind=
seligkeitenkeinenDienstzu übernehmen,dermit denKriegsunternehmungendesFeindes
in Zusammenhangsteht.

Soweit dieMannschafteinemneutralenStaate angehört,ist siebedingungslos
freizulassen.

BesitzenKapitän und OffiziereeineneutraleStaatsangehörigkeit,so sind sie
freizulassen,wenn sie ein förmlichesschriftlichesVersprechenabgeben,währendder
Dauer desKriegesauf keinemfeindlichenSchiffeDienstezu nehmen.

101. Ist ein neutralesSchiff gemäß39 wegenKonterbandeodergemäß77,
(8 wegenBlockadebruchsoder gemäß51 wegenneutralitätswidrigerUnterstützung
aufgebracht,so wird die gesamteBesatzung— einschließlichdesKapitäns und der
Offiziere— bedingungslosfreigelassen.
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102. Die Freilassungerfolgt durchEntlassungvon Bord bei Abgabeder
Prise. Doch sind die erforderlichenZeugen zurückzubehalten.Die Namen der
bedingungsweisefreigelassenenfeindlichenund neutralenPersonensind demChef des
Admiralstabesunmittelbarzu meldenzwecksMitteilung an die feindlicheMacht.

103. PassagiereaufgebrachterSchiffe sind auf freiemFuß zu belassenund
mit Ausnahmeder erforderlichenZeugensobaldals angängigzu entlassen.

104. a) Die BehandlungderKriegsgefangenenrichtetsich,soweites dieVer=
hältnissedes Seekriegeszulassen,nach Art. 4 bis 20 der Anlage zu 2. Haager
Konferenz=AbkommenIV.

b) Kapitän undBesatzungaufgebrachterSchiffe— soweitsienichtzuKriegs=
gefangenengemachtsind— habengleichwohlihre bisherigenDiensteweiterzu ver=
sehenbis zu ihrer Entlassung. Die Anwendungvon Jwangsmitteln ist, wenn
irgend tunlich, zu vermeiden.Sie bleiben im übrigen im Genuß ihrer Rechte,
soweitdie Verhältnissedes Kriegesnichtein anderesgebieten.

Tc)An denRechtender PassagiereaufgebrachterSchiffe soll nur in dringen=
denFällen gerührtwerden,z. B. wegenneutralitätswidrigerHandlungen(vgl. 54).

105. Gebietenes die Umstände,so dürfen an Bord aufgebrachterSchiffe
befindlichePersonen— auchauf das Kriegsschiff— umgeschifftwerden. Ihr Auf.
enthalt auf dem Kriegsschiffdarf n länger als unbedingtnotwendigaus=
gedehntwerden.

AbschnittVlll.
Behandlung aufgebrachter Schiffe und beschlagnahmter Güter.

106. Der Kommandant hat nach der Aufbringung des Schiffes oder der
Beschlagnahmeder Güter sofortdie Maßnahmenzu treffen, die für derenSicher=
stellungund für das prisengerichtlicheVerfahrenerforderlichsind.

107. BedingendieVerhältnisseeineschnelleTrennungdesKriegsschiffesvom
aufgebrachtenSchiff, so ist der Führer desBesatzungskommandos(Prisenoffizier)mit
diesenMaßnahmenzu betrauen.

108. Der Kommandanthat sichsofort in denBesitzderPapieredesSchiffes
zu setzen,d. h. aller Papiere, die sichan Bord vorfindenund als Beweismittelvor
demPrisengerichtdienenkönnen.

Die Papierewerdenin demselbenJustand,wie sie gefundenwerden,geordnet
und mit Nummernversehen;einVerzeichniswird aufgestelltundvomKommandanten
sowievom Kapitän unterschrieben;Papiere undVerzeichniswerdenmit demDienst=
siegeldes Kriegsschiffesund demSiegel desKapitäns verschlossenund nebsteiner
Verhandlungüber denJustandvon Schiff und Ladung und Abschrift des zu 96
genanntenBerichtesdemPrisenoffizierzur sicherenAufbewahrungund späterenAb=
lieferungan das Prisenamtübergeben.

Sollte der Kapitän seineUnterschriftoderseinSiegel verweigern,so ist dieses
am Schlussedes Verzeichnisseszu vermerken.
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WerdenPapiere nachträglichgefunden,oder sind solchein Gegenwartvon
JeugenvernichtetoderüberBord geworfenworden,so sindVerhandlungendarüber
mit den Jeugenaufzunehmenund demPrisenamtmit vorzulegen.

109. Überdie an Bord vorgefundenenGelderundWertsachenist ein gemäß
108 unterschriftlichzu vollziehendesVerzeichnis,von demder Kapitän Abschrifter=
hält, aufzusetzenund späteran das Prisenamtabzuliefern.

Der Kommandanthat durchgeeigneteMaßnahmendafür zu sorgen,daß sich
niemandetwasvon der Ladung, demSchiffsinventarund denSchiffsvorrätenan=
eignenkann. Schiff, Inventar, Vorräte und Ladung sind, soweitdie personellen
und materiellenHilfsmittel es gestatten,mit der größtenSorgfalt zu behandeln
und zu verwalten.

110. S. M. SchiffeundverbündeteKriegsschiffeundgenommenePrisen können
im BedarfsfallegegenEmpfangsbescheinigungaus derLadung,demInventar und den
Vorräten aufgebrachterfeindlicherSchiffe ihren Bedarf ergänzen,soweitdie Gegen=
ständenichteinwandfreials neutralesGut erwiesensind.

GegenüberneutralenSchiffen ist diesesnur zulässig, wenn entwederder
Kapitän bewogenwerdenkann,denBedarf käuflichoderauf Grund der Nr. 46 zu
überlassen,oderes sichum Gegenständehandelt,die der Einziehungunterliegenund
auf Grund der Nr. 117 oder 121 unterZerstörungoderFreigabedes neutralen
Schiffes an Bord genommensind. Juwiderhandlungenwürden berechtigteRekla=
mationender betreffendenneutralenMacht zur Folge haben.

ÜberEntnahmedurchdie eigenePrisenbesatzungf. 127.
111. Der Kommandantsorgt für die möglichstschnelleund sichereEin=

bringungdesSchiffesin einendeutschenHafen oderin deneinerverbündetenMacht.
In einenneutralenHafen darf einePrise nur eingebrachtwerden,wenndie

neutraleMacht die Einbringungvon Prisen gestattet.Einen neutralenHafen an.
laufen darf einePrise stetswegenSeeuntüchtigkeit,wegenungünstigerSee sowie
wegenMangels an Feuerungsmaterialoder an Vorräten. Sie muß in diesen
letzterenFällen wiederauslaufen,sobalddie Ursache,die dasEinlaufenrechtfertigte,
weggefallenist.

Der Kommandanterteilt demPrisenoffiziereinen entsprechendenschriftlichen
Reisebefehlund setztdas Prisenkommandoso zusammen,daß demPrisenoffizierdie
Einbringungdes Schiffesmöglichist.

112. Der Kommandantist berechtigt,ein gemäß10 bis 16b als feindliches
aufgebrachtesSchiff als Hilfsschiffzuverwendenoderes, wennseineEinbringung
ihm unzweckmäßigoder unsichererscheint,zu zerstören.Das gleichegilt für ein
gemäß56 aufgebrachtesSchiff, falls die Sicherheit besteht,daß eine neutralitäts=
widrigeUnterstützungder schwerenArt vor demPrisengerichterwiesenwerdenkann.

Die Umwandlungin ein Kriegsschiffist an die Bedingungdes 2. Haager
Konferenz-AbkommensVII geknüpft.

113. Der Kommandantist nur dann berechtigt,ein gemäß39 wegen
Konterbandeoder gemäß77, 78 wegenBlockadebruchesoder gemäß51 wegen
neutralitätswidrigerUnterstützungaufgebrachtesneutralesSchiff zu zerstören,wennes
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a) der Einziehung(vgl.41, 51 oder80) unterliegt und wenn außerdem
b) die Einbringungdas KriegsschiffeinerGefahr auszusetzenoderdenErfolg
der Unternehmungen,in denenes derzeitbegriffenist, gefährdenkönnte.
Dieses ist u. a. anzunehmen,wenn
) das Schiff wegenseines schlechtenJustandes oder wegenMangels
an Vorrätennichteingebrachtwerdenkann,oder

5) dasSchiff demKriegsschiffnichtfolgenkannunddeshalbderWieder=
wegnahmeausgesetztist, oder

)) die Nähe einerfeindlichenMacht die Wiederwegnahmedes Schiffes
besorgenläßt oder

4) das KriegsschiffkeinegenügendePrisenbesatzungzu stellenvermag.
114. Bevor der Kommandantsichzur JerstörungeinesSchiffesentschließt,

hat er zu erwägen,ob der hierdurchdemFeindeentstehendeSchadendenSchadens.
ersatzaufwiegt,der für die Mitvernichtungdes nichteinziehbarenTeiles der Ladung
(vgl. 18, 42, 51, 56 und 80) zu zahlenist.

115. Ist ein neutralesSchiff zerstört,ohnedaß nachAuffassungdesPrisen=
gerichtsdie zu 113b genanntenbesonderenUmständevorlagen,so habendie Eigen=
tümervon Schiff und Ladung— mochtendieseeinziehbarsein odernicht— An=
spruchauf Schadensersatz.Lagendie fraglichenUmständezwar vor, erweisensich
aber das zerstörteSchiff oder vernichteteneutraleGüter als nicht einziehbar)so
habendie betreffendenEigentümerebenfallsAnspruchauf Schadensersatz.

116. Vor der Zerstörungsind alle an Bord befindlichenPersonenmöglichst
mit ihremHab und Gut in Sicherheit zu bringen und alle Schiffspapiereund
sonstigenBeweisstücke,die nachAnsichtder Beteiligtenfür das Urteil des Prisen=
gerichtsvon Wert sind,von demKommandantenzu übernehmen.

117. Gestattendie Verhältnissedie Bergungvon Teilen derLadungoderder
Ausrüstung,so sind für derenAuswahl in ersterLinie die eigenenErfordernissedes
Kriegsschiffesmaßgebend,in zweiter Linie die Rücksichtauf die zu zahlendenEnt=
schädigungen(ogl. 114, 115).

118. Bei der Versenkungvon Schiffenist möglichstdafür Sorge zu tragen,
daß keinHindernis für die neutraleSchiffahrtentsteht.

119. Glaubt der Kommandantein aufgebrachtesSchiff wedereinbringenzu
könnennochversenkenzu sollen,so hat er es freizulassengemäß92.

120. Läßt der Kommandantein aufgebrachtesfeindlichesSchiff (s.112) frei,
oder verzichteter auf dessenAufbringung,so kannder in diesemFalle gemäß19
und 56 zu beschlagnahmendeTeil der Ladungvernichtetwerden.

121. Läßt der Kommandant ein aufgebrachtesneutrales Schiff (s. 113) frei,
oder verzichteter auf dessenAufbringung,so darf er auchdie einziehbarenTeile der
Ladungnur dann beschlagnahmenundgegebenenfallsvernichten,wenndieEinbringung
des Schiffes das Kriegsschiffeiner Gefahr aussetzenoder den Erfolg der Unter=
nehmungen,in denenes derzeitbegriffenist, gefährdenkönnte.

Die überliefertenoderzerstörtenGegenständesindim Tagebuchdesangehaltenen
Schiffeszu vermerken;der Kommandanthat sichvon demKapitän beglaubigteAb=
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schrift aller zweckdienlichenPapiere übergebenzu lassen. Sobald die Überlieferung
oderdie Zerstörungerfolgt ist und die Förmlichkeitenerledigtsind,mußdemKapitän
die Fortsetzungder Fahrt gestattetwerden.

Ist von demvorstehendenRechtGebrauchgemacht,ohnedaßnachAuffassung
des Prisengerichtsdie fraglichenbesonderenUmständevorlagen,so habendie Eigen=
tümerder Güter stetsAnspruchauf Schadensersatz.Das gleichegilt, wenndie be=
schlagnahmtenGüter sichals nichteinziehbarerweisen.

122. Bei jeder Beschlagnahmevon Gütern unter Absehungvon der Auf=
bringung des Schiffesfinden die Bestimmungender Nr. 96, 108 und 109 An—
wendung,abgesehendavon,daß im Fall der Nr. 46 und 121 das Prisenamt nur
Abschriftender Papiere erhält. Die Güter sind bei nächsterGelegenheitgemäß
131 abzugeben.

123. Bei jederZerstörungvonSchiffenoderGüternsinddemChefdesAdmiral=
stabeszwecksÜbermittlungan das zuständigePrisengerichtmöglichstbald und sicher
einzureichen:

a) die Papiereund sonstigenBeweisstücke,
b) eineVerhandlungüber die Zerstörung,die Beweggründeund alle Neben=
umstände.

Außerdemist demChef desAdmiralstabesüber dieZerstörungeinesneutralen
Schiffessobaldals möglichunterkurzerAngabederGründeunmittelbartelegraphische
Meldungzu erstatten.

Abschnitt1X.
Rechte und Hflichten des Hrisenoffiziers.

124. Der PrisenoffizierführtdasKommandoüberdasaufgebrachteSchiff und
hat hinsichtlichdesselbendie Rechteund Pflichten des aufbringendenKriegsschiffs=
kommandanten.Er hat also vor allem für die sichereEinbringungdes Schiffes
und für die Beobachtungder in AbschnittVII und Vlll gegebenenBestimmungen
zu sorgen.

125. Er sorgtfür die WeiterführungdesSchiffstagebuchesundführtselbstvom
Augenblickdes Anbordkommensab ein Tagebuch,in das alle die Reise,dasSchiff,
die Ladungund die PersonenbetreffendenEreignisseeinzutragensind.

126. Auf Versucheder Schiffsleute,das Schiff wiederin ihre Gewalt zu
bringen,muß er gefaßtsein und ihnenvorbeugen;unnötigeJwangsmaßregelnsind
zu vermeiden.

127. Aus der Landungdarf er imBeisein desKapitänsundgegenQOuittung

128. Wenn notwendig,darf der PrisenoffizierPersonenund, soweiter ge=
mäß 110 dazuberechtigtist, Teile der Ladungauf ein anderesFahrzeugumschiffen;
die Gründe hat er im Tagebuchaufzuführen. Eine Unschiffungist stetsgerecht=
fertigt, wenn sie im Interesseder Sicherheitder Personenoderder Fit der
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129. Ist die Einbringungin denbefohlenenHafen nichtmöglich,so hat er
einenanderenaufzusuchen,in denPrisen eingebrachtwerdendürfen(s.111). Ist
auchdiesesnichtmöglich,so hat er unterdenVoraussetzungender Nr. 112 bis 118
zur Jerstörungdes Schiffeszu schreiten,sobald die sichereBergung der auf dem
Schiffe befindlichenPersonen,der Papiere und Beweisstückegewährleistetist. Die
Bestimmungender Nr. 123 sind zu beachten.

130. UnmittelbarnachAnkunft in einemHafen hat der Prisenoffiziertele=
graphischvom Chef des AdmiralstabesweitereBefehleeinzuholen.

131. Ist der erreichteHafen ein deutscher,odergehörter einerverbündeten
oder einer solchenneutralenMacht, welchedie Einbringungvon Prisen allgemein
gestattet,so hat der Prisenoffizierdie Prise hier abzugeben.Die Abgabehat in
einem deutschenHafen an die zuständigeHafenbehördezu erfolgen,sonstan den
konsularischenVertreterdes DeutschenReichesoder einer verbündetenMacht unter
gleichzeitigerUÜbergabeder Papiere, Berichte und sonstigenBeweismittel zwecks
Weitergabean das Prisenamt. Jugleich sind die gemäß 102 freizulassenden
Personenzu entlassen,soweitsienichtals Zeugenzurückbehaltenwerdenmüssen.

Reichs,Gesebl. 1914. 64
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Anlage zur Prisenordnung.

Der Chef desAdmiralstabesderMarine. Berlin, den 22. Juni 1914.A. 1612..

Befehl für die Seebefehlshaber und Kommandanten über ihr
Verhalten beim Zusammentreffen mit bewaffnetenHandels⸗

schiffen im Kriege.

1. Die Ausübungdes Anhaltungs-,Durchsuchungs=und Wegnahmerechtessowie
jederAngriff seitenseinesbewaffnetenHandelsschiffesgegenübereinemdeutschen
oderneutralenHandelsschiffgilt als Seeraub. Gegendie Besatzungist gemäß
der Verordnungüberdas außerordentlichekriegsrechtlicheVerfahrenvorzugehen.

2. Leistetein bewaffnetesfeindlichesKauffahrteischiffbewaffnetenWiderstandgegen
prisenrechtlicheMaßnahmen,so ist diesermit allen Mitteln zu brechen.Die
Verantwortungfür jedenSchaden,den Schiff, Ladungund Passagieredabei
erleiden,trägt die feindlicheRegierung. Die Besatzungist als kriegsgefangen
zu behandeln. Die Passagieresind zu entlassen,außer wenn sie sich nachweis=
bar am Widerstandbeteiligthaben.Im letzterenFalle ist gegensie dasaußer=
ordentlichekriegsrechtlicheVerfahrenanzuwenden.

Auf AllerhöchstenBefehl.
gez.v. Pohl.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

** Oriqinalfrom
Digitizedby Cor gle PRINCETON UNIVERSITY



— 301 —

Reichs—Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

51.
Inhalt: Prisengerichtsordnung. S. 301. — Verordnung, betreffendden Beginn der Prisengerichts=

barkeit und denSitz der Prisengerichte. S. 314. — Ausführungsbestimmungen zur Prisen=
gerichtsordnung vom 15.April 1911. S. 315.

(Nr. 4429.) Prisengerichtsordnung.Vom 15.April 1911.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des § 2 desGesetzes,betreffenddie Prisengerichtsbarkeit,vom
3. Mai 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 49) im Namendes Reichs,was folgt:

I. Amfang der Hrisengerichtsbarkeit.
81.

Gegenstandder Prisengerichtsbarkeitist die Entscheidungüber die Rechtmäßig=
keit der in einemKriegegemachtenPrisen.

Die Entscheidungerstrecktsich:
1. wenndie Beschlagnahmezur Einbringungder Prise geführthat, auf die
Fragen,
a) ob das in BeschlaggenommeneEigentumeinzuziehenoder freizu=
gebenist;

b) ob für dieBeschlagnahmedes freizugebendenEigentumsausreichende
Gründevorlagen;

2. wenndie BeschlagnahmezumUntergangeder Prise geführthat, auf die
Fragen,
a) ob das untergegangeneEigentumderEinziehungunterlagodernicht;
b) ob für die Beschlagnahmedes nicht einziehbarenEigentums aus=
reichendeGründe vorlagen.

Ist ein neutralesKauffahrteischiffoderneutralesGut aus der Ladungeines
solchenzerstörtoder sind aus der LadungeinesnichtaufgebrachtenneutralenKauf.
fahrteischiffsgegendenWillen des Kapitäns Güter in Beschlaggenommenworden,
so ist zunächstzu entscheiden,ob die Zerstörungoder die Beschlagnahmerecht.
mäßigwar.
Reichs-Gesetbl.1911. 65

Ausgegebenzu Berlin den3. August 1914.
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Ist die Prise währenddesprisengerichtlichenVerfahrensganzoderzumTeil
gegenHinterlegungdes Wertes herausgegebenoder zur Hinterlegungdes Erlöses
öffentlichverkauftworden,soistzu entscheiden,obderhinterlegteBetragfür Rechnung
desReichseinzuziehenoder freizugebenist. Im übrigenerfolgt,wenndiePrise vor
ihrer prisengerichtlichenAburteilung freigegebenoder herausgegebenwordenist, die
Entscheidungnur im Falle einerReklamation;sie beschränktsichauf die Frage, ob
ausreichendeGründefür die Beschlagnahmevorlagen.

Auf Antrag ist fernerzu entscheiden,ob und in welcherHöhe Schadenersatz
zu leistenist.

§5*2.
Prisen im Sinne dieserVerordnungsindfeindlicheoderneutraleKauffahrtei=

schiffe— d. h. alle Schiffe, die nicht Staatseigentum sind — sowie auf solchen
SchiffenbefindlichefeindlicheoderneutraleGüter, sofernsiein AusübungdesPrisen=
rechtsin Beschlaggenommenwerden. «

II. Behörden.
83.

EntscheidendeBehördenin Prisensachensind in ersterInstanz die Prisen=
gerichte,in zweiterInstanz das Oberprisengerichtin Berlin.

Durch KaiserlicheVerordnung wird bestimmt:
1. der Beginn und die BeendigungderPrisengerichtsbarkeitsowiederTätig=
keit der einzelnenPrisenbehörden;

2. der Sitz und die Bezirkeder Prisengerichte.

§ 4.
VorbereitendeBehörden in Prisensachensind die Prisenämter. Der Reichs=

kanzlerüberträgtdie BefugnisseeinesPrisenamtsunter Juweisungeinesbestimmten
BezirkesentwedereinemAmts- oderSchutzgebietsgerichtodereinemeinzelnenrechts=
kundigenReichs-,Staats-, Kolonial- oderKommunalbeamten.

III. Jusammensetzungder DPrisengerichte.
g 5.

Das Prisengerichtentscheidetin derBesetzungvon fünf Mitgliedernmit Ein=
schlußdes Vorsitzenden.

Der Vorsitzendeund einBeisitzermüssenrechtskundigsein. Von denübrigen
Beisitzernsoll je einer ein Seeoffizier,ein Vertreter desReedergewerbesund ein
Vertreterdes Seehandelssein.

Der Vorsitzendewird von dem rechtskundigenBeisitzervertreten. Für jeden
Beisitzerwird einVertreter,für denrechtskundigeneinrechtskundigerVertreterbestellt.
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6.J

Das Oberprisengerichtenrscheidetin der Besetzungvon siebenMigliehen mit
EinschlußdesVorsitzenden.

Der Vorsitzendeund zweiBeisitzermüssenrechtskundigsein. Von denübrigen
Beisitzernsoll je einer ein Vertreterdes AuswärtigenAmtes, ein Seeoffizier,ein
Vertreterdes Reedergewerbesund ein Vertreterdes Seehandelssein.

Der Vorsitzendewird durchdenvomReichskanzlerbeauftragtenrechtskundigen
Beisitzervertreten. Für jedenBeisitzerwird ein Vertreter, für die rechtskundigen
werdenrechtskundigeVertreterbestellt.

87.
Rechtskundigim Sinne dieserVerordnungsind diejenigenPersonen,welche

die BefähigungzumRichteramtoderzum höherenVerwaltungsdienstim Reicheoder
in einemBundesstaatehaben.

g 8.
Der Reichskanzlererläßt dieGeschäftsordnungenfür dasOberprisengerichtund

die Prisengerichteund beaufsichtigtderenGeschäftsführung.
Der Vorsitzendeleitet dieVerhandlungund übt die Sitzungspolizeiaus. Die

88 177 bis 185 des GerichtsverfassungsgesetzesfindenentsprechendeAnwendung.

89.
Bei dem Oberprisengerichtund jedemPrisengerichtewird ein Kaaiserlicher

Kommissar bestellt, der die Interessendes Reichs auch bei den in dem Bezirke des
PrisengerichtsgelegenenPrisenämtern wahrzunehmenhat.

Dem KommissarekönnenStellvertreterbeigegebenwerden,die seinendienst=
lichenAnweisungennachzukommenhaben.

Der KaiserlicheKommissarbei demOberprisengerichtunterstehtdemReichs.
kanzler. Er ist befugt,den KaiserlichenKommissarenbei denPrisengerichtenAn=
weisungenzu erteilen.

8 10.
Die Mitglieder des Oberprisengerichtsund der Prisengerichte(Prisenrichter)

mit Einschlußder Vorsitzendenund der Vertreter,die KaiserlichenKommissareund
deren Stellvertreter werdenvom Kaiser ernannt.

Das Amt der Prisenrichterist ein Ehrenamt. Es kann nur von einem
Deutschenversehenwerden.

Die Prisenrichtersind vor ihremAmtsantrittezu vereidigen.Der Eid lautet:
Ich schwörebei Gott demAllmächtigenund Allwissenden,die Pflichten
einesPrisenrichtersgetreulichzu erfüllenund meineStimme nachbestem
Wissen und Gewissenabzugeben,so wahr mir Gott helfe.

Die Vereidigungdes Vorsitzendenerfolgt durchdenReichskanzlerodereinen
von ihm beauftragtenhöherenReichs- oderStaatsbeamten,die Vereidigungder
übrigenPrisenrichterdurchdenVorsitzendendes Gerichts,demsie zugeteiltsind.

65“
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Die Prisenrichterhabenwährendder Dauer und in Ansehungihres Amtes
alle Rechteund Pflichten richterlicherBeamten. Die Vorschriftendes § 16 des
Reichsbeamtengesetzesfindenauf sie keineAnwendung.

*l11.
Die erforderlichenAnordnungenhinsichtlichdes Bureau.)Kanzlei=und Unter=

beamtenpersonals,derGeschäftsräumeundderBureaubedürfnissetrifft derReichskanzler.

IV. Juständigkeit der Hrisenbehörden.
8 12.

Die örtlicheZuständigkeitdes PrisenamtsbestimmtsichnachdemHafen, in
demdiePrise eingebrachtist, diejenigedesPrisengerichtsnachdemPrisenamte,das
ihm nachgeordnetist.

Das Prisenamt in Hamburg ist auch für die in ausländischeHäfen ein=
gebrachtenPrisen zuständig;dasPrisengerichtin Hamburgist auchzuständigfür die
Fälle, in denendie Beschlagnahmeder Prise zu ihremUntergangegeführthat oder
die Prise vor der Einbringungwiederfreigegebenwordenist. Der Reichskanzlerist
befugt,die Juständigkeitanderszu regeln.

g 13.
Das Oberprisengerichtist zuständigfür dieVerhandlungundEntscheidungüber

die Rechtsmittelder Berufungund Beschwerdegegendie Urteile und Beschlüsseder
Prisengerichte.

V. Vorbereitendes Verfahren.
* 14.

Die zuständigeBehördedesHafens, in dendie Prise eingebrachtwordenist,
hat nachder Abgabeder Prise unverzüglichdas Prisenamtzu benachrichtigen.

Ist diePrise in einemausländischenHafenan dendeutschenKonsulabgegeben,
so hat dieserdas Prisenamtzu benachrichtigen.

Das PrisenamtbenachrichtigtunverzüglichdenzuständigenKaiserlichenKommissar.

l 15.
Das Prisenamt entsiegeltdie eingereichtenPapiere sobald als möglich in

Gegenwartdes Prisenführersoder, falls dieserverhindertist, eines Vertretersder
Hafenbehördeund unterJuziehungdesKapitäns der Prise. Es stellt denBefund
unter Jugrundelegungdes von dem Kommandantendes Kriegsschiffsoder dem
PrisenoffizieraufgenommenenVerzeichnissesderSchiffspapierefest. Es vermerkt,ob
die Ladungder Prise unter Verschlußund Siegel vorgefundenwird, und vernimmt
sodannden Kapitän und, soweites zur Aufklärungdes Sachverhaltserforderlich
erscheint,die übrigenan Bord der Prise befindlichenPersonenzu Protokoll.
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8 16.
Das PrisenamtnimmtunmittelbarnachBesichtigungderPrise unterZuziehung

von SachverständigenüberSchiff und Ladungein Inventar auf.
Es kannsichdabeider Mitwirkung derHafenbehördebedienen,an welchedie

eingebrachtePrise abgegebenwordenist.

§ 17.
Auch sonsterhebtdas Prisenamtüber alle Tatsachen,die für die Entschei=

dungendes Prisengerichtsvon Erheblichkeitsind, sobald als möglich,wenn nötig
unterZuziehungvon Sachverständigen,Beweis.

18.
Bei der Beweisaufnahmehat der Prisenbeamteeinen vereidigtenProtokoll=

führerzuzuziehen.In dringendenFällen kanner denProtokollführerselbstvereidigen.
Über jedeUntersuchungshandlungist einProtokoll aufzunehmen.Das Proto=

koll mußOrt und Tag der Verhandlungsowiedie BezeichnungderBeteiligtenund
der bei der VerhandlungmitwirkendenPersonenenthaltenund ersehenlassen,obdie
für die VerhandlungvorgeschriebenenFormenbeobachtetwordensind.

Das Protokoll ist den beteiligtenPersonen,soweit es sie betrifft, behufs
Genehmigungvorzulesenoderzur Durchsichtvorzulegen,und von ihnen zu unter=
schreiben.Wird das Protokoll genehmigt,so ist dies zu vermerken.Wird die
Genehmigungversagtoderunterbleibtdie Unterschrift,so ist der Grund anzugeben.

Das Protokoll ist von demPrisenbeamtenund demProtokollführerzuunter=
schreiben. «

§19.
Der KaiserlicheKommissar kann stets von dem Stande der Sache durchEin=

sichtder AktenKenntnisnehmen. Er ist, soweittunlich,von allen Verhandlungen
und Vernehmungenzu benachrichtigenund befugt,ihnen beizuwohnenund Anträge
zu stellen.

Erklärt er, die Sache sofort zur Entscheidungdes Prisengerichtsbringenzu
wollen,so ist das vorbereitendeVerfahreneinzustellen.

NachAbschlußoderEinstellungdes vorbereitendenVerfahrensübersendetdas
Prisenamtdie AktenunverzüglichdemKaiserlichenKommissar.

g 20.
Der KaiserlicheKommissarist nachEingangder Aktenberechtigt,weitereEr=

hebungendurchErsuchender zuständigenBehördenzu veranlassen.
Erachteter die Angelegenheitfür spruchreif,so überreichter die Akten dem

zuständigenPrisengerichtemit einemSchriftsatz,in dem er einenbestimmten,mit
GründenversehenenAntrag stellt.
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8 21.
Soweit das Schiff und die Ladung offensichtlichder prisengerichtlichenAb.

urteilung nicht unterliegen,kann das Prisenamtmit Justimmungdes Keiserlichen
Kommissarsdie Herausgabean denEmpfangsberechtigtenoder, falls die Einziehung
in Frage kommt,die Ubergabean die zuständigeStaatsanwaltschaftverfügen.Ver=
sagt der Kommissardie Justimmung,so sind die AktendurchseineVermittlungun=
verzüglichdemPrisengerichtezur Entscheidungvorzulegen.

Die Herausgabekannvon derBedingungabhängiggemachtwerden,daßwegen
der Kostendes Verfahrensin einer von demPrisengerichtezu bestimmendenHöhe
Sicherheitgeleistetwird.

6*v?22.
In denFällen, in denendie Beschlagnahmenichtzur Einbringungder Prise

geführt hat, geht das gesamteBeweismaterialdemPrisengerichtunmittelbardurch
denChef des Admiralstabszu. In diesenFällen liegendie Geschäftedes Prisen=
amts demPrisengerichtob.

+523.
Die Bestimmungender §§ 14 bis 22 findenentsprechendeAnwendung,wenn

HafenbehördenoderTruppenauf Grund des PrisenrechtsEigentumin Beschlagge=
nommenhaben.

VI. Verfahren vor dem Drisengerichte.
8g24.

Das PrisengerichtkannjederzeitnachAnhörung desKaiserlichenKommissars
die VornahmeweitererErhebungendurchErsuchender zuständigenBehördenoder
durchein eigenesbeauftragtesMitglied veranlassen.

8 25.
Auf Antrag desKaiserlichenKommissarskann das Prisengerichtauchohne

mündlicheVerhandlungdurchUrteil dahin erkennen,daß die Prise ganzoder zum
Teil freizugebenist. Die Freigabe kann von der Bedingung abhängiggemacht
werden,daßwegender Kostendes Verfahrensin einer von demPrisengerichtezu
bestimmendenHöhe Sicherheitgeleistetwird.

Die Vorschriftdes Abs. 1 findetkeineAnwendung,wenndurchdie Freigabe
die EntscheidungüberAnsprücheauf Schadensersatzwesentlicherschwertwerdenwürde.

In demUrteil ist die Ausführung von Rechtenauf Schadensersatzvorzu=
behalten.

8 26.
Das Prisengerichthat, auchwenn die Freigabegemäß§25 erfolgt ist, die

Beteiligten alsbald aufzufordern, ihre Ansprüchebinnen einer bestimmtenFrist
durchEinreichungeinerReklamationsschriftgeltendzu machen. Die Frist darf nicht
wenigerals zweiWochenund nichtmehrals zweiMonate betragen.

Oriqinealfrom
bigitzedbyCGiO gle PRINCETONUNVERSITY



—307 —

Die Zustellungder AufforderunggeschiehtdurchöffentlicheBekanntmachung
mittels einmaligerEinrückungin den Reichsanzeiger.Die Justellung gilt als be=
wirkt mit demAblauf des zweitenTages nachderAusgabedes dieBekanntmachung
enthaltendenBlattes.

An die ihrem Wohnort nach bekanntenBeteiligtenergeht,soweit sie eine
Reklamationsschriftnicht schon eingereichthaben, eine besondereBekanntmachung
durchAufgabezur Postj jedochgilt auchdiesenBeteiligtengegenüberdie öffentliche
Bekanntmachungals Zustellung.

Als Beteiligtegelten:
1. die Eigentümerder beschlagnahmtenSchiffeund Güter;
2. alle Privatpersonen,die ein rechtlichesInteressedaran haben, daß die
Piise freigegebenwird oder daß die EigentümerSchadensersatzerhalten.

g 27.
Die Reklamationsschriftmuß die Tatsachenund Beweismittelangeben,auf

welchedie Reklamationgestütztwird; Urkundensind, wennangängig, in Urschrift
beizufügen.

Sie mußvon einemmit schriftlicherVollmachtversehenen,beieinemdeutschen
GerichtezugelassenenRechtsanwalte,der die FähigkeitzumRichteramterlangthat,
unterschriebensein.

Wohnt der Reklamantnichtan demAmtssitzdes Drisengerichts,so hat er
einedaselbstwohnhaftePersonanzugeben,an dieJustellungenfür ihn erfolgensollen.

g 28.
Soweit bis zum Ende der Reklamationsfrist eine Reklamation nicht erhoben

worden ist, spricht das Gericht nach Anhörung desKaiserlichenKommissarsauf
Grund des vorliegendenBeweismaterialsseinUrteil.

g 29.
Ist eineReklamationrechtzeitigerhoben,so bestimmtder Vorsitzendeden

Termin zur mündlichenVerhandlung.Der KaiserlicheKommissarund derReklamant
sind von Amts wegenzu laden. ÜbermehrereReklamationenwegendes gleichen
Gegenstandesist in der Regel gleichzeitigzu verhandeln.

830.
Auf Antrag odervonAmts wegenkanneinTerminverlegt,eineVerhandlung

vertagtund ein Termin zur Fortsetzungder Verhandlungbestimmtwerden.

831.
Der KaiserlicheKommissarkannstetsvon denAktenEinsichtnehmen.
DemReklamantenund seinemBevollmächtigtenistmit JustimmungdesKaiser=

lichenKommissars auf seinVerlangen vor demTermine die Akteneinsichtzu gestatten.
Der KaiserlicheKommissardarf seineJustimmungnur insoweitversagen,als es die
militärischenInteressenerfordern.
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§32.
DiemündlicheVerhandtungistössentlich.DiedssentlichkeitkannburchBefchlnß

desPrisengerichtsfür dieganzeVerhandlungoderfür einenTeil ausgeschlossenwerden,
wennsie eineGefährdungder Staatssicherheitbesorgenläßt.

Die Bestimmungender 88 174 bis 176 des Gerichtsverfassungsgesetzesfinden
entsprechendeAnwendung.

l 33.
Die mündlicheVerhandlungbeginntmit demVortrag desmit der Bericht=

erstattungbeauftragtenBeisitzers.Hierauf werdenderKaiserlicheKommissarund der
Reklamantmit ihren Ausführungenund Anträgengehört. Die Anführungneuer
Tatsachenund Beweismittelist gestattet.

Der Reklamantmuß sichdurcheinenbei einemdeutschenGerichtezugelassenen
Rechtsanwalt,der die Fähigkeitzum Richteramterlangthat),vertretenlassen. Das
Piisengerichtkannaucheinenanderenrechts-odersachkundigenVertreterzulassen.

Ist derReklamantin demTerminenichtgehörigvertreten,sowird gleichwohl
in der Sacheverhandelt.

8 34.
Bei der mündlichenVerhandlungwird einvereidigterProtokollführerzugezogen.

Die Vorschriftender §§ 159 bis 163 der Zivilprozeßordnungfinden entsprechende
Anwendung.

835.
Das PrisengerichtentscheidetunterBerücksichtigungdes gesamtenInhalts des

Verfahrens.
Will es seinUrteil auf Umständegründen,die nichtGegenstandder münd=

lichenVerhandlunggewesensind,so ist der Reklamantvorherzu hören.
Auf die Beratungund Abstimmungfindendie §§194 bis 198 desGerichts=

verfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung. Der Berichterstatterstimmtzuerstab,
der Vorsitzendezuletzt;im übrigenstimmtdas jüngereMitglied vor demälteren.

836.
In der Urteilsformelsind alle Fragen zu erledigen,auf die sichdie Ent=

scheidungnachdenVorschriftendes § 1 Abs. 2 bis5 erstreckt.

837.
Das Urteil muß ferner entscheiden,von wemdie Kostendes Verfahrenszu

tragensind.
Soweit die Reklamationabgewiesenwird, sind demReklamantendie durch

seineReklamationentstandenenKostendesVerfahrensaufzuerlegen.Sind dieKosten
durchmehrereverbundeneReklamationenentstanden,so ist dieBeteiligungzumMaß=
stabzu nehmen.

Soweit der Reklamationstattgegebenwird, fallen die KostendemReichezur
Last. Ihm sind) soweit der Reichskanzlerdie Gegenseitigkeitfür verbürgterklärt)
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auchdie notwendigenAuslagendes Reklamantenaufzuerlegen,es sei denn,daß für
die prisenrechtlicheMaßregel, auf welchesichdie Reklamationbezieht,ausreichende
Gründevorlagen.

Ist ein Schiff, das Konterbandebeförderthat, freigelassenworden,sosinddie
Kosten,die durchdas VerfahrenwegenEinziehungder Konterbandesowiedurchdie
Erhaltung von Schiff und Ladungwährendder Untersuchungentstandensind, dem
Schiffeaufzuerlegen,auchwennkeineReklamationerhobenist.

Die Höhe der Kostenwird durchBeschlußfestgesetzt.Der Beschlußkannmit
demUrteil verbundenwerden.

838.
Das Urteil ist mit Gründenzu versehen.Es enthältdieNamenderRichter,

die bei der Entscheidungmitgewirkthaben,und ist von demVorsitzendenund einem
rechtskundigenBeisitzerzu unterschreiben.Es wird mit der Eingangsformel„Im
NamendesReichs““ausgefertigt.

VII. Berufung.
839.

Gegendie Urteile der Prisengerichtesteht,abgesehenvon demFalle des§ 25,
sowohldemKaiserlichenKommissarals auchdemReklamantendie Berufungzu.

Die Berufungmuß bei demPrisengerichtebinnenzweiWochennachJustellung
desUrteils schriftlicheingelegtwerden.

Der Berufungsklägermuß binnenweiterervier Wochenmittels einerRecht=
fertigungsschrifteine bestimmteErklärung darüberabgeben,weshalb er die Ent=
scheidunganfechteund inwieweiter ihre Anderungbeantrage.

Die Rechtfertigungder Berufungkannmit der Einlegungverbundenwerden.
Die Berufungs- und die Rechtfertigungsschriftdes Reklamantenmüssenvon

einembei einemdeutschenGerichtezugelassenenRechtsanwalte,der dieFähigkeitzum
Richteramterlangthat, unterzeichnetsein.

Das Gerichtkanndie nachträglicheBeibringungeinerbeglaubigtenVollmacht
anordnen.

840.
Ist die Berufung nicht rechtzeitigeingelegtoderist die Rechtfertigungsschrift

nicht in der vorgeschriebenenFrist oderForm angebracht,so hat das Prisengericht
das RechtsmitteldurchBeschlußals unzulässigzu verwerfen.

Der BerufungsklägerkannbinneneinerWochenachZustellungdesBeschlusses
auf die EntscheidungdesOberprisengerichtsantragen. Das Prisengerichtkannseinen
Beschluß nicht ändern; es hat die Akten durch Vermittlung des Kaiserlichen
Kommissarszur Entscheidungan das Oberprisengerichteinzusenden.

8 41.
Das Prisengerichtist auf Antrag des Berufungsklägersberechtigt,die im

g 39 Abs.2, 3 vorgeschriebenenFristenzu verlängern.
Reichs=Gesetzbl.1914. 66
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g 42.
Ist die Berufung rechtzeitigeingelegtund in der vorgeschriebenenFrist und

Form gerechtfertigt,so werdendie Berufungs- und die Rechtfertigungsschriftdem
Gegnerdes Berufungsklägersmit der Aufforderungzugestellt,innerhalbeinerFrist
von zwei Wocheneine Gegenerklärungeinzureichen.Auf die Gegenerklärungdes
Reklamantenfindetdie Vorschriftdes § 39 Abs. 5 Anwendung.

g43.
NachEingangder Gegenerklärungoder nachAblauf der Frist übersendetder

KaiserlicheKommissardie AktendemOberprisengerichte.

8 44.
Auf die Verhandlungvor demOberprisengerichtefindendie Vorschriftender

§§24, 25) 29 bis 38 entsprechendeAnwendung.
Sind durchdas angefochteneUrteil nichtalleFragen erledigt,auf welchesich

die EntscheidungdesOberprisengerichtszu erstreckenhat, so kanndie Sache, soweit
eine neueVerhandlungerforderlichist, an das Prisengerichtzurückverwiesenwerden.

VIII. AllgemeineBestimmungen.
45.

Die zur Sicherungund Erhaltung der Prise sowie die zur Unterbringung
und Verpflegungder zurückgehaltenenPersonender BesatzungnötigenMaßregeln
trifft die Hafenbehörde,an welchedie eingebrachtePrise abgegebenwordenist. Sie
hat dabei demErsuchendesPrisenamtsFolge zu leisten. Die entstehendenbaren
AuslagenwerdendurchVermittlungdes Prisenamtserstattet.

§646.
Ist die Prise einer erheblichenWertverringerungausgesetztoderwürdeihre

Aufbewahrung unverhältnismäßigeKosten verursachen,so hat das Prisenamt nach
Anhörung der Beteiligtenund desKaiserlichenKommissarsdenöffentlichenVerkauf
der Prise und die Hinterlegungdes Erlöses anzuordnen.Ist Gefahr im Verzuge
so bedarfes der Anhörungnicht. Versagtder KommissardieJustimmung,so sind
die Akten durchseineVermittlungunverzüglichdemPrisengerichtezur Entscheidung
vorzulegen.

847.
Ist die Prise in einenausländischenHafen eingebracht,so finden die Vor=

schriftendes V. Abschnittssowiediejenigender §§45, 46 nur insoweitAnwendung,
als es die Verhältnissegestatten.

Die deutschenKonsuln haben,sobaldihnendie Prise übergebenist, zur vor=
läufigenFeststellungdes TatbestandesdiejenigenErmittlungenund Beweiserhebungen
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vorzunehmen,welchekeinenAufschubduldenund nachden für ihren Amtssitzmaß=
gebendenGesetzenzulässigsind; die Konsuln sind hierbeizur eidlichenVernehmung
von Jeugenund Sachvperständigenbefugt. Bare Auslagen werdenihnen von dem
nach§ 12 zuständigenPrisenamterstattet.

* 48.
Die Beteiligtenkönnenin jeder Lage des Verfahrensdie Herausgabedes

Schiffesoderder LadunggegenHinterlegungdesWertes beantragen.Dem Antrag
kann nur mit JZustimmungdesKaiserlichenKommissarsstattgegebenwerden. Für
die Entscheidungist das Prisengerichtoder)falls das Verfahrenin der Berufungs=
instanzanhängigist, das Oberprisengerichtzuständig.

8 49.
Gegendie AnordnungendesPrisenamtssowiegegendiejenigenEntscheidungen

desPrisengerichts,die derBerufungnichtunterliegen,stehtjedem,dessenRechtdurch
sie beeinträchtigtwird, sowie dem KaiserlichenKommissaredas Rechtsmittel derBe⸗
schwerdezu; jedochsind die gemäß8 26 Abs. 1, 88 29, 30, 32, 8 33 Abs.2
erlassenenBeschlüsseund Anordnungender Anfechtungentzogen.

Zuständigfür dieEntscheidungüberdieBeschwerdeistgegenüberAnordnungen
desPrisenamts das Prisengericht,gegenübersolchendes Prisengerichtsdas Ober=
prisengericht.Die von demPrisengerichtin der BeschwerdeinstanzerlassenenBe=
schlüssekönnendurchweitereBeschwerdeangefochtenwerden. Die Beschwerdewird
bei der Stelle eingelegt,derenEntscheidungangefochtenwird. Sie kannin dringen=
denFällen auchbei demBeschwerdegerichteingelegtwerden.

Die Einlegungerfolgt durchEinreichungeinerBeschwerdeschrift,in der auch
neueTatsachenund Beweisevorgebrachtwerdendürfen. Erachtet das Prisenamt
oder das Prisengerichtoder der Vorsitzende,dessenEntscheidungangefochtenwird,
die Beschwerdefür begründet,so ist ihr abzuhelfen;andernfallsist die Beschwerde=
schriftmit denAkten binnendrei Tagen durchVermittlungdes KaiserlichenKom=
missarsdemBeschwerdegerichtevorzulegen.

Durch die Einlegungder Beschwerdewird die Vollziehungder angefochtenen
Entscheidungnicht gehemmt,es sei denn, daß die Stelle, welchedie Entscheidung
erlassenhat, oderdas Beschwerdegerichtein anderesanordnet.

Das Beschwerdegerichtkann demGegner desBeschwerdeführersdie Beschwerde
zur schriftlichenGegenerklärungmitteilen;es kannErmittlungenanordnenoderselbst
vornehmen. Über die Beschwerdewird ohne mündlicheVerhandlung nach Anhörung
desKaiserlichenKommissarsentschieden.Wird dieBeschwerdefür begründeterachtet,
so erläßt das Beschwerdegerichtzugleichdie in der SacheerforderlicheEntscheidung.

850.
Soweit nicht der Kaiser über eine verurteiltePrise zu Jweckender Kriegs=

führungverfügt,wird sie demReichskanzlerfür sonstigeJweckedesReichszur Ver=
66°
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fügung gestellt;dieserist ermächtigt,sie für Rechnungdes Reichs verkaufenzu
lassen. Die erforderlichenMaßnahmenhat derKaiserlicheKommissarzu veranlassen.

851.
Hinsichtlichder Gerichtssprachefindendie §§ 186 bis 193 des Gerichtsver=

fassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.
Eingaben,die nichtin deutscherSpracheabgefaßtsind, habenkeinenAnspruch

auf Berücksichtigung.
852.

Die auf Grund einermündlichenVerhandlungergehendenEntscheidungenmüssen
verkündetwerden. Urteile sowie nicht verkündeteBeschlüsseund Verfügungensind
von Amts wegenzuzustellen.

853.
Die Vollstreckungder Urteile ist erst nachEintritt der Rechtskraftzulässig.

Rechtskräftigwerdendie Urteile,wennsiemit demRechtsmittelder Berufungnicht
mehrangefochtenwerdenkönnen.

g 54.
Auf das Verfahrenbei Zustellungenfinden,soweitdieseVerordnungnichtein

anderesbestimmtoder die besonderenVerhältnissedes Prisengerichtsverfahrensein
anderesgebotenerscheinenlassen,die Vorschriftender Zivilprozeßordnungfür Zu—
stellungenvon Amts wegenentsprechendeAnwendung. Die Vorschriftenüber Ju=
stellungenin denSchutzgebietenbleibenunberührt.

Schriftstücke,die demKaiserlichenKommissarezuzustellensind,werdenihm in
Urschriftvorgelegt. Beginnt mit der ZJustellungder Lauf einerFrist, so hat der
KommissardenTag derVorlegung auf der Urschriftzu vermerken.

8 55.
Auf die VernehmungvonZeugenundSachverständigensowieauf diesonstigen

Arten der Beweisaufnahmefinden die Vorschriften der Strafprozeßordnungmit der
MaßgabeentsprechendeAnwendung,daß die Beeidigungder Jeugen und Sachver=
ständigenin der Regel bei ihrer erstenVernehmungzu erfolgenhat.

856.
Sämtliche Gerichts.und Verwaltungsbehördenim Reichsgebietund in den

deutschenSchutzgebieten,sowiedieVertreterdesReichsim Ausland habeninnerhalb
ihrer ZuständigkeitdemErsuchenderPrisenbehördenunddesKaiserlichenKommissars
um Vornahmevon Amtshandlungenzu entsprechen.Auf die von denGerichtenzu
leistendeRechtshilfefinden die §§5158 bis 162, 166 und 167 des Gerichtsver=
fassungsgesetzesentsprechendeAnwendung. Die deutschenKonsuln sind befugt, zur
Erledigungdes ErsuchensZeugenund Sachpverständigeeidlichzu vernehmen.
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Bare AuslagenwerdenderersuchtenBehördevonderersuchendenPrisenbehörde
erstattet.

857.
Das Verfahrenin Prisensachenist gebühren-und stempelfrei.Auchvon den

ersuchtenBehördenwerdenGebührenund Stempelnichterhoben.
Der Reichskanzlerkannmit Rücksichtauf denMangel der Gegenseitigkeitdie

ErhebungbestimmterGebührenanordnen.
Zur DeckungderAuslagenhatderReklamanteinenKostenvorschußeinzuzahlen,

dessenBetrag vom Gerichtebestimmtwird; der Betrag kann nachträglicherhöht
werden.

Die in PrisensachenmitwirkendenPersonenerhalten bei Dienstverrichtungen
außerhalbihres Wohnortsaus ReichsmittelnTagegelderundReisekosten,derenHöhe
der Reichskanzlerbestimmt.

Einnahmenund Ausgabenin Prisensachengehenauf Rechnungdes Reichs.

g 58.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Ausführungsbestimmungenzu dieserVer=

ordnungzu erlassen.
Die in dieserVerordnungdemReichskanzlerzugewiesenenObliegenheiten,mit

Ausnahmeder im § 50 erwähnten,werdenin dessenVertretungdurchdas Reichs=
Justizamtwahrgenommen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenAchilleion,den 15. April 1911.

(I. S.) Wilhelm I. R.
v. Bethmann Hollweg.
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(Nr. 4430.) Verordnung,betreffenddenBeginn derPrisengerichtsbarkeitund denSitz der
Prisengerichte. Vom 3. August 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des § 3 der Prisengerichtsordnungvom 15. April 1911 im
Namendes Reichs,was folgt:

§*1.
Die Prisengerichtsbarkeitund die TätigkeitderPrisengerichteundPrisenämter

beginntam 4. August1914.
82.

Es werdenzweiPrisengerichteerrichtet,von denendas einein Hamburg,das
anderein Kiel seinenSitz hat.

Dem Prisengerichtezu Hamburgsind diePrisenämteran der deutschenNord=
seeküsteund in dendeutschenSchutzgebietennachgeordnet.

Dem Prisengerichtezu Kiel sind die Prisenämteran der deutschenOstseeküste
nachgeordnet.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den3. August1914.

(I. S.) Wilhelm
v. Bethmann Hollweg.
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Vom 3. August1914.

I. Drisenämter.

9

in Danzig für die Bezirke der Secämterzu Königsbergund Danzig;
in Swinemünde für dieBezirkederSeeämterzuStettin undStralsund;
in Kiel für die Bezirkeder Seeämterzu Rostock,
Lübeckund Flensburg,einschließlichdesKaiser=Wilhelm.Kanals,

in Hamburg für die Bezirke der SeeämterTönning, Hamburg und
Bremerhaveneinschließlichder Insel Helgolandund derWeser,sowie
für die in ausländischeHäfen eingebrachtenPrisen;

in Wilhelmshaven für denBezirk des Seeamtszu Brakej;
in Emden für denBezirk des Seeamtszu Emden;
in Duala für die SchutzgebieteTogo und Kamerun;
in Lüderitzbucht für das SchutzgebietDeutschSüdwestafrika;
in Daressalam für das SchutzgebietDeutsch=Ostafrika;
in Apia für das SchutzgebietSamoa;
in Rabaul für das SchutzgebietDeutsch.-Neuguineaeinschließlichdes
Inselgebietsder Karolinen.,Palau.),und Mariannen-sowie der Mar=
schall.,Brown=und Providence-Inseln;

in Tsingtau für das SchutzgebietKiautschon.

g2.

3.
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Für jedein demBezirk einesPrisenamtseingehendePrise hat dasPrisenamt
besondereAktenanzulegen.EntstehennachderAbgabederAktenan denKaiserlichen
Kommissarin derselbenPrisensacheweitereVerhandlungenbei demPrisenamte,so
sind Ergänzungsaktenanzulegen,die nachErledigunggleichfallsan denKomuussar
abgegebenwerden.

84.
Verfügungendes Prisenamts sind von demPrisenbeamtenzu unterzeichnen

und, sofern sie einemBeteiligtenzugestelltwerdenoder im Verkehremit anderen
Behördenerfolgen,mit demDienststempeldes Prisenamtszu versehen.

8 5.
Die Kosten,welchedurchdas Verfahrenvor demPrisenamtentstehen,sind,

vorbehaltlichder Erstattungaus der Reichskasse,von der KassederjenigenBehörde
auszulegen,welcherder Prisenbeamteangehört.

Entstehendurchdie Einbringung,VerwahrungundHerstellungderPrise oder
durchdenUnterhaltihrer MannschaftbesondereUnkosten,so sind diesezunächstvon
der Hafenbehördeauszulegenund die BelegedemPrisenamtezu übersenden.Das
Prisenamt bescheinigt,daß die Unkostenim vorbereitendenPrisengerichtsverfahren
entstandensindund übersendetdieBelegemit derBescheinigungund demJahlungs=
ersuchenan die zuständigeKöniglichPreußischeOberzollkasse,die sichmit derReichs=
hauptkasseverrechnet. Juständig ist:

für das Prisenamtin Danzig die Obergollkassedaselbst,
für das Prisenamtin Swinemündedie Oberzollkassein Stettin,
für das Prisenamtin Kiel die Oberzollkassein Altona,
für die Prisenämterin Wilhelmshavenund Emden die Obergollkassein
Hannover.

Kosten,die bei demPrisenamtund der Hafenbehördein Hamburgentstehen,
werdenzunächstvon der HamburgischenHauptstaatskasseerstattet,die ihrerseitsaus
Reichsmittelnentschädigtwird. ·

In Ansehungder Kosten,die bei denPrisenämternund Hafenbehördender
Schutzgebieteentstehen,bewendetes bei denbereitserlassenenBestimmungen.

86.
Jede entstehendeAusgabe wird von dem Prisenamt unter fortlaufender

Nummernfolgein einemKassenjournalvermerktund mit der Nummerdes Journals
in die betreffendenPrisenakteneingetragen.Auch die von der Hefenbehördeange=
meldetenbesonderenUnkostensindzu denPrisenaktenzu vermerken.

87.
Wird nach§ 46 derPrisengerichtsordnungeinePrise im Reichsgebietöffentlich

verkauft,so hat das PrisenamtdenvereinnahmtenErlös für Rechnungdessen,den
es angeht,bei der zuständigenOberzollkasse,in Hamburgbei der Hauptstaatskasse
zu hinterlegen. ·
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ll.Prisengerichte.
§8.

Der Vorsitzendedes Prisengerichtszu Hamburgwird durchdenVorsitzenden
der Senatskommissionfür die Justizverwaltungin Hamburg, der Vorsitzendedes
PrisengerichtszuKiel durchdenPräsidentendesdortigenOberlandesgerichtsvereidigt.

89.
Das Bureau., Kanzlei, und Unterbeamtenpersonal,sowie die Geschäftsräume

und die Bureaubedürfnissewerden für das Prisengerichtin Hamburgdurchden
Bräsidentendes HanseatischenOberlandesgerichts,für das Prisengerichtin Kiel durch
den Präsidentendes dortigenOberlandesgerichtszur Verfügunggestellt.

8 10.
Der Vorsitzendedes Prisengerichtsleitetund beaufsichtigtden Geschäftsgang.
Er beruft die Mitglieder des Prisengerichtsund, soweit erforderlich,deren

Stellvertreterzu denVerhandlungen.
Er vereidigtdie Mitgliederdes Prisengerichtsbei Beginn der erstenSitzung,

an der sie teilnehmen(§ 10 Abs.3, 4 der Prisengerichtsordnung).
Er vereidigtdenProtokollführer(§ 34 daselbst).

8 11.
Über jedePrise, die zur Verhandlungdes Prisengerichtsgelangt,werdenbe=

sondereAktenangelegt. Die von demPrisenamtüber dieselbePrise geführtenAkten
könnenfortgeführtwerden. Die angelegtenoder fortgeführtenAkten werdenin ein
Aktenregistereingetragen.

8 12.
ProzeßleitendeVerfügungen,welcheaußerhalbder mündlichenVerhandlung

ergehen,werdenvon demVorsitzendenerlassen.

sl 13.
Der Vorsitzendebestelltfür jedePrisensacheeinenBerichterstatter.

8 14.
Vor jederEntscheidunghat der VorsitzendedemKaiserlichenKommissarGe=

legenheitzur Äußerungzu geben.

8 15.
In denFällen, in denennach§ 22 (Prisengerichtsordnung)demPrisengerichte

die Geschäftedes Prisenamtsobliegen,kann der Vorsitzendeein Mitglied des Ge=
richts damit beauftragen.
Reichs-Gesetzbl.1914. 67

Originel from
ozcizedb GO gle PRINCETONUNVERSITY



—318 —

–/16.
Ladungen,Mitteilungenan Beteiligteund Behörden,Ersuchungsschreibenund

auf die VerhandlungbezüglicheschriftlicheAnordnungenunterzeichnetderVorsitzende;
siewerden,soweitsie nichtbei denAktenbleiben,mit demDienststempeldesPrisen=
gerichtsversehen. .

Protokolleunterzeichnetder Vorsitzendemit demProtokollführer.
Urteile unterzeichnetder Vorsitzendeund ein rechtskundigerBeisitzer(s 38 der

Pisengerichtsordnung).
AusfertigungenderUrteile sind von demVorsitzendenund demProtokollführer

zu beglaubigenund mit demDienstsiegelzu versehen;sie tragendieEingangsformel:
„Im Namendes Reichs““.

817.
Die Gründe desUrteils sind von demPrisengerichtim wesentlichenin der

Beratung festzustellen.Sie werdenbei der schriftlichenAbfassungdes Urteils in
gedrängterKürze wiedergegeben.WerdenBedenkengegenden vorgelegtenEntwurf
erhobenund nicht vom Verfasseroder mit dessenEinverständnisdurchÄnderung
des Entwurfs beseitigt,so ist ein Beschlußdes Prisengerichtsherbeizuführen.

* 18.
Von allen Urteilen, auchwennkeinRechtsmittelgegensie eingelegtwird, ist

eineAbschriftdemReichs=Justizamteinzusenden.

819.
Die bei einemPrisengerichtentstehendenAuslagenwerdenvon der Kassedes

Oberlandesgerichts,an dessenSitz sichdas Prisengerichtbefindet,für Rechnungdes
Reichsvorgeschossen.

8 20.
Jede Auslage desPrisengerichtsist unter fortlaufenderNummernfolgein ein

besonderesKassenjournaleinzutragen. Die Auslage ist in denAkten, auf die sie
sichbezieht,unter ihrer Kassennummerzuvermerken.Ist einReklamantzur Tragung
der Kosten verurteilt (5 37 Abs. 2 der Prisengerichtsordnung)oder sind einem
Schiffe,das Konterbandebeförderthat, die Kostendes Verfahrensauferlegtworden
(537 Abs.4 daselbst),so hat dasPrisengerichtdieHöhederKostenfestzusetzenund
die Einziehungdes nichtdurchdenKostenvorschuß(557 Abs. 3 der Prisengerichts=
ordnung)gedecktenBetrags, wennsie im Inland stattfindensoll, durchErsuchender
zuständigenBehörde, andernfalls unter Vermittlung des Reichs=Justizamtsdurch
Ersuchendes AuswärtigenAmts zu veranlassen.

21.
Gebührenund Kostenvorschüsse,die bei demPrisengerichtegemäß § 57 Abs. 2,

3 der Prisengerichtsordnungeingehen,werdenzu der KassedesOberlandesgerichts
vereinnahmt,demdas Prisengerichtangegliedertist.
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Wird für eine herausgegebeneoder freigegebenePrise gemäß821 Abs. 2,
g 25 Abs. 1, 848 der PrisengerichtsordnungeineSicherheithinterlegt,so sind die
vereinnahmtenGelderan die zuständigeLandeskassezur vorläufigenVerwahrungab.
zuführen. Zuständigist für das Prisengerichtin HamburgdieHamburgischeHaupt—
staatskasse,für das Prisengerichtin Kiel die KöniglichPreußischeOberzollkassein
Altona.

II. Oberprisengericht.
22. ·

Daanrcau·,KanzlciinndlhktcrbcamtcnpcrsonalsowiedieGeschäftsräumc
unddieBurcaubedürfnissewerdenfürdasOberprisengerichtdurchdasRcichssJusiizs
amt zur Verfügunggestellt.

823
Der VorsitzendedesOberprisengerichtsleitetund beaufsichtigtdenGeschäftsgang.
Er wird im Falle der Verhinderungdurchden Beisitzervertreten,den der

Staatssekretärdes Reichs=Justizamtsbezeichnet.

g 24.
Der Vorsitzendeberuft die Mitglieder des Oberprisengerichtsund, soweit

erforderlich,derenStellvertreterzu denVerhandlungen.
Er vereidigtdieMitgliederdesOberprisengerichtsbeiBeginn dererstenSitzung,

an der sie teilnehmen(§ 10 Abs. 3, 4 der Prisengerichtsordnung).
Er vereidigtdenProtokollführer(§ 34 daselbst).

55.
Über jedePrise, die zur VerhandlungdesOberprisengerichtsgelangt,werden

besondereAktenangelegt. Die von demPrisengerichtüberdieselbePrise geführten
Akten könnenfortgeführtwerden. Die angelegtenoder fortgeführtenAktenwerden
in ein Aktenregistereingetragen.

826.
Jede Sache, die bei demOberprisengerichtenicht durch Vermittlung des

KaiserlichenKommissarseingeht,ist diesemzunächstzur Äußerungvorzulegen.

827.
ProzeßleitendeVerfügungen,welcheaußerhalbder mündlichenVerhandlunger=

gehen,werdenvon demVorsitzendenerlassen.

8 28.
Der Vorsitzendebestellt für jedePrisensacheeinen erstenund einenzweiten

Berichterstatter.Bei derAuswahl des erstenBerichterstatterssind die rechtskundigen
Beisitzerin ersterLinie zu berücksichtigen.

67*
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829.
Vor jederEntscheidungdesOberprisengerichtsist der KaiserlicheKommissar

zu hören.
830.

Ladungen,Mitteilungenan Beteiligteund Behörden,Ersuchungsschreibenund
auf die VerhandlungbezüglicheschriftlicheAnordnungenunterzeichnetderVorsitzende;
siewerden,soweitsienichtbei denAktenbleiben,mit demDienststempeldesOber=
prisengerichtsversehen.

Protokolleunterzeichnetder Vorsitzendemit demProtokollführer.
Urteile unterzeichnetder Vorsitzendeund der ersteBerichterstatteroder falls

dieserverhindertist, ein andererrechtskundigerBeisitzer,der an der Entscheidung
teilgenommenhat.

AusfertigungenderUrteile sind von demVorsitzendenund demProtokollführer
zu beglaubigenund mit demDienstsiegelzu versehen;sie tragendieEingangsformel:
„Im Namen des Reichs“.

831.
Die Gründe des Urteils sind von demOberprisengerichtim wesentlichenin

der Beratung festzustellen.Sie werdenbei der schriftlichenAbfassungdes Urteils
in gedrängterKürze wiedergegeben.Der Vorsitzendeprüft den Entwurf. Werden
Bedenkengegendie Fassungerhobenund nicht vom Verfasserodermit dessenEin=
verständnisdurchAnderungdes Entwurfs beseitigt,so ist ein Beschlußdes Ober=
prisengerichtsherbeizuführen.
« §32.

Von allen Entscheidungen,die das Oberprisengerichtauf Berufungenoder
Beschwerdenerläßt, sind die Urschriftenzurückzubehaltenund in einenSammelband
zu vereinigen.

NachErledigungder Instanz sind die Aktenmit einerbeglaubigtenAbschrift
der Entscheidungdem zuständigenPrisengerichtedurch den KaiserlichenKommissar
zurückzusenden.

g33.
Die beidemOberprisengerichtentstehendenKostenwerdenvomReichs-Justizamt

ausgelegtund aus der Reichshauptkasseerstattet.
Jede Auslage desOberprisengerichtsist unter fortlaufenderNummer in ein

besonderesKassenjournaleinzutragen.Die Auslage ist in den Akten, auf die sie
sichbezieht,unter ihrer Kassennummerzu vermerken.

834.
Gebührenund Kostenvorschüsse,die bei demOberprisengerichtegemäß§ 57

Abs.2, 3 eingehen,werdenzur Kassedes Reichs-Justizamtsvereinnahmt.
Wird auf BeschlußdesOberprisengerichtseine Prise gegenHinterlegungdes

Wertes herausgegeben(§48 der Prisengerichtsordnung),so sind die vereinnahmten
Gelder an die für die PrisensachezuständigeLandeskasse(621 Abs. 2) zur vor=
läufigenVerwahrungabzuführen.

Oriqinal from
OigitizedbyCeor gle PRINCETONUNVERSITV



— 321 —

IV. AllgemeineBestimmungen.
835.

Den in PrisensachenvernommenenJeugen und Sachverständigensind Ge=
bührenund Auslagen in der gleichenWeisezu vergüten,wie bei demVerfahren
vor denordentlichenGerichten.

9525.
Die Mitglieder des Oberprisengerichtsund der Prisengerichteerhalten bei

Oienstverrichtungenaußerhalbihres WohnortsTagegelderund Reisekostennachden
Vorschriftender Verordnung,betreffenddie Tagegelder,die Fuhrkostenund die Um=
zugskostender Reichsbeamten,in der Fassungder Bekanntmachungvom 8. Sep=
tember1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 993) und den Ausführungsbestimmungenvom
29. September 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 1071). Die Höhe der Tagegelder und
Reisekostenbestimmtsich nach den Sätzen, welchefür die im § 1 unter III der
ersterenVerordnungbezeichnetenBeamtengelten.

Die übrigenbei denPrisenbehördentätigenBeamtenerhaltenbei Dienstver=
richtungenaußerhalbihres Wohnorts Tagegelderund ReisekostennachdenGrund.
sätzen,die für ihre Tätigkeitim Hauptamtmaßgebendsind.

Die KaiserlichenKommissareerhaltenTagegelderund ReisekostennachMaß=
gabeder für aktiveMarineoffiziereihres RangesbestehendenVorschriften.

Berlin, den 3. August1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Lisco.

Den #Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

52. 68|
Inhalt: Verordnung, betreffenddieEntlassungaus derReichs-undStaatsangehörigkeitund die Rückkehr

der Deutschenim Ausland. S. 323.

(Nr. 4432.) Verordnung,betreffenddie Entlassungaus der Reichs=und Staatsangehörigkeit
und die Rückkehrder Deutschenim Ausland. Vom 3. August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund der §9 22 Abs. 2, 27 Abs.1 und 35 des Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetzesvom 22.Juli 1913 (Reichs=Gesetzbl.S. 583) sowie
der §§858 und 59 des Reichs=Militärgesetzesvom 2. Mai 1874 in derFassung
vom 22.Juli 1913 (Reichs=Gesetzbl.1874S. 45 und1913S. 593)im Namen
des Reichs,was folgt:

aü
Wehrpflichtigesind bis auf weiteresnichtaus derStaatsangehörigkeitoder

unmittelbarenReichsangehörigkeitzu entlassen.

2.
Alle im Ausland befindlichenPersonendesBeurlaubtenstandesdesHeeres

und derMarine, die wedernach den9§958, 59 Abs. 3 desReichs=Militärgesetzes
vom 2. Mai 1874 in der Fassung des Gesetzesvom 22. Juli 1913 von der
Verpflichtungzur Rückkehrim Falle einer Mobilmachung ausdrücklichbefreit,
nochunmittelbarim Ausland zum militärischenDienste eingestelltworden sind,
noch gemäß§ 14 des Wehrgesetzesfür die Schutzgebietevom 22. Juli 1913
zur VerstärkungeinerSchutztruppeoder eines in einemSchutzgebieteverwendeten
Heeres=oderMarineteils herangezogenwerdenkönnen,habensichunverzüglichin
die Heimat zurückzubegebenund bei demBezirkskommando,dessenBezirk sie im
Reichsgebietezuersterreichenkönnen, zu melden. Der Grund einer etwaigen
Verspätungist demBezirkskommandoin glaubhafterWeisedarzutun.
Reichs.Gesetzbl.1914. 68

Ausgegebenzu Berlin den3. August1914.

* Oriqinealfrom
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Bei einerallgemeinenMobilmachungtretendiePersonendesBeurlaubten=
standesderSchutztruppefür Deutsch=Südwestafrika,die sichim DeutschenReiche,
im europäischenAusland oder in einemKüstenlandedes Mittelländischenoder
SchwarzenMeeresvorübergehendaufhalten,zumBeurlaubtenstandedesHeeres
über, und zwar Offiziere, Sanitäts= und Veterinäroffiziere,die bereitsfrüher
einemKontingent angehörthaben,zumBeurlaubtenstandediesesKontingents,im
übrigen zum Beurlaubtenstandedes Kontingents, in dessenBezirke sie ihren
Aufenthalt im DeutschenReichehabenodernehmen. Sie habensich,soweitsie
sichnicht im DeutschenReichebefinden,in dieseszu begebenund sich bei dem
nächstenBezirkskommandound, soweitsie sichim DeutschenReicheaufhalten,bei
dem Bezirkskommandoihres Aufenthalts zu melden. Alle übrigen außerhalb
des SchutzgebietssichaufhaltendenPersonendesBeurlaubtenstandesder Schutz=
truppefür Deutsch=Südwestafrikahabensichbei eintretenderallgemeinerMobil=
machungunverzüglichin das SchutzgebietDeutsch=Südwestafrikazurückzubegeben,
sofernsie nicht einendeutschenSeebefehlshaberoder ein anderesSchutzgebiet,in
dem eineSchutztruppesichbefindet,oder ein deutschesBezirkskommandoschneller
oder sichererals das SchutzgebietDeutsch=Südwestafrikaerreichenkönnen) im
letzterenFalle verfügt dieseMarine=oderMilitärbehörde,bei dersiesichzu melden
haben,über sie.

In einem Schutzgebiet,in dem keine Schutztruppebesteht,wird der
Gouverneurermächtigt,die im Abs. 1 bezeichnetenPersonen,solangesie sichim
Schutzgebietaufhalten,von der Verpflichtungzur Rückkehrin dieHeimat zu
befreien.

3.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den3. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermittekn nur die Poltanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Junern — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.

Juhalt: Gesetz, betreffenddie Ergänzungder Reichsschuldenordnung.S. 23. — Geset, betressend
–3 linderungdes Münzgesetzes.S. 38. — Gesetz detreffenddieAnderungdesBankgesetzes.S. au. —

"§l Gesetz über die Ermächtigungdes Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnabmenund #ber die
5 Verlängerung der Fristen des Wechsel, und Scheckrechtsim Falle kriegerischerEreignisse.
N S. u27. — Geset, detreffendden Schutz der infolge des Krieges an dunehmung ihrer
. Rechte behindertenPersonen. S. aas. — Gesetz zur AUnderungdes Gesetzes,betresfenddie
# Unterstützungvon Jamilien in den Dienst eingetretenerMannschaften, vom 8 Februar 1888

(ReichsGesetztl.S. 59). S. 333. — Gesek, betreffendAusnahmenve#n — ——
ewerblicher Arbeiter. S. a22. — Beseh, betressendErhaltung von Anwartschaftenaus
ankenversicherung.S. 331. — Gesetk über die Kriegsversergungvon Jivilbeamten. S. a36. —

Gesed, betreffenddieAbwickelungvon börsenmäßigenJeitgeschäftenin Waren. S. 336. — Geset,
betreffendSicherung der Leistungsfäbigkeitder Krankenkassen.S. 337. — Gesey, betesfendvor=
übergehendeEinfuhrerleichterungen.S. 338.— Geseg, bewessendHochstpreise.S. 339.— Darlehns·
kassengesetz.S. 310.— Gesed, betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushaltsetatfür

« IIIngjchk1914.S.I4-.—Gefes,betressenddieReichshssmscheiaeundDitossb
* noten. S. 317. — Gesed, betreffenddie Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung.S. 34•8.

(Nr. 4433.) Gesetz,betreffenddieErgänzungderReichsschuldenordnung.Vom 4.August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterJustimmungdesBundesratsund
desReichstags,was folgt: O1

Die Bereitstellungder nachdemReichshaushaltsplanezur Bestreitungein=
maligeraußerordentlicherAusgabenim WegedesKredits zu beschaffendenund der
zur vorübergehendenVerstärkungder ordentlichenBetriebsmittelderReichs
vorgesehenenGeldmittelkannin denGrenzendergesetzlichenErmächtigungen(51der
Reichsschuldenordnung)auchdurchAusgabevonWechselnerfolgen.

. is, ——
Die Wechsel(§1) werdenauf AnordnungdesReichskanzlersvonde8 —E
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3.

DievomReiche—— Vest sindvonderWechselstempelsteuer
4. .-

Der Bundesratwirdermächtigt,r Zeitpunktzubestimmen,zuwelchemdieses
GesetzwiederaußerKraft tritt. *

DiesesGesetztritt mit demTagederVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. «
GegebenBerlin im Schloß,den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

(Nr.4434.) Gesetz,betreffendAnderungdesMünzgesetzes.Vom 4.August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterJustimmungdesBundesratsund
desReichstags,was folgt:

[ 1.
Bis auf weitereswerdendie Vorschriftenim § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 des

Münggesetzesvom 1. Juni 1909 (Reichs.Gesetzbl.S. 507) dahingeändert,daßan
StellederGoldmünzenReichskassenscheineundReichsbanknotenverabfolgtwerdenkönnen.

—62
Der Bundesratwird ermächtigt,denZeitpunktzu bestimmen,zu welchemdie Ap

im 51 diesesGesetzesbezeichnetenVorschriftenwiederin Kraft ½ 1

- 3. *
DiesesGesetztritt mit dem ase= Verkündungin Kraft. ·
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Hegeben Berlin im Schloß,den4. August1914.

(L. S§.) Wilhelm. ½
Delbrück. ———

B ½ s-
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Als VerhinderungdurchhöhereGewaltgilt es insbesondere, ·
1. wennder Ort, wo dieHandlungvorgenommenwerdenmuß, von dem
Feindebesetztist; es sei denn,daßsie bei Anwendungder im Verkehr
erforderlichenSorgfalt trotzdembewirktwerdenkann;

2. wenndie zwecksHerbeiführungderHandlungzu benutzendeVostverbindung
derartunterbrochenist, daß ein geregelterPostverkehrnichtmehr besteht.

5*2.
UnbeschadetderVorschriftdes§&1 könnendie dort bezeichnetenFristenim

Falle kriegerischerEreignissedurch KaiserlicheVerordnungmit Justimmung des
Bundesratsfür das gesamteReichsgebietoder für Teile desReichsgebietsum einen
bestimmtenZeitraumverlängertwerden. 5

DieseVorschriftfindet auf die Schutzgebietemit der Maßgabe Anwendung
daß es der Justimmungdes Bundesratsnichtbedarf. 77v

–l3.
Der Bundesrat wird ermächtigt,während der Zeit des Krieges diejenigen

gesetzlichenMaßnahmenanzuordnen,welchesichzur AbhilfewirtschaftlicherSchädigungen
als notwendigerweisen.

DieseMaßnahmensinddemReichstagbei seinemnächstenZusammentrittzur
Kenntniszu bringenund auf seinVerlangenaufzuheben.

* 4.
8 8 tritt mit seinerVerkündungin Kraft. Der Zeitpunkt,in demtritt, wird2 .. .m * außer KraftS* wird durchKaiserlicheVerordnungmit Zustimmung

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedruckten
KaiserlichenInsiegel. * «-

GegebenVerlinimSchloß,den4.August1914. —
d. ) Wilbelm.

Delbrük.

en4457))OchtbetwesfenddenSchuhderinfolgedesKriegesanWahrnehmungihrer
NechtebehindertenPersonen.Vom4.August1914.

WirWilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Känig
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes des*: * —2 nacherfolgterZustimmung Bundesratsm
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81.

— — «
82.

In bäürgerlichenRechtsstreitigkeiten,welchebei den . Gerichtenan=
bängig.½ oderanhängigwerden,wirddasVerfahrenunterbrochen

hann#n abt ssäs ihresDienstverhältnissesAmtesoder Verufs
aedenmohilenrdergegendenFeindverwendetenLeilenderLand.ader
Seemachtoder * Besatzungeinerarmiertenoderin derArmierung
begrifenenF gcbew

2. wenneinePartei dienstlichaus Anlaß derKriegsführungdesReichssich
im Ausland aufhält;

3. wenn eineVartei als KriegsgefangeneroderGeisel sichin der Gewalt
des Feindes befindet.

Die vorstehendeBestimmung findet auch Anwendung auf die bärgerlichen
Rechtsstreitigkeiten,welchebei den auf Grund des Gewerbegerichtsgesetzes(Reichs=
Gesetzbl.1901 S. 353) zurEntscheidunggewerblicherStreitigkeitenberufenenGerichten
und den auf Grund des Gesetzesvom 6. Juli 1904 (Reichs.Gesetzbl.S. 266) er=
richtetenKaufmannsgerichtenanhängigsind oderanhängigwerden.

83.
Eine Unterbrechungdes Verfahrens tritt nicht ein:
1. wenn die im §#2 bezeichneteVartei einenpersönlichenSicherheitsarrest
L hat, insoweites sichum die Entscheidunghandelt,ob der Arrest

oderaufzuhebensei; .,
2. wannbie Prrtei duncheinen Bragegbevollmächügtevertretenist odereinen

— 2 berufenenVertreterhat.
——JJ—J[ J
desVertretersdie AussetzungdesVerfahrensanzuordnen.



-M.-

86.
DieZwangsvollstreckunggegendieim§2 bezeichnetenVersonenwegenprivat

rechtlicherundöffentlichrechtlicherGeldforderungenunterliegtfolgendenBeschränkungen:
1. Die Versteigerungund die anderweiteVerwertungbeweglicherkörperlicher

Sachenist unzulässig. Die Vollstreckungsbehördekann jedochauf Antrag
odervon Amts wegenanordnen,daßeineverbrauchbareSacheodereine
Sache,die der Gefahr einer beträchtlichenWertsverringerungausgesezt
ist oder derenAufbewahrungunverhältnismäßigeKostenverursachenwürde,
versteigertund derErlös hinterlegtoderzurBefriedigungdesGläubigers
an diesenabgeführtwerde.

Die Ablieferungvon gepfändetemGeldean denGläubigerwird
hierdurchnicht ausgeschlossen.

2. Die Versteigerungvon Gegenständen,welcheder Zwangsvollstreckungin
das unbeweglicheVermögenunterliegen,ist unzulässig.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauchAnwendungaufJwangsvollstreckungen
in das VermögenderEhefrauenundKinderder im §&2 bezeichnetenPersonen,in=
soweitdie JwangsvollstreckungdieVermögensrechteberührt,die demEhemannauf
Grund des ehelichenGüterrechtsoderdiedenEltern auf Grund der elterlichenGewalt
zustehen. ëz

Die EröffnungdesKonkursverfahrensüber dasVermögender im §#2 bezeich.
netenPersonenist nur auf derenAntrag zulässig.

Ist das Konkursverfahrenüber das Vermögeneiner solchenPerson eröffnet,
so kanndas Konkursgerichtauf denAntrag desGemeinschuldnersdieAussetzungdes
Verfahrensanordnen.

Die Aussetzunghört auf:
1. mit der Beendigungdes Kriegszustandes;
2. vor diesemJeitpunktmit einemdie FortsetzungdesVerfahrensanordnen.
denBeschlussedes Gerichts. Der Beschlußerfolgt auf den Antrag des
GemeinschuldnersodernachAnhörungdesselbenauf denAntrag desVer=
walters oder einesKonkursgläubigers.Die FortsetzungdesVerfahrens
ist anzuordnen,wenn sie vom GemeinschuldnerodernachAblauf der im
§*4 Absf.2 festgesetztenFrist vom Verwalter oder von einem Konkurs.
gläubigerbeantragtwird.

Der die Aussetzungund der die FortsetzungdesVerfahrensanordnendeBe=
schlußsowieder Grund der Anordnungsind öffentlichbekanntzumachen.

87.
Die Eröffnungund die FortsetzungeinesKonkurs.,Aufgebots=oderVertei

lungsverfahrenssowiedie Anordnungunddie FortsetzungeinerJwangsversteigerung
oderJwangsverwaltungvon Gegenständendes unbeweglichenVermögenswird, un=
beschadetderVorschriftenin denS§ 5, 6, durchdie Beteiligungder im § 2 be.



maßgebenden
die versäumtenHandlungennachholenundihreAnsprüche
seweitdiesnichtmehrmöglichit,vondemjerigen,zudessenGunsten

die tsänderungeingetretenist, dieHerausgabedeserlangtenVorteils
nachden Vorschriftenüber die Herausgabeeiner ungerechtfertigtenBe=
reicherungverlangen.

Ist ein Rechtvon einerder im § 2 bezeichnetenPersonenangemeldet
oderist anzunehmen,daß ein solchesihr zusteht,so wird ihr dasselbein
der betreffendenEntscheidungoderVerfügungausdrücklichvorbehalten.

2. Ergibt sichbei einer vorzunehmendenVerteilung, daß eine solchePerson
einebei derVerteilungzu berücksichtigendeForderungangemeldethat oder
daß einederartigeForderungihr mutmaßlichzusteht,so muß bei derVer=
teilung so verfahrenwerden,als wenn die Forderung und das für sie in
AnspruchgenommeneoderanscheinendbegründeteVorrechtendgültigfest
gestelltwäre. Die auf dieForderungfallendenBeträgesindzuhinterlegen.

3. Ergibt sichbei der JwangsversteigerungeinesGegenstandesdes unbeweg=
lichenVermögensnachBeendigungder Versteigerung,daß eine der im
z 2 bezeichnetenPersonenwegeneinerForderung,für welchedieZwangs=
versteigerungbetriebenwird oderderGegenstandder
dinglichhaftetoder die ein Rechtauf Befriedigungaus dem
gewährtoderwegeneinerGrundschuldodereinerRentenschulddurchdas
Meistgebotnichtgedecktwird, so kannderJuschlagversagtund ein neuer
Versteigerungsterminbestimmtwerden,soferndieUmständedieAnnahme
begründen,daß ein höheres,zur gänzlichenoderteilweisenBefriedigung
genügendesGeboterfolgenwerde.

4. Die BestimmungenunterJiffer 1 bis 3 geltennichtzugunstenderjenigen
Personen,welcheeinenzurWahrnehmungihrerRechteberufenen

" haben. r

6 4 N.
. ,- - —

zugunstender im § 2 bezeichneten «'
2 1 4 *5. , des ·' -

oder 6 1 *
. 5 - ««-I J
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89.
Die BestimmungendiesesGesetzes,mit Ausnahmeder in denI§ 5, 6 ent.

haltenenVorschriften,findenentsprechendeAnwendungauf diesenigennatürlichenPer.
sonen,welchedurcheineim § 2 bezeichnetePerson gesetzlichvertretenwerden,sofern
sienichtprozeßfähigsind.

Soll einesolchePersonverklagtodersoll derRechtsstreitgegensiefortgesezz
werden,so kannihr der VorsitzendedesProzeßgerichts,falls mit demVerzugeGe.
fahr verbundenist, auf Antrag einen besonderenVertreter bestellen. Ist der Rechts.
streit bei der Bestellungdes besonderenVertretersbereitsanhängig,so endetmit
der BestellungdesselbendieUnterbrechungdes Verfahrens. Der besondereVertreter
ist zu demAntrag auf Aussetzungdes Verfahrensnichtbefugt.

810.
Die BestimmungendiesesGesetzesüberdie Unterbrechungund die Aussetzung

desVerfahrensfinden,sofernnicht das Landesrechtetwas anderesbestimmt,auch
auf die bürgerlichenRechtsstreitigkeitenAnwendung,welchebei denim § 14 desGe.
richtsverfassungsgesetzeszugelassenenbesonderenGerichtenanhängigsindoderanhängig
werden. Die Landesregierungensindbefugt,ergänzendeund abweichendeAnordnun=
gen im Verordnungswegezu erlassen.

.
Der Jeitpunkt,mit welchemderKriegszustandals beendetanzusehenist, wird

durchKaiserlicheVerordnungbestimmt.

+*12.
DiesesGesetztritt mit derVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrack.

(Nr. 4438.) Gesetzzur Anderungdes Gesetzes,betreffenddie Unterstützungvon Familien
in denDienst eingetretenerMannschaften,vom 28. Februar 1888 (Reichs.
Gesetzbl.S. 59). Vom 4. August 1914.

Wir Wilhelmvon GottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenx.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats und
desReichstags,was folgt:
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81.
In demGesetze,betreffenddieUnterstützungvonFamilienin denDienstein=

getretener Mannschaften,vom 28. Februar1888 erhält:
1. #1 Satz2 folgendeFassung:

Das Gleichegilt bezüglichder Familien derjenigenMannschaften,welche
zur Dispositionder Truppen=(Marine.)Teile beurlaubtsind, derjenigen
Mannschaften,welchedas wehrpflichtigeAlter überschrittenhabenund frei=
willig in denDienst eintreten,sowiedesUnterpersonalsder freiwilligen
Krankenpflege.

2. 5 2 Abs.1 folgendenZusatz:
Tc)dessenunehelicheKinder, insofern seine Verpflichtungals Vater zur
GewährungdesUnterhaltsfestgestelltist.

3. §2 Abs.3 folgendeFassung:
EntfernterenVerwandtenund geschiedenenEhefrauenstehtein solcher

Unterstützungsanspruchnichtzu.
4. 9 5 Abs.1 folgendeFassung:

Die Unterstützungensollenmindestensbetragen:
a) für die Ehefrauim Mai, Juni, Juli, August,September,Oktober
monatlichneunMark, in denübrigenMonatenzwölf Mark;

b) für jedesKind unter 15 Jahren sowie für jededer im § 2 unterb und e
bezeichnetenPersonenmonatlichsechsMark.

5 b2.
Das Gesetztritt mit seinerVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

(Nr. 4439.) Gesetz,betreffendAusnahmenvon Beschäftigungsbeschränkungengewerblicher
Arbeiter. Vom 4. August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namendes Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesratsund
des Reichstags,was folgt:
Meichs-V#ebt1914, 70
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81.
Für die Dauer des gegenwärtigenKrieges kann der Reichskanzlerall=

gemeinoderfür bestimmteBezirkeoder für bestimmteArten von Anlagenund,
soweit er nichtBestimmungenerläßt, die höhereVerwaltungsbehördefür einzelne
BetriebeaufAntragAusnahmenvon den in dens§ 135 bis 137a Abs.2, 154a der
GewerbeordnungvorgesehenenBeschränkungenund vondenauf Grund der §§ 120e,
120f 139a derGewerbeordnungvomBundesraterlassenenBestimmungengewähren.

82.
Der Bundesratwird ermächtigt,denZeitpunktzubestimmen,zuwelchemdieses

GesetzwiederaußerKraft tritt.
83.

DiesesGesetztritt mit seinerVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

(Nr. 4440.) Gesetz,betreffendErhaltung von Anwartschaftenaus der Krankenversicherung.
Vom 4. August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterJustimmungdesBundesratsund
desReichstags,was folgt:

e
Dem regelmäßigenAufenthaltim Inland im Sinne des § 313 Abs 1 der

Reichsversicherungsordnunggilt gleichein Aufenthaltim Ausland, der durchEinbe=
rufungdesMitglieds zu Kriegs-, Sanitäts- oder ähnlichemDiensteverursachtist.

82.
Hat die Satzungeiner KrankenkasseeineWartezeitfür Leistungenbestimmt,

so ruht der Fristenlauffür alle Versicherten,die währenddesgegenwärtigenKrieges
Kriegs., Sanitäts- oder ähnlicheDiensteleisten. Ist die Wartezeitbereits erfüllt,
so bedarfes nicht der Jurücklegungeiner neuenWartezeit. Die Zeit, für welche
die Beiträgeweitergezahltwerden,wird auf die Wartezeitangerechnet.



Is.
Versicherungsberechtigte,derenMitgliedschaftnach § 314 Abs. 1 der Reichs=

versicherungsordnungerloschenist, habendas Recht,binnensechsWochennachihrer
Rückkehrin dieHeimatin dieKrankenversicherungwiedereinzutreten,wennsiewährend
desgegenwärtigenKriegesKriegs.,Sanitäts-oderähnlicheDienstegeleistethaben.

§ 4.
Diese Vorschriftengeltennur für Reichsangehörige.

55.
Der Bundesratwird ermächtigt,denJeitpunktzu bestimmen,zuwelchemdieses

esetzwiederaußerKraft tritt.
66.

Das Gesetztritt mit seinerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund belgedructen

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbräck.

Nr. 4441.) CesetzüberdieKriegsversorgungvon Zivilbeamten. Vom 4. August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterJustimmungdes Bundesratsund
desReichstags,was folgt: 1

Dem § 34 des Gesetzesüber die PensionierungderOffiziereusw. wird als
2. AbsatzfolgenderSagzeingefügt:

GleichenAnspruchhabendiejenigenBeamtenderZivilverwaltung,diewährend
derDauer desKriegszustandesauf Befehl ihrer Vorgesetztenzur Unterstützungmili=
tärischerMaßnahmenverwendetwerdenunddamitunterdenBefehl desKommandierenden
Generalsdes örtlichenArmeekorpstreten.

52.
Die Hinterbliebenender nach§ 1 versorgungsberechtigtenPersonensowiedie

Hinterbliebenenvon solchenim § 1 genanntenPersonen,diebeidemdortangegebenen
70“



Anlaßgestorbensind,werdenversorgtwiedieHinterbliebenenderkriegsdienstbeschädigten
oderimKriegegefallenenHeeresbeamten(Militärhinterbliebenengesetzvom17.Mai1907
— Reichs-Gesetzbl.1907 S. 214f. —).

Den nachAbs. 1 nichtversorgungsberechtigtenWitwenkönnenWitwenbeihilfen
in Anwendungder Vorschriftendes Militärhinterbliebenengesetzesgewährtwerden.

5
DiesesGesetztrittmitWirkungvom31.Juli1914inKoft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

(Nr. 4442.) Gesetz,betreffenddie Abwickelungvon börsenmäßigenZeitgeschäftenin Waren.
Vom 4. August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2.

verordnenim Namendes Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesratsund
desReichstags,was folgt:

81.
Der Bundesrat kannanordnen,daß Börsentermingeschäftein Waren,diege=

mäß§ 50 Abs.1 des Börsengesetzes(Reichs.Gesetzbl.1908 S. 215) zumBörsen=
terminhandelzugelassensind,undGeschäfteder im § 67 desBörsengesetzesbezeichneten
Art, soweit sie nach den Geschäftsbedingungeneiner deutschenBörse vor dem
1. August1914 abgeschlossenund erst nachdemInkrafttretendiesesGesetzeszu er=
füllen sind, mit demInkrafttretender Anordnungso anzusehensind, als obein
Vertragsteilgemäßeinesihm zustehendenRechteszurückgetretenist.

82.
Die LandeszentralbehördederjenigenBörse, nachderenGeschäftsbedingungen

50 Abs.2, § 67 Abs.1 desBörsengesetzes)dasGeschäftgeschlossenist, setzteinen
Liquidationspreisfest.

Vor der Festsetzungdes Liquidationspreisesist der Börsenvorstandzu hören.
Die Marktlagevor derErklärungdesZustandesderdrohendenKriegsgefahristbei
derFestsetzungzu berücksichtigen.
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83.
Ist dervereinbartePreis niedrigerals derLiquibationspreis,sokannberKaͤufer

vomVerkäufer,und ist er höher,so kannderVerkäufervomKäuferdenUnterschied
verlangen.In der Anordnungdes Bundesratsist der Jeitpunkt für die Fälligkeit
derForderungzu bestimmen.

84.
Auf Börsentermingeschäfte,bezüglichderenderBörsenvorstanddenErlaß der

Anordnung,daß sie von der Benutzungder Börseneinrichtungenausgeschlossensind,
gzemäß§ 51 Abs. 1 Satz 3 desBörsengesetzesausgesetzthat, findendie vorstehenden
VorschriftenentsprechendeAnwendung.

#l5.
Der Bundesratkanndie im § 1 bezeichneteAnordnungallgemeinoder für

einzelneWarengattungenoderfür einzelneBörsenerlassen.

86.
DiesesGesetztritt mit seinerVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaoiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 4. August 1914.

(. S.) Wilhelm.
Delbrück.

G#.4443.) Gesetz,betreffendSicherung der Leistungsfähigkeitder Krankenkassen.Vom
I. August1914.

Wi.Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKasser,König
von Preußen2e.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterJustimmungdes Bundesrats und
desReichstags,was folgt:

1
Für die Dauer des gegenwärtigenKriegeswerdenbei sämtlichenOrts., Land.,

Betriebs,und Innungskrankenkassendie Leistungenauf die Regelleistungenund die
Beiträgeauf 4½vomHundertdesGrundlohnsfestgesetzt.LaufendeLeistungenbleiben
unberührt.

* Versicherungsamt?(Beschlußausschuß)kann auf Antrag des Vorstandes
einerKrankenkasseverfügen,daßniedrigereBeiträgeerhobenoderhöhereLeistungen
gewährtwerden,wenndieLeistungsfähigkeitdieserKassegesichertist. Das Versiche=
rungsamthat auf solchenAntragalsbaldzu beschließen.Auf Beschwerdeentscheidet
dasOberversicherungsamtendgültig.



§2.
ReichenbeteinetKassebieseBeittägedeucht-outöuubertbesGrundlohusfütbi-

Regelleistungenund Verwaltungskostennichtaus, so hat beiOrts- undLandkranken=
kassender Gemeindeverband,bei Betriebskrankenkassender Arbeitgeber,bei Innungs=
krankenkassendie Innung die erforderlichenBeihilfen aus eigenenMitteln zu leisten.

Solange dies bei einer Orts- oderLandkrankenkassegeschieht,kannder Ge=
meindeverbandeinemVertreterdas Amt desKassenvorsitzendenübertragen.

Gemeindeverbändesind die von der oberstenVerwaltungsbehördeauf Grund
der Reichsversicherungsordnung§ 111 Jiffer 2 hierzubestimmtenVerbände.

s 3.
Für die Dauer des gegenwärtigenKriegeswerdendieVorschriftenderReichs.

versicherungsordnungüberdie hausgewerblicheKrankenversicherungaußerKraft gesetzt.
LaufendeLeistungenund fällige Beiträgebleibenunberührt.

Auf übereinstimmendenAntrag der beteiligtenGemeindeoder des Gemeinde=
verbandesund des Vorstandesder Krankenkassekann das Oberversicherungsamt
genehmigen,daßdiehausgewerblicheKrankenversicherungdurchstatutarischeBestimmung
geregeltwird. Das Oberversicherungsamtentscheidetendgültig.

84.
Der Bundesratwird ermächtigt,denZeitpunktzu bestimmen,zu welchem

diesesGesetzwiederaußerKraft tritt.
55.

DiesesGesetztritt mit demTageseinerVerkündungin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbräck.

(Nr. 4444.) OSesetz,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungen.Vom 4. August 1914.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:



Artikel 1.
Der Bundesratwirdermächtigt,währendderDauer desKriegesGetreide,

Reis,Hülsenfrüchte,Kartoffeln,Rüben,Grün- undRauhfutter,Küchengewächse,
Pieh, Fleischund Zubereitungenvon Fleisch,Fische,FettezumGenusse,Käse,
Eier, Müllereierzeugnisse,gewöhnlichesBackwerk, 4 Milch, Nahrungs=
undGenußmittelanderweitnicht genannt(lauchin luftdichtverschlossenenBe=
hältnissen)und Mineralölezollfreizu lassen.

Artikel 2.
Die ErmächtigungerstrecktsichnichtaufWaren,diesichzurZeitdes

Inkrafttretensdieses Gesetzesin deutschenZollausschlußgebieten,Freibezirkenoder
Jollagernbefinden.

Artikel 3.
Der Bundesratwird fernerSel währendder Dauer desKrieges

ueblicheVerbote und Beschränkungender Einfuhrder im Artikel 1 genannten
ganz oderteilweiseaußerKraft zu setzen.

Artikel 4.
DiesesGesetztrittmitdemTageseinerVerkündungin Krast.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den4. August 1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

E#r.4445.)Gesetz,betreffendHöchstpreise.Vom4.August1914.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#c.

verordnenim Namen des Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
unddes Reichstags,was folgt: "

1
Für dieDauerdesgegenwärtigenKrieges könnenfürGegenständedestäg.

lichenBedarfs, insbesonderefür Nahrungs=und Futtermittelaller Art sowie
für rohe Naturerzeugnisse,Heiz=und LeuchtstoffeHöchstpreisefestgesetztwerden.

2.
Weigert sichtrotzAufforderungE zuständigenBehördeeinBesitzerder im

S1 genanntenGegenstände,siezudenfestgesetztenHöchstpreisenzuverkaufen,so
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Wer die nach festgesetztenHöchstpreiseüberschreitetoderdennach 39

erlassenenAusführunguesstishernze.uwiderhandeltoderVorräte anguche b“
• enständenverheimlichtoderderAufforderung8 staͤndigenBehördenach4.
n nachkommt,wird mit Geldstrasebis zudreitaufendMark oder im

bennsgenslaltit Gefängnisbis zu sechs Monatenbestraft.

.
Der Bundesratwird ermächtigt,denJeitpunktzu bestimmen,zu wel

diesesGesetzwiederaußerKraft tritt. gu tt ue

6.
DiesesGesetztrittmitdemTageseinerVerkündungin Krast.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbelgedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den4. August 1914,

(L. S.) Wilhelm.
Delbrüäck.

Nr.4446.)Darlehnskassengese.Vom4.August1914. W. 4#

W Wilhelm,vonGottesGnadendeusher4 bug ?
vonPreußenxg

verordnenim Namendesii.urr %%m b Dentetun
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desHandels und Darlehen
Jur Venmzurt und zur 2der

könnendieDanlchnskale — — OrtenHilfs —

(2.
Zür den ganzenBetragderbewilligtenDarlehensollunterderBenennu

„Darlehnskassenscheine“ein besonderesGaldeeihenausgegebenwerden.Dee
Scheinewerdenbei allenReichskassensowiebeiallen öffentlichenKassenin sämt=
lichenBundesstaatennach ihremvollenNennwertin Zahlung genommen;im
Privatverkehretritt ein Zwang zu derenAnnahmenichtein.

Im Sinne der9 9, 17 und 44 desBankgesetzesvom 14.Märzg1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 177) stehendie Darlehnskassenscheineden Reichskassen=
scheinengleich.

Der Gesamtbetragder Darlehnskassenscheinesoll 1500 Millionen Mark
nicht übersteigen.Der Bundesrat wird ermächtigt,im Bedarfsfalle den Betrag
der auszugebendenDarlehnskassenscheinezu erhöhen.

Von der Hauptverwaltungder Darlehnskassen§ 13) darf keinDarlehns=
kassenscheinausgegebenwerden,für welchennicht nach der Bestimmungder 4
und 6 genügendeSicherheitgeleistetwordenist.

Vor derAusgabesoll einegenaueBeschreibungder Darlehnskassenscheine
durchdie Hauptverwaltungder Darlehnskassenöffentlichbekanntgemachtwerden.

83.

Regel nicht lä it al drei und bis—8 — A4 — als auf * und nur ausnahmsweise zu sechs

Die Sicherheitkannbestehen:
a) in VerpfändunginnerhalbdesGebietsdesReichslagernder,demVer=
derbennichtausgese Waren,Boden.,Bergwerks=und—
Erzeugnissein der Regelbis zur Hälfte, ausnahmsweise zu
Dritteln ihresSchätzungswertsnachVerschiedenheitder inde
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Sachen, welcheeinembedeutendenPreiswechselunterliegen,werdennur
dann als Unterpfandangenommen,wennmiteich einedritte de Person sich
für dieErfüllungdesDarlehnsvertragsverbürgt

(6.
Die DarlehenkönnenauchgegenVerpfändungvon Forderungen,die in

demReichsschuldbuchoderin demStaatsschuldbucheinesdeutschenStaates ein=
ensind,mit einemAbschlagvomKurswertdernachNeunwertundJZinssatzder

— BuchforderungentsprechendenSchuldverschreibungengewährtwerden.
Soll zugunsteneinerDarlehnskasseeinPfandrechtan einerForderungder

im Abs. 1 bezeichnetenArt in dasSchuldbucheingetragenwerden,sogenügtfür
denAntrag die BeglaubigungdurchzweiMitgliederdesVorstandes.

Auf dieBeglaubigungsindendieVorschriftendes§ 183 desGesetzesüber
die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitentsprechendeAnwendung.

87.
Ist zugunsteneinerDarlehnskasseein Pfandrechtin das *8 ein=

getragen(§6), so erwirbtsiedas Pfandrechtauch dann, wenn die Forderung
einemDritten zusteht,und gehtdas Pfandrechtdemvor der Verpfändung"(6
— RechteeinesDritten an der Forderungvor) es sei denn, daß das

t des Dritten zu der Zeit der Eintragung des Pfandrechts im Schuldbuch
er. en oder in diesemZeitpunktder Darlehnskassebekanntoder infolge

grober Sabrtäsuigkeitunbekanntwar.
Ist der Schuldnermit derErfüllung der durchdasPfandrechtgesicherten )r

Forderungim Verzuge,so ist die schriftlichesVer= *5
langenderDorlchelße * und ene auchohne

oder eines «Nachweis des
entsprechenden— 4 —
* enauszureichen,½½seidenn,* eine —

an lasse eestee r o
*5 Dr#.r *#*:rr zugunsten — 2e
wichefrüheralsdasPfendeschtdirDnchehnskasse4 M442
Das Pfandhafut dedurhdieAbsrichungGntseßendenn

o ** drn Eintra—S beider 2284—— 53
— ———8 denvonder Schuldbuch.endieVorschriftenderG10,11



Das Unterpfandhaftetfür Kapital,ZinsenundKosten;dieseletzterenNeben=
forderungenkönnenvon derDarlehnssummesogleichgekürztwerden.

10.
Wird zur VerfallzeitnichtZahlunggeleistet,sokanndieDarlehnskasse

durcheinenihrer BeamtenodereinenKursmaklerdasUnterpfandverkaufenund
sich aus demErlöse bezahltmachen. Selbst erwerbenkanndie Darlehnskasse
das Unterpfand nur im Wege des Meistgebotsbei einemöffentlichenVerkaufe.

*l11.
AuchwennderSchuldnerin Konkursgerät,bleibtdieDarlehnskassezum

außergerichtlichenVerkaufedes Unterpfandesberechtigt. Die beschränkendeVor=
E im 127Abs.2 derKonkursordnungvom20. Mai 1898(Reichs-Gesehbl.
S. 612) sindetkeineAnwendung.

& 12.
Die DarlehnskassenbildenselbständigeEinrichtungenmit denEigenschaften

und RechtensarisischrPersonen.Ihre GeschäftegenießenFreiheitvonStempeln
und Gebühren *“pi

Die Verwaltung derDarlehnskassenübernimmtfür desReichs
unterderoberenLeitun desReichskanzlersdieReichsbank, —— st
von ihren ü *= “ 44 in Berlin

—* nachnahererBesümmungdesReichskanzlersgeführt.Außerdem

ts u 22zubestimmenderReichsbevoll=
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"616.
Der Reichsbevollmächtigtemuß von sämtlichenGeschäftenKenntnis nehmen

und hat beiallenAnträgenauf Bewilligungvon DarlehendasVersagungsrecht.
Die BestimmungdesAbschlagsvon dem KurseodermarktgängigenPreiseder
verpfändetenPapiere innerhalbderdurchdieGeschäftsanweisunggezogenenGrenzen
stehtnach Anhörung des VorstandesdemReichsbevollmächtigtenzu.

+§17.
Der ZinsertragderDarlehnskassensoll nachAbzug derVerwaltungskosten

zur DeckungetwaigerAusfälle undzur—— 11 derDarlehnskassenscheine
verwendetwerden. Ein etwaigerUberschußfällt der Reichskassezu. «

818.
Die DarlehnskassenscheinewerdenaufBeträgevon5Mark,10Mark,20Mark

und 50 Mark ausgestellt. Uber dieAusstellungvon Darlehnskassenscheinenauch
auf höhereBeträge sowie über das Verhältnis, in welchemvon den einzelnen
AbschnittenGebrauchzu machenist, werdenvom ReichskanzlerBestimmungen
etroffen.
4 Die Darlehnskassenscheinewerdenvon der Reichsschuldenverwaltungaus=
gestellt und in Grenzen des Höchstbetrags (§ 2 Abs. 3) nach Anordnung des
Reichskanzlersder Hauptverwaltungder Darlehnskassenübergeben,welchedie
Verantwortungfür dieAusgabeträgt.

Die KontrolleüberdieAusfertigungundüberdieAusgabederDarlehns=
kassenscheineübt die Reichsschuldenkommission.

Der Reichskanzlerhat denBetrag der umlaufendenDarlehnskassenscheine
monatlichzur allgemeinenKenntniszu bringen.

∆ 119.
Sobald das Bedürfnis zur FortdauereinerDarlehnskassenichtmehrbe=

steht,hat derReichskanzlerderenAuflösungzu verfügenund öffentlichbekannt=
zumachen.

NachWiederherstellungdesFriedenswerdendie aufGrund diesesGesetzes
ausgegebenenDarlehnskassenscheinenachnähererAnordnungdes Bundesrats
wiedereingezogen. 20

Die Vorschriftenin den §5§l146bis 149, 151, 152 und 360,Nr. 4
bis 6 desStrafgesetzbuchsfür dasDeutscheReichfindenbezüglichderDarlehns=
kassenscheineentsprechendeAnwendung.

8 21.
Die von der Reichsbankin der Zeit vom 3. August 1914 bis zur Ein.

richtungderDarlehnskassenbewilligtenLombardierungenandererals der im
413 3 desBankgesetzesbezeichnetenWertewerdennachträglichgenehmigt.
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DiesesGesetztritt mit dem nW7seinerVerkündungin Krast.
son unterUnsererHöchsteigenhändigenUnorschnnundbeigedrucktem

GegebenBerlin im Schloß,den4. August1914.
(L. S.) Wilhelm.

Delbrück.

(Nr. 4447.) Geseß betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushaltsetatfür
as Rechnungsjahr1914. Vom 4. August 1914.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
bon Plrnßen x.

verordnenim Namen desReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

e
Der diesemGesetzals AnlagebeigefügteNachtragzumReichshaushalts=

etatfür das Rechnungsjahr1914 tritt demReichshaushaltsetathinzu. *
82.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordent=
licherAusgabendieSummevon 5000000000Mark im WegedesKredits
flüffigzumachen. *

Die zurAusgabegelangendenSchuldverschreibungenundSchatzanweisungen
sowiedie S fbrre Ginsscheinekönnensimish oder teilweiseauf aus=
ländischeoderauchnacheinembestimmtenWertverhältnissegleichzeitigauf in=
und ausländischeWährungensowieim Ausland zahlbargestelltwerden.

Die Festsetzungdes#Wenr#werhältnissssowiedernäherenBedingungen
Zahlungenim AuslandbleibtdemReichskanzlerüberlassen.

(4.—
d daß sortdauernde benderae l e daerckanskebertdaLLercermsbeerParrW

4 G knn zu amiteing tereu
(55.

DerReichskanzlerwird t,beiIheütatzerfifür da
dergesetzlichenodervertraglichen erfolgen,
#n.

— —
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Nachtrag zum Neichshaushaltsetat
für das Nechnungsjahr1914.

Für das
Rechnungsjahr äute⸗

Kap. Tit. Einnahmen und Ausgaben zaum “ giitter
tretenhinzu =

Mark

B. AußerordentlicherStat.

1. Einnahmen.
Reichsschuld.

Za. Aus denGold- und SilberbeständendesReich
41 1s de n..

Summeder Einnahmen .

II. Ausgaben.
6. Mis Mirlaß des Kriegee. ss 5 300 000 000einzelnen

Reichsver=
AufkommendeEinnahmenfließendemFondszu. —

erforderlichen
Teilbeträge
überwiesen
werden.

Gocgle
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(Nr. 4448.) Gesetz,betreffenddieReichskassenscheineunddieBanknoten.Vom 4.August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Reichskassenscheinesind bis auf weiteresgesetzlichesZahlungsmittel.

82.
Bis auf weiteresist die Reichshauptkassezur Einlösung der Reichskassen=

scheineund die Reichsbankzur EinlösungihrerNotennichtverpflichtet.

83.
Bis auf weiteres sind die Privatnotenbankenberechtigt,zur Einlösung

ihrer NotenReichsbanknotenzu verwenden.

4.
Der Bundesratwird ermächtigt,denZeitpunktzu bestimmen,zu welchem

die Vorschriftenin den 9§ 1 bis 3 diesesGesetzesaußer Kraft treten.

85.
DiesesGesetztritt bezüglichder §9#2, 3 mit Wirkung vom 31. Juli 1914,

im übrigenmit demTage seinerVerkündungin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den4. August1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

** Oriqinealfrom
Oigitizedby CSo gle PRINCETONUNIVERSITY
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(Nr. 4449.) Gesetz, betreffenddie Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung.Vom
4. August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
Der Bundesratwird ermächtigt,die Amtsdauerder VertreterderUnter=

nehmeroder anderenArbeitgebersowiederVersichertenbeiVersicherungsbehörden
und Versicherungsträgernüber den 31. Dezember1914 hinaus bis spätestens
zum 31.Dezember1915 zu verlängern.Dies gilt auchfür die nichtständigen
Mitglieder des Reichsversicherungsamts.Für die nichtständigenMitglieder der
LandesversicherungsämterstehtdieseBefugnis denoberstenVerwaltungsbehördenzu.

Artikel 2.
DiesesGesetztritt mit seinerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß,den4. August 1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Pofstanstalten.
Herusgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

M 54.
Inhalt: Verordnung, betreffenddie Kriegsleistungen für die bewaffneteMacht in Deutsch Südwestafrika.

S 349. — Bekanntmachung, betreffenddenSchutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichen
auf der 3. Fach=AusstellungdesDeutschenDrogisten=Verbandesvon 1873,E. V., in Berlin 1914.
S. 350. — Bekanntmachung, betreffend vorübergehende Einfuhrerleichterungen für Fleisch
S. 350. — Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungen. Vom 4. Augu
1914. S. 352.

(Nr. 4450.) Verordnung, betreffenddieKriegsleistungenfür die bewaffneteMacht in Deutsch=
Südwestafrika. Vom 3. September 1913.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des 9§#1 des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900
S. 813) für das SchutzgebietDeutsch=Südwestafrikaim NamendesReichs,
was folgt: -

§1.
JmFalledesAusbruchseinesKriegessindendieVorschriftenderIsl,

2, 15 bis 34 der Verordnung, betreffenddie Friedens=und Aufstandsleistungen
für die bewaffneteMacht in Deutsch=Südwestafrika,vom 3. September1913,
entsprechendeAmwendungmit der Maßgabe, daß in dringendenFällen auch der
Truppenbefehlshaberfür den Bereich kriegerischerUnternehmungendie im 9§23
demGouverneurvorbehaltenenAnordnungenzu treffenberechtigtist.

82.
DieseVerordnungtrittmit ihrerVerkündungin Kraft.

Reichs·Gesetzbl.1914. 72
Ausgegebenzu Berlin den5. August1914.
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Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Gegeben,Berlin im Schloß,den3. September1913.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 4451.) Bekanntmachung,betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Waren=
zeichenauf der 3. Fach=AusstellungdesDeutschenDrogisten=Verbandesvon
1873, E. V., in Berlin 1914. Vom 28. Juli 1914.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in Berlin stattfindendedritte Fach=Ausstellungdes Deutschen
Drogisten=Verbandesvon 1873, E. V.

Berlin, den28. Juli 1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

(Nr. 4452). Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungenfür Fleisch.
Vom 4. August1914.

A- Grund des Artikel 3 des Gesetzes,betreffendvorübergehendeEinfuhr=
erleichterungen,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 338) hat der Bundes=
rat für die Dauer desKriegesfolgendeAbänderungenvonEinfuhrverbotenund
Einfuhrbeschränkungenbeschlossen:
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1.DerAbs.1des§12desGesetzes,betreffenddieSchlachtviehsundFleischs
beschau,vom3. Juni 1900(Reichs=Gesetzbl.S. 547)wirdaußerKraft
gesetzt.Die Untersuchungdes in das ZJollinlandeingehendenFleisches
in luftdichtverschlossenenBüchsenund ähnlichenGefäßen,vonWürsten
und sonstigenGemengenaus zerkleinertemFleischehat sich auf die
Feststellungeiner äußerenguten Beschaffenheitzu beschränken.Die
Untersuchungist bei der Einfuhr vorzunehmen. Der Zuführung zu
den Untersuchungsstellenbedarfes nicht.

2. Die Ziffer 1 in Abs. 2 ag.a. O. wird dahin abgeändert,daß es der
Miteinfuhr der Organe, soweit sie durch Gesetzoder durch Beschluß
des Bundesrats angeordnetist, und des natürlichenZusammenhanges
dieserOrgane mit dem Tierkörpernicht bedarf; fernerdaß der Tier=
körperbeiRindern, ausschl.derKälber, auchin Viertel zerlegtseinkann.

3. In Ziffer 2 Abs. 2 a. a. O. wird der zweiteSatz gestrichen.
4. Soweit nachdenvorstehenden,dieEinfuhr erleichterndenBestimmungen
eine Untersuchungdes frischenFleischesnicht in demUmfang möglich
ist, wie sie in den — D zum Fleischbeschau—
gesetzvorgeschriebenist, hat sie nach denallgemeingültigen Grund—
sätzenderwissenschaftlichenFleischbeschauzu erfolgen. FrischesFleisch,
das danachin gesundheitlicherBeziehungzu BedenkenAnlaß gibt, ist,
soweit es nicht nach § 181 der Ausführungsbestimmungen D in un=
schädlicherWeise zu beseitigenist, von der Einfuhr zurückzuweisen.

5. DieserBeschlußtritt mit demTage seinerVerkündungin Kraft.
Berlin, den 4. August 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

11
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(Nr. 4453.) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungen.Vom
4. August1914.

Auf Grund des Gesetzesvom 4. August 1914, betreffendvorübergehende
Einfuhrerleichterungen,hat der Bundesrat beschlossen,daß bis auf weiteresdie
nachstehendaufgeführtenWaren, soweitsie sichnicht in deutschenZollausschluß—
gebieten(Freihäfen),FreibezirkenoderZollagern befinden,bei der Einfuhr gollfrei
bleiben.

Die Erleichterungtritt sofort in Wirksamkeit.

Berlin, den4. August1914.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Kühn.

Nummer
des
Joll=
tarifs

1 Roggen,
2 Weizenund Spelz,
3 Gerste,
4 Hafer,
5 Buchweizen,
6 Hirse (Panicum,italienischeHirse),
7 Mais und Dari,
10 Reis, unpoliert,
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11
12
23
24
25
27

33
37

100
101
103
104
106
107
108

109
113

114
116
117

Speisebohnen,Erbsen,Linsen,
Futter. (Pferde-usw.)Bohnen,Lupinen,Wicken,
Kartoffeln,frisch,
Futterrüben,Möhren,WasserrübenundsonstigeFeldrüben,getrocknet(gedarrt),
Juckerrüben,getrocknet,auchzerkleinert,
Grünfutter; Heu, auchgetrockneterKlee, und anderweitnichtgenanntege=
trockneteFuttergewächse;Stroh und Spreu (Kaff),auchSchäben;Häcker=
ling (Häcksel),

Rotkohl,Weißkohl,Wirsingkohl,frisch,
Küchengewächse,einschließlichder als solchedienendenFeldrüben,zerkleinert,
geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,gebackenodersonsteinfachzubereitet,
soweit sienichtunterNr. 34 bis 36 fallen; unreifeSpeisebohnenund
unreifeErbsen, getrocknet;Speisebohnenund Erbsen (reifeund unreife),
gebackenodersonsteinfachzubereitet)Kartoffeln,zerkleinert(ausgenommen
Graupenund Gries aus solchen),gedarrt,gebackenodersonsteinfachzu=
bereitet,

Pferde,
Maulesel,Maultiere,
Rindvieh,
Schafe,
Schweine,
Federvieh(Gänse,Hühneraller Art und sonstigesFedervieh),
Fleisch, ausschließlichdes Schweinespecks,und genießbareEingeweidevon
Vieh (ausgenommenFedervieh),frischauchgefroren,einfachzubereitetund
zumfeinerenTafelgenußzubereitet,

Schweinespeck,
Fleischextraktund Fleischbrühtafeln;Suppentafeln; flüssigeund eingedickte
Fleischbrühe; Fleischpepton,
WürsteausFleischvonVieh,FederviehoderWild,
GesalzeneHeringe,unzerteilt,
Fische, einfachzubereitet,
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126

127

128
129

134

135

aus 136

162

163

164

165

171

aus 195

198

205

206

207
208
218

219

Schmalz und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinenund Gänsen,
Rindsmark, Oleomargarinund andereschmalzartigeFette),
Schweine-und Gänsefett,roh (uneingeschmolzen,unausgepreßt),mit Aus=
nahme des Schweinespecksund der Flomen (Fliesen, Liesen)) ferner
GriebenzumGenuß,

Flomen(Fliesen,Liesen))Premier jus,
Talg vonRindern undSchafen,roh (Ninderfett,Schaffett)odergeschmolzen;
auchPreßtalg,

Butter, frisch,gesalzenodereingeschmolzen(Butterschmalz),
Käse,
Eier von Federviehund Federwild, roh oder nur in der Schale gekocht,
Mehl) auchgebranntodergeröstet,
Reis, poliert,
Graupen,Grieß und Grützeaus Getreide;auchReisgrieß,
SonstigeMüllereierzeugnisse,
Palmöl, Palmkernöl,Kokosnußölund andererpflanzlicherTalg, z. B. Schi=
butter,Vateriatalg,zumGenußnichtgeeignet,

AusgelaugteSchnitzelvon Juckerrüben,auchgepreßte,getrocknet(gedarrt),
GewöhnlichesBackwerk(ohneZusatzvon Eiern, Fett, Gewürzen,Zuckeroder
dergleichen),

Margarine (derMilchbutteroderdemButterschmalzähnlicheJubereitungen,
derenFettgehaltnichtausschließlichder Milch entstammt),

Margarinekäse(käseartigeJubereitungen,derenFettgehaltnichtausschließlich
der Milch entstammt),

Kunstspeisefett,
Milch, eingedickt(Sirupmilch),auchmit Zusatzvon Jucker,
Nahrungs=und Genußmittel,anderweitnichtgenannt,frisch,getrocknetoder
zubereitet,

Nahrungs und Genußmittelaller Art (mit Ausnahmeder Getränke)in
luftdichtverschlossenenBehältnissen,soweitsienichtan sichunter höhere
Jollsätzefallen,



Nummer
des
Zoll⸗
tarifs

239 Erdol Petroleum), flüssigernatürlicherBergteer(Erdteer),Braunkohlenteeröl,
DTeorföl,Schieferöl,Ol aus demTeerderBoghead,oderKännelkohleund

sonstige anderweitnichtgenannteMineralöle, roh odergereinigt.

DenBezugdesReichs=GesechblattsvermittelnnurdiePostanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

½55.
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendVerlängerung der Fristen des Wechsel.und Scheckrechts.S. 357.

— Bekanntmachung, betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900. S. 357.

(Ni. 4454.) Bekanntmachung,betreffendVerlängerungderFristen desWechsel-und Scheck=
rechts. Vom 6. August 1914.

A# Grund von § 3 desGesetzesüberdie ErmächtigungdesBundesratszu
wirtschaftlichenMaßnahmen und über die Verlängerung derFristen desWechsel=
und Scheckrechtsim Falle kriegerischerEreignissevom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) hat derBundesratdiefolgendenAnordnungengetroffen:

SI.
Die Fristenfür dieVornahmeeinerHandlung,derenes zur Ausübung

oderErhaltungdesWechselrechtsoderdesRegreßrechtsaus demScheckbedarf,
werdenbis auf weiteres,soweitsie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufenwaren,
um 30 Tage verlängert.

82.
DieseVorschrifttritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den6. August1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4455.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900.
Vom 6. August1914.

L
A# Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetztl.S. 347) und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Er=
Reichs-Gesetzbl.1914. 73

Ausgegebenzu Berlin den6. August 1914. Original from
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leichterungdesWechselprotestesvom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
wird die Postordnungvom 20.März 1900 für die Dauer der Geltungdes

derBekanntmachungvom heutigenTageüberdieVerlängerungderWechsel=
protestfrist,wie folgt, geändert.

1. Im § 18 „Postaufträgezur Einziehungvon Geldbeträgenusw.“ er=
hält der letzteSatz des Abs. VI folgendeFassung:

WünschtderAuftraggeber,daß dieWeitersendungan einezur
Aufnahme desWechselprotestesbefugtePerson geschieht,so genügtder
Vermerk „Sofort zum Protest ohne Rücksichtauf die verlängerte
Protestfrist“ auf der Rückseitedes Postauftragsformulars, ohne daß
es der namentlichenBezeichnungeiner solchenPerson bedarf.

Im Abs.Xvm wird dementsprechendder Vermerk „Sofort zum Protest“
ersetztdurch den Vermerk „Sofort zum Protest ohne Rücksichtauf die ver⸗
sngern Protestfrist“.

Im8 18a „Postprotest“ erhält der2. Satz des zweitenAbs. unterv
feigenteFssung:

Erfolgt dieEinlösung auchbis zu diesemZeitpunktenicht, so wird der
Wechselmit demPostauftrag am zweiunddreißigstenWerktagenach
demZahlungstagedes Wechselsnochmalszur Zahlung vorgezeigt.

3. VorstehendeAnderungentretensofort in Kraft.

Berlin, den6. August1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kraetke.

— — Den Vezug dedes NeichsGesetzblautsvermitzelnnur die Postanstalten. — —
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

„M 56.
Inhalt: Bekanntmachung über die gerichtlicheBewilligung von Jahlungsfristen. S. 359. — Bekannt.

machung über die Geltendmachungvon Ansprüchenvon Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz
haben. S. 360. — Bekanntmachung, betreffenddie Verlängerung der Fristen für wechsel.,und
scheckrechtlicheHandlungen. S. 361.

(Nr. 4456.) Bekanntmachungüber die gerichtlicheBewilligung von Jahlungsfristen. Vom
7. August1914.

1.

D Bundesrat hat auf Grund des F 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen und über die Verlängerung der
Feinen des Wechsel=und Scheckrechtsim Falle kriegerischerEreignissevom
4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

SI.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,die bei den ordentlichenGerichtenan—

hängigsisi nd oder anhängigwerden,kann das Prozeßgerichtauf Antrag desBe=
klagteneinemit derVerkündungdesUrteils beginnendeZahlungsfristvon längstens
drei Monaten in dem Urteile bestimmen. Die Bestimmung ist zulässig, wenn
die Lage des Beklagten sie rechtfertigtund die Zahlungsfrist dem Kläger nicht
einenunverhältnismäßigenNachteilbringt. Sie kannfür denGesamtbetragoder
einenTeilbetrag der Forderung erfolgenund von derLeistungeiner nach freiem
Ermessendes Gerichts zu bestimmendenSicherheit abhängiggemachtwerden.

Der Eruts ist nur zulässig,wenn Gegenstanddes Rechtsstreitseine vor
dem 31. Juli 1914 entstandeneGeldforderung ist. Die tatsächlichenBehaup=
tungen,die den Antrag begründen,sind glaubhaft zu machen.

Der Zinsenlauf wird durchdieBestimmungderZahlungsfristnichtberührt.

82.
Der Schuldneristbefugt,unterAnerkennungderForderungdesGläubigers

diesenvor das Amtsgericht,vor demder Gläubiger seinenallgemeinenGerichts—
Reichs.Gesetzbl.1914. 74

Ausgegebenzu Berlin den7. August1914.
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standhat, zur Verhandlung über die Bestimmung einerZahlungsfrist zu laden.
In demauf Antrag desGläubigerszu erlassendenAnerkenntnisurteilist zugleich
über die Bestimmung einer Jahlungsfrist zu erkennen. Die Vorschriften des
1 sindentsprechendanzuwenden.

83.
Das Vollstreckungsgerichtkann die Vollstreckungin das Vermögen des

Schuldners auf dessenAntrag für die Dauer von längstens drei Monaten
einstellen. Die Frist beginntmit der Bekanntmachungdes Beschlussesan den
Schuldner. Die Vorschriftendes § 1 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 2 sind entsprechend
anzuwenden.

Ist eineZahlungsfrist bereitsnach den9§ 1,2 bestimmtworden,so findet
* 3 Abs.1 keineAnwendung.

84.
Wird ein Rechtsstreitdurch einen vor Gericht abgeschlossenenoder dem

GerichtemitgeteiltenVergleicherledigt,so werdendie Gerichtsgebührennur zur
Hälfte erhoben;übersteigtderStreitgegenstandnichteinhundertMark, sowerden
Gerichtsgebührennicht erhoben.

Das gleichegilt, wennein Anerkenntnisurteilnach§ 2 ergeht.

85.
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den7. August1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4457.) Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon Ansprüchenvon Personen, die
im Ausland ihren Wohnsitzhaben. Vom 7. August 1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesvom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) über die Ermächtigungdes Bundesratszu wirtschaft=
lichenMaßnahmen und über die Verlängerung der Fristen des Wechsel=und
Scheckrechtsim Falle kriegerischerEreignissefolgendeVerordnung erlassen:

4.
Personen,die im Ausland ihrenWohnsitzhaben,sowiejuristischePersonen,

die im Ausland ihren Sitz haben, könnenvermögensrechtlicheAnsprüche,die
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vor dem 31. Juli 1914 entstandensind, bis zum 31. Oktober1914 vor inlän—
dischenGerichtennicht geltendmachen. Ist ein Anspruchvor demInkrafttreten
dieserVorschriftbereitsrechtshängiggeworden,so wird das Verfahrenbis zum
31. Oktober1914 unterbrochen.

Der Reichskanzlerist ermächtigt,Ausnahmenvon diesenVorschriftenzu=
zulassen. Er kann aus Gründen derVergeltung dieVorschriftenauf Angehörige
und juristischePersonen eines ausländischenStaates ohne Rücksichtauf den
Wohnsitzoder Sitz für anwendbarerklären.

82.
Die Vorschriftendes § 1 Abs. 1 finden keineAnwendung auf Ansprüche,

die im Betriebe der von den dort bezeichnetenphysischenoder juristischenPer=
sonenim Inland unterhaltenengewerblichenNiederlassungenentstandensind.

Der Reichskanzlerist ermächtigt,aus GründenderVergeltungdie Vor=
schriftenauf Ansprücheder im Abs. 1 bezeichnetenArt auszudehnen.

83.
Die in den §§ 1) 2 vorgeseheneBeschränkungin der Geltendmachung

von Ansprüchen,mit EinschlußderUnterbrechungdes Verfahrens, gilt auch für
die Rechtsnachfolgerder von derBeschränkungbetroffenenPersonen,sofernnicht
die Ansprüchevor dem 31. Juli 1914 auf sie übergegangensind.

84.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin, den7. August 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

(Nr. 4458.) Bekanntmachung,betreffenddie Verlängerung derFristen für wechselund scheck=
rechtlicheHandlungen. Vom 7. August1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen und über die Verlängerung der
Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsim Falle kriegerischerEreignissevom
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4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen,daß dieim 9 1 Abs. 1 des
genanntenGesetzesgetroffeneVorschrift auchdann für anwendbarzu erachtenist,
wenndie rechtzeitigeVornahmeeinerHandlung, derenes zur Ausübungoder
Erhaltung der Rechteaus einemWechseloder einemScheckbedarf, durch eine
im Ausland erlassenegesetzlicheVorschrift verhindertwird.

Berlin, den7. August1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln mur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1914.

K 57.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Anordnung einer Geschäftsaussichtzur Abwendung des Konkurs=

verfahrens. S. 363. — Bekanntmachung, betreffenddie zeitweilige Außerkraftsetzungeinzelner
Vorschriften des Handelsgesetzbuchsusw. S. 365.

(Nr. 4459.) Bekanntmachung, betreffenddie Anordnung einer Geschäftsaufsichtzur Ab=
wendungdesKonkursverfahrens.Vom 8. August1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

84
Wer infolge des Krieges zahlungsunfähiggewordenist, kann bei dem

für die Eröffnung des KonkursverfahrenszuständigenGerichte die Anordnung
einer Geschäftsaufsichtzur Abwendungdes Konkursverfahrensbeantragen.

82.
Der Schuldnerhat mit demAntrag ein VerzeichnisderGläubigerunter

Angabe ihrer Adressen,eine Ubersichtdes Vermögensstandesin Form einer
Gegenüberstellungder einzelnaufzuführendenAktiven und Passiven und, sofern
er Kaufmann ist, auchdie letzteBilanz einzureichen.

#3.
DemAntrag ist stattzugeben,wenndieBehebungderZahlungsunfähigkeit

nach Beendigungdes Krieges in Aussicht genommenwerdenkann.
Das Geräht entscheidetüber den Antrag nach freiemErmessen.

84.
Wird dem Antrag stattgegeben,so bestelltdas Gericht eine odermehrere

Personen zur Beaufsichtigungder Geschäftsführungdes Schuldners und teilt
denGläubigerndieAnordnung derGeschäftsaufsichtund dieAufsichtspersonenmit.
Reichs=Gesetzbl.1914 75
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§ 7s2,573 Abs. 1, 2 und §9•75 derKonkursordnunggeltenentsprechend.
OffentlicheBekanntmachungenfindennicht statt.

95.
Während der Dauer der Geschäftsaufsichtdarf das Konkursverfahren

überdasVermögendesSchuldnersnichteröffnetwerden.ArresteundZwangs=
vollstreckungenin das Vermögen des Schuldners finden nur zugunstender
Gläubiger statt, die vom Verfahren nicht betroffenwerden(9 9).

86.
Die Aufsichtspersonenhaben die Geschäftsführungdes Schuldners zu

unterstützenund zu überwachen.Zu diesemZweckekönnensie die erforderlichen
Maßnahmentreffen,insbesonderedie Geschäftsführungganz oder teilweiseeiner
anderenPerson übertragen. WidersprichtderSchuldner, sohat das Gericht das
Erforderlicheanzuordnen.

Für dieAufsichtspersonengeltendie 9§81 Abs.2, 82, 83, 84 Abs.1 Satz 1
und Abs.2 derKonkursordnungentsprechend.

Die AufsichtspersonenhabengegendenSchuldnerAnspruchauf Erstattung
angemessenerbarer Auslagenund auf Vergütung für ihre Geschäftsführung.
Die FestsetzungderAuslagenund derVergütungerfolgtdurchdas Gericht.

87.
Der Schuldner ist verpflichtet,jederAufsichtspersonEinsicht in seineGe=

schäftsbücherund sonstigenAufzeichnungenzu gewährenund Auskunft über den
Stand seinesVermögensund überseineGeschäftezu geben.

Der Schuldner soll ohne Zustimmung der Aufsichtspersonenweder un=
entgeltlicheVerfügungenoder Verfügungenüber Grundstückeund Rechtean
Grundstückenvornehmen,nochAnsprüchebefriedigenoder sicherstellen,noch auch
andereals solcheVerbindlichkeiteneingehen,die zur Fortführung des Geschäfts
oder zu einer bescheidenenLebensführungdes Schuldners und seiner Familie
erforderlichsind.

88.
Die vorhandenenMittel sind, soweitsienicht zur Fortführung desGeschäfts

und zu einer bescheidenenLebensführungdes Schuldners und seiner Familie
erforderlichsind, zur Befriedigung der Gläubiger zu verwenden;Umfang und
Reihenfolge der Befriedigung bestimmendie Aufsichtspersonennach billigem
Ermessen. In Streitfällen entscheidetdas Gericht.

.
Von demVerfahren werdennicht betroffen:
1. die Gläubiger, derenAnsprücheauf Rechtshandlungendes Schuldners
beruhen,die diesernach der Anordnung der Geschäftsaufsichtmit Zu=
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stimmung der Aufsichtspersonenvorgenommenhat oder ohne solche
Zustimmungvornehmendurfte;

2. die Gläubiger,denennach§ 43 derKonkursordnungim Falle des
Konkursesein Anspruchauf Aussonderungzusteht;

3. die Gläubiger, soweit sie im Falle des Konkurses abgesonderte
Befriedigung beanspruchenkönnen;

4. die im § 61 Ziffer 1 und 2 derKonkursordnungbezeichnetenGläubiger
wegen der dort angegebenenForderungen,auch soweit sie nach der
Anordnung der Geschäftsaufsichtfällig werden.

*“n
Handelt der Schuldner seinenVerpflichtungenzuwideroder liegensonstige

wichtigeGründe vor, so kann das Gericht das Verfahren aufheben.

11.
Die EntscheidungendesGerichtssindunanfechtbar.

¾12.
Das Verfahren ist gebührenfrei;auf dieAuslagen findendie Vorschriften

des fünftenund sechstenAbschnittsdes GerichtskostengesetzesentsprechendeAn=
wendung. Buauschsätzewerdennicht erhoben.

13.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. August1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(Nr. 4460.) Bekanntmachung,betreffenddiezeitweiligeAußerkraftsetzungeinzelnerVorschriften
des Handelsgesetzbuchsusp. Vom 8. August1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen.

E.
Die nachstehendenVorschriftenwerden, soweit sie die Verpflichtung,bei

Zahlungsunfähigkeit einer Gesellschaftoder einer Genossenschaftdie Eröffnung
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desKonkursverfahrenszu beantragen,sowiedas Verbot von Zahlungennack
Eintritt der Zahlungsunfähigkeitbetreffen,bis auf weiteresaußer Kraft gesetzt

1. die Vorschriftendes§ 240 Abs.2, des§ 241 Abs.3, 4, des§ 248
Abs.3, des§ 298 Abs.2, des9 315, des§ 325 Nr.8 desHandels,
gesetzbuchs;

2. die Vorschriftender 9§ 64, 71, 84 des Gesetzes,betreffenddie Ge=
sellschaftenmit beschränkterHaftung;

3. die Vorschriftender §§ 99, 118, 142, 148 des Gesetzes,betreffend
die Erwerbs=und Wirtschaftsgenossenschaften.

§2.
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Krast.
Berlin, den8. August 1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

—.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

AM58.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche. S. 367. — Be=

kanntmachung, betreffenddie Wirkung des Außerkrafttretensvon Handelsverträgen. S. 367. —
Bekanntmachung über die Fälligkeit im Ausland ausgestellterWechsel. S. Zs. — Bekannt=
machung, betreffendvorübergehendeAnderung der Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. Zös.

—ÙÔ

(Nr. 4461.) Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbeziehungenzum BritischenReiche.
Vom 10.August1914.

D= Bundesrathat beschlossen,denauf Grund des Gesetzes,betreffenddie
Handelsbeziehungenzum BritischenReiche,vom 13. Dezember1913 (Reichs=
Gesetzbl.S. 783) gefaßtenBeschluß(vgl. Bekanntmachungvom 19. Dezember
1913, Reichs=Gesetzbl.S. 784) aufzuheben.

DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den10.August1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4462.) Bekanntmachung,betreffenddie Wirkung des Außerkrafttretensvon Handels=
verträgen.Vom 10. August1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen,daß die infolge des Krieges eingetretene
Aufhebungder Handelsverträgemit den gegen dasDeutscheReich Krieg
führendenStaaten bis auf weiteresauf die ZJollbehandlungvon Waren, die
aus meistbegünstigtenLändern stammenoder die auf deutscheRechnungsichin
deutschenZollausschlußgebieten,FreibezirkenoderZollagern befinden,ohneEinfluß
sein soll.

3 , den10. August1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kühn.

Reichs=Gesetbl.10914. 76
Ausgegebenzu Berlin den10. August1914.
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(Nr. 4463.) Bekanntmachungüberdie Fälligkeit im Ausland ausgestellterWechsel. Vom
10.August1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Die Fälligkeit aller Wechsel,die im Ausland vor dem 31. Juli 1914

ausgestelltwordenund im Inland zahlbar sind,wird, falls sie nicht schonam
31. Juli 1914 verfallenwaren, um drei Monate hinausgeschoben.

Eine Verpflichtungzur Entrichtungdes weiterenWechselstempelsnach § 3
Abs. 2 des Wechselstempelgesetzeswird durchdieseHinausschiebungder Fälligkeit
nichtbegründet.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den 10. August 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4464.) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderungder Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung(Neichs-Gesetzbl.1909 S. 93ff.). Vom 10.August1914.

M Rücksichtauf die jetzigemilitärischeInanspruchnahmeder Eisenbahnen
werdenauf Grund des § 2 Abf. (4) derEisenbahn=Verkehrsordnungfür denzu=
gelassenenPrivatverkehr bis auf weiteressämtlicheLieferfristendieserOrdnung
außerKraft gesetzt.Ebensowird die Vorschrift im § 6 Abs. (5) über die Ver=
öffentlichungder Tarife insoweitaußer Kraft gesetzt,als es sich um die Vor=
schriftenderTarife über LieferfristenundGestellungoffeneroder gedeckterWagen
andelt.
6 Die Anderungentretensofortin Kraft.

Verlin, den10.August1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1914.

335o9.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAuslandswechsel.S. 309.— Bekanntmachung, betreffenddie

Abtretung und Pfändung der Forderungen an die Kriegskasse aus der Uberlassung von Pferden,
Fahrzeugenund Geschirren. S. 370.

— — — —

(Nr. 4465.) Bekanntmachung,betreffendAuslandswechsel.Vom 12.August1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber dieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Bei Wechseln,derenFälligkeit durch die Verordnung über die Fälligkeit

im Ausland ausgestellterWechsel vom 10. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 368)
um drei Monate hinausgeschobenist, erhöht sich die Wechselsummeum sechs
ProzentjährlicherZinsenfür dreiMonate.

82.
Für dieim & 1 bezeichnetenWechselbleibt bei Anwendungder Vorschriften

des9 13 Nr. 2 und des§ 17 desBankgesetzesdie durchdieVerordnungvom
10. August 1914 angeordneteHinausschiebungder Fälligkeit außer Betracht.

63.
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin,den12.August1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Reichs-Gesetzbl1914. - 77

Ausgegebenzu Berlin den13.August1914.
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(Nr. 4466.) Bekanntmachung,betreffenddie Abtretungund Pfändung derForderungenan
dieKriegskasseausderUberlassungvonPferden,FahrzeugenundGeschirren.
Vom 12.August1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

& 1.
Ist übereineForderung, die einemPferdebesitzerfür die Uberlassungeines

PMerdesan die Militärbehördegegendie Kriegskassezusteht(§#25, 26 des Ge=
setzesüber die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873, Reichs=Gesetzbl.S. 129)
eineUrkunde(sog.Anerkenntnis)ausgestellt,soist zurUbertragungderForderung
außerdemAbtretungsvertragedieUbergabederUrkundeerforderlich.

Zur Pfändung einerForderung der im Abs. 1 bezeichnetenArt ist außer
demPfändungsbeschlussedieUbergabederUrkundean denGläubiger erforderlich.
Wird die Ubergabeim Wege der Zwangsvollstreckungerwirkt, so gilt sie als
erfolgt,wennderGerichtsvollzieherdieUrkundezumZweckederAblieferungan
den Gläubiger wegnimmt. Wird der Pfändungsbeschlußvor der Ubergabeder
UrkundedemDrittschuldnerzugestellt,so gilt die Pfändung diesemgegenüber
mit derZustellungals bewirkt.

Das Gleichegilt für Forderungen,die für dieUberlassungvonFahrzeugen
oderGeschirrenan dieMilitärbehördeentstandensind und über dieeineUrkunde
ausgestelltist.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den12.August1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den BVezug des Reicho· Gesenblaita dermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdrucerel
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

60.
Inhalt: Verordnung, betreffenddenAufruf des Landsturms. S. 371. — Bekanntmachung, betreffend

den Aufruf des Landsturms. S. 372.

(Nr. 4467.) Verordnung,betreffendden Aufruf desLandsturms.Vom 15.August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des ArtikelII § 25 des Gesetzes,betreffendAnderungen
der Wehrpflicht,vom 11. Februar 1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 11) im Namen des
Reichs,wasfolgt:

SI.
SämtlicheAngehörigendesLandsturmsI. Aufgebots,die ihm überwiesen

oder zu ihm aus der Ersatzreserveübergetretensind, werdenhiermit aufgerufen.
Vom Aufruf sind nicht betroffendie wegenkörperlicherund geistiger

Gebrechenals dauernduntauglichzumDienst im Heereoderin derMarine
Ausgemusterten.

Die Aufgerufenenhabensich sofortunterVorzeigungetwaigerMilitär=
papierebei der OrtsbehördeihresAufenthaltsortszur Landsturmrolleanzumelden.

82.
Sämtliche Jahresklassendes LandsturmsII. Aufgebots,die aus derLand—

wehr oderSeewehr II. AufgebotszumLandsturmübergetretensind, werdenzum
3 Dienstaufgerufen.UberdenZeitpunktder Gestellungergehtbesonderer

efehl.
83.

Diese Verordnung findet auf die Königlich BayerischenGebietsteilekeine
Anwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den15.August1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs-Gesetzbl.1914. 78
Ausgegebenzu Berlin den 15. August 1914.
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(Nr. 4468.) Bekanntmachung,betreffenddenAufruf desLandsturms.Vom 15.August1914.

A-# Grund der KaiserlichenVerordnung, betreffendden Aufruf des Land=
sturms,vom 15.August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 371)wird nachfolgendeszur
Kenntnisgebracht:

1. Die nachder AllerhöchstenVerordnung aufgerufenenLandsturmpflich=
tigen, die sich im Ausland aufhalten, haben die Verpflichtung zur
alsbaldigenRückkehrnach dem Inland, sofern sie nicht auf Grund
des § 100 Ziffer 3 und 4 der DeutschenWehrordnung ausdrücklich
hiervonbefreitwordensind. WeitereBefreiungensindunzulässig.

Die zurückkehrendenLandsturmpflichtigen1. Aufgebots habensich
bei demZivilvorsitzendenderErsatzkommissionihresWohnsitzesund in
Ermangelung eines Wohnsitzesbei demjenigenZivilvorsitzendenzur
Landsturmrolle anzumelden,dessenBezirk sie bei der Rückkehrnach
Deutschlandzuersterreichen.Die zurückkehrendenLandsturmpflichtigen
II. Aufgebotshabensichbeim BezirkskommandoihresWohnsitzesund
in ErmangelungeinesWohnsitzesbei demjenigenBezirkskommandozu
melden, dessenBezirk sie bei der RückkehrnachDeutschlandzuerst
berühren.

2. Die vom Aufruf betroffenenehemaligenOffiziere,Sanitätsoffiziere,
Veterinäroffiziereund oberenMilitärbeamtendesHeeresundderMarine
habensichinnerhalb48 Stunden nach Bekanntmachungdes Aufrufs
mündlich oder schriftlichunter Vorlegung vorhandenerMilitärpapiere
bei dem Bezirkskommandozu melden,in dessenBezirk sie ihren
Aufenthalthaben.

Befindet sich der Aufenthaltsort im Ausland, so habensie sich
unverzüglichbei demBezirkskommandozu melden,dessenBezirk siebei
der RückkehrnachDeutschlandzuersterreichen.

In gleicherWeisemeldensich:
a) ehemaligeOffiziere,Sanitätsoffiziere,VeterinäroffiziereundobereMilitär.
beamtedes Heeresund derMarine sowieZivilärzte, Ziviltierärzteund
Zivilbeamte,die von demAufruf zwar nicht betroffen,aber zum frei=
willigen Eintritt in den Landsturmbereitsind,

b) ehemaligeUnteroffizieredesFriedensstandesdesHeeresund derMarine,
die von demAufruf zwar nicht betroffen,aber bereitsind, zumDienst
in Offizierstellenfreiwillig einzutreten.Für ehemaligeUnteroffizieredes
Friedensstandesdes Heeres und der Marine gilt dies nur insoweit,
als siemindestensachtJahre aktiv gedienthaben.

Zerlin, den15.August1914.
Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Neichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

61.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungenund Ergänzungender allgemeinenpolizeilichenBestim=

mungen über die Anlegung von Land=-und Schiffsdampfkesselnsowie der Material, und Bauvor=
schriftenfür Land- und Schiffsdampfkessel.S. 373.

(Nr. 4469.) Bekanntmachung,betreffendAnderungenund Ergänzungender allgemeinen
polizeilichenBestimmungenüberdieAnlegungvon Land.undSchiffsdampf=
kesselnsowie der Material- und Bauvorschriftenfür Land- und Schiffs=

A dampfkessel.Vom 15.August1914.

uf Grund des 9 24 Abs. 2 der Gewerbeordnunghat der Bundesrat nach=
stehendeAnderungenundErgänzungenderallgemeinenpolizeilichenBestimmungen
über die Anlegung von Land=und Schiffsdampfkesselnsowieder Material=und
Bauvorschriftenfür Land und Schiffsdampfkesselbeschlossen:

a) sowohlden erstenSatz von § 1 Abs.3 unter b derBekanntmachung,
betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungenüber dieAnlegung von
Landdampfkesseln,vom 17.Dezember1908 (Reichs=Gesetzbl.1909 S. 3).
als den erstenSatz von § 1 Abs. 3 unter e der Bekanntmachung,
betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungenüberdieAnlegungvon
Schiffsdampfkesseln,vom nämlichenTage (Reichs=Gesetzbl.1909 S. 51)
durch folgendeBestimmungzu ersetzen:

„Kessel, die mit einerEinrichtung versehensind, welcheentweder
verhindert,daß die Dampfspannung ½AtmosphäreUberdrucküber=
steigenkann (Niederdruckkessel),oder bewirkt,daß derKesselhierbeiab=
zublasenbeginnt und bei einerUberschreitungdes angegebenenÜlber=
drucksum 10 v. H. den Kessel bis auf den atmosphärischenDruck
entlastet“

b) in denMaterialvorschriftenfür Landdampfkessel(Reichs=Gesetzbl.1909
S. 16) im drittenTeile, Flußeisen "3
1. unterA. Bleche,I. Art derProben,dieZiffer 3 zu streichen;
2. ebendaunter II. Anzahl der Probestücke,der Ziffer 3 folgende
neueFassungzu geben:

„Bei Ziffer 1 und 2#àsollen den BlechenStreifen sowohl
zu Zug=als auchzu Hartbiegeprobenin Längs-oderQuerfaser
entnomnenwerden,bei Ziffer 2b jedochnur je zur Hälftezu
Zug=undzurHälftezuHartbiegeprobenin Längs oderQuerfaser“

Reichs-Gesetzbl.1914. 79

Ausgegebenzu Berlin den18.August1914.
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ebendaunter IV. Anforderungen,die Ziffer 6 zu streichen;
unter B. Winkeleisen,sowohl bei I. Art der Proben, als bei
III. Anforderungen,dieZiffer3 zu streichen;

unter A. Bleche,I. Art der Proben, die Ziffer 3 zu streichen;
ebendaunter II. Anzahl der Probestücke,der Ziffer 2 folgende
neueFassungzu geben:
„Den Blechen sollen Streifen sowohl zu Zug- als auch zu

Hartbiegeprobenin Längs=oder Querfaserentnommenwerden“
ebendaunter IV. Anforderungen,in Ziffer 1 statt51 kg0mm
zu setzen:

554 kg/dmm/
ebendain der Zahlentafelder Ziffer1 statt 51 bis 46 zu setzen:

über 46/
ebendadieZiffern3 und 5 wie folgt zu fassen:

J/3. Aus Konstruktionsrücksichtenkann für Mantelbleche,die
nicht gebördeltund von den Heizgasennicht bestrichenwerden,
ausnahmsweiseauch ein Material von höhererFestigkeitals
54 kg/mm zugelassenwerden. Bei solchenBlechenmuß von
jedemEndee eineZug=undeineHartbiegeprobeentnommenwerden“

„5. Bei der Hartbiegeprobemuß sichder Probestreifenbei
Blechenmit einer Festigkeitbis zu 41 kg/Amm einschließlichin
Längs=undQuerfaserflach, über 41 bis 47 kgmm um einen
Dorn mit einemDurchmesservon der zweifachenBlechdicke,über
47 bis 51 kg/AMmmum einensolchenvon der dreifachenBlech=
dicke,über 51 kg/Amm um einen solchenvon der vierfachen
Blechdickebis 180° zusammenbiegenlassen“
ebendadie Ziffer 6 zu streichen;
ebendaunterB. Winkeleisen,sowohlbei I. Art der Proben,als
bei III. Anforderungen,die Ziffer 3 zu streichen;

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Añ 62.
Inhalt: Verordnung über die Strafrechtspflegebei denKaiserlichenSchutztruppenin Kriegszeiten und über

das außerordentlichekriegsrechtlicheVerfahren gegenAusländer und die Ausübung der Strafgerichts=
barkeit gegen Kriegsgefangene. S. 375. — Verordnung über den Ausnahmezustandin den
SchutzgebietenAfrikas und der Südsee S. 376.

(Nr. 4470.) Verordnung über die Strafrechtspflege bei den KaiserlichenSchutztruppen in
Kriegszeitenund über das außerordentlichekriegsrechtlicheVerfahren gegen
AusländerunddieAusübungderStrafgerichtsbarkeitgegenKriegsgefangene.
Vom 14.August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund der § 37, 422 der Militärstrafgerichtsordnungvom
1. Dezember1898 (Reichs=Gesetzl.S. 1189), des § 3 des Einführungsgesetzes
zur Militärstrafgerichtsordnungvom 1. Dezember1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 1289)
und des § 4 des Gesetzes,betreffenddie KaiserlichenSchutztruppenin denafrika=
nischen Schutzgebietenund die Wehrpflicht daselbstvom 7./18. Juli 1896
(Reichs=Gesetzbl.S. 653) im Namen des Reichs, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die Verordnungenüber die Strafrechtspflegebei dem Heere in Kriegs=

zeitenund das außerordentlichekriegsrechtlicheVerfahrengegenAusländerund
dieAusübungderStrafgerichtsbarkeitgegenKriegsgefangenevom 28.Dezember
1899 (A. V. Bl. für 1914 S. 284ff.) findenauf die Schutztruppenin den
afrikanischenSchutzgebietenentsprechendeAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den14.August1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetbl.1914. 80
Ausgegebenzu Berlin den 19.August1914. U
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(Nr. 4471.) VerordnungüberdenAusnahmezustandin denSchutzgebietenAfrikas und der
Südsee. Vom 1.August1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenfür die SchutzgebieteAfrikas und derSüdsee auf Grund des § 1 des
Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900S. 813)imNamendesReichs,wasfolgt:

il
Nach Ausbruch einesKrieges, AufstandesoderAufruhrs oderbeiunmittel

bar drohenderKriegs=,Aufstands=oderAufruhrsgefahr kann der Gouverneurder
Ausnahmezustandüber das Schutzgebietoder einen Schutzgebietsteilverhängen.

82.
Der GouverneurverfügtdieAufhebungdesAusnahmezustandes.

83.
Die Verhängung und die Aufhebungdes Ausnahmezustandessind in ge=

eigneterWeise, insbesonderedurch öffentlichenAnschlagoder Veröffentlichungim
Amtsblatt,bekanntzu geben. 84

DurchVerhängungdesAusnahmezustandeswerdendieim § 2 desSchutz
gebietsgesetzesgeregelteGerichtsbarkeitund dieMilitärgerichtsbarkeitnichtberührt

85.
Der Gouverneur kann anordnen, daß für die Dauer des Ausnahme

zustandesdievollziehendeGewalt der örtlichenVerwaltungsbehördenim Schutz
gebietoder in einemSchutzgebietsteil,unbeschadetdes § 4, auf die selbständiger
Militärbefehlshaberübergeht. In diesemFalle habendie örtlichenVerwaltungs
behörden,einschließlichderKommunalbehörden,einemErsucheneinesselbständiger
MilitärbefehlshabersFolge zu leisten.

Der Gouverneur kann für die Dauer des Ausnahmezustandesvon dem
GrundsatzdesPost=und TelegraphengeheimnissesabweichendeVorschriftenerlassen.

+7.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur RegelungdesAusnahmezustandes

der Eingeborenenbesondere,auch abweichendeVorschriftenzu erlassen.Er kann
dieseErmächtigungdemGouverneurübertragen.

88.
Der Gouverneurtrifft die erforderlichenAusführungsbestimmungen.

9.
Die Verordnung tritt am 1. August 1914 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den 1. August 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
GWöle Reichsamt des Innern. — Berlin, Ogen##stmer Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

63.
Inhalt: Bekanntmachung über die Folgen der nicht rechtzeitigenJahlung einer Geldforderung. S. 377.

(Nr. 4472.) Bekanntmachungüber die Folgen der nicht rechtzeitigenJahlung einerGeld=
forderung. Vom 18.August1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des §3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs.Gesetztl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

· SI.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,die bei den ordentlichenGerichten

anhängig sind oder anhängig werden,kann das Prozeßgericht— unbeschadet
derBefugnis, gemäßderBekanntmachungvom 7. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 359) Zahlungsfristenzu bewilligen— aufAntragdesSchuldnersim Urteil
anordnen,daß die besonderenRechtsfolgen,die wegenderNichtzahlungoder der
nicht rechtzeitigenZahlung einer vor dem 31. Juli 1914 entstandenenGeld=
forderungnachGesetzoderVertrag eingetretensind oder eintreten(Verpflichtung
zur Räumung wegenNichtzahlungdesMietzinses,Fälligkeit desKapitals wegen
Nichtzahlungvon Zinsen usw.), als nicht eingetretengelten; das Gericht kann
auch anordnen, daß die Folgen nur unter einer Bedingung, insbesondereerst
nach dem fruchtlosenAblauf einer auf höchstensdrei Monate zu bemessenden
Frist, eintreten.

Die Anordnungensindunzulässig,wenndieRechtsfolgenam 31. Juli 1914
bereitseingetretenwaren.

Die Vorschriftendes§ 1 Abs. 1 Satz 2, 3, Abs. 2 Satz 2 sowiedie Vor=
schriftendes §2 der Bekanntmachungvom 7. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 359) geltenentsprechend.

§&2.
Die Kostendes Prozesseskönnender obsiegendenPartei ganz oder teil=

weiseauferlegtwerden,wenn sie auf Grund einer gemäß§ 1 getroffenenAn=
ordnungobsiegt.
ReichsGesetzbl.1914. 81

Ausgegebenzu Berlin den 19. August 1914.
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* 3. 6 1

Hat der Gläubiger für seineForderung einen.vollstrecbarenTitel, so
kann der Schuldnerden Antrag, die Rechtsfolgender Nichtzahlungoder der
nichtrechtzeitigenZahlung zu beseitigen(#1), durchEinwendunggegendie Zu=
lässigkeitderVollstreckungsklausel(§&732 derZivilprozeßordnung)geltendmachen.
DieseBestimmungfindetkeineAnwendung,wennbereitseineAnordnungnach
§1 getroffenworden ist. -

§4
DieseVerordnungtritt mit demTageder— inHiste
Berlin, den 18. August 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den 2 des — — —* nur die — — ·.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin derNeichstruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Añ 64.
Inhalt: Allerhöchster Erlaß über die ErmächtigungdesReichskanzlerszur selbständigenErledigungvon

Regierungsgeschäftenim Bereicheder Reich'verwaltung. S. 379. — Bekanntmachung, betreffend
die Befreiung von der Reichsstempelabgabezugunsten von Gesellschaften,welchedie Befriedigung
des geschäftlichenKreditbedürfnisses bezwecken. S. 380.

(Nr. 4473.) AllerhöchsterErlaß über die Ermächtigungdes Reichskanzlerszur selbständigen
Erledigung von Regierungsgeschäftenim Bereicheder Reichsverwaltung.
Vom 16.August 1914.

E7 demWunsche,währendMeiner Abwesenheitim Felde die unverzügliche
Erledigung der Regierungsgeschäftezu sichern,will Ich den Reichskanzlerbis
auf weiteresermächtigen,folgendesonstzu Meiner EntscheidunggelangendeAn=
gelegenheitenim Bereicheder Reichsverwaltungselbständigzu erledigen:

1. Bewilligungen aus Meinen Dispositionsfonds bei derReichshauptkasse,
soweites sichum dieWeiterbewilligunglaufenderUnterstützungenoder
um die Bewilligung einmaligerUnterstützungenhandelt;
Erlaß von Forderungen,Erstattung vom ReichevereinnahmterBeträge
und Niederschlagungvon Fehlbeträgen;
Abänderungenvon Verträgen;
Genehmigungvon Schenkungenund Zuwendungen;
Verleihung der Anstellungsberechtigung;
Ernennung und Entlassung derPräsidentenund Mitglieder derKaiser=
lichenDisziplinarbehörden,derMitglieder der TechnischenKommission
für Seeschiffahrtund des Versicherungsbeirats,der ständigenMit=
glieder im Nebenamtesowieder richterlichenBeamten und Mitglieder
höchsterVerwaltungsgerichtshöfebei dem Aufsichtsamtefür Privat=
versicherung,der nichtständigenMitglieder des Patentamts, des Vor=
sitzendenund der BeisitzerdesOberseeamtsund desOberprisengerichts,
der Misenrichter und derenStellvertreter sowie der Bankkommissarien
bei den Reichsbankhauptstellen;

7. Versetzungvon Beamtenin denRuhestand;
Reichs=Gesetzbl.1914. 82

Ausgegebenzu Berlin den20. August 1914.
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8. Bewilligung von Pensionszuschüssenauf Grund desArtikelJ Ziffer 1
desGesetzesvom 22. Mai 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 237).

Die demnachergehendenErlassesind zu zeichnen:
„Auf Grund AllerhöchsterErmächtigungSeiner MajestätdesKaisers.

Der Reichskanzler.“
Berlin, Schloß,den16.August1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

An denReichskanzler.

(Nr. 4474.) Bekanntmachung,betreffenddieBefreiungvon derReichsstempelabgabezugunsten
vonGesellschaften,welchedieBefriedigungdesgeschäftlichenKreditbedürfnisses
bezwecken.Vom 19.August1914.

De Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327), wie folgt, beschlossen:

Inländische Gesellschaften,die nach ihrer Satzung ausschließlich
die Befriedigungdes aus Anlaß des gegenwärtigenKrieges hervor=
tretendengeschäftlichenKreditbedürfnissesbezwecken,satzungsmäßigden
Reingewinnauf eine höchstensvierprozentige,mit Genehmigungdes
BundesratsfünfprozentigeVerzinsungderKapitaleinlagenbeschränken,
auch bei Auslosungen, Ausscheideneines Gesellschaftersoder für den
Fall der Auflösung der Gesellschaftnicht mehr als denNennwert des
Anteils zusichernund bei der Auflösung den etwaigenRest des Ge=
sellschaftsvermögensfür gemeinnützigeZweckebestimmen,sindvon der
in TarifnummerI A des ReichsstempelgesetzesangeordnetenAbgabe
befreit. Löst sichdie GesellschaftnachErreichungdes in Satz 1 be=
zeichnetenZweckesnicht auf oder ändert sie einen der vorstehenden
Punkte ihrer Satzung, so ist der Stempel nachzuerheben.Bei Er=
richtungder in Satz 1 bezeichnetenGesellschaftenisteineStempelabgabe
aus Nr. 4a Abs.2 des Reichsstempelgesetzesnichtzu entrichten.

Berlin, den19.August1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kühn.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Añ 65.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieAbwickelungvonbörsenmäßigenZeitgeschäftenin Waren. S. 381.

— Bekanntmachung über Vorratserhebungen. S. zs2. — Bekanntmachung, betreffend
Bestimmung der Hauptmarktorte. S. 3zs###.— Bekanntmachung über die Jahlung der Vergütung
für die Uberlassung von Pferden, Fahrzeugen und Geschirren an die Militärbehörde. S. 384.

— —

(Nr. 4475.) Bekanntmachung,betreffenddie Abwickelungvon börsenmäßigenZeitgeschäften
in Waren. Vom 24. August 1914.

r Grund der # 1, 3, 4 und 5 des Gesetzes,betreffenddie Abwickelung
von börsenmäßigenZeitgeschäftenin Waren,vom4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 336) hat der Bundesrat folgendeAnordnunggetroffen:

SI.
Börsentermingeschäftein Kupfer, Zinn, Zucker,Baumwolle und Kaffee,

sowieGeschäfteder im § 67 des Börsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215)
bezeichnetenArt in Getreideund Mehl sind, soweit sie nach den Geschäfts=
bedingungeneinerdeutschenBörse vor dem 1. August abgeschlossenund erstnach
dem 4. August 1914 zu erfüllen sind, mit dem Inkrafttreten dieserAnordnung
soanzusehen,als ob einVertragsteilgemäßeinesihm zustehendenRechteszurück=
getretenist. Das Gleichegilt für Börsentermingeschäftein Kautschuk,bezüglich
derender Börsenvorstandin Hamburg den Erlaß der Anordnung, daß sie von
der Benutzungder Börseneinrichtungenausgeschlossensind, gemäß§ 51 Abs. 1
Satz 3 des Börsengesetzesausgesetzthat.

Geschäfte,welchebis zum InkrafttretendieserAnordnungvon einemVer=
tragsteilrechtswirksamerfüllt sind,werdenvon ihr nichtbetroffen.

2.
Der Zeitpunkt für die Fälligkeit der Forderungen,die sichgemäß § 3 des

Gesetzesvom 4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 336) ergeben,wird bestimmt:
1. soweites sichum Börsentermingeschäftein Kupfer und Zinn handelt,
bei denendie Lieferungvereinbartist
a) für denMonat August1914: auf den 1. September1914,
für den Monat September1914: auf den 30. September1914,
für denMonat Oktober1914: auf den 31. Oktober1914;

Reichs-Gesetzbl.1914. 83

Ausgegebenzu Berlin den25. August 1914.
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b) für alle späterenMonate: auf den 30. November1914,
zu b mit derMaßgabe, daß für dieZeit vom 30. November

1914 bis zum letztenTage der vereinbartenLieferungsmonate
Zwischenzinsennachdem Jahressatzevon 6 v. H. abzuziehensind;

2. soweites sichum Börsentermingeschäftein Zuckerhandelt,bei denen
die Lieferung vereinbart ist
a) für die Monate August und September1914: auf den 1. Sep=

tember1914,
für denMonat Oktober1914: auf den 1. Oktober1914,
für den Monat November 1914: auf den 1. November1914)

b) für alle späterenMonate: auf den 15.November1914,
zu b mit der Maßgabe, daß für die Zeit vom16. No⸗

vember1914 bis zum erstenTage der vereinbartenLieferungs=
monateZwischenzinsennachdemJahressatzevon 6 v. H. abzu=
ziehensind;

3. oweit essichumBörsentermingeschäftein KaffeeundKautschukhandelt:
auf denerstenTag desvereinbartenLieferungsmonats

4. soweit essich um Börsentermingeschäftein Baumwolle und um Ge=
schäfteder im § 67 desBörsengesetzesbezeichnetenArt in Getreideund
Mehl handelt:auf den 15. September1914, mit der Maßgabe, daß
beiGeschäften,die nachdem30. Septemberzu erfüllensind, für die
Zeit vom15. September1914 bis zum erstenTage der vereinbarten
LieferungsmonateZwischenzinsennach dem Jahressatzevon 6 v. H.
abzuziehensind.

3.
DieseAnordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den24.August1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4476.) Bekanntmachungüber Vorratserhebungen.Vom 24. August 1914.

D Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

SI.
WährendderDauer desgegenwärtigenKriegesist denvon denLandes=

zentralbehördenbestimmtenBehörden jederzeitAuskunft über die Verräte an

Oriqinal from
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Gegenständendes täglichenBedarfs, insbesonderean Nahrungs- und Futter—
mitteln aller Art, sowie an rohenNaturerzeugnissen,Heiz- und Leuchtstoffen
zu geben.

Zur Auskunft verpflichtetsind:
1. landwirtschaftlicheund gewerblicheUnternehmer,in derenBetrieben die
Gegenständeerzeugtoderverarbeitetwerden,

2. alle, die solcheGegenständeaus Anlaß ihres Handelsbetriebsoder
sonstdes Erwerbeswegenin Gewahrsamhaben, kaufen oder ver=
kaufen,

3. Kommunen,öffentlich=rechtlicheKörperschaftenund Verbände.
82

Auf Verlangensind anzugeben:
1. die Vorräte, die demBefragtengehörenoderdieer in Gewahrsamhat,
2. die Mengen, auf derenLieferung er Anspruch hat,
3. die Mengen,zu derenLieferunger verpflichtetist.

83.
Die Anfrage kannauf folgendePunkte ausgedehntwerden:
1. wer die Vorräte aufbewahrt,die demBefragtengehören,
2. wemdie fremdenVorräte gehören,die der Befragteaufbewahrt,
3. wann die Vorräte abgegebenwerdenkönnen,
4. für welchenZeitpunktdieLieferungen(§ 2 Nr. 2 und3)vereinbartsind,
5. wohin früherangemeldeteVorräte abgegebensind.
Jedes weitereEindringenin die Vermögensverhältnisseist unstatthaft.

84.
Die anfragendeBehördeist berechtigt,zur Nachprüfungder Angabendie

Vorratsräume des Befragten untersuchenund seineBücher prüfen zu lassen.

85.
Wer die auf Grund dieserVerordnunggestelltenFragen nicht in der ge—

setztenFrist beantwortet,oder wer wissentlichunrichtigeAngabenmacht,wird
mit Geldstrafebis zu 3000 Mark oderim Unvermögensfallemit Gefängnisbis
zu sechsMonaten bestraft.

86.
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung.
87.

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den24. August 1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 4477.) Bekanntmachung,betreffendBestimmungderHauptmarktorte.Vom24. August1914.

D. Bundesrathatauf Grund des§ 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeAnordnungerlassen:

1.9
Die Hauptmarktorte,derenPreise für die Vergütungennach§ 19 Abs.2

des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 129) zugrundezu legensind, werdenvon der Landeszentralbehördebestimmt.

§19 Abs.3 des Gesetzesvom 3. Juli 1873 wird außerKraft gesetzt.
82.

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den24. August1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4478.) Bekanntmachungüber die Jahlung der Vergütung für die Aberlassung
von Merden, Fahrzeugen und Geschirren an die Militärbehörde. Vom
24. August 1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1.
Ist über eine Forderung,die einemPferdebesitzerfür die Uberlassung

einesPferdes an die Militärbehördegegendie Kriegskassezusteht(§§ 25, 26
des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 — Reichs=Gesetzbl.
S. 129 —) eine Urkunde (sogenanntesAnerkenntnis) ausgestellt,so wird ver=
mutet, daß der Inhaber der Urkunde bevollmächtigtist, dieZahlung für den in
der Urkunde genanntenBerechtigtenin Empfang zu nehmen.

Das Gleichegilt für Forderungen,die für dieUberlassungvonFahrzeugen
(auchKraftfahrzeugen)und Geschirrenan dieMilitärbehördeentstandensind und
überdie eineUrkundeausgestelltist.

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 24. August 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

i 06
Inhalt: Verordnung, betreffenddie Rückkehrder Deutschenim Ausland. S. 3ss.

(Nr. 4479.) Verordnung, betreffenddie Rückkehrder Deutschenim Ausland. Vom
15.August1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Nachgangzu der Verordnung,betreffenddie Entlassungaus der
Reichs=und Staatsangehörigkeitund die Rückkehrder Deutschenim Ausland,
vom 3.August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 323) im NamendesReichs,was folgt:

*§1.
Alle im Heere,in der Marine oder in sonstigenKriegsdienstenfeindlicher

Mächte stehendenDeutschenhabensichunverzüglichin das Inland zurückzu=
begeben.

82.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 15. August 1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs= Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Ausgegebenzu Berlin den 26. August 1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

An67.
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendweitereVerlängerungderFristendesWechsel=undScheckrechts.S. 387.

(Nr. 4480.) Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerungder Fristendes Wechsel-und
Scheckrechts.Vom 29. August 1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
An Stelle der im § 1 Abs. 1 des Gesetzesüber die Ermächtigung des

Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) festgesetztenFrist von sechsWerktagentritt eineFrist von
zwei Wochen.

82.
Die Fristen für die VornahmeeinerHandlung,derenes zur Ausübung

oder Erhaltung desWechselrechtsoderdesRegreßrechtsaus demScheckbedarf,
werden, soweit sie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufenwaren, für solcheWechsel
oder Schecks,die in Elsaß-Lothringen,in der PreußischenProvinz Ostpreußen
oder in Westpreußenin den KreisenMarienburg, Elbing Stadt und Land,
Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt und Land, Löbau, Kulm,
Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbarsind, im Anschlußan die
in der Bekanntmachungvom 6. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 357) vorge=
seheneVerlängerungum weiteredreißigTageverlängert.

83.
Die in derBekanntmachungvom 6.August1914und im 9 2 vorgesehene

Fristverlängerungfindet keineAnwendungauf die Frist, innerhalb derennach
Reichs-Gesetzbl.1914. 85

Ausgegebenzu Berlin den29. August 1914.
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dengesetzlichenVorschriftenderRegreßpflichtigevon derNichtzahlungdesWechsels
oderScheckszu benachrichtigenist.

84.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 29. August 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug desReichs⸗ Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

68.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 389.—

Bekanntmachung, betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900. S. 391. —
Berichtigung. S. 392.

(Nr. 4481.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 24. August 1914.

Auf Grund der Schlußbestimmungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage, wie folgt),geänderte:

Nr. la. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.
In der 1. Gruppe a) wird der mit „Sicherheitssprengpulverder Ver=

einigtenKöln=RottweilerPulverfabriken“beginnendeAbsatzgestrichen.
Es wird eingeschaltet:

in der 1. Gruppe d) hinter dem mit „RosenheimerSicherheits=
Sprengpulver“beginnendenAbsatz:
Sicherheitssprengpulver der Vereinigten Köln=Rottweiler
Pulverfabriken (Gemengevon Kalisalpeter, der teilweiseoder
ganz durchNatronsalpeterersetztwerdenkann, Schwefel und
Braunkohle,auchmit Holzmehl). ,

in der 2. Gruppe b) hinterdemmit „Halalite“ beginnendenAbsatz:
Hammonit, auchmit angehängtenZahlen oderBuchstaben(Ge=
mengevon höchstens40 Prozent Alkali=Perchloraten,höchstens
4 Prozent Nitroglyzerin, von aromatischenNitroverbindungen,
die nicht gefährlicher sind als Trinitrotoluol, Ammonsalwpeter,
Natron=oderKalisalpeteroder einemGemengevon beiden,mit
Zusatzvon neutralenSalzen, z. B. Alkalichloriden,Pflanzen=
mehlenund anderenStoffen, z. B. Kohle, Ole, soferndiese
Zusätzedie Gefährlichkeitnichterhöhen).

Meichs.Gesebl.19114. 86
Ausgegebenzu Berlin den 1. September1914.
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Abschnitt A. Verpackung. 1. Gruppe der Sprengmittel.
In Ziffer 4. Schwarzpulverähnliche handhabungssichere Spreng=

stoffe d) Abs.u) wird am Epoe nachgetragen:
Patronen undPaketemit Sicherheits=Sprengpulver der Ver=
einigten Köln=Rottweiler Pulverfabriken dürfenaus Per=
gamentpapierhergestelltsein.

Ur. Ilb. Munition.

Eingangsbestimmungen.
In der Uberschrift der Ziffer 5 wird vor denWorten „sämtlichobne

Zünder“ eingeschaltet:
Landminen,

In derselbenZiffer wird als Abs. nachgetragen:
d) Landminen, bei denendie Sprengstückfüllung— festgelegtdurch

einenParaffin=Einguß— und derSprengstoff—festes Trinitrotoluol —
in besonderenKammern getrenntgehaltensind. Die einzelneMine
darf nichtmehr als 25 kg Trinitrotoluol enthalten.

AbschnittA. Verpackung.
Zu 5. Abs.() wird gefaßt:

Für dieSprengladungen unter a) sindstarke,dichte,sicher
verschlosseneHolzkistenzu verwenden;)für die Petarden unter b) und
die Landminen unter d) Kisten aus mindestens22 mm starken,
gespundetenBrettern, die durchVerzinkungoder Holzschraubenzu=
sammengehalten,völlig dichtund bei denPetardenvon einerdichten
Überkisteumgebensind. Letzteredarf höchstens0,06chm groß sein.
Das Rohgewicht einer Kiste mit Landminen d) dar 100 kg nicht
übersteigen,Kisten von mehr als 25 kg Gewicht müssenmit starken
Handhabenversehensein.

Im Abs.C) wird der Eingang gefaßt:
() Die Sprengladungen unter a) und die Landminen

unter ch)sind so zu verpacken,daß usw.wie bisher.
Im Abs.G) am Ende wird nachgetragen:

oder„Landminen. Ib. Nicht stürzen.“

AbschnittB. Aufgabe.
Im Abs.(2)werdendie Worte „25 g Trinitrotoluol“ ersetztdurch:

35 g Trinitrotoluol

Oriqinal from
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Nr.lc.ZündwarenundFeuerwerkgkörper.

AbschnittA. Verpackung.
Im AbsK.(2)d) UnterabsatzH wird nachgetragen:

im erstenSatzehinterdenWorten „fest einzupacken“:
„je 50 metalleneKnallkapseln mit fest eingeschlossenenZünd=
blättchen— sieheZiffer 24) — dürfenmit durchlochterPappe
unverschieblichfestgelegtwerden; ,

im letztenSatzevor demSchlußwortenthalten“:
jf eineKistemit metallenenKnallkapselnaber 100 Pakete

Nr. Id. Derdichtete#und verflüssigteGase.

Abschnitt C. Amtliche Prüfung der Gefäße.
Im Abs.() b) ist in dermit denWorten „beiKohlensäure“beginnenden

Zeile zu streichen:
Athan

und als zweiteZeile einzuschalten:
beiAn. ..... 95Atmosphären,

Die Anderungen tretensofort in Kraft.
Berlin, den24. August 1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

(Nr. 4482.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900.
Vom 30. August 1914.

Auf Grund desH 50 desGesetzesüberdas Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs-Gesetzbl.S. 347) und des § 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddie Er=
leichterungdes Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
wird diePostordnungvom20. März 1900 für dieDauer der Geltung des§ 2
der Bekanntmachungdes Bundesrats vom 29. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 387), betreffendweitereVerlängerundgder Fristen desWechsel-und Scheck=
rechts,wie folgt geändert:

** Original from
OigitizedbyCeor gle PRINCETONUNIVERSITV
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1.Jm§lsa»Postprotest«istamSchlussedeszweitenAbsatzesunterv
nachzutragen:

Bei Postprotestaufträgenmit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,
in der Provinz Ostpreußen oder in Westpreußen in den Kreisen
Marienburg,Elbing Stadt und Land, Stuhm, Marienwerder,Rosen=
berg,GraudenzStadt und Land, Löbau, Culm, Briesen,Strasburg,
Thorn Stadt undLand zahlbarsind,erfolgtdieabermaligeVorzeigung
erstamzweiundsechzigstenWerktagenachdemZahlungstagedesWechsels.

2. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den 30.August1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kraetke.

Druckfehler=Berichtigung.
Auf Seite 298 bei Ziffer 127 muß es heißen„Ladung" stattLandung

und auf Seite 384 in der Bekanntmachungüber die Hauptmarktorteim § 1
Abs.2 „13.Juni1873/statt3.Juli 1873.

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatks vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

I69.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ausstellungvon Darlehnskassenscheinenauf Beträge von 2 und

1 Mark. S. 398.

—

(Nr. 4483.) Bekanntmachung,betreffenddie Ausstellung von Darlehnskassenscheinenauf
Beträgevon 2 und 1Mark. Vom 31. August1914.

A- Grund des§ 3 desGesetzesüber die ErmächtigungdesBundesrats zu
wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327)
hat der Bundesrat beschlossen:
« Die Reichsschuldenverwaltungwird ermächtigt,nach Anordnung

desReichskanzlersaußerden im § 18 Abs.1 desDarlehnskassengesetzes
vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 340) vorgesehenenDarlehns=
kassenscheinenauch solcheauf Beträge von 2 und 1 Mark auszustellen.

Berlin, den31.August1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kühn.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1914. 87

Ausgegebenzu Berlin den 1. September1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

70.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungfür Jutesäcke.S. 295. —
Bekanntmachung, betreffenddie Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung.S. 3°5. —
Bekanntmachung, betreffendFestsetzungder Ortslöhne. S. 398.

(Nr. 4484.) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungfür Jutesäcke.
Vom 3. September1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen,daßbis aufweiteresJutesäckederNummern
496 und 497 desZolltarifs zollfrei bleiben. Soweit solcheSäcke auf Grund
des § 6 Ziffer 9 des Zolltarifgesetzesals Verpackungsmittelzur Ausfuhr von
ooh zollfreiabgelassensind, ist der NachweisderWiederausfuhrnichtmehr
zu fordern.

Berlin, den3. September1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

(Nr. 4485.) Bekanntmachung,betreffenddie Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung.
Vom 4. September1914.

A- Grund desArtikel1 desGesetzes,betreffenddieWahlen nachderReichs=
versicherungsordnung,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 348) hat der
Bundesrat folgendesbestimmt:

Soweit dieAmtsdauer derVertreterderUnternehmeroderanderen
Arbeitgebersowieder VersichertenbeiVersicherungsbehördenund Ver=

Reichs·Gesetbl.1914. 88
Ausgegebenzu Berlin den4. September1914.
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sicherungsträgernund der nichtständigenMitglieder des Reichsver=
sicherungsamtsvor dem31. Dezember1915 abläuft, wird siebis zu
dem Zeitpunkt, an welchemdie nach den Vorschriftender Reichs=
versicherungsordnungzu wählendenVertreteroderMitgliederihr Amt
antreten,jedochlängstensbis zum 31. Dezember1915, verlängert.

DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den4. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4486.) Bekanntmachung,betreffendFestsetzungderOrtslöhne. Vom 4. September1914.

Ar Grund des § 3 des Gesetzesüber die ErmächtigungdesBundesratszu
wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327)
hat der Bundesrat folgendesbestimmt:

Artikel 1.
Die Frist, für welchedie erstmaligeFestsetzungder Ortslöhne im ganzen

Reichegilt (6 151 Abs.1 derReichsversicherungsordnung),wird bis zum31. De=
zember1915 verlängert.

Artikel 2.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den4. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A TI.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie ÜberwachungausländischerUnternehmungen.S. 397.

(Nr. 4487.) Bekanntmachung,betreffenddie UberwachungausländischerUnternehmungen.
Vom 4. September1914.

D Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1.
Die LandeszentralbehördenkönnenunterZustimmungdes Reichskanzlers

im Wege der Vergeltungfür solcheinnerhalbihres GebietsansässigenUnter=
nehmungenoderZweigniederlassungenvon Unternehmungen,welchevom feind=
lichenAusland aus geleitetoderbeaufsichtigtwerden,oderderenErträgnisseganz
oderzum Teil in das feindlicheAuslandabzuführensind, auf KostenderUnter=
nehmungenAufsichtspersonenbestellen,die unter Wahrung der Eigentums=und
sonstigenPrivatrechtedesUnternehmensdarüberzu wachenhaben,daß während
desKrieges der Geschäftsbetriebnicht in einer den deutschenInteressenwider=
streitendenWeisegeführtwird.

Auf Versicherungsunternehmungenfinden die VorschriftendieserVer=
ordnungmit der MaßgabeAnwendung,daß die Uberwachungauf Anordnung
desReichskanzlersdurchdas Aufsichtsamtfür Privatversicherungveranlaßtwird.

82.
Die Aufsichtspersonensind insbesonderebefugt:
1. geschäftlicheMaßnahmen jederArt, insbesondereVerfügungenüber
VermögenswerteundMitteilungenübergeschäftlicheAngelegenheiten,zu
untersagen,

2. die Bücherund SchriftendesUnternehmenseinzusehensowiedenBe=
stand der Kasseund die Beständean Wertpapierenund Waren zu
untersuchen.

3. Auskunftüberalle Geschäftsangelegenheitenzu verlangen.
Reichs-Gesetzbl.1914. 89

Ausgegebenzu Berlin den4. September1914.
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83.
Die LeiterundAngestelltenderUnternehmungenhabendenzumZwecke

der UberwachungdesUnternehmensvon den AufsichtspersonengetroffenenAn=
ordnungenund WeisungenFolge zu leisten.

84.
Gelder odersonstigeVermögenswerteeinesunter AufsichtgestelltenUnter=

nehmens dürfen weder mittelbar noch unmittelbar in das feindliche Ausland
abgeführtoderüberwiesenwerden.

Die AufsichtspersonenkönnenAusnahmenzulassen.Sie könnenin ge=
eignetenFällen anordnen,daß Geld oderWertpapiere,derenAbführung oder
Uberweisungnach Abs. 1 nicht erfolgendarf, zugunstender Berechtigtenbei
derReichsbankhinterlegtwerden. «

85.
Wer als LeiteroderAngestelltereinesUnternehmensdenVorschriftender

§ 3oder 4 vorsätzlichzuwiderhandelt,wird, sofernnicht nach anderenStraf=
gesetzeneine höhereStrafe verwirkt ist, mit Geldstrafebis zu 50 000 Mark und
mit Gefängnis bis zu 3 Jahren oder mit einerdieserStrafen bestraft. Der
Versuchist strafbar.

86.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 4. September 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendweitereVerlängerungderwechselrechtlichenFristenfür Domizilwechsel,
die im StadtkreisDanzig zahlbar sind. S. 399.— Bekanntmachung, betreffenddie Reoision
der eingetragenenGenossenschaften.S. 400.

(Nr. 4488.) Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerungder wechselrechtlichenFristen
für Domizilwechsel,die im StadtkreisDanzig zahlbar sind. Vom 8. Sep=
tember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

§91.
Die im 9#2 der Bekanntmachungvom 29. August1914 (Reichs=Gesetzbl.

S. 387)vorgeseheneweitereVerlängerungderam 31.Juli nochnichtabgelaufenen
wechselrechtlichenFristen gilt auch für solche im Stadtkreis Danzig zahlbare
gezogeneWechsel,die als Wohnort des BezogeneneinenOrt angeben,der in
Ostpreußenoderin einemderin jenerBekanntmachungbezeichnetenwestpreußischen
Kreisegelegenist.

2.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Reichs=Gesetzbl.1914. 90

Ausgegebenzu Berlin den8. September1914.
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(Nr. 4489.) Bekanntmachung,betreffenddie Revision der eingetragenenGenossenschaften.
Vom 8. September1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Vundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Die Frist, innerhalbderennach§ 53 desGesetzes,betreffenddieErwerbs=

und Wirtschaftsgenossenschaften(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 810), dieEinrichtungen
der eingetragenenGenossenschaftenund ihreGeschäftsführungeinerPrüfung durch
einenRevisor zu unterwerfensind, wird bis auf weiteresum vier Monae
verlängert.

6#2.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

DenBezugdesReichs=Gesetzblattsvermittelnnurdieostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

— 3
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungder Postordnungvom20. März 1900. S. 401.

(Nr. 4490.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 8. September1914.

A.- Grund des § 50 desGesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Er=
leichterungdes Wechselprotestesvom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
wird die Postordnungvom 20. März 1900 für die Dauer der Geltung des
§ der BekanntmachungdesBundesratsvom heutigenTage, betreffendweitere
VerlängerungderwechselrechtlichenFristenfür Domizilwechsel,die im Stadtkreis
Danzigzahlbarsind,wie folgtgeändert:

1. Im §#18a „Postprotest“ist am Schlussedes zweitenAbsatzesunterV.
hinterderAnderungvom30.August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 391)nachzutragen:

Auch Postprotestaufträgemit solchenim StadtkreisDanzig zahlbaren
gezogenenWechseln,die als Wohnort des BezogeneneinenOrt an=
gebem der in Ostpreußenoderin einemder aufgeführtenwestpreußischen
reisegelegenist, werdenerstam zweiundsechzigstenWerktagnachdem
ZahlungstagedesWechselsnochmalszur Zahlung vorgezeigt.

2. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den8. September1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Kraetke.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1914. 91
Ausgegebenzu Berlin den 10. September1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeErleichterungenauf demGebietedesPatent.,Ge=

brauchsmuster=und Warenzeichenrechts.S. 403. — Bekanntmachung, betreffend das vorzeitige
InkrafttreteneinerVorschriftaus demGesetzevom 10.Juni 1914 zurAnderungder§§.74, 75 usw.
des Handelsgesetzbuchs.S. 404.

(Nr. 4491.) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeErleichterungenauf demGebietedes
Patent.,Gebrauchsmuster-undWarenzeichenrechts.Vom 10.September1914.

D Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetztl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

n 1.
Das Patentamtkann bis auf weitereseinemPatentinhaber,der infolge

des Krieges außerstandgesetztwordenist, die nach § 8 Abs.2 des Patent=
gesetzesvom 7. April 1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 79) fällige Jahresgebühr zu
zahlen, auf Antrag die Gebühr bis zum Ablauf von längstensneun Monaten
vom Beginnedes laufendenPatentjahrsan stundenund die Luschlagsgebühr
(* 8 Abs.3 a. a. O.) erlassen.Die EntscheidungdesPatentamts ist unanfechtbar.

Für Patente, die am 31. Juli 1914 noch nicht erloschenwaren, ist die
Stundung auchdann zulässig,wenn sie nachAblauf der gesetzlichenZahlungs=
fristen(§ 8 Abs. 3 a. a. O.) beantragtist.

82.
Wer durch den Kriegszustandverhindertworden ist, dem Patentamt

gegenübereineFrist einzuhalten,derenVersäumungnach gesetzlicherVorschrift
einenRechtsnachteilzur Folge hat, ist auf Antrag wieder in den vorigenStand
einzusezen. Die Wiedereinsetzungmuß innerhalb einer Frist von zwei Monaten
beantragtwerden; im übrigensinddie Bestimmungender 99233ff. der Zivil=
prozeßordnungentsprechendanzuwenden.

3.
Die Vorschriftender 98 1,2 ote zugunstenvon Angehörigenaus=

ländischerStaaten nur dann Anwendung,wenn in diesenStaaten nach einer
Reichs=Gesetzbl.1914. 92

Ausgegebenzu Berlin den 11. September1914,.
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im Reichs=GesetzblattenthaltenenBekanntmachungdendeutschenReichsangehörigen
gleichartigeErleichterungengewährtwerden.

84.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den10.September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4492.) Bekanntmachung,betreffenddas vorzeitigeInkrafttreteneiner Vorschrift aus
demGesetzevom 10. Juni 1914 zur Anderung der 8§ 74, 75 usw. des
Handelsgesetzbuchs(Reichs-Gesetzbl.1914S. 209). Vom 10.September1914.

De Bundesrathat auf Grund des§93 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen,denim Artikel1 § 75 Abs.2 desGesetzes
vom 10. Juni 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 209) ausgesprochenenGrundsatz als=
bald in Kraft zu setzen,und demgemäßfolgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1.
Der §75 Abs.1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchsvom 10. Mai 1897

(Reichs=Gesetzbl.S. 219) wird für Dienstverhältnisse,die zur Zeit des Inkraft,
tretensdieserVerordnungnochnichtbeendetsind,durchfolgendeVorschriftersetzt:

Das gleichegilt, wenn der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt,
es sei denn, daß für die Kündigung ein erheblicherAnlaß in der
Person des Gehilfen vorliegt oder daß sich der Prinzipal bei der
Kündigung oder, falls die Kündigung zur Zeit des Inkrafttretensder
Verordnungschonerfolgt war, unverzüglichnach demInkraftiveien
bereiterklärt,währendderDauer derBeschränkungdemGehilfendie
vollenzuletztvon ihmbezogenenvertragsmäßigenLeistungenzugewähren.

Artikel 2.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Am l. Januar 1915 tritt die VerordnungaußerKraft.
Berlin, den 10. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzbcatt.
Jahrgang1914.

A½75.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendVerbot des vorzeitigenSchlachtensvon Vieh. S. 4o5.

(Nr. 4493.) Bekanntmachung,betreffendVerbot desvorzeitigenSchlachtensvonVieh. Vom
11. September1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
SchlachtungenvonKälbern,diewenigerals 75KilogrammLebendgewicht

haben,undvonweiblichen,nochnichtsiebenJahre altenRindern(Färsen,Stärken,
Kalbinnenund dergleichenundKühen)sindfür dieDauer vondreiMonatenseit
dem Inkrafttretenbiese Verordnung verboten. Ausgenommenvon demVerbot
ist WeidemastviehausGebieten,die von den für diesezuständigenLandeszentral=
behördenbestimmtsind.

82.
Ausnahmen von dem Verbote (§ 1) können in Einzelfällen bei Vorliegen

einesdringendenwirtschaftlichenBedürfnissesvon den durchdie Landeszentral=
behördenbestimmtenBehördenzugelassenwerden.

83.
Das Verbot (6 1) findetkeineAnwendungauf Schlachtungen,die erfolgen,

weil zu befürchtenist, daß das Tier an einerErkrankungverendenwerdeoder
weilesinfolgeeinesUnglücksfallssofortgetötetwerdenmuß. SolcheSchlachtungen
sind jedochder nach § 2 zuständigenBehördespätestensinnerhalbdreierTage
nachder Schlachtunganzuzeigen.

84.
WeitergehendelandesrechtlicheVorschriftenwerdendurchdieseVerordnung

nicht berührt.
Die Landeszentralbehördenwerdenermächtigt,auch für die Schlachtung

von SchweinenBeschränkungenanzuordnen.
Reichs=Gesezbl.1914. « 93

Ausgegebenzu Berlin den 12. September1914.
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85.
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung.
86.

Wer dieseVerordnungoderdieaufGrunddes§ 4 Abs.2, 9 5 ergangenen
Vorschriftender Landeszentralbehördeübertritt, wird mit Geldstrafebis zu
150Mark odermit Haft bestraft.

87.
DieseVerordnungtritt nachAblauf einerWocheseitdemTage der Ver—

kündungin Kraft.
Die Verordnungfindetauf das aus demAusland eingeführteSchlacht

vieh keineAnwendung.
Berlin, den11. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln mur die Postanstalten.
Herausgetebenim NReicht# des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1914.

2½5 76.
Inhalt: Bekanntmachung über denBeitritt Portugals zu denam23. September1910 in Brüsselunter=

zeichnetenseerechtlichenUbereinkommenfür seine sämtlichenKolonien. S. 407. — Verordnung,
betreffendHemmung des Laufes der Fristen zur Jahlung der Schürffeldgebühren. S. 408

(Nr. 4494.) Bekanntmachungüber denBeitritt Portugals zu denam 23. September1910
in Brüssel unterzeichnetenseerechtlichenUbereinkommenfür seinesämtlichen
Kolonien. Vom 11. September1914.

ortugal hat für seine sämtlichenKolonien den Beitritt zu den im Reichs=
Gesetzblattvon 1913 Seite49 abgedruckten,am 23. September1910 in Brüssel
unterzeichnetenUbereinkommen,nämlich:

1. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über den
Zusammenstoßvon Schiffen,

2. Ubereinkommenzur einheitlichenFeststellungvon Regeln über die
Hilfsleistungund Bergung in Seenot,

gemäßdemim Unterzeichnungsprotokollevom selbenTage(Reichs=Gesetzbl.1913
S. 84) vorgesehenenVerfahrenerklärt. Der Beitritt ist denRegierungender
anderenvertragschließendenTeile vonderBelgischenRegierungam 30. Juli 1914
angezeigtworden.

DieseBekanntmachungschließtsichan dieBekanntmachungvom26. März
1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 88) an.

Berlin, den 11. September1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Zimmermann.

Reichs-Gesetbl.1914. 94
Ausgegebenzu Berlin den 17. September1914.
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(Nr. 4495.) Verordnung, betreffendHemmung des Laufes der Fristen zur Zahlung der
Schürffeldgebühren.Vom 24. August 1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen für die afrikanischenund Südsee=Schutzgebieteauf Grund der 99 1
und 3 des Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 813) im Namen des
Reichs,was folgt:

Auf die in 9 27 der Bergverordnungfür Deutsch=Südwestafrikavom
8. August 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 727) und 9 27 der Bergverordnung für
die afrikanischenund Südsee=Schutzgebietemit Ausnahme von Deutsch=Süd=
westafrika vom 27. Februar 1906 (Reichs=Gesetzdl.S. 363) angeordneten
Fristen finden die Vorschriften des § 203 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
sowie für den gegenwärtigenKriegszustanddie Vorschriftendes § 8 Abs. 2 des
Gesetzesvom 4. August1914, betreffenddenSchutzder infolgedesKriegesan
Wahrnehmungihrer RechtebehindertenPersonen(Reichs=Gesetzbl.S. 328), ent=
sprechendeAnwendung. Diese Verordnungtritt mit Wirkung vom 5. August
1914 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den24.August1914.

d. S) Wilhelm.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A 77.
Inhalt: Bekanntmachung über die Wahlen nach dem Gewerbegerichtsgesetzund dem Gesetze,betreffend

Kaufmannsgerichte.S. 40.

(Nr. 4496.) Bekanntmachungüber die Wahlen nach demGewerbegerichtsgesetzund dem
Gesetze,betreffendKaufmannsgerichte.Vom 17.September1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des §93 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die Amtsdauer der Beisitzerder Gewerbegerichteund der Kaufmanns=
gerichtewird, soweitsievor dem31. Dezember1915 abläuftunddieNeuwahlen
nichtbereitsstattgefundenhaben,bis zum 31. Dezember1915 verlängert.

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 17. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstallen.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs-Gesetbl.1914. 95
Ausgegebenzu Berlin den19.September1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

78.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Befreiung von Hypothekenpfandbriefenvon der Reichsstempel=

abgabe. S. 411.

— —

(Nr. 4497.) Bekanntmachung,betreffenddie Befreiungvon Hypothekenpfandbriefenvon der
Reichsstempelabgabe.Vom 18. September1914.

D Bundesrathat auf Grund des § 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327), wie folgt, beschlossen:

Hypothekenpfandbriefeder in Nr. 3 des Tarifs zum Reichsstempelgesetze
bezeichnetenArt bleiben von der daselbstangeordnetenReichsstempelabgabeund
der AbstempelungunterdennachfolgendenBedingungenbefreit:

1. Die Pfandbriefedürfennur zur provisionsfreienGewährungvon nicht
höher als mit 5 vom Hundert verzinslichenDarlehen gegenAbtretungoder
VerpfändungerststelligerHypothekenausgereichtwerden. er Darlehnsnehmer
darf sie lediglichzurSicherheitsbestellungbei einernachMaßgabedesDarlehns=
kassengesetzesvom 4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 340) errichtetenDarlehns=
kassebenutzen.

2. Der Aussteller der Pfandbriefe hat die unversteuertauszureichenden
Stücke nach Reihe, Buchstaben,Nummer und Nennwert buchmäßigfestzuhalten.
Er haftetfür dieReichsstempelabgabevon denunversteuertausgereichtenStücken
für denFall einesspäterenEintritts der Stempelpflicht.

3. Die PfandbriefedürfendemDarlehnsnehmerselbstnichtausgehändigt
werden,sondernsind für diesender Darlehnskasse,für die sie als Sicherheit
bestimmtsind, unmittelbar zu übersenden. Die Darlehnskassedarf die Pfand=
briefenachErledigungderSicherheit nur an denAusstellerzurückgeben.Sie
hat für denFall einerVeräußerungdes Pfandes zuvor die Versteuerungund
Abstempelungder Stückezu veranlassen.

4. Der Aussteller hat die nach Ziffer 3 an ihn zurückgelangtenStückemit
denAnschreibungenüber ihre AusreichungzurUngültigmachungderSteuerstelle
vorzulegenoder ihre Versteuerungund Abstempelungherbeizuführen.Binnen
Reichs=Gesetzbl.1914. 96
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welcherFrist, vom Tage der Zurückgabeder Stückeseitensder Darlehnskasse
an denAussteller,die Vorlegung zur Ungültigmachungoder die Versteuerung
undAbstempelungzu erfolgenhat, falls dieStückenichtzu einemfrüherenZeit=
punktin denfreienVerkehrgesetztwerdensollen, bestimmtdie Direktivbehörde.

5. Der Ausstellervon Pfandbriefen,der von der steuerfreienAusreichung
Gebrauchmachenwill, hat zuvor unter Darlegung der Verhältnissedie Ge=
nehmigungder Direktivbehördeeinzuholenund sich hierbeizur Einhaltung der
vorbezeichnetenBedingungenund der von der Direktivbehördeetwanochweiter
angeordnetenUberwachungsmaßnahmensowie zur Haftung für die Stempel=
abgabenachZiffer 2 zu verpflichten.

Berlin, den 18. September1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung

Kühn.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

P½.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendweitereVerlängerungder Fristendes Wechsel,und Scheckrechtsfür

Elsaß.Lothringen, Ostpreußenusw. S. 413.

— — — —

(Nr. 4498.) Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerungder FristendesWechsel-und
Scheckrechtsfür Elsaß.Lothringen,Ostpreußenusp. Vom24.September1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

71.
Die Fristen für die VornahmeeinerHandlung,derenes zur Ausübung

oderErhaltungdesWechselrechtsoderdesRegreßrechtsaus demScheckbedarf,
werden,soweitsie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufenwaren, für solcheWechsel
oder Schecks,die in Elsaß=Lothringen,in der PreußischenProvinz Ostpreußen
oder in Westpreußenin den KreisenMarienburg, Elbing Stadt und Land,
Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt und Land, Löbau, Culm,
Briesen,Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbarsind,im Anschlußan die
im § 2 der Bekanntmachungvom 29. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 387)
vorgeseheneVerlängerungum weiteredreißigTage verlängert.

Die gleicheFristverlängerungfindet im Anschluß an die in der Bekannt=
machungvom 8. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 399) vorgeseheneVer=
längerungbei solchenim StadtkreisDanzig zahlbarengezogenenWechselnstatt,
die als Wohnort desBezogeneneinenOrt angeben,der in Ostpreußenoderin
einemder bezeichnetenwestpreußischenKreisegelegenist.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTagederVerkündungin Kraft.
Berlin, den24. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Neichs⸗Gesetzblatts vermitteln nur die Poftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

An80.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Befreiung von der Reichsstempelabgabezugunsten von Gesell=

schaften,welche die Befriedigung eines wirtschaftlichenKreditbedürfnisses oder die Beschaffung, Ver=
teilung und Verwertung von Rohsteffen für die Landesverteidigung bezwecken.S. 415. — Be=
kanntmachung, betressendden internationalen Verband zum Schutze des gewerblichenEigentums.
S. 116. — Bekanntmachung, betreffendJollbefreiung verdorbener Waren zur Verwendung als
Viehfutter. S. 416.

(Nr. 4499.) Bekanntmachung,betreffenddieBefreiungvonderReichsstempelabgabezugunsten
von Gesellschaften,welche die Befriedigung eines wirtschaftlichen Kredit=
bedürfnissesoderdieBeschaffung,VerteilungundVerwertungvonNohstoffen
für die Landesverteidigungbezwecken.Vom 25. September1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesuber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327), wie folgt, beschlossen:

I. 1. Die zufolgederBekanntmachung,des Reichskanzlersvom19.August
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 380) gewährtenStempelbefreiungenwerdenunter den
gleichenVoraussetzungen,unterwelchensiedortdenGesellschaftenzurBefriedigung
eines geschäftlichen Kreditbedürfnisseszugestandensind, auch den Gesellschaften
zur Befriedigung eineswirtschaftlichen Kreditbedürfnissesgewährt.

2. Inländische Gesellschaften,die nach ihrer Satzung ausschließlichdie
Beschaffung,Verteilungund Verwertungvon Roh=und sonstigenStoffen im
Interesseder Landesverteidigungwährenddes gegenwärtigenKrieges bezwecken,
sindunter den für Kreditgesellschaftenin der zu 1 bezeichnetenBekanntmachung
aufgestelltenVoraussetzungenvon der in Tarifnummer 1A des Reichsstempel=
gesetzesangeordnetenAbgabebefreit.

3. Von Anschaffungsgeschäftenoder diesengleichgestelltenGeschäftenüber
Aktien und Interimsscheineder nach diesemBeschluß und der zu 1 bezeichneten
Bekanntmachungvom Gesellschaftsstempel(Tarifnummer1A des Reichsstempel=
gesetzes)befreitenGesellschaftenist eineStempelabgabeaus Tarifnummer4a des
Reichsstempelgesetzesnicht zu entrichten.

II. Auf das Verfahren bei der Befreiung vom Gesellschaftsstempelnach
diesemBeschluß und der zu J. 1 bezeichnetenBekanntmachung findet § 14
Abs.1, 3, 4 der AusführungsbestimmungenzumReichsstempelgesetzAnwendung.
Reichs-Gesehbl.1914. 98
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III. Die vorstehendenBestimmungentretenmitWirkungvom 19. August
1914 ab in Kraft.

Berlin, den25.September1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kühn.

(Nr. 4500.) Bekanntmachung,betreffendden internationalenVerband zum Schutzek#
gewerblichenEigentums. Vom 21. September1914.

D. KöniglichDänischeRegierunghatdemSchweizerischenBundesratunter den
30. Juli d. J. denBeitritt Dänemarks zu derPariser Verbandsübereinkunftvom
20. März 1883 zum Schutzedes gewerblichenEigentums, revidiert in Brüsel
am 14.Dezember1900 und in Washingtonam 2. Juni 1911 (Reichs=Gesegßtl.
1913 S. 209), angezeigt.

Der Beitritt tritt am 26. September1914 in Kraft.
Berlin, den24.September1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Johannes.

.6. IJ5Ie.

(Nr. 4501.) Bekanntmachung,betreffendJollbefreiungverdorbenerWaren zur Verwendung
als Viehfutter. Vom 25. September1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen:

Waren, die verdorbenodermit Mängelnbehaftetsindund deshalb
als Viehfutter verwendetwerdensollen, könnenbis auf weiteresunter
denBedingungenund Maßgaben,die im §7 desZolltarifgesetzesfür
die zu DüngezweckenbestimmtenverdorbenenWaren vorgesehensind,
zollfrei gelassenwerden, auch wenn sie vor dem 4. August 1914 in
einenZollausschluß(Freihafen)oderüberdieZollgrenzeeingebrachtwaren.

Verlin, den25.September1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kühn.

" Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Sl.
Inhalt: Bekanntmachung über die Unverbindlichkeit gewisser Jahlungsvereinbarungen. S. 417.

(Nr. 4502.) Bekanntmachungüber die UnverbindlichkeitgewisserJahlungsvereinbarungen.
Vom 28. September1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1.
Die vor dem31. Juli 1914 getroffenenVereinbarungen,nachdeneneine

Zahlung in Gold zu erfolgenhat, sind bis auf weiteresnichtverbindlich.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrerVerkündungin Kraft. Den

ZeitpunktdesAußerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.
Berlin, den28.September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

„M 82.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungder Postordnungvom20. März 1900. S. 410.

(Nr. 4503.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 27. September1914.

A. Grund des§950 desGesetzesüber das Postwesenvom28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbdl.S. 347) und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie
ErleichterungdesWechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
wird die Postordnungvom 20. März 1900 für die Dauer derGeltungdes§ 1
der Bekanntmachungendes Bundesrats vom 6. August, 8. und 24. September
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 357, 399 und413) sowiedes§ 2 derBekanntmachung
desBundesratsvom 29. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 387), betreffendVer=
längerungder FristendesWechsel-und Scheckrechts,wie folgt geändert.

1. Im Ö18#a „Postproteste“iststattdeszweitenAbsatzesunterv zu setzen:
Ist die Zahlung der Wechselsummenicht zu erlangen, oder bleibt der

Versuch,denPostauftragvorzuzeigen,erfolglos,so wird derPostauftragbei der
Postanstalt zur Einlösung bereitgehalten. Erfolgt die Einlösung nicht, so wird
der Wechselmit dem Postauftrag am dreißigstenTage nachAblauf derProtest=
frist desArtikel41 Abs.2 derWechselordnung,wenndieserTag auf einenSonn=
oder Feiertag fällt, am nächstenWerktag nochmalszur Zahlung vorgezeigt.
Bleibt die zweiteVorzeigungoderderVersuchzu diesererfolglos,so wird gegen
die im PostauftragebezeichnetePerson ProtestnachdenVorschriftenderWechsel.
ordnungerhoben.

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in derProvinz
Ostpreußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt und
Land, Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt und Land, Löbau,
Kulm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbarsind, werdenerst
am neunzigstenTage nachAblauf der Protestfristdes Artikel41 Abs.2 der
Wechselordnung,wenndieserTag auf einenSonn=oderFeiertag fällt, am nächsten
Werktagnochmalszur Zahlung vorgezeigt.Das Gleichegilt für dienochmalige

Reichs=Gesetzbl.1914. 100
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Vorzeigungvon Postprotestaufträgenmit solchenim StadtkreiseDanzig zahlbaren
gezogenenWechseln,die als Wohnort des BezogeneneinenOrt angeben,der in
Ostpreußenoderin einemder bezeichnetenwestpreußischenKreiseliegt.

2. Ziffer 2 derBekanntmachungvom 6. August1914 sowiedieBekannt.
machungenvom30.Augustundvom8. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 357,
391 und 401) werdenaufgehoben.

3. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den27.September1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

Den Bezug des Neichs=Gesetzblaus vermitteln nur diePostanstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.

A83.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendJahlungsverbotgegenEngland. S. 421.

(Nr. 4504.) Bekanntmachung,betreffendJahlungsverbot gegenEngland. Vom 30. Sep=
tember1914.

D Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) im WegederVergeltungfolgendeVerordnungerlassen:

81.
Es ist bis auf weiteresverboten,Jahlungen nachGroßbritannienund

Irland oder den britischenKolonien und auswärtigen Besitzungen mittelbar
oderunmittelbarin bar, in WechselnoderSchecks,durchUberweisungoderin
sonstigerWeise zu leisten,sowieGeld oderWertpapieremittelbar oderunmittelbar
nachdenbezeichnetenGebietenabzuführenoderzu überweisen.

Leistungenzur Unterstützungvon Deutschenbleibengestattet.

82.
Schon entstandeneoder noch entstehendevermögensrechtlicheAnsprüche

solchernatürlicheroderjuristischerPersonen,die in den im §#1IbezeichnetenGe=
bietenihren Wohnsitzoder Sitz haben, gelten vom 31. Juli 1914 an, oder
wenn sie erst an einemspäterenTage zu erfüllen sind, von diesemTage an bis
auf weiteresals gestundet.Für die Dauer der Stundung könnenZinsen nicht
gefordertwerden. Rechtsfolgen, die sich nach den bestehendenVorschriften in
der Zeit vom 31. Juli 1914 bis zum Inkrafttreten dieserVerordnung aus
der Nichterfüllung ergebenhaben, gelten als nicht eingetreten.

Die Stundungwirkt auchgegenjedenErwerberdesAnspruchs,es sei
denn, daß der Erwerb vor dem31. Juli 1914, oder wenn der Erwerber im
Reichs·Gesehbl.1914. 101

Ausgegebenzu Berlin den 30. September1914.
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Inland seinenWohnsitzoderSitz hat, vor demInkrafttretendieserVerordnung
stattgefundenhat. Dem Erwerberdes Anspruchsstehtgleich,wer durchdessen
Crfüllung einenErstattungsansprucherlangthat.

83.
Der Schuldner kann sich dadurch befreien,daß er die geschuldetenBeträge

oderWertpapierebei der Reichsbankfür Rechnungdes Berechtigtenhinterlegt.

84.
Bei Wechseln, bei denen zur Zeit des Inkrafttretens dieserVerordnumn

die Frist für dieVorlagezurZahlung und für die ProtesterhebungwegenNich
zahlungnochnichtabgelaufenund Protest noch nicht erhobenist, wirddun
das Zahlungsverbotund die Stundung dieZeit, zu der die Vorlage zurZahlum
und dieProtesterhebungwegenNichtzahlungzulässigund erforderlichist,bisnur
demAußerkrafttretendieserVerordnunghinausgeschoben.Die Frist, innerbal
derendieVorlage unddieProtesterhebungnachdemAußerkrafttretenzu erfolgen
hat, bestimmtder Reichskanzler. ·

Die Vorschriften des Abs. 1 finden entsprechendeAnwendung auf Schech
bei denendie Zeit, innerhalbderensie zur Zahlung vorzulegensind, beider
InkrafttretendieserVerordnungnochnichtabgelaufenist.

Eine Verpflichtungzur EntrichtungdesweiterenWechselstempelsnachv
Abs. 2 desWechselstempelgesetzeswird durchdas Zahlungsverbotund dieStumus
nichtbegründet.

85.
Die Vorschriftender§#1 bis 4 findenkeineAnwendung,wennesso

um eine im Inland erfolgendeErfüllung von Ansprüchenhandelt, die fir #
im §2 bezeichnetennatürlichen oder juristischenPersonen im Betrieb ihrer#u
Inland unterhaltenenNiederlassungenentstandensind. Die Vorschriftenà#
2, 3 findenjedochAnwendung,wennes sichum Rückgriffsansprüchedr

bezeichnetenPersonenwegender NichtannahmeoderNichtzahlungeinesimMe
land zahlbarenWechselshandelt.

86.
Mit Gefängnisbis zu 3 JahrenundmitGeldstrafebis zu 50000Mar

odermit einerdieserStrafenwird, sofernnichtnachanderenStrafgesetzeneint
höhereStrafe verwirktist, bestraft

1. wer wissentlichder Vorschriftdes § 1 zuwiderhandelt;
2. werwissentlicheinemdeutschenAusfuhrverbotezuwiderWarennachde
im #&1 bezeichnetenGebietenmittelbaroderunmittelbarausführt

3. werwissentlichWaren,für diein DeutschlandeinAusfuhrverbotbe
steht,aus einemanderenLandenachdenim &#1 bezeichnetenGebiehe
mittelbaroderunmittelbarabführtoderüberweist.

Der Versuchist strafbar. ·

** Original from
Digitizedby Go gle PRINCETON UNIVERSITY



— 423 —

’
Der ReichskanzlerkannAusnahmenvon demVerbotedes § 1 und des

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 zulassen.
Er kann im Wege derVergeltungdieVorschriftendieserVerordnungauch

auf anderefeindlicheStaaten für anwendbarerklären.

.
DieseVerordnung tritt mit demTage der Verkündung,der § 6 jedoch

erst mit dem5. Oktober1914 in Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmt,wann und in welchemUmfang dieseVer=

ordnung außerKraft tritt.
Berlin, den 30. September1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.

Ass
nhalt: Verordnung, betreffend das Töten undEinfangenfremderTauben. S. 425. — Allerhöchsterh g

Erlaß über die Ermächtigung des Statthalters in Elsaß· Lothringen zur selbständigenErledigung
von Regierungsgeschäften.S. 426.

(Nr. 4505.) Verordnung, betreffenddas Töten und Einfangen fremderTauben. Vom
23. September1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund der Vorschrift im § 4 des Gesetzes,betreffendden Schutz
der Brieftauben und den Brieftaubenverkehrim Kriege, vom 28. Mai 1894
(Reichs-Gesetzbl.S. 463) im Namen des Reichs,was folgt:

1.
Alle gesetzlichenVorschriften,die das Töten und Einfangen fremder

Tauben gestatten,tretenfür das ReichsgebietaußerKraft.

82.
DieseVerordnungtritt an demTage ihrer Verkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den 23. September1914.

(. S) Wilhelm.
Delbrück.

Reichs=Gesetzbl.1914. 102
Ausgegebenzu Berlin den 2. Oktober1914.
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(Nr. 4506.) AllerhöchsterErlaß überdieErmächtigungdesStatthaltersin Elsaß=Lothringenzur
selbständigenErledigungvonRegierungsgeschäften.Vom 23.September1914.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

tun kundund fügenzu wissen:
In demWunsche,währendMeiner Abwesenheitim Felde die unverzügliche

ErledigungderRegierungsgeschäftezu sichern,will Ich auf Grund desArtikelII
§3 des Gesetzesüber die Verfassung Elsaß=Lothringensvom 31. Mai 1911
(Reichs=Gesetzbl.S. 225) demStatthalter bis auf weiteresdie nachstehenden
Befugnisse,insoweitsienachgeltendemRechtedemStaatsoberhauptevorbehalten
sind, übertragen.

1. Bewilligungen aus demAllerhöchstenDispositionsfonds bei der Landes=
hauptkassein Straßburg, soweit es sich um die Weiterbewilligung
laufenderUnterstützungenoder um die Bewilligung einmaligerUnter=
stützungenhandelt;

2. Ernennung und Entlassung der Präsidentenund Mitglieder der
Disziplinarkammernfür elsaß=lothringischeBeamte und Lehrer, des
Präsidentenund der Mitglieder des KaiserlichenRates sowie der
Handelsrichter;

3. Versetzungvon Beamtenin deneinstweiligenRuhestand;
4. Entlassung (Pensionierung)von Beamten, einschließlichder Entlassung
(Emeritierung)der ordentlichenundHonorar=Professorenan derKaiset
Wilhelms=UniversitätStraßburg;
Verleihungder Anstellungsberechtigung;
Gnadenerweise,soweites sichum Freiheitsstrafenbis zu drei Jahren
oderum Verweisehandelt;
Gnadenerweisein Disziplinarsachen;
Bestimmungder Höhe der KautionenderSparkassenrechnersowieder
Art und Weiseder BestellungdieserKautionen;
ErmächtigungzurAusführunggemeinnützigerArbeitenundFeststellung
derDringlichkeitderartigerArbeitenim BereichederMilitär= sowieder
Post=und Telegraphenverwaltung.

Ist der Statthalter an der Ausübung der ihm übertragenenBefugnisse
hh so sind in denvorbezeichnetenAngelegenheitenUnsereEntschließungen

einzuholen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßes Hauptquartier,den23. September1914.

(. S.) Wilhelm.
Delbrück.

NN

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

„W.85.
Juhalt: Bekanntmachn uangüber das Mindestgebot bei der Versteigerung gepfändeterSachen. S. 427. —

Bekanntmachung über die Ladung zur Gesellschafterversammlungeiner Gesellschaftmit beschränkter
Haftung. S. 428.

(Nr. 4507.) Bekanntmachungüber das Mindestgebotbei der Versteigerunggepfändeter
Sachen. Vom 8. Oktober1914.

D Bundesrat hat auf Grund des9§3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

· §1.
Soweit eine Zwangsvollstreckungin körperlicheSachen nach den Vor—

schriftender Zivilprozeßordnungstattfindet,ist der gewöhnlicheVerkaufswertder
gepfändetenSachenvor der Versteigerungzu schätzen.

Die Schätzungerfolgt durch den Gerichtsvollzieher.Ist gemäß§ 813
der Zivilprozeßordnungzur Pfändung ein Sachverständigerzugezogen,so hat
dieserdie Schätzungvorzunehmen.Mit der SchätzunggepfändeterWertpapiere,
die einen Börsen=oder Marktpreis nicht haben, hat der Gerichtsvollziehereinen
kaufmännischenSachverständigenzubeauftragen;bei der Schätzungdarf der
gewöhnlicheVerkaufswertsolcher rrsmne die in der letztenWochevor dem
31. Juli 1914 noch einenBörsen=oderMarktpreis hatten, nicht unter dem
letzten in dieser Woche amtlich notierten Markt= oder Börsenpreis festgestellt
werden. In anderenFällen kannder GerichtsvollziehereinenSachverständigen
mit der Schätzungbeauftragen.

Die Schätzungsoll tunlichstbei derPfändung erfolgen. In diesemFalle
ist ihr Ergebnisin das Protokoll aufzunehmen.

Für Kostbarkeitenbewendetes bei der Vorschrift im § 814 der ivil=
prozeßordnung.

82.
Das Vollstreckungsgerichtkann auf Antrag des Gläubigers oder des

Schuldnersdie SchätzungdurcheinenSachverständigenanordnen.
Reichs· Gesebbl.1914. 103

Ausgegebenzu Berlin den 9. Oktober1914.
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Bei der Versteigerungder Ghit Sachen darf unbeschadetder Vor=
schriftim § 820 der Zivilprozeßordnungder Zuschlagnur auf ein Gebot erteilt
werden, das mindestensdie Hälfte des gewöhnlichenVerkaufswertserreicht
(Mindestgebot).

Bei Wertpapieren,die von denauf Grund desDarlehnskassengesetzesvom
4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 340) errichtetenDarlehnskassenbeliehen
werden,darf das Mindestgebotnicht hinter demBetrage zurückbleiben,zu dem
die DarlehnskassenWertpapieredieserArt beleihen.

Der gewöhnlicheVerkaufswertund das Mindestgebotsind bei demAus=
bietenbekanntzugeben.

4.
Wird der Zuschlagnicht erteilt,weil ein das Mindestgeboterreichendes

Gebot nicht abgegebenist, so bleibt das PfandrechtdesGläubigers bestehen.
Er kann jederzeitdie AnberaumungeinesneuenVersteigerungsterminsoderdie
AnordnunganderweitigerVerwertungder gepfändetenSachengemäß9 825 der
Zivilprozeßordnungbeantragen.Wird die anderweitigeVerwertungangeordnet,
so gilt § 3 entsprechend.

5.
Diese Verordnung tritt nach Ablauf einer Woche seit demTage derVer=

kündungin Kraft. Den ZeitpunktdesAußerkrafttretensbestimmtderReichskanzler.
Berlin, denS. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Lisco.

(Nr. 4508.) BekanntmachungüberdieLadung zur GesellschafterversammlungeinerGesellschaft
mit beschränkterHaftung. Vom 8. Oktober1914.

* Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* l.
Kann ein Gesellschafterzu der Versammlung derGesellschaftereinerGesell=

schaftmit beschränkterHaftung infolgedesKrieges durcheingeschriebenenBriek
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OigitizedbI OCo gle PRINCETON UNIVERSITY



— 429 —

nichtgeladenwerdenundist dieBestellungeineszurEntgegennahmederLadung
berechtigtenPflegers nachdenBestimmungendes BürgerlichenGesetzbuchsnicht
möglich,so kann auf Antrag einesBeteiligtendas Amtsgericht,in dessenBe=
zirkedie Gesellschaftihren Sitz hat, einen Vertreter zur Entgegennahmeder
Ladung sowiezurAusübungderRechtedesGesellschaftersbeiderBeschlußfassung
bestellen.Der Vertreterkann auch zur Ausübung sonstigerdem Gesellschafter
in bezugauf die Führung der GeschäftezustehenderRechteermächtigtwerden.
Die Vertretungist aufzuheben,wenndas Bedürfnis weggefallenist.

Die Wirksamkeitder von odergegenüberdemVertretervorgenommenen
Rechtshandlungenkannnichtdeshalbin Frage gestelltwerden,weil dieVoraus=
setzungender Bestellungnichtvorgelegenhaben.

Ist einVertreterodereinPflegerbestellt,so kanndas im Abs.1 bezeichnete
Gerichtdie Frist, mit der die Ladung des VertretersoderPflegers zu bewirken
ist, verlängern.

Gerichtsgebührenwerdennichterhoben.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTagederVerkündungin Kraft.
Berlin, den8. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Lisco.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jabrgang1914.

1586.
Inhalt: Setsus ug über die Jahlung vona Vrandentichedigungen in * Preuzischen Prooim Ost-

preußen und dem RKreise Rosenberg in Westpreußen. S. 131.

(Nr. 4509.) Bekanntmachungüber die Jahlung von Brandentschädigungenin der Preußischen
Provinz Ostpreußen und dem Kreise Rosenberg in Westpreußen. Vom
13. Oktober 1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desReichsgesetzesüber die Ermäch=
tigung desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Die Landeszentralbehördewird ermächtigt,für denUmfangderPreußischen

Provinz Ostpreußenund des Kreises Rosenberg in Westpreußenüber die Aus—
zahlungunddieVerzinslichkeitvonEntschädigungen,die seitenseinernachLandes=
rechterrichtetenöffentlichenFeuerversicherungsanstaltfür einenwährend des gegen—
wärtigen Krieges entstandenenBrandschadenzu zahlen sind, sowie über die Äuf—
bringung der hierzu erforderlichenMittel Bestimmungenzu treffen, die von den
bestehendenVersicherungsabredenabweichen.

Die Landeszentralbehördekann die Bestimmungenin derWeise treffen,
daß sie Sazunzen und allgemeineVersicherungsbedingungenauf solche Ver=
sicherungenfür anwendbar erklärt, für die sie nicht schonkraft Vertrags An=
wendungfinden.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den 13.Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Lisco.

— Den Vezug des Neichs. Gesetzblatts vermitteln nur vie Postanstalten. — J
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Geetzblatt.
Jahrgang1914.

AS.
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendJollerlaß für Gerstenmalz.S. 433. — Bekanntmachung, be=

treffenddie Regelung der wirtschaftlichenBetriebsverhältnisseder Branntweinbrennereienund der
Betriebsauflagevergütungenfür das Betriebsjahr 1914/15. S. 434. — Bekanntmachung,
betreffenddie BehandlungfeindlicherJollgüter. S. 438. — Bekanntmachung über Vorratser=
hebungen. S. 440.

(Nr. 4510.) Bekanntmachung,betreffendJollerlaß für Gerstenmalz.Vom 13. Oktober1914.

mi= Bundesrat hat in der Sitzung vom 8. Oktober1914 auf Grund des
§ 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen:

Für Malz aus Gerste, das durch besondereGenehmigung einer
zuständigenBehörde des Herstellungslandes zur Ausfuhr nach dem
DeutschenReiche zugelassenist, wird während der Geltungsdauer der
aufGrund desGesetzes,betreffendvorübergehendeEinfuhrerleichterungen,
vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 338) vorgeschriebenenauto=
nomen Zollbefreiung von Gerste derZoll bis auf denBetrag erlassen,
der sichergibt,wennanstattdesZollsatzesvon 5/75Mark derZollsatz
von 1/75Mark für denDoppelzentnerzugrundegelegtwird.

Berlin, den 13. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Jahn.

Reichs-Grsetöl.19141. 105
Ausgegebenzu Berlin den 15. Oktober1914.
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(Nr. 4511.) Bekanntmachung,betreffenddieRegelungderwirtschaftlichenBetriebsverhältnisse
der Branntweinbrennereienund der Betriebsauflagevergütungenfür das
Betriebsjahr 1914/15. Vom 15. Oktober1914.

Da Bundesrat hat beschlossen:
1. Für das Betriebsjahr1914/15 wird der Durchschnittsbrandder
Brennereienmit einerJahreserzeugungvon 50 hl Alkoholoderweniger
auf 90 Hundertteile,der Durchschnittsbrandder übrigenBrennereien
auf 60 Hundertteiledes allgemeinenDurchschnittsbrandesfestgesetzt.

2. Auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdesBundesrats
zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) wird
a) das Kontingentder Brennereienim KönigreicheBayern (ein=
schließlichJungholz undMittelberg),im KönigreicheWürttemberg
und im GroßherzogtumeBaden für das Betriebsjahr1914/15
auf siebenZehnteldesauf Grund desBeschlussesvom2.November
1911 — 5914 der Protokolle—den einzelnenBrennereienfür
das Betriebsjahr1911/12 zugewiesenenKontingentsfestgesetzt;

b) bestimmt,daß abweichendvon der Vorschriftim § 5 Abs.3 des
Gesetzes,betreffenddie Beseitigungdes Branntweinkontingents,
vom I14.Juni 1912 (Reichs=Gesetzbl.S. 378) im Betriebsjabr
1914/15 die Vorschriftim Abs. 1 unter 1 a. a. O., sowettsie
die HohenzollernschenLandeangeht,und dieVorschriftim Abs.1
unter 2 a. a. O. nur für denBranntwein eintritt,derinnerhalb
der erstensiebenZehntel des deneinzelnenBrennereienfür das
Betriebsjahr1911/12zugewiesenenKontingentserzeugtwordenist;

JP)die durch§ 15 desGesetzesvom 14. Juni 1912 dem§969 des
Branntweinsteuergesetzesvom 15. Juli 1909 (Reichs=Gesetzbl.
S. 661)als Abs.2 angefügteVorschriftbeiFestsetzungdesDurch=
schnittsbrandesder einzelnenBrennerei für das Betriebsjahr
1914/15 für Brennereienmit einerJahreserzeugungvon mehr
als 50 hl Alkohol außerWirksamkeitgesetzt.

3. Die Vergällungspflichtder Brennereienwird für das Betriebsjahr
1914/15 dahin geregelt,daß 65 HundertteilederinnerhalbdesDurch=
schnittsbrandeshergestelltenErzeugungderVergällungspflichtunterliegen
und die übrigen35 Hundertteiledavonbefreitbleiben.

4. Die aus den Einnahmen an Betriebsauflagezu gewährendenVer=
gütungenwerdenmit Wirkung vom 16. Oktober1914 ab wie folgt
festgesetzt:
a) für vollständigvergälltenBranntwein

a) desvergällungspflichtigenUberbrandesauf 0): Mark,
aihderer M 11 111 1— 25
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b) für unvollständigvergälltenBranntwein,der verwendetwird
a) zur Herstellungvon Essig auf. . .. ... . . . . ... 0/20Mark,
6) zurHerstellungvonessigsaurenSalzen (Bleizuckerusw.),Zell=

horn (Zelluloid), Kunstseideund Kunstleder(einmit Zellhorn
oder ähnlichenStoffen überstrichenesGewebe)sowievon
Teerfarbstoffenund ihren organischenVorerzeugnissen
A.LtB 0/#6Mark

) zu anderenZweckenaa . . . . . .. . .. O,iosMark;
J) bei der Ausfuhr

a) für Branntweinaus SteinobstoderBeerenund Liköre,wenn
die Ausfuhr in Flaschenbis zu einemLiter oder in Fässern
oderKorbflaschenbis zu 100 LiterRaumgehalterfolgtG 48
unterb und c derBranntweinsteuer=Befreiungsordnung)
anf.—t—“ttuss 0#1Mark

5) für rohenund gereinigtenBranntweinsowiefür Branntwein
und BranntweinerzeugnisseandererArt als unter a an=
gegeben(6J48 unter a, d, e und k der Branntweinsteuer=
Befreiungsordnung)auf.. .... ... . . . . . . . ... 0,o7Mark;

4) für Branntwein, der unter amtlicherUberwachungdurchVer=
dunstungodersonstdurchnatürlicheEinflüsseverlorengeht(§ 36
der Branntwein=Begleitscheinordnung,§ 32 Abs. 3 der Brannt=
wein=Lagerordnung,§ 27 Abs. 3 der Branntwein=Reinigungs=
ordnung),und zwar
a) desvergällungspflichtigenUberbrandesauf 0)07Mark,
Bh andererAxt auß 0,1osMark

für das Liter Alkohol.
Ubersteigtdie in der Zeit vom 1. bis einschließlich15. Oktober1914
von dem einzelnenAntragstellervollständigvergällte Alkoholmenge
15 Einundreißigstelder im OktoberderJahre 1911, 1912 und 1913
durchschnittlichfür denselbenAntragsteller oder seinenRechtsvorgänger
in gleicherWeisesteuerfreiabgelassenenMengeum mehrals 5 Hundert=
teile,mindestensaberum mehrals 600 Liter Alkohol),so ist für die
darüberhinausgehendeMenge die Betriebsauflagenur in der oben
festgesetztengeringerenHöhe zu vergüten.

5. Auf Grund des9 3 desGesetzesüber dieErmächtigungdesBundes=
rats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August 1914 wird
den nachstehendenBestimmungenüber die Ubertragungdes Durch=
schnittsbrandesderBrennereienim Betriebsjahr1914/15 dieGenehhn
gung erteilt.

Berlin, den 15.Oktober1914.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
Jahn.
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Anlage.

Bestimmungen
überdie ÜbertragungdesDurchschnittsbrandesder Brennereienim

Betriebsjahr1914/15.

§ 1.
Die Direktivbehördekann in den im §#2 näherbezeichnetenFällen

gestatten,daß im Betriebsjahr1914/15 derDurchschnittsbrandeinerBrennerei,
gegebenenfallsmit diesemauchdie zu einemermäßigtenVerbrauchsabgabensatze
herstellbareAlkoholmengeganz oderteilweiseauf eineandereBrennereidergleichen
Art innerhalbdesDirektivbezirkesübertragenwird. Soll Durchschnittsbrandusw.
auf eineBrennereieines anderenDirektivbezirkesübertragenwerden,so ist die
Genehmigung der oberstenLandesfinanzbehördeerforderlich. Die Ubertragung
von Durchschnittsbrandusw. auf eineBrennereieinesanderenBundesstaatsist
ausgeschlossen.

(2) Im Falle desBedürfnisseskönnenlandwirtschaftlicheBrennereien,Obst=
brennereienund den ObstbrennereiengleichgestellteBrennereienals Brennereien
der gleichenArt behandeltwerden.

82.
Die Ubertragungdarf gestattetwerden:
a) für BrennereienjederArt,
wenninfolgeder kriegerischenEreignissederBrennereibesitzerdurchZer=
störungderBrennereianlage,VernichtungvonRohstoffender Brannt=
weinerzeugungusw. außerstandgesetztist, denBrennereibetriebüber=
haupt oder in einemdemDurchschnittsbrandentsprechendenUmfang
auszuüben;

b) für landwirtschaftlicheBrennereien,die ausschließlichKartoffeln ver=
arbeiten,
1. wennderBrennereibesitzereineeigeneAnlage zurHerstellungvon
Trockenkartoffelnbesitztoderzur alsbaldigenEinrichtungverbindlich
in Auftrag gegebenhat,

2. wennder BrennereibesitzereinerKartoffeltrocknungs=Genossenschaft
als Mitglied angehört,

3. wennderBrennereibesitzersichverpflichtet,diegeerntetenKartoffeln,
soweiter sienichtin der eigenenWirtschaftverbraucht,an eine
Anstalt zurHerstellungvonTrockenkartoffelnzu liefern,undnach=
weist,daßdieseihm dieKartoffelnzurTrocknungabzunehmenhat;



—437—-·

c)fürlandwirtschaftlicheBrennereien,bieKartoffelnnebenGetreidever-
arbeiten,unter den bei b angegebenenBedingungenin dem der
KartoffelverarbeitungentsprechendenVerhältnis.

83.
Für den Branntwein, der auf den erworbenenDurchschnittsbrandan=

gerechnetwird, ist die Betriebsauflageso zu berechnenunddieVergällungspflicht
so zu erfüllen, als ob er in der Brennereihergestelltwordenwäre, die den
Durchschnittsbrandabgegebenhat. Soweit die abgebendeBrennereiBranntwein
zu einem ermäßigtenVerbrauchsabgabensatzeherstellendurfte, unterliegtder
innerhalb der übertragenenMenge hergestellteBranntwein in den bestimmten
Grenzen dem für die abgebendeBrennereizutreffendenermäßigtenVerbrauchs=
abgabensatze.Verwerteteine Brennerei,die nur einenTeil des Durchschnitts=
brandes einer anderen Brennerei erworben hat, diesenAnteil überhaupt nicht
oder nicht vollständig,so wird hierdurchdie Behandlungder übrigenan dem=
selbenDurchschnittsbrandebeteiligtenBrennereiennichtgeändert(zuvergleichen§ 8).

84.
Eine Brennerei, die fremdenDurchschnittsbranderworbenhat, darf auf

diesenihre Branntweinerzeugungerstanrechnenlassen,nachdemsiedeneigenen
Durchschnittsbranderschöpfthat.

85.
Wer von dem ihm für das Betriebsjahr 1914/15 zugewiesenenDurch=

schnittsbrand usw. an eine andere Brennerei etwas abgeben will, hat die
Genehmigungbei demfür seineBrennereizuständigenHauptamtzu beantragen.
Der Antrag hat die Tatsachen(§ 2) zu enthalten,auf dieer gestütztwird, sowie
Namen, Ort, Hauptamtsbezirkund Hebebezirkder Brennerei,auf die Durch=
schnittsbrandübertragenwerdensoll. Soll der zu übertragendeDurchschnitts=
brand auf mehrereBrennereienverteiltwerden,so habensichdie Angabenauf
sämtlichein Betracht kommendenBrennereienzu erstreckenunter nähererBe=
zeichnungderbetreffendenAlkoholmengen.Das Hauptamtprüft im Einvernehmen
mit dem für die erwerbendeBrennereizuständigenHauptamtdenAntrag, ver=
merktdarauf dieBrennereiklasseunddieBetriebsweisealler beteiligtenBrennereien,
soweitdiesefür die Beurteilungin Betrachtkommt,und legt ihn der Direktiv=
behördevor.

86.
Die Direktivbehördeprüft denAntrag und genehmigtihn, wennBedenken

nicht bestehen,nötigenfalls nach Weisung der oberstenLandesfinanzbehörde
1 Satz2).

H.
In demBranntwein=Abnahmebuche,demBranntwein=Abnahme=Hauptbuche,

dem Betriebsauflagebuchund dem Betriebsauflage=Hauptbuchesowohl der

witresGOogle
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Brennerei, die Durchschnittsbrandabgegebenhat, als auch der, die solchen
erworbenhat, sind entsprechendeVermerkezu machen.

88.
Die Hebestelle,in derenBezirkedie abgebendeBrennerei liegt, hat der

anderenHebestellealledieSteuerberechnungunddieVergällungspflichtberührenden
Angabenmitzuteilen. Ist die Ubertragungvon TeilmengendesDurchschnitts=
brandesgenehmigt,so ist insbesonderefür jedeBrennereiderallgemeineBetriebs=
auflagesatzmitzuteilen,der für die übertrageneTeilmengezunächstin Betracht
kommtund wievielzu diesemSatze hergestelltwerdendarf. Gegebenenfallsist
auchderermäßigteVerbrauchsabgabensatzsowiederTeil desDurchschnittsbrandes,
der diesemunterliegt,mitzuteilen.

89.
Der Branntwein, der auf den Durchschnittsbrandeiner anderen

Brennerei angerechnetwird, ist auf besonderenPapieren abzufertigenund in
besonderenAbnahmebüchernund Betriebsauflagebüchernnachzuweisen.In diesen
Büchern ist die Brennerei ersichtlichzu machen,die denBranntwein herstellt,
und die denDurchschnittsbrandabgebendeBrennerei.

(i) KommenBrennereienverschiedenerHebebezirkein Betracht,so ist für
jedeHebestelleein besonderesAbnahme=Hauptbuchund ein besonderesBetriebs=
auflage=Hauptbuchzu führen. 3

§ 10.
Für die Beurteilungder Brennereiauchin der Folgezeitund für die

Statistik ist der Branntwein, der auf den Durchschnittsbrandeiner anderen
Brennereiangerechnetwordenist, so zu behandeln,als ob er in der abgebenden
Brennereierzeugtwordenwäre. In der Statistik sind dieseBranntweinmengen
ssn gaenefer nachrichtlicham Fuße der einzelnenNachweisungenzu
vermerken.

(Nr. 4512.) Bekanntmachung,betreffenddie Behandlung feindlicherJollgüter. Vom
15.Oktober1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzl.S. 327) zumZweckederVergeltungfolgendeVerordnungerlassen:

#1.
Waren, die sich am Tage des Inkrafttretens dieserVerordnung innerhalb

derReichsgrenzefür RechnungeinernatürlichenoderjuristischenPersonbefinden,
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die in Belgien, Frankreich,GroßbritannienoderRußland oderin denKolonien
und auswärtigenBesitzungeneinesdieserLänder ihrenWohnsitzoderSitz hat,
sind, solangesienochnichtin denfreienVerkehrgetretensind, durchdie Zoll=
behördevorläufig festzuhalten.

Als nochnichtin denfreienVerkehrgetretengeltenim Sinne dieserVor=
schrift auchWaren, die mit der Aussichtauf Zollbefreiungfür denFall ihres
Wiederausgangesabgefertigtsind.

§ 2.
Über Waren, die nochnichtin denfreienVerkehrgetretensind, hat auf

Verlangender ZollbehördejederAuskunftzu erteilen,dermit ihrerBeförderung
oder Aufbewahrung oder ihrem Absatz befaßt ist; er hat insbesondereseineGe=
schäftsbüchervorzulegenund die BesichtigungderWaren zu gestatten.Zur Er=
füllung dieserPflichtenkanner durchGeldstrafenangehaltenwerden,derenGe=
samtbetrag3000 X nichtübersteigendarf.

§r3.
Der Reichskanzlerkann im Wegeder Vergeltunganordnen,daß die fest=

gehaltenenWarenzu GunstendesReichseingezogenwerden.

. §4«
Die Einziehungerfolgt durcheinenBeschlußdesHauptamts. Vor dem

Beschlußist der zu Anträgen über die ZollbehandlungBerechtigtezu hören.
Der Einziehungsbeschlußist demBerechtigtenzuzustellen.Gegen denBeschluß
ist nur die Beschwerdean die DirektivbehördeinnerhalbeinesMonats zulässig.

(5.
Aus der eingezogenenWare sindvorwegdieAnsprücheim Inland wohn=

hafterPersonenwegenAufwendungenauf die Ware zu befriedigen.

86.
Für die Zollausschlüsse(Freihäfen) werden die zuständigenVerwaltungs=

behördendurchdie Landeszentralbehördebestimmt.

ST.
Diese Verordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Der Reichskanzlerkann die Verordnungauf andereals die im 9 1 be=

zeichnetenfeindlichenGebieteausdehnen;er kanndienach§ 3 erlassenenAnord=
nungenaufhebenoderbeschränken.

Der ReichskanzlerkannAusnahmenvon der vorläufigenFesthaltung(§ 1)
zulassen.

* Original from
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Der Reichskanzlerbestimmt,wann und inwieweitdie Verordnungaußer
Kraft tritt.

Berlin, den 15. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Lisco.

(Nr. 1513.) Bekanntmachungüber Vorratserhebungen.Vom 15. Oktober1914.

D. Vorschrift des §1 der Bekanntmachungüber Vorratserhebungenvom
24. August 1914 (Reichs.Gesetzbl.S. 382) wird auf Grund des§ 3 desGesetzes
über die Ermächtigungdes Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327) dahin ergänzt, daß dieAuskunfts=
pflicht sich auch auf sämtlicheArtikel desKriegsbedarfsund auf Gegenstände,
die zur Herstellungvon Kriegsbedarfsartikelndienen,erstreckt.

Berlin, den 15. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Lisco.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

— —
Inhalt: Jusatz zur Prisenordnungvom 30. September1909. S. 141.

(Nr. 1514.) Zusatz zur Prisenordnung vom 30. September1909 (Reichs-Gesetzbl.1914
S. 275). Vom 18.Oktober1914.

ch bestimmehiermit, daß in der Prisenordnung vom 30. September1909
in Ziffer23 folgendebeidenNummernhinzugefügtwerden:

15. Kupfer (unbearbeitet);
16. Blei in Blöcken,Platten oderRähren.

Berlin, den18.Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

DenBezugdesNeichs=GeseskhlatesvermittelnmurdiePoftanstalsen.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1914. 106
Ausgegebenzu Berlin den 18. Oktober 1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

I 89.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendJahlungsverbotgegenFrankreich.S. 443.

— —

(Nr.4515.) Bekanntmachung,betreffendJahlungsverbotgegenFrankreich.Vom20.Oktober1914.

A- Grund des §7 Abs.2 der Verordnung,betreffendZahlungsverbotgegen
England, vom 30. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 421) wird folgendes
bestimmt:

Artikel 1.
Die Vorschriftender Verordnungvom 30. September1914 werdenim

Wege der Vergeltung auch auf Frankreichund die französischenKolonien und
auswärtigenBesitzungenfür anwendbarerklärt.

Die AnwendungunterliegtfolgendenEinschränkungen:
1. Für die Frage, ob dieStundung gegendenErwerberwirkt odernicht
(§ 2 Abs.2 derVerordnung),kommtesohneRücksichtauf denWohnsitz
oderSitz des Erwerbers nur darauf an, ob der Erwerb nachdem
Inkrafttreten dieserBekanntmachung oder vorher stattgefundenhat.

2. Soweit in der Verordnungvom 30. September1914 auf denZeit=
punkt ihres Inkrafttretens verwiesenwird, tritt der Zeitpunkt des
InkrafttretensdieserBekanntmachungan die Stelle.

Artikel 2.
DieseBekanntmachungtritt mit demTage der Verkündung,hinsichtlich

derStrafbestimmungendes§ 6 derVerordnungvom30. September1914 jedoch
erst mit dem 25. Oktober 1914 in Kraft.

Berlin, den20. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs.Gesetzbl.1914. « 107
Ausgegebenzu Berlin den20. Oktober1914.
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Reichs=Gesetztlatt.
Jahrgang1914.

An 90.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen

ThomasschlackegemahlenoderThomasschlackenmehlgelagert wird. S. 445. — Bekanntmachung,
betreffendden Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie. S. 446.

(Nr. 4516.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung und denBetrieb gewerblicherAn=
lagen, in denenThomasschlackegemahlenoder Thomasschlackenmehlge=
lagert wird. Vom 21. Oktober1914.

Auf Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat über die
Einrichtung und den Betrieb gewerblicherAnlagen, in denenThomasschlacke
gemahlenoderThomasschlackenmehlgelagertwird, folgendeVorschrift erlassen:

Der 9#9 Abs. 1 und2 derBekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund
denBetriebgewerblicherAnlagen,in denenThomasschlackegemahlenoderThomas=

3. Juli 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 543)
E Ee wird)vom23.3-IIRaschs-GesesölrS.1153)wirdbisauf
iteres aufgehoben.

Berlin, den 21. Oktober 1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Reichs=Gesetzbl.1914. 108
Ausgegebenzu Berlin den 23. Oktober1914.
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(Nr. 4517.) Bekanntmachung,betreffendden Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie.
Vom 21. Oktober1914.

Ar# Grund der §§9120f, 1395 der Gewerbeordnunghat der Bundesrat
folgendeBestimmungerlassen:

Der 7 der Bekanntmachungvom 4. Mai 1914, betreffenddenBetrieb
der Anlagen der Großeisenindustrie(Reichs=Gesetzb9l.S. 118), wird wie folgt
geändert:

§ 7.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Dezember1915 in Kraft

und an Stelle der Bekanntmachungvom 19. Dezember1908 (Reichs.
Gesetzbl.S. 650).

Die auf Grund des § 3 der Bekanntmachungvom 19. Dezember1908,
gestattetenAusnahmenbleiben,wenn ihre Dauer nichtauf einenkürzerenZeit.
punkt beschränktist, bis zum 30. November 1915 in Geltung, treten aber am
1. Dezember1915 sämtlich außer Kraft.

Berlin, den21. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A# 9I.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie ÜberwachungausländischerUnternehmungen.S. 447. — Be=

kanntmachung über die Fälligkeit im Ausland ausgestellterWechsel.S. 418. — Bekannt=
machung, betreffend weitere Verlängerung der Fristen des Wechsel-und Scheckrechts für Elsaß=
Lothringen, Ostpreußenusv. S. 449. — Bekanntmachung über die Geltendmachung von An=
sprüchenvon Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben. S. 449. — Bekanntmachung
über die Ausdehnung des Gesetzes,betreffendden Schutz der infolge des Krieges an Wahrnehmung
ihrer Rechte behindertenPersonen, auf Kriegsbeteiligte Osterreich=Ungarns. S. 450. — Bekannt=
machung, betreffendErleichterungen auf dem Gebiete des Patent., Gebrauchsmuster-und Waren=
zeichenrechtsin ausländischenStaaten. S. 450.

(Nr. 4518.) Bekanntmachung,betreffenddie UberwachungausländischerUnternehmungen.
Vom 22. Oktober1914.

D Bundesrat hat auf Grund des 9 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1.
In die Verordnung, betreffend die Uberwachung ausländischerUnter=

nehmungen,vom 4. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 397) wird hinterden
§5 folgender§ 5a eingestellt:

Ist für eineunterAufsichtgestellteUnternehmungoderZweig=
niederlassungkeinLeiteroderAngestellterim Inland vorhanden,der
zuRechtshandlungenfür dieUnternehmungoderdieZweigniederlassung
befugtist, odernimmt der Leiter oderAngestelltedie Geschäftenicht
wahr, so ist auf Antrag derAufsichtspersonein Vertreter zu bestellen.

Die Bestellungerfolgt durchdas Amtsgericht,in dessenBezirke
die Unternehmung oder Zweigniederlassungansässig ist. UÜberdie
Auswahl des Vertreters ist die Aufsichtspersonzu hören.

Der Vertreter hat die laufenden Geschäfteder Unternehmung
oderJweigniederlassungganzoderteilweisezu beendigen;zurBeendigung
schwebenderGeschäftekann er auch neueGeschäfteeingehen. Er hat
denAnordnungenundWeisungenderAufsichtspersonFolge zu leisten.

Der Vertreter hat Anspruch auf Erstattung barer Auslagen und
auf eine angemesseneVergütungfür seineTätigkeit. Der Betrag
ist durch das Amtsgericht nach Anhörung der Aufsichtspersonfestzu=
setzenund von demVertreterbei derUnternehmungoderZweignieder=
lassungeinzuziehen.

Reichs·Gesehbl.1914. 109
Ausgegebenzu Berlin den23.Oktober1914.
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WährendderDauer derVertretungruht dieBefugnis derLeiter
und Angestelltenzu Rechtshandlungenfür dieUnternehmungoderdie
Zweigniederlassung.

Das Amtsgerichthat die Vertretungauf Antrag der Aufsichts=
personaufzuheben.

Ist die UnternehmungoderZweigniederlassungin das Handels=
registeroderdas Genossenschaftsregistereingetragen,so ist dieBestellung
desVertreterssowiedie Aufhebungder Vertretungvon Amts wegen
in das Registereinzutragen.

Gerichtsgebührenwerdennichterhoben.
Artikel 2.

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kreft.
Berlin, den 22. Oktober1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4519.) Bekanntmachungüber die Fälligkeit im Ausland ausgestellterWechsel. Vom
22. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Die Fälligkeitvon Wechseln,derenFälligkeit durchdie Bekanntmachung

vom 10. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 368) um drei Monate hinausgeschoben
ist, wird um weiteredrei Monate hinausgeschoben.An die Stelle der in der
Bekanntmachungvom 12. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 369) vorgesehenen
ErhöhungderWechselsummeum sechsProzentjährlicherZinsenfür dreiMonate
tritt eine solchefür sechsMonate.

Eine Verpflichtung zur Entrichtung des weiterenWechselstempelsnach § 3
Abs. 2 des Wechselstempelgesetzeswird durch die Hinausschiebungder Fälligkeit
nicht begründet. Bei Anwendung der Vorschriften des § 13 Nr. 2 und des
§1#7desBankgesetzesbleibtdie HinausschiebungaußerBetracht.

82.
Die VorschriftendieserVerordnung finden keineAnwendung auf Wechsel,

bei denendie Zeit der Vorlage zur Zahlung und der Protesterhebungdurchdie
Bekanntmachung,betreffendZahlungsverbot gegenEngland, vom 30. September
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 421) oder durch die Bekanntmachung,betreffend
ZahlungsverbotgegenFrankreich,vom20.Oktober1914(Reichs=Gesetzbl.S. 443)
hinausgeschobenist.
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§3.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4520.) Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerungderFristen desWechsel,und
Scheckrechtsfür Elsaß.Lothringen,Ostpreußenusv. Vom 22.Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Die Fristenfür die VornahmeeinerHandlung, derenes zur Ausübung

oder Erhaltung des Wechselrechtsoder des Regreßrechtsaus dem Scheckbedarf,
werden,soweit sie nichtam 31. Juli 1914 abgelaufenwaren, für solcheWechsel
oder Schecks, die in Elsaß-Lothringen, in der PreußischenProvinz Ostpreußen
oderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt undLand,Stuhm,
Marienwerder, Rosenberg,Graudenz Stadt und Land, Löbau, Culm, Briesen,
Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbarsind, im Anschlußan die in der
Bekanntmachungvom 24. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 413) vorgesehend
Verlängerungumweitere dreißigTage verlängert.

Die gleicheFristverlängerungfindet bei solchenim Stadtkreis Danzig zahl=
barengezogenenWechselnstatt,die als Wohnort desBezogeneneinenOrt an=
geben,der in Ostpreußenoder in einemder bezeichnetenwestpreußischenKreise
gelegenist. "

§2.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4521.) Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon Ansprüchen von Personen, die
im Ausland ihren Wohnsitzhaben. Vom 22. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die WirksamkeitderBekanntmachungüberdieGeltendmachung
vonAnsprüchenvonPersonen,die im Ausland ihrenWohnsitzhaben,

** Original from
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vom 7. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 360) wird in der Weise
ausgedehnt,daß an dieStelle des 31. Oktober1914 der 31.Januar
1915 tritt.

Berlin, den22. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4522.) Bekanntmachungüber die Ausdehnungdes Gesetzes,betreffendden Schutz der
infolge des Krieges an Wahrnehmungihrer RechtebehindertenVDersonen,
vom 4.August1914 (Reichs-=Gesetzbl.S. 328)auf KriegsbeteiligteOsterreich=
Ungarns. Vom 22. Oktober1914.

D Bundesrathat auf Grund des § 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1.
Im Sinne des Gesetzes,betreffenddenSchutzder infolgedesKrieges an

Wahrnehmungihrer RechtebehindertenPersonen,vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 328) stehendie deutscheund die österreichisch=ungarischeLand= und
Seemacht, diedeutschenund dieösterreichisch=ungarischenFestungensowiedieKriegs=
führungdesReichsund dieKriegsführungOsterreich=Ungarnseinandergleich.

82.
. Diese Verordnung tritt mit dem Tage in Kraft, an dem derReichskanzler
im Reichs=Gesetzblattbekanntmacht,daßdurchdieGesetzgebungOsterreich=Ungarns
die Gegenseitigkeitverbürgtist.

Berlin, den22. Oktober1914.
Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Delbrück.

(Nr. 4523.) Bekanntmachung,betreffendErleichterungenauf dem Gebietedes Patent.,
Gebrauchsmuster-und Warenzeichenrechtsin ausländischenStaaten. Vom
21.Oktober1914.

Ar# Grund des§ 3 derVerordnungdesBundesrats,betreffendvorübergehende
Erleichterungenauf dem Gebiete des Patent=, Gebrauchsmuster=und Waren=
zeichenrechts,vom 10. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 403) wird hierdurch
bekanntgemacht,daß in Dänemark,Italien, Norwegen,in der Schweiz, in
SpanienunddenVereinigtenStaatenvonAmerikadeutschenReichsangehörigen
gleichartigeErleichterungengewährtwerden.

Berlin, den 21. Oktober1914.
Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Delbrück.
Den BezugdesReichs=Gesetzblattsvermittelnnur die Postanstalten.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

92.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber denEisenbahnfracht=

verkehr beigefügte Liste. S. 451. — Bekanntmachung, betreffend die Regelung des Verkehrs
mit Kraftfahrzeugender Militärverwaltung. S. 452. — Bekanntmachung, betreffenddie Rati=
fikationder revidiertenBerner UbereinkunftzumSchutzevon Werkender Literaturund Kunst vom
13.November1908 durchItalien. S. 453.

(Nr. 4524.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 21. Oktober1914.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
überdenEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet— Ausgabevom1. Januar 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 21ff.) — ist wie folgt geändertworden:

I. Im Abschnitt Dänemark A sind in Nummer 1f, Zeile 8 bis 10
(Reichs=Gesetzbl.S. 30) mit Gültigkeitvom1.Oktober1914 dieWorte
„von derVejle-Give Eisenbahn-GesellschaftbetriebenenStaatsbahnstrecke
Vejle-Give“ durchdieWorte„DampfschiffstreckeKalundborg—-Aarhus“
ersetzt.

II. Im AbschnittSchweiz AII Reichs=Gesetzbl.S. 38) ist mit Gültig=
keitvom 1. Oktober1914 nachgetragen:
24a. Bern-Worblaufen—Zollikofen=Bahn.
36a. Worblentalbahn.

Berlin, den 21. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wackerzapp.

Reichs=Gesetzbl.1914. 110
Ausgegebenzu Berlin den26. Oktober1914.
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(Nr. 4525.) Bekanntmachung,betreffenddie Regelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen
der Militärverwaltung. Vom 23. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&6 desGesetzesüber denVerkehrmit
Kraftfahrzeugenvom 3. Mai 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 437) für denVerkehr
mit Kraftfahrzeugender Militärverwaltung auf öffentlichenWegen und Plätzen
währenddes Kriegesdie nachstehendeVerordnungbeschlossen.

Berlin, den23. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

Derordnung
zur AnderungderBundesratsverordnungüberdenVerkehrmit

Kraftfahrzeugenvom 3. Februar 1910.

1.
Für die Dauer desgegenwärtigenKriegestretenhinsichtlichderim Eigen=

tumeder MilitärverwaltungstehendenKraftfahrzeugedie Vorschriftender Ver=
ordnung über denVerkehrmit Kraftfahrzeugenvom 3. Februar1910 (Reichs=
Gesetzbl.S. 389)überZulassungzum Verkehrund Kennzeichnung(§86 bis 13)
außerKraft.

§2.
Die für die ZulassungzumVerkehrund zurKennzeichnungderim Eigen=

tumeder MilitärverwaltungstehendenKraftfahrzeugeerforderlichenVorschriften
werdenvon denMilitärzentralbehördenerlassen.

83.
GegenwärtigeVerordnungtritt mit dem1.Dezember1914 in Kraft.

Original Fromr=n
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(Nr. 4526.) Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation der revidiertenBerner lbereinkunft
zumSchutzevon WerkenderLiteratur und Kunst vom 13. November1908
durchItalien. Vom 16.Oktober1914.

No% MitteilungderSchweizerischenRegierunghatItalien dierevidierteBerner
Ubereinkunftzum Schutzevon Werkender Literatur und Kunst vom 13. No=
vember 1908 (Reichs=Gesetzbl.1910 S. 965 ff.) am 23. September 1914 rati=

stehendeVorbehaltegemacht:

1. En ce qui concerne le droit ex=
rlusif des auteurs de faire ou d’auto=
riser la traduction de leurs œuvres,
le Gouvernement duRoyaume dlItalie,
au lieu de ratifier T’article 8 de la Con=
Vention susmentionnée, entend rester
Lliépar les dispositions de Tarticle 5
de la Conwentionde Berne du9 sep=
tembre 1886, tel quil a é amend
Par Tarticle 17, Ne III, de TActe
additionnel signé à Paris le 4 mai
1896.
2. En ce qui concerne le droit de

représenterpubliquementdestraduc=
tions Teeuvres dramatiques ou dra=
matico-musicales, Ie Gouvernement
du Royaume (dlItalie, au lieu de ra=
tifier Particle 11, alinéa 2, de la Con=
vention revisée du 13 novembre 1908,
eantendresterliéparl’article 9, alinéa ?,
de la Conventionde Berne du9 sep=
tembre 1886.

Berlin, den 16. Oktober1914.

(lbersetzung.)
1. Was das ausschließlicheRechtder

Urheberbetrifft, ihre Werke zu über=
setzenoderdie Ubersetzungzu gestatten,
so erklärtdieRegierungdesKönigreichs
Italien, daß sie, anstattdenArtikel8
der vorerwähntenUbereinkunftzu rati=
fizieren,durch die Bestimmungendes
Artikel5 derBernerUbereinkunftvom
9. September1886, wie er durchAr=
tikel 1 Nr. III der am 4. Mai 1896
in Paris unterzeichnetenQusatzakteab=
geändertwordenist, gebundenbleibt.
2. Was das Recht der öffentlichen

Aufführung von Ulbersetzungendrama=
tischeroderdramatisch=musikalischerWerke
betrifft, so erklärt die Regierung des
KönigreichsItalien, daßsie,anstattden
Artikel11 Abs.2 der revidiertenUber=
einkunftvom 13. November1908 zu
ratifizieren,durchArtikel 9 Abs.2 der
BernerUbereinkunftvom 9. September
1886 gebundenbleibt.

Oriqinal from
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Reichs-Gesetzblatt.
ahrgang1914.

93.
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeAnderung der Eisenbahn-Verkehrsordnung.S. 4.

Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten.
baues. S. 455.— Bekanntmachung, betreffendAnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnen.S. 456.

(Nr. 4527.) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderungder Eisenbahn=Verkehrs=
D ordnung(Reichs-Gesetzbl.1909 S. 93 ff.). Vom 24. Oktober1914.

ie Vorschriftenim § 6 der Eisenbahn=Verkehrsordnung,betreffenddie Ver=
öffentlichungder Eisenbahntarife,werdenauf Grund des9 2 Absk.(4) dieser
Ordnungmit Geltung bis auf weitereswie folgt ergänzt:

Die Landesaufsichtsbehördenkönnenmit ZustimmungdesReichs=
Eisenbahnamtsin EinzelfällenAusnahmen von den Vorschriften
diesesParagraphenzulassen.

Die Anderungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den24. Oktober1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

(Nr. 4528.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegen=
A ständendesGartenbaues. Vom 24. Oktober1914.

uf Grund der Vorschrift im § 4 Nr. 1 der Verordnung,betreffenddas
Verbot der Einfuhr und derAusfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich folgendes:

Die Einfuhr aller zur Gattung derRebenichtgehörigenPflänz=
linge, Sträucher und sonstigenPflanzenstoffe,welcheaus Pflanzschulen,
Gärten oderGewächshäusernstammen,überdie GrenzendesReichs,
darf fortanauchüberdasKöniglichPreußischeZollamt1 Eltenerfolgen.

Verlin, den24. Oktober1914.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
von Jonqutères.

Neichs,Gesetzbl.1914. 111
Ausgegebenzu Berlin den28.Oktober1914.
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(Nr.4529.)BekanntmachuanettessenbAndewngbelettärtarifsfürCifeubahnm
Vom 23. Oktober1914.

A- Grund des § 29 (2. Abs.) desGesetzesüber die Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowiedes § 15 desGesetzesüber die
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Friedenvom 13. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 52) hat der Bundesratbeschlossen:

Der Militärtarif für Eisenbahnen ist wie folgt zu ergänzen:

Abschnitt VIII.
Hinter Tarifnummer43 wird folgendeneueNummer43 eingefügt:

#Kssem—=— 1 2

Hinter TarifnummerWVIIIwird zugesetzt:

Fär denTag
und Wagen

sind
zu vergüten

IX. Bereitstellungvon Wagen für sonstigeJwecke.

47.|für PersonenwagenallerKlasen 3%
48.|für Gepäckwagenund Güterwagenaller Gattungen . 1

BesondereGebührenfür die BeförderungderWagen
nachund von derBedarsstellesindnichtzuerheben,auchkeine
Rangiergebühren.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den23. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

DenBezugdesReichs=GesecblattsvermittrlnnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

3394.
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900. S. 457. —

Bekanntmachung über Höchstpreise. S. 458. — Bekanntmachung über den Verkehr mit
Brot. S. 459. — Bekanntmachung über das Verfüttern von Brotgetreide und Mehl. S. 460. —
Bekanntmachung über dasAusmahlenvonBrotgetreide.S. 401. — Bekanntmachung über
die Höchstpreisefür Getreide und Kleie. S. 462.

(Nr. 4530.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnung vom 20. März 1900.
Vom 26. Oktober1914.

A. Grund des § 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des§ 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterung
des Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs-Gesetzbl.S. 321) wird § 18a
„Dostprotest““der Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt geändert:

1. Für dieDauer derGeltung des § 1 der Bekanntmachungdes Bundesrats
vom 22. Oktober1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 449), betreffendweitereVerlängerung
derFristen des Wechsel-und Scheckrechtsfür ElsaßLothringen,Ostpreußenusw., ist
unterV statt des mit denWorten: „Dostprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß.
Lothringen, in der Provinz Ostpreußenusw.“ beginnendenAbsatzes— Bekannt.
machungvom 27. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 419) — zu setzen:

Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in der Provinz
Ostpreußenoder in Westpreußenin denKreisenMarienburg,Elbing Stadt undLand,
Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt undLand,Löbau,Culm,Briesen,
Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, werdenerst am einhundertund=
zwanzigstenTage nach Ablauf der Protestfrist des Artikel 41 Abs. 2 der Wechsel=
ordnung,wenndieserTag auf einenSonn oderFeiertagfällt, amnächstenWerktage
nochmalszur Jahlung vorgezeigt.Das gleichegilt für die nochmaligeVorzeigung
von Postprotestaufträgenmit solchenim Stadtkreis Danzig zahlbaren gezogenen
Wechseln,die als Wohnortdes BezogeneneinenOrt angeben,der in Ostpreußen
oder in einemder bezeichnetenwestpreußischenKreise liegt.

2. Hinter dem durch Ziffer 1 geändertenAbsatz ist als neuer Absatz
einzurücken:

Solange die Verlängerungder Fristen des Wechsel-und Scheckrechtsbesteht,
kann die Post damit betrautwerhen nebender Wechselsummeauchdie vom Tage
Reichs-Gesetzbl.1914. 112

Ausgegebenzu Berlin den 28.Oktober1914.

Cocgle
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der erstenVorzeigung des Wechselsan fälligen Wechselzinseneinzuziehenundim
NichtzahlungsfalledeswegenProtest zu erheben. Wird hiervonGebrauchgemacht,
so ist in den Vordruck zum Postprotestauftraghinter „Betrag desbeigefügte
Wechsels“ einzutragen„nebst Verzugszinsenvon 6 vom Hundert vomTageder
erstenVorzeigung,nämlichvom . . . . . . ... ab.“ Der Zeitpunkt,vondeman
die Zinsen zu berechnensind, ist nicht anzugeben,wenn die Post die ersteVor.
zeigung des Wechselsbewirkt. Hat der Auftraggeberdie Einziehungder Zinsen
verlangt, so wird der Wechselnur gegenBezahlung der Wechselsummeunddi
Zinsen ausgehändigt,bei Nichtzahlungauch nur der Zinsen aberwegendesuich
gezahltenBetrags Protest mangelsZahlung erhoben.

3. VorstehendeÄnderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den26. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung.
Kraetke.

(Nr. 4531.) BekanntmachungüberHöchstpreise.Vom 28. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtimn
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Mu
gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1.
An die Stelle der §§ 2 und 3 des Gesetzes,betreffendHoöchstpreise,von

4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 339) tretenfolgendeVorschriften:

g 2.
Soweit für denGroßhandelHöchstpreisefestgesetztsind, ist der Besitzersolke

Gegenständeverpflichtet,siederzuständigenBehördeauf ihreAufforderungzu überlasent
LandwirtensinddiezurFortführungihrerWirtschafterforderlichenMengen an Getreit
und Futtermittelnzu belassen.Der Übernahmepreiswird unterBerücksichtigungde
Höchstpreisessowieder Güte und Verwertbarkeitder Gegenständevon derhöhern
VerwaltungsbehördenachAnhörungvon Sachverständigenendgültigfestgesetzt.

Soweit für den Kleinhandel Höchstpreisefestgesetztsind, und ein Besitzersih
weigert,trotzAufforderungderzuständigenBehörde,solcheGegenständezudenfestgesetztet
Höchstpreisenzu verkaufen,kanndie zuständigeBehördedie Gegenstände,die für de
eigenenBedarf des Besitzersnicht nötig sind, übernehmenund auf seineRechnur
und Kostenzu den festgesetztenHöchstpreisenverkaufen.

83.
DerBundesratsetztdieHöchstpreisefest. Soweiter sienichtfestgesetzthat

könnendie Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehördenHöchst
preisefestsetzen.

Oriqinal from
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Die Landeszentralbehördenoder die von ihnenbestimmtenBehördenerlassen
die erforderlichenAnordnungenund Ausführungsbestimmungen.

Artikel 2.
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den28. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4532.) Bekanntmachungüber denVerkährmit Brot. Vom 28. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81.
Weizenbrotdarf in den Verkehrnur gebrachtwerden,wenn zur Bereitung

auchRoggenmehlverwendetist. Der Gehalt an Roggenmehlmuß mindestenszehn
Gewichtsteileauf neunzigGewichtsteileWeizenmehlbetragen.

8 2.
Roggenbrotdarf in den Verkehrnur gebrachtwerden,wenn zur Bereitung

auchKartoffel verwendetist. Der KartoffelgehaltmußbeiVerwendungvonKartoffel=
flocken,Kartoffelwalzmehloder Kartoffelstärkemehlmindestensfünf Gewichtsteileauf
fünfundneunzigGewichtsteileRoggenmehlbetragen.

Roggenbrot,zu dessenBereitungmehr GewichtsteileKartoffel verwendetsind,
muß mit demBuchstabenK bezeichnetwerden. Beträgt der Kartoffelgehaltmehr
als zwanzigGewichtsteile,so muß demBuchstabenK die Jahl der Gewichtsteilein
arabischenZiffern hinzugefügtwerden.

Werdengequetschteoder geriebeneKartoffelnverwendet,so entsprechenvier Ge=
wichtsteileeinemGewichtsteilKartoffelflocken,KartoffelwalzmehloderKartoffelstärkemehl.

83.
DieseVorschriftengeltenfür Konsumentenvereinigungenauchbei Abgabean

ihre Mitglieder. 84

Bäckerund BrotverkäuferhabeneinenAbdruckdieserVerordnungin ihren
Verkaufsräumenauszuhängen. 55

Wer den VorschriftendieserVerordnung zuwiderhandelt,wird, sofern nicht
andereVorschriftenschwerereStrafen androhen,mit Geldstrafe bis zu eintausend=
fünfhundertMark bestraft. 2

DieseVerordnunggilt nicht für Brot das aus demAusland eingeführtwird.
112“
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87.
Diese Verordnungtritt mit dem 4. November1914, die Vorschrift des32

Abs. 1 mit dem1. Dezember1914 in Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den28. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4533.) Bekanntmachungüber das Verfüttern von Brotgetreide und Mehl. A##
28. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigun
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Meits
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81.
Das Verfüttern von mahlfähigemRoggenund Weigzen,auch geschrotet,sowi

von Roggen=und Weizenmehl,das zur Brotbereitunggeeignetist, ist verboten.

82. ·
DieLandeszentralbehördenkönnendasSchrotcnvonRoggenundWeizcnlrs

schränkenoderverbieten.
83.

Soweit dringendewirtschaftlicheBedürfnissevorliegen,könnendie Landesjzenti
behördenoder die von ihnen bestimmtenBehördendas Verfüttern von Roggen,dt
im landwirtschaftlichenBetriebedesViehhalterserzeugtist, für das in diesemBetrith
gehalteneVieh allgemeinfür bestimmteGegendenund bestimmteArten von AMm#
schaftenoder im Einzelfalle zulassen.

* 4.
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführungdiese

Verordnung.
*5

ZuwiderhandlungengegendieseVerordnung oder gegendie gemäß§52
und 4 erlassenenVorschriftenwerdenmit Geldstrafebis zu eintausendfünfhunden
Mark bestraft.

86
DieseVerordnungtrittmitdem4.November1914inKraft.
Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den28. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 4534.)BekanntmachungüberdasAusmahlenvonBrotgetreide. Vom 28.Oktober1914.

DBr= Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Zur Herstellungvon Roggenmehlist der Roggenmindestensbis zu zweiund=

siebzigvom Hundert durchzumahlen.
82.

Zur Herstellungvon Weizenmehlist der Weizenmindestensbis zu fünfund=
siebzigvom Hundert durchzumahlen.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehördenkönnen
dieseAusmahlungin derWeisezulassen,daß hierbeiein Auszugsmehlvonbestimmter
Höhe hergestelltwird.

83.
Soweit einVerkäufervonRoggenmehlinfolgedieserVerordnungnichtvertrags.

mäßig liefern kann, ist er verpflichtet,Mehl, das im Verhältnis von zweiundsiebzig
vom Hundert ausgemahlenist) zu liefern.

Soweit ein VerkäufervonWeizenmehlinfolgedieserVerordnungnichtvertrags=
mäßig liefern kann, ist er verpflichtet,einenach§ 2 zugelasseneMehlsortezu liefern,
die der verkauftenim Ausmahlverhältnisam nächstensteht.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung eines geringerwertigenMehls nach den
§§ 472, 473 des BürgerlichenGesetzbuchszu mindern, bei Lieferungeines höher=
wertigenentsprechendzu erhöhen.

Der Käufer ist berechtigt,von demVertragezurückzutreten,soweitderVerkäufer
infolgedieserVerordnungnichtvertragsmäßigliefernkann. Das Rücktrittsrechterlischt,
wenn der Käufer nicht unverzüglichdavon Gebrauchmacht,nachdemder Verkäufer
ihm angezeigthat, daß er ganz oder teilweisenicht liefern kann.

* 4.
Wer denVorschriftendieserVerordnungzuwiderhandelt,wird mit Geldstrafe

bis zu eintausendfünfhundertMark bestraft.

*5.
Diese Verordnungtritt mit dem4. November1914 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den28. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr.4535.) BekanntmachungüberdieHöchstpreisefür GetreideundKleie. Vom28.Oktober1914.

A. Grund von § 3 des Gesetzes,betreffendHöchstpreisevom 4. August 1914
(ReichsGesetzbl.S. 339) in der Fassung der Bekanntmachungvom 28. Oktober
1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 458) hat der Bundesrat folgendeVerordnungerlassen:

81.
Der Preis für die Tonne inländischenRoggensdarf im Großhandel nicht

übersteigenin: Mart
Mich#i. 237
Berlin............................ 220
Braunschweig 227
Brenennnn—st 3“#“7— 231
SBreelettt.. —tenr 212
Bötehes——..." 209
Cassel............................ 231
Fölsh 236
Drzt].. 4nre#en 212
DHLartinunb 235
ee...#sO 225
Quisbirg 236
Emben...t=D 232
Efunrnttt.“—4 229
Frankit g. W.½ 235
Glei..2“=s 1233 218
Hambürg 228
Haͤnnobee 228
Kitt.——rn 226
Koͤnigsbergi. Prr 209
Leiszi#. sssllzue 225
Waäareblte.. —“2. W 224
Mannheinmn 236
Miishen— 237
GPosen.— —“ 210
RostkkkkK.. 218
Searbrnnn.= 237
Schmerin ##u 219
Stettin..........·................ 216
Straßöngi. e4. 237
Siutigntt 237
iset. vss— 227
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82.
Beträgt das Gewicht des Hektoliters Roggen mehr als 70 Kilogramm, so

steigt der Höchstpreisfür jedes volle Kilogramm um eineMark fünfzig Pfennig.

83.
In den im 81nicht genanntenOrten (Nebenorte)ist der Höchstpreisgleich

demdesnächstgelegenenim § 1 genanntenOrtes (Hauptort).
Die Landeszentralbehördenoderdievon ihnen bestimmtenhöherenVerwaltungs.

behördenkönneneinen niedrigerenHöchstpreisfestsetzen.Ist für die Preisbildung
einesNebenortsein andererals der nächstgelegeneHauptort bestimmend,so können
dieseBehördenden Höchstpreisbis zu dem für diesenHauptort festgesetztenHöchst.
preis hinaufsetzen.Liegt dieserHauptort in einemanderenBundesstaate,so ist die
Zustimmungdes Reichskanzlerserforderlich.

*4.
Der Hoöchstpreisfür die Tonne inländischenWeizensist vierzigMark höherals

der Höchstpreisfür die Tonne Roggen (§§ 1 und 3). Beträgt das Gewicht des
HektolitersWeizenmehr als 75 Kilogramm, so steigtderHöchstpreisfür jedesvolle
Kilogramm um eineMark fünfzig Pfennig.

8g5.
Der Höchstpreisfür die Tonne inländischerGerste, derenHektolitergewicht

nicht mehr als 68 Kilogramm beträgt, ist in denpreußischenProvinzen Schleswig=
Holstein, Hannover und Westfalen sowie in Oldenburg, Braunschweig,Waldeck,
Schaumburg=Lippe,Lippe, Lübeck,Bremenund Hamburg zehnMark, in demrechts=
rheinischenBayern dreizehnMark, anderortsfünfzehnMark niedrigerals derHöchst=
preis für die Tonne Roggen(§§1 und 3).

86.
Ein nachden§§1 bis 5 in einemOrte bestehenderHöchstpreisgilt für dieWare,

die an diesemOrte abzunehmenist.
87.

Als Großhandel im Sinne der 881bis 6 gilt insbesondereder Verkehr
zwischendemErzeuger,demVerarbeiterund demHändler.

88.
Der Preis für denDoppelzentnerRoggen-oderWeizenkleiedarf beimVerkaufe

durchden HerstellerdreizehnMark nicht übersteigen.DieseVorschrift gilt nicht für
Futtermehl(Bollmehl, Rand) Grießkleieund dergleichen).
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89.
Die Höchstpreisebleiben bis zum 31. Dezember1914 unverändert,von

ab erhöhensie sicham 1. und 15. jedenMonats bei Getreideum eineMark fünff
Pfennig für die Tonne,bei Kleie um fünf Pfennigfür denDoppelzentner.

§10.
Die Höchstpreisegeltenfür LieferungohneSackundfür BarzahlungbeiEmpfem

wird derKaufpreis gestundet,so dürfenbis zu zweiProzent JahreszinsenüberReite
bankdiskonthinzugeschlagenwerden. Sie schließenbeiGetreide,aber nichtbeiKle=
die KostenderVerladungund desTransportsbis zumGüterbahnhofe,beiWase
transport bis zur Anlegestelledes Schiffes oder Kahnes des Abnahmeortsin /#%

§11.
DieseVerordnungtritt am 4. November1914 in Kraft. Der Bundert

bestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den28. Oktober1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

# 95.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 405. —

Bekanntmachung über die privatrechtlichen Verhältnisse von Genossenschaftenzum Zwecke der
Bodenverbesserung. S. 1466.— Bekanntmachung, betreffendstatistischeAufnahmen der Vorräte
von Getreide und Erzeugnissender Getreidemüllerei. S. 466.

(Nr. 4536.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
A ordnung. Vom 27. Oktober1914.

uf Grund der Schlußbestimmungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage)wie folgt, geändert:

Nr. 1a. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.
1. Gruppea).

Vor demmit „Rivalit“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Rhenanit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Holzkohle,Pflanzen=
mehlen,Paraffinöl, höchstens13 Prozent Nitrotoluolen und höchstens
4 Prozentmit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

2. Gruppe b).
Der mit „MiedziankitI“ beginnendeAbsatzwird gefaßt:

Miedziankit 1, Egelit und Kieselbacher Chloratsprengstoff
(Gemenge .. usw.wie bisher).

AbschnittA. Verpackung.3. Gruppeder Sprengmittel.
Ziffer 5. Abs. (6) wird gefaßt:

(68)Auf die Sendungenvon Sprengmittelnuntere) finden die
Vorschriften im Abs. u) wegender Benutzung von Wellpappe sowie
der Abs. (e) bis auf weitereskeineAnwendung.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Verlin, den27.Oktober1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

Reichs=Gesetzbl.1914. 113
Ausgegebenzu Berlin den 29. Oktober1914.
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(Nr.4537.)BetasmtmachuugüberdieprivatrechtlichenVerhältnissevonGeaoffenfchaftenznm
Iweckeder Bodenverbesserung.Vom 28. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des& 3 des Gesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) solgendeVerordnungerlassen:

8I.
Werdenauf Grund LandesrechtsGenossenschaftenzumZweckederBoden⸗

verbesserungvon Moor⸗, Heide· und ähnlichenLändereienwährenddesKrieges
gebildet,so könnendie privatrechtlichenVerhältnissedurchLandesgesetzgereget
werden.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den28.Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4538.) Bekanntmachung,betreffendstatistischeAufnahmender Vorräte von Gehrht
und Erzeugnissender Getreidemüllerei.Vom 29. Oktober1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des& 3 desGesetzesüberdie Ermächtinm
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. AugustL
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

51.
Die im 6 2 Abs.1 des Gesetzes,betreffendstatistischeAufnahmende

Vorräte von Getreideund ErzeugnissenderGetreidemüllerei,vom 20.Mai 1911
(Reichs=Gesetzbl.S. 129) vorgesehenezweiteallgemeineAufnahmekannimgleichen
Jahre wie die ersteerfolgen.

82.
Auf die zweiteAufnahmefindendie Bestimmungender 9#4 und5 de

BekanntmachungüberVorratserhebungenvom 24.August1914 ReichsGeschl.
S. 382) Anwendung.

Berlin, den29. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

– d

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

9.
Inhalt: Bekanntmachung,betreffendRegelung des Verkehrsmit Zuckerund der Verwertung der Jucker=

gewinnungim Betriebsjahr1914/15.S. 467.

(Nr. 4539.) Bekanntmachung,betreffendRegelungdesVerkehrsmitZuckerundderVerwertung
der Zuckergewinnungim Betriebsjahr1914/15. Vom 31.Oktober1914.

D= Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

§
Von dem im Betriebsjahr1914/15 in den einzelnenRohzuckerfabriken

und Melasse=EntzuckerungsanstaltenhergestelltenZuckerwerdenbis zum1. Januar
1915 nur 25 Hundertteile des nach Abs. 2 festgesetztenKontingents zum
steuerpflichtigenInlandsverbrauchabgelassen.Die Höhederbis zum31.August1915
weiter abzulassendenMengen bestimmtder Bundesrat. Der übrigeZuckerist,
sofern er nicht ausgeführt oder steuerfreiabgelassenwird, von der Steuerver=
waltung unter Sperre zu halten. Am 1. September1915 tritt die Absatz=
beschränkungaußerKraft.

Als Kontingent gilt die im Betriebsjahr 1913/14 von den einzelnen
FabrikenhergestellteRohzuckermenge.Die näherenBestimmungenüberdieFest=
setzungderKontingenteerläßtderBundesrat; er bestimmtauchdas Kontingent
für diejenigenFabriken,welcheim Betriebsjahr1913/14 keinenodereinenunregel=
mäßigen Betrieb gehabthaben. Verbrauchszucker wird bei der Erstshung der
Kontingenteund 7 Abschreibungendarauf im Verhältnis von 9 zu 10 auf
Rohzuckerumgerechnet.

Die Kontingentesind übertragbar.

§2.
Rohzuckerfabriken,die auchVerbrauchszuckerherstellen,und Melasse=Ent=

zuckerungsanstaltendürfen im Betriebsjahr1914/15 nur die gleichenMengen
Verbrauchszuckerin den freienVerkehr bringenwie im Betriebsjahr1913/14.
Reichs=Gesetzbl.1914. 114

Ausgegebenzu Berlin den31.Oktober1914. ·
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Zuckerraffinerien,diekeinenRohzuckerherstellen,duͤrfennur sovielVer⸗
brauchszuckerin den freienVerkehrbringen, als sie nach demUmrechnungs=
verhältnissevon 9 zu 10 aus dem in den Fabrikbetriebaufgenommenensperr=
freienZucker(§ 1) herstellenkönnen.

Der ReichskanzlerkannAusnahmenzulassen.

83.
Der Preis deszumsteuerpflichtigenInlandsverbrauchefreigegebenenRohzuckers

beträgtfür 50Kilogrammvon88 vomHundertAusbeuteohneSackfreiMagdelung
9/50Mark beiLieferungbis zum31.Dezember1914bei spätererLieferungerhöhter
sichamErstenjedenMonats um 0/15Mark bis auf denHöchstsatzvon 10,25Mark.

Der Bundesrat bestimmtauf dieserGrundlagedie Preise, die für die
einzelnenFabriken frei Verladestellegelten.

Zu diesen Preisen muß der Rohzuckerden Verbrauchszuckerfabrikenzu
Verfügunggehaltenwerden.

84.
Die Verbrauchszuckerfabrikendürfen gemahlenenMelis nicht teurerver

kaufenals zueinemPreise,derbeiLieferungabMagdeburgfür 50Kilogrammobrt
Sack einschließlichder Verbrauchssteuer10 Mark mehr beträgt als der im Lese
rungsmonategeltendePreis für Rohzucker(§ 3). «

DerBundcsrntbestimmtaufdieferGrundlagedieHöchstpreifederübrW
VerbrauchszuckcrartcnfowiedieHöchstpreise,diefürLieferungabVerladestellsM
einzelnenFabrikengelten.

85.
Aufdiein&4 vorgesehenenHöchstpreisefindender&4 desGesetzah

treffenddieHöchstpreise,vom4.August1914(Reichs-Gesetzbl.S. 339)unn
&: Abs. 1 desselbenGesetzesin derFassungderBekanntmachungvom28.0
tober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 458) entsprechendeAnwendung.

§6.
Die Kaufverträgeüber Rohzuckerdes Betriebsjahrs1914/15 67

soweitsie nach dem 31. Oktober1914 zu erfüllensind,mit demInkreftus.
dieserVerordnungso angesehen,als ob ein Vertragsteil gemäßeinesihm
stehendenRechteszurückgetretenist.

87.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 31. Oktober1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs Gesesblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A 97.
Inhalt: Bekanntmachung über die Höchstpreise für Hafer. S. 169. — Bekanntmachung, betreffend

Regelungdes Absatzesvon Erzeugnissender Kartoffeltrocknerei.S 471.

(Nr. 4540.) Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Hafer. Vom 5. November1914.

A.“ Grund von 9 3 desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 339) in der Fassungder Bekanntmachungvom 28. Oktober
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 458) hatderBundesrat folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Der Preis für die Tonne inländischenHafers darf im Großhandelnicht

übersteigenin: Mark
Aachennn #s 221
Verlee. s ## 212
Braunschmet... 217
Bremenn 219
Breslannn 204
Bromeennn. . 206
Eassell —3s— 218
K##ittss#ei 221
WMannssss. 207
Dorfmnunddß 223
Oesett. 4 212
Quisburggg 222
Emden 218
Exfurt . 217
Frankfrt a. W.. — 2OD 221
un.# 202
Hambuttgggg 217
Hannehherrr 218

Reichs-Gesetbl.1914. 115
Ausgegebenzu Berlin den5. November1914.
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. Mark

———asit# 216
Königsbergi. r.. . . . . .. 204
Fepigg 214
Magdebing 216
Mannhiin «...... 222
Muͤnchen 220
VPosennn 205
Restgebek.#zs#s- 210
Saarbrücken 224
Sehtperüi. . 210
Stettin...-................·...... 209
Straßburgi EE. 223
Süttagagnt.———t: 220
MWirtüitr 215

Der Hoöchstpreisgilt nicht für Saathafer; das Nähere bestimmtder
Bundesrat.

82.
In den im #1 nicht genanntenOrten (Nebenorte)ist der Höchsbrreis

gleichdemdesnächstgelegenenim § 1 genanntenOrtes (Hauptort).
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnenbestimmtenhöherenVer=

waltungsbehördenkönneneinenniedrigerenHöchstpreisfestsetzen.Ist für die
Preisbildung einesNebenortsein andererals der nächstgelegeneHauptort be=
stimmend,so könnendieseBehördenden Hoöchstpreisbis zu demfür diesen
Hauptort festgesetztenHöchstpreishinaufsetzen.Liegt dieserHauptort in einem
anderenBundesstaate,so ist die ZustimmungdesReichskanzlerserforderlich.

83.
Ein nachden§# 1 und 2 in einemOrte bestehenderHöchstpreisgilt für

dieWare, die an diesemOrte abzunehmenist.

84.
Als Großhandelim Sinne der §#91 bis3 gilt insbesonderederVerkehr

zwischendemErzeuger,demVerarbeiterund demHändler.

85.
Die Höchstpreisebleibenbis zum 31. Dezember1914 unverändert,von

da ab erhöhensie sich am 1. und 15. jedenMonats um eineMark fünfzig
Pfennig für die Tonne.

** Original from
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86.
Die Höchstpreisegeltenfür LieferungohneSack und für Barzahlungbei

Empfang;)wird der Kaufpreisgestundet,so dürfenbis zu zweiProzentJahres=
zinsenüberReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden. Sie schließendie Kosten
derVerladungund desTransportsbis zum Güterbahnhofe,beiWassertransport
bis zur Anlegestelledes SchiffesoderKahnes desAbnahmeortsin sich.

z. 2
DieseVerordnungtritt am 9. November1914 in Kraft. Der Bundesrat

bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den 5. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4541.) Bekanntmachung,betreffendRegelungdesAbsatzesvon ErzeugnissenderKartoffel.
trocknerei.Vom 5. November1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Wer Erzeugnisseder landwirtschaftlichenodergewerblichenKartoffeltrocknerei
herstelltoderdurchandereherstellenläßt (Trockner),darf dieErzeugnissebis zum
30. September1915 nur durch die Trockenkartoffel=Verwertungs=Gesellschaft
mit beschränkterHaftung zu Berlin absetzen.

Jeder Trockner ist berechtigt,derTrockenkartoffel=VerwertungsGesellschaft
m. b. H. unter denBedingungendesGesellschaftsvertragsbeizutreten.

e . 2. .

Hinsichtlichder Verwertungder zur VerfügunggestelltenErzeugnissedurch
die Gesellschaftunterliegt der Trockner, der von dem Rechte, Gesellschafter
zu werden,keinenGebrauchgemachthat, denselbenBedingungenwie die Gesell—
schafter,mit derMaßgabe, daß überRechtsstreitigkeitenzwischenihm und der
Gesellschaftdie ordentlichenGerichteentscheiden.

Oriqineal from
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83.
Erzeugnisseder Kartoffeltrocknereiim Sinne dieserVerordnungsind:
a) Kartoffel⸗Trockenschnitzelund Krümel,
b) Kartoffel=Flocken,
JP)Kartoffel=Walzmehl.
Streitigkeitendarüber,ob einErzeugnisderKartoffeltrocknereizu denunter

a bis c aufgeführtenGegenständengehört,entscheidetder Reichskanzler.

4.
Die Trockenkartoffel=Verwertungs=Gesellschaftunterstehtder Aufsicht des

Reichskanzlers. Sie darf den Betrieb nur mit Erlaubnis des Reichskanzlers
beginnen;derReichskanzlerkanndieErlaubnis von derErfüllung bestimmterim
GesellschaftsvertragefestzulegenderVoraussetzungenabhängigmachen.

85.
Wer der Vorschriftdes § zuwiderErzeugnisseder Kartoffeltrocknereiin

andererWeise als durchdie Trockenkartoffel=Verwertungs=Gesellschaftm. b.H.
absetzt,wird mit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

86.
Fabrikanten von Kartoffelstärke sind auf Verlangen des Reichskanzlers

verpflichtet,einenvon ihm zu bestimmendenAnteil ihrer ErzeugnissezumIwecke
der Brotbereitungdurchdie Trockenkartoffel=Verwertungs=Gesellschaftabzusetzen;
die Bedingungenwerdenvom Reichskanzlerfestgesetzt.

87.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 5. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

„M.98.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 4783.—

Bekanntmachung, betreffenddie Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von
Bleifarben und anderenBleiprodukten.S. 474.

(Nr. 4542.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 5. November1914.

A## Grund derSchlußbestimmungderAnlage C zur —
wird dieseAnlage,wie folgt, geändert:

Ur. Ia. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel. 2. Gruppe b).
Es wird nachgetragen:
hinterdemmit „Peragon“ beginnendenAbsatz:
Perdorfit (Gemenge von höchstens52 Prozent Kaliumperchlorat,
höchstens29 Prozent Trinitrotoluol, von Ammoniaksalpeteroder
NatronsalpeteroderGemischenbeiderSalpeterarten,auchmit Zusatz
von PflanzenmehlenoderHarzen).;

in demmit „Wetter=Persalit“beginnendenAbsatz hinter den Worten
oder Zahlen“:
sowie Neu=-Leonit

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den5. November1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.6“

Reichs-Gesebl.1914. 116
Ausgegebenzu Berlin den 13.November1914.
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(Nr. 4543.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund denBetrieb von Anlagenzur
Herstellungvon Bleifarben und anderenBleiprodukten. Vom 11.No=
vember1914.

Auf Grund des§ 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesratbeschlossen:
Die Bestimmungenim § 10 Abs. 1, 2 der Bekanntmachung,betreffend

die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Bleifarben
undanderenBleiprodukten,vom 26.Mai 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 225) bleiben
bis zum 1. Januar 1917 in Kraft.

Berlin, den11. November1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

99.
Inhalt: Bekanntmachung über den Gesamtbetragder Darlehnskassenscheine.S. 476. — Bekannt.

machung über die Behandlung von Feuerungsmaterial als relative Konterbande. S. 475.

(Nr. 4544.) Bekanntmachungüber den Gesamtbetragder Darlehnskassenscheinn.Vom
11. November1914.

D. Bundesrat hat auf Grund der ihm im §2 Abs.3 desDarlehnskassengesetzes
vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 340) erteiltenErmächtigung beschlossen,

daß der Höchstbetragder auszugebendenDarlehnskassenscheineauf
31000Millionen Mark festgesetztwerde.

Berlin, den11.November1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung
Kühn.

(Nr. 4545.) Bekanntmachungüber die Behandlung von Feuerungsmaterialals relative
Konterbande. Vom 17. November 1914.

r
iffer 23 Nr. 9 der Prisenordnungvom30. September1909(Reichs=Gesetzbl.
14 S. 275) wird dahinerläutert:
Mit Ausnahmevon einigensehrhartenüberseeischenHölzern,wie Pock=

holz,Polisander,Ebenholzund dergleichen,sindalle Holzartenin unbearbeiteter
odernur roh bearbeiteterForm als relativeKonterbandeanzusehen,weil siesich
als Feuerungsmaterialverwendenlassenund unterUmständenauch tatsächlich
als solchesverwendetwerden. Zu diesenHolzarten zählen auch Grubenhölzer
und Papierhölzer,roh oderentrindet. Dagegensind diejenigenHolzartennicht
zum Feuerungsmaterialezu rechnen,welcheinfolge ihrer Bearbeitungdurch
MenschenhandoderMaschineneineso erheblicheWertsteigerungerfahrenhaben,
daß ihre Benutzungals Feuerungsmaterialmit ihrem durchdie Bearbeitung
erhöhtenwirtschaftlichenWerte in keinemEinklang stehenwürde.

Berlin, den17.November1914.
Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Delbrück.
Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs.Gesetzbl.1914. 117
Ausgegebenzu Berlin den 17.November1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

AM. 100.
Inhalt: Bekanntmachung über Pauschbeträge, die von denVersicherungsträgern zu denKosten der Ober.

versicherungsämterzu entrichtensind. S. 477.— Bekanntmachung über dasVerbotdesHandels
mit in England abgestempeltenWertpapieren.S. 477.— Bekanntmachung, betreffendZahlungs=
verbotgegenRußland. S. 479

(Nr. 4546.) Bekanntmachungüber Pauschbeträge,die von denVersicherungsträgernzu den
KostenderOberversicherungsämterzuentrichtensind.Vom22.Oktober1914.

A# Grund des§ 80 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnunghat derBundes=
rat bestimmt:

1. Die Versicherungsträgerhabenfür jedeSpruchsache,an dersiebeteiligt
sind, als Pauschbetragzu den Kostendes Oberversicherungsamtszu
entrichten:aus demGebietederKrankenversicherung18 Mark, aus
dem Gebiete der Unfallversicherung16 Mark, aus dem Gebiete der
Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung18 Mark.

2. DieseFestsetzunggilt bis zum 1. Januar 1919.
Berlin, den22. Oktober1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Delbrück.

(Nr. 4547.) Bekanntmachungüber das Verbot desHandels mit in England abgestempelten
Wertpapieren. Vom 19.November1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:
Meichs=Gesebl.1914. 118

Ausgegebenzu Berlin den20. November1914.
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SI.
KaufverträgeüberSchuldverschreibungendesReichsodereinesBundes=

staats,diemit demenglischenStempelversehensind, sindverboten.Das Gleiche
gilt von der VermittelungsolcherVerträge.

Den Schuldverschreibungendes Reichs oder einesBundesstaatsstehen
gleichSchuldverschreibungen,derenRückzahlungoderVerzinsungvon demReiche
odereinemBundesstaategewährleistetist.

* 2.
Wer es unternimmt,Wertpapiere,von denenerweiß oder denUmständen

nachannehmenmuß, daß siezu den im 91 bezeichnetengehören,zu verkaufen,
zu kaufenoder Kaufverträgeüber sie zu vermitteln,oder wer zu ihremAn=
oderVerkauf auffordertodersicherbietet,wird mit Gefängnisbis zueinemJahre
und zugleichmit Geldstrafebis zu 5000 Mark bestraft. Sind milderndeUm=
ständevorhanden,so kannausschließlichauf Geldstrafeerkanntwerden.

Ebensowird bestraft,wer Wertpapiere,von denener weiß oderdenUm=
ständennach annehmenmuß, daß sie zu den im 9 I bezeichnetengehören,in
Erfüllung einesKaufvertragsoder in AbwickelungeinesKommissionsgeschäfts
liefertoderannimmt.

l 3.
DieseVerordnungfindetkeineAnwendungauf Schuldverschreibungender

im 91 bezeichnetenArt, die seitdem31. Juli 1914ununterbrochenim Inland
sichbefundenhaben.

Der Reichskanzler kann die Vorschriften dieser Verordnung auch auf
andereWertpapierefür anwendbarerklären.

84.
DieseVerordnung tritt mit demTage der Verkündung,der & 2 jedoch

erst mit dem 25. November 1914 in Kraft. Den Zeitpunkt des Außerkraft=
tretens bestimmtder Reichskanzler.

Berlin, den19. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 4548.) Bekanntmachung,betreffendZahlungsverbotgegenRußland. Vom 19. No=
vember1914.

A# Grund des § 7 Abs.2 der Verordnung,betreffendZahlungsverbotgegen
England,vom30.September1914(Reichs=Gesetzbl.S. 421)wirdfolgendesbestimmt:

Artikel 1.
Die Vorschriftender Verordnungvom 30.September1914 werdenim

Wegeder Vergeltungauchauf Rußland und Finnland für anwendbarerklärt.
Die AnwendungunterliegtfolgendenEinschränkungen:
1. Für dieFrage, ob dieStundung gegendenErwerberwirkt odernicht
(§2 Abs.2 derVerordnung),kommtes ohneRücksichtauf denWohn=
sitzoderSitz desErwerbersnur darauf an, ob der Erwerbnachdem
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung oder vorher stattgefundenhat.

2. Soweit in der Verordnungvom 30. September1914 auf denZeit=
punkt ihres Inkrafttretensverwiesenwird, tritt derZeitpunktdesInkraft=
tretensdieserBekanntmachungan die Stelle.

Artikel 2.
Diese Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündung,hinsichtlich

derStrafbestimmungendes§ 6 derVerordnungvom 30. September1914 jedoch
erstmit dem25. November1914 in Kraft.

Berlin, den 19. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

A& IOI.
Inhalt: Jusatz zur Prisenordnungvom30. September1909. S. 481. — Bekanntmachung, betreffend

Verbot desAgiohandelsmitReichsgoldmünzen.S. 4831.— Bekanntmachung, betreffendweitere
Verlängerung derFristen desWechsel-und Scheckrechtsfür Elsaß.Lothringen, Ostpreußenusw. S. 482.

(Nr. 4549.) ZJusatzzur Prisenordnung vom 30. September1909 (Reichs=Gesetzbl.1914
S. 275). Vom 23.November1914.

J. bestimmehiermitim Anschlußan dieAnordnungvom 18.Oktober1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 441), daß in der Prisenordnungvom 30. September1909
in Ziffer23 die folgendenbeidenweiterenNummernhinzugefügtwerden:

17. Hölzer jederArt, roh oder bearbeitet(insbesondereauch behauen,
gesägt,gehobelt,genutet),Holzkohlenteer; .

18. Schwefel,roh odergereinigt,Schwefelsäure.
Berlin, den 23. November1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4550.) Bekanntmachung,betreffendVerbot des Agiohandels mit Reichsgoldmünzen.
Vom 23.November1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:,

SI.
Wer ohneGenehmigungdes Reichskanzlerses unternimmt,Reichsgold-

münzenzueinemihrenNeunwertübersteigendenPreise zu erwerben,zu veräußern
oder solcheGeschäfteüber sie zu vermitteln oder dazuauffordertoder sicherbietet,
wird, sofernnichtandereVorschriftenschwerereStrafen androhen,mit Gefängnis
bis zueinemJahre und zugleichmitGeldstrafebis zufünftausendMark bestraft.Sind
milderndeUmständevorhanden,sokannausschließlichauf Geldstrafeerkanntwerden.
Reichs=Gesetzbl.1914. 119

Ausgegebenzu Berlin den 23. November1914.
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82.
In demUrteil sind die Reichsgoldmünzen,die zu einernach§1 straf=

baren Handlung gebrauchtoder bestimmtsind, einzuziehen,sofern sie demTäter
odereinemTeilnehmergehören.

§42 desStrafgesetzbuchsfindetAnwendung.

83.
DieseVerordnung tritt mit dem 26. November1914 in Kraft. Den Zeit—

punktdesAußerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.
Berlin, den23. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4551) Bekanntmachung,betreffendweitereVerlängerungder Fristen desWechsel,und
Scheckrechtsfür Elsaß-Lothringen,Ostpreußenus. Vom 23.November1914.

De Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

§ 1.
Die Fristenfür dieVornahmeeinerHandlung,derenes zur Ausübung

oderErhaltung desWechselrechtsoderdesRegreßrechtsaus demScheckbedarf,
werden, soweitsie nichtam 31. Juli 1914 abgelaufenwaren, für solcheWechsel
oder Schecks,die in Elsaß=Lothringen,in der preußischenProvinz Ostpreußen
oderin Westpreußenin denKreisenMarienburg, Elbing Stadt und Land, Stuhm,
Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt und Land, Löbau, Culm, Briesen,
Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, im Anschluß an die in der
Bekanntmachungvom 22. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 419) vorgesehene
Verlängerungum weiteredreißigTage verlängert.

Die gleiche Fristverlängerung findet bei solchen im Stadtkreis Danzig
zahlbarengezogenenWechselnstatt,die als Wohnort des BezogeneneinenOrt
angeben,der in Ostpreußenoderin einemder bezeichnetenwestpreußischenKreise
gelegenist.

82.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 23. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.

Inhalt: Bekanntmachung über die Höchstpreisefür Speisekartoffeln. S. 488.

(Nr. 4552.) BekanntmachungüberdieHöchstpreisefür Speisekartoffeln.Vom23.November1914.

Auf Grund des 9 3 desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 339)in derFassungderBekanntmachungvom28.Oktober1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 458) hat der Bundesrat folgendeVerordnungerlassen:

1.
Der Preis für dieTonne inländischerSpeisekartoffelndarf beimVerkaufe

durch den Produzentennicht übersteigen:
bei denSorten ·
Daber,Imperator, beiallen
Magnum bonum, anderenSorter

Up to date
Mark Mark

in denpreußischenProvinzenOstpreußen,West=
preußen,Posen,Schlesien,Pommern,Bran=
denburg,in denGroßherzogtümernMecklen=
burg=Schwerin,Mecklenburg=Strelitz 55 50

in der preußischenProvinz Sachsen, im Kreise
Herrschaft Schmalkalden, im Königreiche
Sachsen,im GroßherzogtumeSachsenohne
die Enklave Ostheima. Rhön, im Kreise
Blankenburg, im Amte Calvörde, in den
HerzogtümernSachsen=Meiningen,Sachsen=
Altenburg,Sachsen=Coburg=Gothaohnedie
EnklaveAmt Königsbergi. Fr., Anhalt, in
den FürstentümernSchwarzburg=Sonders=
hausen,Schwarzburg=Rudolstadt,Reußälterer

5Dinie, isrf sünerxerLinit 57 52
in denpreußischenProvinzen Schleswig=Holstein,
Hannover,WestfalenohnedenRegierungsbezirk

Reichs-Gesetbl.1914. 120
Ausgegebenzu Berlin den 23. November1914.
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beldenSorten
Dater,Imferator, beiallenanderen
Magnum benum, Sorten

ArnsbergunddenKreisRecklinghausen,im vun —
Kreise Grafschaft Schaumburg, im Groß=
herzogtumeOldenburgohnedas Fürstentum
Birkenfeld,imHerzogtumeBraunschweigohne
denKreisBlankenburgunddasAmtCalvörde,
in den FürstentümernSchaumburg=Lippe,
Lippe,in Lübeck,Bremen,Hamburg 59 54

in den übrigenTeilen des DeutschenReichs 61 56
Die Landeszentralbehördenkönnenden Sorten Daber, Imperator,Mag=

num bonum, Up to date andereSorten besterSpeisekartoffelngleichstellen.
Die Höchstpreisegeltennicht für solchemit Konsumenten,Konsumentenver=

einigungenoder GemeindenabgeschlossenenVerkäufe,welcheeine Tonne nicht
übersteigen.Sie geltenfernernicht für Saatkartoffelnoderfür Salatkartoffeln.

Dem Produzentengleichstehtjeder, der Speisekartoffelnverkauft, ohne sich
vor dem1. August1914 gewerbsmäßigmit demAn=oderVerkaufvonKartoffeln
befaßtzu haben.

2.
Die Hoöchstpreise(§ 1)gelten für gute,gesundeSpeisekartoffelnvon 3 cm

Mindestgrößebei sortenreinerLieferung.
l 3.

Die HoöchstpreiseeinesBezirkes(§ 1) geltenfür die in diesemBezirkeprs=
duziertenKartoffeln.

84.
Die Höchstpreisegeltenfür LieferungohneSack und für Barzahlungbei

Empfang; wird der Kaufpreis gestundet,so dürfen bis zu zwei Prozent Jahres⸗
zinsenüberReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden. Die Höchstpreiseschließen
dieKostendesTransports bis zum nächstenGüterbahnhofe,beiWassertransport
bis zur nächstenAnlegestelledes SchiffesoderKahnesund die KostenderVer—
ladungein.

5.
Die HoöchstpreisedieserVerordnungsindHöchstpreiseim Sinne von 9 2

Abs. 1 des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 (Meichs=Gesetzbl.
S. 339) in der doserg derBekanntmachungüberHöchstpreisevom 28. Oktober
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 458).

86.
DieseVerordnungtritt am 28.November1914 in Kraft. Der Bundesrat

bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den23. November1914.

Der StellvertreterdesReichskaglers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

103.
JInhalt: Bekanntmachung, betreffendErhaltungvonAnwartschaftenaus derKrankenversicherung.S. 486.—

Bekanntmachung über die Anrechnung militärischer Dienstleistungen in der Arbeiterversicherung.
S. 485. — Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeAnderungdesWeingesetzes.S. 436. —
Bekanntmachung, betreffend Anderung der Bestimmungen zur Ausführung des Weingesetzes.
S. 188. — Bekanntmachung, betreffendVerarbeitungvonTopinamburssowievon Rüben und
Rübensäften in Brennereien S. 486.

— —

(Nr. 4553.) Bekanntmachung,betreffendErhaltung von Anwartschaftenaus der Kranken=
versicherung.Vom 26. November1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw.vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327)folgendeVerordnungerlassen:

Die Vorschriften des Gesetzes,betreffendErhaltung von Anwartschaften
aus der Krankenversicherung,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 334)
gelten auch für Angehörige der österreichisch=ungarischenMonarchie. Im Sinne
des genanntenGesetzesstehenden dem DeutschenReiche geleistetenKriegs=,
Sanitäts= und ähnlichenDiensten diejenigengleich,welcheder österreichisch=
ungarischenMonarchiegeleistetwerden.

DieseBestimmungwirkt vom Inkrafttretendes genanntenGesetzesvom
4. August1914 an.

Berlin, den 26. November1914.
Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Delbrück.
(Nr. 4554.) Bekanntmachungüber die AnrechnungmilitärischerDienstleistungenin der

Arbeiterversicherung.Vom 26.November1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§93 desGesetzesüber dieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die auf MilitärdienstzeitenbezüglichenVorschriftender 9§#1281 Nr. 1,
1286,1370,1393Abs.1 Nr.1, 2 undAbs.2, 1396Abs.1, 1419Abf.3
und 1438 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnungund desArtikel66 des Ein=
führungsgesetzeszur Reichsversicherungsordnunggelten entsprechendfür Militär=
dienstzeiten,die währenddes gegenwärtigenKrieges in österreichisch=ungarischen
Dienstenzurückgelegtwordensindodernochwerden.

Berlin, den 26. November1914.
Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Delbrück.
Reichs-Gesetzbl.1914.

Ausgegebenzu Berlin den 26. November1914 12
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(Nr. 4555.) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderung desWeingesetzes.Vom
26. November 1914. ·

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Für die Zeit bis zum 28. Februar 1915 wird F 3 desWeingesetzesvom
7. April 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 393) geändertwie folgt:

1. Abs. 1 letzterSatz: Der Zusatzan Zuckerwasserdarf jedochin keinem
Falle mehr als ein Viertel der gesamtenFlüssigkeitbetragen.

2. Abs. 2 ersterHalbsatz: Die Zuckerungdarf nur in der Zeit vom
BeginnederWeinlesebis zum28. Februar1915vorgenommenwerden.

DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den 26. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4556.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Bestimmungenzur Ausführung des
D Weingesetzes.Vom 26. November1914.

er Bundesrat hat in Abänderungder durchBekanntmachungvom 9. Juli
1909 veröffentlichtenBestimmungenzur Ausführung des Weingesetzes(Reichs=
Gesetzb9l.S. 549) beschlossen,denAusführungsbestimmungenzu §8§4, 11, 12
des Gesetzeshinzuzufügen:

12. der Zusatzvon Obstmaischeund aus Obst bereitetenGetränken.
Berlin, den26. November1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: -
Delbrück.

(Nr. 4557.) Bekanntmachung,betreffendVerarbeitungvon Topinamburssowievon Rüben
D und Rübensäftenin Brennereien. Vom 26. November1914.

er Bundesrat hat beschlossen:
Auf Grund des § 3 desGesetzesüberdie ErmächtigungdesBundesrats

zu wirtschaftlichenMaßnahmenvom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327)
wird landwirtschaftlichenBrennereienund mehligeStoffe verarbeitendengewerb=
lichenBrennereiengestattet,Topinamburs sowie Rüben und Rübensäftemit Aus=
nahmevonAbläufenvon derLuckergewinnung(Melasse)im Betriebsjahr1914/15
zu verarbeiten,ohnedaß dadurchihreBrennereiklassegeändertund ihreAbgaben=
belastung erhöht wird, und ohne daß ihnen andereNachteilefür das laufende
Betriebsjahr und für die Folge entstehen.

Berlin, den26.November1914.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Kühn.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Az101.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die zwangsweiseVerwaltung französischerUnternehmungen. S. 457.

(Nr. 4558.) Bekanntmachung,betreffenddie zwangsweiseVerwaltung französischerUnter=
nehmungen.Vom 26. November1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

§ 1.
Die Landeszentralbehördenkönnenunter Zustimmungdes Reichskanzlers

im Wegeder VergeltungsolcheUnternehmungen,derenKapital ganz oderüber=
wiegendfranzösischenStaatsangehörigenzusteht,zwangsweiseunterVerwaltung
stellen. Die Anwendung dieserVorschrift wird nichtdadurchausgeschlossen,daß
zur VerdeckungderBeteiligungfranzösischerStaatsangehörigerAngehörigeanderer
Staaten vorgeschobenwerden.

82.
Der Verwalterhat sichin denBesitzdesUnternehmenszu setzen.Er ist

zu allen Rechtshandlungenfür das Unternehmenbefugt. Er kann das Unter=
nehmenganz oderteilweisefortführenodersichauf dieBeendigungderlaufenden
Geschäftebeschränken.

Nach Abwickelungder Geschäftekann der Verwalter, wenn es sich um
eine Gesellschafthandelt, die im Inland ihren Sitz hat, auf Antrag eines
deutschenGesellschaftersdie Gesellschaftunter Zustimmungder Landeszentral=
behördeauflösen.

Während der Dauer der Verwaltung ruhen die Befugnissedes Inhabers
des Unternehmenssowie die Befugnisse anderer Personen zu Rechtshandlungen
für das Unternehmen.Das Gleichegilt von denBefugnissenaller Organe.

Ist das Unternehmenin das Handelsregistereingetragen,so ist die Be=
stellungdes Verwalterssowiedie Aufhebungder Verwaltungvon Amts wegen
gebührenfreieinzutragen. .
Reichs.0esksbc.1914. 122

Ausgegebenzu Berlin den26. November1914.



§3.
Der Reichskanzlerkannim WegederVergeltungdie Auflösungder im

81 bezeichnetenUnternehmungensowiebei Gesellschaften,die im Inland ihren
Sitz haben,die Auflösungder Gesellschaftfür zulässigerklären.

84.
Die Landeszentralbehördekann bestimmen,in welcherWeise die in den

§ 1 bis 3 bezeichnetenMaßnahmendurchzuführensind.

“ 5.
Die Kosten der in den §§ 1 bis 4 bezeichnetenMaßnahmen hat das

Unternehmenzu tragen.
Überschüsse,die sichfür die am UnternehmenBeteiligten ergeben,sind,

soweit es sich um Angehörigedes feindlichenAuslandes handelt,für deren
Rechnungbei der Reichsbankzu hinterlegen.Die Landeszentralbehördekann,
wennder Angehörigedes feindlichenAuslandes im Inland wohnt, die Aus=
zahlungder für seinenUnterhalterforderlichenBeträgegestatten.

86.
Wer vorsätzlicheinerauf Grund der 99.1 bis 3 angeordnetenVerwaltung

Gegenständeganzoderteilweiseentzieht,wird mit Gefängnisbis zu einemJahre
bestraft.

87
Einem Unternehmenim Sinne dieserVerordnungstehendieNiederlassung

einesUnternehmenssowieein Grundstückgleich.
88.

Auf Versicherungsunternehmungen,die demAufsichtsamtefür Privatver=
sicherungunterstehen,finden dieVorschriften dieserVerordnung mit derMaßgabe
Anwendung,daß die in den99 1 bis 4 bezeichnetenMaßnahmenauf Anordnung
desReichskanzlersdurchdasAufsichtsamtfür Privatversicherunggetroffenwerden.

89.
Der Reichskanzlerkann im Wege der Vergeltung die Vorschriftendieser

Verordnungauf die AngehörigenandererfeindlicherStaaten für anwendbar
erklären.

10.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den26. November1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Pofstanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

2 105.
Juhalt: Gese, betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszumReichshaushaltsetatfür das Rech=

nungsjahr 1914. S. 480.

(Nr. 4559.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtrags zum Reichshaushalts
etat für das Rechnungsjahr1914. Vom 3. Dezember1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

· §1.’
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtezweiteNachtragzum Reichs=

baushaltsetatfür das Rechnungsjahr1914 tritt dem Reichshaushaltsetat———i/5

82. -
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent=

licherAusgabendie Summe von 5 000000000 Mark im Wege desKredits
flüssigzu machen.

)
Die zurAusgabegelangendenSchuldverschreibungenundSchatzanweisungen

sowiedie etwa zugehörendenZinsscheinekönnensämtlich oder teilweiseauf aus=
ländischeoder auch nach einem bestimmtenWertverhältnissegleichzeitigauf in=
und ausländischeWährungensowieim Ausland zahlbargestelltwerden.

Die FestsetzungdesWertverhältnissessowieder näherenBedingungenfür
Zahlungen im Ausland bleibt dem Reichskanzlerüberlassen.

(4.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittelder Reichshauptkasseüber den im 9 3 des Gesetzes,
Reichs.Gesetzbl.1914. .

Ausgegebenzu Berlin den3. Dezember1914.
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betreffenddieFeststellungdesReichshaushaltsetatsfür das Rechnungsjahr1914,
vom 27. Mai 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 143) angegebenenBetrag hinausnach
Bedarf Schatzanweisungenbis zur Höhevon vierhundertMillionen Mark aus=
zugeben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den 3. Dezember1914.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

2. Nachtrag zum Neichsbaushaltsetat
für das Rechnungsjahr1914.

Für das
Kap. Tit. Einnahmen und Ausgaben Rechnungsjahr1914

. tretenhinzu
Mark

B. Außerordentlicher Etat.

J. Einnahmen.
Reichsschuld.

2 3Aus ber Anleihee 5 000000000

II. Ausgaben.
6. AusAnlaßdesKriegees 5000O00000

Aufkommende Einnahmen fließen dem
Fonds zu.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichödruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
ahrgang1914.

A 106.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungder Postordnungvom20. März 1900. S. 4%. — Be.

kanntmachung, betreffendWochenhilfe während des Krieges. S. 492.

.. —

(Nr. 4560.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 27.November1914.

A##r Grund des§ 50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871
(Reichs=Gesetztl.S. 347) und des § 3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddie Er=
leichterung des Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
rsain § 18a „Postprotest“der Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt
geändert:

1. Für dieDauer derGeltung des§ 1 derBekanntmachungdesBundes=
rats vom 23. November 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 482), betreffendweitereVer=
längerung der Fristen des Wechsel-und Scheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ost=
preußenusw., ist unterV stattdesmit denWorten: „Postprotestaufträgemit
Wechseln,die in Elsaß=Lothringen,in derProvinz Ostpreußenusw.“ beginnenden
m — Bekanntmachungvom 26. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 457)—
zu setzen:

PostprotestaufträgemitWechseln,diein Elsaß=Lothringen,in derProvinzOst=
preußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,ElbingStadt undLand,
Stuhm,Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadtundLand,Löbau,Culm,Briesen,
Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, werdenerst am einhundert=
undfünfzigstenTage nachAblauf derProtestfristdesArtikel41 Abs.2 derWechsel=
ordnung, wenn dieserTag auf einen Sonn= oder Feiertag fällt, am nächsten
Werktag nochmalszur Zahlung vorgezeigt.Dasselbegilt für die nochmalige
VorzeigungvonPostprotestaufträgenmit solchenim StadtkreisDanzig zahlbaren
gezogenenWechseln,die als Wohnort desBezogeneneinenOrt angeben,der in
Ostpreußenoderin einemder bezeichnetenwestpreußischenKreiseliegt.

2. Hinter demmit denWorten „Solange die Verlängerungder Fristen
des Wechsel=und Scheckrechtsbesteht,usw.“ beginnendenAbsatz— Befkannt=
machungvom 26. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 457) —ist als neuerAbsatz
einzurücken:
Reichs-Gesetzbl.1914.

Ausgegebenzu Berlin den3. Dezember1914.
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WährendderGeltungderBestimmungenüberdieVerlängerungderFristen
desWechsel-und ScheckrechtskannderAuftraggeberverlangen,daß derWechsel
mit demPostprotestauftrageschonam zweitenWerktagnachdemZahlungstage
desWechselsnochmalszurZahlung vorgezeigtund, wennauchdieseVorzeigung
oder der Versuch dazu erfolglos bleibt, protestiertwerde. Dieses Verlangen ist
durch den Vermerk „Ohne die verlängerteProtestfrist“ auf der Rückseitedes
Postprotestauftragsauszudrücken.

3. Vorstehende Anderungentretensofort in Kraft.
Berlin, den 27. November1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

(Nr. 4561.) Bekanntmachung,betreffendWochenhilfewährenddesKrieges. Vom 3. De=
zember1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw.vom4. August 1914 Geichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Wöchnerinnenwird währendder Dauer des gegenwärtigenKrieges aus

Mitteln desReichseineWochenhilfegewährt,wennihre Ehemänner
1. in diesemKriegedemReicheKriegs=,Sanitäts=oderähnlicheDienste
leistenoderan derenWeiterleistungoderan derWiederaufnahmeeiner
ErwerbstätigkeitdurchTod, Verwundung,ErkrankungoderGefangen=
nahme verhindertsind und

2. vor Eintritt in dieseDiensteauf Grund derReichsversicherungsordnung
oder bei einerknappschaftlichenKrankenkassein den vorangegangenen
zwölf Monaten mindestenssechsundzwanzigWochenoder unmittelbar
vorhermindestenssechsWochengegenKrankheitversichertwaren.

82.
Die Wochenhilfewird durchdieOrts-, Land=,Betriebs=,Innungskranken=

kasse,knappschaftlicheKrankenkasseoder Ersatzkassegeleistet,welcherder Ehemann
angehörtoderzuletztangehörthat. Ist die Wöchnerinselbstbei eineranderen
Kasseder bezeichnetenArt versichert,so leistetdiesedieWochenhilfe; siehat davon
derKassedes Ehemannssofort nachBeginn der UnterstützungMitteilung zu
machen.

Oriqinel fromvGo gle PRINCETNUNVERSITV
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83.
Wochenhilfewird gewährt:
ein einmaͤligerBeitrag zu den Kostender Entbindungin Höhe von

fünfundzwanzigMark,
2. ein Wochengeldvon einerMark täglich,einschließlichder Sonn=und
Feiertage,für achtWochen,von denenmindestenssechsin dieZeit
nachder Niederkunftfallen müssen,

3. eine Beihilfe bis zum Betragevon zehnMark für Hebammendienste
und ärztlicheBehandlung,falls solchebeiSchwangerschaftsbeschwerden
erforderlichwerden,

4. für Wöchnerinnen,solangesie ihre Neugeborenenstillen, ein Stillgeld
in HöhevoneinerhalbenMark täglich,einschließlichderSonn=undFeier=
tage,bis zum Ablauf der zwölftenWochenachder Niederkunft.

84.
Die VorständederKassen(§ 2) könnenbeschließen,statt der barenBei=

hilfennach§ 3 Nr. 1 und 3 freieBehandlungdurchHebammeund Arzt sowie
die erforderlicheArznei bei der Niederkunftund bei Schwangerschaftsbeschwerden
zu gewähren.

Ein solcherBeschluß kann nur allgemein für alle Wöchnerinnengefaßt
werden,denendie Kasseauf Grund dieserVorschriftenWochenhilfezu leistenhat.

Bei Wöchnerinnen,denendie KassedieseBehandlungbei der Niederkunft
und bei Schwangerschaftsbeschwerdenschonauf Grund ihrer Satzung als Mehr=
leistungnach derReichsversicherungsordnungzu gewährenhat, bewendetes dabei
in allen Fällen.

5.
Das Wochengeldfür diejenigender im &1 bezeichnetenWöchnerinnen,

welchedarauf gegendieKasseeinenAnspruchnach§#195 derReichsversicherungs=
ordnung haben,hat die Kasseselbstzu tragen.

Die übrigenLeistungenwerdenihr durch das Reicherstattet. Dabei ist für
Aufwendungen,welchedie Kassenach§ 4 gemachthat, in jedemEinzelfall als
einmaligerBeitrag zu denKostender Entbindung(§F3 Nr. 1) der Betrag von
fünfundzwanzigMark und als Beihilfe für Hebammendiensteund ärztlicheBe=
handlung bei Schwangerschaftsbeschwerden(§ 3 Nr. 3) der Betrag von zehn
Mark zu ersetzen.

Die Kassehat dieverauslagtenBeträge demVersicherungsamtenachzuweisen;
dieseshat das Recht der Beanstandung; das Oberversicherungsamtoder knapp=
schaftlicheSchiedsgerichtentscheidetdarüberendgültig.

Das Nähereüber die Nachweisung,Verrechnungund Zahlung bestimmt
der Reichskanzler.

86.
Einer Satzungsänderungauf Grund dieserVorschriftenbedarfes für die

Kassennicht.
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ST.
Für das VerfahrenbeiStreit zwischendenEmpfangsberechtigtenund den

KassenüberdieseLeistungengeltendieVorschriftenderReichsversicherungsordnung
überdas Verfahren bei Streitigkeitenaus derKrankenversicherung;jedochent=
scheidetdas Oberversicherungsamtoder knappschaftlicheSchiedsgerichtendgültig.

Für die Leistungennach §§ 3, 4 und den Anspruchdarauf geltendie
§&118, 119, 210, 223 der Reichsversicherungsordnungentsprechend.

88.
GegenKrankheitversichertenWöchnerinnen,die Anspruchauf Wochengeld

nach§ 195 derReichsversicherungsordnung,nichtaberaufWochenhilfenach§ 1
haben,hat ihre Kasse,auchwenndie Satzung solcheMehrleistungennicht vor=
sieht,währendder Dauer desKriegesdie im 9 3 Nr. 1, 3 und4 bezeichneten
Leistungenaus eigenenMitteln zu gewähren.

4gilt entsprechend.
G 9.

Die Versicherungsanstaltenhabenden Kassen,die in ihrem Bezirkeden
Sitz habenund mindestens4½ v. H. des Grundlohns als Beiträge erheben,
auf Antrag DarlehenzurDeckungder durchdieVorschriftdes § 8 erwachsenden
Kostenzu gewähren.

Sofern die Versicherungsanstaltund die Kassenichtsanderesvereinbaren,
richtet sichdieHöhe derDarlehen nach den bis zum Antrag und demnächstvon
Vierteljahrzu VierteljahrderKasseerwachsenenKostendieserArt.

Die Darlehen sind mit 3 v. H. zu verzinsenund nach zehn Jahren zu=
rückzuzahlen.Eine frühereRückzahlungstehtdenKassenfrei.

Für Kassen, derenMitglieder gegenInvalidität überwiegendbei einer
Sonderanstaltversichertsind,tritt diesean Stelle der Versicherungsanstalt.

0.
DieseVorschriftentretenmit ihrer Verkündungin Kraft. Wöchnerinnen,

die vor diesemTage entbundensind,erhaltendiejenigenLeistungen,welcheihnen
von diesemTage an zustehenwürden,wenn dieseVorschriftenbereitsfrüher in
Kraft getretenwären.

Der Bundesrat behältsichvor, den Zeitpunktdes Außerkrafttretenszu
bestimmen.

Berlin, den3. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

107.
Jnhalt: Verordnung, betreffendden Aufruf des Landsturms. S. 4%. — Bekanntmachung, betref=

fend den Aufruf des Landsturms. S. 406.

(Nr. 4562.) Verordnung, betreffendden Aufruf des Landsturms. Vom 27. No=
vember1914.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des ArtikelII § 25 des Gesetzes,betreffendAnderungen
derWehrpflicht,vom 11. Februar1888 (Reichs=Gesetzbl.S. 11) im Namendes
Reichs,was folgt:

- §1.
SämtlicheAngehörigedesLandsturmsII. Aufgebots,die aus demI. Auf=

gebotübergetretensind, werden,soweitsie nicht schondurchdie Verordnungen
vom 1. und 15. August1914 (Reichs.Gesetzbl.S. 273, 371) aufgerufensind,
hiermitaufgerufen.

Die Anmeldungder Aufgerufenenzur Landsturmrollehat nach näherer
AnordnungdesReichskanzlerszu erfolgen.

82.
Diese Verordnungfindet auf die KöniglichBayerischenGebietsteilekeine

Anwendung.
83.

DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßesHauptquartier,den27. November1914.

d. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs-Gesetzbl.1914. 125
Ausgegebenzu Berlin den4. Dezember1914.
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(Nr. 4563.) Bekanntmachung,betreffendden Aufruf des Landsturms. Vom 27. No=
vember1914.

A= Grund derKaiserlichenVerordnung, betreffenddenAufruf desLandsturms,
vom27.November1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 495)wirdnachstehendeszurKenntnis
gebracht:

1. Der Aufruf bezwecktzunächstlediglichdie Herbeiführungder Ein=
tragung in die Listen.

2. Die im Inland sich aufhaltendenAufgerufenenhaben sich,soweit es
noch nicht geschehenist, bei dem Zivilvorsitzendender Ersatzkommission
ihresWohnsitzesin der Zeit vom 16. bis einschließlich20. Dezember
1914 zur Landsturmrolleanzumelden.

3. Die Aufgerufenen, die sich im Ausland aufhalten, haben sich,soweit
diesmöglichund nochnichtgeschehenist, alsbald schriftlichodermündlich
bei den deutschenAuslandsvertretungenzur Eintragung in besondere,
von diesenzu führendeListenzu melden.

GroßesHauptquartier,den27.November1914.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

. 108.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddeninternationalenVerbandzumSchutzedesgewerblichenEigentums.

S. 197. — Bekanntmachung, betreffendAnderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung S. 407.

(Nr. 4564.) Bekanntmachung,betreffenddeninternationalenVerbandzumSchutzedesgewerb=
lichenEigentums. Vom 2. Dezember1914.

D. RegierungderVereinigtenStaaten vonBrasilien hat demSchweizerischen
Bundesrat unter dem 20. Oktober1914 den Beitritt Brasiliens zu der Pariser
Verbandsübereinkunftvom20.März 1883zumSchutzdesgewerblichenEigentums,
revidiertin Brüsselam 14.Dezember1900undin Washingtonam2. Juni 1911,
(Reichs=Gesetzbl.1913 S. 209) angezeigt.

Der Beitritt tritt am 23. Dezember1914 in Kraft.
Berlin, den2.Dezember1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage
Johannes.

(Nr.4565.)Bekanntmachung,betreffendAnderungderAnlageC zurEisenbahn-Verkehrsordnung.
Vom 7. Dezember1914.

A# Grund derSchlußbestimmungderAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
wird dieseAnlage,wie folgt, geändert:

Nr. Ia. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe a).
Der mit „IAstralitI und II/ beginnendeAbsatzwird gefaßt:

Astralit I und ll (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Holzkohle,Pflanzen=
mehlen,Paraffinöl, höchstens15 Prozent Trinitrotoluol, das bis zu

Reichs-Gesetzbl.1914. 126
Ausgegebenzu Berlin den 10.Dezember1914.
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13 ProzentdurchflüssigesTrinitrotoluol — vgl. b) a) dieserGruppe —
ersetztwerdendarf, oder von höchstens15 Prozent Mononitro=
naphthalin.. . . usw.wie bisher).

Hinter demmit „FavierscheSprengstoffe“beginnendenAbsatzwird nach—
getragen:

Förder Sicherheitssprengstoff H, auch mit angehängtenZahlen
oderBuchstaben(GemengevonAmmoniaksalpeter,höchstens4 Prozent
gelatiniertemNitroglyzerin,von Mono=und Dinitroverbindungen
der aromatischenReihe, Holz= und Getreidemehlenund neutralen,
beständigen,die Gefahr nichterhöhendenSalzen).

2. Gruppe b).
Der Eingang des mit „Permonit ¼ beginnendenAbsatzeswird gefaßt:

Permonit AqsowieGesteins=Leonit (Gemenge. usw. wie bisher).
AbschnittA. Verpackung.3. Gruppeder Sprengmittel. Jiffer 5.
Es werdengestrichen:im Abs.(1) zweiterSatz dieSchlußbestimmungin

den Paketenmüssen. . festgehalten werden“
der Abs. (2) und Abs. (3).

Die Absätze(4) und (5) erhaltendie Bezeichnung(2) und (3).

Ar. U. Zelbstentzündliche Stoffe.
In Ziffer 2 der Eingangsbestimmungen wird hinter den Wor#e#n

„Amorpher(roter)Phosphor“ nachgetragen:
Phosphorsesquisulsid=

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den7. Dezember1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

109.
Inhalt: Bekanntmachung über die Versagung des Zuschlags bei der Zwangsversteigerung von Gegen=

ständendes unbeweglichenVermögens. S. 400. — Bekanntmachung über die Höchstpreisefür
schwefelsauresAmmoniak. S. 500.

—

(Nr. 4566.) Bekanntmachungüber die VersaguugdesZuschlagsbeiderZwangsversteigerung
vonGegenständendesunbeweglichenVermögens. Vom 10.Dezember1914.

D= Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Ergibt sichbeiderZwangsversteigerungeinesGegenstandesdesunbeweglichen

Vermögensnach Schluß der Versteigerung,daß ein Anspruch,der ein Recht
auf Befriedigung aus dem Gegenstandegemäß H 10 Nr. 2 oder Nr. 4 des
Gesetzesüber die Zwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung(Reichs=
Gesetzbl.1898 S. 713) gewährt, durch das Meistgebot nicht gedecktwird, so
kann, wenn dieserAnspruch innerhalb dererstenzweiDritteile deszur Berechnung
des Reichsstempelsfür den ZuschlagsbeschlußfestzusetzendenWertes des Gegen=
standessteht,auf Antrag desBerechtigtenderZuschlagversagtwerden,sofern
nicht der betreibendeGläubiger glaubhaft macht, daß ihm die Versagung des
ZuschlagseinenunverhältnismäßigenNachteil bringt. Wird derZuschlagver=
sagt),soistzugleichvonAmts wegenein neuerVersteigerungsterminzubestimmen.

82.
Wird der Zuschlag versagt, so dürfen für den Versteigerungstermin

GebührenundAuslagennichterhobenwerden.
83.

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Den
ZeitpunktdesAußerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.

Berlin, den 10. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Reichs-Gesetzbl.1914. 127

Ausgegebenzu Berlin den 10. Dezember1914.
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(Nr. 4567.) Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür schwefelsauresAmmoniak. Vom
10.Dezember1914.

Dr= Bundesrathat auf Grund des§&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1.
Der Preis für denDoppelzentnerschwefelsauresAmmoniakdarf bei Ab=

schlüssenvon fünf Tonnenund mehrnichtübersteigen:
für gewöhnlicheWare mit 25vom Hundert Ammoniakgehalt27,0°Mark
für gedarrteWare mit 25/5vomHundertAmmoniakgehalt
in den Orten unmittelbar an der Elbe und westlichder
Eu. u— 27,50 „

in denOrtenöstlichderSlbell . . . .. 2800 r
Der ReichskanzlerkannAusnahmengestatten.

& 2.
Bei Abschlüssenunter fünf Tonnen erhöhen sich die Hoöchstpreise(§ 1)

um 1,50Mark für denDoppelzentner.
83.

Die Höchstpreisegeltenfür LieferungohneVerpackungundfür Barzahlung
bei Empfang. Wird derKaufpreisgestundet,so dürfenbis zuzweivomHundert
InhresziusenüberReichsbankdiskontzugeschlagenwerden.Die Höchstpreiseschließen
bei Abschlüssenvon fünf Tonnen und mehr die Fracht bis zur Empfangsstation
ein; bei Abschlüssenunterfünf TonnengeltensieabLageroderabBahnstation
desVerkäufers.

§4.
Ein nachden§§1 und 2 in einemOrte bestehenderHöchstpreisgilt für

dieWare, die an diesemOrte abzunehmenist.
5.

Die § 2, §3 Abs. 2 und § 4 desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 339) in der Fassungder Bekanntmachung
über Höchstpreisevom 28. Oktober 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 458), finden ent=
sprechendeAnwendung.

*)2
DieseVerordnungtritt am 14. Dezember1914 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den 10. Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatis vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Mll.
Juhalt: Bekanntmachung überHöchstpreisefür Kupfer, altesMessing,alte Bronze, Rotguß, Aluminium,

Nickel,Antimon und JZinn.S. 501.

(Nr. 4568.) BekanntmachungüberHöchstpreisefür Kupfer, altesMessing,alteBronze, Not=
guß, Aluminium, Nickel,Antimon und Iinn. Vom 10.Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Der Preis für 100 KilogrammKupfer darf nichtübersteigen:
1. für neuesRaffinatkupfer mit mindestens99,7 vom Hundert Kupfer=
gehalt und für neues Elektrolytkupfer . ... 200 Mark,

2. für neuesRaffinatkupfermit mindestens99/6vom Hundert
Kupfergehalt,für schweresAltkupferund schwereKupfer=
bföfl — 185Mark,

3. für alles übrigeAltkupfer,insbesonderefür Kesselkupfer,
Leichtkupferund Kupferspäne... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170 Mark.

82
Der Preis für 100 Kilogramm altes Messing und Messingabfälledarf

nicht übersteigen:
1. für reine Patronenmessingabfällemit mindestens 72 vom Hundert
Kupfergehaltund für Tombakabfälle . . .. 145Mark,

2. für altes Messing und Messingabfälle mit mindestens
60 vom Hundert Kupfergehalt und für Hülsen abge=
schossenerMessingpatroen . . ... 130 Mart,

3. für allessonstigealteMessing,für SpäneundfürMessing=
abfällemit wenigerals 60 vomHundertKupfergehalt. 100 Mark.

Reichs.Gesebl.1914. 123
Ausgegebenzu Berlin den 10. Dezember1914.
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83
Der Preis für 100 KilogrammRotguß und alte Bronze darf nicht über—

steigen:
1. für Rotguß, alteBronzeundSpäne mit mindestens95 vomHundert
Küp#fer=und Hinigehllt.es 175 Mark,

2. fürRotguß,alteBronzeundSpänemitmindestens85 vom
HundertKupfer=und Zinngehalt . . . . . . .. 165 Mark,

3. für Rotguß, alte Bronze und Späne mit wenigerals
85 vomHundertKupfer=und Zinngehaltt . . . .. 150 Mark.

Für die Preisberechnungist das Gewichtdes Gesamtgehaltesan Kupfer
und Zinn maßgebend.

84
Der Preis für 100 Kilogramm Aluminium darf nichtübersteigen:
1. für Hülenaluminium 325 Mark,
2. für umgeschmolzenesAluminium, für alte Aluminium—
legierungen,für Abfälle vonAluminiumstangenundAlu=
miniumblechenmitmindestens92vomHundertAluminium=
gehalt....................................... 305Mark,

3. für alles sonstigeAluminium, insbesonderefür Abfälle
mit wenigerals 92 vomHundertAluminiumgehalt,und
für Alumimimspaniniee 280Mark.

85
Der Preis für 100 Kilogramm Nickel jederArt darf 450 Mark nicht

übersteigen.
86

Der Preis für 100 Kilogramm Antimon darf nicht übersteigen:
fur Antimon Regulus —s 150Mark,

2. für Antimon Crudum 60 Mark.

87
Der Preis für 100 Kilogramm Zinn jederArt darf 475 Mark nicht

übersteigen.
88

Der Reichskanzlerkann Höchstpreisefür bestimmteErzeugnisseaus diesen
Metallen unterBerücksichtigungderHöchstpreisedieserVerordnungfestsetzen.

89
Die Höchstpreisegeltenfür alle Waren, die sichim freienVerkehredes

Inlandes befindet. Der ReichskanzlerkannAusnahmengestatten.

Oriqinal from
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810
Die Höchstpreisegeltenfür Barzahlung bei Empfang und schließendie

Versendungskostennicht ein. Wird derKaufpreis gestundet,so dürfenbis zu
zwei vom HundertJahreszinsenüberReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden.

& 11
Der Besitzerderin den9§ 1 bis 7 genanntensowiederjenigenWaren, für

welcheauf Grund des § 8 Hochstpreisefestgesetztwerden, ist verpflichtet,sie der
zuständigenBehördeauf ihre Aufforderungzu überlassen.Der Ubernahmepreis
wird unter Berücksichtigungder Höchstpreisesowie der Güte und Verwertbar=
keitderWare von derVerwaltungsbehördenachAnhörungvonSachverständigen
endgültigfestgesetzt.

12
Die Landeszentralbehördeoder die von ihr bestimmtenBehörden erlassen

die erforderlichenAnordnungenund Ausführungsbestimmungen.

* 13
Wer diefestgesetztenHöchstpreiseüberschreitetoderdennach§12 erlassenen

AusführungsbestimmungenzuwiderhandeltoderVorräte an derartigenGegen=
ständenverheimlicht oder der Aufforderung der zuständigenBehörde nach § 11
nicht nachkommt,wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausendMark odermit einerdieserStrafen bestraft.

14
Diese Verordnung tritt am14. Dezember1914 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den 10. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

** Original from
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

1II.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenAufruf desLandsturms. S. 505. — Bekanntmachung über

die Höchstvreise für Futterkartoffeln und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei sowie der Kartoffel=
stärkefabrikation. S. öos.

(Nr.4569.) Bekanntmachung,betreffenddenAufruf desLandsturms.Vom 10.Dezember1914.

iuämAbänderungderBestimmungunterZiffer2 derBekanntmachung,betreffend
denAufruf des Landsturms,vom 27. November1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 496)
wird hiermitbestimmt,daßdieim Inland sichaufhaltendenAufgerufenen,soweit
es nochnichtgeschehenist, sichbei derOrtsbehördeihresAufenthaltsortsin der
Zeit vom 16. bis einschließlich20. Dezember1914 zur Landsturmrolleanzu=
meldenhaben.

Berlin, den 10. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbröck.

(Nr. 4570.) Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Futterkartoffelnund Erzeugnisseder
KartoffeltrocknereisowiederKartoffelstärkefabrikation.Vom 11.Dezember1914.

Auf Grund des § 3 desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 339) in der Fassung der Bekanntmachungvom 28. Oktober
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 458) hat der BundesratfolgendeVerordnungerlassen:

1
Der Preis für die Tonne inländischer Futter= oder Feldkartoffeln darf

beim Verkaufe durch den Produzentennicht übersteigen:
im erstenPreisgebiete,nämlich in denpreußischenProvinzenOst=

preußen,Westpreußen,Posen, Schlesien,Pommern,Brandenburg,in
den GroßherzogtümernMecklenburg=Schwerin,Mecklenburg=Strelitz

3600Mark
Reichs=Gesetzbl.1914. 129

Ausgegebenzu Berlin den 11. Dezember1914.
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im zweitenPreisgebiete,nämlichin der preußischenProvinz Sachsen,
im KreiseHerrschaftSchmalkalden,im KönigreicheSachsen,im Groß=
herzogtumeSachsenohne die Enklave Ostheima. Rhön, im Kreise
Blankenburg,im Amte Calvörde, in den HerzogtümernSachsen=
Meiningen,Sachsen=Altenburg,Sachsen=Coburg=GothaohnedieEnklave
Königsbergi. Fr., Anhalt, in denFürstentümernSchwarzburg=Sonders=
hausen,Schwarzburg=Rudolstadt,Reuß ältererLinie, Reuß jüngerer
Linie....................................... 37,50Mark,-
im drittenPreisgebiete,nämlich in den preußischenProvinzen

Schleswig=Holstein,Hannover,Westfalenohne den Regierungsbezirk
Arnsbergund denKreis Recklinghausen,im KreiseGrafschaftSchaum=
burg, im GroßherzogtumOldenburgohnedas FürstentumBirken=
feld, im HerzogtumeBraunschweigohnedenKreis Blankenburgund
das Amt Calvörde,in denFürstentümernSchaumburg=Lippe,Lippe,
in Lübeck,Bremen,Hamburg. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 39,00Mark)
im viertenPreisgebiete,nämlichin denübrigenTeilen

desDeutschenReichs.. ..... .. . . .. . . . . . . . . . . ... 40,50Mark.
Dem Produzentengleichstehtjeder,derKartoffelnverkauft,ohnesichvor

dem1. August1914 gewerbsmäßigmit demAn=oderVerkaufevon Kartoffeln
befaßt zu haben.

Der HöchstpreiseinesPreisgebietsgilt für diein diesemGebieteproduzierten
Kartoffeln.

Die Höchstpreisegeltennichtfür Verkäufe,dieeineTonnenichtübersteigen.

82
Der Preis für Erzeugnisseder inländischenKartoffeltrocknereiund Kar=

toffelstärkefabrikationdarf beim VerkaufedurchdenTrockneroderStärkefabri=
kantennichtübersteigenfür denDoppelzentner:

Kaärtpffetstoockk.s 23)50Mark,
Kartoffelschnißl 22,25 »
Kartoffelwalzmehtftftf — 27/50 »
trockneKartoffelstärkeund Kartoffelstärkemeoehl 29,80 »

Bei allen weiterenVerkäufendarf der Preis nicht übersteigenfür den
Doppelzentner: trochne

Kartoffel. Kartoffel⸗ Kartoffel= Eigeengen
slocken schnitzel walzmehlesds= *

Mark Mark Mark Mark

in derpreußischenProvinz
Ostpreuße .. 24,30 23,05 27,80 30,10

in denübrigenTeilen des
erstenPreisgebiets.. 25,30 24,05 28,80 31,10

im zweitenPreisgebiete.. 25,80 24%6 29,30 31,60
im drittenPreisgebiete.. 26,20 25,05 29,80 32,10
im viertenPreisgebiete 206)80 25,55 30,30 32,60

Oriqinal from
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Die Höchstpreiseim Abs.2 erhöhensichbeiVerkäufen,dieeineTonne nicht
übersteigen,um 0,soMark für denDoppelzentner.

Ein nachdenAbsätzen2 oder3 in einemPreisgebietebestehenderHöchst=
preis gilt für die Erzeugnisse,die in diesemGebietabzunehmensind.

83
Die HöchstpreiseG1 und 82) geltenfür LieferungohneSack, beiKar—

toffelwalzmehl,trocknerKartoffelstärkeund Kartoffelstärkemehlfür Lieferung
mit Sack.

Sie geltenfür Barzahlung beiEmpfang. Wird derKaufpreis gestundet,
so dürfenbei denHöchstpreisennach 9 1 und 9 2 Abs. 1 bis zu zwei,bei den
Höchstpreisennach § 2 Abs. 2 bis zu eins, beidenHöchstpreisennach 9§2 Abf. 3
bis zu drei vom Hundert Jahreszinsenüber Reichsbankdiskonthinzugeschlagen
werden.

84
Die Höchstpreisenach 9 1 und § 2 Albs.1 schließendie Kosten des

Transports bis zum nächstenGüterbahnhofe,bei Wassertransportbis zur
nächstenAnlegestelledesSchiffesoderKahnessowiedieKostenderVerladung ein.

Die Hoöchstpreisenach 9§2 Abs. 2 schließendie Kostendes Transports
bis zum Bahnhof desOrtes ein, wo die Ware abzunehmenist.

Die Höchstpreisenach§2 Abs.3 geltenab Lager.

*5
Die Höchstpreisenach 9 1 und §2 Abs. 1 und 2 dieserVerordnung

sindHöchstpreiseim Sinne von § 2 Abs. 1, die Höchstpreisenach92 Abs. 3
dieserVerordnung sind Höchstpreiseim Sinne von 9#2 Abs.2 des Gesetzes,
betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 339) in der
Fassungder Bekanntmachungüber Höchstpreisevom 28. Oktober1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 458). n

6
DieseVerordnungtritt am 14.Dezember1914 in Kraft. Der Bundesrat

bestimmtdenJeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den 11. Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Inhalt: Zusatz zur Prisenordnung vom 30. September 1900 S. s509.

(Nr. 4571.) Zusatz zur Prisenordnung vom 30. September1909 (Reichs=Gesetzbl.1914
S. 275). Vom 14.Dezember1914.

J bestimmehiermit im Anschluß an dieAnordnung vom 23. November1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 481), daß in der Prisenordnungvom 30. September1909
in Ziffer23 die folgendenbeidenweiterenNummernhinzugefügtwerden:

19. Aluminium)
20. Nickel.
Berlin, den 14.Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1914. 130
Ausgegebenzu Berlin den 14.Dezember1914.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

. 113.
Juhalt: Bekanntmachung, betreffendEinigungsämter. S. 511.

(Nr. 4572.) Bekanntmachung,betreffendEinigungsämter. Vom 15.Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen.

1.
Ist im Bezirk einerGemeindebehördeeine kommunaleodergemeinnützige

Anstalt (Einigungsamt) mit der Aufgabe betrautworden, zwischenMietern und
Vermietern oder zwischenHypothekenschuldnernund Hypothekengläubigernzum
ZweckeeinesbilligenAusgleichsderInteressenzu vermitteln,sokanndieLandes=
zentralbehördeanordnen,daßdieVorschriftender992 und3 Geltunghabensollen.

82.
Mieter, Vermieter, Hypothekenschuldner,Hypothekengläubigersind ver=

pflichtet,auf ErforderndesEinigungsamtsvor diesemzu erscheinen.Die Ge=
meindebehördekann sie hierzudurcheineeinmaligeOrdnungsstrafebis zu ein=
hundertMark anhalten.

Mieter und Hypothekenschuldnersind verpflichtet,über die für die Ver=
mittelungerheblichen,vondemEinigungsamtebestimmtzubezeichnendenTatsachen
Auskunft zu erteilen. Die Vorschrift im Abs.1 Satz 2 findet entsprechende
Anwendung.

Gegen die Festsetzungder Ordnungsstrafe (Abs. 1, 2) findet Beschwerde
statt. Sie ist binnenzweiWochenbei derGemeindeaufsichtsbehördezu erheben;
dieseentscheidetendgültig.

83.
Die Gemeindebehördeist befugt, von den im 92 Abs. 1 bezeichnetenPer=

soneneine Versicherungan Eides Statt über die Richtigkeitund Vollständigkeit
ihrer Auskunftentgegenzu nehmen.
Reichs-Gesetzbl.1914. 131

Ausgegebenzu Berlin den 15.Dezember1914.

** Original from
ozed b GO gle eINCETÖONUNVERSITV



— 512 —

84.
Handelt es sichin einemVerfahren,in demdie §&§1, 2 oder3 der Be=

kanntmachungdes Bundesrats vom 7. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 359)
oder die §9#.Ioder3 derBekanntmachungdesBundesrats vom 18. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 377) Anwendungfinden,um dieVerpflichtungzurZahlung
desMietzinsesoder desZinses für ein hyphothekarischsichergestelltesDarlehen
oderdie besonderenRechtsfolgen,die wegenderNichtzahlungoderdernichtrecht=
zeitigenZahlung nachGesetzoderVertrag eingetretensind, oder eintreten,so hat
das Gericht,soferndie Landeszentralbehördevon der ihr nach§ 1 zustehenden
Befugnis Gebrauch gemachthat, das Einigungsamt vor der Entscheidunggut=
achtlichzu hören.

Der Gerichtsschreiberhat die Klage, die Ladung oder den Antrag in
Abschriftdem Einigungsamtunverzüglichmitzuteilen.Das Einigungsamt ist
verpflichtet,seinGutachtenmit tunlichsterBeschleunigungdemGerichtemitzutellen.

¾5.
Wer die gemäß9§2 Abs.2 von ihm erforderteAuskunftwissentlichfalsch

erteilt,wird mit Geldstrafebis zu 1 000 Mark bestraft.

86.
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungen zur Ausführung

dieserVerordnung.
§ V.

Die ausAnlaß dieserVerordnungvorzunehmendengerichtlichenHandlungen
und das Verfahren vor dem Einigungsamt einschließlichaller hierfür erforder=
lichenUrkundensind stempel-und gebührenfrei.

.
DieseVerordnungtritt mit demTagederVerkündungin Kraft.
Berlin, den 15. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

II.
Inhalt: Bekanntmachung über eineAnderungdesGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom4. August 1914

(Reichs.Gesetzbl.S. 339) und der Bekanntmachungüber Höchstpreisevom 28. Oktober 1914 (Reichs.
Gesetzbl.S. 458.) S. ö3. — Bekanntmachung der Fassung des Höchstpreisgesetzes.S. 516.
— Bekanntmachung über die Vertretung eines Genossen in der Generalversammlung einer
Erwerbs. und Wirtschaftsgenossenschaftund über das Ausscheidenaus der Genossenschaft.S. 518.
— Bekanntmachung, betreffenddie Fristen des Wechsel- und Scheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,
Oslpreußen usw. S. 519.

(Nr. 4573.) Bekanntmachungüber eineAnderungdes Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 339) und der Bekanntmachung über
Höchstpreisevom 28. Oktober1914 (Reichs=Gesetzl.S. 458). Vom
17. Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1.
&1 des Gesetzes,betreffendHöchstpreisevom 4. August 1914 (Reichs=

Gesetzbl.S. 339) erhält folgendenAbsatz2:
Der Bundesratkannbestimmen,daß auchfür andereGegenständeHöchst=

preise festgesetztwerden.
Artikel 2.

An die Stelle des § 2 desim Artikel1 genanntenGesetzesin derFassung
von Artikel 1 der Bekanntmachungüber Höchstpreisevom 28. Oktober 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 458) tretenfolgendeVorschriften:

82.
Das Eigentuman Gegenständen,für die Höchstpreisefestgesetztsind,kann

durchAnordnungder zuständigenBehördeeinervon ihr bezeichnetenPersonauf
derenAntrag übertragenwerden. Die Anordnung ist an den Besitzerder
Gegenständezu richten; sie ist nicht auf die einem Landwirt zur Fortführung
seinerWirtschafterforderlichenVorräte zu erstrecken.Das Eigentumgehtüber,
sobalddie AnordnungdemBesitzerzugeht.
Reichs-Gesetzbl.1914. 132

Ausgegebenzu Berlin den 18.Dezember1914.
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Der Anordnung hat eine Aufforderungder zuständigenBehörde zur
Uberlassungvorauszugehen.Die Aufforderunghat die Wirkung, daß Ver=
fügungenüber die von ihr betroffenenGegenständenichtig sind; den rechts=
geschäftlichenVerfügungenstehenVerfügungengleich,die im WegederZwangs=
vollstreckungoder Arrestvollziehungerfolgen. Die Landeszentralbehörde,in
derenBezirke sichdieGegenständebefinden,kann bestimmtePersonenermächtigen,
eine solcheAufforderung zu erlassen;die von einer hiernachermächtigtenPerson
erlasseneAufforderungwird unwirksam,wenn sie nicht binneneinerWoche,
nachdemsiedemvon ihr Betroffenenzugegangenist, durchErlaß von der Be=
hördebestätigtwird.

Der von der AnordnungBetroffeneist verpflichtet,die Gegenständebis
zum Ablauf einervon der Behördein derAnordnungzu bestimmendenFrist zu
verwahren. Die BehördekanneineVergütung für die Verwahrung festsetzen.

Der Ubernahmepreiswird unterBerücksichtigungdesHöchstpreisessowie
der Güte und Verwendbarkeitder Gegenständevon der höherenVerwaltungs=
behördenachAnhörung von Sachverständigenendgültigfestgesetzt.Handelt es
sichum Gegenstände,derenHöchstpreissichzu bestimmtenZeitpunktenändert,
so ist der zur Zeit der Anordnung geltendeHöchstpreiszu berücksichtigen.

Beziehtsichdie Anordnungauf ErzeugnisseeinesGrundstücks,so werden
diesevon derHaftung für Hypotheken,Grundschuldenund Rentenschuldenfrei,
soweitsienichtvor derAufforderung(Abs.2) zugunstendesGläubigersin Beschlag
genommenwordensind.

*im'l
Soweit für GetreideHoöchstpreisefestgesetztsind, kann die Anordnung

(&2 Abs. 1) getroffenwerden,bevordas Getreideausgedroschenist. Das Eigen=
tum an demGetreidegeht in diesemFalle auf die von der Behördebezeichnete
Person über, sobalddas Getreideausgedroschenist. Bis zu diesemZeitpunkt
erstreckensichdie Wirkungender Aufforderungauch auf denHalm. Die Be=
hördekannbestimmen,daßdasGetreidevondemvonderAnordnungBetroffenen
mit denMitteln seineslandwirtschaftlichenBetriebsbinneneinerzu bestimmenden
Frist ausgedroschenwird. Kommt der VerpflichtetedemVerlangennichtnach,
so kann die Behördedie gefordertenHandlungenauf seineKostendurcheinen
Dritten vornehmenlassen;der Verpflichtetehat die Vornahme in seinenWirt=
schaftsräumenund mit denMitteln seinesBetriebszu gestatten.

8 26b.
Die zuständigeBehördekanndenBesitzervonGegenständen,für dieHöchst=

preisefestgesetztsind, auffordern,die Gegenständezu den festgesetztenHöchstpreisen
zu verkaufen. Weigert sichein Besitzer,derAufforderungnachzukommen,so kann
diezuständigeBehördedieGegenständeübernehmenundauf RechnungundKosten
desBesitzerszu denfestgesetztenHöchstpreisenverkaufen,soweitsienichtfür dessen
eigenenBedarf nötig sind.

.» Originzsfrom
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Artikel 3.
An die Stelle des § 4 des im Artikel 1 genanntenGesetzestretenfol=

gendeVorschriften: ußr

Mit Gefängnis bis zu einemJahre oder mit Geldstrafebis zu zehn=
tausendMark wird bestraft:

1. wer die nach §#1 festgesetztenHöchstpreiseüberschreitet
2. wer einenanderenzum AbschlußeinesVertrags auffordert,durchden
dieHöchstpreiseüberschrittenwerden,odersichzueinemsolchenVertrag
erbietet;

3. wereinenGegenstand,der voneinerAufforderung(6§2, 2a) betroffen
ist, beiseiteschafft,beschädigtoder zerstört;

4. wer der Aufforderungder zuständigenBehörde zum Verkaufevon
Gegenständen,für die Hoöchstpreisefestgesetztsind(§I2b), nichtnach=
kommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen,für dieHöchstpreisefestgesetztsind,dem
zuständigenBeamten gegenüberverheimlicht;

6. wer dennach§93erlassenenAusführungsbestimmungenzuwiderhandelt.

Artikel 4.
Soweit in Verordnungenauf Vorschriftenverwiesenist, die durchdiese

Verordnung außerKraft gesetztwerden,tretenan derenStelle die entsprechenden
VorschriftendieserVerordnung.

Artikel 5.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denText desGesetzes,betreffendHöchst=
preise,vom 4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 339), wie er sich aus den
Anderungenergibt, welchein der Bekanntmachungüber Hochstpreisevom
28. Oktober1914 (Reichs.Gesetzbl.S. 458) und in dieserVerordnung vorgesehen
sind,in fortlaufenderNummerfolgederParagraphendurchdasReichs=Gesetzblatt
bekanntzu machen.

Artikel 6.
DieseVerordnungrutt mit demTagederVerkündungin Kraft.
Berlin, den17.Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

132“
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(Nr. 4574.) Bekanntmachungder FassungdesHöchstpreisgesetzes.Vom 17. Dezember1914.

A-## Grund desArtikel5 derBekanntmachungvom 17.Dezember1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 513), übereineAnderungdesGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 339) und derBekanntmachungüberHöchst=
preisevom 28. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 458), wird die Fassung des
Gesetzes,betreffendHöchstpreise,nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den 17. Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Gesetz,betreffendHöchstpreisevom 4. August 1914.
.

Für die Dauer des gegenwärtigenKrieges könnenfür Gegenständedes
täglichenBedarfs, insbesonderefür Nahrungs. und Futtermittelaller Art sowie
für roheNaturerzeugnisse,Heiz=und LeuchtstoffeHöchstpreisefestgesetztwerden.

Der Bundesratkannbestimmen,daß auchfür andereGegenständeHoöchst=
preisefestgesetztwerden. 9P

Das Eigentuman Gegenständen,für dieHöchstpreisefestgesetztsind,uom
durchAnordnungder zuständigenBehördeeinervon ihr bezeichnetenPerson auf
derenAntrag übertragenwerden.Die Anordnungist an denBesitzerderGegen=
ständezu richten;sie ist nicht auf die einemLandwirt zur Fortführungseiner
WirtschafterforderlichenVorräte zu erstrecken.Das Eigentumgehtüber,sobald
die AnordnungdemBesitzerzugeht.

Der AnordnunghateineAufforderungder zuständigenBehördezur Aber—
lassungvorauszugehen.Die Aufforderunghat die Wirkung, daß Verfügungen
über die von ihr betroffenenGegenständenichtig sind) den rechtsgeschäftlichen
VerfügungenstehenVerfügungengleich,die im Wege der Zwangsvollstreckung
oderArrestvollziehungerfolgen. Die Landeszentralbehörde,in derenBezirke sich
die Gegenständebefinden,kann bestimmtePersonen ermächtigen,eine solcheAuf=
forderung zu erlassen;die von einerhiernachermächtigtenPerson erlasseneAuf=
forderungwird unwirksam, wenn sie nicht binneneiner Woche, nachdemsie den
von ihr Betroffenenzugegangenist, durchErlaß der Behäördebestätigtwird.

Der von der AnordnungBetroffeneist verpflichtet,die Gegenständebis
zumAblauf einervon derBehördein der Anordnungzu bestimmendenFrist zu
verwahren. Die Behördekann eineVergütung für die Verwahrungfestsetzen.

Der Ubernahmepreiswird unterBerücksichtigungdesHöchstpreises,sowie
der Güte und Verwertbarkeitder Gegenständevon der höherenVerwaltungs=

** Oriqinel from
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behördenachAnhörung von Sachverständigenendgültigfestgesetzt.Handeltes
sichum Gegenstände,derenHöchstpreissichzu bestimmtenZeitpunktenändert, so
ist der zur Zeit der AnordnunggeltendeHöchstpreiszu berücksichtigen.

Beziehtsichdie Anordnuͤngauf ErzeugnisseeinesGrundstücks,so werden
diesevon der Haftung für Hypotheken,Grundschuldenund Rentenschuldenfrei,
soweitsienichtvor der Aufforderung(Abs.2) zugunstendesGläubigersin Be—
schlaggenommenwordensind.

83.
Soweit für GetreideHöchstpreisefestgesetztsind,kanndieAnordnung(§2

Abs. 1) getroffenwerden,bevordas Getreideausgedroschenist. Das Eigentum
an dem Getreidegeht in diesemFalle auf dievon derBehördebezeichnetePerson
über, sobald das Getreide ausgedroschenist. Bis zu diesemZeitpunkt erstrecken
sichdieWirkungender Aufforderungauchauf denHalm. Die Behördekann
bestimmen,daß das Getreidevon demvon derAnordnungBetroffenenmit den
Mitteln seines landwirtschaftlichenBetriebs binnen einer zu bestimmendenFrist
ausgedroschenwird. Kommt der Verpflichtete dem Verlangen nicht nach, so
kann dieBehörde diegefordertenHandlungen auf seineKosten durcheinenDritten
vornehmenlassen;der Verpflichtetehat die Vornahme in seinenWirtschafts=
räumenund mit denMitteln seinesBetriebszu gestatten.

84.
Die zuständigeBehörde kann denBesitzervon Gegenständen,für die

Höchstpreisefestgesetztsind, auffordern,die Gegenständezu den festgesetztenHöchst—
preisenzu verkaufen.WeigertsicheinBesitzer,derAufforderungnachzukommen,
so kann die zuständigeBehörde die Gegenständeübernehmenund auf Rechnung
und KostendesBesitzerszu den festgesetztenHöchstpreisenverkaufen,soweitsie
nichtfür desseneigenenBedarf nötig sind.

5.
Der Bundesrat setztdie Höchstpreisefest. Soweit er sie nicht festgesetzt

hat, könnendie Landeszentralbehördenoderdie von ihnenbestimmtenBehörden
Höchstpreisefestsetzen.

Die Landeszentralbehördenoderdievon ihnenbestimmtenBehördenerlassen
die erforderlichenAnordnungenund Ausführungsbestimmungen.

86.
Mit Gefängnisbis zu einemJahre odermit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark wird bestraft:
1. wer die nach § 1IfestgesetztenHöchstpreiseüberschreitet;
2. wer einenanderenzumAbschlußeinesVertrags auffordert,durchden
dieHöchstpreiseüberschrittenwerden,odersichzueinemsolchenVertrag
erbietet;
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3. wer einenGegenstand,der von einerAufforderung(§92, 3) betroffa
ist, beiseiteschafft,beschädigtoderzerstört

4. wer der Aufforderungder zuständigenBehörde zum Verkaufev#r
Gegenständen,für dieHöchstpreisefestgesetztsind (§ 4), nichtnachkomm

5. wer Vorräte an Gegenständen,für die Hoöchstpreisefestgesetzts#d
dem zuständigenBeamten gegenüberverheimlicht;

6. wer den nach §95 erlassenenAusführungsbestimmungenzuwiderhand

§ .
Der Bundesratwird ermächtigt,denZeitpunktzu bestimmen,zuwelchen

diesesGesetzwieder außer Kraft tritt.

88.
DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündungin Kraft.

(Nr. 4575.) Bekanntmachungüber dieVertretungeinesGenossenin derGeneralversammur
einerErwerbs-undWirtschaftsgenossenschaftund über das Ausscheiden
der Genossenschaft.Vom 17.Dezember1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächim
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August 1914Gel=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Gehört ein Genosseeiner eingetragenenGenossenschaftzu denPersonen

die im § 2 desGesetzes,betreffenddenSchutzder infolgedesKriegesanWat,
nehmungihrerRechtebehindertenPersonen,vom4. August1914(Reite
Gesetzbl.S. 328) bezeichnetsind, so kann er seinStimmrechtin derGener#t
versammlungdurcheinenBevollmächtigtenausüben. Für dieVollmachtistde
schriftlicheForm erforderlichund genügend.Ein Bevollmächtigterkannmeht
als einen Genossenvertreten.

&2.
Ist beidemGerichte,das dieListederGenossenführt,infolgedesKriege

ein,wenngleichnur vorübergehender,StillstandderRechtspflegeeingetreten“v
gilt, falls die Tatsache,die gemäß§§ 65 bis 68 desGesetzes,betreffenddie
Erwerbs=undWirtschaftsgenossenschaften,dasAusscheideneinesGenossenke
gründet,nichtbis zumSchlussedesGeschäftsjahrs,zu demdasAusscheide
E soll, in die Listeeingetragenist, das AusscheidenauchohneEintragum
mit demSchlusse diesesGeschäftsjahrsals erfolgt. Unter der gleichenVoraub⸗

** Original from
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setzungfindet,falls derTod einesGenossennichtbis zumSchlussedesGeschäfts—
jahrs in dieListederGenosseneingetragenist, die im § 125Abs.2 desGesetzes
gegebeneVorschrift über die Haftung des Erben für die bis zum Tage derEin=
tragung von derGenossenschafteingegangenenVerbindlichkeitenkeineAnwendung.

Die im §969 desGesetzesbezeichneteVerpflichtungdes Vorstandes,die
Eintragung in die Listezu veranlassen,wird durchdie VorschriftendesAbs. 1
nicht berührt;konnteder Vorstandder Verpflichtungnichtbis zu demim 9 69
bezeichnetenZeitpunkt nachkommen,so hat er das Ausscheidenin dem von ihm
geführtenVerzeichnisder Genossenzu vermerkenund das zur Eintragungin
die Liste ErforderlicheunverzüglichnachWegfall desHindernissesnachzuholen.

83.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 17. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4576.) Bekanntmachung,betreffenddie Fristen desWechsel-undScheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen,Ostpreußenusw. Vom 17.Dezember1914.

. Bundesrathat auf Grund des§93 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

#1.
Für solcheWechseloderSchecks,diein Elsaß=Lothringen,in derPreußischen

Provinz Ostpreußenoder in Westpreußenin denKreisenMarienburg, Elbing
Stadt undLand,Stuhm, Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadt undLand,
Löbau, Culm, Briesen, Strasburg, Thorn Stadt und Land zahlbar sind, sowie
für solcheim StadtkreisDanzig zahlbaregezogeneWechsel,die als Wohnort
desBezogeneneinenOrt angeben,der in Ostpreußenoderin einemder bezeich=
netenwestpreußischenKreisegelegenist, werdenin Ansehungder Fristenfür die
VornahmeeinerHandlung,derenes zurAusübungoderErhaltung desWechgsel=
rechtsoderdesRegreßrechtsaus demScheckbedarf,soweitdieFristennichtam
31.Juli 1914 schonabgelaufenwaren,dienachstehendenBestimmungengetroffen:

I. Der § 2 der Bekanntmachungvom 29. August sowiedie Bekannt=
machungenvom 8. und 24. September,vom 22. Oktober und vom
23.November1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 387, 399, 413, 449, 482)
werdenaufgehoben.

Goosgle
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II. Die Fristen laufen, soweit sich nicht aus anderen Vorschriftenein
spätererAblauf ergibt,zu demim folgendenbezeichnetenZeitpunktab=
1. wenn der Zahlungstag des Wechsels oder der sonstigefür der
Beginn derFrist maßgebendeZeitpunktvor dem1. Januar 1915
eingetretenist,

fünf Monate nachdemBeginnederFrist, jedochfrühestes
mit dem1. Februar 1915;

2. wenn der Zahlungstag des Wechsels oder der sonstigefür den
Beginn derFrist maßgebendeZeitpunktam 1. Januar 1915ode
spätereintritt,

mit dem31. Mai 1915.

82.
Die VorschriftendieserVerordnungfindenkeineAnwendungauf dieFut,

innerhalb deren nach den gesetzlichenVorschriften der Regreßpflichtigevonde
NichtzahlungdesWechselsoderScheckszu benachrichtigenist.

83.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 17. Dezember1914

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

1a

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

Inhalt: Verordnung, betreffendanderweiteRegelungder Paßpflicht. S. 521.

(Nr. 4577.) Verordnung,betreffendanderweiteRegelung der Paßpflicht. Vom 16. De=
zember 1914.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Gesetzesüber das Paßwesen vom 12. Oktober 1867
(Bundes=Gesetzbl.S. 33) im Namen des Reichs für das Reichsgebiet,mit Aus=
nahmeElsaß=Lothringens,was folgt:

8I.
Bis auf weiteresist jeder,der das Reichsgebietverläßt oder der aus dem

Ausland in dasReichsgebieteintritt,verpflichtet,sichdurcheinenPaß überseine
Person auszuweisen.

Den Militärbefehlshabernbleibtvorbehalten,nachBenehmenmit denzu—
ständigenLandesbehördenfür einzelneGrenzbezirkeund bestimmteZeiträume den
UbertrittgewisserArten von Personenüberdie Reichsgrenzeauchmit anderen
Ausweisenals Pässenzuzulassen.

82.
JederAusländer,der sichim Reichsgebietaufhält, istverpflichtet,sichdurch

einen Paß über seinePerson auszuweisen.
Die Militärbefehlshaberkönnenfür Fälle, in denendie Beschaffungeines

Passes nicht möglich ist, nach Benehmenmit den zuständigenLandesbehörden
die AnerkennungandereramtlicherPapiere als genügendenAusweis zulassen.

83.
Die nach§ 1 Abs.1 und §2 Abs.1 erforderlichenPässemüssenmit einer

Personalbeschreibungund mit einer Photographie des Paßinhabers aus neuester
Reichs=Gesetzbl.1914. 133

Ausgegebenzu Berlin den 19.Dezember1914.
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Zeit mit desseneigenhändigerUnterschriftunter derPhotographie sowiemit einer
amtlichenBescheinigungdarüber versehensein, daß derPaßinhaber tatsächlichdie
durch die Photographie dargestelltePerson ist und die Unterschrifteigenhändig
vollzogen hat. Die Photographie ist auf dem Paß aufzuklebenund amtlich
derart abzustempeln,daß der Stempel etwazur Hälfte auf der Pyhotographie,
zur anderenHälfte auf demPapier desPassesangebrachtist.

Die im Abs. 1 vorgeseheneamtlicheBescheinigungmuß von derzuständigen
Polizeibehördeoder von dem Gesandtenoder Berufskonsul des Landes, dem der
Paßinhaberangehört,ausgestelltsein; im Ausland genügtaucheinegerichtliche
oder notarielle Bescheinigung.

AusländischePässe,diezumEintritt in das Reichsgebietverwendetwerden
sollen,bedürfenaußerdemdesVisa einerdeutschendiplomatischenoderkonsula=
rischenVertretung. Die Visierungist zu verweigern,wennBedenkengegendie.
Person desPaßinhabersbestehenoderwenn denVorschriftendesAbs.1 nicht
genügtist.

Die MilitärbefehlshaberkönnennachBenehmenmit denzuständigenLandes=
behördenfür einzelneGrenzbezirkeund bestimmteZeiträumegewisseArten von
Personenvon der im Abs.3 vorgesehenenVisapflichtbefreien.

84.
WehrpflichtigenDeutschenim Inland dürfen Pässe nur mit Zustimmung

des Bezirkskommandosausgestelltwerden,in dessenKontrolle sie stehen; soweit
für Wehrpflichtigeeine solcheKontrolle nicht besteht,ist die Zustimmung des=
jenigenBezirkskommandoserforderlich,in dessenBezirkedie Wehrpflichtigenihren
WohnsitzoderdauerndenAufenthalthaben.

85.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1915 in Kraft. Mit dem

gleichenZeitpunkttretendieVerordnung,betreffenddievorübergehendeEinführung
derPaßpflicht, vom 31. Juli 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 264) sowiealle seitdiesem
Tage zur Regelungdes GrenzverkehrserlassenenBestimmungen,soweitsiedie
Paßpflichtbetreffen,außerKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den16. Dezember1914.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

—..I
Juhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungder Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Getreide

und Kleie vom28. Oktober1914. S. 523. — Bekanntmachung, betreffendAnderungder Be=
kanntmachung über die Höchstpreise für Hafer vom 5. November 1914. S. ö25. — Bekannt=
machung der Fassung der Bekanntmachung über die Höchstpreisefür Roggen, Gerste und Weizen.
S. 527. — Bekanntmachung der Fassung der Bekanntmachung über die Höchstpreisefür Hafer.
S. 530. — Bekanntmachung über die Höchstpreisefür Kleie. S. ö33. — Bekanntmachung
über das Vermischenvon Kleie mit anderen Gegenständen. S. 534. — Bekanntmachung über
das Ausmahlen von Brotgetreide S. öszS. — Bekanntmachung, betreffenddas Schlachten von
Schweinenund Kälbern. S. 536.

(Nr. 4578.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderBekanntmachungüber dieHöchstpreise
für Getreideund Kleie vom 28. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 462).
Vom 19.Dezember1914.

A- Grund des§ 5 desGesetzes,betreffendHöchstpreist,vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzb9l.S. 339) in der Fassungder Bekanntmachungvom 17. De=
zember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516) hat der Bundesrat folgendeVerord=
nung erlassen:

Artikel 1.
In der Bekanntmachungüberdie Hoöchstpreisefür GetreideundKleievom

28.Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 462) werdenfolgendeAnderungenvor=
genommen:

1. Im 81 erhältder Eingang folgendeFassung:
„Für inländischenRoggenund inländischeGerstewerdenfolgende

Höchstpreisefestgesetzt.Der Höchstpreisfür die Tonne beträgtin:“
2. 9 2 wird gestrichen.
3. Im 94 wird Satz 2 gestrichen.
4. 9 5 erhält folgendeFassung:

„Der Höchstpreisfür die Tonne geschrotener,gegquetschteroder
sonst zerkleinerterinländischerGerste ist zehn Mark höherals der
Höchstpreisfür die Tonne inländischerGerste(§51, 3 und9)./

Reichs.Gesebl.1914. 134

Ausgegebenzu Berlin, den20. Dezember1914.
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. 96 erhält folgendeFassung:
Der HöchstpreisbestimmtsichnachdemOrte, an demdieWen

abzunehmenist. Abnahmeortim Sinne dieserVerordnungistderOn
bis zu welchemderVerkäuferdie Kostender Beförderungträgt.“

7 erhältfolgendeFassung:
„Die Hochstpreise(§0 1, 3 und 5) gelten bei Gerste sowiebe
geschrotener,gequetschterodersonstzerkleinerterGerstenicht für solche
Verkäufean KleinhändleroderVerbraucher,welchedrei Tonnennicht
übersteigen.

Die Hoöchstpreise(§§1, bis 4) geltennichtfür Saatgetreide,das
nachweislichaus landwirtschaftlichenBetrieben stammt, die sichin den
letztenzweiJahren mit demVerkaufevon Saatgetreidebefaßthaben.“

8#8 wird gestrichen.

. HO erhält folgendeFassung: „Die Höchstpreisebleibenbis zum
31. Dezember1914 unverändert,von da ab erhöhensie sichbei
Roggen,GersteundWeizen(§91 und4) am 1. und 15. jedenMonas
um eineMark fünfzigPfennigfür dieTonne.“

9§10 erhält folgendeFassung:
„Die Höchstpreisegeltenfür LieferungohneSack. Für leihre

ÜberlassungderSäckedarf eineSackleihgebührbis zu einerMark=
die Tonne berechnetwerden. Werdendie Säcke nicht binneneinen
MonatnachderLieferungzurückgegeben,sodarfdieLeihgebührdannum
fünfundzwanzigPfennigfürdieWochebiszumHöchstbetragevonzwei#m
erhöhtwerden.WerdendieSäckemitverkauft,sodarfderPreisfürde
SacknichtmehralsachtzigPfennigundfürdenSack,derfünfundsiebzig#ete
grammodermehrhält,nichtmehrals eineMarkzwanzigPfennigbetragen.
Der ReichskanzlerkanndieSackleihgebührunddenSackpreisändem,
Bei RückkaufderSäckedarfderUnterschiedzwischendemVerkuuft=
und demRückkaufspreisedenSatz derSackleihgebührnichtübersteigen.

Die Höchstpreisegeltenfür BarzahlungbeiEmpfang)wirdde
Kaufpreisgestundet,so dürfenbis zu zweivomHundert Jahreszinse
überReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden. »

Die Höchstpreiseschließendie Beförderungskostenein, diede
Verkäufervertraglichübernommenhat. Der Verkäuferhataufjeden
Fall dieKostenderBeförderungbis zurVerladestelledesOrtes,von=
demdieWare mit der Bahn oder zu Wasserversandtwird, sowe
die Kosten des Einladens daselbstzu tragen.

Beim UmsatzdesGetreides(§#1, 4 und 5) durchdenHande
dürfendemHöchsipreisBeträgezugeschlagenwerden,dieinsgesamtvi
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Mark für dieTonne nicht übersteigendürfen. Dieser Zuschlagumfaßt
insbesondereKommissions=,Vermittlungs=undähnlicheGebühren,sowie
alle Arten von Aufwendungen;er umfaßt die Auslagen für Säcke
und für die Fracht von demAbnahmeortenicht.“

Artikel 2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,den Text der Bekanntmachungüber

die Höchstpreisefür Getreideund Kleie vom28. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 462), wie er sich aus den AnderungendurchdieseVerordnungergibt,in
fortlaufenderNummerfolgeder Paragraphen unter der lberschrift„Bekannt=
machungüberdieHöchstpreisefür Roggen,GersteundWeizen““mit demDatum
dieserVerordnungdurchdas Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen.

Artikel 3.
DieseVerordnungtritt am 24. Dezember1914 in Kraft. Der Bundes=

rat bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den 19. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4579.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Bekanntmachungüber die Höchst=
preisefür Hafer vom 5. November1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 469). Vom
19.Dezember1914.

A.“ Grund des 9 5 desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 339) in der FassungderBekanntmachungvon 17.Dezember
1914 (eichs=Gesetzbl.S. 516) hat derBundesratfolgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1.
In der Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Hafer vom 5. No=

vember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 469)werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:
1. Im 91 erhältder Eingang folgendeFassung:

„Für inländischenHafer werden folgendeHöchstpreisefestgesetzt.
Der Hoöchstpreisbeträgtfür die Tonne in:“

2. Im § 1 Abs. 1 werdensämtlichePreisangabenum je zwei Mark
erhöht. ·

134“
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3.Im&1wirdalsAbs.2hinzugefügt:
„Die Höchstpreisegeltennicht für solcheVerkäufean Kleinhändle

oderVerbraucher,welchedrei Tonnennichtübersteigen.“

4. Im #H1 erhält der bisherigeAbs. 2 als Abs. 3 folgendeFassung:
„Die Höchstpreisegeltennicht für Saathafer, der nachweislich

aus landwirtschaftlichenBetriebenstammt,die sichin den letztenzwei
Jahrenmit demVerkaufevon Saathaferbefaßthaben.“

5. § 3 erhält folgendeFassung:
„Der HöchstpreisbestimmtsichnachdemOrte, an demdieWan

abzunehmenist. Abnahmeortim Sinne dieserVerordnung ist der
Ort, bis zu welchemderVerkäuferdieKostenderBeförderungträgt.“

6. § 4 wird gestrichen.
7. 9 5 wird gestrichen.
8. § 6 erhält folgendeFassung:

„Die Höchstpreisegeltenfür Lieferung ohneSack. Für leihwest
UberlassungderSäckedarf eineSackleihgebührbis zu einerMarkfir
die Tonne berechnetwerden. Werden die Säckenicht binneneinen
Monat nachderLieferungzurückgegeben,so darf dieLeihgebührdem
um fünfundzwanzigPfennig für die Woche bis zum Hocchstbetre
von zwei Mark erhöhtwerden. Werdendie Säckemitverkauft
darf der Preis für denSack nicht mehr als achtzigPfennigun
für den Sack, der fünfundsiebzigKilogramm oder mehr hält, nit
mehr als eineMark zwanzigPfennig betragen.Der Reichskamiue
kann die Sackleihgebührund den Sackpreis ändern. Bei Rückkuf
der Säcke darf der Unterschiedzwischendem Verkaufs= und den
RückkaufspreisedenSatz der Sackleihgebührnichtübersteigen.

Die Hochstpreisegeltenfür Barzahlung beiEmpfangzwirdda
Kaufpreis gestundet,so dürfen bis zu zwei vom Hundert Jahreszinse
überReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden.

Die HöchstpreiseschließendieBeförderungskostenein, die derVer
käufervertraglichübernommenhat. Der Verkäufer hat auf jedenFal
dieKostenderBeförderungbis zur VerladestelledesOrtes,vonden
dieWaremit derBahn oderzuWasserversandtwird, sowiede
Kosten des Einladens daselbstzu tragen. »

Beim UmsatzdesHafersdurchdenHandeldürfendemHöchs
preisBeträgezugeschlagenwerden,die insgesamtvierMarkfürde
Tonne nichtübersteigendürfen. DieserZuschlagumfaßtinsbesonden
Kommissions=,Vermittlungs=und ähnlicheGebührensowiealleArmm
von Aufwendungen;er umfaßt dieAuslagen für Säcke und für Frack
von demAbnahmeortenicht.“
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Artikel 2.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denText der Bekanntmachungüber
die Höchstpreisefür Hafer vom 5. November1914 (Reichs=Gesetzbl.r= 469)
wie er sichaus den Anderungendurch dieseVerordnung ergibt, in fortlaufender
Nummerfolgeder Paragraphenmit demDatum dieserVerordnungdurchdas
Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen.

Artikel 3.

DieseVerordnung tritt am 24. Dezember1914 in Kraft. Der Bundes=
rat bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den 19. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.

Delbrück.

(Nr. 4580.) Bekanntmachungder Fassungder Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür
Roggen,Gersteund Weizen. Vom 19.Dezember1914.

Al# Grund des Artikels 2 der tsuhschc vom 19. Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 523),betreffendAnderungderBekanntmachungüberdieHöchst=
preisefür Getreideund Kleie vom 28. Oktober1914 Oechs=Gesehl.S. 462)
wird dieFassungderBekanntmachungüberdie Höchstpreisefür Roggen,Gerste
und Weizennachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den 19. Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Delbrück.
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Bekanntmachung über die Höchstpreisefür Roggen,
Gerste und Weizen. «
Vom 19.Dezember1914.

SI.
Für inländischenRoggen und inländischeGerste werden folgende Hoöchst=

preisefestgesetzt.Der Höchstpreisfür die Tonne beträgtin:
Mark

Agcht ·s#st#ns- 237
Berlin..................................... 220
Branischwiii....— 227
Brasne 231
Bressimumss- 212
Blomberg 209
Fasstt 231
Ceinnnn 236
DOrt.—— ts##= 212
Daitimtrt. s#sr- 235
Dresden................................... 225
#Wsbe.———“—t#“ 236
Emden 232
Ertfritt ... -........................ 229
Frankfurt .———7— 235
Glciwitz«.................................. 218
Hambirg —— 228
Sans#er.zs= 228
Kiel..............................·..·..... 226
Koönizsberi. V. — i— utuséÖÖOL 209
Lespck.—————“s3 225
Maͤadeburg 224
Mannhein 236
Muͤnchenn 237
Posen —x 210
Rostogg... ·........... 218
Saarbrüdenmnn 237
Schwerir i 32. 3 219
Stettin.........·.......................... 216
Straßbutg is6. 33339393333 237
Stitttggiit.t 237
Srichtt.——— t 227
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§2.
In den im 9 1 nicht genanntenOrten (Nebenorte)ist der Höchstpreis

gleichdemdesnächstgelegenenim § 1 genanntenOrtes (Hauptor).
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenhöherenVer=

waltungsbehördenkönnen einen niedrigerenHöchstpreis festsetzen.Ist für die
Preisbildung einesNebenortsein andererals der nächstgelegeneHauptortbe=
stimmend,so könnendieseBehördendenHöchstpreisbis zudemfür diesenHaupt=
ort festgesetztenHöchstpreishinaufsetzen.Liegt dieserHauptort in einem anderen
Bundesstaate,so ist die ZustimmungdesReichskanzlerserforderlich.

83.
Der Höchstpreisfür dieTonne inländischenWeizensist vierzigMark höher

als der Höchstpreisfür die TonneRoggen(991 und2).

84.
Der Höchstpreisfür die Tonne geschrotener,gequetschteroder sonstzer=

kleinerterinländischerGerste ist zehnMark höher als der Höchstpreisfür die
Tonne inländischerGerste(§ 1, 2 und 7).

(5.
Der Hoöchstpreisbestimmtsich nach demOrte, an demdieWare abzu=

nehmen ist. Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, bis zu
welchemder Verkäuferdie Kostender Beförderungträgt.

86.
Die Hoöchstpreise(6§1, 2 und4) geltenbei Gerstesowiebei geschrotener,

gequetschteroder sonstzerkleinerterGerstenicht für solcheVerkäufe an Klein=
händler oder Verbraucher,welchedrei Tonnen nicht übersteigen.

Die Hoöchstpreise(§6 1 bis 3) geltennicht für Saatgetreide,das nach=
weislich aus landwirtschaftlichenBetrieben stammt, die sich in den letztenzwei
Jahren mit dem Verkaufe von Saatgetreidebefaßt haben.

§ 7.
Die Höchstpreisebleibenbis zum 31. Dezember1914 unverändert,vonda

ab erhöhensie sichbei Roggen, Gersteund Weizen(691 und 3) am 1. und
15. jedenMonats um eineMark fünfzigPfennig für die Tonne.

88.
Die Höchstpreisegelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweiseUber=

lassungder Säcke darf eineSackleihgebührbis zu einerMark für dieTonne
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berechnetwerden. Werdendie Säcke nicht binneneinemMonat nachder Lie=
ferungzurückgegeben,so darf die Leihgebührdann um fünfundzwanzigPfennig
für dieWochebis zumHöchstbetragevon zwei Mark erhöhtwerden. Werden
die Säckemit verkauft,so darf der Preis für denSack nichtmehr als achtzig
Pfennig und für denSack, der fünfundsiebzigKilogramm odermehrhält, nicht
mehr als eineMark zwanzigPfennig betragen. Der Reichskanzlerkann die
Sackleihgebührund den Sackpreisändern. Bei Rückkaufder Säcke darf der
UnterschiedzwischendemVerkaufs=und demRückkaufspreisedenSatz derSack=
leihgebührnichtübersteigen.

Die Höchstpreisegeltenfür Barzahlung bei Empfang; wird derKaufpreis
gestundet,so dürfen bis zu zwei vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbank.
diskonthinzugeschlagenwerden.

Die Hochstpreiseschließendie Beförderungskostenein, die der Verkäufer
vertraglichübernommenhat. Der Verkäuferhat auf jedenFall dieKostender
Beförderung bis zur Verladestelledes Ortes, von dem die Ware mit der Bahn
oderzuWasserversandtwird, sowiedieKostendesEinladensdaselbstzu tragen.

Beim UmsatzdesGetreides(6 1, 3 und4) durchdenHandeldürfen
demHöchstpreisBeträge zugeschlagenwerden,die insgesamtvier Mark nicht
übersteigendürfen. Dieser Zuschlag umfaßt insbesondereKommissions=,Ver=
mittlungs=und ähnlicheGebührensowiealleArten von Aufwendungen;er um=
faßt die Auslagen für Säckeund für die Fracht von demAbnahmeortenicht.

§69.
DieseVerordnungtritt am 24 Dezember1914 in Kraft. Der Bundesrat

bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.

(Nr. 4581.) Bekanntmachungder Fassungder Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür
Hafer. Vom 19.Dezember1914.

Ar# Grund des Artikel2 der Bekanntmachungvom 19. Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 525), betreffendAnderung der Bekanntmachung über die
Höchstpreisefür Hafer vom 5. November 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 469) wird
die Fassungder Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Hafer nachstehend
bekanntgemacht.

Berlin, den19.Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

[
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BekanntmachungüberdieHöchstpreisefür Hafer.
Vom 19. Dezember1914.

1.
Für inländischenHafer werdenfolgendeHöchstpreisefestgesetzt.Der Höchst=

preis beträgtfür die Tonne in:
Mark

Aachen 223
Wertt. 6 sss. 214
Braunschweig 219
Bremenn —— 221
Breslain ““——— 206
Bromberg 208
Eaͤsselllßßhß 220
Fnn 223
Dnnnn.1——½ 209
Drrttmntt. ·........ 225
ADesen. 4 nstm= 214
Duisburg......·......................... 224
Eden 220
Erfürtktisss 219
Frankfürt a 223
Gleiwisßß # ........... 204
Sbiei ç 219
Hanndvernnn 220
Kiet. WUVt“ts# 218
Königehegii PF5F5K..k 206
Leinzinn).ts 216
Mase.. 218
MWöndiitein “# 224
Muͤnchn 222
Posen —————“—— 207
Roesterr. -........................ 212
Sharbrütten 226
Schweni ßßß 212
Sietfin 211
Stiaßbma 6.3s=7= 225
Sisittrancntt 222
S#ickitz###/#börss 217

Neichs=Gesethbl.1914. - 135
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Die Höchstpreisegeltennicht für solcheVerkäufean Kleinhändleroder
Verbraucher,welchedrei Tonnennichtübersteigen.

Die Höchstpreisegeltennicht für Saathafer, der nachweislichaus land—
wirtschaftlichenBetriebenstammt,die sichin den letztenzweiJahren mit dem
Verkaufevon Saathafer befaßthaben.

82.
In den im 91nicht genanntenOrten (Nebenorten)ist der Höchstpreis

gleichdem des nächstgelegenenim 9 1 genanntenOrtes (Hauptort).
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenhöherenVer=

waltungsbehördenkönnen einen niedrigerenHöchstpreisfestsetzen.Ist für de
Preisbildung eines Nebenorts ein andererals der nächstgelegeneHauptort
bestimmend,so können dieseBehörden den Höchstpreisbis zu dem für diesen
Hauptort festgesetztenHöchstpreishinaufsetzen.Liegt dieserHauptort in einem
anderenBundesstaate,so ist die Zustimmungdes Reichskanzlerserforderlich.

83.
Der HöchstpreisbestimmtsichnachdemOrte, an demdieWare abzunehmen

ist. Abnahmeortim Sinne dieserVerordnungist derOrt, bis zu welchemder
Verkäufer die Kosten der Beförderung trägt.

84.
Die Höchstpreisegeltenfür LieferungohneSack. Für leihweiseUberlassung

der Säcke darf eineSackleihgebührbis zu einerMark für die Tonne berechne
werden.Werdendie SäckenichtbinneneinemMonat nachderLieferungzurüch
gegeben,so darf die Leihgebührdann um fünfundzwanzigPfennig für de
Wochebis zumHöchstbetragevon zweiMark erhöhtwerden.WerdendieSäche
mitverkauft,so darf derPreis für denSack nichtmehrals achtzigPfennigund
für den Sack, der fünfundsiebzigKilogramm odermehr hält, nicht mehrals
eineMark zwanzigPfennig betragen. Der Reichskanzlerkann die Sackleih=
gebührunddenSackpreisändern. Bei RückkaufderSäckedarf derUnterschied
zwischendemVerkaufs=und demRückkaufspreiseden Satz der Sackleihgebühr
nichtübersteigen.

Die Hoöchstpreisegeltenfür BarzahlungbeiEmpfang;)wird derKaufrreis
gestundet,so dürfenbis zuzweivomHundertJahreszinsenüberReichsbankdiskont
hinzugeschlagenwerden.

Die Höchstpreiseschließendie Beförderungskostenein, die der Verkäufet
vertraglichübernommenhat. Der Verkäuferhat auf jedenFall dieKostendet
Beförderungbis zur VerladestelledesOrtes, von demdieWare mit derBahn
oder zu Wasser versandtwird, sowie die Kosten desEinladens daselbstzutragen.

Beim UmsatzdesHafers durchdenHandeldürfendemHöchstpreisBeträge
zugeschlagenwerden,die insgesamtvier Mark für die Tonne nicht übersteigen
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dürfen. Dieser Zuschlag umfaßt insbesondereKommissions=,Vermittelungs- und
ähnlicheGebührensowiealle Arten von Aufwendungen;er umfaßt die Aus=
lagen für Säckeund für Fracht von demAbnahmeoertenicht.

6.
DieseVerordnungtritt am 24. Dezember1914 in Kraft. Der Bundesrat

bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.

(Nr. 4582.) Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Kleie. Vom 19. Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des 6 5 desGesetzes,betreffendHöchstpreise,
vom 4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 339) in der Fassung der Bekannt=
machungvom17.Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516) folgendeVerordnung
erlassen:

1.
Der Preis für denDoppelzentnerRoggen=oderWeizenkleiedarf beim

VerkaufedurchdenHerstellerdreizehnMark nichtübersteigen.
Dem Hersteller steht jeder gleich, der Kleie verkauft, ohne sich vor dem

1.August1914 gewerbsmäßigmit demAn. oderVerkaufvonKleiebefaßtzuhaben.

82.
Der Preis für denDoppelzentnerinländischerRoggen- oderWeigzenkleie

darf beiWeiterverkäufenfünfzehnMark nichtübersteigen.

83.
Bei Verkäufen von Kleie (&& 1 und 2) von zehn Doppelzentner oder

wenigerdarf der Preis fünfzehnMark fünfzigPfennig nichtübersteigen.

84.
Als Kleie im Sinne dieserVerordnunggilt die gesamteAusbeutebei der

Vermahlungvon RoggenoderWeizen,die nichtals backfähigesMehl verkauft
wird) Futtermehle,Bollmehle,Grießkleieund dergleichensind eingeschlossen.

135“
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85.
Die Hoöchstpreisegeltenfür LieferungohneSack. Für leihweiseUber=

lassungderSäckedarf eineSackleihgebührbis zu zehnPfennig für denDoppel=
zentnerberechnetwerden. Werdendie Säckemitverkauft,so darf derPreis fur
denSack nichtmehrals eineMark zwanzigPfennig betragen.Der Reichskanzler
kann dieSackleihgebührund denSackpreis ändern. Bei RückkaufderSäcke darf
der UnterschiedzwischendemVerkaufs=und demRückkaufspreisedenSatz der
Sackleihgebührnichtübersteigen.

Die Höchstpreisegeltenfür Barzahlung beiEmpfang;wird derKaufpreis
estundet,so dürfen bis zu zwei vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbank=
iskonthinzugeschlagenwerden.

Die Hoöchstpreiseschließenalle Kosten derVerladung, des Transports, der
Fracht,Kommissions=,Vermittelungs=und ähnlicheGebührensowiealle Arten
von Aufwendungenund HandelsgewinneirgendwelcherArt ein.

86.
DieseVerordnungtritt am24.Dezember1914in Kraft. Der Bundesrat

bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.

Berlin, den19.Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4583.) Bekanntmachungüber das Vermischenvon Kleie mit anderenGegenständen.
Vom 19.Dezember1914.

DB Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

& 1.
Es ist verboten,Roggen=oderWeizenkleie,die mit anderenGegenständen

vermischtist, in den Verkehrzu bringen. Die Landeszentralbehördekann Aus=
nahmenzulassen.
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s2.
Als Kleieim Sinne dieserVerordnunggilt diegesamteAusbeutebeider

Vermahlungvon Roggenund Weizen,die nicht als backfähigesMehl verkauft
wird) Futtermehle,Bollmehle, Grießkleieund dergleichensind eingeschlossen.

« §Z.
Die zuständigenBeamten sind befugt, in Räume, in denenKleie für

denVerkauf hergestelltoderfeilgehaltenwird, jederzeiteinzutreten,daselbstBe⸗
sichtigungenvorzunehmen,geschäftlicheAufzeichnungeneinzusehenund Proben
zu entnehmen.

84.
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung.

85.
Wer vorsätzlichRoggen-oderWeizenkleie,die mit anderenGegenständen

vermischtist, verkauft,feilhält odersonstin denVerkehrbringt,wird mit Geld=
strafebis zu eintausendfünfhundertMark bestraft.

86.
DieseVerordnungtritt am 24. Dezember1914 in Kraft; jedochkönnen

Kleiemischungen,die vor dem 24. Dezember1914 bereits hergestelltwaren, noch
bis zum 15. Januar 1915 verkauft,feilgehaltenoder sonstin denVerkehrge=
bracht werden.

Den ZeitpunktdesAußerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.
Berlin, den19.Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4584.) BekanntmachungüberdasAusmahlenvonBrotgetreidevom19.Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§93 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen:
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Dem 81 derBekanntmachungüberdasAusmahlenvonBrotgetreidevom
28. Oktober1914 (Reichs=Gesetzbl.S.461) wird folgenderzweiteAbsatzangefügt:

„Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehörden
könnendieseAusmahlung in derWeisezulassen,daß hierbeiein Auszugsmehl
von bestimmterHöhe hergestelltwird.“

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den19.Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4585.) Bekanntmachung,betreffenddas Schlachtenvon Schweinenund Kälbern. Vom
19.Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1.
Die Landeszentralbehördenwerdenermächtigt,für das Schlachten von

Schweinenund Kälbern Beschränkungenanzuordnen.

82.
Zuwiderhandlungengegendie gemäßH1 erlassenenAnordnungenwerden

mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft bestraft.

53.
DieseVerordnungtritt mit dem20. Dezember1914 in Kraft, derReichs—

kanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Die Verordnungfindet auf das aus demAusland eingeführteSchlacht=

viehkeineAnwendung.

Orsqdingalfrom=
OlIl#nCc 11
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- Die Bekanntmachung,betreffendVerbot des vorzeitigenSchlachtensvon
Vieh, vom 11. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 405) wird aufgehoben,
jedochbleibendie von denLandeszentralbehördenauf Grund des§94 Absk.2
dieser Bekanntmachung angeordnetenBeschränkungenfür das Schlachten von
Schweinenin Kraft, sofernvon denLandeszentralbehördennichtsanderesbestimmt
ist oderbestimmtwird.

Berlin, den19.Dezember1914.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Poftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt.

M III.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieMenge des zumsteuerpflichtigenInlandsverbrauchabzulassenden

Juckers. S. 539.

(Nr. 4586.) Bekanntmachung,betreffenddieMengedeszumsteuerpflichtigenInlandsverbrauch
abzulassendenJuckers. Vom 19.Dezember1914.

D= Bundesrat hat beschlossen:
Die Menge deszumsteuerpflichtigenInlandsverbrauchabzulassenden

Luckers(§1 Abs. 1 der Bekanntmachung,betreffendRegelung des
Verkehrsmit Zuckerusw.,vom 31. Oktober1914 — Reichs=Gesetzbl.
S. 467 —) wird bis zum 15. Januar 1915 nichterhöht.

Berlin, den 19.Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1914. 136

Ausgegebenzu Berlin den21.Dezember1914.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1914.

118.#.
Inhalt: Bekanntmachung überdie SicherheitsleistungmitWertpapieren.S. 541.— Bekanntmachung,

betreffenddie für eine auswärtige Bank im Betrieb einer inländischen Niederlassung entstandenen
Ansprüche. S. 542. — Bekanntmachung über die Verjährungsfristen. S. 543. — Bekannt==
machung, betreffenddie Bewilligung von Jahlungsfristen bei Hypothekenund Grundschulden. S. 843.

(Nr. 4587.) Bekanntmachungüber die Sicherheitsleistungmit Wertpapieren. Vom
22. Dezember1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 des Gesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

SI.
Für eineSicherheitsleistung,für welchedie Vorschriftender §#§234, 236

des BürgerlichenGesetzbuchsoder des § 69 des Gesetzesüber die Zwangsver=
steigerungunddieZwangsverwaltunggelten,sindWertpapiere,die vor Ausbruch
desKriegeseinenKurswerthatten,auchjetztals Papieremit Kurswert anzusehen.

Sind die Vorschriftender 9§ 234, 236 des BürgerlichenGesetzbuchs
maßgebend,so kann dieSicherheitin Höhe von drei VierteilendesKurswerts
vom 25. Juli 1914 geleistetwerden.

Sind dieVorschriftendes § 69 desGesetzesüber die Zwangsversteigerung
und die Zwangsverwaltung maßgebend,so kann die Sicherheit in Höhe des
ganzenKurswerts vom 25. Juli 1914 geleistetwerden. Das Gericht kann auf
Antrag nachfreiemErmessendieSicherheitsleistungnur in Höheeinesgeringeren
Betrags für zulässigerklären.

Ist für einWertpapieram 25.Juli 1914 einKurs nichtnotiertworden,
so tritt der letztevorhernotierteKurs an die Stelle.

§&2.
Die Vorschriften des§ 1 finden auf die vom Reicheaus Anlaß desKrieges

ausgegebenenSchuldverschreibungenentsprechendeAnwendung. An die Stelle
desKursesvom25. Juli 1914 tritt der Preis, zu demdieAusgabeerfolgtist.
Reichs-Gesetzbl.1914. 137

Ausgegebenzu Berlin den22. Dezember1914.
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83.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4588.) Bekanntmachung,betreffenddie für eine auswärtige Bank im Betrieb einer
inländischenNiederlassungentstandenenAnsprüche.Vom 22.Dezember1914.

De Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 19141
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) in Ergänzung des § 5 der Verordnung, betreffend
ZahlungsverbotgegenEngland, vom 30. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 421)
folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1.
Für die Frage der Anwendbarkeitder §9 2 bis 4 der Verordnung vom

30. September1914 geltenAnsprücheeinerBank auf AnnahmeoderZablung
von Wechseln, die im Ausland ausgestelltsind, oder auf Deckungfür Wechsel=
zahlungen,die im Ausland bewirktoderzu bewirkensind, nichtschondeshalb
als im Betrieb einer inländischenNiederlassungder Bank entstanden,weil die
Niederlassungden Kredit, der den Ansprüchenzugrundeliegt, gewährt oder
vermittelt hat, oder weil die auf demWechselbefindlicheOrder auf die inländische
Niederlassungder Bank lautet, oder weil dieNiederlassungdenWechsel— wenn
auch unter Aushändigung der Verschiffungsdokumenteüber die den Gegemwert
bildendenWaren — zur Annahmevorgelegthat.

Artikel 2.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkkindungin Kraft.
Soweit in der Verordnungvom 30. September1914 oder in den die

Anwendungauf Frankreichund Rußland betreffendenBekanntmachungenvom
20. Oktoberund 19.November1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 443, 479) auf den
ZeitpunktihresInkrafttretensverwiesenist, tritt beiAnwendungderVorschriften
desArtikel1 der Zeitpunktdes Inkrafttretensder gegenwärtigenVerordnung
an die Stelle.

Berlin, den22. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 4589.) Bekanntmachungüber die Verjährungsfristen. Vom 22. Dezember1914.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

w1.
Die in den99)196, 197 desBürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenAnsprüche,

die nochnichtverjährtsind,verjährennichtvor demSchlussedesJahres 1915.

8 2.
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den22.Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 4590.) Bekanntmachung,betreffenddieBewilligung vonJahlungsfristenbeiHypotheken
nund Grundschulden.Vom 22. Dezember1914.

D er Bundesrat hat auf Grund des§&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*§1.
Die Zahlungsfristgemäß9§ 1, 2 der Verordnungvom 7. August 1914

(Reichs.Gesetzbl. S. 359) kann bis zu sechsMonaten bestimmt werden, wenn
der Rechtsstreitdie Jablung desKapitals einerHypothekodereinerGrundschuld
oderder AblösungssummeeinerRentenschuldbetrifft.

82.
Die EinstellungderZwangsvollstreckung(F3 derVerordnungvom7.August

1914) wegender im Ö# bezeichnetenAnsprüchekannfür dieDauer von längstens
sechsMonatenerfolgen.

Oriqinal from
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War vor demInkrafttretendieserVerordnungvom Prozeßgerichtoder
vom AmtsgerichteineZahlungsfristbestimmt,so kanndie Vollstreckungauf die
Dauer von längstens sechsMonaten eingestelltwerden; war die Vollstreckung
vor dem Inkrafttreten dieserVerordnung eingestellt,so kann sie nochmals 9
dieDauer von längstenssechsMonaten eingestelltwerden.

83.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln mur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetlatt
119.

JInhalt: Bekanntmachung über die Höchstpreisefür Wolle und Wollwaren. S. 545. — Bekannt.
machung, betreffend das Verbot der Verwendung von Kartoffelmehl zur Herstellung von Seife.
S. 547.

(Nr. 4591.) Bekanntmachungüber die Hoöchstpreisefür Wolle und Wollwaren. Vom
22. Dezember1914.

D. Bundesrathat auf Grund von 9 1 Abs.2, 95 des Gesetzes,betreffend
Höchstpreise,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 339) in derFassungder
Bekanntmachungüber Hoöchstpreisevom 17. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.
S. 516) folgendeVerordnungerlassen:

*1
Der Preis für 1 kg Rohwolle (rein gewaschen,ohne Waschlohn)jeder

Herkunftdarf nichtübersteigenbeie:
RohwolleAAA 2 A/AA Feinheit 8,85Mark

A bis B 8,30
C1 » 7,60 „
Cn " 7%00 „

D ! 6/5 v

Du v 6)2 »

E : 6)00
Elz l 5,70 „

52
Der Preis für 1 kg darf nichtübersteigenbei:
1. gewaschener Wolle (einschließlichWaschlohn)

AAA bis A/AA Fiuihit 9/80Wirt
bis B 8/70

□ » 7,70 »
D v 6 ⸗
E » 6,20 »

Reichs=Gesetzbl.1914. 138

Ausgegebenzu Berlin den 22. Dezember1914.
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2. Kammzug von AAA bis A/AA Feinheit 9,76Mark
bis B 9,10 „

8 8,20 „
Cn 75# 2
D! „ 29 "
Du " 6%% „
1 * G,60 »
Elz : 6)30 ?2

3. Kammgarn 2/26A bis B
Febebbtt. 11/68Mark
S#ehN fff.. muus= 10%

r3
Der Preis für ein Meter Militärtuch darf 10/76Mark, für ein Meter

Marinetuch11/75Mark, für ein Meter Militärkammgarnstoff12)25Mark nicht
übersteigen;die Preise geltenfür Mannschaftstuche.

84
Die Höchstpreisegeltenfür alle Gegenstände,die sichim freienVerkehre

des Inlandes befinden. Der ReichskanzlerkannAusnahmengestatten.

5
Die HoöchstpreiseschließenbeiWolle (§1, 92 Nr. 2) dieVersendungskosten

nicht ein; bei Kammganrnschließensie dieKosten derVersendung bis zum Babn=
hof des Ortes der Weberei ein; bei Tuchen schließensie die Kosten der Ver=
sendungbis zur Abnahmestelleein; bei Kammzugdürfen die Versendungskosten
berechnetwerden,die bei einerVersendungvon Leipzig aus entstehenwürden
(FrachtparitätLeipzig). Die Hoöchstpreisegelten für Barzahlung bei Empfang,
bei Kammgarn innerhalbdreißigTagen nachEmpfang unterAbzug von zwei
ProzentSkonto; wird derKaufpreisgestundet,so dürfenbis zu einsvomHundert
JahreszinsenüberReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden.

86
DieseVerordnungtritt am 24. Dezember1914 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den22. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 4592.) Bekanntmachung,betreffenddas Verbot der VerwendungvonKartoffelmehlzur
Herstellungvon Seife. Vom 22. Dezember1914.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327)folgendeVerordnungerlassen:

81
Die Verwendungvon Kartoffelmehlund anderenErzeugnissenaus der

Kartoffel zur gewerbsmäßigenHerstellung von Seife ist verboten.

82
Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehördebeauftragten

Sachverständigensind befugt,in die Räume, in denenSeife gewerbsmäßig
hergestelltwird, jederzeit,in die Räume, in denenSeife aufbewahrt,feil=
gehaltenoderverpacktwird, währendder Geschäftszeiteinzutretenund daselbst
Besichtigungenvorzunehmen,auchnachihrerAuswahlProbenzumZweckederUnter=
suchunggegenEmpfangsbestätigungzu entnehmen.Auf Verlangenist ein Teil
der Probe amtlich verschlossenoder versiegeltzurückzulassenund für die ent=
nommeneProbe eineangemesseneEntschädigungzu leisten.

3
Die Unternehmervon Betrieben,in denenSeife gewerbsmäßighergestellt

wird, sowiedie von ihnenbestelltenBetriebsleiterundAufsichtspersonensindver=
pflichtet,den Beamten der Polizei und den Sachverständigenauf Erfordern
Auskunft über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse,über denUmfang
des Betriebs und über die zur VerarbeitunggelangendenStoffe, insbesondere
auchüberderenMengeund Herkunft,zu erteilen.

* 4
Die Sachverständigensind,vorbehaltlichder dienstlichenBerichterstattung

und der Anzeigevon Gesetzwidrigkeiten,verpflichtet,über die Einrichtungenund
Geschäftsverhältnisse,welchedurch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,Ver=
schwiegenheitzu beobachtenund sichderMitteilung und Verwertung derGeschäfts=
oderBetriebsgeheimnissezu enthalten. Sie sind hieraufzu vereidigen.

*5
Wer vorsätzlichoderfahrlässigdem§ 1 dieserVerordnungzuwiderhandelt,

wird mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark bestraft.

Oriqinal from
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*6
Wer wissentlichSeife, die demVerbotedes § 1 zuwiderhergestelltist, in

seinemGewerbebetriebeverkauft,feilhält odersonstin denVerkehrbringt, wird
mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark bestraft.

87
Mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark odermit Gefängnis

bis zu drei Monatenwird bestraft,wer denVorschriftendes § 4 zuwiderVer=
schwiegenheitnichtbeobachtetoderderMitteilung oderVerwertungvonGeschäfts=
oder Betriebsgeheimnissensichnicht enthält.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag desUnternehmersein.

* 8
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft:
1. wer denVorschriftendes § 2 zuwiderdenEintritt in die Räume, die
EntnahmeeinerProbe oderdie Besichtigungverweigert,

2. wer die in Gemäßheit des 9 3 von ihm erforderteAuskunft nicht
erteilt oder bei der Auskunftserteilung wissentlichunwahre Angaben
macht.

9
Die Verordnung tritt mit dem Tage derVerkündung, die §995 bis

tretenam 28. Dezember1914 in Kraft. Den ZeitpunktdesAußerkrafttretens
bestimmtder Reichskanzler.

Berlin, den22. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Jahrgang1914.

Añ 120.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900. S. 549. —

Bekanntmachung, betreffenddieJahlungsverbotegegenEngland,FrankreichundRußland. S #350.
— Bekanntmachung über die Fesisetzungvon Höchstpreisenfür Erzeugnisseaus Kupfer, Mesüing
und Aluminium. S. 551. — Berichtigung. S. ö52.

(Nr. 4593.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 21. Dezember1914.

«Auf Grund des9 50 desGesetzesüberdasPostwesenvom28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347) und des §&3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddie Er=
leichterungdes Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
sowie auf Grund des § 1 derBekanntmachung des Bundesrats vom 17. De=
zember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 519), betreffenddie Fristen des Wechsel=und
Scheckrechtsfür Elsaß=Lothringen,Ostpreußenusw.,wirdder 9 18a „Postprotest“
der Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt geändert:

1. UnterV ist stattdesmit denWorten „Protestaufträgemit Wechseln,
die in Elsaß=Lothringen,in der Provinz Ostpreußenusw.“ beginnendenAbsatzes
— Bekanntmachung vom 27. November 1914 (Reichs=Gesetzdl.S. 491) —
u setzen:

PostprotestaufträgemitWechseln,diein Elsaß-Lothringen,in derProvinzOst—
preußenoderin Westpreußenin denKreisenMarienburg,ElbingStadt undLand,
Stuhm,Marienwerder,Rosenberg,GraudenzStadtundLand,Löbau,Culm,Briesen,
Strasburg, Thorn Stadt undLand zahlbarsind,odermit solchenim Stadtkreise
Danzig zahlbarengezogenenWechseln,die als WohnortdesBezogeneneinenOrt
angeben,der in Ostpreußenoder in einemder bezeichnetenwestpreußischenKreise
liegt, werdenerst an folgendenTagen nochmalszur Zahlung vorgezeigt:

a) wenn der Zahlungstag des Wechsels in der Zeit vom 30. Juli 1914
bis einschließlich1. September1914 eingetretenist,

am I. Februar1915)
b) wennderZahlungstag desWechselsin derZeit vom 2. September1914
bis einschließlich31. Dezember1914 eingetretenist,

am letztenTage einer vom Jahlungstag ab laufendenFrist von
fünf Monaten)

Reichs=Gesetbl.1914. 139

Ansgegebenzu Berlin den 28. Dezember1914.
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IP)wennderZahlunget desWechselsin derZeit vom 1.Saius 1915
bis einschließlich29. April 1915 eintritt

am 31. Mai 1915)
4) wenn der ZahlungstagdesWechselsam 30.April 1916 er später

eintritt,
an dreißigstenTage nachAblauf der ProtestfristdesArtikel 41
Abs. 2 der Wechselordnung.

In allen Fällen zu a bis d gilt als Zahlungstag der Fälligkeitstag des
Wechsels,wenn dieserein Sonn= oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt
der Schlußtag der Frist zur VorzeigungdesWechselsauf einenSonn=oder
Feiertag,so wird derWechselamnächstenWerktagzurZahlung vorgezeigt.Die
Postverwaltung behält sichvor, die Vorzeigung der Wechsel, deren Protestfrist
am 1. Februar oderam 31. Mai 1915 abläuft,auf mehrerevorhergehendeTage
zu verteilen.

2. VorstehendeAnderungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den21.Dezember1914.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

(Nr. 4594.) Bekanntmachung,betreffenddie JahlungsverbotegegenEngland,Frankreich
undRußland. Vom 20.Dezember1914.

A#u Grund des § 7 Abf. 1 der Verordnung,betreffendZahlungsverbotgegen
England, vom 30. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 421) und des Artikel1
der Bekanntmachungen,betreffendZahlungsverbotgegenFrankreichund gegen
Rußland,vom20.Oktoberundvom 19.November1914 (Reichs.Gesetzbl.S. 443
und 479) wird folgendesbestimmt:

Die gegenEngland, Frankreichund Rußland erlassenenZahlungsverbote
(61 derVerordnungvom30.September1914,Reichs=Gesetzbl.S. 421; Artikel1
der Bekanntmachungenvom 20. Oktoberund vom 19. November1914, Reichs=
Gesetzbl.S. 443 und 479, in Verbindungmit § 1 dergenanntenVerordnung)
geltennicht für Zahlungenaus einemSchuldverhältnissegegenübereinem im
feindlichenAuslandansässigenUnternehmen,soferndieZahlungan einenDeutschen
erfolgt, der Inhaber oder Teilhaberdes Unternehmensist und anläßlich des
Krieges das feindlicheAusland verlassenhat.

Berlin, den20. Dezember1914.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Delbrück.
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(Nr 4595.) Derzsmenchün über bie Festsetzungvon GHochsiprelsenfür krjeugnise aus
Kupfer, MessingundAluminium. Vom 28.Dezember1914. »

Oluf GrundvonssderVerordnungdes Bundesrats über Shen für
Kupfer, altesMessing,alte Bronze, Rotguß,Wsuc. Nickel,Antimon und
Zinn vom 10. Dezember1914 rt *WÜY501) wird folgendesbe=
stimmt: .

Der Preis für 100 darf nichtübersteigenbei:
Kupferwalzdraht ⅝ 208Mark,
unverzinntem,gezogenen,rundenKupferdraht mit einem
Durchmesservon mindestens1,4Millimeter .... .... 225 Mark,

runden Kupferstangen mit einem Durchmesservon
mindestens13 Millimeter ... 235 Mark,

Kupferblech von mindestens1/ Millimeter Stärke, in
normalen Ssssch iff bis höchstens1 Meter D
Stte.——————“###s 240 Mark,

gezogenem,unversinntenKupferrohr mit eineminneren -
Durchmesservon 20 bis 100 Millimeter und einer
Wandstärke von mindestens3 Millimeter, in Fabri=
kationsfinen—. 260Mark,

Messingstangen, in handelsüblicherBeschaffenheit,mit
einemKupfergehaltunter60 Prozentund einemDurch=
messervon mindestens13 Millimeter, in Fabrikations=
#.————— 175Mark)

Messingblech, in handelsüblicherBeschaffenheit,mit
einem Kupfergehaltunter 64 Prozent, mindestens
1 Millimeter Park und höchstens1 Meter breit, in
Sahrititionstaßfßfe. .. 190Mark

blankgezogenen,unverzinntenMessingrohren,in handels=
üblicherBeschaffenheit, mit einem Kupfergehalt unter
64 Prozent, mit einemäußerenDurchmesservon 20
bis 100Millimeter und einer Wandstärkevon min=
bestens3 Millimeter 235Mark,

rundenAluminiumstangen, mit einemDurchmesser
vonmindestens13Millimeter . .. 370Mark,

Aluminiumdraht, miteinemDurchmesservonmindestens
14Milrienetrrr.. 370Mark)

asrsnkiien in einerStärkevonmindestens1Milli=
meter,in Fabrikationstafel -........ -....... 385 Mark,
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Aluminiumblech, in einerStärkevonmindestens0)5Milli.
meter,in Fabrikationslängngen. 400 Mark.

DieseBestimmungentretenam 2. Januar 1915 in Kraft.
Berlin, den 28. Dezember1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

Berichtigung.
Im 99 der Bekanntmachung,betreffenddas Verbot derVerwendung

von Kartoffelmehlzur Herstellungvon Seife (Reichs=Gesetzbl.1914 S. 547)
muß es statt„I§ 5 bis 7/ heißen:

„8 bis8“.

DenBezucdesReichs=GeseblattsvermirtelmmurdiePostunstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Burlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
ahrgang1914.

AZ I2I.
Inhalt: Bekanntmachung überHöchstpreisefür Erzeugnisseaus Nickel. S. ö51.

Err. öoh. BekanntmachungüberHöchstpreisefürErzeugnisseausNickel.Vom 30.Dezember1914. 2

Auf Grund des § 8 der Verordnungdes Bundesrats überHöchstpreisefür
Kupfer, altes Messing, alte Bronze, Rotguß, Aluminium, Nickel, Antimon und
Zinn vom 10. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 501) wird folgendesbestimmt:

Der Preis für 100 KilogrammdarfbeiNickelanoden,Nickelstangen,Nickel=
stäben,Nickeldrähten,Nickelblechenund Nickelrohren480 Mark nichtübersteigen.

DieseBestimmungtritt am 2. Januar 1915 in Kraft.
Berlin, den30. Dezember1914.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1914. 140
Ausgegebenzu Berlin den30. Dezember1914.
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ReichsGesetzblatt.
Jabgang1914.

& 122.
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend Anderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. ö55.

— Bekanntmachung, betreffend die zwangsweiseVerwaltung britischerUnternehmungen S. 556.

(Nr. 4597.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom29. Dezember1914.

Auf Grund der Schlußbestimmungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage)wie folgt, geändert:

Ur. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.

1. Gruppe.
Untera)Ammoniaksalpetersprengstoffe wird dermit„Astralit I undII/

beginnendeAbsatzgefaßt:
Astralit 1 und II (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Holzkohle,
Pflanzenmehlen,Paraffinöl, höchstens15 vom Hundert Trinitro=
toluol oder Binitrotoluol oder höchstens13 vom Hundert flüssiges
Trinitrotoluol— vgl. b) a) dieserGruppe— odervon höchstens
15 vom HundertMononitronaphthalin . usw.wie bisher).

Unterb) Organische Nitrokörper wird im Abs.e) vor „Trinitroxylol“
als neueZeile eingeschaltet:

Trinitroanisoll
2. Gruppe.

Am Ende derUberschriftwird ein Sternchen) und am Fuße der Seite
folgendeAnmerkunghinzugefügt:

*) Die Chlorat. und Perchloratsprengstoffe unter b) dürfen während der Dauer
des Krieges in unbeschränktenMengenals Stückgutbefördertwerden.

3. Gruppe. c) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe.
In demmit „Alkalsite“ beginnendenAbsatzwird nachgetragenhinter„Al=

kalsite“:
sowieOrkanit b, II, III usw.

Neichs·Gesehbl.1914. 141
Ausgegebenzu Berlin den31. Dezember1914.
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am Ende hinter„Ammoniaksalzeenthalten“:

Orkanit darf aucheinenZusatzvon Kochsalzoderanderenbestäu=
digen, neutralen, die Gefahr nicht erhöhendenSalzen enthalten

Beförderungsvorschriften.
In den Abschnitten:B. Aufgabe. Abs.() und (64),C. r

gungen. Frachtbriefe. Abs. (67))D. Beförderungsmittel. Abs.(
E. Verladung. Abs. () und (5) sowiein der gemeinsamen ueerschrift. -
denAbschnittenF. bis K. wird hinterdenWorten„Sprengmittelder2. Gruppe“
ein Sternchen) und am Jußeder betreffendenSeiten folgendeAnmerkunghin=
ugefügt:
zugefug *) Jedoch— währendder Dauer des Krieges — mit Ausnahmeder

Chlorat- und Perchloratsprengstoffe,vgl. die Aumerkungzur Uberschriftder
2. Gruppe der Sprengmittel.

Im AbschnittC. Bescheinigungen. Frachtbriefe. wird im Abs..(I)
hinterdenWorten „Sprengmittelnder 2. Gruppe“ einKreuz(1) und amJuße
derSeite folgendeAnmerkunghinzugefügt:

4) Die VorschriftendiesesAbsatzesgeltenwährendderDauer desKrieges
*v. alle Sendungen von Chlorat- und Derchloratsprengstoffen der
2. Gruppe unter b) auchin Mengenüber 200 kg.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den29.Dezember1914.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Wackerzapp.

(Nr. 4598.) Bekanntmachung,betreffenddie zwangsweiseVerwaltung britischerUnter=
nehmungen.Vom 22. Dezember1914.

A# Grund des§ 9 der Verordnungvom 26. November1914, betreffenddie
zwangsweiseVerwaltungfranzösischerUnternehmungen,(Reichs=Gesetzbl.S. 487)
wird folgendesbestimmt:

Artikel 1.
Die Vorschriften der Verordnung vom 26. November1914 werden im

Wegeder Vergeltungauchauf Unternehmungen,derenKapital ganz oderüber=
wiegendbritischenStaatsangehörigenzusteht,für an-wendbarerklärt.

Artikel 2.
DieseBekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. Dezember1914.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes IJnnern.— Berlin, gedrucktin der Reichsdruckeret.
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A.

Abrechnungsstellen im Scheckverkehre
13.März) 52. (Bek.v. 19.März) 54.

Abtretung von Forderungenan dieKriegskasseaus
der Uberlassung von Dferden, Fahrzeugen und
Geschirren(Bek.v. 12.Aug.) 370.

Afrika, Strafrechtspflege bei den Kaiserlichen
Schutztruppenin den afrikanischenSchutzgebieten,
außerordentlicheskriegsrechtliches Verfahren ge=
genAusländer und Ausübungder Strafgerichts=
barkeitgegenKriegsgefangene (V. v. 14.Aug.)
375. — Ausnahmezustand in den Schutz=
gebietenAfrikas und der Südsee(V. v.1. Aug.)
376. — Hemmung des Laufes der Fristen zur
Jahlung derSchürffeldgebühren daselbst(V. v.
24.Aug.)408=
s. auchOstafrikanisches und Südwestafri=

kanisches Schutzgebiet.
Agio, Verbot des Agiohandels mit Reichsgold=
münzen(Bek.v.23.Nov.) 481.

Alkohol, VereinbarungzwischenDeutschlandund
Frankreichzur Regelungdes Verkehrsmit alko=
holhaltigenErzeugnissenüber die deutsch=fran=
zösischeGrenze(Vereinb.v. 13.Jan.) 201.

Alterszulagen der Schutzgebietsbeamten(G. v.
27.Mai) 176.

Aluminium, HöchstpreisewährenddesKrieges(Bek.
v. 10.Dez.) 501. (Bek.v. 28.Dez.) 551.

Ammoniak,schwefelsaures,Höchstpreisewährenddes
Krieges(Bek.v. 10.Dez.) 500.

Ammoniaksalpetersprengstoffe,Beförderung mit
der Eisenbahn(Bek. v. 24.Dez. 13.) 1. (Bek.v.
29.Juni) 239.
Neichs=Gesetzbl.1914.

OigitizedbhOeo= gle

Gek. v.
Angestelltenversicherung, Veröffentlichung grund—
sätzlicherEntscheidungen desOberschiedsgerichts
durch „Die Angestelltenversicherung.Anmtliche
NachrichtenderReichsversicherungsanstaltfür An=
gestellteund derSpruchbehördenderAngestellten=
versicherung(Bek.v. 1.Jan.) 3. Ber. S. 8. —
Zinsfuß für die versicherungstechnischenBerech=
nungen der Reichsversicherungsanstaltfür An=
gestellte(Bek.v. 19.Febr.) 17.— Besoldungsetat
für das Direktorium der Reichsversicherungs=
anstalt für Angestelltefür 1914 (G. v. 26.März
4) 76. (G.v.27.Mai95) 144.

Anhalt, Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
1.April) 98.

Anhaltung von Kauffahrteischiffen im Kriegsfalle
(V. v. 30.Sept. 09. Abschn.VI) 292.

Anleihen für den Haushalt der Schutzgebiete für
1914 (G. v. 26.März §3) 78. (G. v. 27.Mai
§#2)167. — zur Bestreitungeinmaligeraußer=
ordentlicherAusgaben des Reichs für 1914 (G.
v. 27.Mai §2) 143. (G.v. 4.Aug.)345.—
Tilgung derSchutzgebietsanleihe(G. v.27.Mai)
175.

Ansiedlungsbeihilfen in den deutschenSchutz=
gebieten(G. v. 27.Mai) 178.

Ansprüche, Geltendmachung von Ansprüchen von
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben,
im Falle kriegerischerEreignisse(Bek.v. 7.Aug.)
360. (Bek.v. 22.Okt.)449.

Antimon, Höchstpreisewährenddes Krieges (Bek.
v. 10.Dez.) 501.

Anwartschaftenaus der Krankenversicherung,Er.
haltungwährenddesKrieges(G. v. 4.Aug.) 334.
(Bek.v. 26.Nov.) 485.

A
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Arbeiter, Bürgschaftendes Reichs zur Förderung
des Baues von Kleinwohnungen für Arbeiter
des Reichs und der Militärverwaltungen (G. v.
10.Juni) 219. — Ausnahmenvon Beschäfti—
gungsbeschränkungen gewerblicherArbeiter
währenddesKrieges(G. v. 4.Aug.) 333.

Arbeiterversicherung, Anrechnung militärischer
Dienstleistungenin der Arbeiterversicherung(Bek.
v. 26.Nov.) 485.

Arbeitszeit in Anlagender Großeisenindustrie(Bek.
v. 4.Mai) 118.

Arzueimittel, Aus- und Durchfuhrverbotwährend
des Krieges (V. v.31. Juli) 268.

Arztliche Instrumente und Geräte, Aus-=und
Durchfuhrverbotwährend des Krieges (V. v.
31.Juli) 268.

Aufbringung von Kauffahrteischiffenim Kriegsfalle
(V. v. 30.Sept. 09. Abschn.VI) 292. — Be=
handlung der Besatzungund der Vassagiereauf=
gebrachterSchiffe (das.Abschn.VII) 294.— Be=
handlung aufgebrachterSchiffe und beschlag=
nahmterGüter (das.Abschn.VIII) 295.

Aufruf des Landsturms(V. v. 1.Aug.) 273. (V.
v. 15.Aug.) 371. (Bek.v. 15.Aug.) 372. (V. v.
27.Nov.) 495. (Bek.v. 27.Nov.) 496. (Bek.v.
10.Dez.) 505.

Aufruhr, Ausnahmezustandin den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee(V. v. 1.Aug.) 376.

Aussicht,Geschäftsaufsicht zur Abwendungdes
Konkursverfahrenswährenddes Krieges (Bek.v.
§.Aug.) 363. — Uberwachungausländischer
Unternehmungen währenddes Krieges (Bek.
v. 4.Sept.) 397. (Bek.v. 22.Okt.)447.

Aufstand, Ausnahmezustandin den Schutzgebieten
Afrikas und derSüdsee(V. v. 1.Aug.) 376.

Aufwandsentschädigungan Familienfür im Reichs=
heer,in der Marine und in denSchutztruppenein=
gestellteSöhne (Bek. v. 26.März) 57. (G. v.
24.Juni) 233.

Augsburg, Abrechnungsstelleim Scheckverkehrebei
derReichsbankdaselbst(Bek.v. 13.März) 52.

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über den
Absatzvon Kalisalzen, Ergänzungund Abände=
rung (Bek.v. 2.Febr.)14. (Bek.v. 17.Febr.)16.
(Bek.v. 24.April) 111. (Bek.v. 24.April) 112.
(Bek.v. 1.Juli) 241.— desgl.zumWehrgesetze
für die Schutzgebiete(V. v. 4.März) 42. — An=
derungderAusführungsbestimmungenzumWein=
esetzevom 9.Juli 1909(Bek.v. 21.Mai) 127.
(er v. 27.Juni) 235. (Bek.v. 26.Nov.) 486.

OigitizedbhOeo= gle

Ausfuhrverbote während des Krieges: für Tiere
und tierischeErzeugnisse(V. v. 31.Juli) 259.—
für Verpflegungs-, Streu- und Futtermittel (V. v.
31. Juli) 260.— für Kraftfahrzeugeund Mineral=
rohöle usw. (V. v. 31. Juli) 260. — für Wafssen,
Munition, Dulver, Sprengstoffe und Kriegs=
bedarfsartikel(V. v. 31.Juli) 265.— für Eisen=
bahnmaterial, Telegraphen=und Fernsprechgerät,
Luftschiffergerätund Fahrzeuge (V. v.31. Juli)
266. — für Rohstoffe für Kriegsbedarfsgegen=
stände(V. v. 31. Juli) 267. — für Verband=
und Arzneimittelsowiefür ärztlicheInstrumente
und Geräte(V. v.31. Juli) 268. — für Tauben
(V. v.31. Juli) 269.

Ausland, Verhinderungwechsel-und scheckrecht=
licher Handlungenim Ausland (G. v. 13.April)
107.— Rückkehraller wehrpflichtigen Deutschen
im Ausland (V. v. 3.Aug.)323. (V. v. 15.Aug.)
385. — Geltendmachungvon Ansprüchen von
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitzhaben,
währenddesKrieges(Bek.v. 7.Aug.)360. (Bek.
v. 22.Okt.) 449.— Fälligkeit im Ausland aus=
gestellterWechsel währenddes Krieges (Bek. v.
10.Aug.) 368. (Bek.v. 12.Aug.) 369. (Bek.v.
22.Okt.)448.— UberwachungausländischerUn=
ternehmungen währenddes Krieges (Bek. v.
4.Sept.) 397. (Bek. v. 22.Okt.) 417. — Er=
leichterungen auf dem Gebiete des Patente,
Gebrauchsmuster=und Warenzeichenrechtsin aus=
ländischenStaaten währenddesKrieges (Bek.v.
21.Okt.)450.— VorübergehendeEinführungder
Paßpflicht ausAnlaßdesKrieges(V. v.31.Juli)
264. — AnderweiteRegelungderselben(V. v.
16.Dez.) 521. «

Ausländer, außerordentliches kriegsrechtliches
VerfahrengegenAusländer(V. v. 14.Aug.) 375.
—Vorübergehende Einführung der Paßpflicht
aus Anlaß des Krieges (V. v. 31.Juli) 264.—
AnderweiteRegelungderselben(V. v.16.Dez.)521.

Ausnahmezustandin den SchutzgebietenAfrikas
und derSüdsee(V. v. 1.Aug.) 376.

AusscheideneinesGenossenaus der Genossenschaft
währenddesKrieges (Bek.v. 17.Dez.) 518.

Aussetzungdes Verfahrens in bürgerlichenRechts=
streitigkeitenwährenddesKrieges (G. v. 4.Aug.)
328.

Ausstellung, Schutzvon Erfindungen usw. auf
der deutschenAusstellung Das Gase in München
1914 (Bek. v. 24.März) 84. — desgl. auf der
Wanderausstellung derDeutschenLandwirtschafts=
Gesellschaftin Hannover1914(Bek.v.11. April)
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Ausstellung (Forts.)
106.— desgl. auf derElektrischenAusstellungin
Frankfurt a. M. 1914(Bek.v. 14.April) 106.—
desgl.auf der BaltischenAusstellungin Malmö
1914 (Bek. v. 28.April) 115.— desgl.auf der
Ausstellung für Gesundheitspflege in Stuttgart
1914 (Bek. v. 29. April) 115. — desgl. auf der
19.Brauerei=Maschinen=Ausstellungzu Berlin 1914
(Bek.v. 1. Mai) 126.— desgl.auf der 3.Fach=
Ausstellung des Deutschen Drogisten=Verbandes
von1873,E. V., zu Berlin 1914(Bek.v. 28.Juli)
350.

Anstralien, Postdampfschiffsverbindungenzwischen
Ostasien,Australienund denSchutzgebietenin der
Südsee(G. v. 10.Juni) 217.

AnstralischerStaatenbund,Inkraftsetzungdesinter=
nationalen Ubereinkommenszur Bekämpfung des
Mädchenhandelsvom4.Mai 1910(Bek.v.31.März)
105.

Auszahlungenim Postscheckverkehre(Bek.v. 22.Mai
86bis 9) 134.

B.
Bäckerei, Verkehr mit Brot während des Krieges
Gek. v. 28.Okt.)459.

Backwerk— gewöhnliches—, Einfuhrerleichterungen
währenddes Krieges (G. v. 4. Ang.) 338.

Baden, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
1.April) 95.

BaltischeAusstellung zu Malmö 1914,Schutzvon
Erfindungen usw. (Bek. v. 28. April) 115.

Bank, Stundungderfür eineausländischeBank im
Betrieb einer inländischenNiederlassung entstan=
denenAnsprüchewährenddes Krieges (Bek. v.
22.Dez.) 542.

Bankgesetz,Anderung(G. v. 4.Aug.) 327.
Banknoten, vorübergehendeAufhebung der Ein=
losungspflicht (G. v. 4. Aug.) 347.

Barbados, Kündigung des Internationalen Ab=
kommens über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 11.Oktober1909(Bek.v. 22.April) 114.

Bauart der Eisenbahnfahrzeuge,Anderungder Be=
stimmungendarüber(Bek.v. 28.Mai) 187.

Bauvereine, Bürgschaftendes Reichs zur Förderung
desBauesvonKleinwohnungen(G.v.10.Juni) 219.

Bayern, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
I1.April) 93.
Beamte, Bürgschaftendes Reichs zur Förderung
des Baues von Kleinwohnungen für gering
besoldeteBeamtedes Reichsund der Militärver=
waltungen(G. v. 10.Juni) 219.— Kriegsver=
srogung der Zivilbeamten(G. v. 4.Aug.) 335.

Oigitizedby lIi17gle

Behörden, entscheidendeBehördenin risensachen
(V. v. 15.April 11. § 3 u. 4) 302.

Bekanntmachung der grundsätzlichenEntscheidungen
des Oberschiedsgerichtsfür Angestelltenversicherung
(Bek.v. 1.Jan.) 3. Ber.S. S.

Beladung derEisenbahn=Güterwagen,Anderungder
Bestimmungendarüber (Bek. v. 28.Mai) 189.

Belgien, neueListe der am InternationalenÜber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Febr.) 29.
31. 34.— Behandlung belgischer Sollgüter
währenddes Krieges (Bek. v. 15.Okt.) 438.

BenachbarteOrte im Wechsel-und Scheckverkehre
(Bek. v. 20.April) 108.

Bergung und Hilfsleistung in Seenot, Natifikation
des BrüsselerAbkommens darüber durchBrasilien
(Bek. v. 24. Jan.) 5. — desgl. durchJapan (Bek.
v. 4.Febr.) 15.— Beitritt Neu-Fundlands(Bek.
v. 26.März) 88. — desgl. Portugals (Bek. v.
11.Sept.) 107.

Bergverordnung für die Schutzgebiete,Hemmung
des Laufes der Fristen zur Sahlung der Schürf=
feldgebührenwährenddesKrieges(V. v. 24.Aug.)
408.

Berlin, Schutz von Erfindungen usw. auf der
19.Brauerei=Maschinen=Ausstellung zu Ber=
lin 1914 (Bek. v. 1. Mai) 126. — desgl. auf
der 3. Fach=Ausstellungdes DeutschenDrogisten=
Verbandesvon 1873,E. V. (Bek.v. 28.Juli) 350.
Sitz desOberprisengerichts (V. v. 15.April
11. 9§3) 302.

Bern, Beitritt der englischen Kanalinseln und
Indiens zur Berner internationalenUrheber=
rechtsübereinkunftvom 13.November1908 (Bek.
v. 17.März) 53. — desgl. von Neu=Seeland
(Bek.v. 28.April) 118.— Ratifikationder llber=
einkunft durch Italien (Bek. v. 16.Okt.) 453.

Berufung gegenUrteile der Prisengerichte(V. v.
15.April 11. 8§39 bis 44) 309.

Besatzung,Behandlungder Besatzungausgebrachter
Schiffe (V. v. 30. Sept. 09. Abschn.VII) 291.

Beschäftigung, Ausnahmen von Beschäftigungs=
beschränkungengewerblicher Arbeiter während
des Krieges (G. v. 4.Aug.) 333.

Besoldungsetat für das Reichsbank=Direktoriumund
für das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt
für Angestelltefür 1914 (G. v. 26.März §4) 76.
(G. v. 27.Mai §5) 144.

Besiisigschen über den Absatzvon Kalisalzen
(Bek.v.2. Febr.) 14.
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Beurlaubtenstand,Verordnungzur Ausführungdes
WehrgesetzesfürdieSchutzgebiete(V. v.4.März)
42. — Rückkehraller im Ausland befindlichen
Personen des Beurlaubtenstandes in die Heimat
aus Anlaß desKrieges (V. v. 3.Aug.) 323.

Bewaffnete Macht, Kriegslestungenfür die be=
waffneteMacht in Deutsch-=Südwestafrika(V. v.
3. Sept. 13.) 349.

Bleifarben, Einrichtungund Betrieb von Anlagen
zu ihrerHerstellung(Bek.v. 29.Mai) 186. (Bek.
v. 11.Nov.)471.

Bleiprodukte, Einrichtung und Betrieb von An=
lagenzu ihrer Herstellung(Bek. v. 29.Mai) 186.
(Bek.v. 11.Nov.) 474.

BlockadefeindlicherHäfenundKüsten(V. v.30.Sept.
09. Abschn.V) 288.

Bodenverbesserung, privatrechtlicheVerhältnissevon
Genossenschaftenzum Iweckeder Bodenverbesse=
rung (Bek.v. 28.Okt.) 100.

Börsentermingeschäftein Waren,Abwickelungwäh=
rend desKrieges (G. v. 4.Aug.) 336. (Bek. v.
24.Aug.) 381.

Bosnien=Herzegowina,neue Liste der am Inter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehrbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v.
23.Febr.) 28. 29.

Brandschaden,Jahlung von Brandentschädigungen
in Ostpreußenund im Kreise Rosenberg(Westpr.)
(Bek. v. 13.Okt.) 431.

Branntwein, Vereinbarung zwischenDeutschland
und Frankreich zur Regelungdes Verkehrsmit
Branntwein usw. über die deutsch=französische
Grenze (Vereinb.v. 13.Jan.) 201.— Rege=
lung der wirtschaftlichenBetriebsverhältnisse der
Branntweinbrennereien und der Betriebsauf=
lagevergütungenfür 1914/15(Bek.v. 15.Okt.)434.

Brasilien, Ratifikation der beiden Brüsseler see=
rechtlichen Ubereinkommenvom 23.September
1910(Bek. v. 24.Jan.) 5. — desgl.von elf auf
der Zweiten Haager Friedenskonferenz ab=
eschlossenenAbkommenvom 18.Oktober 1907
8 v. 24.Febr.) 20. — Beitritt zum inter=
nationalenVerbandezum Schutzedes gewerb=
lichen Eigentums (Bek. v. 2.Dez.) 497.

Brauerei, Schutz von Erfindungenusw. auf der
19.Brauerei=Maschinen=AusstellungzuBerlin 1914
(Bek.v. 1.Mai) 126.

Brennereien, Regelung der wertschaftlichenBe=
triebsverhältnisse der Branntweinbrennereien
(Bek.v. 15.Okt.)434.— UbertragungdesDurch=
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Brennereien (Fortf.)
schnittsbrandes der Brennereien im Betriebs=
jahr 1914/15 (das.Anl.) 436. — Verarbeitung von
Topinamburs sowie von Rüben und Rüben=
säftenwährenddes Krieges (Bek. v. 26.Nov.) 486.

Brieftauben, Ein und Ausfuhrverbot (V. v.
31. Juli) 269. Beschränkung in ihrer Verwen=
dung zur — während
desKrieges (V. v. 31.Juli) 269.— Verbot des
Tötens und Einfangens fremderTauben wäh—
rend des Krieges (V. v. 23. Sept.) 425.

Britisch=Indien, Inkraftsetzendes Abkommens zur
Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Ver=
öffentlichungen(Bek. v. 20. Febr.) 18.— Beitritt
zur internationalenUrheberrechtsübereinkunft
vom 13.November 1908 (Bek. v. 17.März) 53.

Bronze, Höchstpreisefür alte Bronze währenddes
Krieges (Bek. v. 10.Dez.) 501.

Brot, Verkehr mit Brot während des Krieges (Bek.
v. 28.Okt.)459.

Brotgetreide, Verbot des Verfütterns von mahl=
fähigem Brotgetreide während des Krieges (Bek.
v. 28.Okt.) 160. — Ausmahlen von Brot=
getreidewährenddesKrieges(Bek.v.28.Okt.)461.
(Bek. v. 19.Dez.) 535.

Bulgarien, neueListederam Internationalenlber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehrbe=
teiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Febr.) 29.

Bundesrat, Ergänzung und Abänderung der Aus=
führungsbestimmungenzum Gesetzüber denAb=
satzvon Kalisalzen (Bek. v. 2. Febr.) 14. (Bek.
v. 17.Febr.)16. (Bek.v.24.April)111. (Bek.
v.24.April)112. (Bek.v. 1.Juli) 241.—Fest=
setzungdes Jinsfußes für die versicherungstechni=
schenBerechnungender Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte (Bek. v. 19.Febr.) 17.— Ab=
rechnungsstellenim Scheckverkehre (Bek. v.
13.März) 52. (Bek. v. 19.März) 54. — Auf=
wandsentschädigungen an Familien für im
Reichsheer,in der Marine und in den Schutz=
truppeneingestellteSöhne (Bek.v. 26.März) 57.
— Anderungdes Verzeichnissesder Orte, welche
als Ein Ort im Sinne der Jivilprozeßordnung
anzusehensind (Bek.v. 20.April) 108.— desgl.
der benachbartenOrte im Wechsel-und Scheck=
verkehre (Bek. v. 20.April) 108.— Regelung
des Verkehrsmit Kraftfahrzeugen (Bek. v.
25.April) 112. (Bek. v. 23.Okt.) 452.— Be=
triebsvorschriftenfür Anlagen der Großeisen=
industrie (Bek.v. 4.Mai) 118. (Bek.v. 21.Okt.)
446.— AnderungderAusführungsbestimmungen
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zum Weingesetze vom 9. Juli 1909 (Bek. v.
21.Mai) 127. (Bek.v. 27.Juni) 235. (Bek. v.
26.Nov.) 486. — Zuweisungvon Lehrern,Er=
ziehernusw. an die Landkrankenkassen (Bek.
v. 23.Mai) 141.— GestattungdesUmlaufs öster=
reichischungarischerScheidemünzen auf preußi=
schenEisenbahnstationen(Bek.v. 22.Mai) 183.—
Bestimmungenüberdie Einrichtungund denBe=
trieb von Anlagen zur Herstellungvon Blei=
farben und anderen Bleiprodukten (Bek. v.
29.Mai) 186. (Bek. v. 11. Nov.) 474. — Be=
stimmungenüberFachausschüssefür Hausarbeit
(Bek. v. 18.Juni) 221.— Ausnahmenvon dem
Verbote der Sonntagsarbeit im Gewerbe=
betriebe(Bek.v. 25.Juni) 234.— Einreihungvon
Orten in dieWohnungsgeldzuschußklassen(Bek.
v. 1.Juli) 243.— Ermächtigungzu wirtschaft=
lichen Maßnahmenim Falle kriegerischerEreig=
nisse (G. v. 4.Aug.) 327. — Vorübergehende
Einfuhrerleichterungen (Bek.v. 4.Aug.) 350.
(Bek.v.4.Aug.) 352. (Bek.v. 3.Sept.) 395.—
Fristen des Wechsel=und Scheckrechts während
desKrieges(G. v. 4.Aug.)327. (Bek.v. 6.Aug.)
357. (Bek.v. 7.Aug.) 361. (Bek. v. 29.Aug.)
387. (Bek.v. 8.Sept.) 399. (Bek.v. 24.Sept.)
413. (Bek.v. 22.Okt.)449. (Bek.v. 23.Nov.)
482. (Bek.v. 17.Dez.) 519.— GerichtlicheBe=
willigungvonZahlungsfristen (Bek.v. 7.Aug.)
359. — Geltendmachungvon Ansprüchen von
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitzhaben
(Bek.v. 7.Aug.) 360. (Bek.v. 22.Okt.)419.—
Anordnung einer Geschäftsaufsicht zur Ab=
wendungdesKonkursverfahrens(Bek.v. S.Aug.)
363. — Zeitweilige Außerkraftsetzungeinzelner
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs usw. (Bek.
v. 8.Aug.) 365. — Handelsbeziehungenzum
Britischen Reich (Bek. v. 10.Aug.) 367. — Wir=
kung des Außerkrafttretensvon Handelsver=
trägen (Bek. v. 10.Aug.) 367. — Fälligkeit der
im AuslandausgestelltenWechsel(Bek.v. 10.Aug.)
368. (Bek. v. 22. Okt.) 448. — Auslands=
wechsel(Bek.v. 12.Aug.)369. (Bek.v. 22.Okt.)
148. — Abtretung und Pfändung der Forde=
rungen an dieKriegskasse aus derÜberlassung
von Pferden, Fahrzeugenund Geschirren(Bek. v.
12.Aug.) 370. (Bek.v. 24.Aug.) 384.— Ande=
rungen und Ergänzungen der allgemeinenpolizei=
lichen Bestimmungen über Land= und Schiffs=
dampfkessel (Bek. v. 15.Aug.) 373. — Nicht
rechtzeitigeZahlung einerGeldforderung (Bek.
v. 18.Aug.) 377.— Befreiungvon derReichs.
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stempelabgabe zugunstenvon Gesellschaften,
welchedie Befriedigung des geschäftlichenKredit=
bedürfnissesbezwecken(Bek. v. 19.Aug.) 380.
(Bek. v. 25.Sept.) 415. — Abwickelungvon
börsenmäßigen Zeitgeschäftenin Waren (Bek.
v. 24.Aug.) 381.— Vorratserhebungen wäh=
renddes Krieges (Bek. v. 24.Aug.) 382. (Bek.
v. 15.Okt.)440. (Bek.v. 29.Okt.)466.— Be=
stimmungderHauptmarktorte (Bek.v. 24. Aug.)
384.—AusstellungvonDarlehnskassenscheinen
zu 2 und 1 Mark (Bek. v. 31. Aug.) 393. — Hin=
ausschiebungder Wahlen nach der Reichsver=
sicherungsordnung (Bek. v. 4.Sept.) 395.—
desgl. nach dem Gewerbe= und Kaufmanns=
gerichtsgesetze(Bek.v. 17.Sept.) 409.— desgl.der
Frist für die Festsetzungder Ortslöhne (Bek. v.
1.Sept.) 396. — Uberwachungausländischer
Unternehmungen (Bek.v. 4.Sept.) 397. (Bek.
v. 22. Okt.) 447. — Revision der eingetragenen
Genossenschaften (Bek. v. 8.Sept.) 400. —
VorübergehendeErleichterungenauf demGebiete
desPatent=, Gebrauchsmuster- undWaren=
zeichenrechts (Bek. v. 10.Sept.) 403. (Bek. v.
21. Okt.) 450. — Kündigung des Dienstverhält=
nissesder Handlungsgehilfen usw. (Bek. v.
10.Sept.)404.— VerbotdesvorzeitigenSchlach=
tens von Vieh (Bek. v. 11.Sept.) 405. — Be=
freiung von Hypothekenpfandbriefenvon der
Reichsstempelabgabe (Bek. v. 18.Sept.) 411.
—desgl. zugunstenvon Gesellschaften,welchedie
Befriedigung eines wirtschaftlichenKreditbedürf=
nisses oder die Beschaffung, Verteilung und Ver=
wertung von Rohstoffen für die Landesverteidi=
gungbezwecken(Bek.v. 25.Sept.) 415.— Zoll.
befreiung verdorbenerWaren zur Verwendung
als Viehfutter (Bek. v. 25.Sept.) 416. — Un=
verbindlichkeit von Jahlungsvereinbarungen
in Gold (Bek.v. 28.Sept.) 417.— Zahlungs=
verbot gegenEngland (Bek. v. 30.Sept.) 421.
— Mindestgebotbei der Versteigerunggepfän=
deter Sachen (Bek. v. S. Okt.) 427.— Ladung
zur Gesellschafterversammlung einer Gesell=
schaftmit beschränkterHaftung (Bek.v. 8. Okt.)
428.— Jahlung von Brandentschädigungen
in Ostpreußenund im Kreise Rosenberg(Westpr.)
(Bek.v. 13.Okt.)431.— Jollerlaß für Gersten=
malz (Bek. v. 13.Okt.) 433. — Regelungder
wirtschaftlichenBetriebsverhältnisseder Brannt=
weinbrennereien und der Betriebsauflagever=
gütungenfür 1914/15(Bek.v. 15.Okt.)434.—
BehandlungfeindlicherJollgüter (Bek.v.15.Okt.)
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438.— Einrichtungund BetriebgewerblicherAn=
lagen für Thomasschlackenmehl (Bek. v.
21.Okt.) 445. — Ausdehnungdes Gesetzes,be=
treffendden Schutz der infolge des Krieges an
Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Per=
sonen,vom 4.August 1914 auf Kriegsbeteiligte
Osterreich=Ungarns(Bek. v. 22.Okt.) 450. —
Regelungdes Verkehrsmit Kraftfahrzeugen
derMilitärverwaltung(Bek. v. 23.Okt.) 452.—
Anderung des Militärtarifs für Eisenbahnen
(Bek.v. 23.Okt.)456.— Höchstpreise(Bek.v.
28.Okt.) 458. (Bek.v. 28.Okt.)462. (Bek.v.
5.Nov.) 469. (Bek.v. 23.Nov.) 483. (Bek. v
10.Dez.) 500. (Bek.v. 10.Dez.) 501. (Bek.v.
11.Dez.) 505. (Bek.v. 17.Dez.) 513. (Bek.v.
19.Dez.) 523. (Bek.v. 19.Dez.) 525. (Bek.v
19.Dez.) 533. (Bek.v. 22.Dez.) 545. (Bek.v
28.Dez.) 551.— Verkehrmit Brot (Bek.v.
28.Okt.) 459.— Verfütternvon Brotgetreide
und Mehl (Bek.v. 28.Okt.)460.— Ausmahlen
von Brotgetreide (Bek.v. 28.Okt.)461. (Bek.
v. 19.Dez.) 535. — Privatrechtliche Verhältnisse
von Genossenschaftenzum Iweckeder Boden=
verbesserung (Bek. v. 28.Okt.) 466.— Rege=
lung des Verkehrs mit Zucker und Verwertung
der Zuckergewinnungim Betriebsjahr1914/15
(Bek.v. 31.Okt.)467.— RegelungdesAbsatzes
von ErzeugnissenderKartoffeltrocknerei (Bek.
v. 5.Nov.) 471.— GesamtbetragderDarlehns=
kassenscheine(Bek.v. 11.Nov.) 475.— Musch=
beträge,die von denVersicherungsträgernzu den
Kosten der Oberversicherungsämter zu ent=
richtensind (Bek.v. 22.Okt.)477.— Verbotdes
Handelnsmit in England abgestempeltenWert=
papieren (Bek.v. 19.Nov.) 477.— Verbotdes
Agiohandels mit Reichsgoldmünzen(Bek. v.
23. Nov.) 481. — Erhaltung von Anwartschaften
aus derKrankenversicherung (Bek.v. 26.Nov.)
485. — AnrechnungmilitärischerDienstzeitenin
der Arbeiterversicherung (Bek. v.26. Nov.)
485. — VorübergehendeAnderungdes Wein=
esetzesund derAusführungsbestimmungendazu
(etl. v. 26.Nov.)486. (Bek.v. 26.Nov.)486.—
VerarbeitungvonTopinamburssowievonRüben
und Rübensäften in Brennereien (Bek. v.
26.Nov.)486.— JwangsweiseVerwaltungfran=
zösischer Unternehmungen (Bek.v. 26.Nov.)
487. — Wochenhilfe während des Krieges (Bek.
v. 3.Dez.) 492.— Versagungdes Zuschlagsbei
der JZwangsversteigerung von Gegenständen
des unbeweglichenVermögens(Bek. v. 10.Dez.)
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Bundesrat (Forts.)
499.— Einigungsämter (Bek.v. 15.Dez.)511.
—Vertretung eines Genossenin der Generalver=
sammlung einer Erwerbs= und Wirtschaftsge=
nossenschaftsowieAusscheidenaus derGenossen=
schaft (Bek.v. 17.Dez.) 518.— Vermischenvon
Kleie mit andernGegenständen(Bek.v. 19.Dez.)
534.— SchlachtenvonSchweinen undKälbern
(Bek.v. 19.Dez.)536.— Mengedeszumsteuer=
pflichtigenInlandsverbrauchabzulassendenZuckers
(Bek.v. 19.Dez.) 539.— Sicherheitsleistung
mit Wertpapieren (Bek. v. 22. Dez.) 541. —
Die für eine auswärtige Bank im Betrieb
einer inländischenNiederlassungentstandenenAn=
sprüche(Bek.v.22.Dez.)542.— Bekanntmachung
überdie Verjährungsfristen (Bek.v.22.Dez.)
543. — Bewilligung von Jahlungsfristen r
iet und Grundschulden(Bek.v. 22.Dez.)
543.— Verbot derVerwendungvonKartoffel=
m hl zurHerstellungvonSeife (Bek.v. 22.Dez.)
547.

BürgschaftendesReichszur Förderungdes Baues
von Kleinwohnungen(G. v. 10.Juni) 219.

C.
Chloratsprengstoffe, Beförderung mit der Eisen=
bahn (Bek.v. 24.Dez.13.) 1.

D.
Dampfkessel,Anderungenund Ergänzungender
allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber Land=
und Schiffsdampfkessel(Bek. v. 15.Aug.) 373.

Dänemark,neueListederam Internationalenlber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23.Febr.)
29. 37. — Anderungder Liste (Bek. v. 21.Okt.)
451.— Beitritt zum InternationalenAbkommen
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom
11.Oktober 1909 (Bek. v. 22.April) 113. — Ver=
einbarung mit Deutschlandzur Vereinfachungdes
Rechtshilfeverkehrs (Bek.v. 6. Juni) 205.—
Beitritt zuminternationalenVerbandezumSchutze
desgewerblichen Eigentums (Bek.v.24.Sept.)
416. — Erleichterungenauf dem Gebietedes Pa=
tent=, Gebrauchsmuster=und Warenzeichenrechts
(Bek. v. 21.Okt.) 450.

Danzig, Verlängerung der wechselrechtlichenFristen
für Domizilwechsel,die im Stadtkreis Danzig
zahlbar sind (Bek. v. 8.Sept.) 399. (Bek. v.
§.Sept.) 401. (Bek.v. 24.Sept.) 413. (Bek.v.
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Danzig (Forts.)
27.Sept.) 419. (Bek.v. 22.Okt.)449. (Bek.v.
26.Okt.) 457. (Bek.v. 23.Nov.) 482. (Bek.v.
27.Rov.) 491. (Bek.v. 17.Dez.)519. (Bek.v.
21.Dez.) 549.

Darlehen des Reichsan die Schutzgebiete (G. v.
26.März §3) 78. (G. v. 27.Mai §2) 167.—
Bürgschaftendes Reichs für Hypothekendarlehen
zurFörderungdesBaues vonKleinwohnungen
(G. v. 10. Juni) 219. — Darlehnskassengesetz
(G. v. 4. Aug.) 340. — Darlehnskassenscheine
(G. v. 4.Aug.) 340. (Bek. v.31. Aug.) 393.
(Bek.v. 11.Nov.) 475.

Darlehnskassen,Errichtung und Geschäftsbetrieb
(G. v. 4.Aug.) 340.

Darlehnskassenscheine,Ausgabe, Wiedereinziehung
und Einlösung (G. v. 4.Aug.) 340. — Aus=
stellung von Darlehnskassenscheinenzu 2 und
1Mark (Bek.v. 31.Aug.) 393. Gesamtbetrag
(Bek.v. 11.Nov.) 475.

Deutsche,Rückkehraller wehrpflichtigenDeutschen
im AuslandausAnlaß desKrieges. v. 3.Aug.)
323. (V. v. 15.Aug.) 385.

Deutsch=Ostafrikas. Ostafrikanisches Schutzge=
biet.

Deutsch=Südwestafrikas. Südwestafrikanisches
Schutzgebiet. ·

Dienstzeit,Aufwandsentschädigungen an Fa—
milien für im Reichsheer,in derMarine oderin
den SchutztruppeneingestellteSöhne (Bek. v.
26.März) 57.— AnrechnungmilitärischerDienst=
leistungenin der Arbeiterversicherung (Bek.
v. 26.Nov.) 485.

Drogist, Schutz von Erfindungen usw. auf der
3. Fach=Ausstellungdes DeutschenDrogisten=Ver=
bandesvon 1873,E. V., zu Berlin 1914 (Bek.
v. 28.Juli) 350.

Durchfuhrverbotfür Waffen, Munition, Pulver,
Sprengstoffeund Kriegsbedarfsartikel(V. v.
31.Juli) 265. — desgl. für Eisenbahnmaterial,
Telegraphen=und Fernsprechgerät,Luftschiffer=
gerät undFahrzeuge (V. v.31. Juli) 266. —
desgl.für Rohstoffefür Kriegsbedarfsgegenstände
(V. v. 31.Juli) 267.— desgl.für Verband-und
Arzneimittel, sowie für ärztliche Instrumente und
Geräte(V. v. 31.Juli) 268.

Durchsuchungvon Kauffahrteischiffenim Kriegs=
falle (V. v. 30.Sept.09. Abschn.VI) 292.

OigitizedbyOo= gle

E.
Ehefrau, Unterstützungder Ehefrauen von in Dienst
getretenenMannschaften(G. v. 4.Aug.) 332.

Ehescheidung, Kündigung des internationalen Ab—
kommensdarübervom12.Juni 1902durchFrank=
reich(Bek. v. 25.Jan.) 9.

Eheschließung,Kündigungdes internationalenAb=
kommensdarübervom12.Juni 1902durchFrank=
reich (Bek. v. 25. Jan.) 9.

Eichung, Ubergangsbestimmungenfür die Neu=
eichung von Förderwagen und Fördergefäßen in
Steinbrüchenusw. (Bek. v. 12.März) 55.

Eier, Einfuhrerleichterungenwahrend des Krieges
(G. v. 4.Aug.) 338.

Eigentum, Schutz des geistigenund gewerblichen
Eigentums in den Konsulargerichtsbezirken
(V. v. 4. Juli) 256. — Inkraftsetzungder revi=
dierten Verbandsübereinkunftzum Schutzedes
gewerblichen Eigentumsin dendeutschenSchutz=
gebieten(Bek.v. 21.Juli) 257.— Beitritt Däne=
marks zuminternationalenVerbandezumSchutze
des gewerblichenEigentums (Bek. v. 24.Sept.)
416.— desgl.Brasiliens (Bek.v. 2.Dez.)497.

Einfuhr von Pflanzen usw. über die Jollabferti=
gungsstelleinPassau=Racklauhafen(Bek.v.30.Jan.)
10.— desgl.in MalmedyBbhf.(Bek.v. 3.Juni)
204.— desgl.in Elten (Bek.v. 24.Okt.)455.—
Einfuhrverbotfür Tauben (V. v. 31.Juli) 269.
— Vorübergehende Einfuhrerleichterungen
währenddesKrieges (G. v. 4.Aug.) 338. (Bek.
v. 4.Aug.) 350. (Bek. v. 4.Aug.) 352. (Bek.
v. 3. Sept.) 395.

Einjährig=freiwilliger Militärdienst, Ableistungin
denSchutzgebieten(V. v. 4.März) 42.

Einigungsämter zur VermittelungzwischenMieter
und Vermieter,Hypothekenschuldnerund Hypo=
thekengläubiger(Bek.v. 15.Dez.)511.

Einlieferungsscheineüber Einzahlungenim Post=
scheckverkehre(Bek.v. 22.Mai) 131.

Einzahlungenim Postscheckverkehre(Bek.v. 22.Mai
82 bis 5) 131.

Eisenbahnen,Anderungder AnlageC zur Eisen=
bahn=Verkehrsordnung(Bek. v. 24.Dez.13.)1.
(Bek.v. 24.Jan.) 6. (Bek.v. 12.März) 51. (Bek.
v. 26.Mai) 184. (Bek. v. 29. Juni) 239. (Bek.
v. 24.Aug.) 389. (Bek.v. 27.Okt.)465. (Bek.
v. 5.Nov.) 473. (Bek.v. 7.Dez.)497. (Bek.v.
29.Dez.) 555.— VorübergehendeAnderungder
Eisenbahn=Verkehrsordnung(Bek. v. 10.Aug.)
368.Get.v.24.Olt.)455. .
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Eisenbahnen(Forts.)
Anderung der Liste der am Internationalen

lbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtver=
kehrbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v.2. Jan.) 3.
— Neue Liste (Bek. v. 23.Febr.) 21. — Ande=
rungen(Bek.v. 12.Juli) 248. (Bek.v. 21.Okt.)
451.
AnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnen

(Bek. v. 23.Okt.) 456.
Anderungder Bestimmungenüber die tech=

nische Einheit im Eisenbahnwesen vom
25.Mai 1908(Bek.v. 28.Mai) 187.— Anderung
der Verordnungüber Tagegelder, Fuhrkosten
und Umzugskostenvon BeamtenderBetriebsver=
waltung der Reichseisenbahnen vom 10. Juli
1901 (V. v. 10.Juni) 220.— Aus- und Durch=
fuhrverbot für Eisenbahnmaterial (V. v.
31.Juli) 266. — Bezeichnungder Eisenbahnen,
welcheals auf dem Kriegsschauplatz oder in
derNähe desselbenliegendanzusehensind (V. v.
1.Aug.) 274.

Eisenbahnfahrzeuge,Anderungder Bestimmungen
überihre Bauart (Bek.v. 28.Mai) 187.

Eisenbahnmaterial, Aus=und Durchfuhrverbotwäh=
renddesKrieges(V. v. 31.Juli) 266.

Shepbhäste ei Gestattungdes Umlaufs öster=
reichisch-ungarischerScheidemünzen auf preußi=
schenEisenbahnstationen(Bek.v. 22.Mai) 183.

ElektrischeAusstellung zu Frankfurt a.M. 191s4,
SchutzvonErfindungenusw.(Bek.v.14.April) 106.

Elsaß=Lothringen,Bildung vonWeinbaubezirken
45 v. 1.April) 98.— Ubertragunglandesherr=

llicher Befugnisseauf denStatthalter in Elsaß=
Lothringen(V. v. 14.Mai) 123.— Fristendes
Wechsel-und ScheckrechtswährenddesKrieges
(Bek. v. 29.Aug.) 387. (Bek. v. 30.Aug.) 391.
(Bek.v. 24.Sept.) 413. (Bek.v. 27.Sept.) 419.
(Bek. v. 22.Okt.) 449. (Bek. v. 26.Okt.) 457.
(Bek. v. 23.Nov.) 482. (Bek. v. 27.Nov.) 491.
(Bek. v. 17.Dez.) 519. (Bek. v. 21.Dez.) 549.
— Ermächtigungdes Statthalters zur selb=
ständigenErledigung von Regierungsgeschäften
währenddes Krieges (A. E. v. 23.Sept.) 426.

Elten, Einfuhr von Pflanzen usw. über das Zoll=
amt1 Elten (Bek.v. 24.Okt.) 455.

Eltern, Aufwandsentschädigungenan Familien für
im Reichsheer,in derMarine oderin denSchutz=
truppeneingestellteSöhne (Bek.v. 26.März) 57.

Entscheidung,VeröffentlichunggrundsätzlicherEnt=
scheidungendes Oberschiedsgerichtsfür Ange=
stelltenversicherung(Bek.v. 1.Jan.) 3. Ber-S. 8

DigitizedbyCo= gle

Erfindungen,Schutzauf derdeutschenAusstellung
»Das Gas« in München 1914 (Bek. v. 24.März)
84. —desgl. auf der Wanderausstellungder
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaftin Han—
nover1914(Bek.v. 11.April) 106.— desgl.auf
der ElektrischenAusstellungin Frankfurt a.M.
1914 (Bek. v. 14.April) 106.— desgl.auf der
BaltischenAusstellungin Malmö 1914 (Bek. v.
28.April) 115. — desgl. auf der Ausstellung für
Gesundheitspflege in Stuttgart 1914 (Bek. v.
29.April) 115. — desgl. auf der 19.Brauerei=-
Maschinen=Ausstellungzu Berlin 1914 (Bek. v.
1. Mai) 126.— desgl. auf der 3. Fach=Ausstellung
des Deutschen Drogisten=Verbandesvon 1873,
E. V., zu Berlin 1914(Bek.v. 28.Juli) 350.

ErsatzbehördenindenSchutzgebieten(V. v.4.März)
42.

Erwerbsgenossenschaften,zeitweilige Außerkraft=
setzungeinzelnerVorschriftenüberdas Konkurs=
verfahren (Bek.v. 8.Aug.)365.— Vertretung
eines Genossenin der Generalversammlungund
Ausscheiden aus derGenossenschaftwährenddes
Krieges (Bek.v. 17.Dez.) 518.

Erzieher,Juweisungan die Landkrankenkassen(Bek.
v.23.Mai)141.

Fabrik, Abänderungder VorschriftenüberSonder=
fabrikenfür Kalisalze(Bek.v. 17.Febr.) 16.

Fahrzeuge,Aus- und Durchfuhrverbotwährenddes
Krieges (V. v. 31.Juli) 266.— Abtretungund
Pfändung von Forderungen an die Kriegskasse
1E der Uberlassungvon Fahrzeugen(Bek. v.
2.Aug.) 370. (Bek.v. 24.Aug.) 384.

SuisssbterdUnterstützungvon Familien in Dienst
getretenerMannschaften(G. v. 4.Aug.) 332.

Fäulnis, Beförderung fäulnisfähiger Stoffe mit der
nbahn (Bek.v. 24.Jan.)6. (Bek.v. 26.Mai)

Sühiget Zollgüter, 8 während des
Krieges (Bek.v. 15.Okt.)43

Fernsprechgerät,Aus- und — wäh.
renddesKrieges (V. v. 31.Juli) 266.

FestungshaftwegenVerrats militärischerGeheim=
nisse(G. v. 3.Juni) 195.

Fett zum Genusse,Einfuhrerleichterungenwährend
desKrieges (G. v. 4.Aug.) 338.

Feuerungsmaterial,Behandlungals relativeKonter=
bande(Bek.v. 17.Nov.) 475.
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Feuerwerkskörper, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 24. Aug.) 391.

Fische, Einfuhrerleichterungenwährend des Krieges
(G. v. 4. Aug.) 338.

Fleisch, vorübergehendeEinfuhrerleichterungen(G. v.
4.— (Bek.v. 4.Aug.) 350.

Fördergefäße in Steinbrüchenusw., Ubergangs=
bestimmungenfür dieNeueichung(Bel. v. 12.März)
*

Forderungen, Abtretung und Dfändung der Forde=
rungenan dieKriegskasseaus derUberlassungvon
Pferden, Fahrzeugen und Geschirren (Bek. v.
12.Aug.) 370.

Förderwagen in Steinbrüchenusw., Ubergangs=
bestimmungenfür dieNeueichung(Bek.v.12.März)
55

Frankfurt a.M., Schutzvon Erfindungenusw.auf
der ElektrischenAusstellungdaselbst1914 (Bek.
v. 14.April) 106.

Frankreich,KündigungderHaagerAbkommenvom
12.Juni 1902 über das internationalePrivat=
recht — Eheschließung,Ehescheidung,Vormund=
schaft— (Bek. v. 25.Jan.) 9. — Vereinbarung
über den Verkehrmit Kraftfahrzeugen (Bek.
v. 31.Jan.) 11.— NeueListederam Internatio=
nalen Ubereinkommenüber Eisenbahnfracht=
verkehr beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v.
23.Febr.)24.29.30.33.39.— Anderungen(Bek.
v. 12.Juli) 249.— Vereinbarungmit demDeut=
schen Reiche zur Regelung des Verkehrs mit
Branntwein usw. über die deutsch=französische
Grenze(Vereinb.v. 13.Jan.) 201.— Behandlung
französischerZollgüter währenddesKrieges(Bek.
v. 15.Okt.) 438. — JSahlungsverbot gegen
Frankreich(Bek.v.20.Okt.)443. (Bek.v.22.Dez.)
542. (Bek. v. 20.Dez.) 550. — Jwangsweise
Verwaltung französischerUnternehmungen wäh=
renddesKrieges(Bek.v. 26.Nov.) 487.

Frau s. Ehefrau.
Friedenskonferenz, Ratifikation von elf auf der
Iweiten Haager Friedenskonferenzabgeschlossenen
Abkommenvom18.Oktober1907durchBrasilien
(Bek. v. 24. Febr.) 20. Beitritt der Republik
Liberia zu zehn dieser Abkommen(Bek. v.
19.März) 83.

Fristen des Wechsel- und Scheckrechtswährend
des* (G. v. 4.Aug.)327. (Bek.v. 6.Aug.)
357 ek.v. 7.Aug.) 361. (Bek. v. 29.Aug.)
387. o v.8.Sept.)399. (Bek.v.24.Sept.)
413. (Bek.v. 22.Okt.) 449. (Bek.v. 23.Nov.)
482. (Bek.v. 17.Dez.) 519.— GerichtlicheBe=
Reichs-Gesetzbl.1914.

Oigitizedbh I1rgle
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Fristen (Forts.)
willigung von Zahlungsfristen während des
Krieges (Bek.v. 7.Aug) 359.— Hemmungdes
Laufes derFristenzur Zahlung derSchürffeld—
gebühren währenddesKrieges (V. v. 24.Aug.)
408.—desgl. der Verjährungsfristen (G. v.
4.Aug. §8) 331. (Bek.v. 22.Dez.) 543.—Be—
willigung von Jahlungsfristen bei Hypotheken
und GrundschuldenwährenddesKrieges (Bek.v.
22.Dez.) 543.

Fuhrkosten,Anderungder Verordnungüber Fuhr=
kostenusw.von Beamtender Betriebsverwaltung
der Reichseisenbahnenvom 10.Juli 1901 (V. v.
10.Juni) 220.

Funkentelegraphie,RatifikationdesLondonerInter=
nationalen Funkentelegraphenvertragsvom 5. Juli
1912 durch Spanien, Großbritannien,Jtalien,
Japan,Norwegen,Rumänien,San Marino, Siam
und Schwedenund Beitritt von Mexiko,Neu=
fundland, Bapua, der Norfolk=Inseln und von
Janzibar (Bek.v. 28.Febr.) 41.

Futterkartoffeln,Höchstpreisewährenddes Krieges
(Bek.v. 11.Dez.) 505.

Futtermittel, Ausfuhrverbot währenddes Krieges
(V. v. 31.Juli) 260.— Einfuhrerleichterun=
gen währenddes Krieges (G. v. 4. Aug.) 338.
HöchstpreisewährenddesKrieges(G. v.4.Aug.)
339.—Vorratserhebungen (Bek.v.24.Aug.)
382. —Verbot des Verfütterns von mahlfähigem
Brötgetreide während des Krieges (Bek. v.
28.Okt.)460.

G.
Gartenbau, Einfuhr von Dflanzen ufw. über die
Jollabfertigungsstellein Passau=Racklauhafen(Bek.
v. 30.Jan.) 10.— desgl.in MalmedyBhf. (Bek.
v.3.Juni) 204.—desgl. in Elten(Bek.v.24.Okt.)
455.

Gas, Schutzvon Erfindungenusw.auf derdeutschen
Ausstellung „Das Gase in München1914(Bek.
v. 24.März) 841.— Beförderungverdichteterund
verflüssigterGase mit der Eisenbahn (Bek. v.
29.Juni) 240. (Bek.v. 24.Aug.) 391.

Gebrauchsmuster,vorübergehendeErleichterungenauf
demGebietedes Gebrauchsmusterrechts(Bek. v.
10.Sept.)403. (Bek.v.21.Okt.)450.
s. auch Muster.

Gebühren im Postscheckverkehre(G. v. 26.März
§5) 86. (Bek.v. 22.Mai) 131.— Hemmungdes
Laufes derFristenzur Jahlung derSchürffeld=
gebühren währenddesKrieges (V. v. 24.aus)
108.

B
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Gebührenordnung für JZeugenund Sachverständige
vom30.Juni 1878,Anderung(G. v. 10.Juni) 214.

Gefängnisstrafe wegen Verrats militärischerGe=
heimnisse(G. v. 3.Juni) 195.

Geheimnis, Verrat militärischerGeheimnisse(G. v.
3.Juni) 195.

Geistiges Eigentum, Schutzdes geistigenund ge=
werblichenEigentums in den Konsulargerichts=
bezirken(V. v. 4.Juli) 256.

Geldforderung,FolgendernichtrechtzeitigenJahlung
währenddesKrieges (Bek.v. 18.Aug.) 377.

Geldstrafen für falsche oder verweigerte Angaben
über Vorräte von Getreide oder Erzeugnissen
der Getreidemüllerei(G. v. 20.Mai) 129. —
wegenVerrats militärischer Geheimnisse (G.
v. 3.Juni) 195.

Generalversammlung,VertretungeinesGenossen
in der Generalversammlungeiner Erwerbs- und
WirtschaftsgenossenschaftwährenddesKrieges(Bek.
v. 17.Dez.) 518.

Genossenschaften,zeitweiligeAußerkraftsetzungein=
zelner Vorschriftenüber das Konkursverfahren
bei Erwerbs=und Wirtschaftsgenossenschaften(Bek.
v. 8. Aug.) 365.— Revision der eingetragenen
GenossenschaftenwährenddesKrieges (Bek. v.
S§.Sept.) 400. — MiovatrechtlicheVerhältnisseder
Genossenschaftenzum IweckederBodenverbesse=
rung (Bek. v. 28.Okt.) 466. Vertretung
einesGenossenin der Generalversammlungeiner
Erwerbs=und Wirtschaftsgenossenschaftund Aus=
scheiden aus der Genossenschaftwährend des
Krieges(Bek.v. 17.Dez.)518.

Genußmittel, Einfuhrerleichterungen während des
Krieges (G. v. 4.Aug.) 338.

Geräte,Aus=undDurchfuhrverbotfür ärztlicheGe=
räte währenddes Krieges (V. v.31. Juli) 268.

Gerste,statistischeAufnahmender Vorräte (G. v.
20. Mai) 129. — Zollerlaß für Gerstenmalz
währenddes Krieges (Bek. v. 13.Okt.) 433.—
Höchstpreise während des Krieges (Bek. v.
19.Dez.)523. (Bek.v. 19.Dez.)527.

Geschäftsanssicht zur Abwendung des Konkursver=
fahrenswährenddesKrieges (Bek. v. S. Aug.) 363.

Geschirr,AbtretungundBfändungderForderungen
an die Kriegskasseaus der Uberlassungvon Ge=
schirren(Bek. v. 12.Aug.) 370. (Bek.v. 24. Aug.)
384.

DigitizedbyCo= gle
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Geschlechtskrankheiten,Anwendung der Bestimmun=
gen der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902
über die Krankenfürsorgeauf geschlechtskrankenie=
derländischeSeeleute(Bek.v. 30.Juni) 251.

Gesellschaftenmit beschränkterHaftung, vorüber=
gehendeAußerkraftsetzungeinzelnerVorschriften
überdas Konkursverfahren(Bek.v. S.Aug.) 365.
Ladung zur Gesellschafterversammlung
währenddesKrieges (Bek.v. 8.Okt.)428.

Gesundheit,Schutzvon Erfindungenusw. auf der
Ausstellungfür Gesundheitspflegezu Stuttgart
1914(Bek.v. 29.April) 115.

Getreide, Einfuhrerleichterungen während des
Krieges(G.v.4.Aug.)338—statistischeAufnahmen
derVorräte (G. v.20.Mai) 129.(Bek.v.29.Okt.)
466.— HöchstpreisewährenddesKrieges(Bek.v.
28.Okt.)462.(Bek.v.ö.Nov.)469.(Bek.v. 19.Dez.)
523. (Bek.v. 19.Dez.)525.(Bek.v. 19.Dez.)527.
(Bek.v.19.Dez.)530.

Gewerbebetrieb, Ausnahmen von dem Verbote der
Sonntagsarbeit(Bek.v. 25.Juni) 234.

Gewerbegerichte,Hinausschiebungder Wahlen wäh=
renddesKrieges(Bek.v. 17.Sept.) 409.

Gewerbeordnung,Betriebsvorschriftenfür Anlagen
der Großeisenindustrie(Bek.v. 4.Mai) 118.(Bek.
v.21.Okt.)446.

Gewerbetreibende,Fachausschüssefür Hausarbeit
(Bek.v. 18.Juni) 221.

Gewerbliche Arbeiter, Ausnahmen von Beschäfti=
gungsbeschränkungenwährenddes Krieges (G.
v. 4.Aug.) 333.

GewerblichesEigentum, Schutzdes geistigenund
gewerblichenEigentums in denKonsulargerichts=
bezirken (V. v. 4.Juli) 256.— Inkraftsetzung
der revidierten Verbandsübereinkunftzum Schutze
des gewerblichenEigentums in den deutschen
Schutzgebieten (Bek. v. 21.Juli) 257.— Bei=
tritt Dänemarks zum internationalenVerbande
zum SchutzedesgewerblichenEigentums(Bek.v.
24. Sept.) 416. — desgl. Brasiliens (Bek. v.
2. Dez.) 497.

Gläubigerversammlung der Besitzer von Schuld=
verschreibungen,Bestellung eines neuen Vertreters
(G.v.14.Mai)121.

Gold, UnverbindlichkeitvonJahlungsvereinbarungen
in Gold während des Krieges (Bek. v. 28.Sept.)
417.

Goldmünzen, Ersatzdurch Reichskassenscheineund
Reichsbanknoten während des Krieges (G. v.
4. Aug.) 326.

Gonverneureder Schutzgebiete,Repräsentationszu=
lagen(G. v. 27.Mai) 176.
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Grenzverkehr, VereinbarungzwischenDeutschland
und Frankreich zur Regelungdes Verkehrsmit
Branntwein und alkoholhaltigenErzeugnissenüber
diedeutsch=französischeGrenze(Vereinb.v. 13.Jan.)
201.

Großbritannien, Ratifikation des Internationalen
Funkentelegraphenvertrags vom5. Juli 1912,
geichzeitig für die meistenKolonien (Bek. v.
28.Febr.) 41.— Beitritt für dieKanalinselnund
Indien zur internationalenUrheberrechtsüber=
einkunft vom 13.November 1908 (Bek. v.
17.März) 53. — Beitritt zu den Brüsselersee=
rechtlichen Ubereinkommenfür die Kolonie Neu=

des internationalen Ubereinkommens zur Be=
kämpfungdesMädchenhandels vom 4.Mai 1910
im Bereiche des AustralischenBundes, in Papua
und auf derNorfolk=Insel(Bek.v. 31.März) 105.
— InkraftsetzungdesInternationalenAbkommens
über den Verkehrmit Kraftfahrzeugen vom
11. Oktober 1909 auf den Inseln Guernsey und
Jersey und Kündigungdes Abkommensfür eine
Anzahl britischerKolonien(Bek.v. 22.April) 113.
— Handelsbeziehungen Deutschlandszum Bri=
tischenReiche(Bek.v.10.Aug.)367.—Jahlungs=
verbot gegenEngland (Bek. v. 30.Sept.) 421.
(Bek. v. 22.Dez.) 542. (Bek. v. 20.Dez.) 550.
—Behandlung englischerJollgüter währenddes
Krieges (Bek. v. 15.Okt.) 438. — Verbot des
Handelnsmit in England abgestempeltenWert=
papieren währenddes Krieges (Bek. v. 19.Nov.)
477.— ZJwangsweiseVerwaltungbritischerUn=
ternehmungen währenddes Krieges (Bek. v.
22.Dez.) 556.

Großeisenindustrie, Betriebsvorschriften(Bek. v.
4. Mai) 118. (Bek.v. 21.Okt.)446.

Grundschulden,Bewilligung von Jahlungsfristen
bei Hypothekenund Grundschuldenwährenddes
Krieges (Bek.v. 22.Dez.)543.

Guernsey — JInsel —,Inkraftsetzungdes Inter=
nationalenAbkommens über den Verkehr mit
Kraftfahrzeugenvom 11.Oktober1909 (Bek. v
22.April) 113.

Güterwagen, Anderung der Bestimmungenüber
ihre Beladung(Bek.v. 28.Mai, Art. IV) 189.

OigitizedbyOeo= gle
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H.
Haag, Ratifikationvon elf auf derJweiten Haager
Friedenskonferenz abgeschlossenenAbkommen
vom 18.Oktober1907 durchBrasilien (Bek. v.
24.Febr.) 20. — Beitritt der Republik Liberia
zu zehndieserAbkommen(Bek.v. 19.März) 83.

Hafer, statistischeAufnahmen der Vorräte (G. v.
20.Mai) 129. — Höchstpreise während des
Krieges(Bek.v. 5.Rov.) 469. (Bek.v. 19.Dez.)
525. (Bek.v. 19.Dez.) 530.

HaftungderPostverwaltungim Postscheckverkehre
(G. v. 26.März §9) 86. — ZeitweiligeAußer=
kraftsetzungeinzelner Vorschriften über das Kon=
kursverfahrenbeiGesellschaften mit beschränk.
ter Haftung (Bek.v. S.Aug.) 365.— Ladung
zur Gesellschafterversammlung einer Gesell=
schaft mit beschränkterHaftung während des
Krieges (Bek.v. 8. Okt.)428.

Hambung,Sitz einesPrisengerichts(V. v. 3.Aug.
§2 314.

Hammerwerke,Betriebsvorschriften(Bek.v. 4.Mai)
118.(Bek.v.21.Okt.)446.

Handelsbeziehungenzum BritischenReiche (Bek.
v. 10.Aug.) 367.

Handelsgesetzbuch,Anderungder §§.74, 75, 76 (G.
v. 10.Juni) 209. (Bek. v. 10.Sept.) 404. —
ZeitweiligeAußerkraftsetzungeinzelnerVorschriften
(Bek.v. 8.Aug.) 365.

Handelsvertrag, Verlängerungdes deutsch=türki=
schen Handels=und Schiffahrtsvertragsvom
26.August1890und der Zusatzübereinkunftdazu
vom25.April 1907(Notenwechselv. 2.Mai) 237.
— Wirkungdes Außerkrafttretens von Han=
delsverträgen(Bek.v. 10.Aug.) 367.

Handlungsgehilfe,Wettbewerbverbot(G. v.10.Juni)
209.([Bek.v.10.Sept.)401.

Handlungslehrlinge, Wettbewerbverbot (G. v.
10.Juni Art. 1, zu §76)212. (Bek.v. 10.Sept.)
404.

Hannover, Schutz von Erfindungen usw. auf der
WanderausstellungderDeutschenLandwirtschafts=
ut in Hannover1914(Bek.v. 11.April)

— zur Sesletung des s für
Kriegsleistungen(Bek.v. 24.Aug.)384

Hausarbeit, Fachausschüsse(Bek.v. 18.Juny 221.
B“
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Haushalt der Schutzgebiete,Nachtragzum Haus=
haltsetatfür 19136 v. 30.März) 81. — Vor=
läufigeRegelungfür 1914 (G. v. 26.März) 77.
— Haushaltsetatfür 1914 (G. v. 27.Mai) 167.

Heer, VerordnungzumWehrgesetzefür die Schutz=
gebiete (V. v. 21.Febr.) 19. — Ausführungs=
bestimmungendazu (V. v. 4.März) 42. — Rück=
kehraller im Ausland befindlichenPersonendes
Beurlaubtenstandesdes Heeres und der Marine
in dieHeimatausAnlaßdesKrieges(V. v.3. Aug.)
323.

Heideländereien,privatrechtlicheVerhältnissevon
Genossenschaftenzum Zwecke der Bodenverbesse—
rung (Bek. v. 28.Okt.) 466.

Heizstoffe,Höchstpreisewährenddes Krieges (G.
v. 4.Aug.) 339.— Vorratserhebungen (Bek.
v. 24.Aug.) 382.

Herzegowina s. Bosnien=Herzegowina.
Hessen (Großherzogtum),Bildung von Weinbau=
bezirken(Bek.v. 1.April) 95.

Hilfsleistung in Seenot,Ratifikationdes Brüsseler
Abkommens darüber durch Brasilien (Bek. v.
24.Jan.) 5. — desgl. durch Japan (Bek. v.
4. Febr.) 15.— Beitritt Neu=Fundlands (Bek.
v. 26.März) 88. — desgl. Portugals (Bek.
v. 11.Sept.) 407.

Hilfsmitglieder im KaiserlichenPatentamte,weitere
Zulassung(G. v. 2.März) 49.

Hinterbliebene,Kriegsversorgungder Jivilbeamten
(G. v. 4.Aug.) 335.

Hinterbliebenenversicherung,Pauschbetragzu den
KostenderOberversicherungsämter(Bek.v.22.Okt.)
477.

Hochofenwerkeund=gießereien,Betriebsvorschriften
(Bek.v. 4.Mai) 118. (Bek.v. 21.Okt.)446.

Höchstpreisefür Gegenständedes täglichen Be=
darfs währenddesKrieges (G. v. 4.Aug.) 3339.
(Bek. v. 28.Okt.) 458. — Anderungund neue
Fassung des Gesetzesüber Höchstpreise(Bek. v.
17.Dez.)513. (Bek.v. 17.Dez.)516.— Höchst=
preisefür Getreide undKleie (Bek.v. 28.Okt.)
462. (Bek.v. 19.Dez.) 523. (Bek.v. 19.Dez.)
527. (Bek.v. 19.Dez.)533.— für Hafer (Bek.
v. 5.Nov.) 469. (Bek.v. 19.Dez.)525. (Bek.v.
19.Dez.) 530. — für Speisekartoffeln (Bek.
v. 23.Nov.) 483.— für schwefelsaures Am=
moniak (Bek.v. 10.Dez.) 500.— für Kupfer,
altes Messing,alte Bronze,Rotguß,Aluminium,
Nickel, Antimon und Jinn (Bek. v. 10.Dez.)
501. (Bek.v. 30.Dez.) 553.— für Futterkar=
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Höchstpreise (Forts.)
toffeln und Erzeugnisseder Kartoffeltrocknerei
sowiederKartoffelstärkefabrikation(Bek.v.11.Dez.)
505.— für Wolle undWollwaren (Bek.v. 22.Dez.)
545. — für Erzeugnisseaus Kupfer, Messing
und Aluminium (Bek.v. 28.Dez.)551.

Holz, Behandlungals relativeKonterbande(Bek.
v. 17.Nov.) 475.

Hülsenfrüchte, Einfuhrerleichterungenwährend des
Krieges (G. v. 4. Aug.) 338.

Hypotheken, Einigungsämter für Hypotheken=
schuldnerundHypothekengläubiger(Bek.v.15.Dez.)
511. — Bewilligung von Jahlungsfristen wäh=
renddesKrieges (Bek.v. 22.Dez.) 543.

Hypothekendarlehen,Bürgschaftendes Reichs für
Hypothekendarlehenzur Förderung des Baues
von Kleinwohnungen(G. v. 10.Juni) 219.

Hypothekenpfandbriefe, Befreiung von der Reichs=
stempelabgabewährend des Krieges (Bek. v.
18.Sept.)411.

J.
Japan, Natifikation der beiden Brüsseler seerecht=
lichen Ubereinkommenvom 23.September1910
(Bek. v. 4. Febr.) 15. — desgl.des Internatio=
nalen Funkentelegraphenvertrags vom5. Juli
1912 (Bek. v. 28.Febr.) 41.

Jersey — Insel —, Inkraftsetzungdes Internatio=
nalen Abkommens über den Verkehr mit Kraft=
fahrzeugenvom11.Oktober1909(Bek.v.22.April)
113.

Infelbezirke der Südsee, Haushaltsetat für 1914
(G. v. 27.Mai) 172.

Instrumente,Aus=und Durchfuhrverbotfür ärzt=
liche Instrumentewährenddes Krieges (V. v.
31.Juli) 268.

Internationale Abkommen über Privatrecht —
Cheschließung,Ehescheidung,Vormundschaft—
vom 12. Juni 1902, Kündigung durch Frankreich
(Bek.v. 25.Jan.) 9. — Vereinbarungmit Frank=
reich im Anschluß an das Internationale Ab=
kommenüber den Verkehrmit Kraftfahrzeugen
(Bek.v. 31.Jan.) 11.— Inkraftsetzendes inter=
nationalen Abkommenszur Bekämpfung der Ver=
breitungunzüchtiger Veröffentlichungenin Bri=
tischIndien (Bek. v. 20.Febr.) 18. — Beitritt
Dänemarkszum InternationalenAbkommenüber
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen, Inkraft=
setzungdes Abkommens auf den Inseln Guernsey
und Jersey,Kündigungdes Abkommensfür eine
AnzahlbritischerKolonien(Bek.v. 22.April) 113.
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Internationale Meterkonvention, Anderung des
Reglements dazu vom 20.Mai 1875 (Bek. v.
18.Juni) 229.

Internationaler Funkentelegraphenvertrag vom
5.Juli 1912, RatifikationdurchSpanien, Groß=
britannien, Italien, Japan, Norwegen,Rumänien,
San Marino, Siam und Schwedenund Beitritt
von Merico, Neufundland, Bapua, der Norfolk=
Inselnund von Janzibar (Bek.v. 28.Febr.) 41.

Internationaler Verband zumSchutzedesgewerb=
lichenEigentums,Inkrafttretender Ubereinkunft
in dendeutschenSchutzgebieten(Bek.v.21.Juli)
257.— Beitritt Dänemarks (Bek.v. 24.Sept.)
416.— desgl.Brasiliens (Bek.v. 2.Dez.)497.

Internationales ÜbereinkommenüberdenEisen=
bahnfrachtverkehr, Anderung der Liste der
daran beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 2. Jan.)
3.— NeueListe(Bek.v. 23.Febr.)21.— Ande=
rungen(Bek.v. 12.Juli) 248. (Bek.v. 21.Okt.)
451.
Inkraftsetzungdes internationalenUbereinkom=

mens zur Bekämpfungdes Mädchenhandels
vom 4. Mai 1910 im Bereiche des Australischen
Bundes, in BVapua und auf derNorfolk. Insel
(Bek.v. 31.März) 105.— AusdehnungderAb=
rede im §1 des Ausführungsgesetzesdazu auf
Kanada, die SüdafrikanischeUnion, Neu Seeland
und Neu Fundland (Bek. v. 24.April) 117.

Internationale Übereinkunft zum Schutze von
Werkender Literatur und Kunst vom 13.No=
vember 1908, Beitritt der englischenKanalinseln
und Indiens (Bek.v. 17.März) 53.— desgl.von
Neu Secland (Bek. v. 28. April) 118. — Ratifi=
kation der Ubereinkunftdurch Italien (Bek. v.
16.Okt.) 453.

Invalidenversicherung, Pauschbetragzu den Kosten
derOberversicherungsämter(Bek.v. 22.Okt.)477.

Italien, Anderungder Listederam Internationalen
lbereinkommen über den Eisenbahnfrachtver=
kehr beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 2. Jan.) 4.
— Neue Liste (Bek.v. 23.Febr.) 27. 31. 39. —
Ratifikation des Internationalen Funkentele=
graphenvertrags vom5. Juli 1912 (Bek. v.
28.Febr.) 41. — desgl. der revidiertenBerner
lbereinkunftzum Schutzevon Werkender Lite=
ratur undKunstvom 13.November1908. (Bek.
v. 16. Okt.) 453. — Erleichterungenauf demGe=
bietedes Patent-, Gebrauchsmuster=und Waren=
zeichenrechts(Bek. v. 21. Okt.) 450.

JIutesäcke,EinfuhrerleichterungenwährenddesKrieges
(Bek.v. 3. Sept.) 395.

Oigitizedb Ceo= gle

K.

Kaiser, Ermächtigungdes Reichskanzlers zur
selbständigenErledigungvon Regierungsgeschäften
im Bereiche der Reichsverwaltung während des
Krieges (A. E. v. 16.Aug.) 379. —desgl. des
Statthalters von Elsaß-Lothringen (A. E.
v. 23.Sept.) 426.

Kaiserliche Schutztruppen,Verordnung zum Wehr=
gesetzefür die Schutzgebietevom 22.Juli 1913
(V. v. 21.Febr.) 19. — Ausführungsbestim=
mungendazu(V. v. 4.März) 42. —Aufwands=
entschädigungen anFamilien für eingestellte
Söhne (Bek. v. 26.März) 57. (G. v. 24. Juni))
233.—MeldungenderVersonendesBeurlaubten=
standes bei einerallgemeinenMobilmachung(V.
v. 3.Aug.) 323. — Strafrechtspflege in
Kriegszeiten(V. v. 14.Aug.) 375.

KaiserlicheBerordnung zumWehrgesetzefür die
Schutzgebiete (V. v.21. Febr.) 19. — Uber=
tragunglandesherrlicherBefugnisseauf denStatt=
halter in Elsaß. Lothringen (V. v.14. Mai)
123. — Anderungder Verordnungüber Tage=
gelder, Fuhrkosten und Umzugskosten von
Beamtender BetriebsverwaltungderReichseisen=
bahnenvom 10.Juli 1901(V. v. 10.Juni) 220.
— Ulberweisungder2.RatedesGrundkapitalsan
die Landwirtschaftsbank für DeutschSüdwest=
afrika(V. v. 3.Juni) 255.— Schutzdesgeistigen
und gewerblichenEigentums in den Konsular-
gerichtsbezirken(V. v. 4.Juli) 256.— Verbot
der Ausfuhr von Tieren und tierischenErzeug=
nissen(V. v. 31.Juli) 259.— desgl.von Ver=
pflegungs=,Streu= und Futtermitteln (V. v.
31.Juli) 260.— desgl.von Kraftfahrzeugenund
Mineralrohölenufsw.(V. v. 31.Juli) 260. —
ErklärungdesKriegszustandes (V. v. 31.Juli)
263. — VorübergehendeEinführung der Paß=
pflicht (V. v. 31.Juli) 264.— AnderweiteRege=
lung derselben(V. v. 16.Dez.) 521. — Verbot
der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen, Mu=
nition, Bulver und Sprengstoffen sowie von an=
dernArtikeln des Kriegsbedarfs(V. v. 31.Juli)
265.— desgl.von Eisenbahnmaterial,Telegraphen=
und Fernsprechgerätsowie von VLuftschiffergerät
und Fahrzeugen (V. v. 31. Juli) 266. — desgl.
vonNohstoffenfür GegenständedesKriegsbedarfs
(V. v. 31.Juli) 267.— desgl.von Verband-und
Arzneimittelnsowievon ärztlichenInstrumenten
und Geräten(V. v. 31.Juli) 268.— desgl.von
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KaiserlicheVerordnung (Forts.
Tauben (V. v.31. Juli) 269. — Verwendung
von Tauben zur Beförderungvon Nachrichten
(V. v. 31.Juli) 269.— EinberufungdesReichs=
tags (V. v. 2.Aug.) 271.— Aufruf des Land=
sturms (V. v. 1.Aug.)273. (V. v. 15.Aug.)371.
(V. v. 27.Nov.) 495.— BezeichnungderEisen=
bahnen, welcheals auf demKriegsschauplatz
oder in der Nähe desselbenliegendanzusehensind
(V. v. 1 Aug.) 274.— Prisenordnung (V. v.
30.Sept. 09.) 275.— Prisengerichtsordnung
(V. v. 15.April 11.)301.— Beginn derPrisen=
gerichtsbarkeit und Sitz der Piisengerichte(V.
v. 3.Aug.) 314.— Entlassungaus der Reichs=
und Staatsangehörigkeit und Rückkehrder
Deutschen im Auslande (V. v. 3.Aug.) 323.
(V. v. 15.Aug.) 385.— Kriegsleistungenfür die
bewaffneteMacht in Deutsch=Südwestafrika
(V. v. 3.Sept. 13.)349.— Strafrechtspflegebei
den KaiserlichenSchutztruppen in Kriegszeiten
undaußerordentlicheskriegsrechtliches Verfahren
gegenAusländer und Ausübung der Straf=
gerichtsbarkeitgegenKriegsgefangene (V. v.
14.Aug.)375.— Ausnahmezustandin denSchutz=
gebieten Afrikas undderSüdsee(V. v. 1.Aug.)
376.— Ermächtigungdes Reichskanzlers zur
selbständigenErledigungvonRegierungsgeschäf.
ten im BereichederReichsverwaltungwährend
desKrieges(A. E. v. 16.Aug.) 379.—desgl. des
Statthalters in Elsaß=Lothringen (A. E. v.
23.Sept.)426.—HemmungdesLaufesderFristen
zur ZahlungderSchürffeldgebühren während
desKrieges (V. v. 24.Aug.) 408.— Verbot des
Tötens oder Einfangens fremder Tauben wäh=
rend desKrieges (V. v. 23.Sept.) 425.

Kalb, VerbotdesvorzeitigenSchlachtenswährenddes
Krieges(Bek.v.11.Sept.)405.— Schlachtenvon
KälbernwährenddesKrieges(Bek.v.19.Dez.)536.

Kalisalze, Ergänzungund Abänderungder Aus=
führungsbestimmungenzumGesetzüberdenAbsatz
von Kalisalzen ut v. 2.Febr.) 14. (Bek. v.
17.Febr.) 16. (Bek.v. 24.April) 111. (Bek.v.
24.April) 112. (Bek.v. 1.Juli) 241.

Kamerun,Haushaltsetatfür 1914(G. v. 27.Mai)
169.180.

Kanada, Ausdehnung der Abrede im §1 des Aus=
führungsgesetzeszum internationalenUlberein=
kommenzur Bekämpfungdes Mädchenhandels
auf Kanada (Bek. v. 24.April) 117.

Kanalinseln — englische—, Beitrittzur inter=
nationalenUrheberrechtsübereinkunftvom 13.No=
vember1908(Bek.v. 17.März) 53.

OigitizedbyOo gle

Kartoffel, Einfuhrerleichterungen währenddes
Krieges(G. v. 4. Aug.) 338.— Verwendungbei
derBrotbereitung währenddesKrieges(Bek.v.
28.Okt.) 459.— RegelungdesAbsatzesvon Er=
zeugnissen der Kartoffeltrocknerei (Bek. v.
5. Nov.) 471.— Höchstpreise für Speisekartoffeln
(Bek.v. 23.Nov.) 483. — desgl. für Futterkar=
toffeln und ErzeugnissederKartoffeltrocknereisowie
derKartoffelstärkefabrikation(Bek.v. 11.Dez.) 505.
— Verbot der VerwendungvonKartoffelmehl
zur Herstellungvon Seife (Bek. v. 22. Dez.) 547.

Kartoffelflocken,Verwendungbei der Brotberei=
tung währenddesKrieges(Bek.v. 28.Okt.)459.
—Regelung desAbsatzes (Bek.v. 5.Nov.) 471.
Hochstpreise (Bek.v. 11.Dez.)505.— Verbot
derVerwendungzur Herstellungvon Seife (Bek.
v. 22.Dez.) 547.

Kartoffelmehl, VerwendungbeiderBrotbereitung
währenddes Krieges (Bek. v. 28.Okt.) 459.—
RegelungdesAbsatzes (Bek.v. 5.Nov.) 471.—
Höôchstpreise(Bek. v. 11.Dez.) 505.— Verbot
derVerwendungzur Herstellungvon Seife (Bek.
v. 22.Dez.) 547.

Kartoffelschnitzel, Regelung des Absatzes während
des Krieges (Bek. v. 5.Nov.) 471. — Höchst=
preise (Bek.v. 11.Dez.)505.— VerbotderVer=
wendungzur Herstellungvon Seife (Bek. v.
22.Dez.)547.

Kartoffelstärke, Verwendung bei der Brotberei=
tung währenddesKrieges (Bek.v. 5.Nov. 86)
472.— Höchstpreise(Bek.v. 11.Dez.) 505.—
Verbot der Verwendungzur Herstellungvon
Seife (Bek.v. 22.Dez.) 547.

Käse, Einfuhrerleichterungenwährenddes Krieges
(G. v. 4. Aug.) 338.

Kauffahrteischiffe,Prisenordnung(V. v. 30.Sept.
09.)275.— Prisengerichtsordnung(V. v. 15.April
11.) 301. — Ausführungsbestimmungendazu
(Bek.v. 3.Aug.) 315.

währenddesKrieges (Bek.v. 17.Sept.) 409.
Kiautschon,Haushaltsetatfür 1914(G. v. 27.Mai)
174

Kiel, Sitz einesPrisengerichts(V. v.3.Aug.§2)314.
Kind, Unterstützungvon Kindern in Dienst ge=
tretenerMannschaften(G. v.4. Aug.) 332.

Kleie, Höchstpreisewährenddes Krieges En v.
28.Okt.)462. (Bek.v. 19.Dez.) 523. (Bek.v.
19.Dez.) 533. — Vermischen von Kleie mit
andernGegenständenwährenddes Krieges (Bek.
v. 19. nn 534.
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Kleinwohnungen,BürgschaftendesReichszur För=
derungdes Baues von Kleinwohnungen(G. v.
10.Juni) 219.

Kognak,zulässigeStoffe zur HerstellungvonKognak
(Bek.v. 27.Juni) 235.

Kolonialbeamte,Beihilfen,Bezüge,Reise-undUm=
zugskosten,Wohnungsgeldusw.(G. v.27.Mai) 175.
Kolonien,Verordnungzur Ausführungdes Wehr=
gesetzesfür die Schutzgebiete(V. v. 4.März) 42.

Kolonien— britische„ Kündigung des Inter=
nationalen Abkommens über den Verkehr mit
Kraftfahrzeugen vom11. Oktober 1909 für eine
AnzahlKolonien (Bek. v. 22.April) 113.

Königsberg i. Pr., 5 . im Scheck=
verkehrebeiderReichsbankdaselbst(Bek.v.19.März)

Konkursverfahren,Beschränkungen währenddes
Krieges(G. v. 4.Aug. §§6ff.) 330. (Bek. v.
§.Aug.) 365. — Geschäftsaufsichtzur Abwen=
dungdesKonkursverfahrens(Bek.v. 8.Aug.)363.
—Versagung des Zuschlagsbei der Jwangs=
versteigerung von Gegenständendes unbeweg=
lichenVermögens(Bek.v. 10.Dez.) 499.

Konsulargerichtsbezirke,Schutz des geistigenund
gewerblichenEigentumsin den Konsulargerichts=
bezirken(V. v. 4. Juli) 256.

Konten im Mostscheckverkehre(G. v. 26.März) 85.
(Bek. v. 22.Mai) 131.

Konterbandes. Kriegskonterbande.
Kraftfahrzeuge, Vereinbarungmit Frankreich über
denVerkehrdamit(Bek.v. 31.Jan.) 11.— Ande=
rung der Anweisungüber die Prüfung von
Kraftfahrzeugen(Bek. v. 25.April) 112.— Bei=
trittDänemarks zumInternationalenAbkommen
über den Verkehrmit Kraftfahrzeugenvom 11.Ok=
tober1909,InkraftsetzungdiesesAbkommensauf
den Inseln Guernsey und Jersey, Kündigung
desAbkommensfür eineAnzahl britischer Ko=
lonien und Anderungder vom Bundesratege=
troffenen Ausführungsbestimmungen(Bek. v.
22.April) 113.—Ausfuhrverbot (V. v.31.Juli)
260. — Regelungdes Verkehrsmit Kraftfahr=
zeugenderMilitärverwaltung (Bek.v.23.Okt.)
452.

Krankenfürsorge, Anwendung der Bestimmungen
der Seemannsordnungvom 2.Juni 1902 über
die Krankenfürsorge auf geschlechtskrankenieder=
ländischeSeeleute(Bek.v. 30.Juni) 251. -

Oigitizedby COor gle

usw.an die Landkrankenkassen(Bek. v. 23.Mai)
141.— ErhaltungvonAnwartschaften aus der
Krankenversicherungwährenddes Krieges (G. v.
4.Aug.) 334.— Sicherungder Leistungsfähig=
keit der Krankenkassenwährenddes Krieges8.
v. 4.Aug.) 337. «

Erziehernusw.an die Landkrankenkassen(Bek.v.
23.Mai) 141.— ErhaltungvonAnwartschaften
aus derKrankenversicherungwährenddesKrieges
(G. v. 4.Aug.) 334. (Bek.v. 26.Nov.) 485.—
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kranken=
kassenwährenddesKrieges (G. v. 4.Aug.) 337.
— Muschbetragzu den Kosten der Oberver=
sicherungsamter (Bek. v. 22. Okt.) 477. —
Sibenthiu währenddesKrieges(Bek.v.3.Dez.)
492.

gunstenvon Gesellschaften,welchedie Befriedigung
desgeschäftlichenKreditbedürfnissesbezwecken,wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 19.Aug.) 380. (Bek.
v. 25.Sept.) 415.

zeugnisse(V. v. 31.Juli) 259.— desgl.für Ver=
pflegungs=,Streu=undFuttermittel(V. v.31.Juli)
260.— desgl.für Kraftfahrzeuge,Mineralrohöle,
Steinkohlenteerusw. (V. v.31. Juli) 260. —
desgl. für Waffen, Munition, Pulver, Spreng=
stoffeundKriegsbedarfsartikel(V. v. 31.Juli) 265.
—desgl. für Eisenbahnmaterial,Telegraphen-und
Fernsprechgerät,Luftschiffergerätund Fahrzeuge
(V. v. 31.Juli) 266.— desgl.für Rohstoffefür
Kriegsbedarfsgegenstände(V. v. 31.Juli) 267.—
desgl. für Verband=und Arzneimittelsowiefür
ärztliche Instrumenteund Gegenstände(V v.
31.Juli) 268.— desgl.fürTauben(V. v. 31.Juli)
269. — Beschränkungin der Verwendungvon
Tauben zurNachrichtenbeförderung(V. v.31.Juli)
269.
ErklärungdesKriegszustandes (V.v.31.Juli)

263. — VorübergehendeEinführung der Paß—
pflicht (V. v. 31.Juli) 264.— Einberufungdes
Reichstags (V. v. 2.Aug.) 271.— Aufruf des
Landsturms (V. v.1.Aug.)273. (V. v. 15.Aug.)
371. (Bek. v. 15.Aug.) 372. (V. v. 27.Nov.)
495. (Bek.v. 27.Nov.) 496. (Bek.v. 10.Dez.)
505.— Bezeichnungder Eisenbahnen, die als
auf demKriegsschauplatz oderin seinerNähe
liegendanzusehensind (V. v. 1.Aug.) 274. —
VorübergehendeNichtentlassungWehrpflichtiger
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Krieg (Forts.)
aus der Reichs- und Staatsangehörigkeit
und Rückkehrder Deutschenim Ausland (V. v.
3.Aug.)323.
Prisenordnung (V. v.30.Sept. 09.)275.—

Auhät, und Erläuterungendazu(Bek.v. 18.Okt.)
(Bek.v. 17.Nov.) 475. (Bek.v. 23.Nov.)

"n (Bek. v. 14.Dez.) 509. — risengerichts=
ordnung (V. v. 15.April 11.) 301. — Aus=
führungsbestimmungendazu(Bek.v. 3.Aug.)315.
— Beginn der Brisengerichtsbarkeitund Sitz der
Prisengerichte(V. v. 3.Aug.) 314.
ErgänzungderReichsschuldenordnung (6.

v. 4.Aug.) 325.— AnderungdesMünzgesetzes
(G. v. 4.Aug.) 326. — Anderungdes Bank=
gesetzes(G. v. 4.Aug.) 327. — Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß=
nahmenundVerlängerungderFristendesWechsel=
und Scheckrechts(G. v. 4.Aug.) 327.— Schutz
der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer
Rechte behinderten Personen(G. v. 4.Aug.)
328. (Bek. v. 22.Okt.) 450.— Unterstützung
von Familien in den Dienst eingetretenerMann=
schaften(G. v. 4.Aug.) 332.— Ausnahmenvon
Beschäftigungsbeschränkungen gewerblicher
Arbeiter (G. v. 4.Aug.) 333.— Erhaltungvon
Anwartschaften aus der Krankenversicherung
(G. v. 4.Aug.) 334.— Kriegsversorgung von
Hivilbeamten(G. v. 4.Aug.) 335.— Abwickelung
von börsenmäßigen Zeitgeschäftenin Waren
(G. v. 4.Aug.) 336.— Sicherungder Leistungs=
fähigkeitderKrankenkassen (G. v. 4.Aug.)337.
— VorübergehendeEinfuhrerleichterungen (G.
v. 4.Aug.) 338. (Bek.v. 4.Aug.) 350. (Bek.v.
4.Aug.) 352. (Bek.v. 3.Sept.) 395.— Höchst=
preise (G. v. 4.Aug.) 339. (Bek. v. 28.Okt.)
458. (Bek. v. 28.Okt.) 462. (Bek. v. 5.Nov.)
469. (Bek.v. 23.Nov.) 483. (Bek.v. 10.Dez.)
500. (Bek.v. 10. h 501. Bek.v.11.Dez.)505.
(Bek.v. 17.Dez.)513. (Bek.v. 17.Dez.)516.(Bek.
v. 19.Dez.)523. (Bek.v. 19.Dez.)525. (Bek.v.
19.Dez.)527.(Bek.v.19.Dez.)530.(Bek.v.19.Dez.)
533. (Bek.v. 22. Dez.) 545. (Bek. v. 28. Dez.)
551. (Bek. v. 30.Dez) 553. — Darlehns=
kassengesetz(G. v.4.Aug.) 340.— Nachtragzum
Reichshaushaltsetat für 1914(G. v. 4. Aug.)
345.—ReichskassenscheineundReichsbanknotenals
gesetzlicheZahlungsmittel (G.v. 4.Aug.)347.
— Wahlennach der Reichsversicherungsord=
nung (G. v. 4.Aug.)348. (Bek.v. 4.Sept.)395.
Strafrechtspflege bei den Kaiserlichen

Schutztruppen in Kriegszeitenund das außer=

OigitizedbyOo= gle

1914.

ordentlichekriegsrechtlicheVerfahrengegenAus=
länder und die Ausübungder Strafgerichtsbar=
keitgegenKriegsgefangene (V. v. 14.Aug.)375.
Ausnahmezustand in den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee(V. v. 1.Aug.) 376.—
Ermächtigungdes Reichskanzlers zur selbstän=
digen Erledigung von Regierungsgeschäften
im Bereiche der Reichsverwaltung während des
Krieges(A.C.v.16.Aug.)379.—Desgl. desStadt=
halters in Elsaß Cothringen (A.E.v.23.Sept.)
"65i — Wochenhilfe während 9h4 Krieges (Bek.
3. Dez.) 492.

anegebeküru, Verbot der Aus= und Durchfuhr
währenddes Krieges (V. v.31. Juli) 265. —
desgl. von Rohstoffenfür Gegenständedes Kriegs=
bedarfs(V. v.31.Juli) 267.— Vorratserhebungen
(Bek.v. 15.Okt.)440.

Kriegsgefangene, Ausübung der Strafgerichtsbar=
keit (V. v. 14.Aug.) 375.

Kriegskasse,Abtretungund Pfändung der Forde=
rungen an die Kriegskasseaus der lberlassung
von Perden, Fahrzeugenund Geschirren(Bek. v.
12.Aug.)370.

Kriegskonterbande,Gegenständederselbenund ihre
Behandlung(V. v. 30.Sept. 09.Abschn.III) 281.
(Bek. v. 18.Okt.) 441. (Bek. v. 17.Nov.) 475.
(Bek.v. 23.Nov.) 481. (Bek. v. 14.Dez.) 509.

Kriegsleistungen für die bewaffneteMacht in
Deutsch=Südwestafrika (V. v. 3.Sept. 13.)
319.— BestimmungderHauptmarktorte (Bek.
v. 24.Aug.) 384.

Kriegsschauplatz,Bezeichnungder Eisenbahnen,
welcheals auf dem Kriegsschauplatzoder in seiner
Näheliegendanzusehensind (V. v. 1.Aug.) 274.

Kriegsversorgungder Zivilbeamten(G.v.4.Aug.)335.
Kriegszustand, Erklärungdesselben(V. v.31.Juli) 263.
Küchengewächse,Einfuhrerleichterungenwährenddes
Krieges (G. v. 4.Aug.) 338.

Kunst, Beitritt derenglischenKanalinseln und Indiens
zur internationalenUrheberrechtsübereinkunft
vom 13.November1908 (Bek. v. 17.März) 53.
—desgl. vonNeuSeeland(Bek.v. 28.April) 118.
— Ratifikation der Ubereinkunftdurch Italien
(Bek.v. 16.Okt.)453.

Kupfer, Höchstpreisewährenddes Krieges (Bek. v.
10.Dez.) 501. (Bek.v. 28.Dez.) 551.

L.
Ladung zur GesellschafterversammlungeinerGesell=
schaft mit beschränkterHaftung während de
Krieges (Bek. v. 8. Olt.) 428.
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Landdampfkessel,AnderungenundErgänzungender
allgemeinenpolizeilichenBestimmungendarüber
(Bek.v. 15.Aug.) 373.

Landesherren,UbertragunglandesherrlicherBefug=
nisseauf den Statthalter in Elsaß=-Lothringen(V.
v.14.Mai)123.

Landheer, Servistarif für die einzelnenStellen (G.
v. 27.Mai §6) 144.

Landkrankenkassen,Juweisung
GBek.b.23.BaihIaI.

von Versicherten

Landsturm, Aufruf (V. v. 1. Aug.) 273. (V. v.
15.Aug.) 371. (Bek. v. 15.Ang.) 372. (V. v.
27.Nov.)495. (Bek.v.27.Nov.)496. (Bek.v.
10.Dez.) 505.

Landwirtschaft, Schutz von Erfindungen usw. auf
der Wanderausstellungder DeutschenLandwirt=
schafts=Gesellschaftin Hannover 1914 (Bek. v.
1I1.April) 106.
Landwirtschaftsbank für Deutsch=Südwestafrika,
lberweisungder 2.Rate des Grundkapitals(V.
v. 3. Juni) 255.

Leeward=Inseln, Kündigung des Internationalen
Abkommens über den Verkehr mit Kraftfahr=
zeugenvom 11.Oktober1900(Bek.v. 22.April)
114.

Lehrer, Zuweisung an die Landkrankenkassen(Bek.
v. 23.Mai) 141.

Leistungen, Sicherung der Leistungsfähigkeit der
KrankenkassenwährenddesKrieges(G. v.4.Aug.)
37

Leuchtstoffe, Sort-t während des Krieges
(G. v. 4.A 339. — Vorratserhebungen

v. 24. Aug.)382.
Liberia — Republik—, Beitritt zu zehnauf der
Zweiten Haager Friedenskonferenzabgeschlossenen
Abkommenvom18.Oktober1907(Bek.v. 19.März)
G.

Liste der am Internationalen Übereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr beteiligtenEisen—
bahnstrecken,Anderung (Bek. v. 2.Jan.) 3. —
NeueListe(Bek.v. 23.Febr.)21.— Anderungen
(Bek. v. 12.Juli) 248. (Bek. v. 21.Okt.) 451.
—Liste derKontoinhaberim Postscheckverkehre
(Bek. v. 22.Mai) 131.

Literatur, Beitritt der englischenKanalinselnund
Indiens zur internationalenUrheberrechtsüber=
einkunft vom 13.November 1908 (Bek. v.
17.März) 53. — desgl.von Neu Seeland (Bek.
v. 28.April) 118.— RatifikationderUbereinkunft
durchItalien (Bek.v. 16.Okt.)453.
Reichs=Gesetzbbl.1914.

OigitizedbhCo= gle
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Löhne, Hinausschiebungder Frist für die Festsetzung
der Ortslöhneaus Anlaß des Krieges (Bek. v.
4.Sept.) 396.

Lustschiffe,Verbot der Aus= und Durchfuhrvon
Luftschiffergerätaller Art (V. v. 31.Juli) 266.

Luremburg, neue Liste der am Internationalen
lbereinkommen über den Eisenbahnfrachtver=
kehrbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v.23.Febr.)
29. 33. — lUberwachungder Ausfuhr von Kali=
salzen nach Frankreichund Belgien (Bek. v.
24.April) 111. (Bek.v. 24.April) 112.

M.
Mädchenhandel,Inkraftsetzungdes internationalen
lbereinkommenszur Bekämpfungdes Mädchen=
handelsvom 4. Mai 1910 im BereichedesAustrali=
schenBundes, in Papua und auf der Norfolk.
Insel (Bek.v. 31.März) 105.— Ausdehnungder
Abredeim §1 desAusführungsgesetzesdazuauf
Kanada,die SüdafrikanischeUnion, Neu Seeland
und Neu Fundland (Bek.v. 24.April) 117.

Mais, statistischeAufnahmen der Vorräte (G. v.
20.Mai) 129.

Malmedy, EinfuhrvonPflanzenusw.überdieZoll=
abfertigungsstelleauf demBahnhofedaselbst(Bek.
v. 3.Juni) 204.

Malmö, Schutz von Erfindungen usw. auf der Bal=
tischenAusstellungdaselbst1914 (Bek. v. 28. April)
115.

Malz, Sollerlaß für Gerstenmalzwährend des
Krieges(Bek.v. 13.Okt.)433.

Marine, Verordnung zum Wehrgesetze für die
Schutzgebiete(V. v.21.Febr.)19.—Ausführungs=
bestimmungendazu (V. v. 4.März) 42.— Auf=
wandsentschädigungen an Familien für ein=
gestellteSöhne (Bek. v. 26.März) 57. (G. v.
24.Juni) 233.— Servistarif für die einzelnen
StellenderMarine (G.v.27.Mai 86) 144.—Haus=
haltsetatdesOstasiatischenMarinedetachements
(G. v. 27.Mai) 174.— Rückkehraller im Ausland
befindlichenPersonendesBeurlaubtenstandes
desHeeresund derMarine in dieHeimat(V. v.
3.Aug.) 323.

Marktpreis für Kriegsleistungen,Bestimmungder
Hauptmarktorte(Bek.v. 24.Aug.) 384.

Maschinen,Schutzvon Erfindungenusw. auf der
19.Brauerei=Maschinen=AusstellungzuBerlin 1914
(Bek.v. 1.Mai) 126.

0
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Maß=und Gewichtsordnung,lbergangsbestimmun=
gen für die Neueichung von Förderwagen und
Fördergefäßenin Steinbrüchenusw. (Bek. v.
12.März) 55.

Matrikularbeiträgefür 1914(G. v.27.Mai §4)141.
Mehl, VerbotdesVerfütternswährenddesKrieges
(Bek.v. 28.Okt.)460.

Menggetreide,statistischeAufnahmender Vorräte
(G. v. 20.Mai) 129.

Messing, Höchstpreisefür altes Messing während
des Krieges (Bek. v. 10.Dez.) 501. — desgl. für
Erzeugnisseaus Messing(Bek. v. 28.Dez.) 551.

Meterkonvention— Internationale—, Anderung
desReglementsdazuvom20.Mai 1875(Bek.v.
18. Juni) 229.

Merico, Beitritt zum InternationalenFunkentele=
graphenvertragevom5.Juli 1912(Bek.v.28.Febr.)
41.

Milch—eingedickte—,Einfuhrerleichterungenwährend
des Krieges (G. v. 4. Aug.) 338.

Mieten, Einigungsämterfür Mieter und Vermieter
(Bek.v. 15.Dez.) 511.

Militärdienst, Verordnungzum Wehrgesetzefür
die Schutzgebiete(V. v. 21.Febr.) 19. — Aus=
führungsbestimmungendazu (V. v. 4.März) 42.
— Aufwandsentschädigungen an Familien
für im Reichsheer, in der Marine oder in den
SchutztruppeneingestellteSöhne(Bek.v.26.März)
57. (G. v. 24.Juni) 233. — Anrechnungmili=
tärischerDienstleistungenin derArbeiterversiche=
rung (Bek.v. 26.Nov.) 485.

MilitärischeGeheimnisse,Verrat(G. v.3. Juni) 195.
MilitärischeKontrolleundÜbungenin denSchutz=
gebieten(V. v. 4.März) 42.

Militärpersonen, Aufwandsentschädigungenan Fa=
milien für im Reichsheer,in derMarine oderin
den SchutztruppeneingestellteSöhne (Bek. v.
26.März)57. (G.v.24.Juni)233.

Militärstrafgesetzbuch,Anderungder§§66, 70 usw.
(G. v. 14.Juli) 247.

Militärtarif für Eisenbahnen,Anderung (Bek. v.
23.Okt.)456.

Militärverwaltung, Bürgschaften des Reichs zur
Förderung des Baues von Kleinwohnungen
für Arbeiter und gering besoldeteBeamte des
ReichsundderMilitärverwaltungen(G. v.10.Juni)
219.— Regelungdes Verkehrsmit Kraftfahr=
zeugen derMilitärverwaltung(Bek. v. 23.Okt.)
452. .

OigitizedbyOo -.gle

1914.

Minderjährige, Kündigung des internationalen
Abkommens zur Regelung der Vormundschaft
über Minderjährige vom 12.Juni 1902 durch
Frankreich (Bek. v. 25. Jan.) 9. — Verein=
barungzwischenDeutschlandundderSchweiz zur
Vereinfachungdes Verkehrsin Vormundschafts=
sachen (Bek. v. 6. Juli) 251.

Mindestgebot bei der Versteigerung gepfändeter
SachenwährenddesKrieges(Bek.v. S.Okt.)427.

Mineralöle, Einfuhrerleichterungenwährend des
Krieges (G. v. 4. Aug.) 338.

Mineralrohöle, Ausfuhrverbot während des Krieges
(V.v.31.Juli)260.

Mischfrucht, statistischeAufnahmen der Vorräte (G.
v. 20.Mail)129.

Mobilmachung,MeldungenderPersonendesBeur=
laubtenstandesbeieinerallgemeinenMobilmachung
(V. v. 3.Aug.) 323.

Moorländereien, privatrechtlicheVerhältnissevon
Genossenschaftenzum Zweckeder Bodenverbesse=
rung (Bek.v. 28.Okt.)466.

Motorfahrräder,AusfuhrverbotwährenddesKrieges
(V. v.31. Juli) 260.

Motorwagen, Ausfuhrverbotwährenddes Krieges
(V. v. 31.Juli) 260.

Müllereierzeugnisse,statistischeAufnahmenderVor=
räte davon(G. v. 20.Mai) 129. (Bek.v. 29.Okt.)
466. Einfuhrerleichterungen während des
Krieges (G. v. 4. Aug.) 338.— Ausmahlen von
Brotgetreide während des Krieges (Bek. v.
28.Okt.) 461. (Bek.v. 19.Dez.) 535.

München, Schutz von Erfindungen usw. auf der
deutschenAusstellungDas Gas" in München1914
(Bek. v. 24. März) 84.

Munition, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
24.Dez. 13.) 2. (Bek. v. 26.Mai) 184. (Bek.
v. 24. Aug.) 390. Aus- und Durchfuhrverbot
währenddesKrieges (V. v. 31.Juli) 265.

Münzgesetz,Anderung(G. v. 4.Aug.) 326.
Muster, Schutz auf der deutschenAusstellung
(Das Gas" in München1914(Bek.v. 24.März)
844.— desgl. auf der Wanderausstellungder
DeutschenLandwirtschafts=Gesellschaftin Han=
nover1914(Bek.v. 11.April) 106.— desgl.auf
derElektrischenAusstellung in Frankfurt a. M. 1914
(Bek.v. 14.April) 106.— desgl.auf derBaltischen
Ausstellungin Malmö 1914 (Bek. v. 28.April)
115. — desgl. auf der Ausstellung für Gesund=
heitspflege in Stuttgart 1914 (Bek. v. 29. April)
115. — desgl. auf der19. Brauerei=Maschinen=
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Muster(Forts.)
Ausstellungzu Berlin 1914(Bek.v. 1.Mai) 126.
—desgl. auf der3. Fach=AusstellungdesDeutschen
Mogisten-Verbandesvon 1873,E. V., zu Berlin
1914(Bek. v. 28.Juli) 350.
VorübergehendeErleichterungen auf dem

Gebiete des Gebrauchsmusterrechts (Bek. v.
10.Sept.) 403. (Bek.v. 21.Okt.) 450.
s. auchGebrauchsmuster.

N.
Nachnahmen,Uberweisungvon Nachnahmebeträgen
auf Postscheckkonten(Bek.v. 22.Mai) 131.

Nahrungsmittel, Einfuhrerleichterungen wäh=
renddesKrieges (G. v. 4.Aug.) 338.— Höchst=
preise währenddesKrieges (G. v. 4.Aug.) 3339.
— Vorratserhebungen (Bek.v. 24.Aug.) 382.

Naturerzeugnisse — rohe—, Höchstpreise während
des Krieges (G. v. 4. Aug.) 339. — Vorrats=
erhebungen (Bek.v. 24.Aug.) 382.

Neufundland,Beitritt zumInternationalenFunken=
telegraphenvertrage vom 5.Juli 1912 (Bek.
v. 28.Febr.) 41. — desgl.zu denBrüsselersee=
rechtlichen Ubereinkommenvom 23.September
1910 (Bek. v. 26.März) 88. — Ausdehnungder
Abrede im § 1 des Ausführungsgesetzeszum inter=
nationalen Ubereinkommenzur Bekämpfung des
Mädchenhandels auf Neu Fundland (Bek. v
24.April) 117.

Reuguinea,Haushaltsetatfür 1914(G v. 27 Mai
772.

Neu Seeland, Ausdehnungder Abredeim §1 des
Ausführungsgesetzeszum internationalenUberein=
kommenzur Bekämpfung des Mädchenhandels
auf Neu Seeland(Bek.v. 24.April) 117.— Bei=
tritt zur Berner internationalenUrheberrechts=
übereinkunft vom 13.November1908 (Bek. v.
28.April) 118.

NeutralitätswidrigeUnterstützungdesFeindesdurch
neutraleSchiffe (V. v. 30.Sept. 09. Abschn.IV)
287.

Nickel,Höchstpreisewährenddes Krieges (Bek. v.
10.Dez.)501. (Bek.v. 30.Dez.)553.

OigitizedbyOo= gle
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Niederlande, neue Liste der am Internationalen
Ubereinkommenüber den Eisenbahnfrachtver=
kehrbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v.23.Febr.)
25. 33. — Anwendungder Bestimmungender
Seemannsordnungvom 2. Juni 1902 über die
Krankenfürsorge auf geschlechtskrankenieder=
ländischeSeeleute(Bek.v. 30.Juni) 251.

Niederlassung, Stundung der für eine auswärtige
Bank im Betrieb einer inländischenNiederlassung
entstandenenAnsprüchewährenddes Krieges (Bek.
v. 22.Dez.) 542.

Nordnigerien, Kündigungdes InternationalenAb=
kommens über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 11.Oktober1909(Bek.v. 22.April) 114.

Norfolk=Insel, Beitritt zum Internationalen Fun=
kentelegraphenvertrage vom5.Juli 1912(Bek.
v. 28.Febr.)41. — Inkraftsetzungdes internatio=
nalen Ubereinkommens zur Bekämpfung des
Mädchenhandels vom 4. Mai 1910 (Bek. v.
31. März) 105.

Normal=Eichungskommission,Ubergangsbestimmun=
gen für die Neueichung von Förderwagen und
Fördergefäßenin Steinbrüchenusw. (Bek. v.
12.März) 55.

Norwegen,Ratifikationdes InternationalenFun=
kentelegraphenvertrags vom5.Juli 1912(Bek.
v. 28.Febr.) 41.— Erleichterungenauf demGe=
bietedes Patent-, Gebrauchsmuster-und Waren=
zeichenrechts(Bek. v. 21.Okt.) 450.

O.
Oberprisengerichtin Berlin, zweite Instanz in.
Pisensachen (V. v. 15.April 11. § 3) 302.— Ju=
sammensetzungund Verfahren (Bek. v. 3.Aug.
8822 bis 34) 319.

Oberschiedsgerichtfür Angestelltenversicherung,Ver=
öffentlichungseiner grundsätzlichenEntscheidungen
(Bek.v. 1.Jan.) 3. Ber. S. 8.

Oberversicherungsämter,Pauschbeträge,die von
denVersicherungsträgernzu denKostenderOber=
versicherungsämterzu entrichtensind (Bek. v.
22.Okt.)477.

Ort, Anderungdes Verzeichnissesder Orte, welche
im Sinne der §§499, 604 der Jivilprozeß=
ordnung als Ein Ort anzusehensind (Bek. v.
20.April) 108.— desgl. der benachbartenOrte
im Wechsel- und Scheckverkehre (Bek. v.
20.April) 108.
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Ortslöhne, Hinausschiebungder Frist für die Fest=
setzungderOrtslöhneaus Anlaß desKrieges(Bek.
v. 4.Sept.) 396. «

OstafrikanischesSchutzgebiet,Haushaltsetatfür 1914
(G. v. 27.Mai) 168.180.
s. auchAfrika.

OstasiatischesMarinedctachement,Haushaltsetatfür
1914 (G. v. 27. Mai) 174.

Ostasien,DostdampfschiffsverbindungenzwischenOst=
asien,Australienund den Schutzgebietenin der
Südsee(G. v. 10.Juni) 217.

Österreich=Ungarn,Anderungder Liste der am
Internationalenlbereinkommenüber denEisen=
bahnfrachtverkehr beteiligtenEisenbahnstrecken
(Bek.v.2. Jan.) 4.— NeueListe(Bek.v.23.Febr.)
24. 25. 33. 34. 35. 38. — Anderungen(Bek. v.
12.Juli) 249. — Gestattungdes Umlaufs öster=
reichisch-ungarischerScheidemünzen auf preußi=
schenEisenbahnstationen(Bek.v. 22.Mai) 183.—
Ausdehnungdes Gesetzes,betreffendden Schutz
der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer
Rechte behindertenPersonen,vom4.August1914
auf KriegsbeteiligteOsterreich-Ungarns(Bek. v.
22.Okt.) 450.— Erhaltung von Anwartschaften
aus der Krankenversicherung für Angehörige
Osterreich=Ungarns(Bek.v. 26.Nov.) 485.

Ostpreußen,FristendesWechsel-undScheckrechts
während des Krieges (Bek. v. 29.Aug.) 387.
(Bek.v. 30.Aug.) 391. (Bek.v. 24.Sept.) 413.
(Bek. v. 27. Sept.) 419. (Bek. v. 22. Okt.) 449.
(Bek. v. 26.Okt.) 457. (Bek. v. 23.Nov.) 482.
(Bek. v. 27.Nov.) 491. (Bek. v. 17.Dez.) 519.
(Bek.v. 21.Dez.) 549.— Jahlung von Brand=
aschätfg zen in der Provinz Ostpreußen
(Bek.v. 13.Okt.)431.

P.
Papua, Beitritt zum Internationalen Funken—
telegraphenvertrage vom 5. Juli 1912 (Bek.
v. 28.Febr.) 41.— Inkraftsetzungdes internatio=
nalen Ubereinkommenszur Bekämpfung des
Mädchenhandels vom4. Mai 1910 (Bek. v.
31.März) 105.

Passagiere, Behandlung der Passagiereaufgebrachter
Schiffe (V. v. 30.Sept. 09. Abschn.VII) 294.

Passau, Einfuhr von Pflanzen usw.überdieBaye=
rische Zollabfertigungsstellein Passau=Racklauhafen
(Bek.v. 30.Jan.) 10.
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Paßpflicht, vorübergehendeEinführung aus Anlaß
des Krieges (V. v. 31.Juli) 264.— Anderweite
Regelung(V. v. 16.Dez.)521.

Patentamt, weitereJulassungvon Hilfsmitglie=
dern (G. v. 2.März) 49.— VorübergehendeEr=
leichterungenauf dem Gebietedes Patentrechts
währenddes Krieges (Bek. v. 10.Sept.) 403.
(Bek.v. 21.Okt.)450.

Patentrecht,vorübergehendeErleichterungen(Bek.
v. 10.Sept.) 403. (Bek.v. 21.Okt.)450.

Pfandbriefe, Befreiung von Hypothekenpfandbriefen
von der Reichsstempelabgabewährenddes Krieges
(Bek.v. 18.Sept.) 411.

Pfändung, AusschlußderAufwandsentschädigungen
für zum Heeresdienst einberufeneSöhne von
derPfändung (G. v. 24.Juni) 233.— Pfändung
von Forderungen an die Kriegskasse aus der
Uberlassung von Dferden, Fahrzeugen und Ge=
schirren(Bek.v. 12.Aug.)370.— Mindestgebot
beider VersteigerunggepfändeterSachen(Bek.v.
8.Okt.)427.

Pferde, Abtretung und Pfändung der Forderungen
an dieKriegskasseaus derUberlassungvon Pferden
(Bek.v. 12.Aug.) 370. (Bek.v. 24.Aug.) 384.

Pflanzen, Einfuhr von Dflanzen usw. über die
Zollabfertigungsstellein Passau=Racklauhafen(Bek.
v. 30. Jan.) 10. — desgl. in Malmery Bbhf.(Bek.
v.3.Juni) 204.— desgl.in Elten(Bek.v.24.Okt.)
455.

Portovergünstigung im Dostscheckverkehre(Bek. v.
22.Mai §11) 140.

Portugal, Beitritt zu den Brüsselerseerechtlichen
lbereinkommenvom 23.September1910 (Bek.
v.11.Sept.)407.

Posen, Abrechnungsstelleim Scheckverkehrebei der
Reichsbankdaselbst(Bek.v. 19.März) 54.

Postanweisung,Uberweisungvon Postanweisungs=
beträgenaufPostscheckkonten(Bek.v.22.Mai) 131.

Postauftrag, UberweisungeingezogenerBeträge auf
Postscheckkonten(Bek.v. 22.Mai) 131.

Postdampfschiffsverbindungen zwischen Ostasien,
Australienund denSchutzgebietenin der Südsee
(G. v. 10.Juni) 217.

Postordnung, Anderung (Bek.v. 6. Aug.) 357. (Bek.
v.30.Aug.)391.(Bek.v.8.Sept.)401.(Bek.
v. 27. Sept.) 419. (Bek. v. 26. Okt.) 457. (Bek.
v. 27.Nov.) 491. (Bek.v. 21.Dez.) 549.
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Postprotest,Anderung(Bek.v. 6.Aug.) 357. (Bek.
v. 30.Aug.) 391. (Bek.v. 8.Sept.) 401. (Bek.
v. 27.Sept.) 419. (Bek.v. 26.Okt.)457. (Bek.
v. 27.Nov.) 491. (Bek.v.21. Dez.) 549.

Postscheckgesetz(G. v. 26.März) 85.
Postscheckordnung(Bek. v. 22.Mai) 131.— Ein=
zahlungen (das. 8§2 bis 5) 131.— Auszahlungen
(das.886 bis 9) 134. Entrichtung derGebühren
(das.§10) 139.— Vortovergünstigung(das.§11)
140. — Anderungen in den Verhältnissen eines
Kontoinhabers (das. § 12) 140.

Preis, Höchstpreisefür Gegenständedes täglichen
Bedarfs während des Krieges (G. v. 4. Aug.)
339. (Bek. v. 28.Okt.) 458.— Anderungund
neue Fassung des GesetzesüberHöchstpreise(Bek.
v. 17. Dez.) 513. (Bek. v. 17.Dez.) 516.— Höchst=
preise für Getreide und Kleie (Bek. v. 28. Okt.)
462. (Bek. v. 19.Dez.)523. (Bek.v. 19.Dez.)
527. (Bek.v. 19.Dez.) 533.— Preis desRoh=
zuckers (Bek.v. 31.Okt.)467.— Höchstpreisefür
Hafer (Bek. v. 5. Nov.) 469. (Bek. v. 19.Dez.)
525. (Bek. v. 19.Dez.) 530. — für Speisekar=
toffeln (Bek. v. 23.Nov.) 453.— für schwefel=
saures Ammoniak (Bek. v. 10.Dez.) 500. —
für Kupfer, altesMessing,alte Bronze,Rotguß,
Aluminium, Nickel, Antimon und Jinn (Bek.
v. 10.Dez.) 501. (Bek.v. 30.Dez.)553.— für
Futterkartoffeln und Erzeugnisse der Kar=
toffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabri=
kation (Bek. v. 11.Dez.) 505. — für Wolle und
Wollwaren(Bek.v. 22.Dez.)515. für Erzeug=
nisse aus Kupfer, Messing und Aluminium
(Bek. v. 28.Dez.) 551.

Preßwerke, Betriebsvorschriften(Bek. v. 4. Mai) 118.
(Bek.v.21.Okt.)416.

Preußen, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
1.April) 899.

Prisenämter, Einrichtung und Sitz (V. v. 15.April
11. §4) 302. (Bek. v. 3.Aug. §§1 bis 7) 315.

Prisenbehörden,Bezeichnung(V. v. 15.April 11.
§&&3 und 4) 302. Zuständigkeit (das. N 12
und 13) 304.

Prisengerichte,Sitz derselben(V. v. 3.Aug.) 311.
— Misenordnung(V. v. 30.Sept. 09.) 275.
Misengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.) 301.
— Ausführungsbestimmungendazu (Bek. v.
3.Aug.) 315.

Prisengerichtsbarkeit,Beginn (V. v. 3.Aug.) 314.
— Hrisengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.)
301.— Ausführungsbestimmungen dazu (Bek. v.
3.Aug.) 315.

OigitizedbyOeoer gle

Prisengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.) 301.
UmfangderPrisengerichtsbarkeit(das.881 und2)
301.— Behörden(das.§§3 und 4) 302.— Zu=
sammensetzungderPrisengerichte(das.I§5 bis 11)
302. — Zuständigkeitder Piisenbehörden(das.
6W12 und 13)304.— VorbereitendesVerfahren
(das.§§14 bis 23) 304. — Verfahren vor dem
Prisengerichte(das.8824bis 38)306.— Berufung
(das.9§39 bis 44) 309. — allgemeineBestim=
mungen(das.§§45 bis 598)310.
Ausführungsbestimmungenzur Prisengerichts=

ordnung(Bek.v. 3.Aug.) 315.
Prisenoffizier, RechteundPflichten(V. v. 30.Sept.
09. Abschn.IX) 298.

Prisenordnung (V. v. 30. Sept. 09.) 275. — All=
gemeineBestimmungen(das.Abschn.1) 276. —
FeindlicheSchiffeundihreLadung(das.Abschn.1I)
279.—Kriegskonterbande(das.Abschn.III) 281.—
NeutralitätswidrigeUnterstützung(das.Abschn.IV)
287. — Blockade(das.Abschn.V) 288. — Ver=
sabren bei Anhaltung, Durchsuchungund Auf=
bringung (das. Abschn.VI) 292. — Behandlung
derBesatzungundPassagiereaufgebrachterSchiffe
(das.Abschn.VII) 294.— BehandlungderSchiffe
und Güter (das.Abschn.VIII) 295. — Rechte
undBflichtenderDrisenoffiziere(das.Abschn.IXN)298.
Zusätzeund Erläuterungenzur Prisenordnung

(Bek. v. 18.Okt.) 441. (Bek. v. 17.Nov.) 475.
(Bek. v. 23.Nov.) 481. (Bek. v. 14.Dez.) 509.

Prisenrecht, Prisenordnung (V. v. 30. Sept. 09.)
275.#Brisengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.)
301.— Ausführungsbestimmungendazu (Bek. v.
3.Aug.) 315.

Privatrecht, privatrechtliche Verhältnisse der Ge=
nossenschaftenzum ZJweckeder Bodenverbesserung
(Bek.v. 28.Okt.)466.

Puddelwerke, Betriebsvorschciften(Bek. v. 4. Mai)
118. (Bek.v. 21.Dkt.) 446.

Pulver, Aus= und Durchfuhrverbot während des
Krieges (V. v. 31.Juli) 265.

R.
Ratifikation der beidenBrüsselerseerechtlichen
llbbereinkommenvom 23.September1910 durch
Brasilien (Bek. v. 24.Jan.) 5. — desgl. durch
Japan (Bek. v. 4.Febr.) 15. — desgl. von elf
auf der Zweiten Haager Friedenskonferenz
abgeschlossenenAbkommen vom 18.Oktober 1907
durchBrasilien (Bek. v. 24.Febr.) 20. — desgl.
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Ratifikation (Forts.)
des Internationalen Funkentelegraphenver—
trags vom 5. Juli 1912 durchSpanien, Groß—
britannien,Italien, Japan, Norwegen,Rumänien,
San Marino, Siam und Schweden (Bek. v.
28. Febr.) 41. — desgl. der revidierten Berner
lbereinkunftzum Schutzevon Werkender Lite=
ratur und Kunst vom 13.November 1908 durch
Italien (Bek.v. 16.Okt.)453.

Reblaus, Einfuhr ron Mlanzen usw. über die
Zollabfertigungsstellein Passau=Racklauhafen(Bek.
v. 30.Jan.) 10.— desgl.in MalmedyBhf. (Bek.
v.3.Juni) 204.— desgl.in Elten(Bek.v.24.Okt.)
455. — Bildung von Weinbaubezirken (Bek.
v.1. April) 89.

Rechte,SchutzderinfolgedesKriegesan derWahr=
nehmung ihrer Rechte behindertenPersonen (G.
v. 4.Aug.) 328. (Bek. v. 22.Okt.) 450.

Rechtshilfe, Vereinbarungzur Vereinfachungdes
RechtshilfeverkehrszwischenDeutschlandund Däne=
mark (Bek.v. 6.Juni) 205.

Rechtsstreitigkeiten, Unterbrechung oder Aus=
setzung des Verfahrens in bürgerlichenRechts=
streitigkeitenwährenddesKrieges (G. v. 4.Aug.)
328. — Folgen der nicht rechtzeitigenJahlung
einerGeldforderung währenddesKrieges(Bek.
v. 18.Aug.) 377.

Reglement zur Internationalen Meterkonvention

229.
Reich — Deutsches—, Anderungder Listeder am
InternationalenUbereinkommenüberdenEisen=
bahnfrachtverkehr beteiligten Eisenbahnstrecken
(Bek.v.2.Jan.) 4.— NeueListe(Bek.v.23.Febr.)
21.27.30.31.33.35.37.38.— Anderungen(Bek.
v. 12.Juli) 248. — Vereinbarung mit Frankreich
über den Verkehrmit Kraftfahrzeugen (Bek.
v. 31.Jan.) 11. — Verrat militärischer Ge=
heimnisse (G. v. 3. Juni) 195.— Vereinbarung
mit Frankreichzur Regelungdes Verkehrsmit
Branntwein usw. über die deutsch=französische
Grenze(Vereinb.v. 13.Jan.) 201.— desgl.mit
Dänemark zur Vereinfachung des Rechtshilfe=
verkehrs (Bek.v. 6.Juni) 205.— Reichsbeihilfe
zu Postdampfschiffsverbindungen zwischen
Ostasien,Australien und den Schutzgebietenin der
Südsee(G. v. 10.Juni) 217.— Bürgschaftendes
Reichs zur Förderung des Baues von Klein=
wohnungen (G. v. 10.Juni) 219.— Verlänge=
rung des Handels- und Schiffahrtsvertrags

OigitizedbyOeo= gle

Reich (Forts.)
mit der Türkei vom 26.August 1890 und der
dazu getroffenenJusatzübereinkunftvom 25. April
1907 (Notenwechselv. 2. Mai) 237. — Verein=
barung mit der Schweiz zur Vereinfachung
des Verkehrs in Vormundschaftssachen (Bet.
v. 6. Juli) 251. — Erklärung des Kriegs=
zustandes (V. v. 31.Juli) 263.— Ermächtigung
des Reichskanzlers zur selbständigenErledigung
von Regierungsgeschäften im Bereicheder
Reichsverwaltungwährenddes Krieges (A. E. v.
16.Aug.) 379.

Reichsangehörigkeit, vorübergehendeNichtentlassung
Wehrpflichtiger aus der unmittelbaren Reichs=
angehörigkeit(V. v. 3.Aug.) 323.

Reichsbank, Besoldungsetatfür das Reichsbank=
Direktoriumfür 1914 (G. v. 26.März §4) 76.
(G. v. 27.Mai §5) 144.

Reichs=Eisenbahnamt,AnderungderAnlageC zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung(Bek.v.24.Dez.13.)1.
(Bek. v. 24.Jan.) 6. (Bek. v. 12.März) 51.
(Bek. v. 26.Mai) 184. (Bek. v. 29.Juni) 239.
(Bek. v. 24.Aug.) 389. (Bek. v. 27.Okt.) 465.
(Bek. v. 5.Nov.) 473. (Bek. v. 7.Dez.) 497.
(Bek.v. 29.Dez.) 555.— VorübergehendeAnde=
rung der Eisenbahn=Verkehrsordnung(Bek. v.
10.Aug.) 368. (Bek.v. 24.Okt.)455.

Reichseisenbahnen,Anderungder Verordnungüber
Tagegelderusw. von Beamten der Betriebsver=
waltungderReichseisenbahnenvom 10.Juli 1901
(V. v. 10.Juni) 220.

Reichsgericht, Zuständigkeitbeim Verrat militärischer
Geheimnisse(G. v. 3. Juni § 18) 199.

Reichsgoldmünzen,Verbot des Agiohandelswäh=
renddes Krieges (Bek.v. 23.Nov.) 481.

Reichshauptkasse,Ausgabevon Schatzanweisungen
für 1914(G. v. 26.März §3) 76. (G. v. 27.Mai
§3) 144. (G. v. 5.Aug.) 345. (G. v. 3.Dez.
F 489.

Reichshaushalt,dritter Nachtragzum Reichshaus=
haltsetat für 1913 (G. v. 26. März) 79. — Vor=
läufigeRegelungfür 1914 (G. v. 26.März) 65.
— Reichshaushaltsetatfür 1914(G. v. 27.Mai)
143.— Nachtragdazu (G. v. 4.Aug.) 345. —
2.Nachtrag(G. v. 3.Dez.) 489.

Reichsheer,Aufwandsentschädigungenan Familien
für eingestellteSöhne (Bek.v. 26.März) 57. (G.
v. 24.Juni) 2354
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Neichskanzler,Ermächtigungzu Anleihen für 1914
(G. v. 26.März §3) 76. (G. v. 27.Mai §82)
113. (G. v. 4. Aug.) 345. (G. v. 3.Dez. §2)
489.— desgl. zur Ausschreibungvon Matriku=
larbeiträgen und zur Ausgabe von Schatz=
anweisungen (G. v. 26.März §3) 76. (G. v.
27.Mai §3) 144. (G. v. 4.Aug.) 345. (G. v.
3. Dez. §4) 489. — desgl. zum Ankauf von
SchuldverschreibungenzwecksTilgung derReichs=
schuld(G. v. 27.Mai §2) 143.— desgl.zu
Anleihen oder zu einem Reichsdarlehn für die
Schutzgebiete (G. v. 26.März §3) 78.
Einfuhr von Pflanzen usw. über die Joll=

abfertigungsstellein Massau=Racklauhafen(Bek. v.
30.Jan.) 10. — desgl. in Malmedy Bbf. (Bek.
v.3.Juni) 204.—desgl. in Elten(Bek.v.24.Okt.)
455. — Verordnung zur Ausführung des Wehr=
gesetzes für die Schutzgebiete(V. v. 1. März) 12.
— Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
1.April) 89. — BekanntmachungderPostscheck=
ordnung (Bek.v. 22.Mai) 131.— Ermächtigung
zur Einrichtung von Postdampfschiffsverbin=
dungen zwischenOstasien,Australien und den
Schutzgebietenin der Südsee (G. v. 10.Juni)
217.. ErmächtigüngzuBürgschaftenfür Hypo=
thekendarlehenzur Förderung des Baues von
Kleinwohnungen (G. v. 10.Juni) 219. —
Erlaß vonAusführungsbestimmungenzurPrisen=
gerichtsordnung (Bek.v. 3.Aug.) 315.— Er=
mächtigungzur selbständigen Exedigung von
Regierungsgeschäften im BereichederReichs=
verwaltungwährenddesKrieges(A. E. v.16.Aug.)
379.— ErmächtigungzumErlaß vonJZahlungs=
verboten gegen feindlicheStaaten (Bek. v.
30.Sept. §7) 423. — Lahlungsverbotgegen
Frankreich(Bek.v. 20.Okt.)443.— desgl.gegen
Rußland (Bek.v. 19.Nov.) 479.— Ergänzungen
dazu (Bek. v. 20.Dez.) 550. — Neue Fassung
des Gesetzesüber Höchstpreise (Bek. v. 17.Dez.)
516. — Hcöchstpreisefür Roggen, Gerste und
Weizen(Bek.v. 19.Dez.)527.— desgl.für Hafer
(Bek. v. 19.Dez.) 530.— desgl.für Erzeugnisse
aus Nickel (Bek. v. 30.Dez.) 553. — Jwangs=
weiseVerwaltung britischer Unternehmungen
(Bek.v. 22.Dez.) 556.

Reichskassenscheine,vorübergehendgesetzlichesJah=
lungsmittel(G. v. 4.Aug.) 347.

Reichsmilitärgericht,Servistarif für die einzelnen
Stellen(G.v. 27.Mai96) 144.

Reichsschuld,Ankauf von Schuldverschreibungenzur
Tilgung der Reichsschuld(G. v. 27.Mai 82)
143.—Ausgabe vonWechseln (G. v. 4. Aug.) 325.

OigitizedbyOeo= gle

1914. 23

Reichsschuldenordnung,Ergänzung(G. v. 4.Aug.)
325.

Reichsstempelabgaben,Befreiung zugunstenvon
Gesellschaften,welchedie Befriedigung des ge=
schäftlichenKreditbedürfnisses bezwecken,wäh=
rend des Krieges (Bek.v. 19.Aug.) 380. (Bek.
v. 25. Sept.) 415. — desgl. von Hypotheken=
pfandbriefen (Bek.v. 18.Sept.) 411.— desgl.
zugunstenvon Gesellschaften,welche die Be=
schaffung,Verteilung und Verwertung von Noh=
stoffenfür die Landesverteidigung bezwecken
(Bek. v. 25. Sept.) 415.

Reichstag, Einberufung (V. v. 2. Aug.) 271.
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, Besol=
dungsetatfür das Direktoriumfür 1914 (G. v.
26.März§4)76. (G.v.27.Mai§5) 141.

Reichsversicherungsordnung,Juweisungvon Veh=
rern, Erziehern usw. an die Landkrankenkassen
(Bek. v. 23.Mai) 111. — Hinausschiebungder
Wahlen währenddes Krieges (G. v. 4.Aug.)
348. (Bek. v. 1. Sept.) 395. — desgl. der Frist
für dieFestsetzungderOrtslöhne (Bek.v.4.Sept.)
396.— Muschbeträge,dievon denVersicherungs=
trägernzu denKostender Oberversicherungs=
ämter zu entrichtensind (Bek. v. 22.Okt.) 477.

Reis, Einfuhrerleichterungenwährenddes Krieges
(G.v.4.Aug)338.

Reisebeihilfen in den deutschenKolonien (G. v.
27.Mai)175.

Repräsentationszulagen derGouverneurederSchutz=
gebiete(G. v. 27.Mai) 176.

Revision dereingetragenen(Genossenschaftenwährend
desKrieges (Bek.v. S.Sept.) 400.

RichterlicheBeamte in denSchutzgebieten,persön=
licheZulagen (G. v. 27.Mai) 176.

Rinder, VerbotdesvorzeitigenSchlachtenswährend
des Krieges (Bek.v. 11.Sept.) 405.

Roggen, statistischeAufnahmen der Vorräte (G.
v. 20.Mai) 129. — Verbot des Verfütterns
von mahlfähigemRoggenwährenddes Krieges
(Bek. v. 28.Okt.) 460. — Ausmahlen des
Roggenswährenddes Krieges (Bek.v. 28.Okt.)
461.— HöchstpreisewährenddesKrieges(Bek.
v. 28.Okt.)462. (Bek.v. 19.Dez.)523. (Bek.
v. 19.Dez.) 527.

Roggenbrot, Verkehrdamit währenddes Krieges
(Bek.v. 28.Okt.)459.

Röhrengießereien, Betriebsvorschriften(Bek. v.
4. Mai) 118. (Bek. v. 21. Okt.) 446.

Rohstoffe, Verbot der Aus- und Durchfuhr von
Rohstoffenfür Kriegsbedarfsgegenstände(V. v.
31.Juli) 267. — Befreiung von der Reichs=
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Rohstoffe (Forts.) Scheckverkehr,Abrechnungsstellen (Bek. v.
stempelabgabezugunstenvon Gesellschaften,13.März)52. (Bek.v. 19.März)54.— Post=
welchedieBeschaffung,Verteilung und Verwertung
von Rohstoffenfür die Landesverteidigungbe=
zwecken(Bek.v. 25.Sept.) 415.

Rosenberg(Westpr.),Jahlung vonBrandentschädi=
gungen im KreiseRosenberg(Westpr.) (Bek.v.
13.Okt.)431. ·

Rotguß, Höchstpreisewährend des Krieges (ek. v.
10.Dez.) 501.

Rüben, Einfuhrerleichterungenwährenddes Krieges
(G. v. 4.Aug.) 338— Verarbeitungin landwirt.
schaftlichenBrennereienwährenddesKrieges(Bek.
v. 26.Nov.) 486.

Rübensäfte, Verarbeitung in landwirtschaftlichen
BrennereienwährenddesKrieges(Bek.v.26.Nov.)
486.

Rumänien,neueListederam InternationalenUber=
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23.Febr.)
28.29.34.36.— RatifikationdesInternationalen
Funkentelegraphenvertrags vom5. Juli 1912
(Bek.v. 28.Febr.) 41.

Rußland, Anderungder Liste der am Internatio=
nalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehr beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v.
2. Jan.) 4. — NeueListe (Bek.v. 23.Febr.) 24.
27. 34. — Behandlung russischerJollgüter wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 15.Okt.) 438. —
ZJahlungsverbot gegen Rußland (Bek. v.
19.Nov.) 479. (Bek.v. 22.Dez.) 542. (Bek.v.
20.Dez.)550.

S.
Sachsen(Großherzogtum),Bildung von Weinbau=
bezirken(Bek.v. 1.April) 98.

Sachsen(Königreich),Bildung vonWeinbaubezirken
(Bek.v. 1.April) 94.

Sachsen=Meiningen,Bildung von Weinbaubezirken
(Bek.v. 1.April) 98.

Sachverständige,Anderungder Gebührenordnung
vom30.Juni 1878(G. v. 10.Juni) 214.

Samoa, Haushaltsetatfür 1914(G. v. 27.Mai) 173.
San Marino, Ratifikation des Internationalen
Funkentelegraphenvertragsvom5.Juli 1912(Bek.
v. 28.Febr.) 41.

Schatzanweisungen,Ausgabefür1914(G.v.26.März
63) 76. (G. v. 27.Mai §3) 144. (G. v. 4.Aug.
53) 345.(G. v. 3. Dez.) 489.

Oigitizedby COonrgle

scheckgesetz(G. v. 26.März) 85.— Dostscheck=
ordnung (Bek. v. 22.Mai) 131.— Folgen der
Verhinderung wechsel-und scheckrechtlicherHand=
lungenim Ausland (G. v. 13.April) 107. —
Anderungdes Verzeichnissesder benachbarten
Orte im Wechsel-und Scheckverkehre(Bek. v.
20.April) 108. Fristen des Wechsel-und
ScheckrechtswährenddesKrieges (G. v. 4.Aug.)
327. (Bek.v. 6.Aug.)357. (Bek.v. 7.Aug.)361
(Bek. v. 29.Aug.) 2 (Bek. v. 8.Sept.) 399.
(Bek. v. 24.Sept.) 413. (Bek. v. 22.Okt.) 449,
(Bek. v. 23.Nov.) 482. (Bek. v. 17.Dez.) 519,

Scheidemünzen,GestattungdesUmlaufsösterreichisch=
ungarischerScheidemünzenauf preußischenEisen=
bahnstationen(Bek. v. 22.Mai) 183.

Schiffahrt, Ratifikation der beiden Brüsseler see=
rechtlichen Übereinkommenvom 23.September
1910 durchBrasilien (Bek. v. 24.Jan.) 5. —
desgl. durch Japan (Bek. v. 4.Febr.) 15. —
Beitritt Neu Fundlands (Bek. v. 26.März) 88.
desgl. PYortugals(Bek.v. 11.Sept.) 407.
Prisenordnung (V. v. 30.Sept.O9.)275.

—Miisengerichtsordnung (V. v. 15.April 11.)
301.— Ausführungsbestimmungendazu (Bek.v.
3.Aug.) 315.— Beginn der Prisengerichtsbarkeit
und Sitz der Prisenämter (V. v. 3. Aug.) 314.

Schiffahrtsvertrag, Verlängerungdes deutsch=tür=
kischen Handels= und Schiffahrtsvertrags vom
26.August1890und der Zusatzübereinkunftdazu
vom25.April 1907(Notenwechselv. 2.Mai) 237.

Schiffe, Ratifikation der beidenBrüsselerseerecht=
lichen lbereinkommenvom 23.September1910
durchBrasilien (Bek. v. 24.Jan.) 5. — desgl.
durchJapan (Bek. v. 4. Febr.) 15.— Beitritt
Neu Fundlands (Bek.v. 26.März) 88.— desgl.
Portugals (Bek. v. 11.Sept.) 407.
Prisenordnung (V. v. 30.Sept. 09.) 275.

— Misengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.)301.
—Ausführungsbestimmungendazu(Bek.v.3.Aug.)
315.— Beginn derPrisengerichtsbarkeitund Sitz
derPrisenämter(V. v. 3.Aug.) 314.

Schiffsdampfkessel,Anderungenund Ergänzungen
derallgemeinenpolizeilichenBestimmungenburüber
(Bek.v. 15.Aug.) 373.

Schlachten,Verbot des vorzeitigenSchlachtensvon
ViehwährenddesKrieges(Bek.v. 11.Sept.)405.
—Schlachten von Schweinenund Kälbern wäh=
renddesKrieges (Bek.v. 19.Dez.) 536.
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Krieges(Bek. v. 28.Okt.)460.
Schuldverschreibungen,AnderungdesGesetzes,betr.
diegemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuld=
verschreibungen, vom 4. Dezember 1899 (G. v.
14.Mai) 121. — Ankauf zur Tilgung der Reichs=
schuld (G. v. 27.Mai §2) 143.— Ermächtigung
des Reichskanzlers zur Ausgabe von Schuldver=
schreibungen(G. v. 4.Aug. §3) 345.

Schürfen, Hemmung des Laufes der Fristen zur
Nblung der Schürffeldgebühren während des
Krieges (V. v. 24.Aug.) 408.

Schürffelder,Hemmungdes Laufes der Fristenzur
Zahlung der Schürffeldgebührenwährend des
Krieges (V. v. 24.Aug.) 408.

Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
auf der deutschenAusstellung „Das Gass in
München 1914 (Bek. v. 24.März) 84. — desgl.
auf der Wanderausstellung der DeutschenLand=
wirtschafts=Gesellschaftin Hannover 1914 (Bek. v.
11.April) 106. —desgl. auf der ElektrischenAus=
stellungin Frankfurta.M. 1914(Bek.v. 14.April)
106.— desgl. auf. der Baltischen Ausstellung in
Malmö 1914 (Bek. v. 28.April) 115.— desgl.
auf der Ausstellung für Gesundheitspflege in
Stuttgart 1914(Bek.v. 29.April) 115.— desgl.
auf der 19.Brauerei=Maschinen=Ausstellungin
Berlin 1914 (Bek. v. 1.Mai) 126.— desgl.auf
der 3. Fach=Ausstellungdes DeutschenDrogisten=
Verbandesvon 1873,E. V., zu Berlin 1914(Bek.

v. 28.Juli) 350.
Schutzdesgeistigenundgewerblichen Eigen=

tums in den Konsulargerichtsbezirken(V. v.
4. Juli) 256. — Inkraftsetzung der revidierten
Verbandsübereinkunftzum Schutzedes gewerb=
lichenEigentumsin den deutschenSchutzgebieten
(Bek. v. 21.Juli) 257. — Beitritt Dänemarks
zum internationalenVerbandezum Schutzedes
gewerblichenEigentums(Bek. v. 24.Sept.) 416.
— desgl.Brasiliens (Bek.v. 2.Dez.) 497.
Schutzder infolgedesKrieges an derWahr=

nehmung ihrer Rechte behindertenPersonen (G.
v. 4.Aug.) 328. (Bek.v. 22.Okt.)450.— Bei=
tritt der englischenKanalinselnund Indiens zur
revidierten Berner Ubereinkunft zum Schutze von
Werken der Literatur und Kunst vom 13.No=
vember1908 (Bek. v. 17.März) 53. —desgl.
von Neu Seeland (Bek. v. 28.April) 118. —
Ratifikation der UbereinkunftdurchItalien (Bek.
v. 16.Okt.)453.
Reichs· Gesehbl.1914.

DigitizedbyOeo= gle

die Schutzgebiete(V. v.21. Febr.) 19. — Aus=
führungsbestimmungendazu (V. v. 4.März) 42.
— Nachtrag zum Haushaltsetat für 1913 (G.
v. 30.März) 81. — Vorläufige Regelung des
Haushalts für 1914 (G. v. 26.März) 77. —
Haushaltsetatfür 1914(G. v. 27.Mai) 167.—
VBostdampfschiffsverbindungen zwischenOst=
asien,Australienund den Schutzgebietenin der
Südsee (G. v. 10.Juni) 217. — Inkraftsetzung
der revidierten Verbandsübereinkunftzum Schutze
desgewerblichen Eigentums in dendeutschen
Schutzgebieten(Bek.v. 21.Juli) 257.— Kriegs=
leistungen für die bewaffneteMacht in Deutsch=
Südwestafrika(V. v. 3. Sept. 13.)349.— Straf.
rechtspflege bei den Kaiserlichen Schutztruppen
in Kriegszeiten,außerordentlicheskriegsrechtliche
VerfahrengegenAusländer und Ausübungder
Strafgerichtsbarkeit gegen Kriegsgefangene in
den afrikanischenSchutzgebieten(V. v. 14.Aug.)
375. — Ausnahmezustand in den Schutz=
gebietenAfrikas und der Südsee(V. v. 1.Aug.)
376. — Hemmungdes Laufes der Fristen zur
Zahlung derSchürffeldgebühren währenddes
Krieges (V. v. 24.Aug.) 408.

Schutzgebietsanleihe,Verwaltung,Verzinsungund
Tilgung für 1914(G. v. 27.Mai) 175.

Schutztruppen s. Kaiserliche Schutztruppen.
Schweden,neueListederam InternationalenUber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Febr.)
30.36.— Anderungen(Bek.v. 12.Juli) 249.—
Ratifikation des Internationalen Funkentele=
graphenvertrags vom5. Juli 1912 (Bek. v.
2. Febr.) 41.

SchwefelsauresAmmoniak, Höchstpreisewährend
desKrieges (Bek.v. 10.Dez.) 500.

Schwein, Schlachtenvon Schweinenwährenddes
Krieges (Bek.v. 19.Dez.) 536.

Schweiz,neueListe der am InternationalenÜber=
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 23.Febr.)24.
31.33.38.— AnderungderListe(Bek.v. 21.Okt.)
451. — Vereinbarung mit Deutschlandzur Ver=
einfachungdes Verkehrsin Vormundschafts=
sachen (Bek. v. 6.Juli) 251.— Erleichterungen
auf demGebietedesPatent-=,Gebrauchsmuster=
und Warenzeichenrechts(Bek.v. 21.Okt.) 450.

Seekrieg,Prisenordnung(V. v. 30.Sept. 09.)275.
— Prisengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.)301.
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Seekrieg (Forts.)
—Beginn der Prisengerichtsbarkeitund Sitz der
risenämter (V. v. 3.Aug.)314.— Ausführungs=
bestimmungenzur Misengerichtsordnung(Bek. v.
3. Aug.) 315.

Seemannsordnungvom 2. Juni 1902,Anwendung
ihrer BestimmungenüberdieKrankenfürsorgeauf
geschlechtskrankeniederländischeSeeleute(Bek. v.
30.Juni) 251.

Seenot, Ratifikation der beidenBrüsselerseerecht=
lichenUbereinkommenvom 23.September1910
durchBrasilien (Bek. v. 24.Jan.) 5. — desgl.
durch Japan (Bek. v. 4. Febr.) 15. — Beitritt
Neu Fundlands (Bek.v. 26.März) 88. — desgl.
Vortugals (Bek.v. 11.Sept.) 407.

Seerecht, Ratifikation der beiden Brüsseler seerecht=
lichenUbereinkommenvom 23.September1910
durchBrasilien (Bek. v. 24.Jan.) 5. — desgl.
durchJapan (Bek. v. 4. Febr.) 15. — Beitritt
Neu-Fundlands (Bek. v. 26.März) 88. —
desgl.Portugals (Bek.v. 11.Sept.) 407.

Seeschiffahrt,Prisenordnung(V. v. 30.Sept. 09.)
275.— iisengerichtsordnung(V. v. 15.April 11.)
301.— Ausführungsbestimmungendazu (Bek.v.
3.Aug.) 315.— Beginn der Prisengerichtsbarkeit
und Sitz der Prisenämter(V. v. 3.Aug.) 314.

Seeschiffe,Ratifikation der beidenBrüsselersee=
rechtlichen Ubereinkommenvom 23.September
1910 durch Brasilien (Bek. v. 24.Jan.) 5. —
desgl.durchJapan (Bek.v. 4. Febr.) 15.— Bei=
tritt Neu-Fundlands(Bek. v. 26.März) 88. —
desgl.Portugals (Bek.v. 11.Sept.) 407.
Prisenordnung (V. v. 30.Sept. 09.) 275.

Miisengerichtsordnung (V. v. 15.April 11.)
301.— Ausführungsbestimmungendazu (Bek.v.
3-Aug.) 315.— Beginn der Prisengerichtsbarkeit
und Sitz der Prisenämter(V. v. 3.Aug.) 314.

Seife, Verbot der Verwendung von Kartoffelmehl
zur Herstellungvon Seife währenddes Krieges
(Bek. v. 22.Dez.) 547.

Selbstentzündung,Beförderung selbstentzündlicher
Stoffe mit der Eisenbahn(Bek. v. 24.Jan.) 6.
(Bek.v. 7.Dez.)498.

Serbien, neueListe der am InternationalenÜllber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehrbe=
teiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v.23.Febr.)29.36.

Seychellen, Kündigung des InternationalenAb=
kommens über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 11.Oktober1909(Bek.v. 22.April) 114.

OigitizedbyOo gle

1914.
Siam, Ratifikation des Internationalen Funken=
telegraphenvertragsvom 5. Juli 1912 (Bek. v.
2. Febr.) 41.

Sicherheitsleistung mit Wertpapieren (Bek. v.
22.Dez.) 541.

Sierra Leone,Kündigungdes InternationalenAb=
kommens über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 11.Oktober1909(Bek. v. 22.April) 114.

Eitz der Prisengerichte(V. v. 3.Aug.) 314.
Sonderfabrikenfür Kalisalze,Abänderungder Be=
stimmungendarüber(Bek.v. 17.Febr.) 16.

Sonntagsarbeit, Ausnahmen von dem Verbote der
Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe(Bek. v.
25.Juni) 2341.

Spanien, Natifikation des Internationalen Funken=
telegraphenvertrags vom 5.Juli 1912 (Bek.
v. 28.Febr.) 41. — Erleichterungenauf demGe=
bietedes Matent=, Gebrauchsmuster=und Waren=
zeichenrechts(Bek. v. 21.Okt.)450.

Speisekartoffeln, Höchstpreisewährend des Krieges
(Bek.v. 23.Nov.) 483.

Sprengstoffe, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 24. Dez. 13.) 1. (Bek. v. 24. Jan.) 6.
(Bek. v. 12.März) 51. (Bek. v. 26.Mai) 184.
(Bek. v. 29.Juni) 239. (Bek.v. 24.Aug.) 389.
(Bek. v. 27.Okt.) 465. (Bek. v. 5.Nov.) 473.
(Bek.v. 7.Dez.) 497. (Bek. v. 29.Dez.) 555.
Aus- und Durchfuhrverbot während des

Krieges (V. v. 31.Juli) 265.
Staatsangehörigkeit,vorübergehendeNichtentlassung
Wehrpflichtigeraus der Staatsangehörigkeit(V.
v. 3.Aug.) 323. ·

Stahlwerke,Betriebsvorschriften(Bek.v.4.Mai) 118.
(Bek.v.21.Okt.)446.

StammeinlagebeimPostscheckverkehre(G.v.26.März)
85

Statistische Aufnahmen der Vorräte von Getreide
und Erzeugnissender Getreidemüllerei(G. v.
20.Mai) 129. (Bek.v. 29.Okt.)466.

Statthalter, Ubertragunglandesherrlicher Be=
fugnisse auf denStatthalterin Elsaß=Lothringen
(V. v. 14.Mai) 123.— Ermächtigungzur selb.
ständigen Erledigungvon Regierungsgeschäf=
ten währenddes Krieges (A. E. v. 23. Sept.) 426.

Steinkohlenteer, Ausfuhrverbot währenddesKrieges
(V. v. 31.Juli) 260.

StrafgerichtsbarkeitgegenKriegsgefangene(V. v.
14.Aug.)375.

Strafrecht, Strafrechtspflegebei den Kaiserlichen
Schutztruppenin Kriegszeiten(V. v. 14.Aug.)375.
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Steumittel, Ausfuhrverbot währenddes Krieges
(V.v. 31. Juli) 260.
Tugart, Schutz von Erfindungen usw. auf der
Asstellung für Gesundheitspflegedaselbst1914
(Bek.v. 29. April) 115.

EüdafrikanischeUnion, AusdehnungderAbredeim
§# des Ausführungsgesetzeszum internationalen
Übereinkommenzur Bekämpfungdes Mädchen=
handels auf die SüdafrikanischeUnion (Bek. v.
24.April) 117.

Südnigerien, Kündigungdes InternationalenAb
kommens über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 11.Oktober1909 (Bek. v. 22.April) 114.

Südsee=Schutzgebiete,Haushaltsetat für 1914(6
v. 27. Mai) 172. — Postdampfschiffsverbin=
dungen mit Ostasienund Australien (G. v.
10.Juni) 217. — Ausnahmezustand (V. v
1 Aug.) 376.— HemmungdesLaufesderFristen
zur Jahlung derSchürffeldgebühren während
des Krieges (V. v. 24.Aug.) 408.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet,Verordnung zum
Wehrgesetzefür dieSchutzgebiete(V. v.21.Febr.)
19. — Außerkrafttretender Verordnungüber die
Erfüllung der Dienstpflicht bei der Kaiserlichen
Schutztruppefür Südwestafrikavom 5.Dezember
1902 (V. v. 21.Febr. §2) 20. — Nachtragzum
Haushaltsetat für 1913 (G. v. 30.März) 81.
— Haushaltsetatfür 1914 (G. v. 27.Mai) 171.
180. — llberweisungder 2.Rate des Grund=
kapitals an die Landwirtschaftsbank für
DeutschSüdwestafrika(V. v. 3. Juni) 255. —
Meldungen der Personen des Beurlaubten=
standes der Schutztruppenfür Deutsch=Südwest=
afrika (V. v. 3.Aug.)323.— Kriegsleistungen
für die bewaffneteMacht in Deutsch=Südwest=
afrika (V. v. 3.Sept. 13.) 349. — Hemmung
des Laufes der Fristenzur Jahlung derSchürf=
feldgebühren während des Krieges (V. v.
24.Aug.)408.
s. auchAfrika

T.
Tagegelder,Anderungder VerordnungüberTage=
gelderusw. von BeamtenderBetriebsverwaltung
der Reichseisenbahnenvom 10.Juli 1901 (V. v.
10.Juni) 220.

Tauben, Ein= und Ausfuhrverbot währenddes
Krieges (V. v.31. Juli) 269. — Beschränkung
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Tauben (Forts.)
in ihrer Verwendungzur Nachrichtenbeförde—
rung währenddesKrieges (V. v.31. Juli) 269.
—Verbot desTötens oderEinfangens fremder
Tauben währenddesKrieges (V. v. 23. Sept.) 425.

Telegraphengerät,Verbot derAus- undDurchfuhr
währenddesKrieges (V. v. 31.Juli) 266.

TelegraphischeEinzahlungen und Uberweisungen
im Postscheckverkehre(Bek. v. 22.Mai) 131.

Thomasschlacke, Einrichtung und Betrieb gewerb=
licher Anlagen, in denen Thomasschlackegemahlen
oderThomasschlackenmehlgelagertwird (Bek. v.
21.Okt.)445.

Tiere und tierischeErzeugnisse,Ausfuhrverbot wäh=
rend des Krieges (V. v. 31. Juli) 259.

Togo, Haushaltsetatfür 1914(G. v. 27.Mai) 170.
180.

Topinamburs, Verarbeitungin landwirtschaftlichen
BrennereienwährenddesKrieges(Bek.v.26.Nov.)
486.

Trockenkartoffel=Verwertungs=Gesellschaftm. b. H.,
RegelungdesAbsatzesvon Erzeugnissender Kar=
toffeltrochnereiwährend des Krieges (Bek. v.
5.Nov.)471.

Türkei, VerlängerungdesHandels=undSchiffahrts.
vertragsmit Deutschlandvom 26.August 1890
und der dazu getroffenenJusatzübereinkunftvom
25. April 1907 (Notenwechselv. 2. Mai) 237.

U.
lbereinkommen— Internationales— überden
Eisenbahnfrachtverkehr,Anderung der Liste der
daranbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 2. Jan.)
3. — Neue Liste (Bek. v. 23. Febr.) 21. —
Anderungen(Bek. v.12. Juli) 248. (Bek. v.
21.Okt.)451.

Überwachung ausländischer Unternehmungenwäh=
renddesKrieges (Bek.v. 4.Sept.) 397. (Bek.v.
22.Okt.)447.

Überweisungvon Postanweisungenusw. im Post=
scheckverkehre(Bek. v. 22.Mai) 131.

Übungen— militärische— in denSchutzgebieten
(V. v. 4.März) 42.

Umzugskosten,Anderung der Verordnung über Um=
zugskostenusw. von Beamten der Betriebsver=
waltungderReichseisenbahnenvom 10.Juli 1901
(V. v. 10.Juni) 220.

Unfallversicherung,Pauschbetragzu denKostender
Oberversicherungsämter(Bek. v. 22.Okt.)477.
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Ungarn, neue Liste der am Internationalen lber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehrbe=
teiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 23.Febr.) 28.
34. 36. — Anderungen(Bek. v. 12.Juli) 249.

UnterbrechungdesVerfahrensin bürgerlichenRechts=
streitigkeitenwährenddesKrieges (G. v. 4.Aug.)
328.

Unternehmung,Uberwachungausländischer Un=
ternehmungen während des Krieges (Bek. v.
4.Sept.) 397. (Bek.v. 22.Okt.)447.— Jwangs=
weiseVerwaltung französischer Unternehmungen
währenddes Krieges (Bek. v. 26.Nov.) 487.—
desgl. britischer Unternehmungen(Bek. v.
22.Dez.) 556.

Unterstützungvon Familien in Dienst getretener
Mannschaften(G. v. 4.Aug.) 332.

Unzucht, Inkrafttreten des Abkommens zur Be=
kämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffent=
lichungenin BritischIndien (Bek.v. 20.Febr.)18.

Urheberrecht,Beitritt der englischenKanalinseln
und Indiens zur internationalenUrheberrechts=
übereinkunftvom 13.November1908 (Bek. v.
17.März) 53. — desgl. von Neu Seeland gon
v. 28. April) 118. — Ratifikation der Ubereinkunft
durchItalien (Bek.v. 16.Okt.) 453.

V.
Verband, s. internationaler Verband.
Verbandmittel, Aus= und Durchfuhrverbotwährend
desKrieges (V. v. 31.Juli) 268.

Vereinigte Staaten von Amerika, Erleichterungen
auf dem Gebietedes Patent-, Gebrauchsmuster=
undWarenzeichenrechts(Bek.v. 21.Okt.)450.

VerfahrenvordenPrisengerichten (V. v.15.April
11. §§14ff.) 304. (Bek.v. 3.Aug.)315.— Unter=
brechung oder Aussetzung des Verfahrens in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeitenwährend des
Krieges (G. v. 4.Aug.) 328. — Außerordent=
liches kriegsrechtliches Verfahren gegenAus=
länder (V. v. 14.Aug.) 375.

Verjährung von Ansprüchengegendie Postverwal=
tung aus demPostscheckverkehre (G. v. 26.März
#§69)87.— Hemmung währenddesKrieges (G.
v. 4.Aug. §8) 331. (Bek.v. 22.Dez.) 543.

Vermögen, VersagungdesZuschlagsbeiderZJwangs=
versteigerungvon Gegenständendes unbeweglichen
VermögenswährenddesKrieges(Bek.v. 10.Dez.)
499.

OigitizedbhOCeecgle

Veröffentlichungen s. Bekanntmachungen.
Verpaclung von Sprengstoffen,Munition, Gasen,
selbstentzündlicherund fäulnisfähiger Stoffe bei
Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v. 24.Dez.
13.) 2. (Bek.v. 24.Jan.) 6. (Bek.v. 26.Mai)
184. (Bek.v.24.Aug.)389. (Bek.v.27.Okt.)465.

Verpflegungsmittel, Ausfuhrverbot während des
Krieges(Bek.v. 31.Juli) 260.

Verrat militärischerGeheimnisse(G. v. 3. Juni) 195.
Bersteigerung, Mindestgebot bei der Versteigerung
gepfändeterSachen (Bek. v. 8. Okt.) 427.

Verzeichnis,Anderungdes Verzeichnissesder Orte,
welcheim Sinne der§§499,601derJivilprozeß=
ordnung als Ein Ort anzusehensind (Bek. v.
20. April) 108. — Verzeichnis der Kontoinhaber
im Postscheckverkehre(Bek.v. 22.Mai) 131.

Vieh, Einfubrerleichterungen während des
Krieges (G. v. 4. Aug.) 338— Verbot des vor=
zeitigenSchlachtens währenddesKrieges (Bek.
v. 11.Sept.) 405. .

Viehfutter, Einfuhrerleichterungen während
desKrieges(G. v. 4.Aug.) 338 — Zollbefreiung
verdorbener Waren zur Verwendung als Vieh—
futterwährenddesKrieges(Bek.v.25.Sept.) 416.
—Verbot des Verfütterns von mahlfähigemBrot=
getreidewährenddesKrieges(Bek.v.28.Okt.)460.

Volontär, Wettbewerbverbot(G. v. 10.Juni Art.2
zu §S2a) 213.

Vormundschaft,Kündigungdes internationalenAb=
kommens darüber vom 12.Juni 1902 durch
Frankreich (Bek.v. 25.Jan.) 9.— Vereinbarung
mit derSchweiz zur VereinfachungdesVerkehrs
in Vormundschaftssachen(Bek. v. 6. Juli) 251.

Vorräte, Vorratserhebungenwährenddes Krieges
(Bek. v. 24.Aug.) 382. (Bek. v. 15.Okt.) 440.
(Bek.v. 29.Okt.)466.

W.
Waffen, Aus= und Durchfuhrverbotwährenddes
Krieges (V. v. 31.Juli) 265.

Wahlen, Hinausschiebungder Wahlen nach der
Reichsversicherungsordnung aus Anlaß des
Krieges (G. v. 4.Aug.) 348. (Bek. v. 4.Sept.)
395. — desgl.nachdemGewerbe- und Kauf=
mannsgerichtsgesetze(Bek.v. 17.Sept.) 409.

Walzwerke,Betriebsvorschriften(Bek.v.4.Mai) 118.
(Bek.v. 21.Okt.)446.

Wanderausstellung,Schutzvon Erfindungenusw.
auf der Wanderausstellung der Deutschen Land=
wirtschafts=Gesellschaftin Hannover1914(Bek.v.
11.April) 106.
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Varen,AbwickelungvonBörsentermingeschäften
inWarenwährenddesKrieges(G. v. 4.Aug.)336.
(Bek.v. 24. Aug.) 381.— Jollbefreiung ver=
dorbenerWaren zur Verwendung als Viehfutter
wäbrend des Krieges (Bek. v. 25. Sept.) 416.

Warenzeichen,Schutz auf der deutschenAus=
stellung „Das Gas= in München1914(Bek.v.
21. März) 84. desgl. auf der Wanderaus=
stellung der DeutschenLandwirtschaftsGesellschaft
in Hannover 1914 (Bek. v. 11.April) 106.
desgl. auf der ElektrischenAusstellung in Frank=
furt a. M. 1914 Gel v. 14.April) 106.— desgl.
auf der Baltischen Ausstellung in Malmö 1911
(Bek. v. 28. April) 115. —desgl. auf der Aus=
stellung für Gesundheitspflegein Stuttgart 1914
(Bek.v. 29. April) 115.—desgl. auf der19.Braue=
rei=Maschinen=Ausstellungzu Berlin 1914 (Bek.
v. 1.Mai) 126.— desgl. auf der 3. Fach=Aus=
stellungdes DeutschenDrogisten=Verbandesvon
1873, E. V., zu Berlin 1914 (Bek. v. 28.Juli)
350. — VorübergehendeErleichterungen auf
dem Gebiete des Warenzeichenrechts(Bek. v.
10.Sept.) 403. (Bek.v. 21.Okt.)450.

Wechsel,Fälligkeit im Ausland ausgestellterWechsel
während des Krieges (Bek. v. 10.Aug.) 368.
(Bek. v. 12.Aug.) 369. (Bek. v. 22.Okt.) 148.
— Stundung der für eine ausländische Bank
im Betrieb einer inländischenNiederlassung ent=
standenenAnsprücheaus Wechselnusw. (Bek. v.
22. Dez.) 542.

Wechselordnung,Anderungdes Verzeichnissesder
benachbartenOrte im Wechsel-und Scheckverkehre
(Bek. v. 20.April) 108.

Wechselprotest,Anderung (Bek. v. 6.Aug.) 357.
(Bek. v. 30.Aug.) 391. (Bek. v. S.Sept.) 401.
(Bek. v. 27.Sept.) 419. (Bek.v. 26.Okt.) 457.
(Bek. v. 27.Nov.) 491. (Bek. v.21. Dez.) 549.

Wechselrecht,Folgender Verhinderungwechsel-und
scheckrechtlicherHandlungen im Ausland während
des Krieges (G. v. 13.April) 107. — Fristen
desWechsel=undScheckrechtswährenddesKrieges
(G. v. 4.Aug.) 327. (Bek.v. 6.Aug.)357. (Bek.
v. 7.Aug.) 361. (Bek. v. 29.Aug.) 387. (Bek.
v. 8. = 399. (Bek.v. 24.Sept.) 413. (Bek.
v. 22.Okt.) 449. (Bek.v. 23.Nov.) 482. (Bek.
v.17.Dez.)519.

Behrgesetzfür die Schutzgebiete,Verordnungdazu
(V. v. 21.Febr.) 19. — Ausführungsbestim=
mungen(V. v. 4.März) 42.
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Wehrpflichtige, vorübergehendeNichtentlassungaus
derStaats- oderReichsangehörigkeit(V. v.3.Aug.)
323.

Wein, Anderung des Weingesetzesund der Aus—
führungsbestimmungen dazu (ek. v.21. Mai)
127. (Bek. v. 27. Juni) 235. (Bek. v. 26.Nov.)
486. (Bek.v. 26.Nov.) 486.

Weinbau, Einfuhr von Dflanzen usw. über die
Jollabfertigungsstelle in Passau=Racklauhafen(Bek.
v. 30. Jan.) 10. — desgl. in Malmedy Bbf. (Bek.
v.3. Juni) 204.—desgl. in Elten(Bek.v.2/1.Okt.)
455.

Weinbaubezirke, Bildung von
1. April) 89.

Weizen, statistischeAufnahmen der Vorräte (G. v.
20.Mai) 129. — Verbot des Verfütterns von
mahlfähigem Weizen während des Krieges (Bek.
v. 28.Okt.) 160. — Ausmahlen des Weizens
währenddes Krieges (Bek. v. 28.Okt.) 161.
Höôchstpreise während des Krieges (Bek. v.
W8.Okt.) i 2. (Bek. v. 19.Dez.) 523. (Bek. v.
19.Dez.)527.

Weizenbrot, Verkehr damit während des Krieges
(Bek.v. 28.Okt.)459.

Werkstättenvorsteher bei den Reichseisenbahnen,
Tagegelder,Fuhrkostenund Umzugskosten(V. v.
10. Juni) 220.

Wertpapiere, Verbot des Handelus mit in England
abgestempeltenWertpapieren während des Krieges
(Bek.v. 19.Nov.) 477.— Sicherheitsleistung
mit Wertpapieren(Bek.v. 22.Dez.) 541.

Westpreußen,FristendesWechsel-und Scheckrechts

solchen(Bek. v.

währenddes Krieges (Bek. v. 29.Aug.) 387.
(Bek. v. 30.Aug.) 391. (Bek. v. 8. Sept.) 399.
(Bek.v. 8. Sept.) 401. (Bek.v. 24.Sept.) 413.
(Bek.v. 27.Sept.) 419. (Bek. v. 22.Okt.)449.
(Bek. v. 26.Okt.) 457. (Bek. v. 23.Nov.) 482.
(Bek. v. 27.Nov.) 491. (Bek. v. 17.Dez.) 519.
(Bek.v. 21.Dez.) 549. „

Wettbewerbverbotfür Handlungsgehilfen(G. v.
10. Juni) 209.

Wirtschaftliche Maßnahmen, Ermächtigung des
Bundesratsdazufür denKriegsfall (G. v.4.Aug.)
27.

Wirtschaftsgenossenschaften,zeitweilige Außerkraft=
setzungeinzelnerVorschriftenüberdas Konkurs=
verfahren (Bek.v. S.Aug.)365.— Vertretung
eines Genossen in der Generalversammlung und
Ausscheiden aus derGenossenschaftwährenddes
Krieges (Bek.v. 17.Dez.) 518.
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Witwe, Kriegsversorgungder Zivilbeamten(G. v.
4.Aug.) 335.

WochenhilfewährenddesKrieges (Bek.v. 3.Dez.)
492.

Wohnsitz, Geltendmachung von Ansprüchen von
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben,
währenddesKrieges(Bek.v. 7.Aug.) 360. (Bek.
v.22.Okt.)449.

Wohnungen,Bürgschaftdes Reichszur Förderung
desBaues von Kleinwohnungen(G. v. 10.Juni)
219.

WohnungzsgeldderKolonialbeamten(G. v. 27.Mai)
176.

Wohnungsgeldzuschuß,Einreihung von Orten in
die Wohnungsgeldzuschußklassen(Bek. v.1. Juli)
243.

Wolle, Höchstpreisewährenddes Krieges (Bek. v.
22.Dez.) 545.

Wollwaren, HöchstpreisewährenddesKrieges (Bek.
v. 22.Dez.) 545.

Württemberg,Bildung von Weinbaubezirken(Bek.
v.1.April)95.

3.
Zahlkartenim Postscheckverkehre(G. v.26.März) 85.
(Bek.v. 22.Mai) 131.

Zahlung, Folgendernicht rechtzeitigen Jahlung
einer Geldforderungwährenddes Krieges (Bek.
v.18.Aug.)377.—UnverbindlichkeitvonZahlungs=
vereinbarungenin Gold währenddesKrieges(Bek.
v. 28.Sept.) 417. — Jahlungsverbot gegen
EnglandwährenddesKrieges(Bek.v. 30.Sept.)
421. (Bek.v. 22.Dez.) 542. (Bek. v. 20.Dez.)
550.— desgl.gegenFrankreich(Bek.v. 20.Okt.)
443. (Bek.v. 22.Dez.) 542. (Bek.v. 20.Dez
550.— desgl.gegenRußland (Bek.v. 19.Nov
479. (Bek.v. 22,·Dez.) 542. (Bek=v. 20.Dez.)
550.— Jahlung von Brandentschädigungen
in Ostpreußenund im KreiseRosenberg(Westpr.)
(Bek.v. 13.Okt.) 431.

Zahlungsfristen,gerichtliche Bewilligungwährend
desKrieges(Bek.v. 7.Aug.)359.— Bewilligung
von Jahlungsfristen beiSypotheken und Grund=
schulden währenddesKrieges (Bek.v. 22.Dez.)
543.

Zanzibar, Beitritt zum Internationalen Funken=
telegraphenvertragevom 5.Juli 1912 (Bek. v.
28.Febr.) 41.

)
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Zeugen, Anderung der Gebührenordnungvom
30.Juni 1878(G. v. 10.Juni) 214.

Zinn, Höchstpreisewährenddes Krieges (Bek. v.
10.Dez.) 501.

Zinsfuß für die versicherungstechnischenBerech=
nungen der Reichsversicherungsanstaltfür An=
gestellte(Bek. v. 19. Febr.) 17.

Zivilbeamte, Kriegsversorgung(G. v. 4.Aug.) 335.
Zivilprozeß, weitereVereinbarung zwischenDeutsck=
land und Dänemark zur VereinfachungdesRechts=
hilfeverkehrs(Bek. v. 6. Juni) 205.

Zivilprozeßordnung, Anderung des Verzeichnisses
der Orte, welche im Sinne der §§499, 604 der
ivilprozeßordnung als Ein Ort anzusehensind
(Bek.v. 20.April) 108.— desgl.des§850, betr.
Ausschlußder Pfändung (G. v. 24.Juni) 233.

Zollamt, Einfuhr von Planzen usw. über die Zoll=
abfertigungsstellein Passau=Racklauhafen(Bek.v.
30.Jan.) 10.— desgl.in MalmedyBhf. (Bek.v.
3.Juni) 204.—desgl. inElten(Bek.v.24.Okt.)455.

Jollangelegenheiten, Behandlung feindlicher Joll=
güterwährenddesKrieges(Bek.v. 15.Okt.)438.

Jollbefreinng für Nahrungs=und Genußmittel usw.
währenddesKrieges (G. v. 4.Aug.) 338 — für
verdorbeneWarenzur Verwendungals Viehfutter
währenddesKrieges(Bek.v. 25.Sept.)416.

Zollerlaß für Gerstenmalzwährend des Krieges
(Bek.v. 13.Okt.)433.

Jollgüter, Behandlung feindlicherJollgüter während
desKrieges (Bek. v. 15.Okt.) 438.

Zuchthausstrafewegen Verrats militärischerGe=
heimnisse(G. v. 3.Juni) 195.

Zucker, Verkehr mit Jucker und Verwertung der
Juckergewinnung im Betriebsjahr 1914/15 (Bek.
v. 31.Okt.)467.— Mengedeszumsteuerpflichtigen
Inlandsverbrauch abzulassendenJuckers während
desKrieges (Bek. v. 19.Dez.) 539.

Zündwaren, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v.24.Aug.)391.

ZusammensetzungderPrisengerichte(V. v. 15.April
11. 8§5 bis 11) 302. (Bek.v. 3.Aug.) 315.

Zusammenstoß von Schiffen, Ratifikation der beiden
BrüsselerseerechtlichenUbereinkommenvom23.Sep=
tember1910durchBrasilien (Bek.v. 24.Jan.) 5.
—desgl. durchJapan (Bek. v. 4.Febr.) 15. —
Beitritt Reu=Fundlands(Bek. v. 26.März) 88.
—desgl. Portugals (Bek.v. 11.Sept.) 407.
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Zushlag,VersagungdesZuschlagsbeiderZwangs—
versteigerungvon Gegenständendesunbeweglichen
— währenddesKrieges(Bek.v. 10.Dez.)

99.
Zwangsversteigerung,Versagung des Juschlags bei
der Jwangsversteigerung von Gegenständendes
undeweglichenVermögens während des Krieges
(Bek.v. 10.Dez.) 499.

Zwangsverwaltung französischerUnternehmungen
währenddes Krieges (Bek. v. 26.Nov.) 487.—
desgl.britischerUnternehmungen(Bek. v. 22.Dez.)

Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen,
Beschränkungenwährend des Krieges (G. v.
4. Aug. § 5) 330. — Mindestgebotbei der Ver=
steigerung gepfändeter Sachen während des
Krieges (Bek. v. 8. Okt.) 427. — Versagung des
Zuschlags bei der JZwangsversteigerungvon
Gegenständendes unbeweglichenVermögens wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 10.Dez.) 499.

Zweigniederlassung, Stundung der für eine aus=
wärtige Bank im Betrieb einer inländischenNieder=
lassungentstandenenAnsprüchewährenddes Krie=
ges (Bek. v. 22.Dez.) 512.

OigitizedbyCeo= gle
Oriqinel from

PRINCETON UNIVERSITV



Originalfrom
DigitizedbyGoogle PRINCETONUNIVERSITY


